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Der Senat von Berlin 

SenInnDS III A 11 

Telefon: 90 223 (9223) -2021 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r b l a t t 

 

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über  

 

Gesetz über den Katastrophenschutz im Land Berlin 

(Katastrophenschutzgesetz - KatSG) 

 

A. Problem 

Das Gesetz über die Gefahrenabwehr bei Katastrophen (Katastrophenschutzgesetz - 

KatSG) vom 11. Februar 1999 hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt. Dennoch ist es 

erforderlich, die gesetzlichen Regelungen aktuellen Entwicklungen anzupassen, die 

Gesetzesanwendung zu erleichtern und den Katastrophenschutz im Land Berlin vor dem 

Hintergrund neuer Bedrohungs- und Gefährdungslagen auf eine moderne und 

leistungsfähige Grundlage zu stellen.  

Das Land Berlin sah sich in den vergangenen Jahren mit der Bewältigung verschiedener 

Ereignisse konfrontiert, wie dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der 

Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) am 19. Dezember 2016 sowie dem Stromausfall im 

Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am 19. und 20. Februar 2019. Die hieraus gewonnenen 
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Erkenntnisse haben die Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes ebenso geprägt, wie 

die Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus seit März 2020. 

In der Folge wurden u.a. mit der Großschadenslage eine weitere Ebene der 

Gefahrenabwehr geregelt, neue Führungsstrukturen entwickelt und Lösungen zur stärkeren 

Einbindung von Betreibern Kritischer Infrastrukturen erarbeitet.   

Leitgedanke der Neufassung ist denn auch, das Zusammenwirken der Landesbehörden 

und der im Katastrophenschutz Mitwirkenden sowohl bei der Vorsorge als auch bei der 

Abwehr stärker in den Fokus zu rücken. Katastrophenschutz kann nur funktionieren, wenn 

alle Beteiligten effektiv zusammenwirken und sich auch über die Umsetzungsphase hinweg 

gegenseitig unterstützen. 

Das Katastrophenschutzgesetz soll mit seinen Regelungen den allgemeinen Rahmen für 

den Katastrophenschutz im Land Berlin bilden. Daneben werden die auf der Grundlage 

dieses Gesetzes zu erlassenden Rechtsverordnungen sowie die Verwaltungsvorschriften 

zur Ausführung dieses Gesetzes konkretisierende Regelungen vorsehen. 

Der Neufassung des Gesetzes liegen im Einzelnen folgende Erwägungen zugrunde. 

I. 

Eines der wesentlichen Anliegen der Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes ist die 

Erarbeitung einer neuen Führungsstruktur für die Abwehr von Katastrophen und 

Großschadenslagen. Ziel ist es, die Führungsstrukturen verständlich und klar im Gesetz 

abzubilden und den üblichen in Einsatzlagen verwendeten Begrifflichkeiten anzupassen.  

II. 

Die geltende Rechtslage sieht keine außerordentliche Entscheidungsbefugnis des für 

Inneres zuständigen Senatsmitglieds im Katastrophenfall vor. Gleichwohl ist es erforderlich, 

in Fällen größter Eile und Not die für die effektive Katastrophenabwehr erforderlichen 

Entscheidungen verbindlich und unverzüglich treffen zu können. Ist in solchen Fällen eine 

Senatsbefassung nicht möglich, muss die Entscheidungsfindung bei Unaufschiebbarkeit 

um eine außerordentliche Entscheidungsbefugnis, zugunsten des für Inneres zuständigen 

Senatsmitglieds ergänzt werden. Hierdurch wird ermöglicht, unaufschiebbare 

Entscheidungen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leib, Leben oder wertvolle 

Sachgüter schnellstmöglich abzuwehren. 

III. 

Es besteht ein Regelungsbedarf für Ereignisse, die die Voraussetzungen einer Katastrophe 

(noch) nicht erfüllen zugleich aber im Hinblick auf Ausmaß, Entwicklungsmöglichkeit zu 

einer Katastrophe und Koordinierungsbedarf nicht mehr als Alltagsgefahr gelten. Nicht 

gesetzlich geregelt sind bislang der Begriff der Großschadenslage sowie eine 

entsprechende Anwendbarkeit des Gesetzes hierauf. Bislang nicht berücksichtigt sind in 

den Begriffsbestimmungen zudem Belange des Tierschutzes.   

IV. 

Die Abhängigkeit sämtlicher Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens von 

Infrastrukturdienstleistungen hat zugenommen. Dies gilt insbesondere für eine Metropole 



3 
 

wie Berlin mit 3,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.20201) und 

jährlich rund 14 Millionen Touristinnen und Touristen (Stand 20192). Dementsprechend 

stellt die Resilienz der kritischen Infrastrukturbereiche eine der wesentlichen 

Herausforderungen moderner Katastrophenschutzgesetzgebung dar. Bislang ist weder das 

Schutzgut der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung ausdrücklich geregelt, noch 

die Verpflichtung der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen, im 

Katastrophenschutz mitzuwirken. 

V. 

Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbarer Bestandteil der Berliner Gesellschaft. 

Dies gilt auch und vor allem für den Katastrophenschutz. Ohne die engagierte Mitarbeit der 

für die anerkannten privaten Hilfsorganisationen tätigen Ehrenamtlichen ist ein effektiver 

Katastrophenschutz undenkbar. Diesem Umstand ist durch gesetzliche Anpassungen 

stärker Rechnung zu tragen. 

VI. 

Bislang ist eine Heranziehung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen in der Abwehr 

nur für Katastrophen geregelt. Die Anwendbarkeit des Gesetzes auf Großschadenslagen 

macht eine Erweiterung der Regelungen erforderlich.  

VII. 

Gesetzlich nicht erfasst sind derzeit die ungebundenen Spontanhelferinnen und -helfern. 

VIII. 

Die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung stellt sowohl im Katastrophenschutz als auch im 

Zivilschutz eine wichtige Grundlage dar. Ziel muss daher sein, die Selbsthilfefähigkeit zu 

stärken. Dies ist anders als im Zivilschutz derzeit im Katastrophenschutzgesetz nicht 

abgebildet und bedarf einer ergänzenden Regelung.  

IX. 

Es besteht ein gesetzgeberischer Anpassungsbedarf bei der Definition der 

Katastrophenschutzbehörde. Aufgrund der bisherigen Anknüpfung an den Begriff der 

Ordnungsbehörde bestand in der Vergangenheit Unklarheit darüber, ob einzelne Behörden 

als Katastrophenschutzbehörde im Sinne des Katastrophenschutzgesetzes anzusehen 

sind. Ziel ist, die Begrifflichkeit klarer zu fassen, ohne dabei den Kreis der 

Katastrophenschutzbehörden zu erweitern oder zu reduzieren. 

X. 

Da Leitgedanke des Katastrophenschutzes das Zusammenwirken der Landesbehörden und 

anderer Beteiligter ist, besteht zudem Regelungsbedarf für eine Verpflichtung auch der 

                                                           
1 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. 
Dezember 2019, 3. korrigierte Ausgabe, abrufbar unter:  file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-
00_2020h01_BE.pdf.   
2 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, abrufbar unter: https://www.statistik-berlin-
brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Tourismus.asp?Ptyp=300&Sageb=45005&creg=BBB&anzwer=7.  

file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-00_2020h01_BE.pdf
file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-00_2020h01_BE.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Tourismus.asp?Ptyp=300&Sageb=45005&creg=BBB&anzwer=7
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Tourismus.asp?Ptyp=300&Sageb=45005&creg=BBB&anzwer=7
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Behörden des Landes Berlin, die nicht Katastrophenschutzbehörden sind. Auch ihre 

Mitwirkung kann im Katastrophenschutz erforderlich sein. 

XI. 

Zentrale Aufgabe der Katastrophenvorsorge ist die Erstellung von 

Katastrophenschutzplänen. Dies ist bereits gesetzlich geregelt. Nicht erfasst sind jedoch 

Mindestinhalte. Es besteht zudem ein Bedarf, im Gesetz vereinzelt geregelte 

Vorsorgeverpflichtungen unter der Überschrift der Katastrophenschutzpläne 

zusammenzufassen und damit eine klare Struktur vorzugeben, wodurch zudem ein Beitrag 

zu einem im Land einheitlicheren Vorsorgestandard geleistet wird.  

XII. 

Die Katastrophenschutzplanung wird ergänzt um die Durchführung von und die Teilnahme 

an Katastrophenschutzübungen. Übungen sind elementarer Bestandteil der 

Katastrophenvorsorge und sollen den Beteiligten Handlungssicherheit verschaffen. Sie sind 

gesetzlich zwar bereits verpflichtend, eine ausführliche Regelung sowie eine zeitliche 

Regelmäßigkeit fehlen hingegen. 

XIII. 

Betroffene von Katastrophen oder Großschadenslagen bedürfen neben der medizinischen 

auch der psychosozialen Notfallversorgung. Die Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) 

gehört bei schweren Not- und Unglücksfällen mittlerweile national wie international zum 

Versorgungsstandard. Die Akutbetreuung der PSNV soll daher zukünftig besser in den 

Katastrophenschutz eingebunden werden. 

XIV. 

Die Berliner Krankenhäuser leisten bei der Abwehr von Katastrophen und 

Großschadenslagen einen unerlässlichen Beitrag zur medizinischen Versorgung. Bislang 

sind sie nicht als Mitwirkende im Katastrophenschutzgesetz erfasst. 

XV. 

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk leistet neben den anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen einen unverzichtbaren Beitrag im Katastrophenschutz. Ihre Mitwirkung 

ist bislang nicht explizit im Katastrophenschutzgesetz geregelt.  

XVI. 

Die Katastrophenschutzbeauftragten nehmen bereits jetzt zentrale Aufgaben des 

Katastrophenschutzes in den Katastrophenschutzbehörden wahr. Ihrem besonderen 

Stellenwert soll durch gesetzliche Regelung Rechnung getragen werden. 

XVII. 

Das Katastrophenschutzgesetz enthält keine Regelung zu den Einheiten und Einrichtungen 

des Katastrophenschutzes als abstrakt generelle Grundlage für die Konkretisierungen in 

der Verordnung über den Katastrophenschutzdienst (KatSD-VO) vom 20. Dezember 2001 

(GVBl. 2002, 1, 16), das zuletzt durch Verordnung vom 7.November 2011 (GVBl. S. 532) 

geändert worden ist. 
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XVIII. 

Das Katastrophenschutzgesetz ist um eine Regelung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

zu ergänzen, die die neuen Führungsstrukturen berücksichtigt. 

XIX. 

Das Gesetz ist an aktuelle datenschutzrechtliche Vorgaben anzupassen.  

XX. 

Die inhaltliche Neufassung des Gesetzes macht eine Anpassung der Vorschriften über die 

Ordnungswidrigkeiten erforderlich. Insbesondere die Höhe der Bußgelder ist in Teilen 

unverhältnismäßig.  

XXI. 

Nicht zuletzt soll die Neufassung des Gesetzes für gesetzessystematische, strukturelle und 

redaktionelle Anpassungen genutzt werden.  

So ist bisher im Gesetz eine gendergerechte Sprache noch nicht berücksichtigt. Zudem 

enthält das Gesetz an zahlreichen Stellen entgegen der Rechtsförmlichkeit Abkürzungen 

oder Verweise auf europarechtliche Vorgaben, obwohl bereits eine Umsetzung in 

nationales Bundesrecht erfolgt ist. 

 

B. Lösung 

Das Katastrophenschutzgesetz ist unter Berücksichtigung des vorstehend Dargestellten 

neu zu fassen.  

 

C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 

Im Hinblick auf die angestrebte Lösung der unter A. dargestellten Problemlage ist eine 

Alternative zur Neufassung des Gesetzes nicht ersichtlich.  

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Der Gesetzesentwurf wurde auf eine gendergerechte Sprache hin geprüft und sprachlich 

angepasst. Im Übrigen besitzt der Gesetzesentwurf keine Gleichstellungsrelevanz.  

 

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Für Privathaushalte sind keine Kosten zu erwarten.  

Ob und wenn ja in welcher Höhe Kosten durch die Neufassung des Gesetzes für 

Wirtschaftsunternehmen, die als Betreiber Kritischer Infrastrukturen im Sinne des 
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Katastrophenschutzgesetzes anzusehen sind, entstehen, kann derzeit nicht abgeschätzt 

werden.  

 

F. Gesamtkosten 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben 

Einnahmen 

Regelmäßige Einnahmen werden durch die Neufassung des Gesetzes nicht generiert.  

Vorgesehen ist, ebenso wie in der Altfassung des Gesetzes, ein 

Ordnungswidrigkeitskatalog verbunden mit der Festsetzung von Bußgeldern. Im Zuge der 

Neufassung wurden letztere wie folgt angepasst: 

- Die Haftung der freiwilligen Helferinnen und Helfer wurde durch die der privaten 

anerkannten Hilfsorganisationen ersetzt. Die Bußgeldhöhe wurde diesbezüglich von bis 

zu 500 Euro auf bis zu 5000 Euro angehoben.  

- Die Bußgelder im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten bei der Inanspruchnahme 

von Personen und Sachen wurden von bis zu 500 Euro auf bis zu 5000 Euro erhöht. 

- Demgegenüber wurde die bisher festgelegte Bußgeldhöhe im Zusammenhang mit der 

Festsetzung von Sperrgebieten von bis zu 50.000 Euro als unverhältnismäßig 

angesehen und auf bis zu 500 Euro festgesetzt.  

Zu beachten ist, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Gefahrenabwehr bei 

Katastrophen (Katastrophenschutzgesetz - KatSG) vom 11. Februar 1999 am 21. Februar 

1999 keine Bußgelder verhängt wurden. Referenzwerte liegen demnach nicht vor.  

Ausgaben 

Gegenüber der Altfassung des Gesetzes ergeben sich keine zusätzlichen Ausgaben. 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Katastrophenschutzbeauftragte 

Alle Katastrophenschutzbehörden haben Katastrophenschutzbeauftragte benannt und 

sehen hierfür entweder eine vollständige Stelle, zumindest aber Stellenanteile vor. Ob die 

derzeit hinterlegten Stellenanteile der Katastrophenschutzbeauftragten für die ihnen 

zugewiesenen Aufgaben vor dem Hintergrund der Neufassung des 

Katastrophenschutzgesetzes noch ausreichend sind, prüfen die 

Katastrophenschutzbehörden in eigener Ressortverantwortung. Sich gegebenenfalls 

ergebende Personalmehrbedarfe sind im Rahmen der in den jeweiligen Einzelplänen 

veranschlagten Personalausgaben zu finanzieren. 

G. Flächenmäßige Auswirkungen 

Keine. 
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H. Auswirkungen auf die Umwelt 

Keine. 

 

I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit beider Länder. 

 

J. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Inneres und Sport. 
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Der Senat von Berlin 

SenInnDS III A 11 

Telefon: 90 223 (9223) -2021 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

V o r l a g e 

- zur Beschlussfassung - 

über das Gesetz über den Katastrophenschutz im Land Berlin (Katastrophenschutzgesetz - 

KatSG) 

 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Gesetz über den Katastrophenschutz im Land Berlin (Katastrophenschutzgesetz - KatSG) 

Vom… 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 
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Gesetz über den Katastrophenschutz im Land Berlin (Katastrophenschutzgesetz – 

KatSG) 

 

 

Teil 1 

Begriffsbestimmungen und Organisation 

 

§ 1  Katastrophen und Großschadenslagen 

§ 2 Katastrophenschutz 

§ 3 Katastrophenschutzbehörden 

§ 4 Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; 

Verordnungsermächtigung 

 

Teil 2  

Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

 

Abschnitt 1 

Katastrophenvorsorge 

 

§ 5  Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 

§ 6 Katastrophenschutzpläne 

§ 7 Externe Notfallpläne; Verordnungsermächtigung 

§ 8 Katastrophenschutzübungen 

§ 9 Katastrophenschutzbeauftragte 

 

Abschnitt 2 

Katastrophenabwehr 

 

§ 10 Katastrophenalarm, Feststellung einer Großschadenslage  

§ 11 Maßnahmen der Katastrophenabwehr 

§ 12 Krisenstäbe 

§ 13 Gemeinsame Einsatzlenkung 

§ 14 Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium 

§ 15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

§ 16 Festlegung von Sperrgebieten 

§ 17 Inanspruchnahme von Personen und Sachen 

§ 18 Personenauskunftstelle und deren Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

 

 

Teil 3 

Mitwirkung im Katastrophenschutz 

 

§ 19 Mitwirkung 

§ 20 Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen; 

Verordnungsermächtigung 

§ 21 Pflichten der anerkannten privaten Hilfsorganisationen 
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§ 22 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im 

Katastrophenschutz 

§ 23 Mitwirkung der weiteren Behörden des Landes Berlin, die nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind 

§ 24 Mitwirkung der der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts 

§ 25 Mitwirkung der Einheiten und Einrichtungen der Länder, des Bundes und 

anderer Staaten 

§ 26 Mitwirkung der Krankenhäuser 

§ 27 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotenzial 

§ 28 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen 

 

Teil 4 

Kosten, Zuwendungen und Datenschutz  

 

§ 29 Kosten 

§ 30 Zuwendungen 

§ 31 Kostenersatz 

§ 32 Verarbeitung personenbezogener Daten der am Katastrophenschutz 

beteiligten Personen 

 

Teil 5 

Schlussvorschriften 

 

§ 33  Einschränkung von Grundrechten 

§ 34 Ordnungswidrigkeiten 

§ 35 Zuständigkeit zum Erlass von Ausführungsvorschriften 

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Teil 1 Begriffsbestimmungen und Organisation 

 

§ 1 Katastrophen und Großschadenslagen 

(1) Katastrophen sind Ereignisse, die das Leben, die Gesundheit oder die 

lebensnotwendige Versorgung einer Vielzahl von Menschen oder Tieren, die Umwelt 

oder sonstige bedeutsame Rechtsgüter in so außergewöhnlichem Ausmaß gefährden 

oder schädigen, dass deren Bewältigung nur unter Beteiligung der 

Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

angemessen geleistet werden kann und deren Zusammenwirken ressortübergreifend 

koordiniert werden muss.  

(2) Großschadenslagen sind Ereignisse mit einer großen Anzahl von verletzen, erkrankten 

oder betroffenen Menschen oder Tieren oder erheblichen Sach- oder Umweltschäden, 

aufgrund deren besonderer Auswirkungen die Entwicklung zu einer Katastrophe nicht 

ausgeschlossen ist und für deren Bewältigung das Zusammenwirken der betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

ressortübergreifend koordiniert werden muss. 

 

§ 2 Katastrophenschutz 

(1) Katastrophenschutz ist der Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden, die von 

Katastrophen und Großschadenslagen im Sinne dieses Gesetzes ausgehen. Er ist Teil 

der allgemeinen Gefahrenabwehr und umfasst Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 

und Maßnahmen der Katastrophenabwehr. 

(2) Der Katastrophenschutz ergänzt die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung um die im 

öffentlichen Interesse gebotenen Maßnahmen. 

 

§ 3 Katastrophenschutzbehörden 

Katastrophenschutzbehörden sind die Senatskanzlei und die übrigen Senatsverwaltungen, die 

ihnen nachgeordneten Behörden, soweit diese Ordnungsaufgaben wahrnehmen, sowie die 

Bezirksämter. 

 

§ 4 Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; 

Verordnungsermächtigung 

(1) Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind nach Fachdiensten 

gegliederte Zusammenfassungen von Kräften und Mitteln zum Zweck der Abwehr von 

Katastrophen und Großschadenslagen. Einheiten sind für den beweglichen Einsatz und 

Einrichtungen für den ortsfesten Einsatz bestimmt. Träger der Einheiten und 

Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind die Berliner Feuerwehr, die Polizei Berlin 

und die anerkannten privaten Hilfsorganisationen. 
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(2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, Stärke, Gliederung und 

Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen sowie die erforderliche Ausbildung, 

Fortbildung und fachliche Eignung der Einsatzkräfte durch Rechtsverordnung zu regeln. 

 

Teil 2 Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

 

Abschnitt 1 Katastrophenvorsorge 

 

§ 5 Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die 

notwendigen Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Sie haben insbesondere 

1. Krisenstäbe gemäß § 12 Absatz 2 und 3 vorzuhalten, 

2. Katastrophenschutzpläne gemäß § 6 aufzustellen und fortzuschreiben, 

3. beim Schutz Kritischer Infrastrukturen gemäß § 28 mitzuwirken,  

4. Katastrophenschutzübungen gemäß § 8 sowie Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen und 

5. sich gegenseitig zu unterstützen, bei Bedarf zusammenzuarbeiten und einzelne 

Vorsorgemaßnahmen bei Zuständigkeit mehrerer Behörden mit diesen 

abzustimmen. 

(2) Die Beschäftigten der Katastrophenschutzbehörden können verpflichtet werden, für 

Maßnahmen nach Absatz 1 zur Verfügung zu stehen, insbesondere an 

Katastrophenschutzübungen sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. 

(3) Der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung obliegt die übergreifende Koordinierung 

der Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Zu diesem Zweck haben die 

Katastrophenschutzbehörden der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung auf 

Nachfrage Auskunft zur Umsetzung der in den §§ 5 bis 9 geregelten Maßnahmen zu 

erteilen.  

 

§ 6 Katastrophenschutzpläne 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden haben zur Katastrophenvorsorge jeweils einen 

eigenen Katastrophenschutzplan zu erstellen und fortzuschreiben. Grundlage der 

Katastrophenschutzpläne soll eine eigene ressortbezogene Gefährdungsabschätzung 

sein. 

(2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung soll unter Mitwirkung der 

Katastrophenschutzbehörden eine ressortübergreifende Gefährdungsabschätzung 

erstellen und fortschreiben.  
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(3) In den Katastrophenschutzplänen sind mindestens vorzusehen: 

1. Aufbau und Struktur des Krisenstabs, 

2. das jeweils anzuwendende Alarmierungsverfahren, 

3. die im Katastrophenfall zusätzlich zur Verfügung stehenden Fähigkeiten und 

Ressourcen und 

4. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und Regierungsfunktionen.  

(4) Als Teil der Katastrophenschutzpläne sind erforderlichenfalls ereignisbezogene 

Sonderpläne aufzustellen und fortzuschreiben. 

 

§ 7 Externe Notfallpläne; Verordnungsermächtigung 

(1) Die für den Vollzug der 12. BImSchV in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 

2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung zuständigen 

Behörden haben externe Notfallpläne für Maßnahmen außerhalb solcher Betriebe zu 

erstellen, für die die Betreiberin oder der Betreiber gemäß § 9 Absatz 1 in Verbindung 

mit § 2 Nummer 2 12. BImSchV  einen Sicherheitsbericht zu erstellen hat. Sie sind mit 

den internen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen der Betreiberinnen und Betreiber 

abzustimmen. Die für den Vollzug der 12. BImSchV zuständigen Behörden können 

aufgrund der Sicherheitsberichte entscheiden, dass es der Erstellung eines externen 

Notfallplans nicht bedarf; die Entscheidung ist zu begründen. 

(2) Externe Notfallpläne sind zu erstellen, um 

1. Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, sodass die 

Auswirkungen möglichst geringgehalten und Schädigungen der menschlichen 

Gesundheit, der Umwelt und von Sachwerten begrenzt werden können, 

2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt vor den Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten, 

3. notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden oder 

Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben und 

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem 

schweren Unfall einzuleiten. 

(3) Externe Notfallpläne enthalten mindestens die in Artikel 12 und Anhang IV der Richtlinie 

2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur 

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung 

und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 

24.7.2012, S. 1), in der jeweils geltenden Fassung, bezeichneten Angaben. Sie sind 

entsprechend der Regelungen in Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a bis Buchstabe c der 

Richtlinie 2012/18/EU zu erstellen. 
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(4) Die Entwürfe externer Notfallpläne sind für die Dauer eines Monats öffentlich 

auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich 

bekannt zu machen. Auf Antrag der Betreiberin oder des Betreibers sind bisher 

unveröffentlichte Angaben über den Betrieb unkenntlich zu machen, soweit das 

Interesse der Betreiberin oder des Betreibers daran das Interesse der Öffentlichkeit an 

der Offenlegung überwiegt. 

(5) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung wird im Einvernehmen mit der für Umwelt 

zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt, Inhalt und Form der externen Notfallpläne, 

deren Erprobung, die Abstimmung zwischen interner Alarm- und 

Gefahrenabwehrplanung und externer Notfallplanung, das Verfahren zur Auslegung und 

zur Anhörung der Öffentlichkeit sowie zur Information der Bevölkerung durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

(6) Die für den Vollzug der 12. BImSchV zuständigen Behörden, alle weiteren an der 

externen Notfallplanung mitwirkenden Katastrophenschutzbehörden, die Betreiber und 

die sonstigen an der externen Notfallplanung beteiligten Stellen arbeiten bei der 

externen Notfallplanung und der Umsetzung der Katastrophenschutzmaßnahmen 

verstärkt zusammen. 

(7) Die externen Notfallpläne werden von allen beteiligten Katastrophenschutzbehörden 

unverzüglich angewendet, sobald es zu einem schweren Unfall oder einem 

unkontrollierten Ereignis kommt, bei dem aufgrund seiner Art vernünftigerweise zu 

erwarten ist, dass es zu einem schweren Unfall führen könnte.  

 

§ 8 Katastrophenschutzübungen 

Durch jährliche eigene Katastrophenschutzübungen und durch die Beteiligung an 

Übungen anderer haben die Katastrophenschutzbehörden ihre 

Katastrophenschutzpläne, die unverzügliche Einsatzbereitschaft ihrer Einsatzkräfte 

sowie das Zusammenwirken mit anderen Katastrophenschutzbehörden und den 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz zu erproben. Es können insbesondere 

Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen beteiligt werden. 

 

§ 9 Katastrophenschutzbeauftragte 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden benennen jeweils eine Katastrophenschutzbeauftragte 

oder einen Katastrophenschutzbeauftragten sowie deren oder dessen Stellvertretung 

und teilen dies sowie Änderungen der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung 

unverzüglich mit. 

(2) Aufgabe der Katastrophenschutzbeauftragten ist es, die in den §§ 5 bis 8 geregelten 

Vorsorgemaßnahmen behördenintern zu koordinieren und diese mit anderen 

Katastrophenschutzbehörden abzustimmen. 
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Abschnitt 2 Katastrophenabwehr 

 

§ 10 Katastrophenalarm, Feststellung einer Großschadenslage  

(1) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung löst Katastrophenalarm für das Land Berlin 

aus, wenn eine Katastrophe vorliegt und hebt diesen wieder auf, wenn ein Grund für 

dessen Aufrechterhaltung nicht mehr besteht. 

(2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung stellt Eintritt und Ende einer 

Großschadenslage für das Land Berlin fest. 

(3) Auslösung und Aufhebung gemäß Absatz 1 sowie Feststellungen gemäß Absatz 2 gibt 

die für Inneres zuständige Senatsverwaltung der Öffentlichkeit unverzüglich in 

geeigneter Weise bekannt.  

 

§ 11 Maßnahmen der Katastrophenabwehr 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden treffen nach pflichtgemäßem Ermessen die für die 

Abwehr einer Katastrophe oder Großschadenslage notwendigen Maßnahmen. Sie 

haben sich insbesondere gegenseitig zu unterstützen, zusammenzuarbeiten und 

einzelne Abwehrmaßnahmen untereinander abzustimmen. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörden können ihre Beschäftigten für Maßnahmen der 

Abwehr von Katastrophen oder Großschadenslagen heranziehen. 

 

§ 12 Krisenstäbe 

(1) Im Katastrophenfall oder in einer Großschadenslage haben alle betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden unverzüglich ihre Krisenstäbe in der durch Art und 

Ausmaß gebotenen Stärke einzuberufen.  

(2) Die Katastrophenschutzbehörden haben eine ausreichend personelle Besetzung, 

insbesondere deren 

1. unverzügliche Erreichbarkeit auch außerhalb der Arbeits- und Dienstzeiten und 

2. angemessene Aus- und Fortbildung 

sicherzustellen. Sie bestimmen eine Leitung und deren Stellvertretung und sorgen für 

die notwendige technische Ausstattung. 

(3) Zur Gewährleistung der unverzüglichen Erreichbarkeit der nach Absatz 2 vorgesehenen 

Beschäftigten können die Katastrophenschutzbehörden folgende personenbezogene 

Daten verarbeiten: 

1. Name und Vorname, 

2. private Telefon- und Mobilfunknummer und 
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3. Wohnanschrift. 

(4) Krisenstäbe haben innerhalb der Zuständigkeit ihrer Katastrophenschutzbehörde die 

Aufgabe, Abwehrmaßnahmen zu koordinieren und relevante Lageinformationen 

unverzüglich den anderen betroffenen Krisenstäben zu melden. Sie haben der für 

Inneres zuständigen Senatsverwaltung unverzüglich Informationen zu ihrer 

Erreichbarkeit und ihrem Stabsaufbau mitzuteilen; diesbezügliche Aktualisierungen sind 

unverzüglich zu melden. Auf Grundlage dieser Informationen wird eine 

Kommunikationsübersicht erarbeitet und allen Katastrophenschutzbehörden zur 

Verfügung gestellt.  

(5) Der Krisenstab der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung arbeitet im 

Katastrophenfall ressortübergreifend administrativ-organisatorisch 

(Ressortübergreifender Krisenstab). Er trifft ressortbezogene Entscheidungen, ist 

beratend und bei Bedarf koordinierend tätig und bereitet ressortübergreifende 

Entscheidungen vor. 

(6) In den Ressortübergreifenden Krisenstab können lageabhängig Vertreterinnen und 

Vertreter der übrigen Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im 

Katastrophenschutz sowie externe Fachberaterinnen und Fachberater, insbesondere 

der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen, berufen werden. 

 

§ 13 Gemeinsame Einsatzlenkung 

Im Katastrophenfall oder in einer Großschadenslage stimmen die betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz Mitwirkenden die wesentlichen 

taktisch-operativen Entscheidungen zum Zweck der Gefahrenabwehr miteinander ab 

(Gemeinsame Einsatzlenkung). Relevante taktisch-operative sowie administrative 

Lageinformationen sind im Katastrophenfall dem Ressortübergreifenden Krisenstab zu 

melden.  

 

§ 14 Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium 

(1) Im Katastrophenfall oder in einer Großschadenslage tritt bei Bedarf ein 

Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium zusammen und trifft ressortübergreifend 

administrativ-politische Entscheidungen. 

(2) Das Ressortübergreifende Entscheidungsgremium setzt sich aus den Hausleitungen der 

Senatskanzlei und der übrigen betroffenen Senatsverwaltungen zusammen.  

(3) Im Katastrophenfall beruft das für Inneres zuständige Senatsmitglied oder ein von 

diesem bestimmtes Mitglied der Hausleitung die Sitzungen ein, leitet diese und wirkt auf 

eine unverzügliche Entscheidung hin. Ist im Katastrophenfall eine Senatsentscheidung 

für die Katastrophenabwehr aus zwingenden zeitlichen Gründen nicht möglich, können 

unaufschiebbare Entscheidungen zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leib und 

Leben oder wertvolle Sachgüter durch das für Inneres zuständige Senatsmitglied 

getroffen werden. Das für Inneres zuständige Senatsmitglied oder ein von diesem 
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bestimmtes Mitglied der Hausleitung kann unter den Voraussetzungen von Satz 2 

insbesondere 

1. öffentliche Stellen zur Katastrophenabwehr anweisen und 

2. unter den Voraussetzungen von § 17 natürliche Personen und juristische Personen 

sowie Personenvereinigungen zur Mitwirkung bei der Katastrophenabwehr in 

Anspruch nehmen. 

Die nach den Sätzen 2 und 3 getroffenen Entscheidungen sind zu befristen. Die 

Entscheidungen sind unverzüglich den zuständigen Senatsmitgliedern anzuzeigen und 

können jederzeit vom Senat aufgehoben oder geändert werden.  

(4) In Großschadenslagen können die jeweils fachlich zuständigen Senatsmitglieder oder 

ein von diesen bestimmtes Mitglied der jeweiligen Hausleitung in Abstimmung mit der für 

Inneres zuständigen Senatsverwaltung das Ressortübergreifende 

Entscheidungsgremium zu sich einberufen, wenn eine Notwendigkeit für eine 

ressortübergreifende Koordinierung geboten ist. Das einberufende Senatsmitglied oder 

ein von diesen bestimmtes Mitglied der Hausleitung leitet die Sitzungen des 

Ressortübergreifenden Entscheidungsgremiums und wirkt auf eine unverzügliche 

Entscheidung hin.  

 

§ 15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist im Katastrophenfall mit dem Ressortübergreifenden 

Krisenstab abzustimmen. § 10 Absatz 3 bleibt unberührt. 

 

§ 16 Festlegung von Sperrgebieten 

(1) Soweit dies zur Abwehr einer Katastrophe oder Großschadenslage erforderlich ist, 

können die Katastrophenschutzbehörden die betroffenen oder bedrohten Gebiete und 

ihre Zugangs- und Zufahrtswege vorübergehend zu Sperrgebieten erklären. Die 

Erklärung ist der Öffentlichkeit unverzüglich in geeigneter Weise bekannt zu geben. 

Befugnisse, Sperrgebiete nach anderen Rechtsvorschriften festzusetzen, bleiben 

unberührt.  

(2) Gegenüber im Sperrgebiet anwesenden Personen können Anordnungen zur Räumung 

und Sicherung, insbesondere des Einsatzortes, getroffen werden. Die Personen können 

verpflichtet werden, die von ihnen mitgeführten Sachen aus dem Sperrgebiet zu 

entfernen. Im Einzelfall dürfen Personen das Sperrgebiet mit Einwilligung der 

Katastrophenschutzbehörde betreten. 

(3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die aufgrund von Absatz 2 erlassenen 

Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Ein Schaden, den jemand durch eine Anordnung nach Absatz 2 erleidet, ist nach 

Maßgabe der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch 
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Artikel 2 des Gesetzes vom 12. September 2020 (GVBl. S. 732) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung, zu ersetzen. 

 

§ 17 Inanspruchnahme von Personen und Sachen 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden und die in ihrem Auftrag handelnden Personen 

können unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 1 und 2 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes natürliche Personen mit Vollendung des 18. 

Lebensjahres und juristische Personen sowie Personenvereinigungen zur Mitwirkung bei 

der Abwehr von Katastrophen oder Großschadenslagen in Anspruch nehmen. Für die 

Dauer der Inanspruchnahme natürlicher Personen gilt § 22 Absatz 2 und 3 

entsprechend. 

(2) Soweit es zur Abwehr einer Katastrophe oder Großschadenslage erforderlich ist, haben 

Personen die Inanspruchnahme, insbesondere die Nutzung und den Verbrauch ihres 

Eigentums und Besitzes, durch die Katastrophenschutzbehörden oder die in ihrem 

Auftrag handelnden Personen zu dulden. 

(3) Ein Schaden, den jemand durch die Inanspruchnahme nach Absatz 1 und 2 oder durch 

freiwillige Hilfeleistung als ungebundene Helferin oder ungebundener Helfer mit 

Zustimmung einer Katastrophenschutzbehörde bei der Abwehrmaßnahme erleidet, ist 

nach Maßgabe der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 

zu ersetzen. 

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die aufgrund von Absatz 1 und 2 erlassenen 

Anordnungen haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 18 Personenauskunftsstelle und deren Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Polizei Berlin richtet im Katastrophenfall eine Personenauskunftsstelle ein, die 

personenbezogene Daten von den betroffenen Personen zum Zweck der 

Vermisstensuche und Identifizierung verarbeitet.  

(2) Eine Personenauskunftsstelle kann bereits bei einer Großschadenslage eingerichtet 

werden.  

(3) Die Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz Mitwirkenden haben 

hierzu  

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum oder geschätztes Alter, 

3. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Größe, Haar- und Augenfarbe sowie besondere 

Kennzeichen, 

4. Wohnanschrift und Fundort, 

5. Sichtungskategorie, 
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6. Versorgung (ambulant oder stationär) und 

7. Verbleib sowie gegebenenfalls Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder eine 

andere Einrichtung 

der betroffenen Personen zu erheben, zu speichern und unverzüglich der 

Personenauskunftsstelle zu übermitteln. 

(4) Auskünfte über den Verbleib der von der Katastrophe oder Großschadenslage 

betroffenen Personen durch die Personenauskunftsstelle dürfen an Angehörige und 

andere Berechtigte erteilt werden, soweit nicht im Einzelfall schutzwürdige Interessen 

der betroffenen Personen entgegenstehen. 

(5) Von Auskunftsbegehrenden und Hinweisgebenden, die die Personenauskunftsstelle 

kontaktieren, dürfen zum Zweck der Vermisstensuche und Identifizierung folgende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Erreichbarkeit, 

4. Wohnanschrift, 

5. Verwandtschaftsverhältnis und 

6. berechtigtes Interesse. 

(6) Ist die von der oder dem Auskunftsbegehrenden gesuchte Person nicht oder noch nicht 

erfasst, ist ein entsprechender Datensatz über die betroffene Person anzulegen, der 

folgende Daten enthalten soll: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Geschlecht, 

4. Staatsangehörigkeit, 

5. Wohnanschrift, 

6. Lichtbild, besondere Kennzeichen und 

7. Bekleidung, mitgeführte Gegenstände. 

(7) Die Personenauskunftsstelle darf personenbezogene Daten an öffentliche und 

nichtöffentliche Stellen sowie Personen übermitteln, 

1. zur Erfüllung ihrer nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben, 

2. soweit sie an der Schadensbewältigung und der Abwehr von weiteren Gefahren 

beteiligt sind oder soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist und die 
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Kenntnis dieser personenbezogenen Daten zur Schadensbewältigung oder 

Gefahrenabwehr erforderlich erscheint, 

3. soweit ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermittelnden Daten 

glaubhaft gemacht wird und die schutzwürdigen Interessen der betroffenen 

Personen nicht überwiegen oder 

4. soweit ein berechtigtes Interesse geltend gemacht wird und offensichtlich ist, dass 

die Datenübermittlung im Interesse der betroffenen Personen liegt und sie in 

Kenntnis der Sachlage die Einwilligung hierzu erteilen würden. 

(8) Die nach den Absätzen 3, 5 und 6 erhobenen personenbezogenen Daten, die die 

Identifizierung der betroffenen Personen ermöglichen, dürfen nur so lange gespeichert 

werden, wie es für den Zweck, für den sie verarbeitet werden, erforderlich ist.  

(9) Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit besteht keine Pflicht zur Information der 

von der Datenerhebung betroffenen Person nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S.1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 

vom 23.5.2018, S. 9) und hat die betroffene Person kein Recht auf Datenübertragbarkeit 

nach Artikel 20 Verordnung (EU) 2016/679.  

(10) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt neben der Verordnung (EU) 

2016/679 im Übrigen das Berliner Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418) 

in der jeweils geltenden Fassung, soweit Sachverhalte betroffen sind, die in den 

Absätzen 1 bis 9 nicht oder nicht abschließend geregelt sind.   

 

Teil 3 Mitwirkung im Katastrophenschutz 

 

§ 19 Mitwirkung 

Im Katastrophenschutz wirken nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen insbesondere mit: 

1. gemäß § 17 natürliche und juristische Personen, die zur Hilfeleistung im 

Katastrophenschutz in Anspruch genommen werden oder freiwillig mit Zustimmung einer 

Katastrophenschutzbehörde Hilfe leisten, 

2. gemäß § 20 anerkannte private Hilfsorganisationen, 

3. gemäß § 23 Behörden des Landes Berlin, soweit diese nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind, 

4. gemäß § 24 die der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts, 

5. gemäß § 25 Einheiten und Einrichtungen der Länder, des Bundes und anderer Staaten, 
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6. gemäß § 26 Krankenhäuser im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des 

Landeskrankenhausgesetzes vom 18. September 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt 

durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, 

in der jeweils geltenden Fassung, 

7. die Psychosoziale Notfallversorgung, 

8. gemäß § 27 Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit besonderem 

Gefahrenpotential und 

9. gemäß § 28 Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen. 

 

§ 20 Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen; 

Verordnungsermächtigung 

(1) Anerkannte private Hilfsorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind der Arbeiter-

Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote 

Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe und der Malteser-Hilfsdienst. 

(2) Über Absatz 1 hinaus können weitere Organisationen als im Katastrophenschutz 

anerkannte private Hilfsorganisationen anerkannt werden, wenn ihre Eignung festgestellt 

wird und ein Bedarf besteht.  

(3) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, die näheren 

Voraussetzungen für die Anerkennung weiterer Organisationen, insbesondere die 

Eignung der Antragstellenden, die Aberkennung sowie das Verfahren durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

 

§ 21 Pflichten der anerkannten privaten Hilfsorganisationen 

(1) Die Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen in der 

Katastrophenvorsorge umfasst insbesondere die Pflicht, 

1. geeignete Kräfte sowie deren Aus- und Fortbildung sicherzustellen,  

2. die Einsatzbereitschaft der Einheiten und Einrichtungen sicherzustellen, 

3. Katastrophenschutzübungen durchzuführen sowie sich an den von den 

Katastrophenschutzbehörden angeordneten Katastrophenschutzübungen zu 

beteiligen und 

4. die Katastrophenschutzbehörden bei der Katastrophenvorsorge zu unterstützen. 

Für die Dauer angeordneter Katastrophenschutzübungen unterstehen die Einheiten und 

Einrichtungen der anerkannten privaten Hilfsorganisationen der anordnenden 

Katastrophenschutzbehörde. 

(2) Im Rahmen der Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen haben die 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen der Anforderung durch die Berliner Feuerwehr 
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nachzukommen. Während der Einsätze unterstehen sie der Berliner Feuerwehr und 

handeln in deren Auftrag. 

 

§ 22 Rechtsstellung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz 

(1) Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz sind Personen, die sich 

freiwillig in Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes gegenüber den 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen verpflichtet haben. 

(2) Für den ehrenamtlichen Dienst im Katastrophenschutz gelten die §§ 8, 9 Absatz 1 und 

Absatz 3 sowie § 10 des Feuerwehrgesetzes vom 23. September 2003 (GVBl. S. 457), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 240) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend. 

(3) Für Personen, die hauptamtlich im Katastrophenschutzdienst tätig sind, gelten die 

Regelungen des Absatzes 2 nur, soweit sich aus dem Dienst- oder 

Beschäftigungsverhältnis nichts anderes ergibt. 

 

§ 23 Mitwirkung der weiteren Behörden des Landes Berlin, die nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind 

(1) Alle Behörden des Landes Berlin, die nicht Katastrophenschutzbehörde im Sinne dieses 

Gesetzes sind, sind verpflichtet, die Katastrophenschutzbehörden zu unterstützen. Sie 

haben zudem Vorbereitungen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und 

Regierungsfunktionen im Katastrophenfall zu treffen. 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 können die Behörden ihre Beschäftigten für 

Maßnahmen der Abwehr von Katastrophen heranziehen. 

 

§ 24 Mitwirkung der der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts 

Die der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts wirken im Katastrophenschutz mit, soweit dies im Einzelfall zu ihren Aufgaben gehört.  

 

§ 25 Mitwirkung der Einheiten und Einrichtungen der Länder, des Bundes und anderer 

Staaten 

(1) Länder, Bund und andere Staaten können im Katastrophenschutz des Landes Berlin auf 

Anforderung mitwirken. Im Rahmen ihrer Mitwirkung, insbesondere im Rahmen der 

ihnen von Katastrophenschutzbehörden erteilten Aufträge, haben die Kräfte der Länder, 

des Bundes und anderer Staaten die gleichen Befugnisse wie die entsprechenden 

Kräfte des Landes Berlin. Sie unterstehen im Rahmen ihrer Mitwirkung den Weisungen 

derjenigen Behörde, von der sie eingesetzt werden. 
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(2) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wirkt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach 

dem THW-Gesetz vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 8089 geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, im Katastrophenschutz mit.  

 

§ 26 Mitwirkung der Krankenhäuser 

Krankenhäuser des Landes Berlin sind im Rahmen der Mitwirkung im Katastrophenschutz 

verpflichtet, für die von den zuständigen Katastrophenschutzbehörden als relevant benannten 

Szenarien Einsatzpläne aufzustellen und fortzuschreiben. Sie führen 

Katastrophenschutzübungen zur Erprobung der Einsatzpläne sowie Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen für die Beschäftigten durch. Bei Katastrophen oder 

Großschadenslagen sind Krankenhäuser verpflichtet, geeignete organisatorische und 

personelle Maßnahmen, die zur sachgerechten Versorgung einer großen Anzahl von 

verletzten, erkrankten oder betroffenen Menschen notwendig sind, zu ergreifen. 

 

§ 27 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit besonderem 

Gefahrenpotential 

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen, bei denen die Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebs oder die Störung unter Berücksichtigung des Domino-

Effekts gemäß § 15 Störfall-Verordnung zu einer Gefahr für das Leben oder die 

Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, für die Umwelt oder für sonstige bedeutsame 

Rechtsgüter führen können, sind verpflichtet, die Katastrophenschutzbehörden bei der 

Katastrophenvorsorge zu unterstützen.  

Sie haben im Rahmen der Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge insbesondere 

1. den zuständigen Katastrophenschutzbehörden den Betrieb einer neuen Einrichtung 

spätestens vier Wochen vor der Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen,  

2. den Katastrophenschutzbehörden Auskünfte über den Betrieb der Einrichtungen, 

vor allem über die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen und die Verantwortlichen zu 

erteilen, 

3. den Katastrophenschutzbehörden Zutritt zu den Einrichtungen zu gestatten und 

4. sich an Übungen der Katastrophenschutzbehörden zu beteiligen. 

Die Betreiberinnen und Betreiber können ein Auskunftsersuchen zurückweisen, wenn 

die erbetenen Auskünfte bereits gegenüber einer anderen Katastrophenschutzbehörde 

erteilt wurden. 

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, jede Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebs der Einrichtungen, die zu einer Gefahr im Sinne von 

Absatz 1 führen kann, unverzüglich der Berliner Feuerwehr oder der Polizei Berlin und 

der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zu melden. 
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(3) Die zuständigen Katastrophenschutzbehörden legen unter Beteiligung der 

Betreiberinnen und Betreiber diejenigen zusätzlichen Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge fest, die aufgrund des besonderen Gefahrenpotentials 

erforderlich sind.  

 

§ 28 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen 

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen, Anlagen oder Teilen davon, die  

1. den Sektoren Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport und 

Verkehr, Entsorgung, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Medien und Kultur oder 

Finanz- und Versicherungswesen angehören und  

2. von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens sind, weil durch 

ihren Ausfall oder ihre Beeinträchtigung erhebliche Versorgungsengpässe oder 

Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden, 

sind verpflichtet, mit den Katastrophenschutzbehörden zusammenzuarbeiten.  

(2) Sie haben im Rahmen der Katastrophenvorsorge insbesondere  

1. sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben bei Ausfall oder Beeinträchtigung auch 

anderer Kritischer Infrastrukturen für einen angemessenen Zeitraum eigenständig 

fortführen können und 

2. den für den jeweiligen Sektor fachlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden 

Ansprechpersonen zu benennen und Auskünfte über die getroffenen 

Vorsorgemaßnahmen zu erteilen.  

(3) Die nach Absatz 2 getroffenen Maßnahmen sind von den für den jeweiligen Sektor 

fachlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden bei der Erstellung und 

Fortschreibung ihrer Katastrophenschutzpläne zu berücksichtigen.  

(4) Der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung kommt eine Koordinierungsfunktion zu, 

die sie durch eine Koordinierungsstelle Kritische Infrastrukturen wahrnimmt. Die für den 

jeweiligen Sektor fachlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden sind gegenüber der 

Koordinierungsstelle Kritische Infrastrukturen zur Mitwirkung verpflichtet. 

 

Teil 4 Kosten, Zuwendungen und Datenschutz 

 

§ 29 Kosten 

(1) Die anerkannten privaten Hilfsorganisationen tragen die ihnen durch die Mitwirkung im 

Katastrophenschutz entstehenden Kosten, soweit dieses Gesetz nichts anderes 

bestimmt. 

(2) Die Kosten der gemäß § 27 und § 28 zu treffenden Maßnahmen tragen die 

Betreiberinnen und Betreiber. 
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§ 30 Zuwendungen 

Das Land Berlin gewährt den anerkannten privaten Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im 

Katastrophenschutz Zuwendungen zu den Aufwendungen, die ihnen insbesondere durch 

Katastrophenschutzübungen, Beschaffung und Unterhaltung zusätzlicher Ausstattung sowie 

die erforderliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer entstehen. 

 

§ 31 Kostenersatz 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden können Ersatz der ihnen durch Maßnahmen der 

Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen entstandenen Kosten verlangen 

1. von der Verursacherin oder dem Verursacher, wenn sie oder er die Katastrophe 

oder Großschadenslage vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat; 

2. von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter, wenn die Katastrophe oder 

Großschadenslage durch den Betrieb eines Kraft-, Schienen-, Luft- oder 

Wasserfahrzeuges entstanden ist, sowie von der Ersatzpflichtigen oder dem 

Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung. Benutzt jemand das 

Fahrzeug ohne Wissen und Willen der Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughalters, 

so ist sie oder er anstelle der Halterin oder des Halters zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet; daneben bleibt die Halterin oder der Halter zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet, wenn die Benutzung des Fahrzeugs durch ihr oder sein Verschulden 

ermöglicht worden ist. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn die Benutzerin oder 

der Benutzer von der Fahrzeughalterin oder dem Fahrzeughalter für den Betrieb des 

Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ihr oder ihm das Fahrzeug von der Halterin 

oder dem Halter überlassen worden ist. Die Sätze 2 und 3 sind auf die Benutzung 

eines Anhängers entsprechend anzuwenden; 

3. von der Transportunternehmerin oder dem Transportunternehmer, der Eigentümerin 

oder dem Eigentümer, der Benutzerin oder dem Benutzer oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten, wenn die Katastrophe oder Großschadenslage durch  

a. die Beförderung von oder den sonstigen Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten 

im Sinne der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937; 1997 I S. 447), die 

zuletzt durch Artikel 11 der Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1257) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder 

b. die Beförderung von gefährlichen Gütern im Sinne der Gefahrgutverordnung 

Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 258), die durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. 

Dezember 2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung oder  

c. den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 
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Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung 

entstanden ist. 

(2) Die Ersatzpflicht nach Absatz 1 Nummern 2 und 3 ist ausgeschlossen, wenn die 

Katastrophe oder Großschadenslage durch höhere Gewalt verursacht worden ist. 

(3) Kostenerstattungsansprüche aufgrund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

(4) Sind zum Ersatz derselben Kosten mehrere Personen verpflichtet, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 

 

§ 32 Verarbeitung personenbezogener Daten der am Katastrophenschutz beteiligten 

Personen 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden dürfen zum Zweck der Katastrophenvorsorge und 

Katastrophenabwehr sowie zur Feststellung und Durchsetzung von 

Kostenersatzansprüchen von 

1. den Einsatzkräften des Katastrophenschutzes, 

2. den sonstigen im Katastrophenschutz beteiligten Personen, deren besondere 

Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Katastrophenabwehr benötigt werden, 

3. den Personen, die gemäß § 17 Absatz 1 in Anspruch genommen werden können, 

4. den ungebundenen Helferinnen und Helfern gemäß § 17 Absatz 3,  

5. den Betreiberinnen und Betreibern von Anlagen mit besonderem Gefahrenpotential 

gemäß § 27, 

6. den Betreiberinnen und Betreibern Kritischer Infrastrukturen gemäß § 28, 

7. den zum Kostenersatz gemäß § 31 Verpflichteten und 

8. den sonstigen Verantwortlichen für andere Einrichtungen, bei denen Katastrophen 

entstehen können,  

personenbezogene Daten verarbeiten, soweit diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen 

Aufgaben erforderlich sind. Diese personenbezogenen Daten dürfen an die im 

Einsatzfall im Katastrophenschutz mitwirkenden Stellen übermittelt werden, soweit sie zu 

deren Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

(2) Zu den personenbezogenen Daten nach Absatz 1 zählen: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Anschrift, 

4. Tätigkeit, 
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5. Telefonnummer, 

6. Angaben über die körperliche Tauglichkeit und Eigenschaften, 

7. Angaben über die Trägerin oder den Träger des Katastrophenschutzes, die Einheit 

oder Einrichtung und wahrgenommenen Funktionen bei Einsatzkräften des 

Katastrophenschutzes, 

8. Aus- und Fortbildungslehrgänge, 

9. Spezialkenntnisse, 

10. Beschäftigungsstelle und Bankverbindung. 

(3) Bei der Erfüllung von Entschädigungs- und Erstattungsansprüchen nach § 17 Absatz 1 

Satz 2 und § 22 Absatz 2 dürfen die zur Erstattung Verpflichteten personenbezogene 

Daten in dafür erforderlichem Umfang verarbeiten. Hierzu zählen folgende 

personenbezogene Daten: 

1. die in Absatz 2 Nummern 1 bis 4 genannten personenbezogenen Daten, 

2. Name und Anschrift der Arbeitgeberin oder des Arbeitsgebers und 

3. Höhe und Art des Anspruchs sowie die Bankverbindung. 

(4) Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit besteht keine Pflicht zur Information der 

von der Datenerhebung betroffenen Person nach Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 

2016/679 und hat die betroffene Person kein Recht auf Datenübertragbarkeit nach 

Artikel 20 Verordnung (EU) 2016/679.  

(5) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt neben der Verordnung (EU) 

2016/679 im Übrigen das Berliner Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. S. 418) 

in der jeweils geltenden Fassung, soweit Sachverhalte betroffen sind, die in den 

Absätzen 1 bis 4 nicht oder nicht abschließend geregelt sind.  

 

Teil 5 Schlussvorschriften 

 

§ 33 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 

2 des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der 

Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes), der Berufsfreiheit (Artikel 12 Absatz 1 

und Absatz 2 des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 

des Grundgesetzes) eingeschränkt. 
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§ 34 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt,  

1. wer vorsätzlich oder fahrlässig seinen Verpflichtungen als Betreiberin oder Betreiber 

gemäß § 27 Absatz 1 und Absatz 2 oder § 28 Absatz 1 und Absatz 2, 

2. wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 16 Absatz 2, 

3. wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 17 Absatz 1 

oder Absatz 2 oder 

4. wer vorsätzlich oder grob fahrlässig seinen Verpflichtungen als anerkannte private 

Hilfsorganisation gemäß § 21 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit im Fall des Absatz 1 Nummer 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 

50.000 Euro, im Fall des Absatz 1 Nummer 2 bis zu 500 Euro und im Fall des Absatz 1 

Nummer 3 und Absatz 1 Nummer 4 bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 ist die jeweils zuständige 

Katastrophenschutzbehörde, nach Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 die anordnende 

Katastrophenschutzbehörde und nach Absatz 1 Nummer 4 die Berliner Feuerwehr. 

 

§ 35 Zuständigkeit zum Erlass von Ausführungsvorschriften 

Die zur Ausführung des Gesetzes notwendigen Ausführungsvorschriften erlässt die 

zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung, wenn die Vorschriften nur den Geschäftsbereich der zuständigen 

Senatsverwaltung betreffen. Im Übrigen erlässt die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

im Einvernehmen mit den zuständigen Senatsverwaltungen Ausführungsvorschriften, wenn 

diese den Geschäftsbereich mehrerer Senatsverwaltungen betreffen. 

 

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Katastrophenschutzgesetz vom 11. Februar 1999 (GVBl. S. 78), das 

zuletzt durch Gesetz vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 240) geändert worden ist, außer Kraft. 
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A. Begründung 

 a) Allgemeiner Teil 

I. 

Das Gesetz über die Gefahrenabwehr bei Katastrophen (Katastrophenschutzgesetz - KatSG) 

vom 11. Februar 19993 hat sich in der Praxis grundsätzlich bewährt. Dennoch ist es 

erforderlich, die gesetzlichen Regelungen vor dem Hintergrund neuer Bedrohungs- und 

Gefährdungslagen anzupassen, die Gesetzesanwendung zu erleichtern und den 

Katastrophenschutz im Land Berlin auf eine moderne und leistungsfähige Grundlage zu 

stellen.  

Als Schadenslagen sind unter anderem denkbar:  

- Terroranschläge,  

- Beeinträchtigung/Ausfall lebenswichtiger Versorgung,  

- Beeinträchtigung/Ausfall von Verkehrseinrichtungen, 

- Unfälle bei Groß- beziehungsweise Massenveranstaltungen, 

- Pandemien und Seuchen,  

- Gefahrgutunfälle und Schadstoffausbreitungen, 

- Bahn- und Flugunfälle oder 

- extreme Wetterlagen. 

Das Land Berlin sah sich in den vergangenen Jahren mit der Bewältigung verschiedener 

Ereignisse konfrontiert, wie dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der 

Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) am 19. Dezember 2016 sowie dem Stromausfall im 

Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am 19. und 20. Februar 2019. Die hieraus gewonnenen 

Erkenntnisse haben die Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes ebenso geprägt, wie 

die Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus seit März 2020. 

In der Folge wurden u.a. mit der Großschadenslage eine weitere Ebene der Gefahrenabwehr 

geregelt, neue Führungsstrukturen entwickelt und Lösungen zur stärkeren Einbindung von 

Betreibern Kritischer Infrastrukturen erarbeitet.   

Leitgedanke der Neufassung ist denn auch, das Zusammenwirken der Landesbehörden und 

der im Katastrophenschutz Mitwirkenden sowohl bei der Vorsorge als auch bei der Abwehr 

stärker in den Fokus zu rücken. Katastrophenschutz kann nur funktionieren, wenn alle 

Beteiligten effektiv zusammenwirken und sich auch über die Umsetzungsphase hinweg 

gegenseitig unterstützen.  

Das Katastrophenschutzgesetz soll mit seinen Regelungen den allgemeinen Rahmen für den 

Katastrophenschutz im Land Berlin bilden. Daneben werden die auf der Grundlage dieses 

                                                           
3 Soweit zum Zweck der Gegenüberstellung hierauf Bezug genommen wird, sind Paragraphen mit 

„bisherige Fassung“ gekennzeichnet. Paragraphen der Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes 
enthalten keinen weiteren Zusatz.  
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Gesetzes zu erlassenden Rechtsverordnungen sowie die Verwaltungsvorschriften zur 

Ausführung dieses Gesetzes konkretisierende Regelungen vorsehen.  

Der Neufassung des Gesetzes liegen im Einzelnen folgende Erwägungen zugrunde 

II. 

Das Gesetz fügt sich in den bestehenden Rechtsrahmen der Gefahrenabwehr ein.   

Vor allem das   

 Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

11. Februar 2020 (GVBl. S. 50) geändert worden ist, 

 Feuerwehrgesetz vom 23. September 2003 (GVBl. 457), das zuletzt durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 240) geändert worden ist und 

 Rettungsdienstgesetz vom 8. Juli 1993 (GVBl. S. 313), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 20. September 2016 (GVBl. S. 762) geändert worden ist 

in der jeweils geltenden Fassung, stellen die rechtlichen Grundlagen dar, um Alltagsgefahren 

wirksam zu begegnen.  

Darauf aufbauend regelt das Katastrophenschutzgesetz Besonderheiten der Vorsorge für und 

der Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen. Katastrophen sind dadurch 

gekennzeichnet, dass sie das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung 

einer Vielzahl von Menschen und Tieren, die Umwelt oder sonstige bedeutsame Rechtsgüter 

in außergewöhnlichem Ausmaß gefährden oder schädigen. In der Folge kann deren 

Bewältigung nur unter Beteiligung der Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im 

Katastrophenschutz angemessen geleistet werden. Das Zusammenwirken muss zudem 

ressortübergreifend koordiniert werden. 

Verschiedene Ereignisse, wie z.B. der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der 

Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) am 19. Dezember 2016 sowie der Stromausfall im 

Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am 19. und 20. Februar 2019 haben gezeigt, dass ein 

Regelungsbedarf über den bisherigen Anwendungsbereich des Katastrophenschutzgesetzes 

hinaus besteht.  

Für Ereignisse, die begrifflich (noch) keine Katastrophen im Sinne des 

Katastrophenschutzgesetzes darstellen, zugleich aber über Alltagsgefahren hinausgehen, wird 

erstmals die Großschadenslage als eigene Gefahrenlage eingeführt. Damit verbunden ist eine 

weitergehende Anwendbarkeit des Katastrophenschutzgesetzes. Es können u.a. 

Führungsstrukturen frühzeitig etabliert und eine Personenauskunftsstelle zum Zweck der 

Vermisstensuche und Familienzusammenführung eingerichtet werden. Zudem ist es bereits in 

einer Großschadenslage zukünftig möglich, die anerkannten privaten Hilfsorganisationen zur 

Hilfeleistung heranzuziehen. 

In der Neufassung der Begriffsbestimmungen werden erstmals auch Aspekte des 

Tierschutzes berücksichtigt.  
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III. 

Eines der wesentlichen Anliegen der Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes ist die 

Erarbeitung einer neuen Führungsstruktur für die Abwehr von Katastrophen und 

Großschadenslagen. Ziel ist es, die Führungsstrukturen verständlich und klar im Gesetz 

darzustellen und den üblichen in Einsatzlagen verwendeten Begrifflichkeiten anzupassen.  

Um insbesondere der Notwendigkeit unverzüglicher Entscheidungen im Katastrophenfall 

einerseits und den verfassungsrechtlichen Vorgaben andererseits Rechnung zu tragen, wird 

erstmalig im Gesetz eine außerordentliche Entscheidungsbefugnis des für Inneres 

zuständigen Senatsmitglieds geschaffen. Unter engen Voraussetzungen können im 

Katastrophenfall unaufschiebbare Entscheidungen zur Abwehr gegenwärtiger Gefahren für 

Leib und Leben oder wertvolle Sachgüter durch das für Inneres zuständige Senatsmitglied 

getroffen werden, wenn eine Senatsentscheidung für die Katastrophenabwehr aus 

zwingenden zeitlichen Gründen nicht möglich ist. Das für Inneres zuständige Senatsmitglied 

kann öffentliche Stellen anweisen und private Dritte in Anspruch zu nehmen.  

IV. 

Ergänzt wird eine Regelung zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die die neuen 

Führungsstrukturen berücksichtigt.   

V. 

Die Abhängigkeit sämtlicher Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens von 

Infrastrukturdienstleistungen hat zugenommen. Dies gilt insbesondere für eine Metropole wie 

Berlin mit 3,8 Millionen Einwohnern (Stand: 30.06.20204) und jährlich rund 14 Millionen 

Touristen (Stand 20195). Dementsprechend stellt die Resilienz der kritischen 

Infrastrukturbereiche eine der wesentlichen Herausforderungen moderner 

Katastrophenschutzgesetzgebung dar.  

Erstmalig wird das Schutzgut der lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung in die 

Definition der Katastrophe aufgenommen und die Betreiberinnen und Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen werden verpflichtet, im Katastrophenschutz mitzuwirken. 

VI. 

Katastrophenschutz ist als Teil der Daseinsvorsorge staatliche Aufgabe. Das 

Katastrophenschutzgesetz adressiert vornehmlich die Katastrophenschutzbehörden.  

Aufgrund der bisherigen Anknüpfung an den Begriff der Ordnungsbehörde bestand in der 

Vergangenheit Unklarheit darüber, ob einzelne Behörden als Katastrophenschutzbehörde im 

Sinne des Gesetzes anzusehen sind. Nunmehr wird der Kreis der 

Katastrophenschutzbehörden klar benannt, ohne diesen zu erweitern oder zu reduzieren. Die 

Zuweisung einer Ordnungsaufgabe ist nur noch für die nachgeordneten Behörden von 

Relevanz. 

                                                           
4 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 31. 

Dezember 2019, 3. korrigierte Ausgabe, abrufbar unter:  file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-
00_2020h01_BE.pdf.    
5 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, abrufbar unter:  https://www.statistik-berlin-

brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Tourismus.asp?Ptyp=300&Sageb=45005&creg=BBB&anzwer=7.  

file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-00_2020h01_BE.pdf
file:///C:/Users/KL01807/AppData/Local/Temp/SB_A01-05-00_2020h01_BE.pdf
https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Tourismus.asp?Ptyp=300&Sageb=45005&creg=BBB&anzwer=7
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VII. 

In den Katastrophenschutzbehörden nehmen die Katastrophenschutzbeauftragten bereits 

zentrale Aufgaben der Koordinierung der Katastrophenvorsorge wahr. Ihr besonderer 

Stellenwert wird durch die erstmalige Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gestärkt.  

VIII. 

Zentrale Aufgabe der Katastrophenvorsorge ist die Erstellung und Fortschreibung von 

Katastrophenschutzplänen. Die bisherige gesetzliche Regelung wird aufgegriffen und um 

Mindestinhalte erweitert und konkretisiert. Es werden zudem Vorsorgeverpflichtungen unter 

der Überschrift der Katastrophenschutzplanung zusammengefasst, um einen einheitlichen 

Vorsorgestandard im Land Berlin zu fördern.  

IX. 

Elementarer Bestandteil der Katastrophenvorsorge sind Übungen. Diese sollen den Beteiligten 

Handlungssicherheit verschaffen. Daher wird die Katastrophenschutzplanung um die 

Verpflichtung zur jährlichen Durchführung eigener und der Beteiligung an 

Katastrophenschutzübungen anderer ergänzt.  

X. 

Neben den Katastrophenschutzbehörden leisten die Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

einen unerlässlichen Beitrag. Sie adressiert das Gesetz in Teil 3 mit besonderen Pflichten im 

Rahmen der Katastrophenvorsorge und der Katastrophenabwehr. Der Kreis der Mitwirkenden 

wird neu strukturiert und erweitert. 

XI. 

Bürgerschaftliches Engagement ist unverzichtbarer Bestandteil der Berliner Gesellschaft. Dies 

gilt auch und vor allem für den Katastrophenschutz, in dessen Rahmen die anerkannten 

privaten Hilfsorganisationen einen essentiellen Beitrag leisten. 

Sie stellen neben der Berliner Feuerwehr und der Polizei Berlin die Einheiten und 

Einrichtungen des Katastrophenschutzes.  

Mit der Neufassung des Gesetzes wird eine klare Rechtsgrundlage zur Heranziehung der 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen auch bei Großschadenslagen geschaffen.  

XII. 

Neu strukturiert wird die Möglichkeit der Anerkennung weiterer privater Organisationen zur 

Unterstützung des Katastrophenschutzes. Das Gesetz regelt nunmehr zwei klare 

Voraussetzungen: die Feststellung der Eignung und den Bedarf. Bestehen bleibt eine 

Grundlage dafür, diese Voraussetzungen im Wege einer Rechtsverordnung weiter zu 

konkretisieren.  

XIII. 

Das Ehrenamt bildet Basis und Rückgrat des Hilfeleistungssystems im Katastrophenschutz. 

Insbesondere vor dem Hintergrund gesellschaftlicher und demografischer Entwicklungen 
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verdienen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer größte Anerkennung und 

Wertschätzung.  

Gesetzgeberisch wird dem dadurch Rechnung getragen, dass 

- nunmehr ungebundene Helferinnen und Helfer, die sich freiwillig zur Hilfeleistung bereit 

erklären, gesetzlich geregelt sind und ihnen Ersatzansprüche für etwaige Schäden im 

Zusammenhang mit der Hilfeleistung zustehen und 

- die persönliche Haftung der Helferinnen und Helfer im Zusammenhang mit der 

Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisation im Katastrophenschutz 

weggefallen ist. 

Aufgrund der rechtlichen Gleichstellung der freiwilligen Helferinnen und Helfer, die sich 

gegenüber den anerkannten privaten Hilfsorganisationen verpflichtet haben und den 

Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren, ergibt sich an dieser Stelle kein weitergehender 

Gesetzgebungsbedarf.  

XIV. 

Die Berliner Krankenhäuser leisten im Katastrophenschutz einen unerlässlichen Beitrag zur 

medizinischen Versorgung. Über die Regelungen des Landeskrankenhausgesetzes vom 18. 

September 2011 (GVBl. S. 483), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 2. Februar 

2018 (GVBl. S. 160) geändert worden ist und die Krankenhausverordnung vom 30. August 

2006 (GVBl. S. 907), die zuletzt durch Verordnung vom 27. März 2017 (GVBl. S. 284) 

geändert worden ist, hinaus, erfasst das Katastrophenschutzgesetz erstmalig die 

Krankenhäuser als Mitwirkende im Katastrophenschutz. Ihnen werden konkrete Pflichten im 

Rahmen der Katastrophenvorsorge auferlegt, u.a. das Aufstellen von Einsatzplänen.  

XV. 

Neben der medizinischen Notfallversorgung bedürfen Betroffene von Katastrophen oder 

Großschadenslagen der psychosozialen Notfallversorgung. Die Psychosoziale 

Notfallversorgung gehört in der Akutphase schwerer Not- und Unglücksfälle national wie 

international zum Versorgungsstandard. Erstmalig wird die Psychosoziale Notfallversorgung 

als Mitwirkende in das Katastrophenschutzgesetz aufgenommen.  

XVI. 

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk leistet neben den anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen einen unverzichtbaren Beitrag im Katastrophenschutz nach Maßgabe des 

THW-Gesetzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 808). Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

wird erstmals als Mitwirkende im Katastrophenschutz gesetzlich erfasst.  

XVII. 

Der Kreis der Mitwirkenden im Katastrophenschutz wird ergänzt um weitere Behörden des 

Landes Berlin, die nicht bereits Katastrophenschutzbehörden sind. Ihre Mitwirkung ist 

beschränkt auf die Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden sowie die Vorbereitung zur 

Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und Regierungsfunktion.  
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Damit wird dem Leitgedanken des Katastrophenschutzes Rechnung getragen, dass effektives 

Zusammenwirken aller Beteiligten unerlässlich ist.  

XVIII. 

Nach dem Vorbild des Zivilschutzes wird nun auch im neuen Katastrophenschutzgesetz die 

Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung benannt.  

XIX. 

Erstmalig aufgenommen wird eine Regelung zu den Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes. Damit enthält das Gesetz eine allgemeine Grundlage für die bereits in 

der Verordnung über den Katastrophenschutzdienst vom 20. Dezember 2001 (GVBl. 2002, 1, 

16), die zuletzt durch Verordnung vom 7. November 2011 (GVBl. S. 532) geändert worden ist, 

bestehenden Konkretisierungen.  

XX. 

Nicht zuletzt wird die Neufassung des Gesetzes für gesetzessystematische, strukturelle und 

redaktionelle Anpassungen genutzt. So wird das Gesetz an aktuelle datenschutzrechtliche 

Vorgaben angepasst und eine gendergerechte Sprache umgesetzt. Zudem werden an 

zahlreichen Stellen, entsprechend der Rechtsförmlichkeit, Abkürzungen oder Verweise 

angepasst. 

 b) Einzelbegründung 

Zum amtlichen Inhaltsverzeichnis: 

Die Änderung des amtlichen Inhaltsverzeichnisses ist aufgrund der Änderungen einer 

Vielzahl der Paragraphen des Katastrophenschutzgesetzes erforderlich.  

 

Zur Bezeichnung des Gesetzes: 

Die Bezeichnung des Gesetzes wird redaktionell angepasst.  

 

Zu Teil 1 (Begriffsbestimmungen und Organisation) 

Teil 1 des Gesetzes regelt in den §§ 1 bis 4 grundlegende Begriffsbestimmungen und 

damit den Anwendungsbereich des Gesetzes sowie die Organisation des 

Katastrophenschutzes.  

Zu § 1 (Katastrophen und Großschadenslagen) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die begriffliche Definition der Katastrophe. Die Schwelle zur Erreichung 

ist hoch, insbesondere, um dem Ausnahmecharakter des Gesetzes gerecht zu werden. 

Zunächst müssen Rechtsgüter wie das Leben, die Gesundheit oder die 

lebensnotwendige Versorgung einer Vielzahl von Menschen und Tieren, die Umwelt 
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oder sonstige bedeutsame Rechtsgüter in außergewöhnlichem Ausmaß geschädigt oder 

gefährdet sein.  

Im Vergleich zur bisherigen Fassung des Katastrophenschutzgesetzes wird in der 

Aufzählung der betroffenen Rechtsgüter die „lebensnotwendige Versorgung“ 

aufgenommen. Diese Ergänzung trägt dem gesetzgeberischen Ziel Rechnung, die 

Bedeutung des Funktionierens und des Schutzes Kritischer Infrastrukturen stärker 

abzubilden. Sie steht in engem Zusammenhang mit § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 

§ 28.  

Darüber hinaus ist der Schutz der Tiere nunmehr explizit geregelt.  

Die Aufzählung der Rechtsgüter ist nicht abschließend. Über den Rechtsbegriff der 

„sonstigen bedeutsamen Rechtsgüter“ werden weitere nicht explizit genannte 

Rechtsgüter erfasst, z.B. Kulturgüter oder bedeutsame Sachwerte.  

Zudem lässt sich die Katastrophe im Sinne des Gesetzes von anderen Ereignissen 

dadurch abgrenzen, dass die Betroffenheit der Rechtsgüter ein so außergewöhnliches 

Ausmaß erreicht, dass in der Folge 

- deren Bewältigung nur unter Beteiligung der Katastrophenschutzbehörden - dies 

sind in Abgrenzung zur Großschadensage mehr als nur die überwiegend 

Betroffenen, können jedoch auch alle Katastrophenschutzbehörden des Landes 

Berlin sein - und der Mitwirkenden im Katastrophenschutz angemessen geleistet 

werden kann  

   und  

- deren Zusammenwirken ressortübergreifend koordiniert werden muss.  

Damit wird bereits in der Definition der Katastrophe die Wichtigkeit des 

Zusammenwirkens aller Beteiligten im Katastrophenschutz herausgestellt. Dies gilt für 

die Vorsorge ebenso wie für die Abwehr. Das Ressortprinzip bleibt davon unberührt.  

Zu Absatz 2 

Aufgrund verschiedener Ereignisse, wie etwa der Anschlag auf dem Berliner 

Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche (Breitscheidplatz) am 19. Dezember 2016, 

der Stromausfall im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick am 19. und 20. Februar 2019 

sowie die Bewältigung der Lage zur Eindämmung des Corona-Virus seit März 2020, 

erwuchs auf rechtspolitischer Ebene das Bedürfnis nach der Kodifikation einer 

zusätzlichen Gefährdungs- und Schädigungsstufe unterhalb der Katastrophenschwelle. 

Absatz 2 trägt diesem Regelungsbedürfnis mit der Einführung des Begriffs der 

Großschadenslage Rechnung.   

Kennzeichen einer Großschadenslage eine große Anzahl von verletzen, erkrankten oder 

betroffenen Menschen oder Tieren oder erheblichen Sach- oder Umweltschäden. In 

Abgrenzung zu Katastrophen und Alltagsgefahren genügt eine Gefährdungslage hier 

nicht. 

Hinzukommen muss, dass aufgrund der besonderen Auswirkungen des Ereignisses 
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- die Entwicklung zu einer Katastrophe nicht ausgeschlossen ist und 

- für deren Bewältigung das Zusammenwirken der betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

ressortübergreifend koordiniert werden muss.  

Für die Bewältigung einer Großschadenslage, soll durch die sachliche Beschränkung 

auf einzelne Befugnisse und Maßnahmen des Katastrophenschutzes der Charakter des 

Katastrophenschutzgesetzes als Ausnahmegesetz erhalten bleiben. Eine Anwendbarkeit 

des Gesetzes auf eine Großschadenslage bleibt den explizit im Gesetz geregelten 

Einzelfällen vorbehalten.  

 

Zu § 2 (Katastrophenschutz) 

Die Vorschrift definiert den Begriff des Katastrophenschutzes und regelt die 

Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung.  

Zu Absatz 1 

In Anpassung an § 1 Absatz 2 wird die Definition des Katastrophenschutzes erweitert 

um den Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden, die von 

Großschadenslagen ausgehen.  

Zum Zweck der Vereinheitlichung der Rechtsordnung wird anstelle des Begriffs 

„Bekämpfung“ im gesamten Gesetz an den im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht 

verwendeten Begriff „Abwehr“ angeknüpft. 

Zu Absatz 2 

Die neu eingefügte Regelung betont die Wichtigkeit der Selbsthilfefähigkeit der 

Bevölkerung im Katastrophenschutz in Anlehnung an § 1 Absatz 1 Satz 2 des 

Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetzes vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), das 

zuletzt durch Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2350) 

geändert worden ist.  

Zur Selbsthilfefähigkeit gehören beispielsweise folgende Maßnahmen der persönlichen 

Notfallvorsorge: 

- die Bevorratung von Lebensmitteln und Wasser, 

- das Bereithalten von Hausapotheke und Hygieneartikeln und 

- das Vorbereiten von Gepäck und wichtigen Dokumenten für Evakuierungen.  

Teil der Selbsthilfefähigkeit ist auch die Nutzung von Informationsquellen. Mittels 

stromunabhängiger Radios sowie amtlicher Apps des Landes, des Bundes und des 

Deutschen Wetterdienstes kann sich die Bevölkerung über eine aktuelle Lage 

informieren.  

Die Förderung und Stärkung der Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung ist Teil der 

staatlichen Daseinsvorsorge im Katastrophenschutz.   
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Zu § 3 (Katastrophenschutzbehörden) 

Der Begriff der Katastrophenschutzbehörden erfordert eine sprachliche Anpassung; 

indes bleibt der Kreis der Katastrophenschutzbehörden im Vergleich zu § 3 KatSG in der 

bisherigen Fassung gleich.  

Die weitgehende Abkehr vom Begriff der Ordnungsbehörde erleichtert die 

Rechtsanwendung, da die rechtliche Qualifikation einer Landesbehörde als 

Katastrophenschutzbehörde im Sinne des Gesetzes nicht mehr von der Zuweisung einer 

Ordnungsaufgabe abhängt. Erfasst sind somit direkt:  

- die Senatskanzlei und alle anderen Senatsverwaltungen sowie  

- alle Bezirksämter. 

Lediglich bei den den Senatsverwaltungen und der Senatskanzlei nachgeordneten 

Behörden wird das Erfordernis der Zuweisung einer Ordnungsaufgabe beibehalten. Ihr 

Kreis ergibt sich aus der Anlage Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) 

zu § 2 Absatz 4 Satz 1 ASOG Bln. 

Dies sind mit derzeitigem Stand: 

- die Polizei Berlin, 

- die Berliner Feuerwehr, 

- das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit 

Berlin, 

- die Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg, 

- das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg,  

- das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, 

- das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, 

- das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, 

- das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, 

- das Landesdenkmalamt Berlin,  

- die Berliner Forsten,  

- das Fischereiamt sowie 

- das Pflanzenschutzamt.  

Die Katastrophenschutzbehörden werden im Hinblick auf Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge und der Katastrophenabwehr in Teil 2 des Gesetzes adressiert. 

Sie nehmen diese Aufgabe als staatliche Aufgabe zur Daseinsvorsorge wahr.  

Alle anderen Behörden des Landes Berlin, die nicht Katastrophenschutzbehörde sind, 

werden in Teil 3 des Gesetzes im Rahmen ihrer allgemeinen Mitwirkungspflicht in den 
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Katastrophenschutz eingebunden (siehe § 19 Nummer 2 in Verbindung mit § 23). Ihre 

Mitwirkung umfasst Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und 

Regierungsfunktionen. 

 

Zu § 4 (Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes; 

Verordnungsermächtigung) 

Die Vorschrift über die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes wird neu 

eingefügt. Damit wird auf gesetzlicher Ebene eine allgemeine Regelung für die bereits 

bestehenden konkretisierenden Vorschriften der Verordnung über den 

Katastrophenschutzdienst (KatSD-VO) geschaffen. 

Zugleich wird die in § 12 Absatz 2 Satz 3 KatSG in der bisherigen Fassung geregelte 

Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung thematisch passender 

verortet.  

Zu Absatz 1 

Absatz 1 legt grundlegende Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit den Einheiten und 

Einrichtungen des Katastrophenschutzes fest.  

Bereits aus der Definition in Satz 1 ergibt sich („zum Zweck der Abwehr von 

Katastrophen und Großschadenslagen“), dass es sich um spezialisierte Einheiten und 

Einrichtungen handelt, die auf die Anforderungen des Katastrophenschutzes 

zugeschnitten sind.  

Darüber hinaus verfügt Berlin über weitere Kräfte und Mittel der Gefahrenabwehr, die 

auch in der Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen einsetzbar sind und 

insoweit die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes ergänzen. Ebenso 

können im Wege der Amtshilfe Einheiten und Einrichtungen der anderen Länder, des 

Bundes und anderer Staaten (§ 25) unterstützend angefordert werden. 

Gegenüber privaten Dritten, die über katastrophenschutzrelevante Ressourcen 

verfügen, kann eine Inanspruchnahme gemäß § 19 Nummer 5 in Verbindung mit § 17 

zur Mitwirkung in einer Katastrophe oder Großschadenslage erfolgen. 

Satz 2 hat eine klarstellende Funktion zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten der 

„Einheiten“ und „Einrichtungen“. 

Satz 3 stellt klar, dass die spezialisierten Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes ausschließlich von der Berliner Feuerwehr, der Polizei Berlin und 

den anerkannten privaten Hilfsorganisationen gestellt werden.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 bildet die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Rechtsverordnung.  

Hiervon hat das Land Berlin bereits auf der Grundlage des § 12 Absatz 2 Satz 3 KatSG 

bisherige Fassung mit der Verordnung über den Katastrophenschutzdienst Gebrauch 

gemacht. Diese Verordnung sieht konkretisierende Regelungen zu den Einheiten und 

Einrichtungen des Katastrophenschutzes vor und legt die Gliederung der Einheiten des 
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Katastrophenschutzes nach Fachdiensten (zum Beispiel ABC-Dienst, Betreuungsdienst, 

Brandschutzdienst, Sanitätsdienst; sogenannter Katastrophenschutzdienst gem. §§ 1 f. 

KatSD-VO) fest. 

Der Inhalt der Ermächtigungsgrundlage wird im Vergleich zu § 12 Absatz 2 Satz 3 

KatSG in der bisherigen Fassung redaktionell angepasst. Sprachlich wird zukünftig die 

„Ausrüstung“ als Teil der „Ausstattung“ angesehen.  

 

Zu Teil 2 (Maßnahmen des Katastrophenschutzes) 

Teil 2 des Gesetzes regelt in den §§ 5 bis 18 die Maßnahmen des 

Katastrophenschutzes, unterteilt in Maßnahmen der Katastrophenvorsorge (Abschnitt 1) 

und Maßnahmen der Katastrophenabwehr (Abschnitt 2).  

Teil 2 adressiert vornehmlich die Katastrophenschutzbehörden, weist diesen besondere 

Aufgaben als Teil der staatlichen Daseinsvorsorge zu und regelt besondere Befugnisse. 

 

Zu Abschnitt 1 (Katastrophenvorsorge) 

Abschnitt 1 umfasst alle wesentlichen Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. 

Strukturell wird mit § 5 ein Maßnahmenkatalog vorangestellt, der in den §§ 6 ff. 

konkretisiert wird. 

 

Zu § 5 Maßnahmen der Katastrophenvorsorge  

§ 5 stellt die zentrale Norm der Katastrophenvorsorge dar. Sie enthält neben der 

Verpflichtung, nach pflichtgemäßem Ermessen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen 

(Generalklausel), einen nicht abschließenden Katalog von Einzelmaßnahmen, der in den 

Folgevorschriften konkretisiert wird. 

Zu Absatz 1 

Satz 1 wird im Vergleich zu § 4 Absatz 1 Satz 1 KatSG in der bisherigen Fassung 

redaktionell angepasst.  

Inhaltlich neu gefasst wird der Maßnahmenkatalog in Satz 2. Ziel ist es, die Maßnahmen 

der Katastrophenvorsorge zu bündeln und praxisnah auszugestalten. Exemplarisch 

aufgelistet sind Maßnahmen die von allen Katastrophenschutzbehörden im Rahmen der 

Katastrophenvorsorge mindestens zu ergreifen sind. Die Aufzählung ist nicht 

abschließend. Es können weitere ressortspezifische Pflichten hinzukommen wie etwa 

die Sicherstellung einer besonderen materiellen Ausstattung zur Gefahrenabwehr, 

Notunterbringung, Betreuung etc. Soweit die materielle Vorsorge eine technische 

Ausstattung der Krisenstäbe beinhaltet, trifft § 13 Absatz 2 Satz 2 eine gesonderte 

Regelung.   

Vorgesehen sind zunächst vier wesentliche Vorsorgemaßnahmen: 
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- Krisenstäbe vorzuhalten,  

- Katastrophenschutzpläne aufzustellen, 

- beim Schutz Kritischer Infrastrukturen mitzuwirken und 

- Katastrophenschutzübungen sowie Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 

durchzuführen. 

Darüber hinaus sind die Katastrophenschutzbehörden verpflichtet, im Rahmen der 

Katastrophenvorsorge zusammenzuarbeiten, sich untereinander abzustimmen und zu 

unterstützen. Für die Katastrophenabwehr ist eine vergleichbare Solidaritätsregelung 

vorgesehen, vgl. § 11 Absatz 1 Satz 2. 

Damit unterscheidet sich die Regelung wesentlich von § 4 KatSG in der bisherigen 

Fassung. Im Vergleich dazu werden die Vorsorgemaßnahmen wie folgt „umgeschichtet“;  

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 KatSG in der bisherigen Fassung (Voraussetzungen 

für Stabsstrukturen schaffen) wird in §§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 12 Absatz 2 

berücksichtigt; 

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 KatSG in der bisherigen Fassung (Evaluation 

Schadenslagen und Stand der eigenen Vorsorgemaßnahmen, Kräfte-Mittel-

Erfassung) wird in §§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 6 Absatz 2 berücksichtigt; 

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 KatSG in der bisherigen Fassung 

(Katastrophenschutzpläne beziehungsweise Einsatzpläne zu erstellen) wird in §§ 5 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, 6 Absatz 1 und Absatz 3 berücksichtigt; 

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 KatSG in der bisherigen Fassung (Erreichbarkeit der 

Dienstkräfte) wird beschränkt berücksichtigt, hinsichtlich der für die Krisenstäbe 

vorgesehenen Beschäftigten in §§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 12 Absatz 2;  

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 KatSG in der bisherigen Fassung (Übungen und 

Ausbildungsveranstaltungen) wird überführt in die Verpflichtung zur Durchführung 

von Katastrophenschutzübungen als wesentliche Maßnahme der 

Katastrophenvorsorge in §§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, 8, 12 Absatz 2 Buchstabe 

b; 

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 KatSG in der bisherigen Fassung (Koordinierung der 

Vorsorgemaßnahmen) wird zukünftig den Katastrophenschutzbeauftragten in § 9 

Absatz 2 als Aufgabe zugewiesen; 

- § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 KatSG in der bisherigen Fassung (Anordnungen zu 

Externen Notfallplänen und Maßnahmen der Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotenzial) ergibt sich bereits aus den betreffenden 

Vorschriften § 7 und § 27. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 beinhaltet redaktionelle Anpassungen im Vergleich zu § 4 Absatz 3 KatSG in 

der bisherigen Fassung. Aufgenommen wird ergänzend zu den Ausbildungsmaßnahmen 
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die Fortbildung der Beschäftigten. Die Neustrukturierung des Absatz 1 macht zudem 

einen Verweis hierauf erforderlich.  

Korrespondierend hierzu regelt § 11 Absatz 2 die Möglichkeit die Beschäftigten der 

Katastrophenschutzbehörden für Maßnahmen der Katastrophenabwehr heranzuziehen. 

Zu Absatz 3 

Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung ist für die übergreifende Koordinierung des 

Katastrophenschutzes zuständig. Dies beinhaltet unter Beibehaltung des 

Ressortprinzips administrativ-organisatorische Aufgaben.  

Die Kompetenzen in der Katastrophenvorsorge sind demgemäß dreistufig ausgestaltet: 

- Katastrophenvorsorge betreiben die Katastrophenschutzbehörden in Gemäßheit 

des Ressortprinzips grundsätzlich dezentral. 

- Daneben sieht § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 verpflichtend eine 

ressortübergreifende Unterstützung, bedarfsweise Zusammenarbeit und 

Abstimmung der Katastrophenschutzbehörden vor. 

- Gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 übernimmt die Funktion übergreifender Koordinierung in 

der Katastrophenvorsorge die für Inneres zuständige Senatsverwaltung. 

Satz 2 enthält eine Auskunftsverpflichtung aller Katastrophenschutzbehörden gegenüber 

der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung als oberste Katastrophenschutzbehörde 

des Landes Berlin. Ein Auskunftsersuchen kann in der Praxis sowohl anlassbezogen als 

auch regelmäßig erfolgen. 

 

Zu § 6 (Katastrophenschutzpläne) 

§ 6 ist notwendig, weil es in den bisherigen Rechtsgrundlagen des 

Katastrophenschutzgesetzes keine Regelung zum Inhalt aufzustellender 

Katastrophenschutzpläne gibt, gleichwohl die Verpflichtung als solche gesetzlich 

geregelt ist . Zudem stand die Verpflichtung neben weiteren Vorsorgeverpflichtungen, 

die typischerweise Teil eines Katastrophenschutzplans sind.  

Die neu eingefügte Vorschrift verfolgt daher zwei Ziele. Zum einen sollen die 

Katastrophenschutzpläne als Vorsorgeverpflichtungen durch Mindestinhalte landesweit 

einheitlicher, zum anderen systematischer gestaltet werden. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 verpflichtet alle Katastrophenschutzbehörden, korrespondierend zu § 5 Absatz 

1 Satz 2 Nummer 2, einen Katastrophenschutzplan aufzustellen und diesen 

fortzuschreiben. Im Fall eines Neuzuschnitts der Ressorts sind mehrere Pläne 

zusammenzuführen. 

Grundlage der Planungen soll eine eigene ressortbezogene Gefährdungsabschätzung 

sein. Dabei sind neben der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Schadens auch die 

vorhandenen Bewältigungskapazitäten zu berücksichtigen. Nur auf Grundlage dieser 
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Erkenntnisse können zielgerichtet wirksame Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 

und ihrer Lebensgrundlagen ergriffen werden.  

Für die Erarbeitung der Gefährdungsabschätzung können die 

Katastrophenschutzbehörden die vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK) erarbeiteten Hinweise und Methoden anwenden.  

Zu Absatz 2 

Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung soll zudem eine ressortübergreifende 

Gefährdungsabschätzung erstellen und fortschreiben. Die Katastrophenschutzbehörden 

sind hieran zur Mitwirkung verpflichtet. 

Zu Absatz 3 

Der Katastrophenschutzplan besteht dem Inhalt nach aus einer allgemeinen und einer 

besonderen Planung. Im allgemeinen Teil sind mindestens vorzusehen:  

- Aufbau und Struktur des Krisenstabs,  

- Alarmierungsverfahren, 

- Fähigkeiten und Ressourcen sowie 

- Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verwaltungs- und Regierungsfunktionen. 

Die Auflistung ist nicht abschließend. Die Katastrophenschutzbehörden können 

ressortbezogen weitere Inhalte festlegen.  

Zu Absatz 4 

„Katastrophenschutzplan“ ist nach neuer Systematik des Gesetzes der Oberbegriff für 

alle Planungen des Katastrophenschutzes einer Katastrophenschutzbehörde.  

Neben den zwingenden allgemeinen Planungen nach Absatz 2 kann für die 

Katastrophenschutzbehörden die Erstellung sogenannter ereignisbezogener 

Sonderpläne erforderlich sein. Ereignisbezogene Sonderpläne sind Pläne, in denen die 

Katastrophenschutzbehörden auf Ereignisse und Szenarien, aber auch auf 

geographische, städtebauliche Besonderheiten etc. planerisch reagieren. Als 

ereignisbezogene Sonderpläne gelten beispielsweise Hochwasser- oder 

Pandemiepläne. 

 

Zu § 7 (Externe Notfallpläne; Verordnungsermächtigung) 

§ 7 sieht Regelungen zu den externen Notfallplänen vor und nimmt insoweit Bezug auf 

die Richtlinie 2012/18/EU, sogenannte Seveso-III-Richtlinie.  

Im Vergleich zu § 5 KatSG in der bisherigen Fassung sind Änderungen zur Klarstellung 

der Zuständigkeiten, Anpassungen an eine einheitliche Fachterminologie sowie 

Änderungen aufgrund bereits erfolgter Umsetzung europarechtlicher Vorgaben in 

nationales Bundesrecht erforderlich.  
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Zu Absatz 1 

In Absatz 1 erfolgt zunächst eine Klarstellung, dass für die Erstellung der Externen 

Notfallpläne die für den Vollzug der 12. BImSchV zuständigen Behörden verantwortlich 

sind.  

Dies sind gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - 

ASOG Bln) in Verbindung mit dem Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat 

Ord) in der Fassung vom 11. Oktober 2006 gemäß dortiger  

 Nummer 10 Absatz 3 die für Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung, 

 Nummer 18 Absatz 1 Buchstabe a die Bezirksämter, 

 Nummer 24 Absatz 3 Buchstabe a das Landesamt für Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin oder  

 Nummer 30 Absatz 2 das Landesamt für Bergbau,Geologie und Rohstoffe 

Brandenburg. 

Die Behörde, die der immissionsschutzrechtlich relevante Betrieb untersteht, ist auch die 

Behörde, die federführend den Externen Notfallplan zu erstellen hat.    

Darüber hinaus ist Absatz 1 redaktionell anzupassen. 

Die Regelung der Europäischen Union über den Sicherheitsbericht gemäß Artikel 10 der 

Richtlinie 2012/18/EU wird durch § 9 12. BImSchV umgesetzt. Zu zitieren ist damit nur 

noch die nationale Regelung der 12. BImSchV.  

Der bisherige Begriff des „internen Notfallplans“, wie ihn die Richtlinie 2012/18/EU in 

Artikel 12 vorsieht, wird entsprechend der Begrifflichkeit in der 12. BImSchV ersetzt 

durch „interner Alarm- und Gefahrenabwehrplan“.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 ist im Vergleich zu § 5 Absatz 2 KatSG in der bisherigen Fassung unverändert.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 wird im Vergleich zu § 5 Absatz 3 KatSG in der bisherigen Fassung 

redaktionell angepasst.  

Aufgrund erstmaliger Nennung des Verweises im Gesetz, ist in Satz 1 das Vollzitat der 

Richtlinie zu verwenden; auf dieses kann dann in Satz 2 verzichtet werden. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 wird im Vergleich zu § 5 Absatz 5 KatSG in der bisherigen Fassung 

redaktionell angepasst. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 beinhaltet die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung. Zuständig 

hierfür ist die für Inneres zuständige Senatsverwaltung. Im Verfahren ist ein 

Einvernehmen mit der für Umwelt zuständigen Senatsverwaltung herzustellen.  



44 
 

Absatz 5 wird zudem um die Regelung der Erprobung externer Notfallpläne ergänzt, um 

den Vorgaben des Artikel 12 Absatz 6 Satz 1 Richtlinie 2012/18/EU gerecht zu werden. 

Sprachlich erfolgt eine Anpassung an die Terminologie der „internen Alarm- und 

Gefahrenabwehrplanung“ in der 12. BImSchV.  

Zu Absatz 6 

Absatz 6 wird neu eingefügt und dient der Umsetzung des Artikel 12 Absatz 6 Satz 3 

Richtlinie 2012/18/EU. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 wird neu eingefügt und dient der Umsetzung des Artikel 12 Absatz 7 Richtlinie 

2012/18/EU. 

 

Zu § 8 (Katastrophenschutzübungen)  

§ 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in Verbindung mit § 8 regelt eine grundsätzliche Pflicht 

aller Katastrophenschutzbehörden eigene Katastrophenschutzübungen durchzuführen 

und sich an Übungen anderer zu beteiligen. Für die Mitwirkenden im 

Katastrophenschutz sieht das Gesetz vereinzelt gesonderte Verpflichtungsregelung vor.  

Den Katastrophenschutzübungen kommt im Rahmen der Katastrophenvorsorge eine 

besondere Bedeutung zu. Sie bilden die Grundlage für eine effektive und effiziente 

Gefahrenabwehr. Katastrophenschutzübungen können sowohl theoretisch (zum Beispiel 

Planbesprechungen) als auch praktisch (zum Beispiel Alarmierungsübungen, 

Stabsübungen, Fachdienstübungen, Vollübungen) ausgestaltet sein.  

Das Gesetz stellt die Verpflichtung zur Durchführung eigener 

Katastrophenschutzübungen neben die Verpflichtung zur Teilnahme an den Übungen 

anderer. Der Grund dafür liegt in der unterschiedlichen Zielsetzung.   

Eigene Katastrophenschutzübungen fokussieren die Fähigkeit jeder 

Katastrophenschutzbehörde ihre Aufgaben in einer Katastrophe oder Großschadenslage 

wahrnehmen zu können, so etwa durch Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 

Verwaltungs- und Regierungsfunktion, Stabsarbeit, Kommunikation etc. Es sollen die 

Katastrophenschutzpläne, die unverzügliche Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte sowie 

das Zusammenwirken der Katastrophenschutzbehörden und der Mitwirkenden im 

Katastrophenschutz erprobt werden. 

Die Beteiligung an Übungen anderer stellt eine Ergänzung zu den eigenen 

Katastrophenschutzübungen dar. Andere in diesem Sinne sind insbesondere alle 

anderen Katastrophenschutzbehörden, andere Länder, der Bund sowie die sonstigen 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz.  

Vorgesehen ist ein jährlicher Turnus für eigene Katastrophenschutzübungen. Insofern 

besteht ein enger Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Aus- und Fortbildung der 

Einsatzkräfte. Übungen sind damit auch so zu planen, dass durch sie ein ausreichender 

Fort- und Ausbildungsstandard erreicht und aufrechterhalten werden kann. Darüber 
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hinaus trägt die Regelmäßigkeit im Jahresrhythmus den sich ändernden Gefährdungs- 

und Bedrohungslagen Rechnung.  

Für die Beteiligung an Katastrophenschutzübungen anderer ist kein Turnus festgelegt. 

Ergänzend zu eigenen Katastrophenschutzübungen ist hier jedoch eine regelmäßige 

Beteiligung sinnvoll.  

Zu § 9 (Katastrophenschutzbeauftragte) 

§ 9 trifft auf gesetzlicher Ebene erstmals Regelungen zu den 

Katastrophenschutzbeauftragten und deren Stellvertretungen. Innerhalb der 

Katastrophenschutzbehörden kommt ihnen eine zentrale Rolle zu. Sie haben die 

Aufgabe, die behördeninternen Vorsorgemaßnahmen zu koordinieren, deren Umsetzung 

zu begleiten und sich mit anderen Katastrophenschutzbehörden abzustimmen.  

Idealerweise sind die Katastrophenschutzbeauftragten zudem eng in die Maßnahmen 

zur Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen eingebunden und etwa als 

Stabsmitglieder vorgesehen.  

In den Haushaltsplanungen der Katastrophenschutzbehörden sind entsprechende 

Stellen(anteile) zu hinterlegen. 

 

Zu Abschnitt 2 (Katastrophenabwehr) 

Abschnitt 2 wird im Vergleich zum bisherigen Katastrophenschutzgesetz neu eingefügt 

und umfasst alle wesentlichen Maßnahmen der Katastrophenabwehr. Die 

Anwendbarkeit des Gesetzes auch auf Großschadenslagen ist ausdrücklich benannt. 

 

Zu § 10 (Katastrophenalarm; Feststellung einer Großschadenslage) 

§ 10 regelt Auslösung und Aufhebung des Katastrophenalarms, die Feststellung einer 

Großschadenslage sowie die Information der Öffentlichkeit. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt einheitlich die Auslösung und Aufhebung des Katastrophenalarms, 

welche bisher (getrennt) in § 7 Absatz 1 und Absatz 4 KatSG in der bisherigen Fassung 

geregelt sind.  

Die Zuständigkeit der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung für die Auslösung und 

Aufhebung des Katastrophenalarms ergibt sich aus deren Sachnähe, insbesondere 

durch die ihr nachgeordneten Katastrophenschutzbehörden Berliner Feuerwehr und 

Polizei Berlin. Ein Vorschlag ist nicht zwingende Voraussetzung. In der Praxis wird einer 

solchen Entscheidung aufgrund ihrer rechtlichen und medialen Auswirkung regelmäßig 

die fachliche Einschätzung der betroffenen Katastrophenschutzbehörden vorausgehen.  
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Zu Absatz 2  

Aufgrund der erweiterten Anwendbarkeit des Gesetzes auf Großschadenslagen, sieht 

Absatz 2 vor, dass die für Inneres zuständige Senatsverwaltung Eintritt und Ende einer 

Großschadenslage gesondert feststellt.   

Zu Absatz 3  

Sowohl Auslösung und Aufhebung des Katastrophenalarms als auch Feststellungen 

betreffend eine Großschadenslage sind der Öffentlichkeit durch die für Inneres 

zuständige Senatsverwaltung unverzüglich in geeigneter Weise bekanntzugeben.  

Die konkrete Umsetzung dessen liegt im Ermessen der Behörde, muss aber geeignet 

sein, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger schnell zu erreichen.  

 

Zu § 11 (Maßnahmen der Katastrophenabwehr)  

§ 11 beinhaltet als Generalklausel die Pflicht der Katastrophenschutzbehörden, 

Maßnahmen zur Abwehr einer Katastrophe oder Großschadenslage nach 

pflichtgemäßem Ermessen zu treffen. § 11 ist strukturell die Einstiegsnorm für die in 

Abschnitt 2 geregelten Maßnahmen. Die §§ 12 ff. legen konkrete Pflichten und 

Befugnisse fest. 

Zu Absatz 1 

Die Pflicht Maßnahmen zur Abwehr von Katastrophen oder Großschadenslagen zu 

treffen, orientiert sich an § 17 Absatz 1 ASOG Bln. Daneben stehen denjenigen 

Katastrophenschutzbehörden, die zugleich Ordnungsbehörden sind, die 

Standardmaßnahmen der §§ 18 ff. ASOG Bln zur Verfügung, wenn deren 

Voraussetzungen vorliegen und das Katastrophenschutzgesetz keine speziellere 

Regelung vorsieht.  

Absatz 2 wird erstmalig zudem um eine Solidaritätsklausel ergänzt, die bislang lediglich 

in der Katastrophenvorsorge vorgesehen war. Die Pflicht der 

Katastrophenschutzbehörden sich gegenseitig beispielsweise durch den Austausch von 

Kräften und Mitteln zu unterstützen, über die Stabsarbeit hinaus zusammenzuarbeiten 

und einzelne Abwehrmaßnahmen untereinander abzustimmen, ist gerade in der Abwehr 

von Katastrophen und Großschadenslagen unerlässlich. Vor diesem Hintergrund ist die 

Solidaritätsklausel in der Abwehr strenger gefasst, als die im Rahmen der 

Katastrophenvorsorge.  

Zu Absatz 2 

Korrespondierend zur Möglichkeit in § 5 Absatz 2, ermöglicht Absatz 2 den 

Katastrophenschutzbehörden, ihre Beschäftigten für Maßnahmen zur Abwehr von 

Katastrophen oder Großschadenslagen heranzuziehen.  
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Zu §§ 12 bis 14 (Krisenstäbe, Gemeinsame Einsatzlenkung und 

Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium) 

Eines der wesentlichen Anliegen der Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes ist 

die Erarbeitung einer neuen Führungsstruktur für die Abwehr von Katastrophen und 

Großschadenslagen. Einen Regelungsbedarf haben auch die Auswertungen zum 

Anschlag auf dem Breitscheidplatz, zum Stromausfall in Treptow-Köpenick sowie zur 

Bewältigung der Lage zur Eindämmung des Corona-Virus gezeigt. Ziel ist es, die 

Führungsstrukturen verständlicher und klarer im Gesetz darzustellen und den üblichen 

im Einsatzdienst verwendeten Begrifflichkeiten anzupassen. In diesem Zusammenhang 

hat sich der in § 9 KatSG in der bisherigen Fassung verwendete Begriff „Zentrale 

Einsatzleitung (ZELtg)“ als missverständlich für die Regelung einer grundsätzlich 

„administrativ-organisatorisch“ beziehungsweise „administrativ-politisch“ arbeitenden 

Ebene erwiesen.  

Die §§ 12 bis 14 stellen nunmehr das Kernstück der Abwehr von Katastrophen und 

Großschadenslagen dar. Sie regeln, welche Strukturen zu bilden sind, wie die 

Beteiligten zusammenwirken und welche Aufgaben diese wahrnehmen. 

 

Zu § 12 (Krisenstäbe) 

Die Vorschrift trifft Regelungen zu Struktur und Aufgaben der Krisenstäbe. Sie 

konkretisiert die grundlegende Pflicht der Katastrophenschutzbehörden, Krisenstäbe 

vorzuhalten, § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1.  

Begrifflich wird einheitlich „Krisenstab“ verwendet, unabhängig davon, ob es sich um 

einen Katastrophenfall oder eine Großschadenslage handelt. Damit wird insbesondere 

der möglichen Entwicklung einer Großschadenslage zu einer Katastrophe Rechnung 

getragen. Eine Umbenennung soll gerade nicht erforderlich sein. 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 verpflichtet alle betroffenen Katastrophenschutzbehörden in einer Katastrophe 

oder Großschadenslage dazu, unverzüglich ihre Krisenstäbe einzuberufen. 

Hinsichtlich des „Ob“ sieht das Gesetz keinen Ermessensspielraum vor. Auch in 

zeitlicher Hinsicht ist die Verpflichtung streng auszulegen; die Einberufung hat ohne 

schuldhaftes Zögern, das heißt unverzüglich zu erfolgen.  

Da die Katastrophenschutzbehörden von einer Katastrophe oder einer 

Großschadenslage im Hinblick auf die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in 

unterschiedlicher Weise betroffen sein können, besteht diese Pflicht „in der durch Art 

und Ausmaß gebotenen Stärke“. Hinsichtlich des „Wie“ ist den Behörden ein 

Ermessensspielraum eingeräumt.  

Zu Absatz 2 

Die in Absatz 2 geregelten Mindestanforderungen haben das Ziel, eine möglichst zügige 

Einsatzbereitschaft der Krisenstäbe in einem Katastrophenfall oder einer 

Großschadenslage zu gewährleisten. Die Katastrophenschutzbehörden haben eine 
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ausreichende personelle Besetzung sicherzustellen, eine Leitung und deren 

Stellvertretung zu bestimmen sowie die angemessene Aus-und Fortbildung 

sicherzustellen. Die Katastrophenschutzbehörden haben zudem für die notwendige 

technische Ausstattung zu sorgen.  

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift schafft die datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung der 

Daten, die erforderlich sind, um die unverzügliche Erreichbarkeit der Mitglieder der 

Krisenstäbe und den zügigen Abschluss des Alarmierungsverfahrens zu gewährleisten. 

Sie regelt die nationale Rechtsgrundlage und den Zweck der Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Sinne des Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 und 2 Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung), ABl. L 119, 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 

23.5.2018, S. 9). 

Die Datenverarbeitung als datenschutzrechtlicher Oberbegriff umfasst die Erhebung, 

Speicherung und Übermittlung, vgl. Artikel 4 Nummer 2 Verordnung (EU) 2016/679. 

Die Verarbeitung der Telefonnummer beinhaltet ausdrücklich private Telefonnummern 

(Festnetznummern) sowie private Mobilfunknummern. Die dienstliche telefonische 

Erreichbarkeit ist der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber beziehungsweise der 

Dienstherrin oder dem Dienstherrn ohnehin bekannt. 

Sind mehrere personenbezogene Daten vorhanden, etwa mehrere Vornamen oder 

Telefonnummern, so können auch mehrere verarbeitet werden, solange der Zweck der 

Datenverarbeitung dies erfordert.  

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Aufgaben der Krisenstäbe. Ziel ist es, dass alle Beteiligten 

voneinander und von ihren Erreichbarkeiten wissen und ihre Abwehrmaßnahmen auf 

der gleichen Informationsgrundlage treffen können. Bilaterale Abstimmungen an den 

eigentlichen Meldewegen vorbei, sollen so vermieden werden.  

Satz 1 bildet die Kommunikation im laufenden Stabsbetrieb ab. Krisenstäbe haben 

innerhalb der Zuständigkeit ihrer Katastrophenschutzbehörde Abwehrmaßnahmen zu 

koordinieren und relevante Lageinformationen den anderen betroffenen Krisenstäben zu 

melden.  

Satz 2 regelt die Meldewege bei Aufnahme der Stabsarbeit. Der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung sind unverzüglich Informationen zu Erreichbarkeit und Stabsaufbau 

mitzuteilen. Ergeben sich im Verlauf der Stabsarbeit Änderungen oder ist beabsichtigt, 

die Stabsarbeit zu beenden, ist auch dies unverzüglich zu melden. Die gesammelten 

Informationen bilden die Grundlage für eine Kommunikationsübersicht gemäß Satz 3, 

die allen betroffenen Katastrophenschutzbehörden zur Verfügung gestellt wird.  
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Zu Absatz 5 

Für den Krisenstab der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung gelten grundsätzlich 

alle Regelungen der Absätze 1 bis 4. Er nimmt damit sowohl in der Großschadenslage 

als auch im Katastrophenfall ressortbezogene Aufgaben wahr. 

Darüber hinaus übernimmt der Krisenstab der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung 

im Katastrophenfall zusätzlich auf administrativ-organisatorischer Ebene 

ressortübergreifende Aufgaben. Er bereitet ressortübergreifende Entscheidungen vor, 

wird beratend und bei Bedarf koordinierend tätig. Insoweit wächst der Krisenstab der für 

Inneres zuständigen Senatsverwaltung zum Ressortbergreifenden Krisenstab auf. 

Als Teil der Koordinierungsfunktion kann etwa die Erstellung eines allgemeinen 

landesweiten Lagebildes erforderlich sein. Ein solches „administratives“ Lagebild kann 

insbesondere folgende Informationen erfassen: 

 betroffenes Gebiet, 

 Betroffenen-/Verletztenzahlen, 

 Gefahren-/Schadensprognose,  

 Amtshilfebedarfe und 

 Sonstige Aspekte von ressortübergreifender Bedeutung. 

 

Es dient der allgemeinen Information, ersetzt jedoch nicht die Informationen, die zur 

taktisch-operativen Lagebewältigung erforderlich sind, (siehe hierzu § 13).   

Zu Absatz 6 

Absatz 6 stellt die Grundlage für die Hinzuziehung von Verbindungspersonen in den 

Ressortübergreifenden Krisenstab dar. Dies schließt alle Personen ein, deren 

besondere Kenntnisse für die Bewältigung der Lage hilfreich sein können. Zum Zweck 

einer effektiven Lagebewältigung soll behördeninternes und externes Fachwissen 

gebündelt werden. Besonders herausgehoben ist die Mitwirkung der Betreiberinnen und 

Betreiber Kritischer Infrastrukturen. Als externe Fachberaterinnen und Fachberater 

kommen etwa Sachverständige in Betracht.  

 

Zu § 13 (Gemeinsame Einsatzlenkung) 

In der Gemeinsamen Einsatzlenkung stimmen sich die betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und die im Katastrophenschutz Mitwirkenden ab. Sie 

treffen gemeinsam wesentliche taktisch-operative Entscheidungen.  

Grundlage der Zusammenarbeit ist ein gemeinsames Verständnis von der zu 

bewältigenden Lage (einheitliches Lagebild) und darauf basierend abgestimmte 

Entscheidungen zur taktisch-operativen Lagebewältigung.   

Wesentliche taktisch-operative und administrative Lageinformationen sind im 

Katastrophenfall unverzüglich dem Ressortübergreifenden Krisenstab zu melden. 

 

Das Ressortprinzip bleibt hiervon unberührt. Daran angepasst wird der Begriff 

„Einsatzlenkung“ anstelle „Einsatzleitung“ verwendet.  
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Die Gemeinsame Einsatzlenkung wird sowohl im Katastrophenfall als auch in der 

Großschadenslage eingerichtet. Ein Ermessensspielraum ist nicht vorgesehen.  

 

Zu § 14 (Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium) 

Gerade die Lagebewältigung zur Eindämmung des Corona-Virus hat gezeigt, wie wichtig 

die Abstimmung auch auf Leitungsebene der unterschiedlichen Ressorts ist, um 

gemeinsam Entscheidungen mit Auswirkungen für das gesamte Land Berlin zu treffen. 

Diese Gremienarbeit wird sowohl in der Katastrophe als auch in der Großschadenslage 

durch ein ressortübergreifendes Entscheidungsgremium wahrgenommen.  

In welcher Form das Gremium zusammentrifft ist lageabhängig. Können etwa die 

Mitglieder des Entscheidungsgremiums nicht persönlich zu einer Sitzung 

zusammenkommen, so ist auch eine telefonische oder digitale Abstimmung und 

Entscheidungsfindung möglich. 

Die Vorschrift beinhaltet zudem mit der außerordentlichen Entscheidungsbefugnis des 

für Inneres zuständigen Senatsmitglieds im Katastrophenfall in Absatz 3 eine der 

wesentlichen Neuerungen des Gesetzes. 

Zu Absatz 1 

Das Gremium tritt bei Bedarf sowohl im Katastrophenfall als auch in einer 

Großschadenslage zusammen und trifft gemeinsam Entscheidungen von landesweiter 

Bedeutung.  

Zu Absatz 2 

Als Mitglieder sind die Hausleitungen der Senatskanzlei und der anderen betroffenen 

Senatsverwaltungen vorgesehen.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt das Entscheidungsverfahren sowie die außerordentliche 

Entscheidungsbefugnis des für Inneres zuständigen Senatsmitglieds im 

Katastrophenfall. Für die Großschadenslage gilt Absatz 4. 

Zunächst legt Satz 1 fest, dass die Sitzungen durch das für Inneres zuständige 

Senatsmitglied oder ein von diesem bestimmtes Mitglied der Hausleitung einberufen 

werden. Dessen Aufgabe besteht sodann darin, auf eine unverzügliche Entscheidung 

hinzuwirken. Es ist eine persönliche, telefonische oder auch digitale Abstimmung 

möglich. 

Das Katastrophenschutzgesetz beschreibt nachdrücklich die Verpflichtung aller 

Katastrophenschutzbehörden sowie der Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig abzustimmen und zu unterstützen. Ziel ist 

ein Miteinander der an der Katastrophenabwehr Beteiligten. Dem trägt der 

Grundgedanke Rechnung, stets abgestimmte und einvernehmliche Entscheidungen zu 

treffen, an denen alle Beteiligten im Rahmen ihrer fachlichen Zuständigkeiten mitwirken. 
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Auch verfassungsrechtlich ist dies über das sogenannte Ressortprinzip gemäß Artikel 58 

Absatz 5 Satz 1 der Verfassung von Berlin abgebildet. Dieses besagt, dass jedes 

Mitglied des Senats seinen Geschäftsbereich selbstständig und in eigener 

Verantwortung innerhalb der Richtlinienkompetenz der Regierungspolitik führt. Bestehen 

Meinungsverschiedenheiten, legt die Verfassung von Berlin mit dem Kollegialprinzip in 

Artikel 58 Absatz 5 Satz 2 der Verfassung von Berlin fest, dass in diesem Fall eine 

Entscheidung des Senats herbeizuführen ist.  

Das verfassungsrechtliche Ressortprinzip ebenso wie das Kollegialprinzip können 

jedoch nicht grenzenlos und absolut gewährt werden.  

Sind Schutzgüter wie das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von Menschen in 

außergewöhnlichem Maße gefährdet oder bereits geschädigt, wie dies laut Definition der 

Katastrophe nach § 1 Absatz 1 der Fall ist, käme eine (Senats-)Entscheidung 

möglicherweise zu spät und der Schutz der Grundrechte kann nicht mehr gewährleistet 

werden.  

Katastrophenschutz ist Daseinsvorsorge. Das Land Berlin hat die staatliche Aufgabe, 

durch effektive Gefahrenabwehr diese essentiellen Rechtsgüter zu schützen.  

Um der Notwendigkeit unverzüglicher Entscheidungen im Katastrophenfall einerseits 

und den verfassungsrechtlichen Vorgaben andererseits Rechnung zu tragen, wird in 

Absatz 3 Satz 2 eine außerordentliche Entscheidungsbefugnis des für Inneres 

zuständigen Senatsmitglieds, unter engen Voraussetzungen, erstmalig gesetzlich 

festgelegt.  

Danach können im Katastrophenfall unaufschiebbare Entscheidungen zur Abwehr 

gegenwärtiger Gefahren für Leib und Leben oder wertvolle Sachgüter durch das für 

Inneres zuständige Senatsmitglied getroffen werden, wenn eine Senatsentscheidung für 

die Katastrophenabwehr aus zwingenden zeitlichen Gründen nicht möglich ist.  

Die Kompetenz des für Inneres zuständigen Senatsmitglieds ergibt sich in 

Katastrophensituationen aufgrund seiner besonderen Sachnähe. Auch außerhalb von 

akuten Katastrophenfällen ist das für Inneres zuständige Senatsmitglied mit der 

öffentlichen Sicherheitsverwaltung befasst. Im Fall der Unaufschiebbarkeit wegen großer 

Eile und Not hat es faktisch einen unmittelbaren Zugriff durch die ihm nachgeordneten 

Behörden Berliner Feuerwehr und Polizei Berlin.  

Satz 3 konkretisiert die außerordentliche Entscheidungsbefugnis dahingehend, dass 

insbesondere  

- öffentliche Stellen zur Katastrophenabwehr angewiesen werden und 

- natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen unter den 

Voraussetzungen von § 17 in Anspruch genommen werden 

können. Die Aufzählung ist nicht abschließend.  

Die Sätze 4 und 5 regeln ein verfassungsrechtliches Korrektiv zur ausnahmsweisen 

Beschränkung der verfassungsrechtlichen Vorgaben in Form einer Reversibilitätsklausel 

und eine Befristungsregelung. So sind die getroffenen Entscheidungen zu befristen 

(Satz 4) und dem zuständigen Senatsmitglied unverzüglich anzuzeigen (Satz 5). 
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Schließlich steht dem Senat als Kollektivorgan jederzeit die Möglichkeit zu, die 

getroffenen Entscheidungen aufzuheben oder zu ändern.   

Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt die Arbeit des Ressortübergreifenden Entscheidungsgremiums in einer 

Großschadenslage. Besteht demnach eine Notwendigkeit für eine ressortübergreifende 

Koordinierung, so können die jeweils fachlich zuständigen Senatsverwaltungen 

insbesondere die Senatskanzlei das Gremium zu sich einberufen. Dabei ist ein 

Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung herbeizuführen. Das 

einberufende Senatsmitglied oder ein von diesem bestimmtes Mitglied der Hausleitung 

leitet die Sitzungen und wirkt auf eine unverzügliche Entscheidung hin. Auch hier gilt, 

dass eine persönliche, telefonische oder auch digitale Abstimmung möglich ist. 

 

Zu § 15 (Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) 

Die Norm regelt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Katastrophenfall.  

Zur Sicherstellung einer umfassenden, sachlich korrekten und neutralen Information der 

Bevölkerung ist eine vorherige Abstimmung mit dem Ressortübergreifenden Krisenstab 

unerlässlich („one-voice-policy“). 

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreffend die Auslösung und die Aufhebung des 

Katastrophenalarms sowie der Feststellung des Eintritts oder Endes einer 

Großschadenslage, obliegt ausschließlich der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung. Dies beinhaltet sowohl die Entscheidung selbst als auch deren 

Begründung. 

 

Zu § 16 (Festlegung von Sperrgebieten) 

§ 16 regelt die Festlegung von Sperrgebieten. 

Zu Absatz 1 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 7 Absatz 3 Satz 1 KatSG in der bisherigen 

Fassung. Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und in Anlehnung an § 29 Absatz 1 Satz 

1 und Absatz 2 Satz 2 ASOG Bln wird nur die vorübergehende Festlegung eines 

Sperrgebietes zugelassen.  

Neu eingefügt wird in Satz 2 die Bekanntgabe gegenüber der Öffentlichkeit. Satz 3 

enthält die Klarstellung, dass Befugnisse zur Festlegung von Sperrgebieten in anderen 

Rechtsvorschriften parallel anwendbar bleiben. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 7 Absatz 3 Satz 2 bis 4 KatSG in der 

bisherigen Fassung. Das Wort „Absperrung“ wird ersatzlos gestrichen, da es bereits 

durch „Räumung und Sicherung“ abgedeckt ist. „Mitgeführte Fahrzeuge“ wird durch den 



53 
 

weiter gefassten Begriff „mitgeführte Sachen“ ersetzt. Das Wort „Genehmigung“ ist 

durch „Einwilligung“ ersetzt, da letzteres die vorherige Zustimmung voraussetzt. 

Zu Absatz 3 

Die Vorschrift wird neu eingefügt. Sie stellt sicher, dass die Anordnungen nach Absatz 2 

sofort vollziehbar sind, ohne dass dies von der Katastrophenschutzbehörde zusätzlich 

angeordnet werden muss. Damit wird im Sinne einer effektiven und schnellen 

Katastrophenabwehr von § 80 Absatz 2 Nummer 3 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die 

zuletzt durch Artikel 56 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 

2652) geändert worden ist, Gebrauch gemacht. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift wird neu eingefügt. Derzeit ist ein Schadensersatzanspruch im 

Zusammenhang mit der Festsetzung von Sperrgebieten nicht vorgesehen, obwohl mit 

der Anordnung nach Absatz 2 Grundrechtseingriffe und mögliche Schädigungen 

verbunden sein können. Im Gleichlauf mit § 8 Absatz 3 KatSG in der bisherigen Fassung 

ist nunmehr auch an dieser Stelle eine Schadensersatzmöglichkeit geregelt. 

 

Zu § 17 (Inanspruchnahme von Personen und Sachen) 

Benötigen die Katastrophenschutzbehörden im Katastrophenfall die Unterstützung 

Dritter, bedarf deren Inanspruchnahme einer rechtlichen Grundlage. Mit dritten 

Personen sind sowohl diejenigen zu verstehen, die von einer 

Katastrophenschutzbehörde herangezogen worden sind als auch solche, die mit 

Zustimmung einer Katastrophenschutzbehörde freiwillige Hilfe leisten.  

Zu Absatz 1 

Durch den Verweis in Absatz 1 auf § 16 Absatz 1 und Absatz 2 ASOG Bln gelten für die 

Inanspruchnahme bei der Gefahrenabwehr einheitliche Regelungen. Eine Besonderheit 

bei der Inanspruchnahme im Katastrophenschutz besteht darin, dass die in Anspruch 

genommenen Personen die Rechtsstellung eines freiwillig Helfenden erlangen (Absatz 1 

Satz 2). 

Zu Absatz 2 

Während in Absatz 1 die aktive Mitwirkung von Personen geregelt ist, enthält Absatz 2 

Duldungspflichten.  

Zu Absatz 3 

Der Verweis auf die Regelungen des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes 

in Absatz 3 dient indessen der rechtlichen Absicherung der freiwillig Hilfeleistenden und 

der nach Absatz 2 in Anspruch genommenen Personen. Zudem wird klargestellt, dass 

es sich bei der freiwilligen Hilfeleistung um eine solche durch ungebundene Helferinnen 

und Helfer handelt und nicht um die der Angehörigen der anerkannten privaten 
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Hilfsorganisationen. Das Erfordernis der Zustimmung wird analog zu § 59 Absatz 3 

ASOG aufgenommen. 

Zu Absatz 4 

Anordnungen aufgrund von Absatz 1 und 2 sind gemäß Absatz 4 sofort vollziehbar. 

 

Zu § 18 (Personenauskunftsstelle und deren Verarbeitung personenbezogener 

Daten) 

§ 18 regelt die Einrichtung einer Personenauskunftsstelle (PASt). 

Zu Absatz 1 

Die Regelung beinhaltet die Pflicht der Polizei Berlin, im Katastrophenfall eine 

Personenauskunftsstelleeinzurichten. Der Zweck der Personenauskunftsstelle, die 

Vermisstensuche und die Identifizierung, werden im Vergleich zu § 10 KatSG in der 

bisherigen Fassung deutlicher herausgestellt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 trägt dem Gedanken Rechnung, dass die Vermisstensuche und die 

Identifizierung von betroffenen Personen auch in einer Großschadenslage von 

besonderer Bedeutung sind. In diesem Fall soll der Polizei Berlin datenschutzrechtlich 

die Möglichkeit offenstehen, eine Personenauskunftsstelle einzurichten.  

Zu Absatz 3 

Die Änderung in Nummer 5 im Vergleich zu § 10 Satz 2 Nummer 5 KatSG in der 

bisherigen Fassung erfolgt vor dem Hintergrund der bei der Datenerfassung in der 

Praxis verwendeten Fachterminologie.  

Die Anpassung in Nummer 7 im Vergleich zu § 10 Satz 2 Nummer 7 beruht auf der 

Annahme, dass bei der „Versorgung“ in Nummer 6 nicht erfasst ist, wo sich die 

betroffene Person gegenwärtig befindet, sodass ein Bedürfnis nach Information zum 

„Verbleib“ besteht. So kann auch berücksichtigt werden, dass die betroffene Person sich 

möglicherweise nicht zur medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus befindet, 

sondern notuntergebracht ist oder psychologisch betreut wird. Dieser Überlegung lag 

auch die Streichung der Begrifflichkeit „des Verletzten“ in Nummer 6 (vgl. § 10 Satz 2 

Nummer 6 KatSG in der bisherigen Fassung) zugrunde. 

Zu Absatz 4 

Die neu eingefügte Vorschrift regelt die Berechtigung der Auskunftserteilung an 

„Angehörige und andere Berechtigte“.  

Hierunter fallen etwa: 

- Verlobte, 

- Ehegatt(inn)en, 
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- Lebenspartner/innen, 

- Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 

- Geschwister, 

- Kinder der Geschwister, 

- Ehegatt(inn)en der Geschwister und Geschwister der Ehegatt(inn)en, 

- Lebenspartner/innen der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner/innen, 

- Geschwister der Eltern und 

- Pflegeeltern und Pflegekinder. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird so sichergestellt, dass nur Personen mit 

berechtigtem Interesse im Sinne der Vermisstensuche (insbesondere zum Zweck der 

Familienzusammenführung) Auskünfte erlangen können. In der Praxis wird dies bereits 

dadurch umgesetzt, dass der Auskunftsersuchende gezielt Mindestangaben zu der 

betroffenen Person macht und zur eigenen Identität befragt wird. Ausgeschlossen sind 

etwa Pressevertreterinnen oder Pressevertreter.  

Eine Glaubhaftmachung ist indessen aus praktischen Erwägungen nicht erforderlich. Es 

soll im Katastrophenfall und in der Großschadenslage den Angehörigen und sonstigen 

Berechtigten zügig ermöglicht werden, Auskünfte zu Vermissten zu erlangen. Eine 

Glaubhaftmachung würde dies in den meisten Fällen erheblich verzögern, zuweilen wird 

dies auch nicht zeitnah umsetzbar sein (zum Beispiel Anfragen von Touristen aus dem 

Ausland oder von Minderjährigen). Eine Bürokratisierung dieses Prozesses wäre auch 

einer psychosozialen Bewältigung des Ereignisses abträglich. 

Zu Absatz 5 

Von den Auskunftsbegehrenden und Hinweisgebern, dürfen die personenbezogenen 

Daten zum Zweck ihrer Unterrichtung verarbeitet werden. Da sie auch als Zeuginnen 

und Zeugen in Betracht kommen, die das Geschehen am Tatort beobachtet haben, ist 

es sinnvoll, von ihnen personenbezogene Daten zu erheben, um zu einem späteren 

Zeitpunkt entweder die erbetene Auskunft zu erteilen oder Rückfragen zu stellen. 

Zu Absatz 6 

Die Vorschrift eröffnet der Personenauskunftsstelle die Möglichkeit, einen 

entsprechenden Datensatz zu erstellen, sofern die gesuchte Person aufgrund der 

unübersichtlichen Lage im Katastrophenfall oder bei einer Großschadenslage noch nicht 

erfasst ist. Die Regelung ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet, da regelmäßig nicht alle 

personenbezogenen Daten verfügbar sein werden. 

Zu Absatz 7 

Absatz 7 bestimmt, unter welchen engen und abschließenden 

Tatbestandsvoraussetzungen eine Datenübertragung an andere Behörden, sonstige 

öffentliche Einrichtungen und Personen möglich ist.  
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Zu Absatz 8 

Das Recht des Betroffenen auf Löschung der Daten gehört nach Artikel 5 Datenschutz-

Grundverordnung zu den Grundsätzen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Nach Wegfall des Verarbeitungszwecks sind die erhobenen personenbezogenen Daten 

unverzüglich zu löschen.  

Zu Absatz 9 

Artikel 13 ff. Datenschutz-Grundverordnung sehen umfangreiche Rechte 

datenschutzrechtlich betroffener Personen vor. Die Einhaltung der Informationspflichten 

des Verantwortlichen, mithin der Personenauskunftsstelle, gegenüber den betroffenen 

Personen gemäß Artikel 13 und Artikel 14 Verordnung (EU) 2016/679 ist im 

Katastrophenfall oder in der Großschadenslage gleichwohl nicht möglich, ohne dass die 

Bewältigung der Schadenslage erheblich verzögert werden würde. Vor diesem 

Hintergrund sieht Artikel 23 Absatz 1 Verordnung (EU) 2016/679 die Beschränkbarkeit 

dieser Rechte der betroffenen Personen durch Gesetzgebungsmaßnahmen vor. Eine 

derartige Beschränkung kann nach dem Erwägungsgrund 73 zur Verordnung (EU) 

2016/679 insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten 

Katastrophen erfolgen. 

Gleiches gilt für das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe 

c Verordnung (EU) 2016/679 mit Blick auf die unverzügliche Bewältigung der 

Schadenslage nach Absatz 7. Dieser stellt eine Spezialregelung zu § 23 des Gesetzes 

zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner 

Datenschutzgesetz - BlnDSG) vom 13. Juni 2018, GVBl. 2018, 418, dar.   

Die weiteren sich aus der Datenschutz-Grundverordnung ergebenen Rechte der 

betroffenen Personen, insbesondere das Auskunftsrecht gemäß Artikel 15 Verordnung 

(EU) 2016/679, das Recht auf Berichtigung gemäß Artikel 16 Verordnung (EU) 2016/679 

sowie das Recht auf Löschung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) 2016/679 wären trotz 

der Bewältigung der Schadenslage durch die Personenauskunftsstelle einzuhalten. Eine 

Beschränkung erscheint nicht notwendig. 

Zu Absatz 10 

Es wird das Verhältnis zur Verordnung (EU) 2016/679 und dem Berliner 

Datenschutzgesetz klargestellt. 

 

Zu Teil 3 (Mitwirkung im Katastrophenschutz) 

Teil 3 des Gesetzes regelt in den §§ 19-27 die Mitwirkung im Katastrophenschutz. Die 

Vorschriften tragen dem Gedanken der engen Zusammenarbeit der 

Katastrophenschutzbehörden mit den Mitwirkenden im Katastrophenschutz Rechnung, 

die diesen nicht als hoheitliche Aufgabe wahrnehmen. Ohne die Unterstützung der im 

Katastrophenschutz Mitwirkenden wäre eine effektive Gefahrenabwehr zum Schutz der 

Bevölkerung nicht möglich.  
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Zu § 19 (Mitwirkung) 

Es wird deutlich unterschieden zwischen der staatlichen Aufgabenwahrnehmung 

(Daseinsvorsorge) und der Mitwirkung im Katastrophenschutz außerhalb behördlicher 

Strukturen. § 19 stellt strukturell damit die Einstiegsnorm im Sinne eines Kataloges der 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz dar. Die §§ 20 ff. sehen Konkretisierungen hierzu 

vor. 

Nummer 1 regelt die Mitwirkung der Personen, die hierzu in Anspruch genommen 

werden und wird ergänzt um die Mitwirkung von Personen, die sich freiwillig zur 

Hilfeleistung bereit erklären (ungebundene Helferinnen und Helfer).  

Nummer 2 regelt die Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen. Nicht 

anerkannte private Hilfsorganisationen wirken im Katastrophenschutz nur über die 

Inanspruchnahme von Personen und Sachen gemäß § 17 mit.  

Nummer 3 wird neu eingefügt. Auch für die Behörden, die nicht 

Katastrophenschutzbehörden gemäß § 23 sind, werden Mitwirkungspflichten begründet. 

Dies ist auch im Verteidigungsfall so vorgesehen („Konzeption Zivile Verteidigung“). 

Zu den der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts gemäß Nummer 4 gehören insbesondere die Berliner Stadtreinigung 

(BSR), die Berliner Wasserbetriebe (BWB) und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) als 

Anstalten des öffentlichen Rechts.  

Nummer 5 wird aufgrund der Aufnahme des THW in § 25 Absatz 2 redaktionell 

geändert. Sprachlich wird auf das bereichstypische Begriffspaar „Einheiten und 

Einrichtungen“ zurückgegriffen. Eingefügt werden die Einheiten und Einrichtungen 

„anderer Staaten“, um auch internationale Hilfeleistungen, etwa über das Europäische 

Katastrophenschutzverfahren („rescEU“) im Gesetz abzubilden.  

Nummer 6 wird neu eingefügt. Erfasst sind alle Krankenhäuser im Sinne des § 3 Absatz 

1 Satz 1 LKG und nicht nur die 39 Aufnahmekrankenhäuser Berlins. Eine 

Konkretisierung erfolgt durch § 26.  

Die neu eingefügte Nummer 7 bringt die Bedeutung der Psychosozialen 

Notfallversorgung in der Katastrophenabwehr zum Ausdruck. Sie gehört als 

Akutversorgung bei schweren Not- und Unglücksfällen national und international zum 

Versorgungsstandard. Um zukünftig die in Berlin vorhandene Struktur der freiwilligen 

Helferinnen und Helfer der Psychosozialen Notfallversorgung besser in den 

Katastrophenschutz einbinden zu können, wird die Psychosoziale Notfallversorgung als 

Mitwirkende im Katastrophenschutz erstmalig gesetzlich genannt.  

Nummer 8 beruht auf strukturellen Änderungen im Gesetz. Die Pflichten der 

Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit besonderem Gefahrenpotenzial sind 

bereits geregelt. Nunmehr sind sie, außerhalb der behördlichen Struktur stehend, bei 

den Mitwirkenden im Katastrophenschutz erfasst. 

Nummer 9 erfasst erstmalig die Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen 

als Mitwirkende im Katastrophenschutz. 
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Zu § 20 (Mitwirkung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen; 

Verordnungsermächtigung) 

Im Katastrophenschutz leisten die anerkannten privaten Hilfsorganisationen einen 

essentiellen Beitrag. Die Tätigkeit ihrer ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, verstärkt 

durch hauptamtliche Einsatzkräfte, bildet die Basis für die Mitwirkung der 

Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz.  

Zu Absatz 1 

Als anerkannte private Hilfsorganisationen sind unverändert zu § 12 Absatz 3 KatSG in 

der bisherigen Fassung die in Absatz 1 genannten fünf Organisationen aufgeführt. Sie 

gelten als kraft Gesetzes anerkannt, eine gesonderte Anerkennung ist nicht erforderlich.  

Zu Absatz 2 

Neben den bereits kraft Gesetzes anerkannten privaten Hilfsorganisationen kann die für 

Inneres zuständige Senatsverwaltung weitere Organisationen als im Katastrophenschutz 

anerkannte private Hilfsorganisation anerkennen.  

Voraussetzung hierfür ist, dass deren Eignung festgestellt wird und ein Bedarf besteht.   

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer konkretisierenden 

Rechtsvorordnung. Hieraus ergeben sich die näheren Voraussetzungen für die 

Anerkennung, insbesondere die Eignung der Antragstellenden.  

Zur Vervollständigung der Regelung ist nunmehr auch die Aberkennung erfasst.  

 

Zu § 21 (Pflichten der anerkannten privaten Hilfsorganisationen)  

Die Vorschrift regelt die Plichten, die die anerkannten privaten Hilfsorganisationen im 

Rahmen ihrer Mitwirkung im Katastrophenschutz erfüllen müssen. Das Gesetz 

unterscheidet die Vorsorgepflichten in Absatz 1 von denen der Abwehr in Absatz 2.  

Zu Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 verpflichtet dazu, geeignete Kräfte sowie deren Aus- und Fortbildung 

sicherzustellen. Konkretisierende Regelungen insbesondere zur Personalstärke, aber 

auch zur erforderlichen Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte, werden durch 

Rechtsverordnung auf der Grundlage des § 4 Absatz 2 getroffen.     

Die Bereitstellung von ausreichend (ehrenamtlichen) Kräften stellt die wesentliche 

Verpflichtung der im Katastrophenschutz anerkannten privaten Hilfsorganisationen dar. 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel erhalten sie von Land und 

Bund Ausstattung (Fahrzeuge und Geräte).  

In Satz 1 Nummer 2 ist die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Einheiten und 

Einrichtungen festgelegt. Da „Einheiten und Einrichtungen“ jeweils aus „Kräften und 
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Mitteln“ bestehen, muss die „Technik“ nicht mehr separat genannt werden. Die Einheiten 

und Einrichtungen sollten möglichst unverzüglich einsatzbereit sein.  

In Satz 1 Nummer 3 tritt neben die passive Teilnahmeverpflichtung die aktive Pflicht, 

eigene Katastrophenschutzübungen durchzuführen. Die Beteiligung an 

Ausbildungsveranstaltungen wird gestrichen und als aktive Pflicht in Absatz 1 Nummer 1 

ausgestaltet.  

Satz 1 Nummer 4 wird an die Definition der Katastrophenvorsorge in § 2 Absatz 1 

angeglichen. 

Satz 2 entspricht im Wesentlichen § 12 Absatz 4 KatSG in der bisherigen Fassung. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die besonderen Pflichten der anerkannten privaten Hilfsorganisationen 

im Rahmen der Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen.  

Aufgrund der weitgehenden Anwendbarkeit des Gesetzes auf Großschadenslagen wird 

die ursprüngliche Regelung des § 12 KatSG erweitert. Absatz 2 schafft damit eine 

Rechtsgrundlage, die anerkannten privaten Hilfsorganisationen auch für die Hilfeleistung 

in Großschadenslagen heranzuziehen. Es besteht eine Pflicht, den 

Einsatzanforderungen nachzukommen.  

Des Weiteren wird klar bestimmt, dass in diesen Fällen der Heranziehung der 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen mit ihren Einheiten und Einrichtungen der 

Berliner Feuerwehr unterstehen. Sie sind insoweit weisungsgebunden. Damit sollen im 

Sinne einer einheitlichen Leitung und Lenkung der Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes mögliche Doppelanforderungen vermieden werden.  

Sind die anerkannten privaten Hilfsorganisationen den Einsatzanforderungen 

nachgekommen, so handeln sie im Auftrag der Berliner Feuerwehr. Damit verbunden 

sind sowohl in der Katastrophe als auch in der Großschadenslage Erstattungsansprüche 

nach Auftragsrecht. Absatz 2 stellt insoweit eine Regelung dar, in der das Gesetz im 

Sinne des § 29 Absatz 1 etwas „anderes bestimmt“.  

 

Zu § 22 (Rechtsstellung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im 

Katastrophenschutz) 

Die Vorschrift regelt die Rechtsstellung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer im 

Katastrophenschutz.  

Zu Absatz 1 

Durch die Korrektur wird deutlich, dass die freiwilligen Helferinnen und Helfer selbst 

nicht als Mitwirkende im Katastrophenschutz gelten, sondern die anerkannte private 

Hilfsorganisation, der gegenüber sie sich verpflichtet haben. Ein Nachteil entsteht den 

Freiwilligen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage nicht. 
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Zu Absatz 2 

Die Vorschrift wird redaktionell angepasst und enthält nun einen dynamischen Verweis 

auf die Vorschriften des Feuerwehrgesetzes. Aufgrund dieses Verweises sind die 

freiwilligen Helferinnen und Helfer der anerkannten privaten Hilfsorganisationen rechtlich 

den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr gleichgestellt. Auch nach neuer Rechtslage 

erfolgt kein Verweis auf § 9 Absatz 2 FwG, da für den Abschluss einer privaten 

Unfallversicherung die Organisation zuständig ist, der die freiwilligen Helferinnen und 

Helfer angehören. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 14 Absatz 3 KatSG in der bisherigen Fassung. 

Vermieden werden sollen Pflichtenkollisionen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 

im Katastrophenschutz, die zugleich hauptamtlich im Katastrophenschutz tätig sind 

(Stabsmitglieder etc.). In diesem Fall geht die Pflicht aus der 

hauptamtlichen/hauptberuflichen Tätigkeit grundsätzlich dem Ehrenamt vor.  

 

Zu § 23 (Mitwirkung der weiteren Behörden des Landes Berlin, die nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind) 

Zu Absatz 1 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat mit der 

ressortübergreifenden „Konzeption Zivile Verteidigung“ (KZV) vom 24. August 2016 das 

konzeptionelle Basisdokument für die ressortabgestimmte Aufgabenerfüllung im Bereich 

der Zivilen Verteidigung und zivilen Notfallvorsorge des Bundes veröffentlicht. Aus der 

KZV ergibt sich insbesondere, dass jede Behörde (Verwaltung) in einer Krise die eigene 

Funktionsfähigkeit und Aufgabenbewältigung sicherzustellen hat. Ferner ist die 

Umsetzung von Maßnahmen zum internen behördlichen Risiko- und Krisenmanagement 

erforderlich. Die einzelnen Behörden haben insbesondere folgende Aufgaben: 

- Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit, 

- Sicherstellung der personellen Handlungsfähigkeit, 

- Gewährleistung der Kommunikationsfähigkeit, 

- Sicherstellung der technischen Betriebsfähigkeit (zum Beispiel Funktionstüchtigkeit 

eines Notstromaggregats für den Fall eines Stromausfalls) und 

- Gewährleistung der Unterbringung und des Schutzes des Personals, 

Gewährleistung von Arbeits- und Brandschutzmaßnahmen. 

Es handelt sich um ein zentrales Anliegen des hiesigen Gesetzesentwurfs, 

herauszustellen, dass ein effektiver Katastrophenschutz nur gelingen kann, wenn die 

Behörden Berlins hieran gemeinsam und ressortübergreifend mitwirken und sich 

gegenseitig unterstützen. Da weiteren Behörden, das heißt solchen, die nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörde im Sinne dieses Gesetzes sind, beispielsweise dem 

Landesverwaltungsamt oder den Finanzämtern, wichtige Aufgaben zur 
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Aufrechterhaltung der Regierungs- und Verwaltungsfunktionen zukommen, sind diese 

verpflichtet, bei der Katastrophenvorsorge und -abwehr mitzuwirken. Da die 

Katastrophenschutzbehörden eigene Katastrophenvorsorge nach pflichtgemäßem 

Ermessen (§ 5 Absatz 1 Satz 1) und in Abhängigkeit von dem Katastrophenfall 

beziehungsweise von der Großschadenslage im Einzelfall betreiben, können 

Unterstützungshandlungen anderer Behörden daran nicht antizipiert und konkretisiert 

werden. 

Dem trägt die neu eingefügte Vorschrift in Absatz 1 Rechnung.  

Zu Absatz 2 

Da auch die weiteren Behörden des Landes Berlin, die nicht zugleich 

Katastrophenschutzbehörden sind, im Katastrophenfall Aufgaben wahrzunehmen 

haben, soll auch ihnen die Möglichkeit eröffnet werden, Beschäftigte zur Erfüllung dieser 

Aufgaben heranzuziehen.  

 

Zu § 24 (Mitwirkung der der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts) 

Die Norm wird im Vergleich zu § 15 KatSG bisherige Fassung inhaltlich angepasst. Der 

Verweis auf die Regelungen der Vorsorgepflichten wurde gestrichen, da diese 

ausschließlich die Katastrophenschutzbehörden adressieren. Ebenso ist der Verweis auf 

die allgemeinen Grundsätze der Amtshilfe entfallen.  

 

Zu § 25 (Mitwirkung der Einheiten und Einrichtungen der Länder, des Bundes und 

anderer Staaten) 

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 werden Einheiten und Einrichtungen „anderer Staaten“ aufgenommen, um 

internationale Hilfeleistungen etwa über das Europäische Katastrophenschutzverfahren 

abzubilden.  

Die Anforderung des Landes Berlin stellt eine Amtshilfe dar, auf die die §§ 4 ff. 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 25 des Gesetzes vom 

21. Juni 2019 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 

Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016, zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. Juli.2018 (GVBl. S. 462). Anwendung 

finden. 

Zu Absatz 2 

Zur Erfassung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wird Absatz 2 eingefügt. Es 

handelt sich um einen Rechtsgrund- und Rechtsfolgenverweis. Eine Einbindung der 

Bundesanstalt Technisches Hilfswerk ist daher nur dann möglich, wenn das THW-

Gesetz dies vorsieht. Im Fall eines Amtshilfeersuchens bei Katastrophen oder 
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Großschadenslagen wird regelmäßig § 1 Absatz 2 Nummer 3 THWG einschlägig sein. 

Die Einheiten des THW unterliegen dann den fachlichen Weisungen der anfordernden 

Stellen, vgl. § 1a Absatz 3 THWG. 

 

Zu § 26 (Mitwirkung der Krankenhäuser) 

Neu eingefügt wird § 26, der die Mitwirkungspflicht der Krankenhäuser im 

Katastrophenschutz aus § 19 Nummer 6 konkretisiert. Ihnen kommt bei der 

medizinischen Versorgung verletzter, erkrankter oder betroffener Menschen im 

Katastrophenfall und in der Großschadenslage eine wichtige Bedeutung zu.  

Sie sind daher künftig als Mitwirkende im Katastrophenschutz erfasst und haben 

Maßnahmen der Vorsorge und der Abwehr zu treffen.  

Die Norm ergänzt Regelungen, die sich für Krankenhäuser aus § 27 LKG und den §§ 42 

ff. Khs-VO ergeben.  

   

Zu § 27 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotenzial) 

§ 27 regelt die Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotenzial. Die Regelung wird im Vergleich zu § 6 KatSG in der 

bisherigen Fassung redaktionell angepasst.  

Zu Absatz 1 

In Absatz 1 wird nicht mehr auf die Richtlinie verwiesen, da die dortigen 

europarechtlichen Vorgaben bereits in nationales Bundesrecht umgesetzt worden sind. 

In Absatz 1 ist zudem keine Übergangsregelung mehr enthalten, wie sie § 6 Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 Buchstabe b KatSG in der bisherigen Fassung noch vorsieht. Da die 

konstitutive Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes die bisherige Fassung nahtlos 

ablöst (vgl. § 36 KatSG), ist eine solche Regelung nunmehr obsolet. Zudem erfolgt 

aufgrund der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben in nationales Bundesrecht eine 

Änderung des Verweises.    

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird die Meldepflicht redaktionell angepasst.  

Zu Absatz 3 

Ebenso redaktionell angepasst wird Absatz 3. Statt „Katastrophenschutzbehörde“ heißt 

es nun „zuständige Katastrophenschutzbehörde“. Nur diese weist die erforderliche 

Sachnähe und Fachkenntnis auf. Die Kostenregelung des § 6 Absatz 3 Satz 2 KatSG in 

der bisherigen Fassung wird aus systematischen Gründen gestrichen und in § 29 Absatz 

2 berücksichtigt.  
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Zu § 28 (Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen) 

§ 28 setzt den Regelungsbedarf in Bezug auf die Vorsorgeverpflichtungen der 

Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) um.  

Die Abhängigkeit sämtlicher Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens von 

Infrastrukturdienstleistungen hat zugenommen. Dies gilt, wie in Erwägungsgrund V. 

bereits dargestellt besonders für eine Metropole wie Berlin. Die Sicherstellung der 

lebensnotwendigen Versorgung der Bevölkerung stellt daher eine der wesentlichen 

Herausforderungen moderner Katastrophenschutzgesetzgebung dar.  

Ihr Schutz erfordert ein ganzheitliches Risiko- und Krisenmanagement in Behörden und 

Unternehmen. Wie sich aus § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ergibt, sind die 

Katastrophenschutzbehörden gefordert, beim Schutz Kritischer Infrastrukturen 

mitzuwirken. Gleichzeitig stellt die Sicherheit und Verfügbarkeit Kritischer Infrastrukturen 

gemäß § 28 eine Kernaufgabe unternehmerischer Sicherheitsvorsorge dar.  

Gesetzgeberische Regelungen in Bezug auf die Vorsorgeverpflichtungen der 

Betreiberinnen und Betreiber Kritischer Infrastrukturen im Katastrophenschutz existieren 

auf Bundesebene nicht.  

 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 regelt in den Nummern 1 und 2 die Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen 

müssen, damit der Anwendungsbereich der Norm eröffnet ist. 

Als Betreiberin und Betreiber einer Kritischen Infrastruktur im Sinne des 

Katastrophenschutzgesetzes gilt danach nur, wer einem der folgenden Sektoren 

angehört 

- Energie, 

- Informationstechnik und Telekommunikation, 

- Transport und Verkehr, 

- Entsorgung, 

- Gesundheit, 

- Wasser, 

- Ernährung, 

- Medien und Kultur oder  

- Finanz- und Versicherungswesen 

und von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens ist, weil durch den 

Ausfall oder die Beeinträchtigung des Sektors erhebliche Versorgungsengpässe oder 

Gefährdungen für die öffentliche Sicherheit eintreten würden. 

Der örtliche Anwendungsbereich der Norm erstreckt sich auf Kritische Infrastrukturen, 

die ihren Belegenheitsort im Land Berlin haben. Die Definition orientiert sich an § 2 
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Absatz 10 BSI-Gesetz vom 14. August 2009 (BGBl. I S. 2821), das zuletzt durch Artikel 

13 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geändert worden ist. 

Gleichwohl steht sie hier im Katastrophenschutzkontext und ist damit im Sinn und Zweck 

des Katastrophenschutzes auszulegen und anzuwenden. Dem steht nicht entgegen, 

dass andere rechtliche oder interne Regelungen ebenfalls an den Begriff der Kritischen 

Infrastrukturen anknüpfen und in einem anderen Zusammenhang als dem 

Katastrophenschutz eigene Definitionen festlegen.  

Über die Regelung des § 2 Absatz 10 BSI-Gesetz hinaus wurden daher weitere 

Sektoren aufgenommen, da sie für den Katastrophenschutz von besonderer Relevanz 

sind. Hierzu zählen die Sektoren „Entsorgung“ (insbesondere von Siedlungsabfällen) 

und „Medien und Kultur“.  

§ 28 klammert den Bereich „Verwaltung und Regierung“ demgegenüber bewusst aus.  

Der Gesetzesentwurf adressiert in Teil 2 bereits die Katastrophenschutzbehörden mit 

besonderen Pflichten der Vorsorge und Abwehr. So sind diese beispielsweise gemäß 

§ 6 Absatz 2 Nummer 4 gesondert verpflichtet, Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der 

Verwaltungs- und Regierungsfunktionen zu treffen. Alle weiteren Behörden des Landes 

Berlin, die nicht Katastrophenschutzbehörden sind, werden durch § 23 hierzu 

verpflichtet.  

Absatz 1 legt zudem bereits eine grundlegende Verpflichtung der Betreiberinnen und 

Betreiber Kritischer Infrastrukturen fest, mit den Katastrophenschutzbehörden 

zusammenzuarbeiten.  

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt die Vorsorgemaßnahmen der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen. Nur diese haben die Kenntnis über die Stabilität des Systems ihres 

Betriebsbereichs. Es obliegt somit ihnen, das jeweilige Systemverhalten zu analysieren, 

indem sie die Prozessketten hinsichtlich Verwundbarkeit, Regenerierung nach Einbruch 

und auf Sicht wieder zu erbringende Leistungen untersuchen und dokumentieren. 

Sie werden verpflichtet, mittels präventiver Maßnahmen das Entstehen erheblicher 

Störungen von vornherein zu vermeiden oder zumindest deren Folgen so gering wie 

möglich zu halten sowie Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und -bewältigung 

vorzuhalten und zu entwickeln.  

Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang eine Auskunftspflicht gegenüber den für den 

jeweiligen Sektor fachlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden. Die Betreiberinnen 

und Betreiber sind zudem verpflichtet Ansprechpersonen zu benennen.   

Zu Absatz 3 

Absatz 3 adressiert die behördliche Seite des Schutzes Kritischer Infrastrukturen und 

ergänzt die unternehmerischen Pflichten aus den Absätzen 1 und 2.  

Die für den jeweiligen Sektor fachlich zuständigen Katastrophenschutzbehörden sind 

danach verpflichtet, bei der Erstellung und Fortschreibung ihrer 

Katastrophenschutzpläne die unternehmerischen Vorsorgemaßnahmen zu 
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berücksichtigen. Dies setzt zumindest eine inhaltliche Befassung mit der 

Vorsorgeplanung der jeweiligen Betreiberinnen und Betreiber voraus.  

Zu Absatz 4 

Bereits § 5 Absatz 3 Satz 1 weist der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung die 

Aufgabe der übergreifenden Koordinierung der Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 

zu. Insoweit stellt Absatz 4 eine bereichsspezifische Konkretisierung dar.  

Die Koordinierung des Schutzes Kritischer Infrastrukturen nimmt die für Inneres 

zuständige Senatsverwaltung unter Mitwirkung der für den jeweiligen Sektor fachlich 

zuständigen Katastrophenschutzbehörden durch eine Koordinierungsstelle Kritische 

Infrastrukturen (KoSt KRITIS) wahr.   

 

Zu Teil 4 (Kosten, Zuwendungen und Datenschutz) 

Teil 4 des Gesetzes regelt in den §§ 29 bis 32 die Kosten und die Zuwendungen im 

Katastrophenschutz sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten der am 

Katastrophenschutz Beteiligten. 

 

Zu § 29 (Kosten) 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 wird im Vergleich zu § 17 Absatz 1 KatSG in der bisherigen Fassung 

redaktionell angepasst.  

Die Vorschrift regelt den Grundsatz der Kostentragungspflicht für die Mitwirkung der 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz des Landes Berlin. 

Danach tragen sie diese Kosten selbst, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.  

Als „eine andere Bestimmung“ in diesem Sinne wird § 21 Absatz 2 Satz 2 am Ende 

angesehen. Werden demnach die privaten Hilfsorganisationen für die Abwehr von 

Katastrophen oder Großschadenslagen herangezogen, so handeln sie im Auftrag der 

Berliner Feuerwehr. Die hierdurch entstehenden Kosten sind nach Auftragsrecht zu 

ersetzen.  

Eine weitere finanzielle Entlastung der anerkannten privaten Hilfsorganisationen bei der 

Mitwirkung im Katastrophenschutz ergibt sich aus § 29. Zuwendungen des Landes sind 

insbesondere für solche Aufwendungen gedacht, die den Hilfsorganisationen im 

Rahmen der Katastrophenvorsorge entstehen.   

Zu Absatz 2 

In Absatz 2 wird im Vergleich zu § 17 Absatz 2 KatSG in der bisherigen Fassung die 

Begrifflichkeit „die hierfür jeweils Verpflichteten“ durch „Betreiberinnen und Betreiber“ 

ersetzt, da auch nur diese in den zitierten Normen betroffen sind. Ergänzt wird die Norm 

zudem um eine Kostenregelung für die Betreiberinnen und Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen aufgrund der Neuregelung in § 28.  
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Zu § 30 (Zuwendungen) 

Die Auflistung gewährter Zuwendungen in § 30 enthält nunmehr abweichend von § 18 

KatSG in der bisherigen Fassung auch Aufwendungen, die durch 

Katastrophenschutzübungen entstehen. Es handelt sich haushaltsrechtlich um freiwillige 

Leistungen, die grundsätzlich im Verwaltungsermessen stehen und nach Maßgabe der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden. 

 

Zu § 31 (Kostenersatz) 

Die Vorschrift regelt Kostenersatzansprüche der Katastrophenschutzbehörden. 

Redaktionell wurde in der gesamten Norm der Anspruch auch auf Großschadenslagen 

ausgeweitet sowie eine gendergerechte Sprache umgesetzt. Darüber hinaus wurden 

folgende Änderungen vorgenommen. 

Zu Absatz 1 

Nummer 1 ist im Vergleich zu § 19 Absatz 1 Nummer 1 KatSG in der bisherigen 

Fassung unverändert.  

Nummer 2 wurde im Vergleich zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 KatSG in der bisherigen 

Fassung nach dem Vorbild der Regelungen in § 7 Straßenverkehrsgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2008) geändert worden 

ist inhaltlich erweitert.  

Nummer 3 wurde im Vergleich zu § 19 Absatz 1 Nummer 2 KatSG in der bisherigen 

Fassung sprachlich angepasst und die Verweise aktualisiert. Zur Klarstellung an 

welches konkrete Verhalten der Kostenersatzanspruch anknüpft wurde erstmalig eine 

Untergliederung in Buchstaben vorgenommen.   

Zu Absatz 2 

Der Absatz wurde neu eingefügt und stellt ein Korrektiv zur verschuldensunabhängigen 

Gefährdungshaftung dar.  

Zu Absatz 3 

Absatz 3 entspricht § 19 Absatz 2 KatSG in der bisherigen Fassung. 

Zu Absatz 4 

Absatz 3 entspricht § 19 Absatz 3 KatSG in der bisherigen Fassung. 
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Zu § 32 (Verarbeitung personenbezogener Daten der am Katastrophenschutz 

Beteiligten)  

Zu Absatz 1 

Die Katastrophenschutzbehörden dürfen im Zusammenhang mit Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge und -abwehr sowie zur Feststellung und Durchsetzung von 

Kostenersatzansprüchen die in Absatz 2 aufgeführten personenbezogenen Daten der in 

Absatz 1 abschließend genannten Personengruppen verarbeiten, sofern dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.  

Zu den Einsatzkräften des Katastrophenschutzes (Nummer 1) zählen insbesondere die 

freiwillig Helfenden der anerkannten privaten Hilfsorganisationen. § 32 gibt damit 

insbesondere der Berliner Feuerwehr als verwaltende Stelle die Möglichkeit, zur 

Katastrophenvorsorge die erforderlichen Helferdaten zu ermitteln, um die 

Sollausstattung der Einheiten des Katastrophenschutzes auf Vollzähligkeit und 

Einsatzfähigkeit zu prüfen. Hierfür ist es erforderlich, die in Absatz 2 genannten Daten 

zu erheben.  

Zu den sonstigen im Katastrophenschutz beteiligten Personen, deren besondere 

Kenntnisse oder Fähigkeiten benötigt werden (Nummer 2), zählen beispielsweise die der 

Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

(§ 19 Nummer 3). 

Zu Absatz 2 

Zu den Informationen über die Anschrift (Nummer 3) zählen berufliche/dienstliche 

ebenso wie private. 

Informationen über die Tätigkeit (Nummer 4) sind entscheidend, wenn aufgrund der 

beruflichen Qualifikationen Rückschlüsse auf etwaige Spezialkenntnisse gezogen 

werden können.  

Zur Verarbeitung der Telefonnummer (Nummer 5) zählen sowohl private als auch 

berufliche/dienstliche. 

Zu den personenbezogenen Daten über die „körperliche Tauglichkeit und 

Eigenschaften“ (Nummer 6) sowie „Ausbildungs- und Fortbildungslehrgänge“ (Nummer 

8) gehören Daten zum Führerscheinstatus und zur Erste-Hilfe-Ausbildung.  

Unter den Begriff „Spezialkenntnisse“ (Nummer 9) lässt sich etwa die Absolvierung eines 

Tauchlehrgangs fassen.  

Die Auskunft der Beschäftigungsstelle (Nummer 10) kann zur Durchsetzung der Rechte 

aus § 8 Absatz 1 und Absatz 2 FwG sowie zur Koordinierung mit der Arbeitgeberin/dem 

Arbeitgeber oder der Dienstherrin/dem Dienstherrn dienen. Für etwaige 

Erstattungsansprüche ist die Mitteilung der Bankverbindung (Nummer 10) dienlich.  

Sind mehrere Daten vorhanden, etwa mehrere Vornamen oder Telefonnummern, so 

können auch mehrere verarbeitet werden, solange der Zweck der Datenverarbeitung 

dies erfordert. 
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Zu Absatz 3 

Den nach § 17 in Anspruch genommenen Personen und den nach § 22 tätig 

gewordenen freiwillig Helfenden der anerkannten Hilfsorganisationen können Schäden 

und Aufwendungen entstanden sein, die sie von den zur Erstattung Verpflichteten (den 

zuständigen staatlichen Stellen) nach §§ 59 bis 65 ASOG entsprechend und §§ 8 bis 10 

FwG entsprechend ersetzt verlangen können. Zum Zweck der Erfüllung dieser 

Ansprüche können die in Absatz 3 aufgeführten personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden.  

Zu Absatz 4 

Es gilt das zu § 18 Absatz 9 Ausgeführte entsprechend.  

Zu Absatz 5 

Die Regelung hat lediglich deklaratorischen Charakter.  

 

Zu Teil 5 (Schlussvorschriften) 

Teil 5 regelt in den §§ 33 bis 35 die Schlussvorschriften.  

 

Zu § 33 (Einschränkung von Grundrechten) 

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 20 KatSG in der bisherigen Fassung. Sie 

dient der Einhaltung des verfassungsrechtlichen Zitiergebotes aus Artikel 19 Absatz 1 

Satz 2 des Grundgesetzes. Ergänzt wird aufgrund der Befugnis zur Festsetzung von 

Sperrgebieten (§ 16) die Freizügigkeit der Person aufgeführt.  

 

Zu § 34 (Ordnungswidrigkeiten) 

Zu Absatz 1 

Die Reihenfolge der Ordnungswidrigkeitentatbestände in Absatz 1 wird in Anpassung an 

die Gesetzessystematik verändert. Nummer 1 wird in Bezug auf die Betreiberhaftung 

angepasst. Nummer 2 beabsichtigt die Ahndung von Verstößen Dritter gegen § 16 

Absatz 2. Nummer 3 nimmt Bezug auf Ordnungswidrigkeiten betreffend § 17 Absatz 1 

und Absatz 2. Nummer 4 enthält die Haftung der anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen.  

Im Vergleich zur alten Fassung enthält letztere die systematische Neuerung, dass nicht 

mehr die Zuwiderhandlung eines freiwillig Helfenden, sondern die der anerkannten 

privaten Hilfsorganisation geahndet wird. Nur diese hat sich gegenüber dem Land Berlin 

zur Mitwirkung im Katastrophenschutz verpflichtet. Sanktionen der Hilfsorganisationen 

gegenüber ihren Mitgliedern bleiben hiervon unberührt. Mit Blick auf die ehrenamtliche 

Tätigkeit der freiwillig Helfenden bleibt die Haftung der anerkannten Hilfsorganisation auf 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  
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Zu Absatz 2 

Die Haftungsgrenzen werden angepasst. Während der Betreiber im Sinne von § 28 

unverändert mit einer Höchstgrenze von 50.000 Euro haftet, gilt für die Haftung Dritter 

eine Höchstgrenze von 500 Euro beziehungsweise 5.000 Euro. Anerkannte 

Hilfsorganisationen haften bis zu einem Betrag von 5.000 Euro.  

Zu Absatz 3 

Die neu eingefügte Regelung beruht auf den Vorgaben des § 36 Absatz 1 Nummer 1 

OWiG.  

 

Zu § 35 (Zuständigkeit für den Erlass von Ausführungsvorschriften) 

Die Vorschrift wird im Vergleich zu § 22 KatSG in der bisherigen Fassung redaktionell 

angepasst.   

 

Zu § 36 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten und Außerkrafttreten.  

 

Beteiligung des Rates der Bürgermeister 

In seiner Sitzung vom 15.12.2020 hat der Senat beschlossen, die Senatsvorlage zur 

Neufassung des Katastrophenschutzgesetzes dem Rat der Bürgermeister zur Stellungnahme 

zu übersenden.  

Dieser hat sich in zwei Fachausschussberatungen am 03.02.2021 (InnITDigSpV) und am 

12.02.2021 (FinPersWi) mit der Senatsvorlage befasst. SenInnDS war an beiden 

Ausschussberatungen beteiligt.   

Der nunmehr vorliegende RdB-Beschluss enthält noch drei inhaltliche sowie einige 

redaktionelle Anmerkungen. 

Im Ergebnis wurden folgende Anmerkungen umgesetzt:  

 Änderung des § 7 (Externe Notfallpläne; Verordnungsermächtigung) 

Der Rat der Bürgermeister schlägt eine Änderung zur Konkretisierung der zuständigen 

Behörden vor, da die bisherige Regelung „die für Umweltschutz zuständigen Behörden“ 

als zu unbestimmt angesehen wurde. Daraufhin fanden zwischen SenUVK und 

SenInnDS Abstimmungen auf Fachebene statt. Als gemeinsamer Alternativvorschlag 

wurde die Formulierung „die für den Vollzug der 12. BImSchV zuständigen Behörden“ 

dem Rat der Bürgermeister unterbreitet. Dieser hat sich dem Vorschlag angeschlossen.  

 Ergänzung in § 14 (Ressortübergreifendes Entscheidungsgremium)  

Vorgeschlagen wurde eine Ergänzung des Einvernehmens mit SenInnDS für den Fall, 

dass in einer Großschadenslage das Ressortübergreifende Entscheidungsgremium von 
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einer anderen Senatsverwaltung einberufen wird. Diese Ergänzung wird seitens 

SenInnDS begrüßt, da es ein abgestimmtes Vorgehen sicherstellt.  

 Redaktionelle Änderungen zu § 28 (Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen) 

Vorgeschlagen wurde, die Formulierung „Sektorenbereich“ in „Sektor“ zu ändern. Auch 

dies wird befürwortet und umgesetzt.  

Nicht umgesetzt wurde die Anmerkung zu § 2 (Katastrophenschutz) 

Der Rat der Bürgermeister schlägt vor, den Teil zur Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung neu zu 

regeln, insbesondere die staatliche Daseinsvorsorge im Katastrophenschutz hervorzuheben 

sowie der Bevölkerung die Pflicht aufzuerlegen die „Maßnahmen der 

Katastrophenschutzbehörden zu unterstützen und durch den Selbstschutz und die 

Eigenvorsorge sicherzustellen“. 

Dieser Vorschlag wird kritisch gesehen und nicht befürwortet. SenInnDS hatte sich daher in 

beiden Ausschussberatungen des Rates der Bürgermeister für eine Streichung dieses Punktes 

in der Stellungnahme eingesetzt.  

Es sollte bei der Formulierung der Senatsvorlage bleiben, wonach die Selbsthilfefähigkeit der 

Bevölkerung als Basis der individuellen Gefahrenabwehr anzusehen ist und den 

Katastrophenschutz in der Breite als darauf aufbauende staatliche Daseinsvorsorge versteht.  

Damit knüpft die Formulierung der Senatsvorlage an die Wertung des Bundes im Zivilschutz an. 

Im Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) heißt es in § 1 Absatz 1 wörtlich: 

§ 1 Aufgaben des Zivilschutzes 

(1) Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch nichtmilitärische Maßnahmen die 

Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder 

verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen und Anlagen 

sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu 

beseitigen oder zu mildern. Behördliche Maßnahmen ergänzen die Selbsthilfe 

der Bevölkerung. 

(2) (…)“ 

Dahinter steht der Gedanke, dass der Staat im Rahmen der Daseinsvorsorge die Notversorgung 

in der Breite leistet, aber jede Einzelne und jeder Einzelne durch Selbsthilfe einen Beitrag dazu 

leisten muss, vermeidbaren Schaden von sich abzuwenden.  

Dies hat auch ein Teil der Ausschussmitglieder so gesehen. Im federführenden 

Finanzausschuss etwa hat die Hälfte der Anwesenden diese Auffassung geteilt. Da es sich 

jedoch um einen Änderungsantrag zur Stellungnahme handelte, wurde dieser trotz 

Stimmengleichheit als Ablehnung gewertet und der Vorschlag entsprechend beibehalten. 

Ungeachtet dessen erscheint auch der Formulierungsvorschlag des Rates der Bürgermeister 

nicht zielführend.  

Zum einen bedarf es in einem abstrakt generellen Gesetz keines Hinweises darauf, dass die 

Aufgaben der Behörden Teil der staatlichen Daseinsvorsorge sind. Dies ist ohnehin bereits in 

der Begründung zum Gesetzestext an mehreren Stellen deutlich gemacht worden (siehe Seiten 

31,.36,.37,.39,.51 und 57).   
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Zum anderen werden durch die Formulierung den Bürgerinnen und Bürgern mehr Pflichten 

auferlegt, als dies durch die aktuelle Formulierung der Fall ist. Es geht im Rahmen der 

Selbsthilfefähigkeit nicht um eine Pflicht zur Unterstützung der Behörden, sondern im wörtlichen 

Sinne um die „Hilfe für sich selbst“, vergleichbar mit dem Verhalten im Brandfall. Sollte eine 

aktive Unterstützung in der Abwehr von Katastrophen und Großschadenslagen notwendig sein, 

sieht das Gesetz in ganz engen Grenzen und unter Beachtung der Grundrechte eine 

Inanspruchnahme von Personen und Sachen gemäß § 17 vor.  

Im Ergebnis ist die aktuelle Formulierung deutlich vorzugswürdiger und berücksichtigt auch die 

Regelungen des Bundes im Zivilschutz. Sie sollte daher unverändert beibehalten werden. 

 

B. Rechtsgrundlage: 

Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin. 

 

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Für Privathaushalte sind keine Kosten zu erwarten.  

Ob und wenn ja in welcher Höhe Kosten durch die Neufassung des Gesetzes für 

Wirtschaftsunternehmen, die als Betreiber Kritischer Infrastrukturen im Sinne des 

Katastrophenschutzgesetzes anzusehen sind, entstehen, kann derzeit nicht 

abgeschätzt werden.  

 

D. Gesamtkosten 

Gesamtkosten sind, soweit sie nicht unter Buchstabe F aufgeführt sind, nicht 

ersichtlich. 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  

Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit beider Länder. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

Einnahmen 

Regelmäßige Einnahmen werden durch die Neufassung des Gesetzes nicht generiert.  

Vorgesehen ist, ebenso wie in der Altfassung des Gesetzes, ein 

Ordnungswidrigkeitenkatalog verbunden mit der Festsetzung von Bußgeldern. Im Zuge 

der Neufassung wurden letztere wie folgt angepasst: 

- Die Haftung der freiwilligen Helferinnen und Helfer wurde durch die der privaten 

anerkannten Hilfsorganisationen ersetzt. Die Bußgeldhöhe wurde diesbezüglich von 
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bis zu 500 Euro auf bis zu 5000 Euro angehoben.  

- Die Bußgelder im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten bei der Inanspruchnahme 

von Personen und Sachen wurden von bis zu 500 Euro auf bis zu 5000 Euro erhöht. 

- Demgegenüber wurde die bisher festgelegte Bußgeldhöhe im Zusammenhang mit der 

Festsetzung von Sperrgebieten von bis zu 50.000 Euro als unverhältnismäßig 

angesehen und auf bis zu 500 Euro festgesetzt.  

Zu beachten ist, dass seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Gefahrenabwehr bei 

Katastrophen (Katastrophenschutzgesetz - KatSG) vom 11. Februar 1999 am 21. 

Februar 1999 keine Bußgelder verhängt wurden. Referenzwerte liegen demnach nicht 

vor.  

Ausgaben 

a) Allgemein 

Gegenüber der Altfassung des Gesetzes ergeben sich keine zusätzlichen Ausgaben. 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen 

Katastrophenschutzbeauftragte 

Alle Katastrophenschutzbehörden haben Katastrophenschutzbeauftragte benannt und 

sehen hierfür entweder eine vollständige Stelle, zumindest aber Stellenanteile vor. Ob 

die derzeit hinterlegten Stellenanteile der Katastrophenschutzbeauftragten für die ihnen 

zugewiesenen Aufgaben vor dem Hintergrund der Neufassung des 

Katastrophenschutzgesetzes noch ausreichend sind, prüfen die 

Katastrophenschutzbehörden in eigener Ressortverantwortung.  Sich gegebenenfalls 

ergebende Personalmehrbedarfe sind im Rahmen der in den jeweiligen Einzelplänen 

veranschlagten Personalausgaben zu finanzieren. 

Berlin, den           

Der Senat von Berlin 

 

______________________     ________________________ 

Regierender Bürgermeister     Senator für Inneres und Sport 

09. März 2021

Michael Müller Andreas Geisel
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Anlagen zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

         

I.  Gegenüberstellung der Gesetzestexte 

 

 Bisherige Fassung Neue Fassung 

Gesetz über die Gefahrenabwehr bei Katastrophen 

(Katastrophenschutzgesetz – KatSG) 
Gesetz über den Katastrophenschutz im Land 

Berlin 

(Katastrophenschutzgesetz – KatSG) 

Vom 11. Februar 1999 -Vom … 

Teil 1 Aufgabe und Organisation des 

Katastrophenschutzes 

Teil 1 Begriffsbestimmungen und Organisation 

des Katastrophenschutzes  

§ 1 Regelungsbereich § 1 Regelungsbereich 

Dieses Gesetz regelt den vorsorgenden und 

abwehrenden Katastrophenschutz, das 

Zusammenwirken der Katastrophenschutzbehörden 

und der sonstigen beim Katastrophenschutz 

Mitwirkenden. 

Dieses Gesetz regelt den vorsorgenden und 

abwehrenden Katastrophenschutz, das 

Zusammenwirken der 

Katastrophenschutzbehörden und der sonstigen 

beim Katastrophenschutz Mitwirkenden. 

§ 2 Begriffsbestimmungen § 1 Katastrophen und Großschadenslagen 

(1) Katastrophen im Sinne dieses Gesetzes sind 

Großschadensereignisse, die zu einer 

gegenwärtigen Gefahr für das Leben oder die 

Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, für 

die Umwelt oder für sonstige bedeutsame 

Rechtsgüter führen und die von den für die 

Gefahrenabwehr zuständigen Behörden mit 

eigenen Kräften und Mitteln nicht angemessen 

bewältigt werden können. 

(1) Katastrophen sind Ereignisse, die das Leben, 

die Gesundheit oder die lebensnotwendige 

Versorgung einer Vielzahl von Menschen 

oder Tieren, die Umwelt oder sonstige 

bedeutsame Rechtsgüter in so 

außergewöhnlichem Ausmaß gefährden oder 

schädigen, dass deren Bewältigung nur unter 

Beteiligung der Katastrophenschutzbehörden 

und der Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

angemessen geleistet werden kann und 

deren Zusammenwirken ressortübergreifend 

koordiniert werden muss.  

(2) Katastrophenschutz ist der Schutz der 

Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden, die 

von Katastrophen ausgehen. Er ist Teil der 

allgemeinen Gefahrenabwehr und umfasst 

Maßnahmen zur Vorbereitung auf die 

Bekämpfung von Katastrophen 

(Katastrophenvorsorge) und Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Katastrophen 

(Katastrophenabwehr). 

(2) Großschadenslagen sind Ereignisse mit 

einer großen Anzahl von verletzten, 

erkrankten oder betroffenen Menschen oder 

Tieren oder erheblichen Sach- oder 

Umweltschäden, aufgrund deren besonderer 

Auswirkungen die Entwicklung zu einer 

Katastrophe nicht ausgeschlossen ist und 

für deren Bewältigung das Zusammenwirken 

der betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und der 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz 

ressortübergreifend koordiniert werden 

muss. 
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 § 2 Katastrophenschutz 

 (1) Katastrophenschutz ist der Schutz der 

Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden, die 

von Katastrophen und Großschadenslagen 

im Sinne dieses Gesetzes ausgehen. Er ist 

Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr und 

umfasst Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge und Maßnahmen der 

Katastrophenabwehr. 

 (2) Der Katastrophenschutz ergänzt die 

Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung um die 

im öffentlichen Interesse gebotenen 

Maßnahmen. 

§ 3 Katastrophenschutzbehörden § 3 Katastrophenschutzbehörden 

Katastrophenschutzbehörden sind die 

Ordnungsbehörden, die nachgeordneten 

Ordnungsbehörden und die Sonderbehörden, die für 

Ordnungsaufgaben zuständig sind, sowie die 

Polizei. 

Katastrophenschutzbehörden sind die 

Senatskanzlei und die übrigen 

Senatsverwaltungen, die ihnen nachgeordneten 

Behörden, soweit diese Ordnungsaufgaben 

wahrnehmen, sowie die Bezirksämter. 

 § 4 Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes; 

Verordnungsermächtigung 

 (1) Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes sind nach 

Fachdiensten gegliederte 

Zusammenfassungen von Kräften und Mitteln 

zum Zweck der Abwehr von Katastrophen 

und Großschadenslagen. Einheiten sind für 

den beweglichen Einsatz und Einrichtungen 

für den ortsfesten Einsatz bestimmt. Träger 

der Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes sind die Berliner 

Feuerwehr, die Polizei Berlin und die 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen. 

 (2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

wird ermächtigt, Stärke, Gliederung und 

Ausstattung der Einheiten und Einrichtungen 

sowie die erforderliche Ausbildung, 

Fortbildung und fachliche Eignung der 

Einsatzkräfte durch Rechtsverordnung zu 

regeln. 

Teil 2 Maßnahmen des Katastrophenschutzes Teil 2 Maßnahmen des Katastrophenschutzes 

 Abschnitt 1 Katastrophenvorsorge 

§ 4 Katastrophenvorsorge § 5 Maßnahmen der Katastrophenvorsorge 
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(1) Die Katastrophenschutzbehörden treffen nach 

pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen 

Maßnahmen zur Vorbereitung auf die 

Bekämpfung von Katastrophen. Sie haben 

insbesondere 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden treffen nach 

pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen 

Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. Sie 

haben insbesondere 

1. die organisatorischen und technischen 

Voraussetzungen zur Einrichtung eines 

Arbeitsstabes oder einer Einsatzleitung im 

Katastrophenfall zu planen, 

1. die organisatorischen und technischen 

Voraussetzungen zur Einrichtung eines 

Arbeitsstabes oder einer Einsatzleitung 

im Katastrophenfall zu planen, 

 1. Krisenstäbe gemäß § 12 Absatz 2 und 3 

vorzuhalten, 

2. regelmäßig mögliche Schadenslagen und 

den Stand der eigenen 

Vorbereitungsmaßnahmen zu ermitteln und 

die zur Mitwirkung bei der 

Katastrophenabwehr in Betracht 

kommenden Kräfte und Mittel zu erfassen, 

2. regelmäßig mögliche Schadenslagen und 

den Stand der eigenen 

Vorbereitungsmaßnahmen zu ermitteln 

und die zur Mitwirkung bei der 

Katastrophenabwehr in Betracht 

kommenden Kräfte und Mittel zu 

erfassen, 

3. Katastrophenschutzpläne sowie 

erforderlichenfalls ereignisbezogene und 

objektbezogene Einsatzpläne zu erstellen 

und fortzuschreiben, 

2. Katastrophenschutzpläne gemäß § 6 

aufzustellen und fortzuschreiben, 

 3. beim Schutz Kritischer Infrastrukturen 

gemäß § 28 mitzuwirken, 

4. für die telefonische Erreichbarkeit der 

zuständigen Dienstkräfte auch außerhalb 

der Dienstzeiten durch die Berliner 

Feuerwehr und die Polizei zu sorgen, 

4. für die telefonische Erreichbarkeit der 

zuständigen Dienstkräfte auch außerhalb 

der Dienstzeiten durch die Berliner 

Feuerwehr und die Polizei zu sorgen, 

5. nach Bedarf Übungen und 

Ausbildungsveranstaltungen durchzuführen, 

4. Katastrophenschutzübungen gemäß § 8 

sowie Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen 

durchzuführen und 

 5. sich gegenseitig zu unterstützen, bei 

Bedarf zusammenzuarbeiten und einzelne 

Vorsorgemaßnahmen bei Zuständigkeit 

mehrerer Behörden mit diesen 

abzustimmen. 

6. die behördeninternen Vorsorgemaßnahmen 

zu koordinieren sowie 

6. die behördeninternen 

Vorsorgemaßnahmen zu koordinieren 

sowie 

7. die im Einzelfall erforderlichen Anordnungen 

zur Erfüllung der sich aus den §§ 5 und 6 

ergebenden Verpflichtungen zu treffen. 

7. die im Einzelfall erforderlichen 

Anordnungen zur Erfüllung der sich aus 

den §§ 5 und 6 ergebenden 

Verpflichtungen zu treffen. 
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(2) Die Katastrophenschutzbehörden sind 

verpflichtet, sich bei den Maßnahmen gemäß 

Absatz 1 gegenseitig zu unterstützen und bei 

Bedarf zusammenzuarbeiten. Sie haben den 

Gestaltungs-, Koordinierungs- und 

Lenkungsmaßnahmen der Senatsverwaltung für 

Inneres nachzukommen und dieser die 

erforderlichen Auskünfte zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben zu erteilen. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörden sind 

verpflichtet, sich bei den Maßnahmen gemäß 

Absatz 1 gegenseitig zu unterstützen und bei 

Bedarf zusammenzuarbeiten. Sie haben den 

Gestaltungs-, Koordinierungs- und 

Lenkungsmaßnahmen der Senatsverwaltung 

für Inneres nachzukommen und dieser die 

erforderlichen Auskünfte zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben zu erteilen. 

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Katastrophenschutzbehörden können 

verpflichtet werden, für die in 

Katastrophenschutzplanungen zur Bekämpfung 

einer Katastrophe vorgesehenen Maßnahmen 

zur Verfügung zu stehen sowie an 

Ausbildungsmaßnahmen und Übungen 

teilzunehmen. 

(2) Die Beschäftigten der 

Katastrophenschutzbehörden können 

verpflichtet werden, für Maßnahmen nach 

Absatz 1 zur Verfügung zu stehen, 

insbesondere an 

Katastrophenschutzübungen sowie Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. 

(4) Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit nach 

Auslösung des Katastrophenalarms (§ 7) 

können die Katastrophenschutzbehörden 

Namen, Vornamen, Anschriften, 

Telefonnummern und andere Daten über die 

Erreichbarkeit der in der Planung erfassten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheben, 

soweit dies zur Vorbereitung für die 

Gefahrenabwehr bei Katastrophen und das 

Handeln in Gefahrenfällen erforderlich ist. Eine 

verdeckte Datenerhebung ist unzulässig. Sind 

die Daten nicht bei der betroffenen Person 

erhoben worden, ist ihr dies und der Zweck der 

beabsichtigten Nutzung mitzuteilen. 

(3) Zur Gewährleistung der Erreichbarkeit nach 

Auslösung des Katastrophenalarms (§ 7) 

können die Katastrophenschutzbehörden 

Namen, Vornamen, Anschriften, 

Telefonnummern und andere Daten über die 

Erreichbarkeit der in der Planung erfassten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erheben, 

soweit dies zur Vorbereitung für die 

Gefahrenabwehr bei Katastrophen und das 

Handeln in Gefahrenfällen erforderlich ist. 

Eine verdeckte Datenerhebung ist 

unzulässig. Sind die Daten nicht bei der 

betroffenen Person erhoben worden, ist ihr 

dies und der Zweck der beabsichtigten 

Nutzung mitzuteilen. 

(5) Die Senatsverwaltung für Inneres hat die 

organisatorischen und technischen 

Voraussetzungen für das Zusammenwirken der 

Katastrophenschutzbehörden in einer Zentralen 

Einsatzleitung (§ 9) im Katastrophenfall 

sicherzustellen. 

(4) Die Senatsverwaltung für Inneres hat die 

organisatorischen und technischen 

Voraussetzungen für das Zusammenwirken 

der Katastrophenschutzbehörden in einer 

Zentralen Einsatzleitung (§ 9) im 

Katastrophenfall sicherzustellen. 

(6) Die Senatsverwaltung für Inneres sorgt zur 

Unterstützung der übrigen 

Katastrophenschutzbehörden und zur 

Gewährleistung einer wirksamen 

Katastrophenvorsorge für 

 

(3) Der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung obliegt die übergreifende 

Koordinierung der Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge. Zu diesem Zweck 

haben die Katastrophenschutzbehörden der 

für Inneres zuständigen Senatsverwaltung 

auf Nachfrage Auskunft zur Umsetzung der 

in den §§ 5 bis 9 geregelten Maßnahmen zu 

erteilen. 
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1. die Erstellung und Fortschreibung eines 

Orientierungsrahmens über die 

Zusammenarbeit bei der Gefahrenabwehr, 

1. die Erstellung und Fortschreibung eines 

Orientierungsrahmens über die 

Zusammenarbeit bei der Gefahrenabwehr, 

2. die Darstellung der Aufgaben und 

getroffenen Vorsorgemaßnahmen der 

einzelnen Katastrophenschutzbehörden, 

2. die Darstellung der Aufgaben und 

getroffenen Vorsorgemaßnahmen der 

einzelnen Katastrophenschutzbehörden, 

3. die zentrale Erfassung und Bereitstellung 

von Informationen über die im 

Katastrophenfall zur Verfügung stehenden 

Kräfte und Mittel, 

3. die zentrale Erfassung und Bereitstellung 

von Informationen über die im 

Katastrophenfall zur Verfügung 

stehenden Kräfte und Mittel, 

4. die Anlage ressortübergreifender Übungen 

sowie die Beteiligung der 

Katastrophenschutzbehörden an Übungen 

des Bundes und anderer Länder und 

4. die Anlage ressortübergreifender 

Übungen sowie die Beteiligung der 

Katastrophenschutzbehörden an 

Übungen des Bundes und anderer Länder 

und 

5. die Abstimmung der Vorsorgemaßnahmen 

sowie die Zusammenarbeit und die 

Beratung der Katastrophenschutzbehörden. 

5. die Abstimmung der 

Vorsorgemaßnahmen sowie die 

Zusammenarbeit und die Beratung der 

Katastrophenschutzbehörden. 

 § 6 Katastrophenschutzpläne 

 (1) Die Katastrophenschutzbehörden haben zur 

Katastrophenvorsorge jeweils einen eigenen 

Katastrophenschutzplan zu erstellen und 

fortzuschreiben. Grundlage der 

Katastrophenschutzpläne soll eine eigene 

ressortbezogene Gefährdungsabschätzung 

sein. 

 (2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

soll unter Mitwirkung der 

Katastrophenschutzbehörden eine 

ressortübergreifende 

Gefährdungsabschätzung erstellen und 

fortschreiben.   

 (3) In den Katastrophenschutzplänen sind 

mindestens vorzusehen: 

1. Aufbau und Struktur des Krisenstabs, 

2. das jeweils anzuwendende 

Alarmierungsverfahren, 

3. die im Katastrophenfall zusätzlich zur 

Verfügung stehenden Fähigkeiten und 

Ressourcen und 
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4. Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 

Verwaltungs- und Regierungsfunktionen.  

 (4) Als Teil der Katastrophenschutzpläne sind 

erforderlichenfalls ereignisbezogene 

Sonderpläne aufzustellen und 

fortzuschreiben. 

§ 5 Externe Notfallpläne § 7 Externe Notfallpläne; 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die zuständigen Katastrophenschutzbehörden 

haben externe Notfallpläne für Maßnahmen 

außerhalb solcher Betriebe zu erstellen, für die 

der Betreiber gemäß Artikel 2 Abs. 1 Satz 1, 

Artikel 4 und 10 der Richtlinie 2012/18/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 

Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren 

schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur 

Änderung und anschließenden Aufhebung der 

Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 

24.7.2012, S. 1) einen Sicherheitsbericht zu 

erstellen hat. Sie sind mit internen Notfallplänen 

der Betreiber abzustimmen. Die 

Katastrophenschutzbehörden können auf Grund 

der Sicherheitsberichte entscheiden, dass es 

der Erstellung eines externen Notfallplans nicht 

bedarf; die Entscheidung ist zu begründen. 

(1) Die für den Vollzug der 12. BImSchV in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 

2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt durch Artikel 

107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 

I S. 1328) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassungzuständigen Behörden 

haben externe Notfallpläne für Maßnahmen 

außerhalb solcher Betriebe zu erstellen, für die 

die Betreiberin oder der Betreiber gemäß § 9 

Absatz 1 in Verbindung mit § 2 Nummer 2 12. 

BImSchV einen Sicherheitsbericht zu erstellen 

hat. Sie sind mit den internen Alarm- und 

Gefahrenabwehrplänen der Betreiberinnen 

und Betreiber abzustimmen. Die für den Vollzug 

der 12. BImSchV zuständigen Behörden können 

aufgrund der Sicherheitsberichte entscheiden, 

dass es der Erstellung eines externen 

Notfallplans nicht bedarf; die Entscheidung ist zu 

begründen. 

(2) Externe Notfallpläne sind zu erstellen, um 

1. Schadensfälle einzudämmen und unter 

Kontrolle zu bringen, so dass die 

Auswirkungen möglichst geringgehalten und 

Schädigungen der menschlichen 

Gesundheit, der Umwelt und von 

Sachwerten begrenzt werden können, 

2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt vor den Auswirkungen schwerer 

Unfälle einzuleiten, 

3. notwendige Informationen an die 

Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden 

oder Dienststellen in dem betreffenden 

Gebiet weiterzugeben und 

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Umwelt nach einem 

schweren Unfall einzuleiten. 

(2) Externe Notfallpläne sind zu erstellen, um 

1. Schadensfälle einzudämmen und unter 

Kontrolle zu bringen, so dass die 

Auswirkungen möglichst geringgehalten und 

Schädigungen der menschlichen 

Gesundheit, der Umwelt und von 

Sachwerten begrenzt werden können, 

2. die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt vor den Auswirkungen schwerer 

Unfälle einzuleiten, 

3. notwendige Informationen an die 

Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden 

oder Dienststellen in dem betreffenden 

Gebiet weiterzugeben und 

4. Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur 

Wiederherstellung der Umwelt nach einem 

schweren Unfall einzuleiten. 
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(3) Externe Notfallpläne enthalten mindestens die 

im Anhang IV und Artikel 12 der Richtlinie 

2012/18/EU bezeichneten Angaben. Sie sind 

entsprechend der Regelungen in Artikel 12 

Absatz 1 Buchstabe a) bis c) der Richtlinie 

2012/18/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 zu erstellen. 

 

(3) Externe Notfallpläne enthalten mindestens die in 

Artikel 12 und Anhang IV der Richtlinie 

2012/18/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung 

der Gefahren schwerer Unfälle mit 

gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 

anschließenden Aufhebung der Richtlinie 

96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 

24.07.2012, S. 1), in der jeweils geltenden 

Fassung, bezeichneten Angaben. Sie sind 

entsprechend der Regelungen in Artikel 12 

Absatz 1 Buchstabe a bis Buchstabe c der 

Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zu 

erstellen. 

(4) Die Betreiber haben den zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden die für die 

Erstellung der externen Notfallpläne 

erforderlichen Informationen vor Inbetriebnahme 

oder innerhalb der in Artikel 12 Absatz 2 der 

Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 

genannten Fristen zu geben. Bei 

schwerwiegenden und andauernden 

Zuwiderhandlungen des Betreibers gegen seine 

Informationspflichten kann die zuständige 

Katastrophenschutzbehörde den Betrieb oder 

Teile davon dauerhaft oder vorübergehend 

stilllegen. 

 

(5) Die Entwürfe externer Notfallpläne sind auf die 

Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort 

und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 

Woche vorher öffentlich bekannt zu machen. 

Auf Antrag des Betreibers sind bisher 

unveröffentlichte Angaben über den Betrieb 

unkenntlich zu machen, soweit das Interesse 

des Betreibers daran das Interesse der 

Öffentlichkeit an der Offenlegung überwiegt. 

(4) Die Entwürfe externer Notfallpläne sind für die 

Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort 

und Dauer der Auslegung sind mindestens eine 

Woche vorher öffentlich bekannt zu machen. Auf 

Antrag der Betreiberin oder des Betreibers sind 

bisher unveröffentlichte Angaben über den 

Betrieb unkenntlich zu machen, soweit das 

Interesse der Betreiberin oder des Betreibers 

daran das Interesse der Öffentlichkeit an der 

Offenlegung überwiegt. 

(6) Die Senatsverwaltung für Inneres wird 

ermächtigt, Inhalt und Form der externen 

Notfallpläne, die Abstimmung zwischen interner 

und externer Notfallplanung, das Verfahren zur 

Auslegung und zur Anhörung der Öffentlichkeit 

sowie zur Information der Bevölkerung durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

(5) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung wird 

im Einvernehmen mit der für Umwelt zuständigen 

Senatsverwaltung ermächtigt, Inhalt und Form der 

externen Notfallpläne, deren Erprobung, die 

Abstimmung zwischen interner Alarm- und 

Gefahrenabwehrplanung und externer 

Notfallplanung, das Verfahren zur Auslegung und 

zur Anhörung der Öffentlichkeit sowie zur 

Information der Bevölkerung durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 
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 (6) Die für den Vollzug der 12. BImSchV 

zuständigen Behörden, alle weiteren an der 

externen Notfallplanung mitwirkenden 

Katastrophenschutzbehörden, die Betreiber 

und die sonstigen an der externen 

Notfallplanung beteiligten Stellen arbeiten bei 

der externen Notfallplanung und der 

Umsetzung der 

Katastrophenschutzmaßnahmen verstärkt 

zusammen. 

 (7) Die externen Notfallpläne werden von allen 

beteiligten Katastrophenschutzbehörden 

unverzüglich angewendet, sobald es zu einem 

schweren Unfall oder einem unkontrollierten 

Ereignis kommt, bei dem aufgrund seiner Art 

vernünftigerweise zu erwarten ist, dass es zu 

einem schweren Unfall führen könnte.  

§ 6 Pflichten der Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotential 

§ 6 Pflichten der Betreiber von Einrichtungen mit 

besonderem Gefahrenpotential 

(1) Die Betreiber von Einrichtungen, bei denen die 

Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs 

oder die Störung unter Berücksichtigung des 

Domino-Effekts gemäß Artikel 9 der Richtlinie 

2012/18/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4. Juli 2012 zu einer Gefahr für 

das Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl 

von Menschen, für die Umwelt oder für sonstige 

bedeutsame Rechtsgüter führen können, sind 

verpflichtet, die Katastrophenschutzbehörden 

bei der Katastrophenvorsorge zu unterstützen.  

Sie haben im Rahmen der Maßnahmen zur 

Katastrophenvorsorge insbesondere 

1. den zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden den Betrieb 

schriftlich anzuzeigen, und zwar 

a) bei einer neuen Einrichtung spätestens 

vier Wochen vor der Inbetriebnahme, 

b) bei einer bestehenden Einrichtung 

innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes, 

2. den Katastrophenschutzbehörden Auskünfte 

über den Betrieb der Einrichtungen, vor 

allem über die getroffenen 

Sicherheitsvorkehrungen, und die 

Verantwortlichen zu erteilen, 

(1) Die Betreiber von Einrichtungen, bei denen 

die Störung des bestimmungsgemäßen 

Betriebs oder die Störung unter 

Berücksichtigung des Domino-Effekts gemäß 

Artikel 9 der Richtlinie 2012/18/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 4. Juli 2012 zu einer Gefahr für das 

Leben oder die Gesundheit einer Vielzahl von 

Menschen, für die Umwelt oder für sonstige 

bedeutsame Rechtsgüter führen können, 

sind verpflichtet, die 

Katastrophenschutzbehörden bei der 

Katastrophenvorsorge zu unterstützen.  

Sie haben im Rahmen der Maßnahmen zur 

Katastrophenvorsorge insbesondere 

1. den zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden den Betrieb 

schriftlich anzuzeigen, und zwar 

a) bei einer neuen Einrichtung 

spätestens vier Wochen vor der 

Inbetriebnahme, 

b) bei einer bestehenden Einrichtung 

innerhalb eines Jahres nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes, 

2. den Katastrophenschutzbehörden 

Auskünfte über den Betrieb der 

Einrichtungen, vor allem über die 
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3. den Katastrophenschutzbehörden Zutritt zu 

den Einrichtungen zu gestatten und 

4. sich an Übungen der 

Katastrophenschutzbehörden zu beteiligen. 

Die Betreiber können ein Auskunftsersuchen 

zurückweisen, wenn die erbetenen Auskünfte 

bereits gegenüber einer anderen 

Katastrophenschutzbehörde erteilt wurden. 

getroffenen Sicherheitsvorkehrungen, 

und die Verantwortlichen zu erteilen, 

3. den Katastrophenschutzbehörden Zutritt 

zu den Einrichtungen zu gestatten und 

4. sich an Übungen der 

Katastrophenschutzbehörden zu 

beteiligen. 

Die Betreiber können ein Auskunftsersuchen 

zurückweisen, wenn die erbetenen Auskünfte 

bereits gegenüber einer anderen 

Katastrophenschutzbehörde erteilt wurden. 

(2) Die Betreiber sind verpflichtet, jede Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebs der 

Einrichtungen, die zu einer Gefahr im Sinne von 

Absatz 1 führen kann, unverzüglich der Berliner 

Feuerwehr oder der Polizei und der zuständigen 

Katastrophenschutzbehörde zu melden. 

(2) Die Betreiber sind verpflichtet, jede Störung 

des bestimmungsgemäßen Betriebs der 

Einrichtungen, die zu einer Gefahr im Sinne 

von Absatz 1 führen kann, unverzüglich der 

Berliner Feuerwehr oder der Polizei und der 

zuständigen Katastrophenschutzbehörde zu 

melden. 

(3) Die Katastrophenschutzbehörden legen unter 

Beteiligung der Betreiber diejenigen 

zusätzlichen Maßnahmen des vorsorgenden 

Katastrophenschutzes fest, die auf Grund des 

besonderen Gefahrenpotentials erforderlich 

sind. Für die zusätzlichen Maßnahmen der 

Katastrophenschutzbehörden, die auf Grund 

des besonderen Gefahrenpotentials der 

Einrichtungen erforderlich sind, haben die 

Betreiber die Kosten zu übernehmen. 

(3) Die Katastrophenschutzbehörden legen unter 

Beteiligung der Betreiber diejenigen 

zusätzlichen Maßnahmen des vorsorgenden 

Katastrophenschutzes fest, die auf Grund 

des besonderen Gefahrenpotentials 

erforderlich sind. Für die zusätzlichen 

Maßnahmen der 

Katastrophenschutzbehörden, die auf Grund 

des besonderen Gefahrenpotentials der 

Einrichtungen erforderlich sind, haben die 

Betreiber die Kosten zu übernehmen. 

§ 7 Katastrophenabwehr § 7 Katastrophenabwehr 

(1) Die Senatsverwaltung für Inneres löst auf 

Vorschlag der überwiegend zuständigen 

Katastrophenschutzbehörde den 

Katastrophenalarm aus, wenn eine Katastrophe 

eingetreten ist oder der Eintritt droht. 

(1) Die Senatsverwaltung für Inneres löst auf 

Vorschlag der überwiegend zuständigen 

Katastrophenschutzbehörde den 

Katastrophenalarm aus, wenn eine 

Katastrophe eingetreten ist oder der Eintritt 

droht. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörden treffen nach 

pflichtgemäßem Ermessen die für die 

Bekämpfung der Katastrophe notwendigen 

Maßnahmen. 

(2) Die Katastrophenschutzbehörden treffen 

nach pflichtgemäßem Ermessen die für die 

Bekämpfung der Katastrophe notwendigen 

Maßnahmen. 

(3) Die Katastrophenschutzbehörden können die 

von einer Katastrophe betroffenen oder 

bedrohten Gebiete und ihre Zugangs- und 

Zufahrtswege zu Sperrgebieten erklären. Soweit 

dies zur Bekämpfung einer Katastrophe 

erforderlich ist, können sie den darin 

(3) Die Katastrophenschutzbehörden können die 

von einer Katastrophe betroffenen oder 

bedrohten Gebiete und ihre Zugangs- und 

Zufahrtswege zu Sperrgebieten erklären. 

Soweit dies zur Bekämpfung einer 

Katastrophe erforderlich ist, können sie den 
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anwesenden Personen gegenüber 

Anordnungen zur Räumung, Absperrung oder 

Sicherung des Sperrgebiets, insbesondere des 

Einsatzortes, treffen. Die Personen können 

verpflichtet werden, die von ihnen mitgeführten 

Fahrzeuge aus dem Sperrgebiet zu entfernen. 

Personen, die nicht zur Hilfeleistung oder zur 

Versorgung der betroffenen Bevölkerung 

benötigt werden, dürfen das Sperrgebiet nur mit 

Genehmigung der Katastrophenschutzbehörden 

betreten. 

darin anwesenden Personen gegenüber 

Anordnungen zur Räumung, Absperrung 

oder Sicherung des Sperrgebiets, 

insbesondere des Einsatzortes, treffen. Die 

Personen können verpflichtet werden, die 

von ihnen mitgeführten Fahrzeuge aus dem 

Sperrgebiet zu entfernen. Personen, die nicht 

zur Hilfeleistung oder zur Versorgung der 

betroffenen Bevölkerung benötigt werden, 

dürfen das Sperrgebiet nur mit Genehmigung 

der Katastrophenschutzbehörden betreten. 

(4) Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

hebt auf Vorschlag der überwiegend 

zuständigen Katastrophenschutzbehörde den 

Katastrophenalarm auf, wenn ein Grund für 

dessen Aufrechterhaltung nicht mehr besteht.  

(4) Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

hebt auf Vorschlag der überwiegend 

zuständigen Katastrophenschutzbehörde 

den Katastrophenalarm auf, wenn ein Grund 

für dessen Aufrechterhaltung nicht mehr 

besteht. 

 § 8 Katastrophenschutzübungen 

 Durch jährliche eigene 

Katastrophenschutzübungen und durch 

die Beteiligung an Übungen anderer 

haben die Katastrophenschutzbehörden 

ihre Katastrophenschutzpläne, die 

unverzügliche Einsatzbereitschaft ihrer 

Einsatzkräfte sowie das 

Zusammenwirken mit anderen 

Katastrophenschutzbehörden und den 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz zu 

erproben. Es können insbesondere 

Betreiberinnen und Betreiber Kritischer 

Infrastrukturen beteiligt werden. 

 § 9 Katastrophenschutzbeauftragte 

 (1) Die Katastrophenschutzbehörden benennen 

jeweils eine Katastrophenschutzbeauftragte 

oder einen katastrophenschutzbeauftragten 

sowie deren oder dessen Stellvertretung und 

teilen dies sowie Änderungen der für Inneres 

zuständigen Senatsverwaltung unverzüglich 

mit. 

 (2) Aufgabe der 

Katastrophenschutzbeauftragten ist es, die in 

den §§ 5 bis 8 geregelten 

Vorsorgemaßnahmen behördenintern zu 

koordinieren und diese mit anderen 

Katastrophenschutzbehörden abzustimmen. 

§ 8 Inanspruchnahme von Personen und Sachen § 8 Inanspruchnahme von Personen und Sachen 
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(1) Die Katastrophenschutzbehörden und die in 

ihrem Auftrag handelnden Personen können 

unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 

und 2 des Allgemeinen Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes vom 14. April 1992 (GVBl. 

S. 119), das zuletzt durch Artikel II des 

Gesetzes vom 25. Juni 1998 (GVBl. S. 177, 

210) geändert worden ist, Personen zur 

Mitwirkung bei der Katastrophenabwehr, 

insbesondere zur Gestellung von Hilfsmitteln 

oder Fahrzeugen, in Anspruch nehmen. Für die 

Dauer der Inanspruchnahme haben diese die 

Rechtsstellung eines freiwilligen Helfers. § 14 

Abs. 2 gilt entsprechend. 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden und die in 

ihrem Auftrag handelnden Personen können 

unter den Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 

und 2 des Allgemeinen Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes vom 14. April 1992 (GVBl. 

S. 119), das zuletzt durch Artikel II des 

Gesetzes vom 25. Juni 1998 (GVBl. S. 177, 

210) geändert worden ist, Personen zur 

Mitwirkung bei der Katastrophenabwehr, 

insbesondere zur Gestellung von Hilfsmitteln 

oder Fahrzeugen, in Anspruch nehmen. Für 

die Dauer der Inanspruchnahme haben diese 

die Rechtsstellung eines freiwilligen Helfers. 

§ 14 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Soweit es zur Bekämpfung einer Katastrophe 

erforderlich ist, haben die Eigentümer und 

Besitzer insbesondere die Nutzung und 

sonstige Inanspruchnahme von Grundstücken, 

Gebäuden, Schiffen und Fahrzeugen aller Art 

sowie das Entfernen von Einfriedungen, 

Pflanzen, baulichen Anlagen, Schiffen, 

Fahrzeugen oder sonstigen Gegenständen 

durch die Katastrophenschutzbehörden oder die 

in ihrem Auftrag handelnden Personen zu 

dulden. 

(2) Soweit es zur Bekämpfung einer Katastrophe 

erforderlich ist, haben die Eigentümer und 

Besitzer insbesondere die Nutzung und 

sonstige Inanspruchnahme von 

Grundstücken, Gebäuden, Schiffen und 

Fahrzeugen aller Art sowie das Entfernen 

von Einfriedungen, Pflanzen, baulichen 

Anlagen, Schiffen, Fahrzeugen oder 

sonstigen Gegenständen durch die 

Katastrophenschutzbehörden oder die in 

ihrem Auftrag handelnden Personen zu 

dulden. 

(3) Ein Schaden, den jemand durch die 

Inanspruchnahme nach Absatz 2 oder durch 

freiwillige Hilfeleistung bei der 

Katastrophenabwehr erleidet, ist nach Maßgabe 

der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen Sicherheits- 

und Ordnungsgesetzes zu ersetzen. 

(3) Ein Schaden, den jemand durch die 

Inanspruchnahme nach Absatz 2 oder durch 

freiwillige Hilfeleistung bei der 

Katastrophenabwehr erleidet, ist nach 

Maßgabe der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zu 

ersetzen. 

§ 9 Zentrale Einsatzleitung § 9 Zentrale Einsatzleitung 

(1) Im Katastrophenfall wirken die beteiligten 

Katastrophenschutzbehörden, die übrigen 

Mitwirkenden und lageabhängig die Betreiber 

von gefährlichen Einrichtungen in einer 

Zentralen Einsatzleitung zusammen. Die 

Katastrophenschutzbehörden entscheiden 

gemeinsam über die von ihnen zu treffenden 

Maßnahmen, koordinieren das 

Zusammenwirken der mitwirkenden Kräfte, 

Einheiten und Einrichtungen und sorgen für 

eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit. 

(1) Im Katastrophenfall wirken die beteiligten 

Katastrophenschutzbehörden, die übrigen 

Mitwirkenden und lageabhängig die Betreiber 

von gefährlichen Einrichtungen in einer 

Zentralen Einsatzleitung zusammen. Die 

Katastrophenschutzbehörden entscheiden 

gemeinsam über die von ihnen zu treffenden 

Maßnahmen, koordinieren das 

Zusammenwirken der mitwirkenden Kräfte, 

Einheiten und Einrichtungen und sorgen für 

eine abgestimmte Öffentlichkeitsarbeit. 

(2) In der Zentralen Einsatzleitung führt der 

Senator für Inneres oder ein von ihm 

bestimmter Vertreter den Vorsitz und sorgt 

dafür, dass die mit den Aufgaben nach Absatz 

(2) In der Zentralen Einsatzleitung führt der 

Senator für Inneres oder ein von ihm 

bestimmter Vertreter den Vorsitz und sorgt 

dafür, dass die mit den Aufgaben nach 
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1 im Zusammenhang stehenden 

Entscheidungen getroffen werden. 

Absatz 1 im Zusammenhang stehenden 

Entscheidungen getroffen werden. 

§ 10 Personenauskunftsstelle § 10 Personenauskunftsstelle 

Die Polizei richtet im Katastrophenfall eine 

Personenauskunftsstelle ein, die Meldungen und 

Anfragen über die betroffenen Personen, 

insbesondere über deren Verbleib, sammelt und 

Auskünfte an die Angehörigen und andere 

Berechtigte erteilt. Die Katastrophenschutzbehörden 

und die mitwirkenden Kräfte, Einheiten und 

Einrichtungen haben der Personenauskunftsstelle 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum oder geschätztes Alter, 

3. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Größe, 

Haar- und Augenfarbe sowie besondere 

Kennzeichen, 

4. Wohnanschrift oder Fundort, 

5. Grad der Verletzung (leicht oder schwer) 

oder Toteinlieferung, 

6. Versorgung des Verletzten (ambulant oder 

stationär) und 

7. Verlegung in eine andere Klinik oder 

Einrichtung 

zu übermitteln. 

Die Polizei richtet im Katastrophenfall eine 

Personenauskunftsstelle ein, die Meldungen und 

Anfragen über die betroffenen Personen, 

insbesondere über deren Verbleib, sammelt und 

Auskünfte an die Angehörigen und andere 

Berechtigte erteilt. Die 

Katastrophenschutzbehörden und die 

mitwirkenden Kräfte, Einheiten und 

Einrichtungen haben der 

Personenauskunftsstelle 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum oder geschätztes Alter, 

3. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Größe, 

Haar- und Augenfarbe sowie besondere 

Kennzeichen, 

4. Wohnanschrift oder Fundort, 

5. Grad der Verletzung (leicht oder schwer) 

oder Toteinlieferung, 

6. Versorgung des Verletzten (ambulant 

oder stationär) und 

7. Verlegung in eine andere Klinik oder 

Einrichtung 

zu übermitteln. 

 Abschnitt 2 Katastrophenabwehr 

 § 10 Katastrophenalarm, Feststellung einer 

Großschadenslage  

 (1) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

löst Katastrophenalarm für das Land Berlin 

aus, wenn eine Katastrophe vorliegt und 

hebt diesen wieder auf, wenn ein Grund für 

dessen Aufrechterhaltung nicht mehr 

besteht. 

 (2) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

stellt Eintritt und Ende einer 

Großschadenslage für das Land Berlin fest. 

 (3) Auslösung und Aufhebung gemäß Absatz 1 

sowie Feststellungen gemäß Absatz 2 gibt 

die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 
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der Öffentlichkeit unverzüglich in geeigneter 

Weise bekannt.  

 § 11 Maßnahmen der Katastrophenabwehr 

 (1) Die Katastrophenschutzbehörden treffen 

nach pflichtgemäßem Ermessen die für die 

Abwehr einer Katastrophe oder 

Großschadenslage notwendigen 

Maßnahmen. Sie haben sich insbesondere 

gegenseitig zu unterstützen, 

zusammenzuarbeiten und einzelne 

Abwehrmaßnahmen untereinander 

abzustimmen. 

 (2) Die Katastrophenschutzbehörden können 

ihre Beschäftigten für Maßnahmen der 

Abwehr von Katastrophen oder 

Großschadenslagen heranziehen. 

 § 12 Krisenstäbe 

 (1) Im Katastrophenfall oder in einer 

Großschadenslage haben alle betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden unverzüglich 

ihre Krisenstäbe in der durch Art und 

Ausmaß gebotenen Stärke einzuberufen.  

 (2) Die Katastrophenschutzbehörden haben eine 

ausreichend personelle Besetzung, 

insbesondere deren 

1. unverzügliche Erreichbarkeit auch 
außerhalb der Arbeits- und Dienstzeiten 
und 

2. angemessene Aus- und Fortbildung 

sicherzustellen. Sie bestimmen eine Leitung 

und deren Stellvertretung und sorgen für die 

notwendige technische Ausstattung. 

 (3) Zur Gewährleistung der unverzüglichen 

Erreichbarkeit der nach Absatz 2 

vorgesehenen Beschäftigten können die 

Katastrophenschutzbehörden folgende 

personenbezogene Daten verarbeiten: 

1. Name und Vorname, 

2. Private Telefon- und Mobilfunknummer 

und 

3. Wohnanschrift. 

 (4) Krisenstäbe haben innerhalb der 

Zuständigkeit ihrer 
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Katastrophenschutzbehörde die Aufgabe, 

Abwehrmaßnahmen zu koordinieren und 

relevante Lageinformationen unverzüglich 

den anderen betroffenen Krisenstäben zu 

melden. Sie haben der für Inneres 

zuständigen Senatsverwaltung unverzüglich 

Informationen zu ihrer Erreichbarkeit und 

ihrem Stabsaufbau mitzuteilen; 

diesbezügliche Aktualisierungen sind 

unverzüglich zu melden. Auf Grundlage 

dieser Informationen wird eine 

Kommunikationsübersicht erarbeitet und 

allen Katastrophenschutzbehörden zur 

Verfügung gestellt.  

 (5) Der Krisenstab der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung arbeitet im 

Katastrophenfall ressortübergreifend 

administrativ-organisatorisch 

(Ressortübergreifender Krisenstab). Er trifft 

ressortbezogene Entscheidungen, ist 

beratend und bei Bedarf koordinierend tätig 

und bereitet ressortübergreifende 

Entscheidungen vor. 

 (6) In den Ressortübergreifenden Krisenstab 

können lageabhängig Vertreterinnen und 

Vertreter der übrigen 

Katastrophenschutzbehörden und der 

Mitwirkenden im Katastrophenschutz sowie 

externe Fachberaterinnen und Fachberater, 

insbesondere der Betreiberinnen und 

Betreiber Kritischer Infrastrukturen, berufen 

werden. 

 § 13 Gemeinsame Einsatzlenkung 

 Im Katastrophenfall oder in einer 

Großschadenslage stimmen die betroffenen 

Katastrophenschutzbehörden und die im 

Katastrophenschutz Mitwirkenden die 

wesentlichen taktisch-operativen 

Entscheidungen zum Zweck der Gefahrenabwehr 

miteinander ab (Gemeinsame Einsatzlenkung). 

Relevante taktisch-operative sowie 

administrative Lageinformationen sind im 

Katastrophenfall dem Ressortübergreifenden 

Krisenstab zu melden. 

 § 14 Ressortübergreifendes 

Entscheidungsgremium 

 (1) Im Katastrophenfall oder in einer 

Großschadenslage tritt bei Bedarf ein 
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Ressortübergreifendes 

Entscheidungsgremium zusammen und trifft 

ressortübergreifend administrativ-politische 

Entscheidungen. 

 (2) Das Ressortübergreifende 

Entscheidungsgremium setzt sich aus den 

Hausleitungen der Senatskanzlei und der 

übrigen betroffenen Senatsverwaltungen 

zusammen.  

 (3) Im Katastrophenfall beruft das für Inneres 

zuständige Senatsmitglied oder ein von 

diesem bestimmtes Mitglied der Hausleitung 

die Sitzungen ein, leitet diese und wirkt auf 

eine unverzügliche Entscheidung hin. Ist im 

Katastrophenfall eine Senatsentscheidung 

für die Katastrophenabwehr aus zwingenden 

zeitlichen Gründen nicht möglich, können 

unaufschiebbare Entscheidungen zur 

Abwehr gegenwärtiger Gefahren für Leib und 

Leben oder wertvolle Sachgüter durch das 

für Inneres zuständige Senatsmitglied 

getroffen werden. Das für Inneres zuständige 

Senatsmitglied oder ein von diesem 

bestimmtes Mitglied der Hausleitung kann 

unter den Voraussetzungen von Satz 2 

insbesondere 

1. öffentliche Stellen zur 

Katastrophenabwehr anweisen und 

2. unter den Voraussetzungen von § 17 

natürliche Personen und juristische 

Personen sowie Personenvereinigungen 

zur Mitwirkung bei der 

Katastrophenabwehr in Anspruch 

nehmen. 

Die nach den Sätzen 2 und 3 getroffenen 

Entscheidungen sind zu befristen. Die 

Entscheidungen sind unverzüglich den 

zuständigen Senatsmitgliedern anzuzeigen 

und können jederzeit vom Senat aufgehoben 

oder geändert werden. 

 (4) In Großschadenslagen können die jeweils 

fachlich zuständigen Senatsmitglieder oder 

ein von diesen bestimmtes Mitglied der 

jeweiligen Hausleitung in Abstimmung mit 

der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung das Ressortübergreifende 

Entscheidungsgremium zu sich einberufen, 

wenn eine Notwendigkeit für eine 
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ressortübergreifende Koordinierung geboten 

ist. Das einberufende Senatsmitglied oder ein 

von diesen bestimmtes Mitglied der 

Hausleitung leitet die Sitzungen des 

Ressortübergreifenden 

Entscheidungsgremiums und wirkt auf eine 

unverzügliche Entscheidung hin.  

 § 15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist im 

Katastrophenfall mit dem Ressortübergreifenden 

Krisenstab abzustimmen. § 10 Absatz 3 bleibt 

unberührt. 

 § 16 Festlegung von Sperrgebieten 

 (1) Soweit dies zur Abwehr einer Katastrophe 

oder Großschadenslage erforderlich ist, 

können die Katastrophenschutzbehörden die 

betroffenen oder bedrohten Gebiete und ihre 

Zugangs- und Zufahrtswege vorübergehend 

zu Sperrgebieten erklären. Die Erklärung ist 

der Öffentlichkeit unverzüglich in geeigneter 

Weise bekannt zu geben. Befugnisse, 

Sperrgebiete nach anderen 

Rechtsvorschriften festzusetzen, bleiben 

unberührt.  

 (2) Gegenüber im Sperrgebiet anwesenden 

Personen können Anordnungen zur 

Räumung und Sicherung, insbesondere des 

Einsatzortes, getroffen werden. Die Personen 

können verpflichtet werden, die von ihnen 

mitgeführten Sachen aus dem Sperrgebiet zu 

entfernen. Im Einzelfall dürfen Personen das 

Sperrgebiet mit Einwilligung der 

Katastrophenschutzbehörde betreten. 

 (3) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 

die aufgrund von Absatz 2 erlassenen 

Anordnungen haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

 (4) Ein Schaden, den jemand durch eine 

Anordnung nach Absatz 2 erleidet, ist nach 

Maßgabe der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 11. 

Oktober 2006 (GVBl. S. 930), das zuletzt 

durch Gesetz vom 22.04.2020 (GVBl. S. 

274)geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, zu ersetzen. 
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 § 17 Inanspruchnahme von Personen und 

Sachen 

 (1) Die Katastrophenschutzbehörden und die in 

ihrem Auftrag handelnden Personen können 

unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 

1 und 2 des Allgemeinen Sicherheits- und 

Ordnungsgesetzes natürliche Personen mit 

Vollendung des 18. Lebensjahres und 

juristische Personen sowie 

Personenvereinigungen zur Mitwirkung bei 

der Abwehr von Katastrophen oder 

Großschadenslagen in Anspruch nehmen. 

Für die Dauer der Inanspruchnahme 

natürlicher Personen gilt § 22 Absatz 2 und 3 

entsprechend. 

 (2) Soweit es zur Abwehr einer Katastrophe oder 

Großschadenslage erforderlich ist, haben 

Personen die Inanspruchnahme, 

insbesondere die Nutzung und den 

Verbrauch ihres Eigentums und Besitzes, 

durch die Katastrophenschutzbehörden oder 

die in ihrem Auftrag handelnden Personen zu 

dulden. 

 (3) Ein Schaden, den jemand durch die 

Inanspruchnahme nach Absatz 1 und 2 oder 

durch freiwillige Hilfeleistung als 

ungebundene Helferin oder ungebundener 

Helfer mit Zustimmung einer 

Katastrophenschutzbehörde bei der 

Abwehrmaßnahme erleidet, ist nach 

Maßgabe der §§ 59 bis 65 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes zu 

ersetzen. 

 (4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 

die aufgrund von Absatz 1 und 2 erlassenen 

Anordnungen haben keine aufschiebende 

Wirkung. 

 § 18 Personenauskunftsstelle und deren 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

 (1) Die Polizei Berlin richtet im Katastrophenfall 

eine Personenauskunftsstelle ein, die 

personenbezogene Daten von betroffenen 

Personen zum Zweck der Vermisstensuche 

und Identifizierung verarbeitet.  

 (2) Eine Personenauskunftsstelle kann bereits 

bei einer Großschadenslage eingerichtet 

werden.  
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 (3) Die Katastrophenschutzbehörden und die im 

Katastrophenschutz Mitwirkenden haben 

hierzu  

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum oder geschätztes Alter, 

3. Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Größe, 

Haar- und Augenfarbe sowie besondere 

Kennzeichen, 

4. Wohnanschrift und Fundort, 

5. Sichtungskategorie, 

6. Versorgung (ambulant oder stationär) 

und 

7. Verbleib sowie gegebenenfalls Verlegung 

in ein anderes Krankenhaus oder eine 

andere Einrichtung 

der betroffenen Personen zu erheben, zu 

speichern und unverzüglich der 

Personenauskunftsstelle zu übermitteln. 

 (4) Auskünfte über den Verbleib der von der 

Katastrophe oder Großschadenslage 

betroffenen Personen durch die 

Personenauskunftsstelle dürfen an 

Angehörige und andere Berechtigte erteilt 

werden, soweit nicht im Einzelfall 

schutzwürdige Interessen der betroffenen 

Personen entgegenstehen. 

 (5) Von Auskunftsbegehrenden und 

Hinweisgebenden, die die 

Personenauskunftsstelle kontaktieren, 

dürfen zum Zweck der Vermisstensuche und 

Identifizierung folgende personenbezogene 

Daten verarbeitet werden: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Erreichbarkeit, 

4. Wohnanschrift, 

5. Verwandtschaftsverhältnis und 

6.  berechtigtes Interesse. 

 (6) Ist die von der oder dem 

Auskunftsbegehrenden gesuchte Person 
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nicht oder noch nicht erfasst, ist ein 

entsprechender Datensatz über die 

betroffene Person anzulegen, der folgende 

Daten enthalten soll: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Geschlecht, 

4. Staatsangehörigkeit, 

5. Wohnanschrift, 

6. Lichtbild, besondere Kennzeichen und 

7. Bekleidung, mitgeführte Gegenstände. 

 (7) Die Personenauskunftsstelle darf 

personenbezogene Daten an öffentliche und 

nichtöffentliche Stellen sowie Personen 

übermitteln, 

1. zur Erfüllung ihrer nach diesem Gesetz 

zugewiesenen Aufgaben, 

2. soweit sie an der Schadensbewältigung 

und der Abwehr von weiteren Gefahren 

beteiligt sind oder soweit dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist 

und die Kenntnis dieser 

personenbezogenen Daten zur 

Schadensbewältigung oder 

Gefahrenabwehr erforderlich erscheint, 

3. soweit ein rechtliches Interesse an der 

Kenntnis der zu übermittelnden Daten 

glaubhaft gemacht wird und die 

schutzwürdigen Interessen der 

betroffenen Personen nicht überwiegen 

oder 

4. soweit ein berechtigtes Interesse geltend 

gemacht wird und offensichtlich ist, dass 

die Datenübermittlung im Interesse der 

betroffenen Personen liegt und sie in 

Kenntnis der Sachlage die Einwilligung 

hierzu erteilen würden. 

 (8) Die nach den Absätzen 3, 5 und 6 erhobenen 

personenbezogenen Daten, die die 

Identifizierung der betroffenen Personen 

ermöglichen, dürfen nur so lange 

gespeichert werden, wie es für den Zweck, 



92 
 

für den sie verarbeitet werden, erforderlich 

ist.  

 (9) Zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit 

besteht keine Pflicht zur Information der von 

der Datenerhebung betroffenen Person nach 

Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 

S.1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72; L 127 vom 

23.5.2018, S. 9) und hat die betroffene Person 

kein Recht auf Datenübertragbarkeit nach 

Artikel 20 Verordnung (EU) 2016/679.  

 (10) Für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten gilt neben der Verordnung (EU) 

216/679 im Übrigen das Berliner 

Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. 

S. 418) in der jeweils geltenden Fassung, 

soweit Sachverhalte betroffen sind, die in 

den Absätzen 1 bis 9 nicht oder nicht 

abschließend geregelt sind.   

Teil 3 Mitwirkung beim Katastrophenschutz Teil 3 Mitwirkung im Katastrophenschutz 

§ 11 Mitwirkung § 19 Mitwirkung 

Beim Katastrophenschutz wirken außer den 

Katastrophenschutzbehörden nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen insbesondere mit: 

Im Katastrophenschutz wirken außer den 

Katastrophenschutzbehörden nach Maßgabe der 

folgenden Bestimmungen insbesondere mit: 

1. private Hilfsorganisationen (§§ 12 und 13), 1. gemäß § 17 natürliche und juristische 

Personen, die zur Hilfeleistung im 

Katastrophenschutz in Anspruch 

genommen werden oder freiwillig mit 

Zustimmung einer 

Katastrophenschutzbehörde Hilfe leisten, 

2. Helfer im Katastrophenschutzdienst (§ 14), 2. gemäß § 20 anerkannte private 
Hilfsorganisationen, 

 3. gemäß § 23 Behörden des Landes Berlin, 

soweit diese nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind, 

2. die der Aufsicht des Landes Berlin 

unterliegenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts (§ 15), 

4. gemäß § 24 die der Aufsicht des Landes 

Berlin unterliegenden juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts, 
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3. Kräfte und Einrichtungen des Bundes, der 

Länder sowie der Kreise und Gemeinden 

anderer Länder (§ 16) und 

5. gemäß § 25 Einheiten und Einrichtungen 

der Länder, des Bundes und Gemeinden 

anderer Staaten,  

4. natürliche und juristische Personen, die von 

Katastrophenschutzbehörden zu 

Hilfeleistungen beim Katastrophenschutz in 

Anspruch genommen worden sind (§ 8). 

6. gemäß § 26 Krankenhäuser im Sinne des 

§ 3 Absatz 1 Satz 1 des 

Landeskrankenhausgesetzes vom 18. 

September 2011 (GVBl. S 483), das 

zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes 

vom 2. Februar 2018 (GVBl. S. 160) 

geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung, 

 7. die Psychosoziale Notfallversorgung, 

 8. gemäß § 27 Betreiberinnen und Betreiber 

von Einrichtungen mit besonderem 

Gefahrenpotential und 

 9. gemäß § 28 Betreiberinnen und Betreiber 

Kritischer Infrastrukturen. 

§ 12 Mitwirkung der privaten Hilfsorganisationen § 20 Mitwirkung der anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen; Verordnungsermächtigung 

(1) Private Hilfsorganisationen im Sinne dieses 

Gesetzes sind juristische Personen des 

privaten Rechts, zu deren Aufgaben die 

Hilfeleistung bei Katastrophen gehört. 

(1) Anerkannte private Hilfsorganisationen im 

Sinne dieses Gesetzes sind der Arbeiter-

Samariter-Bund, die Deutsche Lebens-

Rettungs-Gesellschaft, das Deutsche Rote 

Kreuz sowie die Johanniter-Unfall-Hilfe und 

der Malteser-Hilfsdienst. 

(2) Private Hilfsorganisationen wirken beim 

Katastrophenschutz mit, soweit ein Bedarf 

besteht, sie die Bereitschaft zur Mitwirkung 

schriftlich erklärt haben und die zuständige 

Katastrophenschutzbehörde ihrer Mitwirkung 

zugestimmt hat. Hierzu werden geeignete, 

nach Fachdiensten gegliederte Einheiten und 

Einrichtungen gebildet 

(Katastrophenschutzdienst). Die 

Senatsverwaltung für Inneres wird ermächtigt, 

Stärke, Gliederung, Ausstattung, Ausrüstung 

und Ausbildung der Einheiten und 

Einrichtungen, die Kriterien für die fachliche 

Eignung sowie das Zustimmungs- und 

Entpflichtungsverfahren durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

(2) Über Absatz 1 hinaus können weitere 

Organisationen als im Katastrophenschutz 

anerkannte private Hilfsorganisationen 

anerkannt werden, wenn ihre Eignung 

festgestellt wird und ein Bedarf besteht.  

 

(3) Für die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 

mit Zustimmung der zuständigen Behörde 

aufgestellten Einheiten und Einrichtungen des 

Arbeiter-Samariter-Bundes, der Deutschen 

Lebens-Rettungs-Gesellschaft, des Deutschen 

Roten Kreuzes, der Johanniter-Unfall-Hilfe und 

(3) Für die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 

mit Zustimmung der zuständigen Behörde 

aufgestellten Einheiten und Einrichtungen 

des Arbeiter-Samariter-Bundes, der 

Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 

des Deutschen Roten Kreuzes, der 
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des Malteser-Hilfsdienstes gilt die Zustimmung 

als erteilt. 

Johanniter-Unfall-Hilfe und des Malteser-

Hilfsdienstes gilt die Zustimmung als erteilt. 

 (3) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

wird ermächtigt, die näheren 

Voraussetzungen für die Anerkennung 

weiterer Organisationen, insbesondere die 

Eignung der Antragstellenden, die 

Aberkennung sowie das Verfahren durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

(4) Bei Einsätzen, Übungen und 

Ausbildungsveranstaltungen, die von den 

Katastrophenschutzbehörden angeordnet 

worden sind, unterstehen die Einheiten und 

Einrichtungen der anordnenden 

Katastrophenschutzbehörde und handeln in 

deren Auftrag. Die Anforderung der Einheiten 

und Einrichtungen hat über die Berliner 

Feuerwehr zu erfolgen. 

(4) Bei Einsätzen, Übungen und 

Ausbildungsveranstaltungen, die von den 

Katastrophenschutzbehörden angeordnet 

worden sind, unterstehen die Einheiten und 

Einrichtungen der anordnenden 

Katastrophenschutzbehörde und handeln in 

deren Auftrag. Die Anforderung der Einheiten 

und Einrichtungen hat über die Berliner 

Feuerwehr zu erfolgen. 

§ 13 Pflichten der privaten Hilfsorganisationen § 21 Pflichten der anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen 

Die Mitwirkung der privaten Hilfsorganisationen 

umfasst insbesondere die Pflicht, 

 

(1) Die Mitwirkung der anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen in der 

Katastrophenvorsorge umfasst insbesondere 

die Pflicht, 

 1. geeignete Kräfte sowie deren Aus- und 

Fortbildung sicherzustellen,  

1. für die Einsatzbereitschaft der Einheiten und 

Einrichtungen und der dazugehörigen 

Technik zu sorgen, 

2. die Einsatzbereitschaft der Einheiten und 

Einrichtungen sicherzustellen, 

2. sich an den von den 

Katastrophenschutzbehörden angeordneten 

Übungen und sonstigen 

Ausbildungsveranstaltungen zu beteiligen, 

3. Katastrophenschutzübungen 

durchzuführen sowie sich an den von den 

Katastrophenschutzbehörden 

angeordneten 

Katastrophenschutzübungen zu 

beteiligen und 

4. die angeordneten Einsätze und Aufträge 

durchzuführen und 

4. die angeordneten Einsätze und Aufträge 

durchzuführen und 

5. die Katastrophenschutzbehörden bei 

Maßnahmen zur Vorbereitung auf die 

Bekämpfung von Katastrophen zu 

unterstützen. 

4. die Katastrophenschutzbehörden bei der 

Katastrophenvorsorge zu unterstützen. 

 Für die Dauer angeordneter 

Katastrophenschutzübungen unterstehen die 

Einheiten und Einrichtungen der anerkannten 
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privaten Hilfsorganisationen der anordnenden 

Katastrophenschutzbehörde. 

 (2) Im Rahmen der Abwehr von Katastrophen 

und Großschadenslagen haben die 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen der 

Anforderung durch die Berliner Feuerwehr 

nachzukommen. Während der Einsätze 

unterstehen sie der Berliner Feuerwehr und 

handeln in deren Auftrag. 

§ 14 Mitwirkung der freiwilligen Helfer im 

Katastrophenschutzdienst 

§ 22 Rechtsstellung der ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer im Katastrophenschutz 

(1) Helfer im Sinne dieses Gesetzes sind 

Personen, die sich freiwillig zur ehrenamtlichen 

Mitwirkung beim Katastrophenschutz in 

Einheiten und Einrichtungen der privaten 

Hilfsorganisationen verpflichtet haben. Sie sind 

insbesondere verpflichtet, an den dienstlichen 

Veranstaltungen und den Einsätzen der 

Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzdienstes teilzunehmen. 

(1) Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im 

Katastrophenschutz sind Personen, die sich 

freiwillig in Einheiten und Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes gegenüber den 

anerkannten privaten Hilfsorganisationen 

verpflichtet haben. 

(2) Beim Dienst im Katastrophenschutz gelten die 

§§ 8, 9 Abs. 1 und 3 sowie § 10 des 

Feuerwehrgesetzes vom 23. September 2003 

(GVBl. S. 457) für die Helfer entsprechend. 

 

(2) Für den ehrenamtlichen Dienst im 

Katastrophenschutz gelten die §§ 8, 9 Absatz 1 

und Absatz 3 sowie § 10 des 

Feuerwehrgesetzes vom 23. September 2003 

(GVBl. S. 457), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 9. Mai 2016 (GVBl. S. 240) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, entsprechend. 

(3) Für Personen, die hauptamtlich im 

Katastrophenschutzdienst tätig werden, gelten 

die Regelungen des Absatzes 2 nur, soweit 

sich aus dem Beschäftigungsverhältnis nichts 

anderes ergibt. 

(3) Für Personen, die hauptamtlich im 

Katastrophenschutzdienst tätig sind, gelten die 

Regelungen des Absatzes 2 nur, soweit sich aus 

dem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis 

nichts anderes ergibt. 

 § 23 Mitwirkung der weiteren Behörden des 

Landes Berlin, die nicht bereits 

Katastrophenschutzbehörden sind 

 (1) Alle Behörden des Landes Berlin, die nicht 

Katastrophenschutzbehörde im Sinne dieses 

Gesetzes sind, sind verpflichtet, die 

Katastrophenschutzbehörden zu 

unterstützen. Sie haben zudem 

Vorbereitungen zur Aufrechterhaltung der 

Verwaltungs- und Regierungsfunktionen im 

Katastrophenfall zu treffen. 
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 (2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 

können die Behörden ihre Beschäftigten für 

Maßnahmen der Abwehr von Katastrophen 

heranziehen. 

§ 15 Mitwirkung der der Aufsicht des Landes Berlin 

unterliegenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts 

§ 24 Mitwirkung der der Aufsicht des Landes Berlin 

unterliegenden juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts 

Die der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts wirken 

beim Katastrophenschutz mit, soweit die Mitwirkung 

im Einzelfall zu ihren Aufgaben gehört. § 4 Abs. 1 

und 2 gilt entsprechend. Die Pflichten bei Amtshilfe 

bleiben unberührt. 

Die der Aufsicht des Landes Berlin unterliegenden 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts wirken 

im Katastrophenschutz mit, soweit dies im Einzelfall 

zu ihren Aufgaben gehört. § 4 Abs. 1 und 2 gilt 

entsprechend. Die Pflichten bei Amtshilfe bleiben 

unberührt. 

§ 16 Mitwirkung der Kräfte und Einrichtungen des 

Bundes, der Länder sowie der Kreise und 

Gemeinden anderer Länder 

§ 25 Mitwirkung der Einheiten und Einrichtungen der 

Länder, des Bundes und anderer Staaten 

(1) Kräfte und Einrichtungen des Bundes, der 

Länder sowie der Kreise und Gemeinden 

anderer Länder wirken beim 

Katastrophenschutz mit, wenn eine 

Katastrophenschutzbehörde ihre Hilfeleistung 

im Rahmen der Amtshilfe angefordert hat, sich 

die Träger vertraglich zur Hilfeleistung 

verpflichtet haben oder auf Grund sonstiger 

rechtlicher Bestimmungen zur Hilfeleistung 

verpflichtet sind. 

(1) Länder, Bund und andere Staaten können im 

Katastrophenschutz des Landes Berlin auf 

Anforderung mitwirken. Im Rahmen ihrer 

Mitwirkung, insbesondere im Rahmen der 

ihnen von Katastrophenschutzbehörden 

erteilten Aufträge, haben die Kräfte der 

Länder, des Bundes und anderer Staaten die 

gleichen Befugnisse wie die entsprechenden 

Kräfte des Landes Berlin. Sie unterstehen im 

Rahmen ihrer Mitwirkung den Weisungen 

derjenigen Behörde, von der sie eingesetzt 

werden. 

(2) Im Rahmen ihrer Mitwirkung, insbesondere im 

Rahmen der ihnen von 

Katastrophenschutzbehörden erteilten 

Aufträge, haben Kräfte des Bundes, der Länder 

sowie der Kreise und Gemeinden anderer 

Länder die gleichen Befugnisse wie die 

entsprechenden Kräfte des Landes Berlin. 

(2) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

wirkt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach 

dem THW-Gesetz vom 15. April 2020 (BGBl. I 

S. 808), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 8089 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung, im Katastrophenschutz mit. 

 § 26 Mitwirkung der Krankenhäuser  

 Krankenhäuser des Landes Berlin sind im 

Rahmen der Mitwirkung im Katastrophenschutz 

verpflichtet, für die von den zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden als relevant 

benannten Szenarien Einsatzpläne aufzustellen 

und fortzuschreiben. Sie führen 

Katastrophenschutzübungen zur Erprobung der 

Einsatzpläne sowie Aus- und 

Fortbildungsveranstaltungen für die 

Beschäftigten durch. Bei Katastrophen oder 

Großschadenslagen sind Krankenhäuser 



97 
 

verpflichtet, geeignete organisatorische und 

personelle Maßnahmen, die zur sachgerechten 

Versorgung einer großen Anzahl von verletzten, 

erkrankten oder betroffenen Menschen 

notwendig sind, zu ergreifen. 

 § 27 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber 

von Einrichtungen mit besonderem 

Gefahrenpotential 

 (1) Die Betreiberinnen und Betreiber von 

Einrichtungen, bei denen die Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebs oder die 

Störung unter Berücksichtigung des 

Domino-Effekts gemäß § 15 Störfall-

Verordnung zu einer Gefahr für das Leben 

oder die Gesundheit einer Vielzahl von 

Menschen, für die Umwelt oder für sonstige 

bedeutsame Rechtsgüter führen können, 

sind verpflichtet, die 

Katastrophenschutzbehörden bei der 

Katastrophenvorsorge zu unterstützen.  

 Sie haben im Rahmen der Maßnahmen zur 
Katastrophenvorsorge insbesondere 

 
1. den zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden den Betrieb 

einer neuen Einrichtung spätestens vier 

Wochen vor der Inbetriebnahme 

schriftlich anzuzeigen.  

2. den Katastrophenschutzbehörden 

Auskünfte über den Betrieb der 

Einrichtungen, vor allem über die 

getroffenen Sicherheitsvorkehrungen, 

und die Verantwortlichen zu erteilen, 

3. den Katastrophenschutzbehörden Zutritt 

zu den Einrichtungen zu gestatten und 

4. sich an Übungen der 

Katastrophenschutzbehörden zu 

beteiligen. 

 Die Betreiberinnen und Betreiber können 

ein Auskunftsersuchen zurückweisen, 

wenn die erbetenen Auskünfte bereits 

gegenüber einer anderen 

Katastrophenschutzbehörde erteilt 

wurden. 

 (2) Die Betreiberinnen und Betreiber sind 

verpflichtet, jede Störung des 

bestimmungsgemäßen Betriebs der 
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Einrichtungen, die zu einer Gefahr im Sinne 

von Absatz 1 führen kann, unverzüglich der 

Berliner Feuerwehr oder der Polizei Berlin 

und der zuständigen 

Katastrophenschutzbehörde zu melden. 

 (3) Die zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden legen unter 

Beteiligung der Betreiberinnen und Betreiber 

diejenigen zusätzlichen Maßnahmen der 

Katastrophenvorsorge fest, die aufgrund des 

besonderen Gefahrenpotentials erforderlich 

sind.  

 § 28 Pflichten der Betreiberinnen und Betreiber 

Kritischer Infrastrukturen 

 (1) Die Betreiberinnen und Betreiber von 

Einrichtungen, Anlagen oder Teilen davon, 

die  

1. den Sektoren Energie, 

Informationstechnik und 

Telekommunikation, Transport und 

Verkehr, Entsorgung, Gesundheit, 

Wasser, Ernährung, Medien und Kultur 

oder Finanz- und Versicherungswesen 

angehören und  

2. von hoher Bedeutung für das 

Funktionieren des Gemeinwesens sind, 

weil durch ihren Ausfall oder ihre 

Beeinträchtigung erhebliche 

Versorgungsengpässe oder 

Gefährdungen für die öffentliche 

Sicherheit eintreten würden, 

sind verpflichtet, mit den 

Katastrophenschutzbehörden 

zusammenzuarbeiten.  

 (2) Sie haben im Rahmen der 

Katastrophenvorsorge insbesondere  

1. sicherzustellen, dass sie ihre Aufgaben 

bei Ausfall oder Beeinträchtigung auch 

anderer Kritischer Infrastrukturen für 

einen angemessenen Zeitraum 

eigenständig fortführen können und 

2. den für den jeweiligen Sektor fachlich 

zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden  

Ansprechpersonen zu benennen und 

Auskünfte über die getroffenen 

Vorsorgemaßnahmen zu erteilen.  
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 (3) Die nach Absatz 2 getroffenen Maßnahmen 

sind von den für den jeweiligen Sektor 

fachlich zuständigen 

Katastrophenschutzbehörden bei der 

Erstellung und Fortschreibung ihrer 

Katastrophenschutzpläne zu 

berücksichtigen.  

 (4) Der für Inneres zuständigen 

Senatsverwaltung kommt eine 

Koordinierungsfunktion zu, die sie durch eine 

Koordinierungsstelle Kritische Infrastrukturen 

wahrnimmt. Die für den jeweiligen ---- fachlich 

zuständigen Katastrophenschutzbehörden 

sind gegenüber der Koordinierungsstelle 

Kritische Infrastrukturen zur Mitwirkung 

verpflichtet. 

Teil 4 Kosten Teil 4 Kosten, Zuwendungen und Datenschutz 

§ 17 Kosten § 29 Kosten 

(1) Die privaten Hilfsorganisationen tragen die 

ihnen durch Mitwirkung ihrer Einheiten und 

Einrichtungen beim Katastrophenschutz 

entstehenden Kosten, soweit dieses Gesetz 

nichts anderes bestimmt. 

(1) Die anerkannten privaten Hilfsorganisationen 

tragen die ihnen durch die Mitwirkung ihrer 

Einheiten und Einrichtungen beim im 

Katastrophenschutz entstehenden Kosten, 

soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(2) Die Kosten der gemäß § 5 Abs. 3 und 4 und § 

6 Abs. 1 und 2 zu treffenden Maßnahmen 

tragen die hierfür jeweils Verpflichteten. 

(2) Die Kosten der gemäß § 27 und § 28 zu 

treffenden Maßnahmen tragen die 

Betreiberinnen und Betreiber. 

§ 18 Zuwendungen § 30 Zuwendungen 

Das Land gewährt den privaten Hilfsorganisationen 

für ihre Mitwirkung im Katastrophenschutz nach 

Maßgabe der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel Zuwendungen zu den 

Aufwendungen, die insbesondere durch 

Beschaffung und Unterhaltung zusätzlicher 

Ausstattung sowie die erforderliche Ausbildung der 

Helfer entstehen. 

Das Land Berlin gewährt den anerkannten privaten 

Hilfsorganisationen für ihre Mitwirkung im 

Katastrophenschutz nach Maßgabe der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel 

Zuwendungen zu den Aufwendungen, die ihnen 

insbesondere durch Katastrophenschutzübungen, 

Beschaffung und Unterhaltung zusätzlicher 

Ausstattung sowie die erforderliche Aus- und 

Fortbildung der ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfer entstehen. 

§ 19 Kostenersatz § 31 Kostenersatz 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden können 

Ersatz der ihnen durch Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Katastrophen entstandenen 

Kosten verlangen 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden können Ersatz 

der ihnen durch Maßnahmen der Abwehr von 

Katastrophen und Großschadenslagen 

entstandenen Kosten verlangen 
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1. von dem Verursacher, wenn er die 

Katastrophe vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt hat, 

1. von der Verursacherin oder dem 

Verursacher, wenn sie oder er die 

Katastrophe oder Großschadenslage 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

hat; 

2. von dem Fahrzeughalter, wenn die 

Katastrophe durch den Betrieb von Kraft-, 

Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 

entstanden ist, sowie von dem 

Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der 

Gefährdungshaftung, 

2. von der Fahrzeughalterin oder dem 

Fahrzeughalter, wenn die Katastrophe oder 

Großschadenslage durch den Betrieb eines 

Kraft-, Schienen-, Luft- oder 

Wasserfahrzeuges entstanden ist, sowie von 

der Ersatzpflichtigen oder dem 

Ersatzpflichtigen in sonstigen Fällen der 

Gefährdungshaftung. Benutzt jemand das 

Fahrzeug ohne Wissen und Willen der 

Fahrzeughalterin oder des Fahrzeughalters, 

so ist sie oder er anstelle der Halterin oder 

des Halters zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet; daneben bleibt die Halterin oder 

der Halter zum Ersatz des Schadens 

verpflichtet, wenn die Benutzung des 

Fahrzeugs durch ihr oder sein Verschulden 

ermöglicht worden ist. Satz 2 findet keine 

Anwendung, wenn die Benutzerin oder der 

Benutzer von der Fahrzeughalterin oder dem 

Fahrzeughalter für den Betrieb des 

Kraftfahrzeugs angestellt ist oder wenn ich 

oder ihm das Fahrzeug von der Halterin oder 

dem Halter überlassen worden ist. Die Sätze 

2 und 3 sind auf die Benutzung eines 

Anhängers entsprechend anzuwenden; 

3. von dem Transportunternehmer, 

Eigentümer, Benutzer oder sonstigen 

Nutzungsberechtigten, wenn die 

Katastrophe durch die Beförderung von 

oder den sonstigen Umgang mit 

brennbaren Flüssigkeiten im Sinne der 

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937, 

1997 I S. 447) in der jeweils geltenden 

Fassung oder von besonders 

feuergefährlichen Stoffen oder 

gefährlichen Gütern im Sinne der 

Gefahrgutverordnung Straße in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. 

Dezember 1998 (BGBl. I S. 3993) in der 

jeweils geltenden Fassung oder § 19 g 

Abs. 5 des Wasserhaushaltsgesetzes in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

12. November 1996 (BGBl. I S. 1695), das 

durch Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 

3. von der Transportunternehmerin oder 

dem Transportunternehmer, der 

Eigentümerin oder dem Eigentümer, der 

Benutzerin oder dem Benutzer oder 

sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die 

Katastrophe oder Großschadenslage durch  
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30. April 1998 (BGBl. I S. 823) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung entstanden ist. 

 a. die Beförderung von oder den 

sonstigen Umgang mit brennbaren 

Flüssigkeiten im Sinne der Verordnung 

über brennbare Flüssigkeiten in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 13. 

Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937; 1997 I S. 

447), die zuletzt durch Artikel 11 der 

Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 

1257) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung oder 

 b. die Beförderung von gefährlichen 

Gütern im Sinne der 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 

und Binnenschifffahrt in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 11. März 2019 

(BGBl. I S. 258), die durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 

S. 2510) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung oder 

 c. den Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen gemäß § 62 

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 

(BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I 

S. 1408) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung 

 entstanden ist. 

 (2) Die Ersatzpflicht nach Absatz 1 Nummern 2 

und 3 ist ausgeschlossen, wenn die 

Katastrophe oder Großschadenslage durch 

höhere Gewalt verursacht worden ist. 

(2) Kostenerstattungsansprüche auf Grund 

anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Kostenerstattungsansprüche aufgrund anderer 

Vorschriften bleiben unberührt. 

(3) Sind zur Erstattung derselben Kosten mehrere 

Personen verpflichtet, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 

(4) Sind zum Ersatz derselben Kosten mehrere 

Personen verpflichtet, so haften diese als 

Gesamtschuldner. 

Teil 5 Allgemeine Vorschriften Teil 5 Allgemeine Vorschriften 

§ 20 Einschränkung von Grundrechten § 20 Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes, Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 der 

Verfassung von Berlin) und der Unverletzlichkeit der 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes, Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 der 

Verfassung von Berlin) und der Unverletzlichkeit 
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Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 

Abs. 2 der Verfassung von Berlin) eingeschränkt. 

der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, 

Artikel 28 Abs. 2 der Verfassung von Berlin) 

eingeschränkt. 

§ 21 Ordnungswidrigkeiten § 21 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder grob fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 8 Abs. 1 

und 2 oder seinen Verpflichtungen als 

freiwilliger Helfer gemäß § 14 Abs. 1, 

2. vorsätzlich oder fahrlässig seinen 

Verpflichtungen als Betreiber gemäß § 5 

Abs. 3 oder 4 oder als Betreiber gemäß § 

6 oder 

3. vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 7 Abs. 3, 

insbesondere zur Räumung, Absperrung 

oder Sicherung des 

Katastrophenschutzgebietes oder des 

Einsatzortes, 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

nachkommt. 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. vorsätzlich oder grob fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 8 Abs. 1 

und 2 oder seinen Verpflichtungen als 

freiwilliger Helfer gemäß § 14 Abs. 1, 

2. vorsätzlich oder fahrlässig seinen 

Verpflichtungen als Betreiber gemäß § 5 

Abs. 3 oder 4 oder als Betreiber gemäß § 

6 oder 

3. vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 7 Abs. 3, 

insbesondere zur Räumung, Absperrung 

oder Sicherung des 

Katastrophenschutzgebietes oder des 

Einsatzortes, 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu 500 Euro, in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 2 und 3 bis zu 50 000 Euro 

geahndet werden. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 

Geldbuße bis zu 500 Euro, in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 2 und 3 bis zu 50 000 Euro 

geahndet werden. 

 § 32 Verarbeitung personenbezogener Daten der 

am Katastrophenschutz beteiligten Personen  

 (1) Die Katastrophenschutzbehörden dürfen zum 

Zweck der Katastrophenvorsorge und 

Katastrophenabwehr sowie zur Feststellung 

und Durchsetzung von 

Kostenersatzansprüchen von 

1. den Einsatzkräften des 

Katastrophenschutzes, 

2. den sonstigen im Katastrophenschutz 

beteiligten Personen, deren besondere 

Kenntnisse oder Fähigkeiten zur 

Katastrophenabwehr benötigt werden, 

3. den Personen, die gemäß § 17 Absatz 1 in 

Anspruch genommen werden können, 

4. den ungebundenen Helferinnen und 

Helfern gemäß § 17 Absatz 3,  
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5. den Betreiberinnen und Betreibern von 

Anlagen mit besonderem 

Gefahrenpotential gemäß § 27, 

6. den Betreiberinnen und Betreibern 

Kritischer Infrastrukturen gemäß § 28, 

7. den zum Kostenersatz gemäß § 31 

Verpflichteten und 

8. den sonstigen Verantwortlichen für 

andere Einrichtungen, bei denen 

Katastrophen entstehen können,  

personenbezogene Daten verarbeiten, soweit 

diese zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben 

erforderlich sind. Diese personenbezogenen 

Daten dürfen an die im Einsatzfall im 

Katastrophenschutz mitwirkenden Stellen 

übermittelt werden, soweit sie zu deren 

Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

(2) Zu den personenbezogenen Daten nach 

Absatz 1 zählen: 

1. Name und Vorname, 

2. Geburtsdatum, 

3. Anschrift, 

4. Tätigkeit, 

5. Telefonnummer, 

6. Angaben über die körperliche 

Tauglichkeit und Eigenschaften, 

7. Angaben über die Trägerin oder den 

Träger des Katastrophenschutzes, die 

Einheit oder Einrichtung und 

wahrgenommenen Funktionen bei 

Einsatzkräften des 

Katastrophenschutzes, 

8. Aus- und Fortbildungslehrgänge, 

9. Spezialkenntnisse, 

10.  Beschäftigungsstelle und 

Bankverbindung. 

 (3) Bei der Erfüllung von Entschädigungs- und 

Erstattungsansprüchen nach den § 17 Absatz 

1 Satz 2 und § 22 Absatz 2 dürfen die zur 

Erstattung Verpflichteten personenbezogene 

Daten in dafür erforderlichem Umfang 
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verarbeiten. Hierzu zählen folgende 

personenbezogene Daten: 

1. die in Absatz 2 Nummern 1 bis 4 

genannten personenbezogenen Daten, 

2. Name und Anschrift der Arbeitgeberin 

oder des Arbeitsgebers und 

3. Höhe und Art des Anspruchs sowie die 

Bankverbindung. 

 (4) Zur Sicherstellung der öffentlichen 

Sicherheit besteht keine Pflicht zur 

Information der von der Datenerhebung 

betroffenen Person nach Artikel 13 und 14 

der Verordnung (EU) 2016/679 und hat die 

betroffene Person kein Recht auf 

Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 

Verordnung (EU) 2016/679.  

 (5) Für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten gilt neben der Verordnung (EU) 

2016/679 im Übrigen das Berliner 

Datenschutzgesetz vom 13. Juni 2018 (GVBl. 

S. 418) in der jeweils geltenden Fassung, 

soweit Sachverhalte betroffen sind, die in 

den Absätzen 1 bis 4 nicht oder nicht 

abschließend geregelt sind. 

Teil 6 Schlussvorschriften Teil 5 Schlussvorschriften 

 § 33 Einschränkung von Grundrechten 

 Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des 

Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit 

(Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der 

Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des 

Grundgesetzes), der Berufsfreiheit (Artikel 12 

Absatz 1 und Absatz 2 des Grundgesetzes) und 

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 

Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

 § 34 Ordnungswidrigkeiten 

 (1) Ordnungswidrig handelt,  

1. wer vorsätzlich oder fahrlässig seinen 

Verpflichtungen als Betreiberin oder 

Betreiber gemäß § 27 Absatz 1 und 

Absatz 2 oder § 28 Absatz und Absatz 2, 
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2. wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung gemäß § 16 

Absatz 2 

3.  wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung nach § 17 

Absatz 1 oder Absatz 2 oder 

4. wer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

seinen Verpflichtungen als anerkannte 

private Hilfsorganisation gemäß § 21 

nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig 

nachkommt. 

 (2) Die Ordnungswidrigkeit im Fall des Absatz 1 

Nummer 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 

50.000 Euro, im Fall des Absatz 1 Nummer 2 

bis zu 500 Euro und im Fall des Absatz 1 

Nummer 3  oder  Absatz 1 Nummer 4 bis zu 

5.000 Euro geahndet werden. 

 (3) Die zuständige Verwaltungsbehörde für die 

Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 

Nummer 1 ist die jeweils zuständige 

Katastrophenschutzbehörde, nach Absatz 1 

Nummer 2 und Nummer 3 die anordnende 

Katastrophenschutzbehörde und nach 

Absatz 1 Nummer 4 die Berliner Feuerwehr. 

§ 22 Zuständigkeit zum Erlass von 

Verwaltungsvorschriften 

§ 35 Zuständigkeit zum Erlass von 

Ausführungsvorschriften 

Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses 

Gesetzes erlässt die zuständige Senatsverwaltung 

im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für 

Inneres, wenn die Vorschriften nur den 

Geschäftsbereich der zuständigen Senatsverwaltung 

betreffen. Die Verwaltungsvorschriften zur 

Ausführung dieses Gesetzes erlässt die 

Senatsverwaltung für Inneres im Einvernehmen mit 

den zuständigen Senatsverwaltungen, wenn die 

Vorschriften den Geschäftsbereich mehrerer 

Senatsverwaltungen betreffen. 

Die zur Ausführung des Gesetzes notwendigen 

Ausführungsvorschriften erlässt die zuständige 

Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für 

Inneres zuständigen Senatsverwaltung, wenn die 

Vorschriften nur den Geschäftsbereich der 

zuständigen Senatsverwaltung betreffen. Im 

Übrigen erlässt die für Inneres zuständige 

Senatsverwaltung im Einvernehmen mit den 

zuständigen Senatsverwaltungen 

Ausführungsvorschriften, wenn diese den 

Geschäftsbereich mehrerer Senatsverwaltungen 

betreffen. 

§ 23 Änderung von Rechtsvorschriften § 23 Änderung von Rechtsvorschriften 

(Änderungsanweisungen)  

§ 24 Inkrafttreten und Außerkrafttreten von 

Vorschriften 

§ 36 Inkrafttreten, Außerkrafttreten von Vorschriften 
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(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 

Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 

Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten § 3 des Feuerwehrgesetzes 

in der Fassung vom 3. Mai 1984 (GVBl. S. 

764), das zuletzt durch § 24 Abs. 2 des 

Gesetzes vom 8. Juli 1993 (GVBl. S. 313) 

geändert worden ist, sowie die Verordnung 

über die Erweiterung des 

Katastrophenschutzes vom 25. März 1974 

(GVBl. S. 683), geändert durch Verordnung 

vom 29. November 1977 (GVBl. S. 2290), 

außer Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die 

Gefahrenabwehr bei Katastrophen 

(Katastrophenschutzgesetz – KatSG) vom 11. 

Februar 1999 (GVBl. 1999, 78) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2016 

(GVBl. 2016, 240) außer Kraft. 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 16,  

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,  

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,  

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (6),  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (7),  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (8),  

in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist ein 

Grundrecht. Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (im Folgenden „Charta“) sowie Artikel 16 Absatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) hat jede Person das Recht auf Schutz der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten.  

(2) Die Grundsätze und Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten sollten gewährleisten, dass ihre Grundrechte und 

Grundfreiheiten und insbesondere ihr Recht auf Schutz personenbezogener Daten 

ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit oder ihres Aufenthaltsorts gewahrt bleiben. Diese 

Verordnung soll zur Vollendung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts und einer Wirtschaftsunion, zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt, zur 

Stärkung und zum Zusammenwachsen der Volkswirtschaften innerhalb des 

Binnenmarkts sowie zum Wohlergehen natürlicher Personen beitragen. 

(3) Zweck der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ist die 

Harmonisierung der Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten 

                                                           
6 ABl. C 229 vom 31.7.2012, S. 90. 
7 ABl. C 391 vom 18.12.2012, S. 127. 
8 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. März 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und 

Standpunkt des Rates in erster Lesung vom 8. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Standpunkt des 
Europäischen Parlaments vom 14. April 2016. 
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natürlicher Personen bei der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung des freien 

Verkehrs personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten.  

(4) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte im Dienste der Menschheit stehen. 

Das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten ist kein uneingeschränktes Recht; 

es muss im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung 

des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden. Diese 

Verordnung steht im Einklang mit allen Grundrechten und achtet alle Freiheiten und 

Grundsätze, die mit der Charta anerkannt wurden und in den Europäischen Verträgen 

verankert sind, insbesondere Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung 

und der Kommunikation, Schutz personenbezogener Daten, Gedanken-, Gewissens- 

und Religionsfreiheit, Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, 

unternehmerische Freiheit, Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires 

Verfahren und Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. 

(5) Die wirtschaftliche und soziale Integration als Folge eines funktionierenden 

Binnenmarkts hat zu einem deutlichen Anstieg des grenzüberschreitenden Verkehrs 

personenbezogener Daten geführt. Der unionsweite Austausch personenbezogener 

Daten zwischen öffentlichen und privaten Akteuren einschließlich natürlichen Personen, 

Vereinigungen und Unternehmen hat zugenommen. Das Unionsrecht verpflichtet die 

Verwaltungen der Mitgliedstaaten, zusammenzuarbeiten und personenbezogene Daten 

auszutauschen, damit sie ihren Pflichten nachkommen oder für eine Behörde eines 

anderen Mitgliedstaats Aufgaben durchführen können.  

(6) Rasche technologische Entwicklungen und die Globalisierung haben den Datenschutz 

vor neue Herausforderungen gestellt. Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs 

personenbezogener Daten hat eindrucksvoll zugenommen. Die Technik macht es 

möglich, dass private Unternehmen und Behörden im Rahmen ihrer Tätigkeiten in einem 

noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene Daten zurückgreifen. 

Zunehmend machen auch natürliche Personen Informationen öffentlich weltweit 

zugänglich. Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben verändert 

und dürfte den Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union sowie die 

Datenübermittlung an Drittländer und internationale Organisationen noch weiter 

erleichtern, wobei ein hohes Datenschutzniveau zu gewährleisten ist.  

(7) Diese Entwicklungen erfordern einen soliden, kohärenteren und klar durchsetzbaren 

Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union, da es von großer Wichtigkeit 

ist, eine Vertrauensbasis zu schaffen, die die digitale Wirtschaft dringend benötigt, um im 

Binnenmarkt weiter wachsen zu können. Natürliche Personen sollten die Kontrolle über 

ihre eigenen Daten besitzen. Natürliche Personen, Wirtschaft und Staat sollten in 

rechtlicher und praktischer Hinsicht über mehr Sicherheit verfügen.  

(8) Wenn in dieser Verordnung Präzisierungen oder Einschränkungen ihrer Vorschriften 

durch das Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, können die Mitgliedstaaten Teile 

dieser Verordnung in ihr nationales Recht aufnehmen, soweit dies erforderlich ist, um die 

Kohärenz zu wahren und die nationalen Rechtsvorschriften für die Personen, für die sie 

gelten, verständlicher zu machen.  

(9) Die Ziele und Grundsätze der Richtlinie 95/46/EG besitzen nach wie vor Gültigkeit, doch 

hat die Richtlinie nicht verhindern können, dass der Datenschutz in der Union 
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unterschiedlich gehandhabt wird, Rechtsunsicherheit besteht oder in der Öffentlichkeit 

die Meinung weit verbreitet ist, dass erhebliche Risiken für den Schutz natürlicher 

Personen bestehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Benutzung des Internets. 

Unterschiede beim Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von natürlichen 

Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten in den 

Mitgliedstaaten, vor allem beim Recht auf Schutz dieser Daten, können den 

unionsweiten freien Verkehr solcher Daten behindern. Diese Unterschiede im 

Schutzniveau können daher ein Hemmnis für die unionsweite Ausübung von 

Wirtschaftstätigkeiten darstellen, den Wettbewerb verzerren und die Behörden an der 

Erfüllung der ihnen nach dem Unionsrecht obliegenden Pflichten hindern. Sie erklären 

sich aus den Unterschieden bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 

95/46/EG.  

(10) Um ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau für natürliche Personen zu 

gewährleisten und die Hemmnisse für den Verkehr personenbezogener Daten in der 

Union zu beseitigen, sollte das Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten von 

natürlichen Personen bei der Verarbeitung dieser Daten in allen Mitgliedstaaten 

gleichwertig sein. Die Vorschriften zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von 

natürlichen Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sollten unionsweit 

gleichmäßig und einheitlich angewandt werden. Hinsichtlich der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, nationale Bestimmungen, mit denen die 

Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung genauer festgelegt wird, beizubehalten 

oder einzuführen. In Verbindung mit den allgemeinen und horizontalen 

Rechtsvorschriften über den Datenschutz zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG gibt es 

in den Mitgliedstaaten mehrere sektorspezifische Rechtsvorschriften in Bereichen, die 

spezifischere Bestimmungen erfordern. Diese Verordnung bietet den Mitgliedstaaten 

zudem einen Spielraum für die Spezifizierung ihrer Vorschriften, auch für die 

Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten (im Folgenden 

„sensible Daten“). Diesbezüglich schließt diese Verordnung nicht Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten aus, in denen die Umstände besonderer Verarbeitungssituationen 

festgelegt werden, einschließlich einer genaueren Bestimmung der Voraussetzungen, 

unter denen die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig ist.  

(11) Ein unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener Daten erfordert die Stärkung 

und präzise Festlegung der Rechte der betroffenen Personen sowie eine Verschärfung 

der Verpflichtungen für diejenigen, die personenbezogene Daten verarbeiten und 

darüber entscheiden, ebenso wie — in den Mitgliedstaaten — gleiche Befugnisse bei 

der Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung der Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten sowie gleiche Sanktionen im Falle ihrer Verletzung.  

(12) Artikel 16 Absatz 2 AEUV ermächtigt das Europäische Parlament und den Rat, 

Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten zu erlassen.  

(13) Damit in der Union ein gleichmäßiges Datenschutzniveau für natürliche Personen 

gewährleistet ist und Unterschiede, die den freien Verkehr personenbezogener Daten im 

Binnenmarkt behindern könnten, beseitigt werden, ist eine Verordnung erforderlich, die 
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für die Wirtschaftsteilnehmer einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und 

mittlerer Unternehmen Rechtssicherheit und Transparenz schafft, natürliche Personen in 

allen Mitgliedstaaten mit demselben Niveau an durchsetzbaren Rechten ausstattet, 

dieselben Pflichten und Zuständigkeiten für die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter 

vorsieht und eine gleichmäßige Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und gleichwertige Sanktionen in allen Mitgliedstaaten sowie eine wirksame 

Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten 

gewährleistet. Das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erfordert, dass der 

freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union nicht aus Gründen des Schutzes 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingeschränkt 

oder verboten wird. Um der besonderen Situation der Kleinstunternehmen sowie der 

kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen, enthält diese Verordnung eine 

abweichende Regelung hinsichtlich des Führens eines Verzeichnisses für Einrichtungen, 

die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen. Außerdem werden die Organe und 

Einrichtungen der Union sowie die Mitgliedstaaten und deren Aufsichtsbehörden dazu 

angehalten, bei der Anwendung dieser Verordnung die besonderen Bedürfnisse von 

Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen. 

Für die Definition des Begriffs „Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen“ sollte Artikel 2 des Anhangs zur Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission maßgebend sein.  

(14) Der durch diese Verordnung gewährte Schutz sollte für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten natürlicher Personen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit 

oder ihres Aufenthaltsorts gelten. Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten juristischer Personen und insbesondere als juristische 

Person gegründeter Unternehmen, einschließlich Name, Rechtsform oder Kontaktdaten 

der juristischen Person.  

(15) Um ein ernsthaftes Risiko einer Umgehung der Vorschriften zu vermeiden, sollte der 

Schutz natürlicher Personen technologieneutral sein und nicht von den verwendeten 

Techniken abhängen. Der Schutz natürlicher Personen sollte für die automatisierte 

Verarbeitung personenbezogener Daten ebenso gelten wie für die manuelle 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten, wenn die personenbezogenen Daten in 

einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Akten oder 

Aktensammlungen sowie ihre Deckblätter, die nicht nach bestimmten Kriterien geordnet 

sind, sollten nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen.  

(16) Diese Verordnung gilt nicht für Fragen des Schutzes von Grundrechten und 

Grundfreiheiten und des freien Verkehrs personenbezogener Daten im Zusammenhang 

mit Tätigkeiten, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen, wie etwa 

die nationale Sicherheit betreffende Tätigkeiten. Diese Verordnung gilt nicht für die von 

den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der 

Union durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten.  

(17) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates gilt für 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter 

und Agenturen der Union. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und sonstige Rechtsakte 

der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener Daten regeln, sollten an die 

Grundsätze und Vorschriften der vorliegenden Verordnung angepasst und im Lichte der 

vorliegenden Verordnung angewandt werden. Um einen soliden und kohärenten 
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Rechtsrahmen im Bereich des Datenschutzes in der Union zu gewährleisten, sollten die 

erforderlichen Anpassungen der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 im Anschluss an den 

Erlass der vorliegenden Verordnung vorgenommen werden, damit sie gleichzeitig mit 

der vorliegenden Verordnung angewandt werden können.  

(18) Diese Verordnung gilt nicht für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die von 

einer natürlichen Person zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten und somit ohne Bezug zu einer beruflichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit 

vorgenommen wird. Als persönliche oder familiäre Tätigkeiten könnte auch das Führen 

eines Schriftverkehrs oder von Anschriftenverzeichnissen oder die Nutzung sozialer 

Netze und Online- Tätigkeiten im Rahmen solcher Tätigkeiten gelten. Diese Verordnung 

gilt jedoch für die Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, die die Instrumente für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten für solche persönlichen oder familiären 

Tätigkeiten bereitstellen.  

(19) Der Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor 

und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, sowie der freie Verkehr 

dieser Daten sind in einem eigenen Unionsrechtsakt geregelt. Deshalb sollte diese 

Verordnung auf Verarbeitungstätigkeiten dieser Art keine Anwendung finden. 

Personenbezogene Daten, die von Behörden nach dieser Verordnung verarbeitet 

werden, sollten jedoch, wenn sie zu den vorstehenden Zwecken verwendet werden, 

einem spezifischeren Unionsrechtsakt, nämlich der Richtlinie (EU) 2016/680 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (9) unterliegen. Die Mitgliedstaaten können die 

zuständigen Behörden im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/680 mit Aufgaben betrauen, 

die nicht zwangsläufig für die Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder 

Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor 

und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, ausgeführt werden, so dass 

die Verarbeitung von personenbezogenen Daten für diese anderen Zwecke insoweit in 

den Anwendungsbereich dieser Verordnung fällt, als sie in den Anwendungsbereich des 

Unionsrechts fällt. In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch diese 

Behörden für Zwecke, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sollten 

die Mitgliedstaaten spezifischere Bestimmungen beibehalten oder einführen können, um 

die Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung anzupassen. In den betreffenden 

Bestimmungen können die Auflagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch diese zuständigen Behörden für jene anderen Zwecke präziser festgelegt werden, 

wobei der verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur des 

betreffenden Mitgliedstaats Rechnung zu tragen ist. Soweit diese Verordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Stellen gilt, sollte sie vorsehen, 

dass die Mitgliedstaaten einige Pflichten und Rechte unter bestimmten Voraussetzungen 

mittels Rechtsvorschriften beschränken können, wenn diese Beschränkung in einer 

demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 

Schutz bestimmter wichtiger Interessen darstellt, wozu auch die öffentliche Sicherheit 

und die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder die 

Strafvollstreckung zählen, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von 

                                                           
9 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche 

Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 
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Gefahren für die öffentliche Sicherheit. Dies ist beispielsweise im Rahmen der 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Arbeit kriminaltechnischer Labors von 

Bedeutung.  

(20) Diese Verordnung gilt zwar unter anderem für die Tätigkeiten der Gerichte und anderer 

Justizbehörden, doch könnte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten 

festgelegt werden, wie die Verarbeitungsvorgänge und Verarbeitungsverfahren bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Gerichte und andere Justizbehörden im 

Einzelnen auszusehen haben. Damit die Unabhängigkeit der Justiz bei der Ausübung 

ihrer gerichtlichen Aufgaben einschließlich ihrer Beschlussfassung unangetastet bleibt, 

sollten die Aufsichtsbehörden nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit zuständig sein. Mit der Aufsicht 

über diese Datenverarbeitungsvorgänge sollten besondere Stellen im Justizsystem des 

Mitgliedstaats betraut werden können, die insbesondere die Einhaltung der Vorschriften 

dieser Verordnung sicherstellen, Richter und Staatsanwälte besser für ihre Pflichten aus 

dieser Verordnung sensibilisieren und Beschwerden in Bezug auf derartige 

Datenverarbeitungsvorgänge bearbeiten sollten.  

(21) Die vorliegende Verordnung berührt nicht die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und insbesondere die der Vorschriften der 

Artikel 12 bis 15 jener Richtlinie zur Verantwortlichkeit von Anbietern reiner 

Vermittlungsdienste. Die genannte Richtlinie soll dazu beitragen, dass der Binnenmarkt 

einwandfrei funktioniert, indem sie den freien Verkehr von Diensten der 

Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt.  

(22) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union sollte 

gemäß dieser Verordnung erfolgen, gleich, ob die Verarbeitung in oder außerhalb der 

Union stattfindet. Eine Niederlassung setzt die effektive und tatsächliche Ausübung einer 

Tätigkeit durch eine feste Einrichtung voraus. Die Rechtsform einer solchen Einrichtung, 

gleich, ob es sich um eine Zweigstelle oder eine Tochtergesellschaft mit eigener 

Rechtspersönlichkeit handelt, ist dabei nicht ausschlaggebend.  

(23) Damit einer natürlichen Person der gemäß dieser Verordnung gewährleistete Schutz 

nicht vorenthalten wird, sollte die Verarbeitung personenbezogener Daten von 

betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter dieser Verordnung 

unterliegen, wenn die Verarbeitung dazu dient, diesen betroffenen Personen gegen 

Entgelt oder unentgeltlich Waren oder Dienstleistungen anzubieten. Um festzustellen, ob 

dieser Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter betroffenen Personen, die sich in der 

Union befinden, Waren oder Dienstleistungen anbietet, sollte festgestellt werden, ob der 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter offensichtlich beabsichtigt, betroffenen 

Personen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Union Dienstleistungen 

anzubieten. Während die bloße Zugänglichkeit der Website des Verantwortlichen, des 

Auftragsverarbeiters oder eines Vermittlers in der Union, einer E-Mail- Adresse oder 

anderer Kontaktdaten oder die Verwendung einer Sprache, die in dem Drittland, in dem 

der Verantwortliche niedergelassen ist, allgemein gebräuchlich ist, hierfür kein 

ausreichender Anhaltspunkt ist, können andere Faktoren wie die Verwendung einer 

Sprache oder Währung, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gebräuchlich ist, in 

Verbindung mit der Möglichkeit, Waren und Dienstleistungen in dieser anderen Sprache 
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zu bestellen, oder die Erwähnung von Kunden oder Nutzern, die sich in der Union 

befinden, darauf hindeuten, dass der Verantwortliche beabsichtigt, den Personen in der 

Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten. 

(24) Die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen Personen, die sich in der 

Union befinden, durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter sollte auch dann dieser Verordnung unterliegen, wenn sie dazu 

dient, das Verhalten dieser betroffenen Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in 

der Union erfolgt. Ob eine Verarbeitungstätigkeit der Beobachtung des Verhaltens von 

betroffenen Personen gilt, sollte daran festgemacht werden, ob ihre Internetaktivitäten 

nachvollzogen werden, einschließlich der möglichen nachfolgenden Verwendung von 

Techniken zur Verarbeitung personenbezogener Daten, durch die von einer natürlichen 

Person ein Profil erstellt wird, das insbesondere die Grundlage für sie betreffende 

Entscheidungen bildet oder anhand dessen ihre persönlichen Vorlieben, 

Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten analysiert oder vorausgesagt werden sollen.  

(25) Ist nach Völkerrecht das Recht eines Mitgliedstaats anwendbar, z. B. in einer 

diplomatischen oder konsularischen Vertretung eines Mitgliedstaats, so sollte die 

Verordnung auch auf einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen 

Anwendung finden.  

(26) Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Informationen gelten, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Einer 

Pseudonymisierung unterzogene personenbezogene Daten, die durch Heranziehung 

zusätzlicher Informationen einer natürlichen Person zugeordnet werden könnten, sollten 

als Informationen über eine identifizierbare natürliche Person betrachtet werden. Um 

festzustellen, ob eine natürliche Person identifizierbar ist, sollten alle Mittel berücksichtigt 

werden, die von dem Verantwortlichen oder einer anderen Person nach allgemeinem 

Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt 

zu identifizieren, wie beispielsweise das Aussondern. Bei der Feststellung, ob Mittel 

nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich zur Identifizierung der natürlichen Person 

genutzt werden, sollten alle objektiven Faktoren, wie die Kosten der Identifizierung und 

der dafür erforderliche Zeitaufwand, herangezogen werden, wobei die zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung verfügbare Technologie und technologische Entwicklungen zu 

berücksichtigen sind. Die Grundsätze des Datenschutzes sollten daher nicht für 

anonyme Informationen gelten, d. h. für Informationen, die sich nicht auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, oder personenbezogene 

Daten, die in einer Weise anonymisiert worden sind, dass die betroffene Person nicht 

oder nicht mehr identifiziert werden kann. Diese Verordnung betrifft somit nicht die 

Verarbeitung solcher anonymer Daten, auch für statistische oder für Forschungszwecke.  

(27) Diese Verordnung gilt nicht für die personenbezogenen Daten Verstorbener. Die 

Mitgliedstaaten können Vorschriften für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

Verstorbener vorsehen.  

(28) Die Anwendung der Pseudonymisierung auf personenbezogene Daten kann die Risiken 

für die betroffenen Personen senken und die Verantwortlichen und die 

Auftragsverarbeiter bei der Einhaltung ihrer Datenschutzpflichten unterstützen. Durch die 

ausdrückliche Einführung der „Pseudonymisierung“ in dieser Verordnung ist nicht 

beabsichtigt, andere Datenschutzmaßnahmen auszuschließen.  
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(29) Um Anreize für die Anwendung der Pseudonymisierung bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu schaffen, sollten Pseudonymisierungsmaßnahmen, die 

jedoch eine allgemeine Analyse zulassen, bei demselben Verantwortlichen möglich sein, 

wenn dieser die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen 

hat, um — für die jeweilige Verarbeitung — die Umsetzung dieser Verordnung zu 

gewährleisten, wobei sicherzustellen ist, dass zusätzliche Informationen, mit denen die 

personenbezogenen Daten einer speziellen betroffenen Person zugeordnet werden 

können, gesondert aufbewahrt werden. Der für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten Verantwortliche, sollte die befugten Personen bei diesem 

Verantwortlichen angeben.  

(30) Natürlichen Personen werden unter Umständen Online-Kennungen wie IP-Adressen und 

Cookie-Kennungen, die sein Gerät oder Software-Anwendungen und -Tools oder 

Protokolle liefern, oder sonstige Kennungen wie Funkfrequenzkennzeichnungen 

zugeordnet. Dies kann Spuren hinterlassen, die insbesondere in Kombination mit 

eindeutigen Kennungen und anderen beim Server eingehenden Informationen dazu 

benutzt werden können, um Profile der natürlichen Personen zu erstellen und sie zu 

identifizieren.  

(31) Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten aufgrund einer rechtlichen 

Verpflichtung für die Ausübung ihres offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- 

und Zollbehörden, Finanzermittlungsstellen, unabhängige Verwaltungsbehörden oder 

Finanzmarktbehörden, die für die Regulierung und Aufsicht von Wertpapiermärkten 

zuständig sind, sollten nicht als Empfänger gelten, wenn sie personenbezogene Daten 

erhalten, die für die Durchführung — gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten — eines einzelnen Untersuchungsauftrags im Interesse der 

Allgemeinheit erforderlich sind. Anträge auf Offenlegung, die von Behörden ausgehen, 

sollten immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein und gelegentlichen 

Charakter haben, und sie sollten nicht vollständige Dateisysteme betreffen oder zur 

Verknüpfung von Dateisystemen führen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die genannten Behörden sollte den für die Zwecke der Verarbeitung geltenden 

Datenschutzvorschriften entsprechen.  

(32) Die Einwilligung sollte durch eine eindeutige bestätigende Handlung erfolgen, mit der 

freiwillig, für den konkreten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich bekundet 

wird, dass die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist, etwa in Form einer schriftlichen Erklärung, 

die auch elektronisch erfolgen kann, oder einer mündlichen Erklärung. Dies könnte etwa 

durch Anklicken eines Kästchens beim Besuch einer Internetseite, durch die Auswahl 

technischer Einstellungen für Dienste der Informationsgesellschaft oder durch eine 

andere Erklärung oder Verhaltensweise geschehen, mit der die betroffene Person in 

dem jeweiligen Kontext eindeutig ihr Einverständnis mit der beabsichtigten Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten signalisiert. Stillschweigen, bereits angekreuzte 

Kästchen oder Untätigkeit der betroffenen Person sollten daher keine Einwilligung 

darstellen. Die Einwilligung sollte sich auf alle zu demselben Zweck oder denselben 

Zwecken vorgenommenen Verarbeitungsvorgänge beziehen. Wenn die Verarbeitung 

mehreren Zwecken dient, sollte für alle diese Verarbeitungszwecke eine Einwilligung 

gegeben werden. Wird die betroffene Person auf elektronischem Weg zur Einwilligung 
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aufgefordert, so muss die Aufforderung in klarer und knapper Form und ohne unnötige 

Unterbrechung des Dienstes, für den die Einwilligung gegeben wird, erfolgen.  

(33) Oftmals kann der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten für Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen 

Daten nicht vollständig angegeben werden. Daher sollte es betroffenen Personen 

erlaubt sein, ihre Einwilligung für bestimmte Bereiche wissenschaftlicher Forschung zu 

geben, wenn dies unter Einhaltung der anerkannten ethischen Standards der 

wissenschaftlichen Forschung geschieht. Die betroffenen Personen sollten Gelegenheit 

erhalten, ihre Einwilligung nur für bestimme Forschungsbereiche oder Teile von 

Forschungsprojekten in dem vom verfolgten Zweck zugelassenen Maße zu erteilen.  

(34) Genetische Daten sollten als personenbezogene Daten über die ererbten oder 

erworbenen genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person definiert werden, die 

aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person, 

insbesondere durch eine Chromosomen, Desoxyribonukleinsäure (DNS)- oder 

Ribonukleinsäure (RNS)-Analyse oder der Analyse eines anderen Elements, durch die 

gleichwertige Informationen erlangt werden können, gewonnen werden.  

(35) Zu den personenbezogenen Gesundheitsdaten sollten alle Daten zählen, die sich auf 

den Gesundheitszustand einer betroffenen Person beziehen und aus denen 

Informationen über den früheren, gegenwärtigen und künftigen körperlichen oder 

geistigen Gesundheitszustand der betroffenen Person hervorgehen. Dazu gehören auch 

Informationen über die natürliche Person, die im Zuge der Anmeldung für sowie der 

Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen im Sinne der Richtlinie 2011/24/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates für die natürliche Person erhoben werden, 

Nummern, Symbole oder Kennzeichen, die einer natürlichen Person zugeteilt wurden, 

um diese natürliche Person für gesundheitliche Zwecke eindeutig zu identifizieren, 

Informationen, die von der Prüfung oder Untersuchung eines Körperteils oder einer 

körpereigenen Substanz, auch aus genetischen Daten und biologischen Proben, 

abgeleitet wurden, und Informationen etwa über Krankheiten, Behinderungen, 

Krankheitsrisiken, Vorerkrankungen, klinische Behandlungen oder den physiologischen 

oder biomedizinischen Zustand der betroffenen Person unabhängig von der Herkunft der 

Daten, ob sie nun von einem Arzt oder sonstigem Angehörigen eines 

Gesundheitsberufes, einem Krankenhaus, einem Medizinprodukt oder einem In-Vitro-

Diagnostikum stammen.  

(36) Die Hauptniederlassung des Verantwortlichen in der Union sollte der Ort seiner 

Hauptverwaltung in der Union sein, es sei denn, dass Entscheidungen über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten in einer anderen Niederlassung 

des Verantwortlichen in der Union getroffen werden; in diesem Fall sollte die 

letztgenannte als Hauptniederlassung gelten. Zur Bestimmung der Hauptniederlassung 

eines Verantwortlichen in der Union sollten objektive Kriterien herangezogen werden; 

ein Kriterium sollte dabei die effektive und tatsächliche Ausübung von 

Managementtätigkeiten durch eine feste Einrichtung sein, in deren Rahmen die 

Grundsatzentscheidungen zur Festlegung der Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

getroffen werden. Dabei sollte nicht ausschlaggebend sein, ob die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten tatsächlich an diesem Ort ausgeführt wird. Das 

Vorhandensein und die Verwendung technischer Mittel und Verfahren zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten oder Verarbeitungstätigkeiten begründen an sich noch keine 
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Hauptniederlassung und sind daher kein ausschlaggebender Faktor für das Bestehen 

einer Hauptniederlassung. Die Hauptniederlassung des Auftragsverarbeiters sollte der 

Ort sein, an dem der Auftragsverarbeiter seine Hauptverwaltung in der Union hat, oder 

— wenn er keine Hauptverwaltung in der Union hat — der Ort, an dem die wesentlichen 

Verarbeitungstätigkeiten in der Union stattfinden. Sind sowohl der Verantwortliche als 

auch der Auftragsverarbeiter betroffen, so sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, 

in dem der Verantwortliche seine Hauptniederlassung hat, die zuständige federführende 

Aufsichtsbehörde bleiben, doch sollte die Aufsichtsbehörde des Auftragsverarbeiters als 

betroffene Aufsichtsbehörde betrachtet werden und diese Aufsichtsbehörde sollte sich 

an dem in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren der Zusammenarbeit beteiligen. 

Auf jeden Fall sollten die Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats oder der Mitgliedstaaten, 

in dem bzw. denen der Auftragsverarbeiter eine oder mehrere Niederlassungen hat, 

nicht als betroffene Aufsichtsbehörden betrachtet werden, wenn sich der 

Beschlussentwurf nur auf den Verantwortlichen bezieht. Wird die Verarbeitung durch 

eine Unternehmensgruppe vorgenommen, so sollte die Hauptniederlassung des 

herrschenden Unternehmens als Hauptniederlassung der Unternehmensgruppe gelten, 

es sei denn, die Zwecke und Mittel der Verarbeitung werden von einem anderen 

Unternehmen festgelegt.  

(37) Eine Unternehmensgruppe sollte aus einem herrschenden Unternehmen und den von 

diesem abhängigen Unternehmen bestehen, wobei das herrschende Unternehmen 

dasjenige sein sollte, das zum Beispiel aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der 

finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden Vorschriften oder der 

Befugnis, Datenschutzvorschriften umsetzen zu lassen, einen beherrschenden Einfluss 

auf die übrigen Unternehmen ausüben kann. Ein Unternehmen, das die Verarbeitung 

personenbezogener Daten in ihm angeschlossenen Unternehmen kontrolliert, sollte 

zusammen mit diesen als eine „Unternehmensgruppe“ betrachtet werden.  

(38) Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, da Kinder 

sich der betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer Rechte bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind. Ein 

solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwendung personenbezogener 

Daten von Kindern für Werbezwecke oder für die Erstellung von Persönlichkeits- oder 

Nutzerprofilen und die Erhebung von personenbezogenen Daten von Kindern bei der 

Nutzung von Diensten, die Kindern direkt angeboten werden, betreffen. Die Einwilligung 

des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im Zusammenhang mit Präventions- 

oder Beratungsdiensten, die unmittelbar einem Kind angeboten werden, nicht 

erforderlich sein.  

(39) Jede Verarbeitung personenbezogener Daten sollte rechtmäßig und nach Treu und 

Glauben erfolgen. Für natürliche Personen sollte Transparenz dahingehend bestehen, 

dass sie betreffende personenbezogene Daten erhoben, verwendet, eingesehen oder 

anderweitig verarbeitet werden und in welchem Umfang die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden und künftig noch verarbeitet werden. Der Grundsatz der Transparenz 

setzt voraus, dass alle Informationen und Mitteilungen zur Verarbeitung dieser 

personenbezogenen Daten leicht zugänglich und verständlich und in klarer und 

einfacher Sprache abgefasst sind. Dieser Grundsatz betrifft insbesondere die 

Informationen über die Identität des Verantwortlichen und die Zwecke der Verarbeitung 

und sonstige Informationen, die eine faire und transparente Verarbeitung im Hinblick auf 
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die betroffenen natürlichen Personen gewährleisten, sowie deren Recht, eine 

Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, welche sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Natürliche Personen sollten über die 

Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten informiert und darüber aufgeklärt werden, wie sie ihre 

diesbezüglichen Rechte geltend machen können. Insbesondere sollten die bestimmten 

Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, eindeutig und 

rechtmäßig sein und zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten 

feststehen. Die personenbezogenen Daten sollten für die Zwecke, zu denen sie 

verarbeitet werden, angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke ihrer 

Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Dies erfordert insbesondere, dass die 

Speicherfrist für personenbezogene Daten auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß 

beschränkt bleibt. Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn 

der Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht 

werden kann. Um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten nicht länger als 

nötig gespeichert werden, sollte der Verantwortliche Fristen für ihre Löschung oder 

regelmäßige Überprüfung vorsehen. Es sollten alle vertretbaren Schritte unternommen 

werden, damit unrichtige personenbezogene Daten gelöscht oder berichtigt werden. 

Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass ihre Sicherheit und 

Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist, wozu auch gehört, dass Unbefugte keinen 

Zugang zu den Daten haben und weder die Daten noch die Geräte, mit denen diese 

verarbeitet werden, benutzen können.  

(40) Damit die Verarbeitung rechtmäßig ist, müssen personenbezogene Daten mit 

Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen zulässigen 

Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die sich aus dieser Verordnung oder — wann 

immer in dieser Verordnung darauf Bezug genommen wird — aus dem sonstigen 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten ergibt, so unter anderem auf der 

Grundlage, dass sie zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche 

unterliegt, oder zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene 

Person ist, oder für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Anfrage der 

betroffenen Person erfolgen, erforderlich ist. 

(41) Wenn in dieser Verordnung auf eine Rechtsgrundlage oder eine 

Gesetzgebungsmaßnahme Bezug genommen wird, erfordert dies nicht 

notwendigerweise einen von einem Parlament angenommenen Gesetzgebungsakt; 

davon unberührt bleiben Anforderungen gemäß der Verfassungsordnung des 

betreffenden Mitgliedstaats. Die entsprechende Rechtsgrundlage oder 

Gesetzgebungsmaßnahme sollte jedoch klar und präzise sein und ihre Anwendung 

sollte für die Rechtsunterworfenen gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) und des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte vorhersehbar sein.  

(42) Erfolgt die Verarbeitung mit Einwilligung der betroffenen Person, sollte der 

Verantwortliche nachweisen können, dass die betroffene Person ihre Einwilligung zu 

dem Verarbeitungsvorgang gegeben hat. Insbesondere bei Abgabe einer schriftlichen 

Erklärung in anderer Sache sollten Garantien sicherstellen, dass die betroffene Person 

weiß, dass und in welchem Umfang sie ihre Einwilligung erteilt. Gemäß der Richtlinie 

93/13/EWG des Rates sollte eine vom Verantwortlichen vorformulierte 
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Einwilligungserklärung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 

einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden, und sie sollte keine missbräuchlichen 

Klauseln beinhalten. Damit sie in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung geben kann, 

sollte die betroffene Person mindestens wissen, wer der Verantwortliche ist und für 

welche Zwecke ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Es sollte nur 

dann davon ausgegangen werden, dass sie ihre Einwilligung freiwillig gegeben hat, 

wenn sie eine echte oder freie Wahl hat und somit in der Lage ist, die Einwilligung zu 

verweigern oder zurückzuziehen, ohne Nachteile zu erleiden.  

(43) Um sicherzustellen, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt ist, sollte diese in besonderen 

Fällen, wenn zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen ein klares 

Ungleichgewicht besteht, insbesondere wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine 

Behörde handelt, und es deshalb in Anbetracht aller Umstände in dem speziellen Fall 

unwahrscheinlich ist, dass die Einwilligung freiwillig gegeben wurde, keine gültige 

Rechtsgrundlage liefern. Die Einwilligung gilt nicht als freiwillig erteilt, wenn zu 

verschiedenen Verarbeitungsvorgängen von personenbezogenen Daten nicht gesondert 

eine Einwilligung erteilt werden kann, obwohl dies im Einzelfall angebracht ist, oder 

wenn die Erfüllung eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, 

von der Einwilligung abhängig ist, obwohl diese Einwilligung für die Erfüllung nicht 

erforderlich ist.  

(44) Die Verarbeitung von Daten sollte als rechtmäßig gelten, wenn sie für die Erfüllung oder 

den geplanten Abschluss eines Vertrags erforderlich ist.  

(45) Erfolgt die Verarbeitung durch den Verantwortlichen aufgrund einer ihm obliegenden 

rechtlichen Verpflichtung oder ist die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im 

öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich, muss hierfür 

eine Grundlage im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats bestehen. Mit dieser 

Verordnung wird nicht für jede einzelne Verarbeitung ein spezifisches Gesetz verlangt. 

Ein Gesetz als Grundlage für mehrere Verarbeitungsvorgänge kann ausreichend sein, 

wenn die Verarbeitung aufgrund einer dem Verantwortlichen obliegenden rechtlichen 

Verpflichtung erfolgt oder wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung einer Aufgabe im 

öffentlichen Interesse oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist. Desgleichen 

sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, für welche 

Zwecke die Daten verarbeitet werden dürfen. Ferner könnten in diesem Recht die 

allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung zur Regelung der Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung personenbezogener Daten präzisiert und es könnte darin festgelegt 

werden, wie der Verantwortliche zu bestimmen ist, welche Art von personenbezogenen 

Daten verarbeitet werden, welche Personen betroffen sind, welchen Einrichtungen die 

personenbezogenen Daten offengelegt, für welche Zwecke und wie lange sie 

gespeichert werden dürfen und welche anderen Maßnahmen ergriffen werden, um zu 

gewährleisten, dass die Verarbeitung rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgt. 

Desgleichen sollte im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten geregelt werden, 

ob es sich bei dem Verantwortlichen, der eine Aufgabe wahrnimmt, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, um eine Behörde oder um 

eine andere unter das öffentliche Recht fallende natürliche oder juristische Person oder, 

sofern dies durch das öffentliche Interesse einschließlich gesundheitlicher Zwecke, wie 

die öffentliche Gesundheit oder die soziale Sicherheit oder die Verwaltung von 
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Leistungen der Gesundheitsfürsorge, gerechtfertigt ist, eine natürliche oder juristische 

Person des Privatrechts, wie beispielsweise eine Berufsvereinigung, handeln sollte.  

(46) Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen 

werden, wenn sie erforderlich ist, um ein lebenswichtiges Interesse der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Personenbezogene Daten 

sollten grundsätzlich nur dann aufgrund eines lebenswichtigen Interesses einer anderen 

natürlichen Person verarbeitet werden, wenn die Verarbeitung offensichtlich nicht auf 

eine Rechtsgrundlage gestützt werden kann. Einige Arten der Verarbeitung können 

sowohl wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses als auch lebenswichtigen 

Interessen der betroffenen Person dienen; so kann beispielsweise die Verarbeitung für 

humanitäre Zwecke einschließlich der Überwachung von Epidemien und deren 

Ausbreitung oder in humanitären Notfällen insbesondere bei Naturkatastrophen oder 

vom Menschen verursachten Katastrophen erforderlich sein. 

(47) Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung kann durch die berechtigten Interessen eines 

Verantwortlichen, auch eines Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 

offengelegt werden dürfen, oder eines Dritten begründet sein, sofern die Interessen oder 

die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen; dabei 

sind die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu 

dem Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen. Ein berechtigtes Interesse könnte 

beispielsweise vorliegen, wenn eine maßgebliche und angemessene Beziehung 

zwischen der betroffenen Person und dem Verantwortlichen besteht, z. B. wenn die 

betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist oder in seinen Diensten steht. Auf 

jeden Fall wäre das Bestehen eines berechtigten Interesses besonders sorgfältig 

abzuwägen, wobei auch zu prüfen ist, ob eine betroffene Person zum Zeitpunkt der 

Erhebung der personenbezogenen Daten und angesichts der Umstände, unter denen 

sie erfolgt, vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für 

diesen Zweck erfolgen wird. Insbesondere dann, wenn personenbezogene Daten in 

Situationen verarbeitet werden, in denen eine betroffene Person vernünftigerweise nicht 

mit einer weiteren Verarbeitung rechnen muss, könnten die Interessen und Grundrechte 

der betroffenen Person das Interesse des Verantwortlichen überwiegen. Da es dem 

Gesetzgeber obliegt, per Rechtsvorschrift die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die Behörden zu schaffen, sollte diese 

Rechtsgrundlage nicht für Verarbeitungen durch Behörden gelten, die diese in Erfüllung 

ihrer Aufgaben vornehmen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im für die 

Verhinderung von Betrug unbedingt erforderlichen Umfang stellt ebenfalls ein 

berechtigtes Interesse des jeweiligen Verantwortlichen dar. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zum Zwecke der Direktwerbung kann als eine einem 

berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet werden.  

(48) Verantwortliche, die Teil einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von 

Einrichtungen sind, die einer zentralen Stelle zugeordnet sind können ein berechtigtes 

Interesse haben, personenbezogene Daten innerhalb der Unternehmensgruppe für 

interne Verwaltungszwecke, einschließlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

von Kunden und Beschäftigten, zu übermitteln. Die Grundprinzipien für die Übermittlung 

personenbezogener Daten innerhalb von Unternehmensgruppen an ein Unternehmen in 

einem Drittland bleiben unberührt.  
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(49) Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Behörden, Computer-Notdienste 

(Computer Emergency Response Teams — CERT, beziehungsweise Computer Security 

Incident Response Teams — CSIRT), Betreiber von elektronischen 

Kommunikationsnetzen und -diensten sowie durch Anbieter von Sicherheitstechnologien 

und -diensten stellt in dem Maße ein berechtigtes Interesse des jeweiligen 

Verantwortlichen dar, wie dies für die Gewährleistung der Netz- und 

Informationssicherheit unbedingt notwendig und verhältnismäßig ist, d.h. soweit dadurch 

die Fähigkeit eines Netzes oder Informationssystems gewährleistet wird, mit einem 

vorgegebenen Grad der Zuverlässigkeit Störungen oder widerrechtliche oder mutwillige 

Eingriffe abzuwehren, die die Verfügbarkeit, Authentizität, Vollständigkeit und 

Vertraulichkeit von gespeicherten oder übermittelten personenbezogenen Daten sowie 

die Sicherheit damit zusammenhängender Dienste, die über diese Netze oder 

Informationssysteme angeboten werden bzw. zugänglich sind, beeinträchtigen. Ein 

solches berechtigtes Interesse könnte beispielsweise darin bestehen, den Zugang 

Unbefugter zu elektronischen Kommunikationsnetzen und die Verbreitung schädlicher 

Programmcodes zu verhindern sowie Angriffe in Form der gezielten Überlastung von 

Servern („Denial of service“-Angriffe) und Schädigungen von Computer- und 

elektronischen Kommunikationssystemen abzuwehren.  

(50) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für andere Zwecke als die, für die die 

personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, sollte nur zulässig sein, wenn 

die Verarbeitung mit den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten ursprünglich 

erhoben wurden, vereinbar ist. In diesem Fall ist keine andere gesonderte 

Rechtsgrundlage erforderlich als diejenige für die Erhebung der personenbezogenen 

Daten. Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 

Verantwortlichen übertragen wurde, so können im Unionsrecht oder im Recht der 

Mitgliedstaaten die Aufgaben und Zwecke bestimmt und konkretisiert werden, für die 

eine Weiterverarbeitung als vereinbar und rechtmäßig erachtet wird. Die 

Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke sollte 

als vereinbarer und rechtmäßiger Verarbeitungsvorgang gelten. Die im Unionsrecht oder 

im Recht der Mitgliedstaaten vorgesehene Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten kann auch als Rechtsgrundlage für eine Weiterverarbeitung 

dienen. Um festzustellen, ob ein Zweck der Weiterverarbeitung mit dem Zweck, für den 

die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist, sollte der 

Verantwortliche nach Einhaltung aller Anforderungen für die Rechtmäßigkeit der 

ursprünglichen Verarbeitung unter anderem prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen 

den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken 

der beabsichtigten Weiterverarbeitung besteht, in welchem Kontext die Daten erhoben 

wurden, insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Person, die auf 

ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, in Bezug auf die weitere 

Verwendung dieser Daten, um welche Art von personenbezogenen Daten es sich 

handelt, welche Folgen die beabsichtigte Weiterverarbeitung für die betroffenen 

Personen 4.5.2016 L 119/9 Amtsblatt der Europäischen Union DE hat und ob sowohl 

beim ursprünglichen als auch beim beabsichtigten Weiterverarbeitungsvorgang 

geeignete Garantien bestehen. Hat die betroffene Person ihre Einwilligung erteilt oder 

beruht die Verarbeitung auf Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, was in 

einer demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme 
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zum Schutz insbesondere wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses 

darstellt, so sollte der Verantwortliche die personenbezogenen Daten ungeachtet der 

Vereinbarkeit der Zwecke weiterverarbeiten dürfen. In jedem Fall sollte gewährleistet 

sein, dass die in dieser Verordnung niedergelegten Grundsätze angewandt werden und 

insbesondere die betroffene Person über diese anderen Zwecke und über ihre Rechte 

einschließlich des Widerspruchsrechts unterrichtet wird. Der Hinweis des 

Verantwortlichen auf mögliche Straftaten oder Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit 

und die Übermittlung der maßgeblichen personenbezogenen Daten in Einzelfällen oder 

in mehreren Fällen, die im Zusammenhang mit derselben Straftat oder derselben 

Bedrohung der öffentlichen Sicherheit stehen, an eine zuständige Behörde sollten als 

berechtigtes Interesse des Verantwortlichen gelten. Eine derartige Übermittlung 

personenbezogener Daten im berechtigten Interesse des Verantwortlichen oder deren 

Weiterverarbeitung sollte jedoch unzulässig sein, wenn die Verarbeitung mit einer 

rechtlichen, beruflichen oder sonstigen verbindlichen Pflicht zur Geheimhaltung 

unvereinbar ist.  

(51) Personenbezogene Daten, die ihrem Wesen nach hinsichtlich der Grundrechte und 

Grundfreiheiten besonders sensibel sind, verdienen einen besonderen Schutz, da im 

Zusammenhang mit ihrer Verarbeitung erhebliche Risiken für die Grundrechte und 

Grundfreiheiten auftreten können. Diese personenbezogenen Daten sollten 

personenbezogene Daten umfassen, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft 

hervorgeht, wobei die Verwendung des Begriffs „rassische Herkunft“ in dieser 

Verordnung nicht bedeutet, dass die Union Theorien, mit denen versucht wird, die 

Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, gutheißt. Die Verarbeitung 

von Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als Verarbeitung besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der 

Definition des Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, wenn sie mit speziellen 

technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige Identifizierung oder 

Authentifizierung einer natürlichen Person ermöglichen. Derartige personenbezogene 

Daten sollten nicht verarbeitet werden, es sei denn, die Verarbeitung ist in den in dieser 

Verordnung dargelegten besonderen Fällen zulässig, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

im Recht der Mitgliedstaaten besondere Datenschutzbestimmungen festgelegt sein 

können, um die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung anzupassen, damit 

die Einhaltung einer rechtlichen Verpflichtung oder die Wahrnehmung einer Aufgabe im 

öffentlichen Interesse oder die Ausübung öffentlicher Gewalt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde, möglich ist. Zusätzlich zu den speziellen Anforderungen an eine 

derartige Verarbeitung sollten die allgemeinen Grundsätze und andere Bestimmungen 

dieser Verordnung, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für eine rechtmäßige 

Verarbeitung, gelten. Ausnahmen von dem allgemeinen Verbot der Verarbeitung dieser 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten sollten ausdrücklich vorgesehen 

werden, unter anderem bei ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person oder bei 

bestimmten Notwendigkeiten, insbesondere wenn die Verarbeitung im Rahmen 

rechtmäßiger Tätigkeiten bestimmter Vereinigungen oder Stiftungen vorgenommen wird, 

die sich für die Ausübung von Grundfreiheiten einsetzen.  

(52) Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten sollten auch erlaubt sein, wenn sie im Unionsrecht oder dem 

Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen sind, und — vorbehaltlich angemessener 

Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten und anderer Grundrechte — 
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wenn dies durch das öffentliche Interesse gerechtfertigt ist, insbesondere für die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts und des 

Rechts der sozialen Sicherheit einschließlich Renten und zwecks Sicherstellung und 

Überwachung der Gesundheit und Gesundheitswarnungen, Prävention oder Kontrolle 

ansteckender Krankheiten und anderer schwerwiegender Gesundheitsgefahren. Eine 

solche Ausnahme kann zu gesundheitlichen Zwecken gemacht werden, wie der 

Gewährleistung der öffentlichen Gesundheit und der Verwaltung von Leistungen der 

Gesundheitsversorgung, insbesondere wenn dadurch die Qualität und Wirtschaftlichkeit 

der Verfahren zur Abrechnung von Leistungen in den sozialen 

Krankenversicherungssystemen sichergestellt werden soll, oder wenn die Verarbeitung 

im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder statistischen Zwecken dient. Die Verarbeitung solcher 

personenbezogener Daten sollte zudem ausnahmsweise erlaubt sein, wenn sie 

erforderlich ist, um rechtliche Ansprüche, sei es in einem Gerichtsverfahren oder in 

einem Verwaltungsverfahren oder einem außergerichtlichen Verfahren, geltend zu 

machen, auszuüben oder zu verteidigen.  

(53) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, die eines höheren Schutzes 

verdienen, sollten nur dann für gesundheitsbezogene Zwecke verarbeitet werden, wenn 

dies für das Erreichen dieser Zwecke im Interesse einzelner natürlicher Personen und 

der Gesellschaft insgesamt erforderlich ist, insbesondere im Zusammenhang mit der 

Verwaltung der Dienste und Systeme des Gesundheits- oder Sozialbereichs, 

einschließlich der Verarbeitung dieser Daten durch die Verwaltung und die zentralen 

nationalen Gesundheitsbehörden zwecks Qualitätskontrolle, Verwaltungsinformationen 

und der allgemeinen nationalen und lokalen Überwachung des Gesundheitssystems 

oder des Sozialsystems und zwecks Gewährleistung der Kontinuität der Gesundheits- 

und Sozialfürsorge und der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung oder 

Sicherstellung und Überwachung der Gesundheit und Gesundheitswarnungen oder für 

im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder 

historischen Forschungszwecken oder statistischen Zwecken, die auf Rechtsvorschriften 

4.5.2016 L 119/10 Amtsblatt der Europäischen Union DE der Union oder der 

Mitgliedstaaten beruhen, die einem im öffentlichen Interesse liegenden Ziel dienen 

müssen, sowie für Studien, die im öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit durchgeführt werden. Diese Verordnung sollte daher harmonisierte 

Bedingungen für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Gesundheitsdaten im Hinblick auf bestimmte Erfordernisse harmonisieren, insbesondere 

wenn die Verarbeitung dieser Daten für gesundheitsbezogene Zwecke von Personen 

durchgeführt wird, die gemäß einer rechtlichen Verpflichtung dem Berufsgeheimnis 

unterliegen. Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten sollten besondere und 

angemessene Maßnahmen zum Schutz der Grundrechte und der personenbezogenen 

Daten natürlicher Personen vorgesehen werden. Den Mitgliedstaaten sollte gestattet 

werden, weitere Bedingungen — einschließlich Beschränkungen — in Bezug auf die 

Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten oder Gesundheitsdaten 

beizubehalten oder einzuführen. Dies sollte jedoch den freien Verkehr 

personenbezogener Daten innerhalb der Union nicht beeinträchtigen, falls die 

betreffenden Bedingungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung solcher Daten 

gelten.  
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(54) Aus Gründen des öffentlichen Interesses in Bereichen der öffentlichen Gesundheit kann 

es notwendig sein, besondere Kategorien personenbezogener Daten auch ohne 

Einwilligung der betroffenen Person zu verarbeiten. Diese Verarbeitung sollte 

angemessenen und besonderen Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen unterliegen. In diesem Zusammenhang sollte der Begriff 

„öffentliche Gesundheit“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1338/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ausgelegt werden und alle Elemente im 

Zusammenhang mit der Gesundheit wie den Gesundheitszustand einschließlich 

Morbidität und Behinderung, die sich auf diesen Gesundheitszustand auswirkenden 

Determinanten, den Bedarf an Gesundheitsversorgung, die der Gesundheitsversorgung 

zugewiesenen Mittel, die Bereitstellung von Gesundheitsversorgungsleistungen und den 

allgemeinen Zugang zu diesen Leistungen sowie die entsprechenden Ausgaben und die 

Finanzierung und schließlich die Ursachen der Mortalität einschließen. Eine solche 

Verarbeitung von Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen Interesses darf nicht 

dazu führen, dass Dritte, unter anderem Arbeitgeber oder Versicherungs- und 

Finanzunternehmen, solche personenbezogene Daten zu anderen Zwecken verarbeiten.  

(55) Auch die Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen zu 

verfassungsrechtlich oder völkerrechtlich verankerten Zielen von staatlich anerkannten 

Religionsgemeinschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Interesses.  

(56) Wenn es in einem Mitgliedstaat das Funktionieren des demokratischen Systems 

erfordert, dass die politischen Parteien im Zusammenhang mit Wahlen 

personenbezogene Daten über die politische Einstellung von Personen sammeln, kann 

die Verarbeitung derartiger Daten aus Gründen des öffentlichen Interesses zugelassen 

werden, sofern geeignete Garantien vorgesehen werden.  

(57) Kann der Verantwortliche anhand der von ihm verarbeiteten personenbezogenen Daten 

eine natürliche Person nicht identifizieren, so sollte er nicht verpflichtet sein, zur bloßen 

Einhaltung einer Vorschrift dieser Verordnung zusätzliche Daten einzuholen, um die 

betroffene Person zu identifizieren. Allerdings sollte er sich nicht weigern, zusätzliche 

Informationen entgegenzunehmen, die von der betroffenen Person beigebracht werden, 

um ihre Rechte geltend zu machen. Die Identifizierung sollte die digitale Identifizierung 

einer betroffenen Person — beispielsweise durch Authentifizierungsverfahren etwa mit 

denselben Berechtigungsnachweisen, wie sie die betroffene Person verwendet, um sich 

bei dem von dem Verantwortlichen bereitgestellten Online-Dienst anzumelden — 

einschließen.  

(58) Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass eine für die Öffentlichkeit oder die 

betroffene Person bestimmte Information präzise, leicht zugänglich und verständlich 

sowie in klarer und einfacher Sprache abgefasst ist und gegebenenfalls zusätzlich 

visuelle Elemente verwendet werden. Diese Information könnte in elektronischer Form 

bereitgestellt werden, beispielsweise auf einer Website, wenn sie für die Öffentlichkeit 

bestimmt ist. Dies gilt insbesondere für Situationen, wo die große Zahl der Beteiligten 

und die Komplexität der dazu benötigten Technik es der betroffenen Person schwer 

machen, zu erkennen und nachzuvollziehen, ob, von wem und zu welchem Zweck sie 

betreffende personenbezogene Daten erfasst werden, wie etwa bei der Werbung im 

Internet. Wenn sich die Verarbeitung an Kinder richtet, sollten aufgrund der besonderen 

Schutzwürdigkeit von Kindern Informationen und Hinweise in einer dergestalt klaren und 

einfachen Sprache erfolgen, dass ein Kind sie verstehen kann.  
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(59) Es sollten Modalitäten festgelegt werden, die einer betroffenen Person die Ausübung der 

Rechte, die ihr nach dieser Verordnung zustehen, erleichtern, darunter auch 

Mechanismen, die dafür sorgen, dass sie unentgeltlich insbesondere Zugang zu 

personenbezogenen Daten und deren Berichtigung oder Löschung beantragen und 

gegebenenfalls erhalten oder von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen kann. So 

sollte der Verantwortliche auch dafür sorgen, dass Anträge elektronisch gestellt werden 

können, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet 

werden. Der Verantwortliche sollte verpflichtet werden, den Antrag der betroffenen 

Person unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats zu beantworten und 

gegebenenfalls zu begründen, warum er den Antrag ablehnt.  

(60) Die Grundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung machen es erforderlich, 

dass die betroffene Person über die Existenz des Verarbeitungsvorgangs und seine 

Zwecke unterrichtet wird. Der Verantwortliche sollte der betroffenen Person alle weiteren 

Informationen zur Verfügung stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen 

Umstände und Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden, notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu 

gewährleisten. Darüber hinaus sollte er die betroffene Person darauf hinweisen, dass 

Profiling stattfindet und welche Folgen dies hat. Werden die personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person erhoben, so sollte dieser darüber hinaus mitgeteilt werden, 

ob sie verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen 

eine Zurückhaltung der Daten nach sich ziehen würde. Die betreffenden Informationen 

können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in 

leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvollziehbarer Form einen 

aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln. Werden 

die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, so sollten sie maschinenlesbar sein.  

(61) Dass sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden, sollte der 

betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung mitgeteilt werden oder, falls die Daten 

nicht von ihr, sondern aus einer anderen Quelle erlangt werden, innerhalb einer 

angemessenen Frist, die sich nach dem konkreten Einzelfall richtet. Wenn die 

personenbezogenen Daten rechtmäßig einem anderen Empfänger offengelegt werden 

dürfen, sollte die betroffene Person bei der erstmaligen Offenlegung der 

personenbezogenen Daten für diesen Empfänger darüber aufgeklärt werden. 

Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck zu verarbeiten als den, für den die Daten erhoben wurden, so sollte er der 

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen 

Zweck und andere erforderliche Informationen zur Verfügung stellen. Konnte der 

betroffenen Person nicht mitgeteilt werden, woher die personenbezogenen Daten 

stammen, weil verschiedene Quellen benutzt wurden, so sollte die Unterrichtung 

allgemein gehalten werden.  

(62) Die Pflicht, Informationen zur Verfügung zu stellen, erübrigt sich jedoch, wenn die 

betroffene Person die Information bereits hat, wenn die Speicherung oder Offenlegung 

der personenbezogenen Daten ausdrücklich durch Rechtsvorschriften geregelt ist oder 

wenn sich die Unterrichtung der betroffenen Person als unmöglich erweist oder mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden ist. Letzteres könnte insbesondere bei 

Verarbeitungen für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
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der Fall sein. Als Anhaltspunkte sollten dabei die Zahl der betroffenen Personen, das 

Alter der Daten oder etwaige geeignete Garantien in Betracht gezogen werden.  

(63) Eine betroffene Person sollte ein Auskunftsrecht hinsichtlich der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die erhoben worden sind, besitzen und dieses Recht 

problemlos und in angemessenen Abständen wahrnehmen können, um sich der 

Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Dies 

schließt das Recht betroffene Personen auf Auskunft über ihre eigenen 

gesundheitsbezogenen Daten ein, etwa Daten in ihren Patientenakten, die 

Informationen wie beispielsweise Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der 

behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten. Jede 

betroffene Person sollte daher ein Anrecht darauf haben zu wissen und zu erfahren, 

insbesondere zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger der 

personenbezogenen Daten sind, nach welcher Logik die automatische Verarbeitung 

personenbezogener Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben 

kann, zumindest in Fällen, in denen die Verarbeitung auf Profiling beruht. Nach 

Möglichkeit sollte der Verantwortliche den Fernzugang zu einem sicheren System 

bereitstellen können, der der betroffenen Person direkten Zugang zu ihren 

personenbezogenen Daten ermöglichen würde. Dieses Recht sollte die Rechte und 

Freiheiten anderer Personen, etwa Geschäftsgeheimnisse oder Rechte des geistigen 

Eigentums und insbesondere das Urheberrecht an Software, nicht beeinträchtigen. Dies 

darf jedoch nicht dazu führen, dass der betroffenen Person jegliche Auskunft verweigert 

wird. Verarbeitet der Verantwortliche eine große Menge von Informationen über die 

betroffene Person, so sollte er verlangen können, dass die betroffene Person präzisiert, 

auf welche Information oder welche Verarbeitungsvorgänge sich ihr Auskunftsersuchen 

bezieht, bevor er ihr Auskunft erteilt.  

(64) Der Verantwortliche sollte alle vertretbaren Mittel nutzen, um die Identität einer Auskunft 

suchenden betroffenen Person zu überprüfen, insbesondere im Rahmen von Online-

Diensten und im Fall von Online-Kennungen. Ein Verantwortlicher sollte 

personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, auf mögliche 

Auskunftsersuchen reagieren zu können.  

(65) Eine betroffene Person sollte ein Recht auf Berichtigung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten besitzen sowie ein „Recht auf Vergessenwerden“, wenn die 

Speicherung ihrer Daten gegen diese Verordnung oder gegen das Unionsrecht oder das 

Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, verstößt. Insbesondere 

sollten betroffene Personen Anspruch darauf haben, dass ihre personenbezogenen 

Daten gelöscht und nicht mehr verarbeitet werden, wenn die personenbezogenen Daten 

hinsichtlich der Zwecke, für die sie erhoben bzw. anderweitig verarbeitet wurden, nicht 

mehr benötigt werden, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten eingelegt haben oder wenn die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten aus anderen Gründen gegen diese Verordnung verstößt. 

Dieses Recht ist insbesondere wichtig in Fällen, in denen die betroffene Person ihre 

Einwilligung noch im Kindesalter gegeben hat und insofern die mit der Verarbeitung 

verbundenen Gefahren nicht in vollem Umfang absehen konnte und die 

personenbezogenen Daten — insbesondere die im Internet gespeicherten — später 
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löschen möchte. Die betroffene Person sollte dieses Recht auch dann ausüben können, 

wenn sie kein Kind mehr ist. Die weitere Speicherung der personenbezogenen Daten 

sollte jedoch rechtmäßig sein, wenn dies für die Ausübung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde, aus Gründen 

des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken oder zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  

(66) Um dem „Recht auf Vergessenwerden“ im Netz mehr Geltung zu verschaffen, sollte das 

Recht auf Löschung ausgeweitet werden, indem ein Verantwortlicher, der die 

personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat, verpflichtet wird, den 

Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, mitzuteilen, alle 

Links zu diesen personenbezogenen Daten oder Kopien oder Replikationen der 

personenbezogenen Daten zu löschen. Dabei sollte der Verantwortliche, unter 

Berücksichtigung der verfügbaren Technologien und der ihm zur Verfügung stehenden 

Mittel, angemessene Maßnahmen — auch technischer Art — treffen, um die 

Verantwortlichen, die diese personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der 

betroffenen Person zu informieren.  

(67) Methoden zur Beschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten könnten unter 

anderem darin bestehen, dass ausgewählte personenbezogenen Daten vorübergehend 

auf ein anderes Verarbeitungssystem übertragen werden, dass sie für Nutzer gesperrt 

werden oder dass veröffentliche Daten vorübergehend von einer Website entfernt 

werden. In automatisierten Dateisystemen sollte die Einschränkung der Verarbeitung 

grundsätzlich durch technische Mittel so erfolgen, dass die personenbezogenen Daten 

in keiner Weise weiterverarbeitet werden und nicht verändert werden können. Auf die 

Tatsache, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten beschränkt wurde, 

sollte in dem System unmissverständlich hingewiesen werden.  

(68) Um im Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten mit automatischen Mitteln eine 

bessere Kontrolle über die eigenen Daten zu haben, sollte die betroffene Person 

außerdem berechtigt sein, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie 

einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen, 

maschinenlesbaren und interoperablen Format zu erhalten und sie einem anderen 

Verantwortlichen zu übermitteln. Die Verantwortlichen sollten dazu aufgefordert werden, 

interoperable Formate zu entwickeln, die die Datenübertragbarkeit ermöglichen. Dieses 

Recht sollte dann gelten, wenn die betroffene Person die personenbezogenen Daten mit 

ihrer Einwilligung zur Verfügung gestellt hat oder die Verarbeitung zur Erfüllung eines 

Vertrags erforderlich ist. Es sollte nicht gelten, wenn die Verarbeitung auf einer anderen 

Rechtsgrundlage als ihrer Einwilligung oder eines Vertrags erfolgt. Dieses Recht sollte 

naturgemäß nicht gegen Verantwortliche ausgeübt werden, die personenbezogenen 

Daten in Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben verarbeiten. Es sollte daher nicht gelten, 

wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, oder für die Wahrnehmung einer ihm 

übertragenen Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung einer ihm 

übertragenen öffentlichen Gewalt erfolgt, erforderlich ist. Das Recht der betroffenen 
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Person, sie betreffende personenbezogene Daten zu übermitteln oder zu empfangen, 

sollte für den Verantwortlichen nicht die Pflicht begründen, technisch kompatible 

Datenverarbeitungssysteme zu übernehmen oder beizubehalten. Ist im Fall eines 

bestimmten Satzes personenbezogener Daten mehr als eine betroffene Person tangiert, 

so sollte das Recht auf Empfang der Daten die Grundrechte und Grundfreiheiten 

anderer betroffener Personen nach dieser Verordnung unberührt lassen. Dieses Recht 

sollte zudem das Recht der betroffenen Person auf Löschung ihrer personenbezogenen 

Daten und die Beschränkungen dieses Rechts gemäß dieser Verordnung nicht berühren 

und insbesondere nicht bedeuten, dass die Daten, die sich auf die betroffene Person 

beziehen und von ihr zur Erfüllung eines Vertrags zur Verfügung gestellt worden sind, 

gelöscht werden, soweit und solange diese personenbezogenen Daten für die Erfüllung 

des Vertrags notwendig sind. Soweit technisch machbar, sollte die betroffene Person 

das Recht haben, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden.  

(69) Dürfen die personenbezogenen Daten möglicherweise rechtmäßig verarbeitet werden, 

weil die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt — die dem Verantwortlichen übertragen 

wurde, — oder aufgrund des berechtigten Interesses des Verantwortlichen oder eines 

Dritten erforderlich ist, sollte jede betroffene Person trotzdem das Recht haben, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung der sich aus ihrer besonderen Situation 

ergebenden personenbezogenen Daten einzulegen. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche sollte darlegen müssen, dass seine zwingenden berechtigten Interessen 

Vorrang vor den Interessen oder Grundrechten und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person haben.  

(70) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so sollte 

die betroffene Person jederzeit unentgeltlich insoweit Widerspruch gegen eine solche — 

ursprüngliche oder spätere — Verarbeitung einschließlich des Profilings einlegen 

können, als sie mit dieser Direktwerbung zusammenhängt. Die betroffene Person sollte 

ausdrücklich auf dieses Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis sollte in einer 

verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form erfolgen.  

(71) Die betroffene Person sollte das Recht haben, keiner Entscheidung — was eine 

Maßnahme einschließen kann — zur Bewertung von sie betreffenden persönlichen 

Aspekten unterworfen zu werden, die ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung beruht und die rechtliche Wirkung für die betroffene Person entfaltet oder 

sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, wie die automatische Ablehnung eines 

Online-Kreditantrags oder Online-Einstellungsverfahren ohne jegliches menschliche 

Eingreifen. Zu einer derartigen Verarbeitung zählt auch das „Profiling“, das in jeglicher 

Form automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unter Bewertung der 

persönlichen Aspekte in Bezug auf eine natürliche Person besteht, insbesondere zur 

Analyse oder Prognose von Aspekten bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, 

Gesundheit, persönliche Vorlieben oder Interessen, Zuverlässigkeit oder Verhalten, 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel der betroffenen Person, soweit dies rechtliche Wirkung 

für die betroffene Person entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

Eine auf einer derartigen Verarbeitung, einschließlich des Profilings, beruhende 

Entscheidungsfindung sollte allerdings erlaubt sein, wenn dies nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem der für die Verarbeitung Verantwortliche 
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unterliegt, ausdrücklich zulässig ist, auch um im Einklang mit den Vorschriften, 

Standards und Empfehlungen der Institutionen der Union oder der nationalen 

Aufsichtsgremien Betrug und Steuerhinterziehung zu überwachen und zu verhindern 

und die Sicherheit und Zuverlässigkeit eines von dem Verantwortlichen bereitgestellten 

Dienstes zu gewährleisten, oder wenn dies für den Abschluss oder die Erfüllung eines 

Vertrags zwischen der betroffenen Person und einem Verantwortlichen erforderlich ist 

oder wenn die betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilligung hierzu erteilt hat. In 

jedem Fall sollte eine solche Verarbeitung mit angemessenen Garantien verbunden 

sein, einschließlich der spezifischen Unterrichtung der betroffenen Person und des 

Anspruchs auf direktes Eingreifen einer Person, auf Darlegung des eigenen 

Standpunkts, auf Erläuterung der nach einer entsprechenden Bewertung getroffenen 

Entscheidung sowie des Rechts auf Anfechtung der Entscheidung. Diese Maßnahme 

sollte kein Kind betreffen. Um unter Berücksichtigung der besonderen Umstände und 

Rahmenbedingungen, unter denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 

der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu 

gewährleisten, sollte der für die Verarbeitung Verantwortliche geeignete mathematische 

oder statistische Verfahren für das Profiling verwenden, technische und organisatorische 

Maßnahmen treffen, mit denen in geeigneter Weise insbesondere sichergestellt wird, 

dass Faktoren, die zu unrichtigen personenbezogenen Daten führen, korrigiert werden 

und das Risiko von Fehlern minimiert wird, und personenbezogene Daten in einer Weise 

sichern, dass den potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der 

betroffenen Person Rechnung getragen wird und mit denen verhindert wird, dass es 

gegenüber natürlichen Personen aufgrund von Rasse, ethnischer Herkunft, politischer 

Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischer 

Anlagen oder Gesundheitszustand sowie sexueller Orientierung zu diskriminierenden 

Wirkungen oder zu Maßnahmen kommt, die eine solche Wirkung haben. Automatisierte 

Entscheidungsfindung und Profiling auf der Grundlage besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten sollten nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein.  

(72) Das Profiling unterliegt den Vorschriften dieser Verordnung für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, wie etwa die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung oder die 

Datenschutzgrundsätze. Der durch diese Verordnung eingerichtete Europäische 

Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) sollte, diesbezüglich Leitlinien 

herausgeben können. 

(73) Im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten können Beschränkungen hinsichtlich 

bestimmter Grundsätze und hinsichtlich des Rechts auf Unterrichtung, Auskunft zu und 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten, des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit und Widerspruch, Entscheidungen, die auf der Erstellung von 

Profilen beruhen, sowie Mitteilungen über eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten an eine betroffene Person und bestimmten damit 

zusammenhängenden Pflichten der Verantwortlichen vorgesehen werden, soweit dies in 

einer demokratischen Gesellschaft notwendig und verhältnismäßig ist, um die öffentliche 

Sicherheit aufrechtzuerhalten, wozu unter anderem der Schutz von Menschenleben 

insbesondere bei Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen, 

die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten oder die Strafvollstreckung — 

was auch den Schutz vor und die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

einschließt — oder die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung von Verstößen gegen 

Berufsstandsregeln bei reglementierten Berufen, das Führen öffentlicher Register aus 
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Gründen des allgemeinen öffentlichen Interesses sowie die Weiterverarbeitung von 

archivierten personenbezogenen Daten zur Bereitstellung spezifischer Informationen im 

Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen 

gehört, und zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen 

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa wichtige wirtschaftliche oder 

finanzielle Interessen, oder die betroffene Person und die Rechte und Freiheiten anderer 

Personen, einschließlich in den Bereichen soziale Sicherheit, öffentliche Gesundheit und 

humanitäre Hilfe, zu schützen. Diese Beschränkungen sollten mit der Charta und mit der 

Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im 

Einklang stehen.  

(74) Die Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen für jedwede Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die durch ihn oder in seinem Namen erfolgt, sollte geregelt 

werden. Insbesondere sollte der Verantwortliche geeignete und wirksame Maßnahmen 

treffen müssen und nachweisen können, dass die Verarbeitungstätigkeiten im Einklang 

mit dieser Verordnung stehen und die Maßnahmen auch wirksam sind. Dabei sollte er 

die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung und das Risiko für 

die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen berücksichtigen.  

(75) Die Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen — mit unterschiedlicher 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere — können aus einer Verarbeitung 

personenbezogener Daten hervorgehen, die zu einem physischen, materiellen oder 

immateriellen Schaden führen könnte, insbesondere wenn die Verarbeitung zu einer 

Diskriminierung, einem Identitätsdiebstahl oder -betrug, einem finanziellen Verlust, einer 

Rufschädigung, einem Verlust der Vertraulichkeit von dem Berufsgeheimnis 

unterliegenden personenbezogenen Daten, der unbefugten Aufhebung der 

Pseudonymisierung oder anderen erheblichen wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen 

Nachteilen führen kann, wenn die betroffenen Personen um ihre Rechte und Freiheiten 

gebracht oder daran gehindert werden, die sie betreffenden personenbezogenen Daten 

zu kontrollieren, wenn personenbezogene Daten, aus denen die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen oder die Zugehörigkeit zu einer Gewerkschaft hervorgehen, und 

genetische Daten, Gesundheitsdaten oder das Sexualleben oder strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln 

betreffende Daten verarbeitet werden, wenn persönliche Aspekte bewertet werden, 

insbesondere wenn Aspekte, die die Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 

persönliche Vorlieben oder Interessen, die Zuverlässigkeit oder das Verhalten, den 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel betreffen, analysiert oder prognostiziert werden, um 

persönliche Profile zu erstellen oder zu nutzen, wenn personenbezogene Daten 

schutzbedürftiger natürlicher Personen, insbesondere Daten von Kindern, verarbeitet 

werden oder wenn die Verarbeitung eine große Menge personenbezogener Daten und 

eine große Anzahl von betroffenen Personen betrifft.  

(76) Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person sollten in Bezug auf die Art, den Umfang, die Umstände und die 

Zwecke der Verarbeitung bestimmt werden. Das Risiko sollte anhand einer objektiven 

Bewertung beurteilt werden, bei der festgestellt wird, ob die Datenverarbeitung ein 

Risiko oder ein hohes Risiko birgt.  
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(77) Anleitungen, wie der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen 

durchzuführen hat und wie die Einhaltung der Anforderungen nachzuweisen ist, 

insbesondere was die Ermittlung des mit der Verarbeitung verbundenen Risikos, dessen 

Abschätzung in Bezug auf Ursache, Art, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere und die 

Festlegung bewährter Verfahren für dessen Eindämmung betrifft, könnten insbesondere 

in Form von genehmigten Verhaltensregeln, genehmigten Zertifizierungsverfahren, 

Leitlinien des Ausschusses oder Hinweisen eines Datenschutzbeauftragten gegeben 

werden. Der Ausschuss kann ferner Leitlinien für Verarbeitungsvorgänge ausgeben, bei 

denen davon auszugehen ist, dass sie kein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen mit sich bringen, und angeben, welche Abhilfemaßnahmen in 

diesen Fällen ausreichend sein können.  

(78) Zum Schutz der in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bestehenden 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen ist es erforderlich, dass geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, damit die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. Um die Einhaltung dieser Verordnung 

nachweisen zu können, sollte der Verantwortliche interne Strategien festlegen und 

Maßnahmen ergreifen, die insbesondere den Grundsätzen des Datenschutzes durch 

Technik (data protection by design) und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(data protection by default) Genüge tun. Solche Maßnahmen könnten unter anderem 

darin bestehen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten minimiert wird, 

personenbezogene Daten so schnell wie möglich pseudonymisiert werden, Transparenz 

in Bezug auf die Funktionen und die Verarbeitung personenbezogener Daten hergestellt 

wird, der betroffenen Person ermöglicht wird, die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu überwachen, und der Verantwortliche in die Lage versetzt wird, 

Sicherheitsfunktionen zu schaffen und zu verbessern. In Bezug auf Entwicklung, 

Gestaltung, Auswahl und Nutzung von Anwendungen, Diensten und Produkten, die 

entweder auf der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beruhen oder zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten verarbeiten, sollten die Hersteller der 

Produkte, Dienste und Anwendungen ermutigt werden, das Recht auf Datenschutz bei 

der Entwicklung und Gestaltung der Produkte, Dienste und Anwendungen zu 

berücksichtigen und unter gebührender Berücksichtigung des Stands der Technik 

sicherzustellen, dass die Verantwortlichen und die Verarbeiter in der Lage sind, ihren 

Datenschutzpflichten nachzukommen. Den Grundsätzen des Datenschutzes durch 

Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen sollte auch bei öffentlichen 

Ausschreibungen Rechnung getragen werden.  

(79) Zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen sowie bezüglich der 

Verantwortung und Haftung der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bedarf es 

— auch mit Blick auf die Überwachungs- und sonstigen Maßnahmen von 

Aufsichtsbehörden — einer klaren Zuteilung der Verantwortlichkeiten durch diese 

Verordnung, einschließlich der Fälle, in denen ein Verantwortlicher die 

Verarbeitungszwecke und -mittel gemeinsam mit anderen Verantwortlichen festlegt oder 

ein Verarbeitungsvorgang im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführt wird.  

(80) Jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter ohne Niederlassung in der Union, 

dessen Verarbeitungstätigkeiten sich auf betroffene Personen beziehen, die sich in der 

Union aufhalten, und dazu dienen, diesen Personen in der Union Waren oder 

Dienstleistungen anzubieten — unabhängig davon, ob von der betroffenen Person eine 
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Zahlung verlangt wird — oder deren Verhalten, soweit dieses innerhalb der Union 

erfolgt, zu beobachten, sollte einen Vertreter benennen müssen, es sei denn, die 

Verarbeitung erfolgt gelegentlich, schließt nicht die umfangreiche Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten oder die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten ein und 

bringt unter Berücksichtigung ihrer Art, ihrer Umstände, ihres Umfangs und ihrer Zwecke 

wahrscheinlich kein Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich 

oder bei dem Verantwortlichen handelt es sich um eine Behörde oder öffentliche Stelle. 

Der Vertreter sollte im Namen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters tätig 

werden und den Aufsichtsbehörden als Anlaufstelle dienen. Der Verantwortliche oder 

der Auftragsverarbeiter sollte den Vertreter ausdrücklich bestellen und schriftlich 

beauftragen, in Bezug auf die ihm nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtungen 

an seiner Stelle zu handeln. Die Benennung eines solchen Vertreters berührt nicht die 

Verantwortung oder Haftung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters nach 

Maßgabe dieser Verordnung. Ein solcher Vertreter sollte seine Aufgaben entsprechend 

dem Mandat des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters ausführen und 

insbesondere mit den zuständigen Aufsichtsbehörden in Bezug auf Maßnahmen, die die 

Einhaltung dieser Verordnung sicherstellen sollen, zusammenarbeiten. Bei Verstößen 

des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters sollte der bestellte Vertreter 

Durchsetzungsverfahren unterworfen werden.  

(81) Damit die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die vom Auftragsverarbeiter 

im Namen des Verantwortlichen vorzunehmende Verarbeitung eingehalten werden, 

sollte ein Verantwortlicher, der einen Auftragsverarbeiter mit Verarbeitungstätigkeiten 

betrauen will, nur Auftragsverarbeiter heranziehen, die — insbesondere im Hinblick auf 

Fachwissen, Zuverlässigkeit und Ressourcen — hinreichende Garantien dafür bieten, 

dass technische und organisatorische Maßnahmen — auch für die Sicherheit der 

Verarbeitung — getroffen werden, die den Anforderungen dieser Verordnung genügen. 

Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln oder eines genehmigten 

Zertifizierungsverfahrens durch einen Auftragsverarbeiter kann als Faktor herangezogen 

werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen. Die 

Durchführung einer Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter sollte auf Grundlage 

eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Union oder 

der Mitgliedstaaten erfolgen, der bzw. das den Auftragsverarbeiter an den 

Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und 

Zwecke der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten und die Kategorien von 

betroffenen Personen festgelegt sind, wobei die besonderen Aufgaben und Pflichten des 

Auftragsverarbeiters bei der geplanten Verarbeitung und das Risiko für die Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. Der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter können entscheiden, ob sie einen individuellen Vertrag oder 

Standardvertragsklauseln verwenden, die entweder unmittelbar von der Kommission 

erlassen oder aber nach dem Kohärenzverfahren von einer Aufsichtsbehörde 

angenommen und dann von der Kommission erlassen wurden. Nach Beendigung der 

Verarbeitung im Namen des Verantwortlichen sollte der Auftragsverarbeiter die 

personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder zurückgeben 

oder löschen, sofern nicht nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der 

Auftragsverarbeiter unterliegt, eine Verpflichtung zur Speicherung der 

personenbezogenen Daten besteht.  
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(82) Zum Nachweis der Einhaltung dieser Verordnung sollte der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, die seiner 

Zuständigkeit unterliegen, führen. Jeder Verantwortliche und jeder Auftragsverarbeiter 

sollte verpflichtet sein, mit der Aufsichtsbehörde zusammenzuarbeiten und dieser auf 

Anfrage das entsprechende Verzeichnis vorzulegen, damit die betreffenden 

Verarbeitungsvorgänge anhand dieser Verzeichnisse kontrolliert werden können.  

(83) Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und zur Vorbeugung gegen eine gegen diese 

Verordnung verstoßende Verarbeitung sollte der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter die mit der Verarbeitung verbundenen Risiken ermitteln und 

Maßnahmen zu ihrer Eindämmung, wie etwa eine Verschlüsselung, treffen. Diese 

Maßnahmen sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der 

Implementierungskosten ein Schutzniveau — auch hinsichtlich der Vertraulichkeit — 

gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und der Art der zu 

schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist. Bei der Bewertung der 

Datensicherheitsrisiken sollten die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verbundenen Risiken berücksichtigt werden, wie etwa — ob unbeabsichtigt oder 

unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offenlegung von 

oder unbefugter Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, insbesondere wenn dies zu einem physischen, 

materiellen oder immateriellen Schaden führen könnte.  

(84) Damit diese Verordnung in Fällen, in denen die Verarbeitungsvorgänge wahrscheinlich 

ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen, 

besser eingehalten wird, sollte der Verantwortliche für die Durchführung einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung, mit der insbesondere die Ursache, Art, Besonderheit 

und Schwere dieses Risikos evaluiert werden, verantwortlich sein. Die Ergebnisse der 

Abschätzung sollten berücksichtigt werden, wenn darüber entschieden wird, welche 

geeigneten Maßnahmen ergriffen werden müssen, um nachzuweisen, dass die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit dieser Verordnung in Einklang steht. 

Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass Verarbeitungsvorgänge 

ein hohes Risiko bergen, das der Verantwortliche nicht durch geeignete Maßnahmen in 

Bezug auf verfügbare Technik und Implementierungskosten eindämmen kann, so sollte 

die Aufsichtsbehörde vor der Verarbeitung konsultiert werden.  

(85) Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann — wenn nicht rechtzeitig 

und angemessen reagiert wird — einen physischen, materiellen oder immateriellen 

Schaden für natürliche Personen nach sich ziehen, wie etwa Verlust der Kontrolle über 

ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung, 

Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der 

Pseudonymisierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem 

Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere erhebliche wirtschaftliche oder 

gesellschaftliche Nachteile für die betroffene natürliche Person. Deshalb sollte der 

Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

bekannt wird, die Aufsichtsbehörde von der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten unverzüglich und, falls möglich, binnen höchstens 72 

Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, unterrichten, es sei denn, der 

Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz der Rechenschaftspflicht 

nachweisen, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
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voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen führt. Falls diese Benachrichtigung nicht binnen 72 Stunden 

erfolgen kann, sollten in ihr die Gründe für die Verzögerung angegeben werden müssen, 

und die Informationen können schrittweise ohne unangemessene weitere Verzögerung 

bereitgestellt werden.  

(86) Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die betroffene Person unverzüglich von 

der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigen, wenn diese 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich zu einem hohen 

Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, damit diese 

die erforderlichen Vorkehrungen treffen können. Die Benachrichtigung sollte eine 

Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie an 

die betroffene natürliche Person gerichtete Empfehlungen zur Minderung etwaiger 

nachteiliger Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. Solche Benachrichtigungen der 

betroffenen Person sollten stets so rasch wie nach allgemeinem Ermessen möglich, in 

enger Absprache mit der Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von 

anderen zuständigen Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten 

Weisungen erfolgen. Um beispielsweise das Risiko eines unmittelbaren Schadens 

mindern zu können, müssten betroffene Personen sofort benachrichtigt werden, 

wohingegen eine längere Benachrichtigungsfrist gerechtfertigt sein kann, wenn es 

darum geht, geeignete Maßnahmen gegen fortlaufende oder vergleichbare Verletzungen 

des Schutzes personenbezogener Daten zu treffen.  

(87) Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten technischen Schutz- sowie 

organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, um sofort feststellen zu können, ob 

eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten aufgetreten ist, und um die 

Aufsichtsbehörde und die betroffene Person umgehend unterrichten zu können. Bei der 

Feststellung, ob die Meldung unverzüglich erfolgt ist, sollten die Art und Schwere der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie deren Folgen und nachteilige 

Auswirkungen für die betroffene Person berücksichtigt werden. Die entsprechende 

Meldung kann zu einem Tätigwerden der Aufsichtsbehörde im Einklang mit ihren in 

dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen führen.  

(88) Bei der detaillierten Regelung des Formats und der Verfahren für die Meldung von 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sollten die Umstände der 

Verletzung hinreichend berücksichtigt werden, beispielsweise ob personenbezogene 

Daten durch geeignete technische Sicherheitsvorkehrungen geschützt waren, die die 

Wahrscheinlichkeit eines Identitätsbetrugs oder anderer Formen des Datenmissbrauchs 

wirksam verringern. Überdies sollten solche Regeln und Verfahren den berechtigten 

Interessen der Strafverfolgungsbehörden in Fällen Rechnung tragen, in denen die 

Untersuchung der Umstände einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

durch eine frühzeitige Offenlegung in unnötiger Weise behindert würde.  

(89) Gemäß der Richtlinie 95/46/EG waren Verarbeitungen personenbezogener Daten bei 

den Aufsichtsbehörden generell meldepflichtig. Diese Meldepflicht ist mit einem 

bürokratischen und finanziellen Aufwand verbunden und hat dennoch nicht in allen 

Fällen zu einem besseren Schutz personenbezogener Daten geführt. Diese 

unterschiedslosen allgemeinen Meldepflichten sollten daher abgeschafft und durch 

wirksame Verfahren und Mechanismen ersetzt werden, die sich stattdessen vorrangig 

mit denjenigen Arten von Verarbeitungsvorgängen befassen, die aufgrund ihrer Art, 
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ihres Umfangs, ihrer Umstände und ihrer Zwecke wahrscheinlich ein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringen. Zu solchen Arten von 

Verarbeitungsvorgängen gehören insbesondere solche, bei denen neue Technologien 

eingesetzt werden oder die neuartig sind und bei denen der Verantwortliche noch keine 

Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt hat bzw. bei denen aufgrund der seit der 

ursprünglichen Verarbeitung vergangenen Zeit eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

notwendig geworden ist.  

(90) In derartigen Fällen sollte der Verantwortliche vor der Verarbeitung eine Datenschutz-

Folgenabschätzung durchführen, mit der die spezifische Eintrittswahrscheinlichkeit und 

die Schwere dieses hohen Risikos unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der 

Umstände und der Zwecke der Verarbeitung und der Ursachen des Risikos bewertet 

werden. Diese Folgenabschätzung sollte sich insbesondere mit den Maßnahmen, 

Garantien und Verfahren befassen, durch die dieses Risiko eingedämmt, der Schutz 

personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Verordnung nachgewiesen werden soll.  

(91) Dies sollte insbesondere für umfangreiche Verarbeitungsvorgänge gelten, die dazu 

dienen, große Mengen personenbezogener Daten auf regionaler, nationaler oder 

supranationaler Ebene zu verarbeiten, eine große Zahl von Personen betreffen könnten 

und — beispielsweise aufgrund ihrer Sensibilität — wahrscheinlich ein hohes Risiko mit 

sich bringen und bei denen entsprechend dem jeweils aktuellen Stand der Technik in 

großem Umfang eine neue Technologie eingesetzt wird, sowie für andere 

Verarbeitungsvorgänge, die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen mit sich bringen, insbesondere dann, wenn diese 

Verarbeitungsvorgänge den betroffenen Personen die Ausübung ihrer Rechte 

erschweren. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung sollte auch durchgeführt werden, 

wenn die personenbezogenen Daten für das Treffen von Entscheidungen in Bezug auf 

bestimmte natürliche Personen im Anschluss an eine systematische und eingehende 

Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen auf der Grundlage eines 

Profilings dieser Daten oder im Anschluss an die Verarbeitung besonderer Kategorien 

von personenbezogenen Daten, biometrischen Daten oder von Daten über 

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten sowie damit zusammenhängende 

Sicherungsmaßregeln verarbeitet werden. Gleichermaßen erforderlich ist eine 

Datenschutz-Folgenabschätzung für die weiträumige Überwachung öffentlich 

zugänglicher Bereiche, insbesondere mittels optoelektronischer Vorrichtungen, oder für 

alle anderen Vorgänge, bei denen nach Auffassung der zuständigen Aufsichtsbehörde 

die Verarbeitung wahrscheinlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen mit sich bringt, insbesondere weil sie die betroffenen Personen an 

der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung bzw. Durchführung 

eines Vertrags hindern oder weil sie systematisch in großem Umfang erfolgen. Die 

Verarbeitung personenbezogener Daten sollte nicht als umfangreich gelten, wenn die 

Verarbeitung personenbezogene Daten von Patienten oder von Mandanten betrifft und 

durch einen einzelnen Arzt, sonstigen Angehörigen eines Gesundheitsberufes oder 

Rechtsanwalt erfolgt. In diesen Fällen sollte eine Datenschutz- Folgenabschätzung nicht 

zwingend vorgeschrieben sein.  

(92) Unter bestimmten Umständen kann es vernünftig und unter ökonomischen 

Gesichtspunkten zweckmäßig sein, eine Datenschutz-Folgenabschätzung nicht lediglich 
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auf ein bestimmtes Projekt zu beziehen, sondern sie thematisch breiter anzulegen — 

beispielsweise wenn Behörden oder öffentliche Stellen eine gemeinsame Anwendung 

oder Verarbeitungsplattform schaffen möchten oder wenn mehrere Verantwortliche eine 

gemeinsame Anwendung oder Verarbeitungsumgebung für einen gesamten 

Wirtschaftssektor, für ein bestimmtes Marktsegment oder für eine weit verbreitete 

horizontale Tätigkeit einführen möchten.  

(93) Anlässlich des Erlasses des Gesetzes des Mitgliedstaats, auf dessen Grundlage die 

Behörde oder öffentliche Stelle ihre Aufgaben wahrnimmt und das den fraglichen 

Verarbeitungsvorgang oder die fraglichen Arten von Verarbeitungsvorgängen regelt, 

können die Mitgliedstaaten es für erforderlich erachten, solche Folgeabschätzungen vor 

den Verarbeitungsvorgängen durchzuführen.  

(94) Geht aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung hervor, dass die Verarbeitung bei 

Fehlen von Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Mechanismen zur Minderung des 

Risikos ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich 

bringen würde, und ist der Verantwortliche der Auffassung, dass das Risiko nicht durch 

in Bezug auf verfügbare Technologien und Implementierungskosten vertretbare Mittel 

eingedämmt werden kann, so sollte die Aufsichtsbehörde vor Beginn der 

Verarbeitungstätigkeiten konsultiert werden. Ein solches hohes Risiko ist wahrscheinlich 

mit bestimmten Arten der Verarbeitung und dem Umfang und der Häufigkeit der 

Verarbeitung verbunden, die für natürliche Personen auch eine Schädigung oder eine 

Beeinträchtigung der persönlichen Rechte und Freiheiten mit sich bringen können. Die 

Aufsichtsbehörde sollte das Beratungsersuchen innerhalb einer bestimmten Frist 

beantworten. Allerdings kann sie, auch wenn sie nicht innerhalb dieser Frist reagiert hat, 

entsprechend ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und Befugnissen 

eingreifen, was die Befugnis einschließt, Verarbeitungsvorgänge zu untersagen. Im 

Rahmen dieses Konsultationsprozesses kann das Ergebnis einer im Hinblick auf die 

betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten durchgeführten Datenschutz-

Folgenabschätzung der Aufsichtsbehörde unterbreitet werden; dies gilt insbesondere für 

die zur Eindämmung des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

geplanten Maßnahmen.  

(95) Der Auftragsverarbeiter sollte erforderlichenfalls den Verantwortlichen auf Anfrage bei 

der Gewährleistung der Einhaltung der sich aus der Durchführung der Datenschutz-

Folgenabschätzung und der vorherigen Konsultation der Aufsichtsbehörde ergebenden 

Auflagen unterstützen.  

(96) Eine Konsultation der Aufsichtsbehörde sollte auch während der Ausarbeitung von 

Gesetzes- oder Regelungsvorschriften, in denen eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten vorgesehen ist, erfolgen, um die Vereinbarkeit der geplanten Verarbeitung mit 

dieser Verordnung sicherzustellen und insbesondere das mit ihr für die betroffene 

Person verbundene Risiko einzudämmen.  

(97) In Fällen, in denen die Verarbeitung durch eine Behörde — mit Ausnahmen von 

Gerichten oder unabhängigen Justizbehörden, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit 

handeln –, im privaten Sektor durch einen Verantwortlichen erfolgt, dessen Kerntätigkeit 

in Verarbeitungsvorgängen besteht, die eine regelmäßige und systematische 

Überwachung der betroffenen Personen in großem Umfang erfordern, oder wenn die 

Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen 
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Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten oder von Daten 

über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten besteht, sollte der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter bei der Überwachung der internen Einhaltung der 

Bestimmungen dieser Verordnung von einer weiteren Person, die über Fachwissen auf 

dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzverfahren verfügt, unterstützt 

werden Im privaten Sektor bezieht sich die Kerntätigkeit eines Verantwortlichen auf 

seine Haupttätigkeiten und nicht auf die Verarbeitung personenbezogener Daten als 

Nebentätigkeit. Das erforderliche Niveau des Fachwissens sollte sich insbesondere nach 

den durchgeführten Datenverarbeitungsvorgängen und dem erforderlichen Schutz für 

die von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter verarbeiteten 

personenbezogenen Daten richten. Derartige Datenschutzbeauftragte sollten 

unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um Beschäftigte des Verantwortlichen handelt 

oder nicht, ihre Pflichten und Aufgaben in vollständiger Unabhängigkeit ausüben 

können.  

(98) Verbände oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeitern vertreten, sollten ermutigt werden, in den Grenzen dieser 

Verordnung Verhaltensregeln auszuarbeiten, um eine wirksame Anwendung dieser 

Verordnung zu erleichtern, wobei den Besonderheiten der in bestimmten Sektoren 

erfolgenden Verarbeitungen und den besonderen Bedürfnissen der Kleinstunternehmen 

sowie der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung zu tragen ist. Insbesondere 

könnten in diesen Verhaltensregeln — unter Berücksichtigung des mit der Verarbeitung 

wahrscheinlich einhergehenden Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 

Personen — die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter bestimmt 

werden.  

(99) Bei der Ausarbeitung oder bei der Änderung oder Erweiterung solcher Verhaltensregeln 

sollten Verbände und oder andere Vereinigungen, die bestimmte Kategorien von 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, die maßgeblichen 

Interessenträger, möglichst auch die betroffenen Personen, konsultieren und die 

Eingaben und Stellungnahmen, die sie dabei erhalten, berücksichtigen.  

(100) Um die Transparenz zu erhöhen und die Einhaltung dieser Verordnung zu verbessern, 

sollte angeregt werden, dass Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -

prüfzeichen eingeführt werden, die den betroffenen Personen einen raschen Überblick 

über das Datenschutzniveau einschlägiger Produkte und Dienstleistungen ermöglichen.  

(101) Der Fluss personenbezogener Daten aus Drittländern und internationalen 

Organisationen und in Drittländer und internationale Organisationen ist für die 

Ausweitung des internationalen Handels und der internationalen Zusammenarbeit 

notwendig. Durch die Zunahme dieser Datenströme sind neue Herausforderungen und 

Anforderungen in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten entstanden. Das 

durch diese Verordnung unionsweit gewährleistete Schutzniveau für natürliche 

Personen sollte jedoch bei der Übermittlung personenbezogener Daten aus der Union 

an Verantwortliche, Auftragsverarbeiter oder andere Empfänger in Drittländern oder an 

internationale Organisationen nicht untergraben werden, und zwar auch dann nicht, 

wenn aus einem Drittland oder von einer internationalen Organisation 

personenbezogene Daten an Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in demselben 

oder einem anderen Drittland oder an dieselbe oder eine andere internationale 

Organisation weiterübermittelt werden. In jedem Fall sind derartige Datenübermittlungen 
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an Drittländer und internationale Organisationen nur unter strikter Einhaltung dieser 

Verordnung zulässig. Eine Datenübermittlung könnte nur stattfinden, wenn die in dieser 

Verordnung festgelegten Bedingungen zur Übermittlung personenbezogener Daten an 

Drittländer oder internationale Organisationen vorbehaltlich der übrigen Bestimmungen 

dieser Verordnung von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter erfüllt 

werden.  

(102) Internationale Abkommen zwischen der Union und Drittländern über die Übermittlung 

von personenbezogenen Daten einschließlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen werden von dieser Verordnung nicht berührt. Die Mitgliedstaaten können 

völkerrechtliche Übereinkünfte schließen, die die Übermittlung personenbezogener 

Daten an Drittländer oder internationale Organisationen beinhalten, sofern sich diese 

Übereinkünfte weder auf diese Verordnung noch auf andere Bestimmungen des 

Unionsrechts auswirken und ein angemessenes Schutzniveau für die Grundrechte der 

betroffenen Personen umfassen.  

(103) Die Kommission darf mit Wirkung für die gesamte Union beschließen, dass ein 

bestimmtes Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter Sektor eines Drittlands oder eine 

internationale Organisation ein angemessenes Datenschutzniveau bietet, und auf diese 

Weise in Bezug auf das Drittland oder die internationale Organisation, das bzw. die für 

fähig gehalten wird, ein solches Schutzniveau zu bieten, in der gesamten Union 

Rechtssicherheit schaffen und eine einheitliche Rechtsanwendung sicherstellen. In 

derartigen Fällen dürfen personenbezogene Daten ohne weitere Genehmigung an 

dieses Land oder diese internationale Organisation übermittelt werden. Die Kommission 

kann, nach Abgabe einer ausführlichen Erklärung, in der dem Drittland oder der 

internationalen Organisation eine Begründung gegeben wird, auch entscheiden, eine 

solche Feststellung zu widerrufen.  

(104) In Übereinstimmung mit den Grundwerten der Union, zu denen insbesondere der Schutz 

der Menschenrechte zählt, sollte die Kommission bei der Bewertung des Drittlands oder 

eines Gebiets oder eines bestimmten Sektors eines Drittlands berücksichtigen, inwieweit 

dort die Rechtsstaatlichkeit gewahrt ist, der Rechtsweg gewährleistet ist und die 

internationalen Menschenrechtsnormen und -standards eingehalten werden und welche 

allgemeinen und sektorspezifischen Vorschriften, wozu auch die Vorschriften über die 

öffentliche Sicherheit, die Landesverteidigung und die nationale Sicherheit sowie die 

öffentliche Ordnung und das Strafrecht zählen, dort gelten. Die Annahme eines 

Angemessenheitsbeschlusses in Bezug auf ein Gebiet oder einen bestimmten Sektor 

eines Drittlands sollte unter Berücksichtigung eindeutiger und objektiver Kriterien wie 

bestimmter Verarbeitungsvorgänge und des Anwendungsbereichs anwendbarer 

Rechtsnormen und geltender Rechtsvorschriften in dem Drittland erfolgen. Das Drittland 

sollte Garantien für ein angemessenes Schutzniveau bieten, das dem innerhalb der 

Union gewährleisteten Schutzniveau der Sache nach gleichwertig ist, insbesondere in 

Fällen, in denen personenbezogene Daten in einem oder mehreren spezifischen 

Sektoren verarbeitet werden. Das Drittland sollte insbesondere eine wirksame 

unabhängige Überwachung des Datenschutzes gewährleisten und Mechanismen für 

eine Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten vorsehen, und 

den betroffenen Personen sollten wirksame und durchsetzbare Rechte sowie wirksame 

verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe eingeräumt werden.  
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(105) Die Kommission sollte neben den internationalen Verpflichtungen, die das Drittland oder 

die internationale Organisation eingegangen ist, die Verpflichtungen, die sich aus der 

Teilnahme des Drittlands oder der internationalen Organisation an multilateralen oder 

regionalen Systemen insbesondere im Hinblick auf den Schutz personenbezogener 

Daten ergeben, sowie die Umsetzung dieser Verpflichtungen berücksichtigen. 

Insbesondere sollte der Beitritt des Drittlands zum Übereinkommen des Europarates 

vom 28. Januar 1981 zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 

personenbezogener Daten und dem dazugehörigen Zusatzprotokoll berücksichtigt 

werden. Die Kommission sollte den Ausschuss konsultieren, wenn sie das Schutzniveau 

in Drittländern oder internationalen Organisationen bewertet.  

(106) Die Kommission sollte die Wirkungsweise von Feststellungen zum Schutzniveau in 

einem Drittland, einem Gebiet oder einem bestimmten Sektor eines Drittlands oder einer 

internationalen Organisation überwachen; sie sollte auch die Wirkungsweise der 

Feststellungen, die auf der Grundlage des Artikels 25 Absatz 6 oder des Artikels 26 

Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassen werden, überwachen. In ihren 

Angemessenheitsbeschlüssen sollte die Kommission einen Mechanismus für die 

regelmäßige Überprüfung von deren Wirkungsweise vorsehen. Diese regelmäßige 

Überprüfung sollte in Konsultation mit dem betreffenden Drittland oder der betreffenden 

internationalen Organisation erfolgen und allen maßgeblichen Entwicklungen in dem 

Drittland oder der internationalen Organisation Rechnung tragen. Für die Zwecke der 

Überwachung und der Durchführung der regelmäßigen Überprüfungen sollte die 

Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen Parlaments und des 

Rates sowie der anderen einschlägigen Stellen und Quellen berücksichtigen. Die 

Kommission sollte innerhalb einer angemessenen Frist die Wirkungsweise der 

letztgenannten Beschlüsse bewerten und dem durch diese Verordnung eingesetzten 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates (1) sowie dem Europäischen Parlament und dem Rat über alle 

maßgeblichen Feststellungen Bericht erstatten.  

(107) Die Kommission kann feststellen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter 

Sektor eines Drittlands oder eine internationale Organisation kein angemessenes 

Datenschutzniveau mehr bietet. Die Übermittlung personenbezogener Daten an dieses 

Drittland oder an diese internationale Organisation sollte daraufhin verboten werden, es 

sei denn, die Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf die Datenübermittlung 

vorbehaltlich geeigneter Garantien, einschließlich verbindlicher interner 

Datenschutzvorschriften und auf Ausnahmen für bestimmte Fälle werden erfüllt. In 

diesem Falle sollten Konsultationen zwischen der Kommission und den betreffenden 

Drittländern oder internationalen Organisationen vorgesehen werden. Die Kommission 

sollte dem Drittland oder der internationalen Organisation frühzeitig die Gründe mitteilen 

und Konsultationen aufnehmen, um Abhilfe für die Situation zu schaffen.  

(108) Bei Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses sollte der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter als Ausgleich für den in einem Drittland bestehenden Mangel an 

Datenschutz geeignete Garantien für den Schutz der betroffenen Person vorsehen. 

Diese geeigneten Garantien können darin bestehen, dass auf verbindliche interne 

Datenschutzvorschriften, von der Kommission oder von einer Aufsichtsbehörde 

angenommene Standarddatenschutzklauseln oder von einer Aufsichtsbehörde 

genehmigte Vertragsklauseln zurückgegriffen wird. Diese Garantien sollten sicherstellen, 
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dass die Datenschutzvorschriften und die Rechte der betroffenen Personen auf eine der 

Verarbeitung innerhalb der Union angemessene Art und Weise beachtet werden; dies 

gilt auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von durchsetzbaren Rechten der betroffenen 

Person und von wirksamen Rechtsbehelfen einschließlich des Rechts auf wirksame 

verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe sowie des Rechts auf 

Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in der Union oder in einem Drittland. 

Sie sollten sich insbesondere auf die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, die Grundsätze des Datenschutzes durch 

Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen beziehen. 

Datenübermittlungen dürfen auch von Behörden oder öffentlichen Stellen an Behörden 

oder öffentliche Stellen in Drittländern oder an internationale Organisationen mit 

entsprechenden Pflichten oder Aufgaben vorgenommen werden, auch auf der 

Grundlage von Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen — wie beispielsweise 

einer gemeinsamen Absichtserklärung –, mit denen den betroffenen Personen 

durchsetzbare und wirksame Rechte eingeräumt werden, aufzunehmen sind. Die 

Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde sollte erlangt werden, wenn die 

Garantien in nicht rechtsverbindlichen Verwaltungsvereinbarungen vorgesehen sind.  

(109) Die dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter offenstehende Möglichkeit, auf 

die von der Kommission oder einer Aufsichtsbehörde festgelegten Standard-

Datenschutzklauseln zurückzugreifen, sollte den Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter weder daran hindern, die Standard-Datenschutzklauseln auch in 

umfangreicheren Verträgen, wie zum Beispiel Verträgen zwischen dem 

Auftragsverarbeiter und einem anderen Auftragsverarbeiter, zu verwenden, noch ihn 

daran hindern, ihnen weitere Klauseln oder zusätzliche Garantien hinzuzufügen, solange 

diese weder mittelbar noch unmittelbar im Widerspruch zu den von der Kommission oder 

einer Aufsichtsbehörde erlassenen Standard-Datenschutzklauseln stehen oder die 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen beschneiden. Die 

Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter sollten ermutigt werden, mit vertraglichen 

Verpflichtungen, die die Standard-Schutzklauseln ergänzen, zusätzliche Garantien zu 

bieten.  

(110) Jede Unternehmensgruppe oder jede Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame 

Wirtschaftstätigkeit ausüben, sollte für ihre internationalen Datenübermittlungen aus der 

Union an Organisationen derselben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von 

Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, genehmigte 

verbindliche interne Datenschutzvorschriften anwenden dürfen, sofern diese sämtliche 

Grundprinzipien und durchsetzbaren Rechte enthalten, die geeignete Garantien für die 

Übermittlungen beziehungsweise Kategorien von Übermittlungen personenbezogener 

Daten bieten.  

(111) Datenübermittlungen sollten unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein, nämlich 

wenn die betroffene Person ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, wenn die 

Übermittlung gelegentlich erfolgt und im Rahmen eines Vertrags oder zur 

Geltendmachung von Rechtsansprüchen, sei es vor Gericht oder auf dem 

Verwaltungswege oder in außergerichtlichen Verfahren, wozu auch Verfahren vor 

Regulierungsbehörden zählen, erforderlich ist. Die Übermittlung sollte zudem möglich 

sein, wenn sie zur Wahrung eines im Unionsrecht oder im Recht eines Mitgliedstaats 

festgelegten wichtigen öffentlichen Interesses erforderlich ist oder wenn sie aus einem 
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durch Rechtsvorschriften vorgesehenen Register erfolgt, das von der Öffentlichkeit oder 

Personen mit berechtigtem Interesse eingesehen werden kann. In letzterem Fall sollte 

sich eine solche Übermittlung nicht auf die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im 

Register enthaltenen personenbezogenen Daten erstrecken dürfen. Ist das betreffende 

Register zur Einsichtnahme durch Personen mit berechtigtem Interesse bestimmt, sollte 

die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese 

Personen die Adressaten der Übermittlung sind, wobei den Interessen und 

Grundrechten der betroffenen Person in vollem Umfang Rechnung zu tragen ist. 

(112) Diese Ausnahmen sollten insbesondere für Datenübermittlungen gelten, die aus 

wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich sind, beispielsweise für den 

internationalen Datenaustausch zwischen Wettbewerbs-, Steuer- oder Zollbehörden, 

zwischen Finanzaufsichtsbehörden oder zwischen für Angelegenheiten der sozialen 

Sicherheit oder für die öffentliche Gesundheit zuständigen Diensten, beispielsweise im 

Falle der Umgebungsuntersuchung bei ansteckenden Krankheiten oder zur 

Verringerung und/oder Beseitigung des Dopings im Sport. Die Übermittlung 

personenbezogener Daten sollte ebenfalls als rechtmäßig angesehen werden, wenn sie 

erforderlich ist, um ein Interesse, das für die lebenswichtigen Interessen — 

einschließlich der körperlichen Unversehrtheit oder des Lebens — der betroffenen 

Person oder einer anderen Person wesentlich ist, zu schützen und die betroffene Person 

außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben. Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, 

so können im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen Gründen des 

öffentlichen Interesses ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter 

Kategorien von Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorgesehen 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten solche Bestimmungen der Kommission mitteilen. 

Jede Übermittlung personenbezogener Daten einer betroffenen Person, die aus 

physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu erteilen, an 

eine internationale humanitäre Organisation, die erfolgt, um eine nach den Genfer 

Konventionen obliegende Aufgabe auszuführen oder um dem in bewaffneten Konflikten 

anwendbaren humanitären Völkerrecht nachzukommen, könnte als aus einem wichtigen 

Grund im öffentlichen Interesse notwendig oder als im lebenswichtigen Interesse der 

betroffenen Person liegend erachtet werden.  

(113) Übermittlungen, die als nicht wiederholt erfolgend gelten können und nur eine begrenzte 

Zahl von betroffenen Personen betreffen, könnten auch zur Wahrung der zwingenden 

berechtigten Interessen des Verantwortlichen möglich sein, sofern die Interessen oder 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen und der Verantwortliche 

sämtliche Umstände der Datenübermittlung geprüft hat. Der Verantwortliche sollte 

insbesondere die Art der personenbezogenen Daten, den Zweck und die Dauer der 

vorgesehenen Verarbeitung, die Situation im Herkunftsland, in dem betreffenden 

Drittland und im Endbestimmungsland berücksichtigen und angemessene Garantien 

zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten vorsehen. Diese Übermittlungen sollten 

nur in den verbleibenden Fällen möglich sein, in denen keiner der anderen Gründe für 

die Übermittlung anwendbar ist. Bei wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder bei statistischen Zwecken sollten die legitimen 

gesellschaftlichen Erwartungen in Bezug auf einen Wissenszuwachs berücksichtigt 

werden. Der Verantwortliche sollte die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person von 

der Übermittlung in Kenntnis setzen.  
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(114) In allen Fällen, in denen kein Kommissionsbeschluss zur Angemessenheit des in einem 

Drittland bestehenden Datenschutzniveaus vorliegt, sollte der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter auf Lösungen zurückgreifen, mit denen den betroffenen Personen 

durchsetzbare und wirksame Rechte in Bezug auf die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten in der Union nach der Übermittlung dieser Daten eingeräumt 

werden, damit sie weiterhin die Grundrechte und Garantien genießen können.  

(115) Manche Drittländer erlassen Gesetze, Vorschriften und sonstige Rechtsakte, die 

vorgeben, die Verarbeitungstätigkeiten natürlicher und juristischer Personen, die der 

Rechtsprechung der Mitgliedstaaten unterliegen, unmittelbar zu regeln. Dies kann Urteile 

von Gerichten und Entscheidungen von Verwaltungsbehörden in Drittländern umfassen, 

mit denen von einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter die Übermittlung 

oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt wird und die nicht auf eine in Kraft 

befindliche internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen 

dem ersuchenden Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind. Die 

Anwendung dieser Gesetze, Verordnungen und sonstigen Rechtsakte außerhalb des 

Hoheitsgebiets der betreffenden Drittländer kann gegen internationales Recht verstoßen 

und dem durch diese Verordnung in der Union gewährleisteten Schutz natürlicher 

Personen zuwiderlaufen. Datenübermittlungen sollten daher nur zulässig sein, wenn die 

Bedingungen dieser Verordnung für Datenübermittlungen an Drittländer eingehalten 

werden. Dies kann unter anderem der Fall sein, wenn die Offenlegung aus einem 

wichtigen öffentlichen Interesse erforderlich ist, das im Unionsrecht oder im Recht des 

Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, anerkannt ist.  

(116) Wenn personenbezogene Daten in ein anderes Land außerhalb der Union übermittelt 

werden, besteht eine erhöhte Gefahr, dass natürliche Personen ihre Datenschutzrechte 

nicht wahrnehmen können und sich insbesondere gegen die unrechtmäßige Nutzung 

oder Offenlegung dieser Informationen zu schützen. Ebenso kann es vorkommen, dass 

Aufsichtsbehörden Beschwerden nicht nachgehen oder Untersuchungen nicht 

durchführen können, die einen Bezug zu Tätigkeiten außerhalb der Grenzen ihres 

Mitgliedstaats haben. Ihre Bemühungen um grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

können auch durch unzureichende Präventiv- und Abhilfebefugnisse, widersprüchliche 

Rechtsordnungen und praktische Hindernisse wie Ressourcenknappheit behindert 

werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden muss daher 

gefördert werden, damit sie Informationen austauschen und mit den Aufsichtsbehörden 

in anderen Ländern Untersuchungen durchführen können. Um Mechanismen der 

internationalen Zusammenarbeit zu entwickeln, die die internationale Amtshilfe bei der 

Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten erleichtern 

und sicherstellen, sollten die Kommission und die Aufsichtsbehörden Informationen 

austauschen und bei Tätigkeiten, die mit der Ausübung ihrer Befugnisse in 

Zusammenhang stehen, mit den zuständigen Behörden der Drittländer nach dem 

Grundsatz der Gegenseitigkeit und gemäß dieser Verordnung zusammenarbeiten.  

(117) Die Errichtung von Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten, die befugt sind, ihre 

Aufgaben und Befugnisse völlig unabhängig wahrzunehmen, ist ein wesentlicher 

Bestandteil des Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten. Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine Aufsichtsbehörde errichten können, 

wenn dies ihrer verfassungsmäßigen, organisatorischen und administrativen Struktur 

entspricht.  
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(118) Die Tatsache, dass die Aufsichtsbehörden unabhängig sind, sollte nicht bedeuten, dass 

sie hinsichtlich ihrer Ausgaben keinem Kontroll- oder Überwachungsmechanismus 

unterworfen werden bzw. sie keiner gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden 

können.  

(119) Errichtet ein Mitgliedstaat mehrere Aufsichtsbehörden, so sollte er mittels 

Rechtsvorschriften sicherstellen, dass diese Aufsichtsbehörden am Kohärenzverfahren 

wirksam beteiligt werden. Insbesondere sollte dieser Mitgliedstaat eine Aufsichtsbehörde 

bestimmen, die als zentrale Anlaufstelle für eine wirksame Beteiligung dieser Behörden 

an dem Verfahren fungiert und eine rasche und reibungslose Zusammenarbeit mit 

anderen Aufsichtsbehörden, dem Ausschuss und der Kommission gewährleistet.  

(120) Jede Aufsichtsbehörde sollte mit Finanzmitteln, Personal, Räumlichkeiten und einer 

Infrastruktur ausgestattet werden, wie sie für die wirksame Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben, einschließlich derer im Zusammenhang mit der Amtshilfe und 

Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsbehörden in der gesamten Union, notwendig 

sind. Jede Aufsichtsbehörde sollte über einen eigenen, öffentlichen, jährlichen 

Haushaltsplan verfügen, der Teil des gesamten Staatshaushalts oder nationalen 

Haushalts sein kann.  

(121) Die allgemeinen Anforderungen an das Mitglied oder die Mitglieder der 

Aufsichtsbehörde sollten durch Rechtsvorschriften von jedem Mitgliedstaat geregelt 

werden und insbesondere vorsehen, dass diese Mitglieder im Wege eines transparenten 

Verfahrens entweder — auf Vorschlag der Regierung, eines Mitglieds der Regierung, 

des Parlaments oder einer Parlamentskammer — vom Parlament, der Regierung oder 

dem Staatsoberhaupt des Mitgliedstaats oder von einer unabhängigen Stelle ernannt 

werden, die nach dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird. Um die 

Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde zu gewährleisten, sollten ihre Mitglieder ihr Amt 

integer ausüben, von allen mit den Aufgaben ihres Amts nicht zu vereinbarenden 

Handlungen absehen und während ihrer Amtszeit keine andere mit ihrem Amt nicht zu 

vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit ausüben. Die Aufsichtsbehörde 

sollte über eigenes Personal verfügen, das sie selbst oder eine nach dem Recht des 

Mitgliedstaats eingerichtete unabhängige Stelle auswählt und das ausschließlich der 

Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der Aufsichtsbehörde unterstehen sollte.  

(122) Jede Aufsichtsbehörde sollte dafür zuständig sein, im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats 

die Befugnisse auszuüben und die Aufgaben zu erfüllen, die ihr mit dieser Verordnung 

übertragen wurden. Dies sollte insbesondere für Folgendes gelten: die Verarbeitung im 

Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung des Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats, die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch Behörden oder private Stellen, die im öffentlichen 

Interesse handeln, Verarbeitungstätigkeiten, die Auswirkungen auf betroffene Personen 

in ihrem Hoheitsgebiet haben, oder Verarbeitungstätigkeiten eines Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiters ohne Niederlassung in der Union, sofern sie auf betroffene 

Personen mit Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet ausgerichtet sind. Dies sollte auch die 

Bearbeitung von Beschwerden einer betroffenen Person, die Durchführung von 

Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung sowie die Förderung der 

Information der Öffentlichkeit über Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten einschließen.  



143 
 

(123) Die Aufsichtsbehörden sollten die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung 

überwachen und zu ihrer einheitlichen Anwendung in der gesamten Union beitragen, um 

natürliche Personen im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer Daten zu schützen und den 

freien Verkehr personenbezogener Daten im Binnenmarkt zu erleichtern. Zu diesem 

Zweck sollten die Aufsichtsbehörden untereinander und mit der Kommission 

zusammenarbeiten, ohne dass eine Vereinbarung zwischen den Mitgliedstaaten über 

die Leistung von Amtshilfe oder über eine derartige Zusammenarbeit erforderlich wäre.  

(124) Findet die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Tätigkeit 

einer Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union 

statt und hat der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter Niederlassungen in mehr 

als einem Mitgliedstaat oder hat die Verarbeitungstätigkeit im Zusammenhang mit der 

Tätigkeit einer einzigen Niederlassung eines Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters 

in der Union erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als einem 

Mitgliedstaat bzw. wird sie voraussichtlich solche Auswirkungen haben, so sollte die 

Aufsichtsbehörde für die Hauptniederlassung des Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters oder für die einzige Niederlassung des Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters als federführende Behörde fungieren. Sie sollte mit den anderen 

Behörden zusammenarbeiten, die betroffen sind, weil der Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter eine Niederlassung im Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats hat, weil 

die Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz in 

ihrem Hoheitsgebiet hat oder weil bei ihnen eine Beschwerde eingelegt wurde. Auch 

wenn eine betroffene Person ohne Wohnsitz in dem betreffenden Mitgliedstaat eine 

Beschwerde eingelegt hat, sollte die Aufsichtsbehörde, bei der Beschwerde eingelegt 

wurde, auch eine betroffene Aufsichtsbehörde sein. Der Ausschuss sollte — im Rahmen 

seiner Aufgaben in Bezug auf die Herausgabe von Leitlinien zu allen Fragen im 

Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung — insbesondere Leitlinien zu 

den Kriterien ausgeben können, die bei der Feststellung zu berücksichtigen sind, ob die 

fragliche Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als 

einem Mitgliedstaat hat und was einen maßgeblichen und begründeten Einspruch 

darstellt.  

(125) Die federführende Behörde sollte berechtigt sein, verbindliche Beschlüsse über 

Maßnahmen zu erlassen, mit denen die ihr gemäß dieser Verordnung übertragenen 

Befugnisse ausgeübt werden. In ihrer Eigenschaft als federführende Behörde sollte 

diese Aufsichtsbehörde für die enge Einbindung und Koordinierung der betroffenen 

Aufsichtsbehörden im Entscheidungsprozess sorgen. Wird beschlossen, die 

Beschwerde der betroffenen Person vollständig oder teilweise abzuweisen, so sollte 

dieser Beschluss von der Aufsichtsbehörde angenommen werden, bei der die 

Beschwerde eingelegt wurde.  

(126) Der Beschluss sollte von der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen 

Aufsichtsbehörden gemeinsam vereinbart werden und an die Hauptniederlassung oder 

die einzige Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters gerichtet sein 

und für den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter verbindlich sein. Der 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte die erforderlichen Maßnahmen treffen, 

um die Einhaltung dieser Verordnung und die Umsetzung des Beschlusses zu 

gewährleisten, der der Hauptniederlassung des Verantwortlichen oder 
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Auftragsverarbeiters im Hinblick auf die Verarbeitungstätigkeiten in der Union von der 

federführenden Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurde.  

(127) Jede Aufsichtsbehörde, die nicht als federführende Aufsichtsbehörde fungiert, sollte in 

örtlichen Fällen zuständig sein, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat hat, der Gegenstand der spezifischen 

Verarbeitung aber nur die Verarbeitungstätigkeiten in einem einzigen Mitgliedstaat und 

nur betroffene Personen in diesem einen Mitgliedstaat betrifft, beispielsweise wenn es 

um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Arbeitnehmern im spezifischen 

Beschäftigungskontext eines Mitgliedstaats geht. In solchen Fällen sollte die 

Aufsichtsbehörde unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 

Angelegenheit unterrichten. Nach ihrer Unterrichtung sollte die federführende 

Aufsichtsbehörde entscheiden, ob sie den Fall nach den Bestimmungen zur 

Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden gemäß der Vorschrift zur Zusammenarbeit zwischen der 

federführenden Aufsichtsbehörde und anderen betroffenen Aufsichtsbehörden (im 

Folgenden „Verfahren der Zusammenarbeit und Kohärenz“) regelt oder ob die 

Aufsichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, den Fall auf örtlicher Ebene regeln sollte. 

Dabei sollte die federführende Aufsichtsbehörde berücksichtigen, ob der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen Aufsichtsbehörde sie 

unterrichtet hat, eine Niederlassung hat, damit Beschlüsse gegenüber dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wirksam durchgesetzt werden. 

Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, den Fall selbst zu regeln, sollte die 

Aufsichtsbehörde, die sie unterrichtet hat, die Möglichkeit haben, einen 

Beschlussentwurf vorzulegen, dem die federführende Aufsichtsbehörde bei der 

Ausarbeitung ihres Beschlussentwurfs im Rahmen dieses Verfahrens der 

Zusammenarbeit und Kohärenz weitestgehend Rechnung tragen sollte.  

(128) Die Vorschriften über die federführende Behörde und das Verfahren der 

Zusammenarbeit und Kohärenz sollten keine Anwendung finden, wenn die Verarbeitung 

durch Behörden oder private Stellen im öffentlichen Interesse erfolgt. In diesen Fällen 

sollte die Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, in dem die Behörde oder private 

Einrichtung ihren Sitz hat, die einzige Aufsichtsbehörde sein, die dafür zuständig ist, die 

Befugnisse auszuüben, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden.  

(129) Um die einheitliche Überwachung und Durchsetzung dieser Verordnung in der gesamten 

Union sicherzustellen, sollten die Aufsichtsbehörden in jedem Mitgliedstaat dieselben 

Aufgaben und wirksamen Befugnisse haben, darunter, insbesondere im Fall von 

Beschwerden natürlicher Personen, Untersuchungsbefugnisse, Abhilfebefugnisse und 

Sanktionsbefugnisse und Genehmigungsbefugnisse und beratende Befugnisse, sowie 

— unbeschadet der Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden nach dem Recht der 

Mitgliedstaaten — die Befugnis, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden 

zur Kenntnis zu bringen und Gerichtsverfahren anzustrengen. Dazu sollte auch die 

Befugnis zählen, eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, 

einschließlich eines Verbots, zu verhängen. Die Mitgliedstaaten können andere 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten im Rahmen 

dieser Verordnung festlegen. Die Befugnisse der Aufsichtsbehörden sollten in 

Übereinstimmung mit den geeigneten Verfahrensgarantien nach dem Unionsrecht und 

dem Recht der Mitgliedstaaten unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen 
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Frist ausgeübt werden. Insbesondere sollte jede Maßnahme im Hinblick auf die 

Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung geeignet, erforderlich und 

verhältnismäßig sein, wobei die Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen 

sind, das Recht einer jeden Person, gehört zu werden, bevor eine individuelle 

Maßnahme getroffen wird, die nachteilige Auswirkungen auf diese Person hätte, zu 

achten ist und überflüssige Kosten und übermäßige Unannehmlichkeiten für die 

Betroffenen zu vermeiden sind. Untersuchungsbefugnisse im Hinblick auf den Zugang 

zu Räumlichkeiten sollten im Einklang mit besonderen Anforderungen im 

Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten ausgeübt werden, wie etwa dem Erfordernis einer 

vorherigen richterlichen Genehmigung. Jede rechtsverbindliche Maßnahme der 

Aufsichtsbehörde sollte schriftlich erlassen werden und sie sollte klar und eindeutig sein; 

die Aufsichtsbehörde, die die Maßnahme erlassen hat, und das Datum, an dem die 

Maßnahme erlassen wurde, sollten angegeben werden und die Maßnahme sollte vom 

Leiter oder von einem von ihm bevollmächtigen Mitglied der Aufsichtsbehörde 

unterschrieben sein und eine Begründung für die Maßnahme sowie einen Hinweis auf 

das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf enthalten. Dies sollte zusätzliche 

Anforderungen nach dem Verfahrensrecht der Mitgliedstaaten nicht ausschließen. Der 

Erlass eines rechtsverbindlichen Beschlusses setzt voraus, dass er in dem Mitgliedstaat 

der Aufsichtsbehörde, die den Beschluss erlassen hat, gerichtlich überprüft werden 

kann.  

(130) Ist die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, nicht die 

federführende Aufsichtsbehörde, so sollte die federführende Aufsichtsbehörde gemäß 

den Bestimmungen dieser Verordnung über Zusammenarbeit und Kohärenz eng mit der 

Aufsichtsbehörde zusammenarbeiten, bei der die Beschwerde eingereicht wurde. In 

solchen Fällen sollte die federführende Aufsichtsbehörde bei Maßnahmen, die rechtliche 

Wirkungen entfalten sollen, unter anderem bei der Verhängung von Geldbußen, den 

Standpunkt der Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde und die 

weiterhin befugt sein sollte, in Abstimmung mit der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Untersuchungen im Hoheitsgebiet ihres eigenen Mitgliedstaats durchzuführen, 

weitestgehend berücksichtigen.  

(131) Wenn eine andere Aufsichtsbehörde als federführende Aufsichtsbehörde für die 

Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters fungieren 

sollte, der konkrete Gegenstand einer Beschwerde oder der mögliche Verstoß jedoch 

nur die Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in 

dem Mitgliedstaat betrifft, in dem die Beschwerde eingereicht wurde oder der mögliche 

Verstoß aufgedeckt wurde, und die Angelegenheit keine erheblichen Auswirkungen auf 

betroffene Personen in anderen Mitgliedstaaten hat oder haben dürfte, sollte die 

Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht wurde oder die Situationen, die 

mögliche Verstöße gegen diese Verordnung darstellen, aufgedeckt hat bzw. auf andere 

Weise darüber informiert wurde, versuchen, eine gütliche Einigung mit dem 

Verantwortlichen zu erzielen; falls sich dies als nicht erfolgreich erweist, sollte sie die 

gesamte Bandbreite ihrer Befugnisse wahrnehmen. Dies sollte auch Folgendes 

umfassen: die spezifische Verarbeitung im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats der 

Aufsichtsbehörde oder im Hinblick auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats; die Verarbeitung im Rahmen eines Angebots von Waren oder 

Dienstleistungen, das speziell auf betroffene Personen im Hoheitsgebiet des 

Mitgliedstaats der Aufsichtsbehörde ausgerichtet ist; oder eine Verarbeitung, die unter 
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Berücksichtigung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen nach dem Recht der 

Mitgliedstaaten bewertet werden muss.  

(132) Auf die Öffentlichkeit ausgerichtete Sensibilisierungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden 

sollten spezifische Maßnahmen einschließen, die sich an die Verantwortlichen und die 

Auftragsverarbeiter, einschließlich Kleinstunternehmen sowie kleiner und mittlerer 

Unternehmen, und an natürliche Personen, insbesondere im Bildungsbereich, richten.  

(133) Die Aufsichtsbehörden sollten sich gegenseitig bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen und Amtshilfe leisten, damit eine einheitliche Anwendung und 

Durchsetzung dieser Verordnung im Binnenmarkt gewährleistet ist. Eine 

Aufsichtsbehörde, die um Amtshilfe ersucht hat, kann eine einstweilige Maßnahme 

erlassen, wenn sie nicht binnen eines Monats nach Eingang des Amtshilfeersuchens bei 

der ersuchten Aufsichtsbehörde eine Antwort von dieser erhalten hat.  

(134) Jede Aufsichtsbehörde sollte gegebenenfalls an gemeinsamen Maßnahmen von 

anderen Aufsichtsbehörden teilnehmen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde sollte auf das 

Ersuchen binnen einer bestimmten Frist antworten müssen.  

(135) Um die einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union 

sicherzustellen, sollte ein Verfahren zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Rechtsanwendung (Kohärenzverfahren) für die Zusammenarbeit zwischen den 

Aufsichtsbehörden eingeführt werden. Dieses Verfahren sollte insbesondere dann 

angewendet werden, wenn eine Aufsichtsbehörde beabsichtigt, eine Maßnahme zu 

erlassen, die rechtliche Wirkungen in Bezug auf Verarbeitungsvorgänge entfalten soll, 

die für eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehreren Mitgliedstaaten 

erhebliche Auswirkungen haben. Ferner sollte es zur Anwendung kommen, wenn eine 

betroffene Aufsichtsbehörde oder die Kommission beantragt, dass die Angelegenheit im 

Rahmen des Kohärenzverfahrens behandelt wird. Dieses Verfahren sollte andere 

Maßnahmen, die die Kommission möglicherweise in Ausübung ihrer Befugnisse nach 

den Verträgen trifft, unberührt lassen.  

(136) Bei Anwendung des Kohärenzverfahrens sollte der Ausschuss, falls von der Mehrheit 

seiner Mitglieder so entschieden wird oder falls eine andere betroffene Aufsichtsbehörde 

oder die Kommission darum ersuchen, binnen einer festgelegten Frist eine 

Stellungnahme abgeben. Dem Ausschuss sollte auch die Befugnis übertragen werden, 

bei Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden rechtsverbindliche Beschlüsse zu 

erlassen. Zu diesem Zweck sollte er in klar bestimmten Fällen, in denen die 

Aufsichtsbehörden insbesondere im Rahmen des Verfahrens der Zusammenarbeit 

zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden 

widersprüchliche Standpunkte zu dem Sachverhalt, vor allem in der Frage, ob ein 

Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt, vertreten, grundsätzlich mit einer Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Mitglieder rechtsverbindliche Beschlüsse erlassen.  

(137) Es kann dringender Handlungsbedarf zum Schutz der Rechte und Freiheiten von 

betroffenen Personen bestehen, insbesondere wenn eine erhebliche Behinderung der 

Durchsetzung des Rechts einer betroffenen Person droht. Eine Aufsichtsbehörde sollte 

daher hinreichend begründete einstweilige Maßnahmen in ihrem Hoheitsgebiet mit einer 

festgelegten Geltungsdauer von höchstens drei Monaten erlassen können.  
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(138) Die Anwendung dieses Verfahrens sollte in den Fällen, in denen sie verbindlich 

vorgeschrieben ist, eine Bedingung für die Rechtmäßigkeit einer Maßnahme einer 

Aufsichtsbehörde sein, die rechtliche Wirkungen entfalten soll. In anderen Fällen von 

grenzüberschreitender Relevanz sollte das Verfahren der Zusammenarbeit zwischen der 

federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen Aufsichtsbehörden zur 

Anwendung gelangen, und die betroffenen Aufsichtsbehörden können auf bilateraler 

oder multilateraler Ebene Amtshilfe leisten und gemeinsame Maßnahmen durchführen, 

ohne auf das Kohärenzverfahren zurückzugreifen.  

(139) Zur Förderung der einheitlichen Anwendung dieser Verordnung sollte der Ausschuss als 

unabhängige Einrichtung der Union eingesetzt werden. Damit der Ausschuss seine Ziele 

erreichen kann, sollte er Rechtspersönlichkeit besitzen. Der Ausschuss sollte von 

seinem Vorsitz vertreten werden. Er sollte die mit der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Arbeitsgruppe für den Schutz der Rechte von Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten ersetzen. Er sollte aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde 

jedes Mitgliedstaats und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten oder deren 

jeweiligen Vertretern gebildet werden. An den Beratungen des Ausschusses sollte die 

Kommission ohne Stimmrecht teilnehmen und der Europäische Datenschutzbeauftragte 

sollte spezifische Stimmrechte haben. Der Ausschuss sollte zur einheitlichen 

Anwendung der Verordnung in der gesamten Union beitragen, die Kommission 

insbesondere im Hinblick auf das Schutzniveau in Drittländern oder internationalen 

Organisationen beraten und die Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden in der Union 

fördern. Der Ausschuss sollte bei der Erfüllung seiner Aufgaben unabhängig handeln.  

(140) Der Ausschusssollte von einem Sekretariat unterstützt werden, das von dem 

Europäischen Datenschutzbeauftragten bereitgestellt wird. Das Personal des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung der dem Ausschuss 

gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, sollte diese Aufgaben 

ausschließlich gemäß den Anweisungen des Vorsitzes des Ausschusses durchführen 

und diesem Bericht erstatten.  

(141) Jede betroffene Person sollte das Recht haben, bei einer einzigen Aufsichtsbehörde 

insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts eine Beschwerde 

einzureichen und gemäß Artikel 47 der Charta einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf einzulegen, wenn sie sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung 

verletzt sieht oder wenn die Aufsichtsbehörde auf eine Beschwerde hin nicht tätig wird, 

eine Beschwerde teilweise oder ganz abweist oder ablehnt oder nicht tätig wird, obwohl 

dies zum Schutz der Rechte der betroffenen Person notwendig ist. Die auf eine 

Beschwerde folgende Untersuchung sollte vorbehaltlich gerichtlicher Überprüfung so 

weit gehen, wie dies im Einzelfall angemessen ist. Die Aufsichtsbehörde sollte die 

betroffene Person innerhalb eines angemessenen Zeitraums über den Fortgang und die 

Ergebnisse der Beschwerde unterrichten. Sollten weitere Untersuchungen oder die 

Abstimmung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erforderlich sein, sollte die betroffene 

Person über den Zwischenstand informiert werden. Jede Aufsichtsbehörde sollte 

Maßnahmen zur Erleichterung der Einreichung von Beschwerden treffen, wie etwa die 

Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden 

kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden.  

(142) Betroffene Personen, die sich in ihren Rechten gemäß dieser Verordnung verletzt 

sehen, sollten das Recht haben, nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete 
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Einrichtungen, Organisationen oder Verbände ohne Gewinnerzielungsabsicht, deren 

satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse liegen und die im Bereich des Schutzes 

personenbezogener Daten tätig sind, zu beauftragen, in ihrem Namen Beschwerde bei 

einer Aufsichtsbehörde oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen oder das 

Recht auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen ist. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese 

Einrichtungen, Organisationen oder Verbände das Recht haben, unabhängig vom 

Auftrag einer betroffenen Person in dem betreffenden Mitgliedstaat eine eigene 

Beschwerde einzulegen, und das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 

haben sollten, wenn sie Grund zu der Annahme haben, dass die Rechte der betroffenen 

Person infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden Verarbeitung 

verletzt worden sind. Diesen Einrichtungen, Organisationen oder Verbänden kann 

unabhängig vom Auftrag einer betroffenen Person nicht gestattet werden, im Namen 

einer betroffenen Person Schadenersatz zu verlangen.  

(143) Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht, unter den in Artikel 263 AEUV 

genannten Voraussetzungen beim Gerichtshof eine Klage auf Nichtigerklärung eines 

Beschlusses des Ausschusses zu erheben. Als Adressaten solcher Beschlüsse müssen 

die betroffenen Aufsichtsbehörden, die diese Beschlüsse anfechten möchten, binnen 

zwei Monaten nach deren Übermittlung gemäß Artikel 263 AEUV Klage erheben. Sofern 

Beschlüsse des Ausschusses einen Verantwortlichen, einen Auftragsverarbeiter oder 

den Beschwerdeführer unmittelbar und individuell betreffen, so können diese Personen 

binnen zwei Monaten nach Veröffentlichung der betreffenden Beschlüsse auf der 

Website des Ausschusses im Einklang mit Artikel 263 AEUV eine Klage auf 

Nichtigerklärung erheben. Unbeschadet dieses Rechts nach Artikel 263 AEUV sollte 

jede natürliche oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf bei dem zuständigen einzelstaatlichen Gericht gegen einen Beschluss 

einer Aufsichtsbehörde haben, der gegenüber dieser Person Rechtswirkungen entfaltet. 

Ein derartiger Beschluss betrifft insbesondere die Ausübung von Untersuchungs-, 

Abhilfe- und Genehmigungsbefugnissen durch die Aufsichtsbehörde oder die Ablehnung 

oder Abweisung von Beschwerden. Das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf umfasst jedoch nicht rechtlich nicht bindende Maßnahmen der 

Aufsichtsbehörden wie von ihr abgegebene Stellungnahmen oder Empfehlungen. 

Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sollten bei den Gerichten des Mitgliedstaats 

angestrengt werden, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat, und sollten im Einklang 

mit dem Verfahrensrecht dieses Mitgliedstaats durchgeführt werden. Diese Gerichte 

sollten eine uneingeschränkte Zuständigkeit besitzen, was die Zuständigkeit, sämtliche 

für den bei ihnen anhängigen Rechtsstreit maßgebliche Sach- und Rechtsfragen zu 

prüfen, einschließt. Wurde eine Beschwerde von einer Aufsichtsbehörde abgelehnt oder 

abgewiesen, kann der Beschwerdeführer Klage bei den Gerichten desselben 

Mitgliedstaats erheben. Im Zusammenhang mit gerichtlichen Rechtsbehelfen in Bezug 

auf die Anwendung dieser Verordnung können einzelstaatliche Gerichte, die eine 

Entscheidung über diese Frage für erforderlich halten, um ihr Urteil erlassen zu können, 

bzw. müssen einzelstaatliche Gerichte in den Fällen nach Artikel 267 AEUV den 

Gerichtshof um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Unionsrechts — das auch 

diese Verordnung einschließt — ersuchen. Wird darüber hinaus der Beschluss einer 

Aufsichtsbehörde zur Umsetzung eines Beschlusses des Ausschusses vor einem 

einzelstaatlichen Gericht angefochten und wird die Gültigkeit des Beschlusses des 

Ausschusses in Frage gestellt, so hat dieses einzelstaatliche Gericht nicht die Befugnis, 
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den Beschluss des Ausschusses für nichtig zu erklären, sondern es muss im Einklang 

mit Artikel 267 AEUV in der Auslegung des Gerichtshofs den Gerichtshof mit der Frage 

der Gültigkeit befassen, wenn es den Beschluss für nichtig hält. Allerdings darf ein 

einzelstaatliches Gericht den Gerichtshof nicht auf Anfrage einer natürlichen oder 

juristischen Person mit Fragen der Gültigkeit des Beschlusses des Ausschusses 

befassen, wenn diese Person Gelegenheit hatte, eine Klage auf Nichtigerklärung dieses 

Beschlusses zu erheben — insbesondere wenn sie unmittelbar und individuell von dem 

Beschluss betroffen war –, diese Gelegenheit jedoch nicht innerhalb der Frist gemäß 

Artikel 263 AEUV genutzt hat.  

(144) Hat ein mit einem Verfahren gegen die Entscheidung einer Aufsichtsbehörde befasstes 

Gericht Anlass zu der Vermutung, dass ein dieselbe Verarbeitung betreffendes 

Verfahren — etwa zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch 

denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter oder wegen desselben Anspruchs 

— vor einem zuständigen Gericht in einem anderen Mitgliedstaat anhängig ist, so sollte 

es mit diesem Gericht Kontakt aufnehmen, um sich zu vergewissern, dass ein solches 

verwandtes Verfahren existiert. Sind verwandte Verfahren vor einem Gericht in einem 

anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene Gericht das Verfahren 

aussetzen oder sich auf Anfrage einer Partei auch zugunsten des zuerst angerufenen 

Gerichts für unzuständig erklären, wenn dieses später angerufene Gericht für die 

betreffenden Verfahren zuständig ist und die Verbindung von solchen verwandten 

Verfahren nach seinem Recht zulässig ist. Verfahren gelten als miteinander verwandt, 

wenn zwischen ihnen eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame 

Verhandlung und Entscheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten 

Verfahren einander widersprechende Entscheidungen ergehen.  

(145) Bei Verfahren gegen Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter sollte es dem Kläger 

überlassen bleiben, ob er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, in dem der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat, oder des 

Mitgliedstaats, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat; dies gilt nicht, 

wenn es sich bei dem Verantwortlichen um eine Behörde eines Mitgliedstaats handelt, 

die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist.  

(146) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte Schäden, die einer Person 

aufgrund einer Verarbeitung entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang 

steht, ersetzen. Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sollte von seiner 

Haftung befreit werden, wenn er nachweist, dass er in keiner Weise für den Schaden 

verantwortlich ist. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser 

Verordnung in vollem Umfang entspricht. Dies gilt unbeschadet von 

Schadenersatzforderungen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des 

Unionsrechts oder des Rechts der Mitgliedstaaten. Zu einer Verarbeitung, die mit der 

vorliegenden Verordnung nicht im Einklang steht, zählt auch eine Verarbeitung, die nicht 

mit den nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 

zur Präzisierung von Bestimmungen der vorliegenden Verordnung im Einklang steht. Die 

betroffenen Personen sollten einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den 

erlittenen Schaden erhalten. Sind Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter an derselben 

Verarbeitung beteiligt, so sollte jeder Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den 
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gesamten Schaden haftbar gemacht werden. Werden sie jedoch nach Maßgabe des 

Rechts der Mitgliedstaaten zu demselben Verfahren hinzugezogen, so können sie im 

Verhältnis zu der Verantwortung anteilmäßig haftbar gemacht werden, die jeder 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter für den durch die Verarbeitung entstandenen 

Schaden zu tragen hat, sofern sichergestellt ist, dass die betroffene Person einen 

vollständigen und wirksamen Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhält. Jeder 

Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter, der den vollen Schadenersatz geleistet hat, 

kann anschließend ein Rückgriffsverfahren gegen andere an derselben Verarbeitung 

beteiligte Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter anstrengen.  

(147) Soweit in dieser Verordnung spezifische Vorschriften über die Gerichtsbarkeit — 

insbesondere in Bezug auf Verfahren im Hinblick auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf 

einschließlich Schadenersatz gegen einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter — 

enthalten sind, sollten die allgemeinen Vorschriften über die Gerichtsbarkeit, wie sie 

etwa in der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (1) enthalten sind, der Anwendung dieser spezifischen Vorschriften nicht 

entgegenstehen.  

(148) Im Interesse einer konsequenteren Durchsetzung der Vorschriften dieser Verordnung 

sollten bei Verstößen gegen diese Verordnung zusätzlich zu den geeigneten 

Maßnahmen, die die Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung verhängt, oder an 

Stelle solcher Maßnahmen Sanktionen einschließlich Geldbußen verhängt werden. Im 

Falle eines geringfügigeren Verstoßes oder falls voraussichtlich zu verhängende 

Geldbuße eine unverhältnismäßige Belastung für eine natürliche Person bewirken 

würde, kann anstelle einer Geldbuße eine Verwarnung erteilt werden. Folgendem sollte 

jedoch gebührend Rechnung getragen werden: der Art, Schwere und Dauer des 

Verstoßes, dem vorsätzlichen Charakter des Verstoßes, den Maßnahmen zur 

Minderung des entstandenen Schadens, dem Grad der Verantwortlichkeit oder 

jeglichem früheren Verstoß, der Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde 

bekannt wurde, der Einhaltung der gegen den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

angeordneten Maßnahmen, der Einhaltung von Verhaltensregeln und jedem anderen 

erschwerenden oder mildernden Umstand. Für die Verhängung von Sanktionen 

einschließlich Geldbußen sollte es angemessene Verfahrensgarantien geben, die den 

allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts und der Charta, einschließlich des Rechts 

auf wirksamen Rechtsschutz und ein faires Verfahren, entsprechen.  

(149) Die Mitgliedstaaten sollten die strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen diese 

Verordnung, auch für Verstöße gegen auf der Grundlage und in den Grenzen dieser 

Verordnung erlassene nationale Vorschriften, festlegen können. Diese strafrechtlichen 

Sanktionen können auch die Einziehung der durch die Verstöße gegen diese 

Verordnung erzielten Gewinne ermöglichen. Die Verhängung von strafrechtlichen 

Sanktionen für Verstöße gegen solche nationalen Vorschriften und von 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen sollte jedoch nicht zu einer Verletzung des 

Grundsatzes „ne bis in idem“, wie er vom Gerichtshof ausgelegt worden ist, führen.  

(150) Um die verwaltungsrechtlichen Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung zu 

vereinheitlichen und ihnen mehr Wirkung zu verleihen, sollte jede Aufsichtsbehörde 

befugt sein, Geldbußen zu verhängen. In dieser 4.5.2016 L 119/27 Amtsblatt der 

Europäischen Union DE (1)Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit 
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und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und 

Handelssachen (ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1). Verordnung sollten die Verstöße 

sowie die Obergrenze der entsprechenden Geldbußen und die Kriterien für ihre 

Festsetzung genannt werden, wobei diese Geldbußen von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung aller besonderen Umstände 

und insbesondere der Art, Schwere und Dauer des Verstoßes und seiner Folgen sowie 

der Maßnahmen, die ergriffen worden sind, um die Einhaltung der aus dieser 

Verordnung erwachsenden Verpflichtungen zu gewährleisten und die Folgen des 

Verstoßes abzuwenden oder abzumildern, festzusetzen sind. Werden Geldbußen 

Unternehmen auferlegt, sollte zu diesem Zweck der Begriff „Unternehmen“ im Sinne der 

Artikel 101 und 102 AEUV verstanden werden. Werden Geldbußen Personen auferlegt, 

bei denen es sich nicht um Unternehmen handelt, so sollte die Aufsichtsbehörde bei der 

Erwägung des angemessenen Betrags für die Geldbuße dem allgemeinen 

Einkommensniveau in dem betreffenden Mitgliedstaat und der wirtschaftlichen Lage der 

Personen Rechnung tragen. Das Kohärenzverfahren kann auch genutzt werden, um 

eine kohärente Anwendung von Geldbußen zu fördern. Die Mitgliedstaaten sollten 

bestimmen können, ob und inwieweit gegen Behörden Geldbußen verhängt werden 

können. Auch wenn die Aufsichtsbehörden bereits Geldbußen verhängt oder eine 

Verwarnung erteilt haben, können sie ihre anderen Befugnisse ausüben oder andere 

Sanktionen nach Maßgabe dieser Verordnung verhängen.  

(151) Nach den Rechtsordnungen Dänemarks und Estlands sind die in dieser Verordnung 

vorgesehenen Geldbußen nicht zulässig. Die Vorschriften über die Geldbußen können 

so angewandt werden, dass die Geldbuße in Dänemark durch die zuständigen 

nationalen Gerichte als Strafe und in Estland durch die Aufsichtsbehörde im Rahmen 

eines Verfahrens bei Vergehen verhängt wird, sofern eine solche Anwendung der 

Vorschriften in diesen Mitgliedstaaten die gleiche Wirkung wie die von den 

Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen hat. Daher sollten die zuständigen nationalen 

Gerichte die Empfehlung der Aufsichtsbehörde, die die Geldbuße in die Wege geleitet 

hat, berücksichtigen. In jeden Fall sollten die verhängten Geldbußen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein.  

(152) Soweit diese Verordnung verwaltungsrechtliche Sanktionen nicht harmonisiert oder 

wenn es in anderen Fällen — beispielsweise bei schweren Verstößen gegen diese 

Verordnung — erforderlich ist, sollten die Mitgliedstaaten eine Regelung anwenden, die 

wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen vorsieht. Es sollte im Recht 

der Mitgliedstaaten geregelt werden, ob diese Sanktionen strafrechtlicher oder 

verwaltungsrechtlicher Art sind.  

(153) Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie Meinungsäußerung 

und Informationsfreiheit, auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder 

Schriftstellern, mit dem Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten gemäß dieser 

Verordnung in Einklang gebracht werden. Für die Verarbeitung personenbezogener 

Daten ausschließlich zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder literarischen Zwecken sollten Abweichungen und Ausnahmen von 

bestimmten Vorschriften dieser Verordnung gelten, wenn dies erforderlich ist, um das 

Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf Freiheit der 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wie es in Artikel 11 der Charta garantiert ist, 

in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere für die Verarbeitung 
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personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie in Nachrichten- und 

Pressearchiven gelten. Die Mitgliedstaaten sollten daher Gesetzgebungsmaßnahmen 

zur Regelung der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der 

Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die Mitgliedstaaten sollten 

solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug auf die allgemeinen Grundsätze, die 

Rechte der betroffenen Person, den Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten an Drittländer oder an internationale 

Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden, die Zusammenarbeit und 

Kohärenz und besondere Datenverarbeitungssituationen erlassen. Sollten diese 

Abweichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein, 

sollte das Recht des Mitgliedstaats angewendet werden, dem der Verantwortliche 

unterliegt. Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer 

demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, 

die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt werden.  

(154) Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwendung der Grundsatz des Zugangs 

der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt wird. Der Zugang der 

Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten kann als öffentliches Interesse betrachtet 

werden. Personenbezogene Daten in Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde 

oder einer öffentlichen Stelle befinden, sollten von dieser Behörde oder Stelle öffentlich 

offengelegt werden können, sofern dies im Unionsrecht oder im Recht der 

Mitgliedstaaten, denen sie unterliegt, vorgesehen ist. Diese Rechtsvorschriften sollten 

den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten und die Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf Schutz personenbezogener 

Daten in Einklang bringen und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem 

Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung regeln. Die 

Bezugnahme auf Behörden und öffentliche Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche 

Behörden oder sonstigen Stellen beinhalten, die vom Recht des jeweiligen 

Mitgliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten erfasst werden. Die 

Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) lässt das 

Schutzniveau für natürliche Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten gemäß den Bestimmungen des Unionsrechts und des (1)Richtlinie 2003/98/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die 

Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 

31.12.2003, S. 90). Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und beeinträchtigt diesen in 

keiner Weise, und sie bewirkt insbesondere keine Änderung der in dieser Verordnung 

dargelegten Rechte und Pflichten. Insbesondere sollte die genannte Richtlinie nicht für 

Dokumente gelten, die nach den Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten aus Gründen 

des Schutzes personenbezogener Daten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, 

oder für Teile von Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie 

personenbezogene Daten enthalten, bei denen Rechtsvorschriften vorsehen, dass ihre 

Weiterverwendung nicht mit dem Recht über den Schutz natürlicher Personen in Bezug 

auf die Verarbeitung personenbezogener Daten vereinbar ist.  

(155) Im Recht der Mitgliedstaaten oder in Kollektivvereinbarungen (einschließlich 

’Betriebsvereinbarungen’) können spezifische Vorschriften für die Verarbeitung 

personenbezogener Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext vorgesehen werden, 

und zwar insbesondere Vorschriften über die Bedingungen, unter denen 

personenbezogene Daten im Beschäftigungskontext auf der Grundlage der Einwilligung 
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des Beschäftigten verarbeitet werden dürfen, über die Verarbeitung dieser Daten für 

Zwecke der Einstellung, der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung 

von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten Pflichten, 

des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und 

Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie für 

Zwecke der Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden 

individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung 

des Beschäftigungsverhältnisses.  

(156) Die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken sollte geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person gemäß dieser Verordnung unterliegen. Mit diesen Garantien sollte 

sichergestellt werden, dass technische und organisatorische Maßnahmen bestehen, mit 

denen insbesondere der Grundsatz der Datenminimierung gewährleistet wird. Die 

Weiterverarbeitung personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken erfolgt erst dann, wenn der Verantwortliche geprüft hat, ob es 

möglich ist, diese Zwecke durch die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, bei 

der die Identifizierung von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, zu 

erfüllen, sofern geeignete Garantien bestehen (wie z. B. die Pseudonymisierung von 

personenbezogenen Daten). Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Garantien in Bezug 

auf die Verarbeitung personenbezogener Daten für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu 

statistischen Zwecken vorsehen. Es sollte den Mitgliedstaaten erlaubt sein, unter 

bestimmten Bedingungen und vorbehaltlich geeigneter Garantien für die betroffenen 

Personen Präzisierungen und Ausnahmen in Bezug auf die Informationsanforderungen 

sowie der Rechte auf Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden, zur Einschränkung 

der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Widerspruch bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecken, zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

vorzusehen. Im Rahmen der betreffenden Bedingungen und Garantien können 

spezifische Verfahren für die Ausübung dieser Rechte durch die betroffenen Personen 

vorgesehen sein — sofern dies angesichts der mit der spezifischen Verarbeitung 

verfolgten Zwecke angemessen ist — sowie technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Minimierung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Hinblick 

auf die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Notwendigkeit. Die Verarbeitung 

personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Zwecken sollte auch anderen 

einschlägigen Rechtsvorschriften, beispielsweise für klinische Prüfungen, genügen.  

(157) Durch die Verknüpfung von Informationen aus Registern können Forscher neue 

Erkenntnisse von großem Wert in Bezug auf weit verbreiteten Krankheiten wie Herz-

Kreislauferkrankungen, Krebs und Depression erhalten. Durch die Verwendung von 

Registern können bessere Forschungsergebnisse erzielt werden, da sie auf einen 

größeren Bevölkerungsanteil gestützt sind. Im Bereich der Sozialwissenschaften 

ermöglicht die Forschung anhand von Registern es den Forschern, entscheidende 

Erkenntnisse über den langfristigen Zusammenhang einer Reihe sozialer Umstände zu 

erlangen, wie Arbeitslosigkeit und Bildung mit anderen Lebensumständen. Durch 

Register erhaltene Forschungsergebnisse bieten solide, hochwertige Erkenntnisse, die 
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die Basis für die Erarbeitung und Umsetzung wissensgestützter politischer Maßnahmen 

darstellen, die Lebensqualität zahlreicher Menschen verbessern und die Effizienz der 

Sozialdienste verbessern können. Zur Erleichterung der wissenschaftlichen Forschung 

können daher personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken 

verarbeitet werden, wobei sie angemessenen Bedingungen und Garantien unterliegen, 

die im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten festgelegt sind.  

(158) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

Archivzwecken gelten, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Verordnung nicht für 

verstorbene Personen gelten sollte. Behörden oder öffentliche oder private Stellen, die 

Aufzeichnungen von öffentlichem Interesse führen, sollten gemäß dem Unionsrecht oder 

dem Recht der Mitgliedstaaten rechtlich verpflichtet sein, Aufzeichnungen von 

bleibendem Wert für das allgemeine öffentliche Interesse zu erwerben, zu erhalten, zu 

bewerten, aufzubereiten, zu beschreiben, mitzuteilen, zu fördern, zu verbreiten sowie 

Zugang dazu bereitzustellen. Es sollte den Mitgliedstaaten ferner erlaubt sein 

vorzusehen, dass personenbezogene Daten zu Archivzwecken weiterverarbeitet 

werden, beispielsweise im Hinblick auf die Bereitstellung spezifischer Informationen im 

Zusammenhang mit dem politischen Verhalten unter ehemaligen totalitären Regimen, 

Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, insbesondere dem Holocaust, und 

Kriegsverbrechen.  

(159) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

wissenschaftlichen Forschungszwecken gelten. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken im Sinne dieser Verordnung sollte 

weit ausgelegt werden und die Verarbeitung für beispielsweise die technologische 

Entwicklung und die Demonstration, die Grundlagenforschung, die angewandte 

Forschung und die privat finanzierte Forschung einschließen. Darüber hinaus sollte sie 

dem in Artikel 179 Absatz 1 AEUV festgeschriebenen Ziel, einen europäischen Raum 

der Forschung zu schaffen, Rechnung tragen. Die wissenschaftlichen 

Forschungszwecke sollten auch Studien umfassen, die im öffentlichen Interesse im 

Bereich der öffentlichen Gesundheit durchgeführt werden. Um den Besonderheiten der 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen Forschungszwecken zu 

genügen, sollten spezifische Bedingungen insbesondere hinsichtlich der 

Veröffentlichung oder sonstigen Offenlegung personenbezogener Daten im Kontext 

wissenschaftlicher Zwecke gelten. Geben die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 

insbesondere im Gesundheitsbereich Anlass zu weiteren Maßnahmen im Interesse der 

betroffenen Person, sollten die allgemeinen Vorschriften dieser Verordnung für diese 

Maßnahmen gelten.  

(160) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

historischen Forschungszwecken gelten. Dazu sollte auch historische Forschung und 

Forschung im Bereich der Genealogie zählen, wobei darauf hinzuweisen ist, dass diese 

Verordnung nicht für verstorbene Personen gelten sollte.  

(161) Für die Zwecke der Einwilligung in die Teilnahme an wissenschaftlichen 

Forschungstätigkeiten im Rahmen klinischer Prüfungen sollten die einschlägigen 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates (1) gelten.  
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(162) Diese Verordnung sollte auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

statistischen Zwecken gelten. Das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten sollte 

in den Grenzen dieser Verordnung den statistischen Inhalt, die Zugangskontrolle, die 

Spezifikationen für die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen 

Zwecken und geeignete Maßnahmen zur Sicherung der Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen und zur Sicherstellung der statistischen Geheimhaltung 

bestimmen. Unter dem Begriff „statistische Zwecke“ ist jeder für die Durchführung 

statistischer Untersuchungen und die Erstellung statistischer Ergebnisse erforderliche 

Vorgang der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu verstehen. 

Diese statistischen Ergebnisse können für verschiedene Zwecke, so auch für 

wissenschaftliche Forschungszwecke, weiterverwendet werden. Im Zusammenhang mit 

den statistischen Zwecken wird vorausgesetzt, dass die Ergebnisse der Verarbeitung zu 

statistischen Zwecken keine personenbezogenen Daten, sondern aggregierte Daten 

sind und diese Ergebnisse oder personenbezogenen Daten nicht für Maßnahmen oder 

Entscheidungen gegenüber einzelnen natürlichen Personen verwendet werden.  

(163) Die vertraulichen Informationen, die die statistischen Behörden der Union und der 

Mitgliedstaaten zur Erstellung der amtlichen europäischen und der amtlichen nationalen 

Statistiken erheben, sollten geschützt werden. Die europäischen Statistiken sollten im 

Einklang mit den in Artikel 338 Absatz 2 AEUV dargelegten statistischen Grundsätzen 

entwickelt, erstellt und verbreitet werden, wobei die nationalen Statistiken auch mit dem 

Recht der Mitgliedstaaten übereinstimmen müssen. Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

des Europäischen Parlaments und des Rates (2) enthält genauere Bestimmungen zur 

Vertraulichkeit europäischer Statistiken.  

(164) Hinsichtlich der Befugnisse der Aufsichtsbehörden, von dem Verantwortlichen oder vom 

Auftragsverarbeiter Zugang zu personenbezogenen Daten oder zu seinen 

Räumlichkeiten zu erlangen, können die Mitgliedstaaten in den Grenzen dieser 

Verordnung den Schutz des Berufsgeheimnisses oder anderer gleichwertiger 

Geheimhaltungspflichten durch Rechtsvorschriften regeln, soweit dies notwendig ist, um 

das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit einer Pflicht zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses in Einklang zu bringen. Dies berührt nicht die bestehenden 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten zum Erlass von Vorschriften über das 

Berufsgeheimnis, wenn dies aufgrund des Unionsrechts erforderlich ist.  

(165) Im Einklang mit Artikel 17 AEUV achtet diese Verordnung den Status, den Kirchen und 

religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren 

bestehenden verfassungsrechtlichen Vorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.  

(166) Um die Zielvorgaben dieser Verordnung zu erfüllen, d. h. die Grundrechte und 

Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere ihr Recht auf Schutz ihrer 

personenbezogenen Daten zu schützen und den freien. Verkehr personenbezogener 

Daten innerhalb der Union zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. Delegierte 

Rechtsakte sollten insbesondere in Bezug auf die für Zertifizierungsverfahren geltenden 

Kriterien und Anforderungen, die durch standardisierte Bildsymbole darzustellenden 

Informationen und die Verfahren für die Bereitstellung dieser Bildsymbole erlassen 

werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 
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Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente 

dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden.  

(167) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, wenn dies in 

dieser Verordnung vorgesehen ist. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt 

werden. In diesem Zusammenhang sollte die Kommission besondere Maßnahmen für 

Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen erwägen.  

(168) Für den Erlass von Durchführungsrechtsakten bezüglich Standardvertragsklauseln für 

Verträge zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern sowie zwischen 

Auftragsverarbeitern; Verhaltensregeln; technische Standards und Verfahren für die 

Zertifizierung; Anforderungen an die Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem 

Drittland, einem Gebiet oder bestimmten Sektor dieses Drittlands oder in einer 

internationalen Organisation; Standardschutzklauseln; Formate und Verfahren für den 

Informationsaustausch zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und 

Aufsichtsbehörden im Hinblick auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften; 

Amtshilfe; sowie Vorkehrungen für den elektronischen Informationsaustausch zwischen 

Aufsichtsbehörden und zwischen Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss sollte das 

Prüfverfahren angewandt werden.  

(169) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn anhand 

vorliegender Beweise festgestellt wird, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein bestimmter 

Sektor in diesem Drittland oder eine internationale Organisation kein angemessenes 

Schutzniveau gewährleistet, und dies aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich 

ist.  

(170) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung eines gleichwertigen 

Datenschutzniveaus für natürliche Personen und des freien Verkehrs 

personenbezogener Daten in der Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen 

der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  

(171) Die Richtlinie 95/46/EG sollte durch diese Verordnung aufgehoben werden. 

Verarbeitungen, die zum Zeitpunkt der Anwendung dieser Verordnung bereits begonnen 

haben, sollten innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung mit 

ihr in Einklang gebracht werden. Beruhen die Verarbeitungen auf einer Einwilligung 

gemäß der Richtlinie 95/46/EG, so ist es nicht erforderlich, dass die betroffene Person 

erneut ihre Einwilligung dazu erteilt, wenn die Art der bereits erteilten Einwilligung den 

Bedingungen dieser Verordnung entspricht, so dass der Verantwortliche die 

Verarbeitung nach dem Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden Verordnung 

fortsetzen kann. Auf der Richtlinie 95/46/EG beruhende Entscheidungen bzw. 

Beschlüsse der Kommission und Genehmigungen der Aufsichtsbehörden bleiben in 

Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder aufgehoben werden.  
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(172) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 konsultiert und hat am 7. März 2012 (1) eine 

Stellungnahme abgegeben.  

(173) Diese Verordnung sollte auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und 

Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden, die 

nicht den in der Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (2) 

bestimmte Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen, einschließlich der Pflichten 

des Verantwortlichen und der Rechte natürlicher Personen. Um das Verhältnis zwischen 

der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2002/58/EG klarzustellen, sollte die 

Richtlinie entsprechend geändert werden. Sobald diese Verordnung angenommen ist, 

sollte die Richtlinie 2002/58/EG einer Überprüfung unterzogen werden, um 

insbesondere die Kohärenz mit dieser Verordnung zu gewährleisten —  

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

(1) Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten.  

(2) Diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen 

und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten.  

(3) Der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union darf aus Gründen des 

Schutzes natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten weder 

eingeschränkt noch verboten werden.  

 

Artikel 2 

Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 

werden sollen.  

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener 

Daten  
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a) im Rahmen einer Tätigkeit, die nicht in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fällt,  

b) durch die Mitgliedstaaten im Rahmen von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich 

von Titel V Kapitel 2 EUV fallen,  

c) durch natürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer 

Tätigkeiten,  

d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 

oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes 

vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit. 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter 

und Agenturen der Union gilt die Verordnung (EG) Nr. 45/2001. Die Verordnung (EG) Nr. 

45/2001 und sonstige Rechtsakte der Union, die diese Verarbeitung personenbezogener 

Daten regeln, werden im Einklang mit Artikel 98 an die Grundsätze und Vorschriften der 

vorliegenden Verordnung angepasst.  

(4) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG und speziell 

die Vorschriften der Artikel 12 bis 15 dieser Richtlinie zur Verantwortlichkeit der 

Vermittler unberührt.  

 

Artikel 3 

Räumlicher Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines Verantwortlichen 

oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, unabhängig davon, ob die 

Verarbeitung in der Union stattfindet.  

(2) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

von betroffenen Personen, die sich in der Union befinden, durch einen nicht in der Union 

niedergelassenen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, wenn die 

Datenverarbeitung im Zusammenhang damit steht 

a) betroffenen Personen in der Union Waren oder Dienstleistungen anzubieten, 

unabhängig davon, ob von diesen betroffenen Personen eine Zahlung zu leisten ist;  

b) das Verhalten betroffener Personen zu beobachten, soweit ihr Verhalten in der Union 

erfolgt.  

(3) Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch einen nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen an einem Ort, der 

aufgrund Völkerrechts dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegt.  

 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 
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Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 

Person sind, identifiziert werden kann;  

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 

die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die 

Vernichtung;  

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener 

Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;  

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 

darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 

persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 

insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, 

persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 

Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;  

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass 

die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 

mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 

zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 

organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 

personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 

Person zugewiesen werden;  

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 

dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt 

wird;  

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel 

dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 

vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten 

Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

vorgesehen werden;  
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8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet;  

9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 

bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; 

die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit 

den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;  

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;  

11. .„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 

einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist;  

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, 

die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur 

Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum unbefugten 

Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden;  

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen 

genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über 

die Physiologie oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere 

aus der Analyse einer biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person 

gewonnen wurden;  

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 

Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen 

Person ermöglichen oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;  

15. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 

Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 

Gesundheitszustand hervorgehen;  

16. „Hauptniederlassung“  

a) im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den 

Ort seiner Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich 

der Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten werden in einer 

anderen Niederlassung des Verantwortlichen in der Union getroffen und diese 
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Niederlassung ist befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt 

die Niederlassung, die derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung;  

b) im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat 

den Ort seiner Hauptverwaltung in der Union oder, sofern der Auftragsverarbeiter keine 

Hauptverwaltung in der Union hat, die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der 

Union, in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer 

Niederlassung eines Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der 

Auftragsverarbeiter spezifischen Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt;  

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von 

dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt 

wurde und den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen jeweils 

nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt;  

18. „Unternehmen“ eine natürliche und juristische Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit 

ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich Personengesellschaften oder 

Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen; 

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und 

den von diesem abhängigen Unternehmen besteht;  

20. „verbindliche interne Datenschutzvorschriften“ Maßnahmen zum Schutz 

personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter verpflichtet im 

Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen 

personenbezogener Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 

derselben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine 

gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem oder mehreren Drittländern;  

21. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete 

unabhängige staatliche Stelle;  

22. „betroffene Aufsichtsbehörde“ eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung 

personenbezogener Daten betroffen ist, weil  

a) der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 

dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist,  

b) diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit Wohnsitz im 

Mitgliedstaat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder  

c) eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde;  

23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder  

a) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten von 

Niederlassungen eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union in 

mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder  
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b) b) eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer 

einzelnen Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der 

Union erfolgt, die jedoch erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen in mehr als 

einem Mitgliedstaat hat oder haben kann;  

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch gegen einen 

Beschlussentwurf im Hinblick darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt 

oder ob beabsichtigte Maßnahmen gegen den Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem 

Einspruch die Tragweite der Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in 

Bezug auf die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen und 

gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union ausgehen;  

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 

Nummer 1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments 

und des Rates (1);  

26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre 

nachgeordneten Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die durch eine zwischen zwei 

oder mehr Ländern geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen 

Übereinkunft geschaffen wurde.  

 

KAPITEL II 

Grundsätze 

 

Artikel 5 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

(1) Personenbezogene Daten müssen  

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person 

nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 

und Glauben, Transparenz“);  

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 

einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine 

Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 

wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt 

gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken 

(„Zweckbindung“);  

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 

notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 
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auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden („Richtigkeit“); 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur 

so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich 

ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit die 

personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und 

organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im öffentlichen 

Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet 

werden („Speicherbegrenzung“); f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine 

angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich 

Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem 

Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);  

(2) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwortlich und muss 

dessen Einhaltung nachweisen können („Rechenschaftspflicht“).  

 

Artikel 6 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden 

Bedingungen erfüllt ist:  

a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;  

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;  

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt;  

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;  

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 

übertragen wurde;  

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder 

eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten 

erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt. Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung 

ihrer Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.  
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(2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der 

Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die Verarbeitung zur 

Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie 

spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser 

bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung 

zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß 

Kapitel IX.  

(3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird 

festgelegt durch  

a) Unionsrecht oder  

b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt.  

Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich 

der Verarbeitung gemäß Absatz 1 Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe 

erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. Diese Rechtsgrundlage kann 

spezifische Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser 

Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen 

Bedingungen für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet werden, welche Personen 

betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen 

Daten offengelegt werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie 

gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge und -verfahren 

angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für 

sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. Das Unionsrecht oder 

das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel 

verfolgen und in einem angemessenen Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck 

stehen.  

(4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die 

personenbezogenen Daten erhoben wurden, nicht auf der Einwilligung der betroffenen 

Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer 

demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum 

Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten Ziele darstellt, so berücksichtigt der 

Verantwortliche — um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit 

demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, 

vereinbar ist — unter anderem  

a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,  

b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 

insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den betroffenen Personen und 

dem Verantwortlichen,  

c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien 

personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 verarbeitet werden oder ob 
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personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß 

Artikel 10 verarbeitet werden,  

d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen 

Personen,  

e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder 

Pseudonymisierung gehören kann.  

 

Artikel 7 

Bedingungen für die Einwilligung 

(1) Beruht die Verarbeitung auf einer Einwilligung, muss der Verantwortliche nachweisen 

können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

eingewilligt hat.  

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch eine schriftliche Erklärung, die 

noch andere Sachverhalte betrifft, so muss das Ersuchen um Einwilligung in 

verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache so 

erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu unterscheiden ist. Teile der 

Erklärung sind dann nicht verbindlich, wenn sie einen Verstoß gegen diese Verordnung 

darstellen.  

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person wird vor 

Abgabe der Einwilligung hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Widerruf der Einwilligung muss 

so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein.  

(4) Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, muss dem Umstand in 

größtmöglichem Umfang Rechnung getragen werden, ob unter anderem die Erfüllung 

eines Vertrags, einschließlich der Erbringung einer Dienstleistung, von der Einwilligung 

zu einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten abhängig ist, die für die Erfüllung 

des Vertrags nicht erforderlich sind.  

 

Artikel 8 

Bedingungen für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der 

Informationsgesellschaft 

(1) Gilt Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a bei einem Angebot von Diensten der 

Informationsgesellschaft, das einem Kind direkt gemacht wird, so ist die Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten des Kindes rechtmäßig, wenn das Kind das sechzehnte 

Lebensjahr vollendet hat. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, 

so ist diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch 

den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit dessen Zustimmung 

erteilt wird. Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften zu diesen Zwecken 
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eine niedrigere Altersgrenze vorsehen, die jedoch nicht unter dem vollendeten 

dreizehnten Lebensjahr liegen darf.  

(2) Der Verantwortliche unternimmt unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik 

angemessene Anstrengungen, um sich in solchen Fällen zu vergewissern, dass die 

Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das Kind oder mit 

dessen Zustimmung erteilt wurde.  

(3) Absatz 1 lässt das allgemeine Vertragsrecht der Mitgliedstaaten, wie etwa die 

Vorschriften zur Gültigkeit, zum Zustandekommen oder zu den Rechtsfolgen eines 

Vertrags in Bezug auf ein Kind, unberührt.  

 

Artikel 9 

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder 

die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen 

Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer 

natürlichen Person ist untersagt.  

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:  

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten 

für einen oder mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewilligt, es sei denn, nach 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch 

die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden,  

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verantwortliche oder die betroffene Person 

die ihm bzw. ihr aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des 

Sozialschutzes erwachsenden Rechte ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen 

Pflichten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten oder einer Kollektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaaten, 

das geeignete Garantien für die Grundrechte und die Interessen der betroffenen Person 

vorsieht, zulässig ist,  

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person erforderlich und die betroffene Person ist aus 

körperlichen oder rechtlichen Gründen außerstande, ihre Einwilligung zu geben,  

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, 

weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung, Vereinigung oder 

sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen 

Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf 

die Mitglieder oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im 

Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, 

bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen 

Personen nach außen offengelegt werden,  
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e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene Daten, die die betroffene Person 

offensichtlich öffentlich gemacht hat,  

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justiziellen 

Tätigkeit erforderlich,  

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 

Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 

Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 

vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses erforderlich,  

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für 

die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, 

die Versorgung oder Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die 

Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich auf der 

Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund eines 

Vertrags mit einem Angehörigen eines Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in 

Absatz 3 genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,  

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit, wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden 

Gesundheitsgefahren oder zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und 

Sicherheitsstandards bei der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und 

Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats, das angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Rechte 

und Freiheiten der betroffenen Person, insbesondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, 

erforderlich, oder  

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unionsrechts oder des Rechts eines 

Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht, den 

Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene und spezifische 

Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffenen Person 

vorsieht, für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder 

historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 

erforderlich.  

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen Daten dürfen zu den in Absatz 2 

Buchstabe h genannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Daten von 

Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet werden und dieses 

Fachpersonal nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den 

Vorschriften nationaler zuständiger Stellen dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn 

die Verarbeitung durch eine andere Person erfolgt, die ebenfalls nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht eines Mitgliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständiger 

Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.  

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedingungen, einschließlich Beschränkungen, 

einführen oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von genetischen, 

biometrischen oder Gesundheitsdaten betroffen ist.  
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Artikel 10 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

oder damit zusammenhängende Sicherungsmaßregeln aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 darf 

nur unter behördlicher Aufsicht vorgenommen werden oder wenn dies nach dem Unionsrecht 

oder dem Recht der Mitgliedstaaten, das geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten 

der betroffenen Personen vorsieht, zulässig ist. Ein umfassendes Register der strafrechtlichen 

Verurteilungen darf nur unter behördlicher Aufsicht geführt werden.  

 

Artikel 11 

Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist 

(1) Ist für die Zwecke, für die ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet, die 

Identifizerung der betroffenen Person durch den Verantwortlichen nicht oder nicht mehr 

erforderlich, so ist dieser nicht verpflichtet, zur bloßen Einhaltung dieser Verordnung 

zusätzliche Informationen aufzubewahren, einzuholen oder zu verarbeiten, um die 

betroffene Person zu identifizieren.  

(2) Kann der Verantwortliche in Fällen gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

nachweisen, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, so 

unterrichtet er die betroffene Person hierüber, sofern möglich. In diesen Fällen finden die 

Artikel 15 bis 20 keine Anwendung, es sei denn, die betroffene Person stellt zur 

Ausübung ihrer in diesen Artikeln niedergelegten Rechte zusätzliche Informationen 

bereit, die ihre Identifizierung ermöglichen.  

 

KAPITEL III 

Rechte der betroffenen Person  

 

Abschnitt 1  

Transparenz und Modalitäten  

 

Artikel 12  

Transparente Information, Kommunikation und Modalitäten für die Ausübung der 

Rechte der betroffenen Person 

(1) Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen, um der betroffenen Person alle 

Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 
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15 bis 22 und Artikel 34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in präziser, 

transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen 

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für Informationen, die sich speziell an 

Kinder richten. Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer 

Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der betroffenen Person verlangt, 

kann die Information mündlich erteilt werden, sofern die Identität der betroffenen Person 

in anderer Form nachgewiesen wurde.  

(2) Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte 

gemäß den Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2 genannten Fällen darf sich 

der Verantwortliche nur dann weigern, aufgrund des Antrags der betroffenen Person auf 

Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig zu werden, wenn er 

glaubhaft macht, dass er nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren.  

(3) Der Verantwortliche stellt der betroffenen Person Informationen über die auf Antrag 

gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber 

innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um 

weitere zwei Monate verlängert werden, wenn dies unter Berücksichtigung der 

Komplexität und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist. Der Verantwortliche 

unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags 

über eine Fristverlängerung, zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die 

betroffene Person den Antrag elektronisch, so ist sie nach Möglichkeit auf 

elektronischem Weg zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.  

(4) Wird der Verantwortliche auf den Antrag der betroffenen Person hin nicht tätig, so 

unterrichtet er die betroffene Person ohne Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines 

Monats nach Eingang des Antrags über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit, bei 

einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf 

einzulegen.  

(5) Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14 sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen 

gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung 

— exzessiven Anträgen einer betroffenen Person kann der Verantwortliche entweder  

a) ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten für die 

Unterrichtung oder die Mitteilung oder die Durchführung der beantragten Maßnahme 

berücksichtigt werden, oder  

b) sich weigern, aufgrund des Antrags tätig zu werden. Der Verantwortliche hat den 

Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags 

zu erbringen.  

(6) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person, die 

den Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so kann er unbeschadet des Artikels 11 

zusätzliche Informationen anfordern, die zur Bestätigung der Identität der betroffenen 

Person erforderlich sind.  

(7) Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 

bereitzustellen sind, können in Kombination mit standardisierten Bildsymbolen 

bereitgestellt werden, um in leicht wahrnehmbarer, verständlicher und klar 
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nachvollziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick über die beabsichtigte 

Verarbeitung zu vermitteln. Werden die Bildsymbole in elektronischer Form dargestellt, 

müssen sie maschinenlesbar sein.  

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte 

zur Bestimmung der Informationen, die durch Bildsymbole darzustellen sind, und der 

Verfahren für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole zu erlassen.  

 

Abschnitt 2 

Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten 

 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 

Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 

Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;  

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten und  

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein 

oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 

einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, 

wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.  

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere 

Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente 

Verarbeitung zu gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  



171 
 

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;  

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 

Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 

mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und  

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 

über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.  

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person 

bereits über die Informationen verfügt.  

 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen 

Person erhoben wurden 

(1) Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters; 

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten;  
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f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an 

einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu 

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß 

Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die 

geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu 

erhalten, oder wo sie verfügbar sind.  

(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um 

der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu 

gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;  

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu 

widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie 

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;  

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(3) Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2  

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der 

personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,  

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person 

verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,  

c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Offenlegung.  
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(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 

über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß 

Absatz 2 zur Verfügung.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit  

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,  

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die 

Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 

oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in 

Artikel 89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 

des vorliegenden Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele 

dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen 

ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der 

Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit,  

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen 

zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich 

geregelt ist oder  

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen 

Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen.  

 

Artikel 15 

Auskunftsrecht der betroffenen Person 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; 

ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten 

und auf folgende Informationen: 

a) die Verarbeitungszwecke;  

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;  

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  
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e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;  

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, 

alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;  

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten 

Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu 

werden.  

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand 

der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene 

Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der 

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag 

elektronisch, so sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur 

Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.  

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten 

anderer Personen nicht beeinträchtigen.  

 

Abschnitt 3 

Berichtigung und Löschung 

 

Artikel 16 

Recht auf Berichtigung 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung 

sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung 

der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung 

unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu 

verlangen.  

 

Artikel 17 

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) 
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(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie 

betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 

Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  

a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig  

b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt 

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 

dem der Verantwortliche unterliegt.  

f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.  

(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er 

gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 

auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die 

personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene 

Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder 

von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist  

a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;  

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 

Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 

Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;  

c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;  

d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 

Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das 

in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder  

e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
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Artikel 18 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:  

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten 

wird, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit 

der personenbezogenen Daten zu überprüfen,  

b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der 

personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten verlangt;  

c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder  

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 

eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 

Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.  

(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese 

personenbezogenen Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung 

der betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 

juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 

oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.  

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1 

erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung 

aufgehoben wird.  

 

Artikel 19 

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung 

personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt 

wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 

Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei 

denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 

verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, 

wenn die betroffene Person dies verlangt.  

 

Artikel 20 
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Recht auf Datenübertragbarkeit 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 

die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  

a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder 

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b beruht und  

b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die 

betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt 

von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit 

dies technisch machbar ist.  

(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 

unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer 

Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.  

(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht 

beeinträchtigen.  

 

Abschnitt 4 

Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall 

 

Artikel 21 

Widerspruchsrecht 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 

Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch 

einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der 

Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 

kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 

Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen.  

(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat 

die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie 

betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; 

dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.  
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(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 

werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 

ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; 

dieser Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten 

Form zu erfolgen.  

(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die 

betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels 

automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet 

werden.  

(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, 

Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.  

 

Artikel 22 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 

Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu 

werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise 

erheblich beeinträchtigt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung  

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 

und dem Verantwortlichen erforderlich ist,  

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene 

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 

der betroffenen Person enthalten oder 

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.  

(3) In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten Fällen trifft der Verantwortliche 

angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten 

Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf 

Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 

des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.  

(4) Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht Artikel 9 Absatz 



179 
 

2 Buchstabe a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und 

Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen wurden.  

 

Abschnitt 5 

Beschränkungen 

 

Artikel 23 

Beschränkungen 

(1) Durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 

oder der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die Pflichten und Rechte gemäß den 

Artikeln 12 bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern dessen Bestimmungen den in 

den Artikeln 12 bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten entsprechen, im Wege von 

Gesetzgebungsmaßnahmen beschränkt werden, sofern eine solche Beschränkung den 

Wesensgehalt der Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und in einer demokratischen 

Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme darstellt, die Folgendes 

sicherstellt:  

a) die nationale Sicherheit;  

b) die Landesverteidigung;  

c) die öffentliche Sicherheit;  

d) die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die 

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 

öffentliche Sicherheit;  

e) den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen öffentlichen Interesses der Union 

oder eines Mitgliedstaats, insbesondere eines wichtigen wirtschaftlichen oder 

finanziellen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats, etwa im Währungs-, 

Haushalts- und Steuerbereich sowie im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der 

sozialen Sicherheit;  

f) den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz und den Schutz von Gerichtsverfahren;  

g) die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Verstößen gegen die 

berufsständischen Regeln reglementierter Berufe;  

h) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsfunktionen, die dauernd oder zeitweise mit der 

Ausübung öffentlicher Gewalt für die unter den Buchstaben a bis e und g genannten 

Zwecke verbunden sind;  

i) den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen;  

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.  
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(2) Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne des Absatzes 1 muss insbesondere 

gegebenenfalls spezifische Vorschriften enthalten zumindest in Bezug auf  

a) die Zwecke der Verarbeitung oder die Verarbeitungskategorien,  

b) die Kategorien personenbezogener Daten,  

c) den Umfang der vorgenommenen Beschränkungen,  

d) die Garantien gegen Missbrauch oder unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige 

Übermittlung;  

e) die Angaben zu dem Verantwortlichen oder den Kategorien von Verantwortlichen,  

f) die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von 

Art, Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder der Verarbeitungskategorien,  

g) die Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und  

h) das Recht der betroffenen Personen auf Unterrichtung über die Beschränkung, sofern 

dies nicht dem Zweck der Beschränkung abträglich ist.  

 

KAPITEL IV 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

 

Abschnitt 1 

Allgemeine Pflichten 

 

Artikel 24 

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

(1) Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs, der Umstände 

und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit 

und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen um, um sicherzustellen und den Nachweis 

dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. 

Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls überprüft und aktualisiert.  

(2) Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den Verarbeitungstätigkeiten steht, 

müssen die Maßnahmen gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter 

Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen umfassen.  

(3) Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines 

genehmigten Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Gesichtspunkt 

herangezogen werden, um die Erfüllung der Pflichten des Verantwortlichen 

nachzuweisen.  
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Artikel 25 

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen 

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittwahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen trifft der 

Verantwortliche sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die Verarbeitung als 

auch zum Zeitpunkt der eigentlichen Verarbeitung geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen — wie z. B. Pseudonymisierung — trifft, die dafür 

ausgelegt sind, die Datenschutzgrundsätze wie etwa Datenminimierung wirksam 

umzusetzen und die notwendigen Garantien in die Verarbeitung aufzunehmen, um den 

Anforderungen dieser Verordnung zu genügen und die Rechte der betroffenen Personen 

zu schützen.  

(2) Der Verantwortliche trifft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, die 

sicherstellen, dass durch Voreinstellung grundsätzlich nur personenbezogene Daten, 

deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist, 

verarbeitet werden. Diese Verpflichtung gilt für die Menge der erhobenen 

personenbezogenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre 

Zugänglichkeit. Solche Maßnahmen müssen insbesondere sicherstellen, dass 

personenbezogene Daten durch Voreinstellungen nicht ohne Eingreifen der Person 

einer unbestimmten Zahl von natürlichen Personen zugänglich gemacht werden.  

(3) Ein genehmigtes Zertifizierungsverfahren gemäß Artikel 42 kann als Faktor 

herangezogen werden, um die Erfüllung der in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Anforderungen nachzuweisen.  

 

 

 

 

Artikel 26 

Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche 

(1) Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke der und die Mittel zur 

Verarbeitung fest, so sind sie gemeinsam Verantwortliche. Sie legen in einer 

Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Verpflichtung gemäß 

dieser Verordnung erfüllt, insbesondere was die Wahrnehmung der Rechte der 

betroffenen Person angeht, und wer welchen Informationspflichten gemäß den Artikeln 

13 und 14 nachkommt, sofern und soweit die jeweiligen Aufgaben der Verantwortlichen 

nicht durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen die 
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Verantwortlichen unterliegen, festgelegt sind. In der Vereinbarung kann eine Anlaufstelle 

für die betroffenen Personen angegeben werden.  

(2) Die Vereinbarung gemäß Absatz 1 muss die jeweiligen tatsächlichen Funktionen und 

Beziehungen der gemeinsam Verantwortlichen gegenüber betroffenen Personen 

gebührend widerspiegeln. Das wesentliche der Vereinbarung wird der betroffenen 

Person zur Verfügung gestellt.  

(3) Ungeachtet der Einzelheiten der Vereinbarung gemäß Absatz 1 kann die betroffene 

Person ihre Rechte im Rahmen dieser Verordnung bei und gegenüber jedem einzelnen 

der Verantwortlichen geltend machen.  

 

Artikel 27 

Vertreter von nicht in der Union niedergelassenen Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern 

(1) In den Fällen gemäß Artikel 3 Absatz 2 benennt der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter schriftlich einen Vertreter in der Union.  

(2) Die Pflicht gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für  

a) eine Verarbeitung, die gelegentlich erfolgt, nicht die umfangreiche Verarbeitung 

besonderer Datenkategorien im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 oder die umfangreiche 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt und unter Berücksichtigung der Art, der 

Umstände, des Umfangs und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich nicht zu 

einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, oder  

b) Behörden oder öffentliche Stellen.  

(3) Der Vertreter muss in einem der Mitgliedstaaten niedergelassen sein, in denen die 

betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten im Zusammenhang mit den 

ihnen angebotenen Waren oder Dienstleistungen verarbeitet werden oder deren 

Verhalten beobachtet wird, sich befinden.  

(4) Der Vertreter wird durch den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter beauftragt, 

zusätzlich zu diesem oder an seiner Stelle insbesondere für Aufsichtsbehörden und 

betroffene Personen bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung zur 

Gewährleistung der Einhaltung dieser Verordnung als Anlaufstelle zu dienen.  

(5) Die Benennung eines Vertreters durch den Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter erfolgt unbeschadet etwaiger rechtlicher Schritte gegen den 

Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter selbst.  

 

Artikel 28  

Auftragsverarbeiter 
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(1) Erfolgt eine Verarbeitung im Auftrag eines Verantwortlichen, so arbeitet dieser nur mit 

Auftragsverarbeitern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung im 

Einklang mit den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt und den Schutz der Rechte 

der betroffenen Person gewährleistet.  

(2) Der Auftragsverarbeiter nimmt keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige 

gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in 

Anspruch. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der 

Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen immer über jede beabsichtigte Änderung in 

Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, wodurch 

der Verantwortliche die Möglichkeit erhält, gegen derartige Änderungen Einspruch zu 

erheben.  

(3) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt auf der Grundlage eines 

Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten, der bzw. das den Auftragsverarbeiter in Bezug auf den 

Verantwortlichen bindet und in dem Gegenstand und Dauer der Verarbeitung, Art und 

Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien 

betroffener Personen und die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen festgelegt sind. 

Dieser Vertrag bzw. dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor, dass der 

Auftragsverarbeiter  

a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen — 

auch in Bezug auf die Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation — verarbeitet, sofern er nicht durch das Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in 

einem solchen Fall teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen diese rechtlichen 

Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das betreffende Recht eine solche 

Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet;  

b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 

Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetzlichen 

Verschwiegenheitspflicht unterliegen;  

c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen ergreift;  

d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 

Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält;  

e) angesichts der Art der Verarbeitung den Verantwortlichen nach Möglichkeit mit 

geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dabei unterstützt, seiner 

Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel III genannten 

Rechte der betroffenen Person nachzukommen;  

f) unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden 

Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 

genannten Pflichten unterstützt;  

g) nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen 

Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder löscht oder zurückgibt, sofern nicht 
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nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine Verpflichtung zur 

Speicherung der personenbezogenen Daten besteht;  

h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung 

der in diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung stellt und Überprüfungen — 

einschließlich Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem anderen von diesem 

beauftragten Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt. Mit Blick auf 

Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen 

unverzüglich, falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese Verordnung 

oder gegen andere Datenschutzbestimmungen der Union oder der Mitgliedstaaten 

verstößt.  

(4) Nimmt der Auftragsverarbeiter die Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters in 

Anspruch, um bestimmte Verarbeitungstätigkeiten im Namen des Verantwortlichen 

auszuführen, so werden diesem weiteren Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags 

oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder dem Recht des 

betreffenden Mitgliedstaats dieselben Datenschutzpflichten auferlegt, die in dem Vertrag 

oder anderen Rechtsinstrument zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 3 festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende 

Garantien dafür geboten werden muss, dass die geeigneten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung 

entsprechend den Anforderungen dieser Verordnung erfolgt. Kommt der weitere 

Auftragsverarbeiter seinen Datenschutzpflichten nicht nach, so haftet der erste 

Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung der Pflichten 

jenes anderen Auftragsverarbeiters.  

(5) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten 

Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 durch einen Auftragsverarbeiter kann als 

Faktor herangezogen werden, um hinreichende Garantien im Sinne der Absätze 1 und 4 

des vorliegenden Artikels nachzuweisen.  

(6) Unbeschadet eines individuellen Vertrags zwischen dem Verantwortlichen und dem 

Auftragsverarbeiter kann der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der 

Absätze 3 und 4 des vorliegenden Artikels ganz oder teilweise auf den in den Absätzen 

7 und 8 des vorliegenden Artikels genannten Standardvertragsklauseln beruhen, auch 

wenn diese Bestandteil einer dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

gemäß den Artikeln 42 und 43 erteilten Zertifizierung sind.  

(7) Die Kommission kann im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 87 Absatz 2 

Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden 

Artikels genannten Fragen festlegen.  

(8) Eine Aufsichtsbehörde kann im Einklang mit dem Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 

Standardvertragsklauseln zur Regelung der in den Absätzen 3 und 4 des vorliegenden 

Artikels genannten Fragen festlegen.  

(9) Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument im Sinne der Absätze 3 und 4 ist 

schriftlich abzufassen, was auch in einem elektronischen Format erfolgen kann.  
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(10) Unbeschadet der Artikel 82, 83 und 84 gilt ein Auftragsverarbeiter, der unter Verstoß 

gegen diese Verordnung die Zwecke und Mittel der Verarbeitung bestimmt, in Bezug auf 

diese Verarbeitung als Verantwortlicher.  

 

Artikel 29 

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 

Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten 

ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.  

 

Artikel 30 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

(1) Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller 

Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. Dieses Verzeichnis enthält 

sämtliche folgenden Angaben:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des 

gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines 

etwaigen Datenschutzbeauftragten;  

b) die Zwecke der Verarbeitung;  

c) eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 

personenbezogener Daten;  

d) die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in 

Drittländern oder internationalen Organisationen;  

e) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands 

oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter 

Garantien;  

f) wenn möglich, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen 

Datenkategorien;  

g) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.  

(2) Jeder Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu 

allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der 

Verarbeitung, die Folgendes enthält:  
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a) den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters oder der Auftragsverarbeiter 

und jedes Verantwortlichen, in dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie 

gegebenenfalls des Vertreters des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und 

eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;  

b) die Kategorien von Verarbeitungen, die im Auftrag jedes Verantwortlichen durchgeführt 

werden; 

c) gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an 

eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands 

oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in Artikel 49 Absatz 1 

Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter 

Garantien;  

d) wenn möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 

Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1.  

(3) Das in den Absätzen 1 und 2 genannte Verzeichnis ist schriftlich zu führen, was auch in 

einem elektronischen Format erfolgen kann.  

(4) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das 

Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung.  

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pflichten gelten nicht für Unternehmen oder 

Einrichtungen, die weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigen, sofern die von ihnen 

vorgenommene Verarbeitung nicht ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen birgt, die Verarbeitung nicht nur gelegentlich erfolgt oder nicht die 

Verarbeitung besonderer Datenkategorien gemäß Artikel 9 Absatz 1 bzw. die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 

Straftaten im Sinne des Artikels 10 einschließt.  

 

Artikel 31 

Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde 

Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls deren Vertreter arbeiten 

auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.  

 

Abschnitt 2 

Sicherheit personenbezogener Daten 

 

Artikel 32 

Sicherheit der Verarbeitung 
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(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der 

Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der 

unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte 

und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein 

dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese Maßnahmen 

schließen unter anderem Folgendes ein:  

a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten;  

b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme 

und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen;  

c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu 

ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen;  

d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der 

Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Sicherheit der Verarbeitung.  

(2) Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu 

berücksichtigen, die mit der Verarbeitung verbunden sind, insbesondere durch — ob 

unbeabsichtigt oder unrechtmäßig — Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte 

Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, 

die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet wurden.  

(3) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten 

Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Faktor herangezogen werden, um 

die Erfüllung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen 

nachzuweisen.  

(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um 

sicherzustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen 

verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten 

zur Verarbeitung verpflichtet.  

 

Artikel 33 

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde 

(1) Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der 

Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die 

Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 51 zuständigen Aufsichtsbehörde, 

es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

führt. Erfolgt die Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht binnen 72 Stunden, so ist ihr 

eine Begründung für die Verzögerung beizufügen.  



188 
 

(2) Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

bekannt wird, meldet er diese dem Verantwortlichen unverzüglich.  

(3) Die Meldung gemäß Absatz 1 enthält zumindest folgende Informationen:  

a) eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 

soweit möglich mit Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 

Personen, der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl der betroffenen 

personenbezogenen Datensätze;  

b) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 

Anlaufstelle für weitere Informationen;  

c) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten;  

d) eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behebung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und 

gegebenenfalls Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen 

Auswirkungen.  

(4) Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, 

kann der Verantwortliche diese Informationen ohne unangemessene weitere 

Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen.  

(5) Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener 

Daten einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der 

ergriffenen Abhilfemaßnahmen. Diese Dokumentation muss der Aufsichtsbehörde die 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels ermöglichen.  

 

Artikel 34 

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

betroffenen Person 

(1) Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes 

Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so 

benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der 

Verletzung.  

(2) Die in Absatz 1 genannte Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer 

und einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

und enthält zumindest die in Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben b, c und d genannten 

Informationen und Maßnahmen.  

(3) Die Benachrichtigung der betroffenen Person gemäß Absatz 1 ist nicht erforderlich, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen 
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personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere solche, durch die die 

personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den 

personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch 

Verschlüsselung;  

b) der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe 

Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller 

Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;  

c) dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat 

stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu 

erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden.  

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person nicht bereits über die Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt hat, kann die Aufsichtsbehörde 

unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit, mit der die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten zu einem hohen Risiko führt, von dem Verantwortlichen 

verlangen, dies nachzuholen, oder sie kann mit einem Beschluss feststellen, dass 

bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind.  

 

Abschnitt 3 

Datenschutz-Folgenabschätzung und vorherige Konsultation 

 

Artikel 35 

Datenschutz-Folgenabschätzung 

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, 

aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur 

Folge, so führt der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der 

vorgesehenen Verarbeitungsvorgänge für den Schutz personenbezogener Daten durch. 

Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohen 

Risiken kann eine einzige Abschätzung vorgenommen werden.  

(2) Der Verantwortliche holt bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung 

den Rat des Datenschutzbeauftragten, sofern ein solcher benannt wurde, ein.  

(3) Eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Absatz 1 ist insbesondere in folgenden 

Fällen erforderlich:  

a) systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, 

die sich auf automatisierte Verarbeitung einschließlich Profiling gründet und die 

ihrerseits als Grundlage für Entscheidungen dient, die Rechtswirkung gegenüber 

natürlichen Personen entfalten oder diese in ähnlich erheblicher Weise beeinträchtigen;  
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b) umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten 

gemäß Artikel 9 Absatz 1 oder von personenbezogenen Daten über strafrechtliche 

Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 oder  

c) systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche.  

(4) Die Aufsichtsbehörde erstellt eine Liste der Verarbeitungsvorgänge, für die gemäß 

Absatz 1 eine Datenschutz- Folgenabschätzung durchzuführen ist, und veröffentlicht 

diese. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem in Artikel 68 genannten 

Ausschuss.  

(5) Die Aufsichtsbehörde kann des Weiteren eine Liste der Arten von 

Verarbeitungsvorgängen erstellen und veröffentlichen, für die keine Datenschutz-

Folgenabschätzung erforderlich ist. Die Aufsichtsbehörde übermittelt diese Listen dem 

Ausschuss.  

(6) Vor Festlegung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Listen wendet die zuständige 

Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 63 an, wenn solche Listen 

Verarbeitungstätigkeiten umfassen, die mit dem Angebot von Waren oder 

Dienstleistungen für betroffene Personen oder der Beobachtung des Verhaltens dieser 

Personen in mehreren Mitgliedstaaten im Zusammenhang stehen oder die den freien 

Verkehr personenbezogener Daten innerhalb der Union erheblich beeinträchtigen 

könnten.  

(7) Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes:  

a) eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der 

Zwecke der Verarbeitung, gegebenenfalls einschließlich der von dem Verantwortlichen 

verfolgten berechtigten Interessen;  

b) eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

in Bezug auf den Zweck;  

c) eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen 

gemäß Absatz 1 und  

d) die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, einschließlich Garantien, 

Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, durch die der Schutz personenbezogener 

Daten sichergestellt und der Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung 

eingehalten wird, wobei den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen 

Personen und sonstiger Betroffener Rechnung getragen wird.  

(8) Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 durch die zuständigen 

Verantwortlichen oder die zuständigen Auftragsverarbeiter ist bei der Beurteilung der 

Auswirkungen der von diesen durchgeführten Verarbeitungsvorgänge, insbesondere für 

die Zwecke einer Datenschutz-Folgenabschätzung, gebührend zu berücksichtigen.  

(9) Der Verantwortliche holt gegebenenfalls den Standpunkt der betroffenen Personen oder 

ihrer Vertreter zu der beabsichtigten Verarbeitung unbeschadet des Schutzes 

gewerblicher oder öffentlicher Interessen oder der Sicherheit der Verarbeitungsvorgänge 

ein.  
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(10) Falls die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e auf einer 

Rechtsgrundlage im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der 

Verantwortliche unterliegt, beruht und falls diese Rechtsvorschriften den konkreten 

Verarbeitungsvorgang oder die konkreten Verarbeitungsvorgänge regeln und bereits im 

Rahmen der allgemeinen Folgenabschätzung im Zusammenhang mit dem Erlass dieser 

Rechtsgrundlage eine Datenschutz-Folgenabschätzung erfolgte, gelten die Absätze 1 

bis 7 nur, wenn es nach dem Ermessen der Mitgliedstaaten erforderlich ist, vor den 

betreffenden Verarbeitungstätigkeiten eine solche Folgenabschätzung durchzuführen.  

(11) Erforderlichenfalls führt der Verantwortliche eine Überprüfung durch, um zu bewerten, ob 

die Verarbeitung gemäß der Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt wird; dies gilt 

zumindest, wenn hinsichtlich des mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risikos 

Änderungen eingetreten sind.  

 

Artikel 36 

Vorherige Konsultation 

(1) Der Verantwortliche konsultiert vor der Verarbeitung die Aufsichtsbehörde, wenn aus 

einer Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 hervorgeht, dass die 

Verarbeitung ein hohes Risiko zur Folge hätte, sofern der Verantwortliche keine 

Maßnahmen zur Eindämmung des Risikos trifft.  

(2) Falls die Aufsichtsbehörde der Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gemäß 

Absatz 1 nicht im Einklang mit dieser Verordnung stünde, insbesondere weil der 

Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder nicht ausreichend 

eingedämmt hat, unterbreitet sie dem Verantwortlichen und gegebenenfalls dem 

Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums von bis zu acht Wochen nach Erhalt des 

Ersuchens um Konsultation entsprechende schriftliche Empfehlungen und kann ihre in 

Artikel 58 genannten Befugnisse ausüben. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der 

Komplexität der geplanten Verarbeitung um sechs Wochen verlängert werden. Die 

Aufsichtsbehörde unterrichtet den Verantwortlichen oder gegebenenfalls den 

Auftragsverarbeiter über eine solche Fristverlängerung innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Antrags auf Konsultation zusammen mit den Gründen für die Verzögerung. 

Diese Fristen können ausgesetzt werden, bis die Aufsichtsbehörde die für die Zwecke 

der Konsultation angeforderten Informationen erhalten hat.  

(3) Der Verantwortliche stellt der Aufsichtsbehörde bei einer Konsultation gemäß Absatz 1 

folgende Informationen zur Verfügung:  

a) gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der 

gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten 

Auftragsverarbeiter, insbesondere bei einer Verarbeitung innerhalb einer Gruppe von 

Unternehmen;  

b) die Zwecke und die Mittel der beabsichtigten Verarbeitung;  

c) die zum Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß dieser 

Verordnung vorgesehenen Maßnahmen und Garantien;  
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d) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

e) die Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 und  

f) alle sonstigen von der Aufsichtsbehörde angeforderten Informationen.  

(4) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Aufsichtsbehörde bei der Ausarbeitung eines 

Vorschlags für von einem nationalen Parlament zu erlassende 

Gesetzgebungsmaßnahmen oder von auf solchen Gesetzgebungsmaßnahmen 

basierenden Regelungsmaßnahmen, die die Verarbeitung betreffen.  

(5) Ungeachtet des Absatzes 1 können Verantwortliche durch das Recht der Mitgliedstaaten 

verpflichtet werden, bei der Verarbeitung zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 

liegenden Aufgabe, einschließlich der Verarbeitung zu Zwecken der sozialen Sicherheit 

und der öffentlichen Gesundheit, die Aufsichtsbehörde zu konsultieren und deren 

vorherige Genehmigung einzuholen.  

 

Abschnitt 4 

Datenschutzbeauftragter 

 

Artikel 37 

Benennung eines Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter benennen auf jeden Fall einen 

Datenschutzbeauftragten, wenn  

a) die Verarbeitung von einer Behörde oder öffentlichen Stelle durchgeführt wird, mit 

Ausnahme von Gerichten, die im Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit handeln,  

b) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres 

Umfangs und/oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische 

Überwachung von betroffenen Personen erforderlich machen, oder  

c) die Kerntätigkeit des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in der 

umfangreichen Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten gemäß Artikel 9 oder 

von personenbezogenen Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten 

gemäß Artikel 10 besteht.  

(2) Eine Unternehmensgruppe darf einen gemeinsamen Datenschutzbeauftragten 

ernennen, sofern von jeder Niederlassung aus der Datenschutzbeauftragte leicht 

erreicht werden kann.  

(3) Falls es sich bei dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde 

oder öffentliche Stelle handelt, kann für mehrere solcher Behörden oder Stellen unter 

Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur und ihrer Größe ein gemeinsamer 

Datenschutzbeauftragter benannt werden.  
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(4) In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen können der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter oder Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, einen Datenschutzbeauftragten 

benennen; falls dies nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten vorgeschrieben 

ist, müssen sie einen solchen benennen. Der Datenschutzbeauftragte kann für derartige 

Verbände und andere Vereinigungen, die Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter 

vertreten, handeln.  

(5) Der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und 

insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts 

und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur 

Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben.  

(6) Der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigter des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters sein oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrags erfüllen.  

(7) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter veröffentlicht die Kontaktdaten des 

Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der Aufsichtsbehörde mit.  

 

Artikel 38 

Stellung des Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der 

Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz 

personenbezogener Daten zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

(2) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unterstützen den 

Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner Aufgaben gemäß Artikel 39, indem sie 

die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den Zugang zu 

personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur Erhaltung seines 

Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellen.  

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter stellen sicher, dass der 

Datenschutzbeauftragte bei der Erfüllung seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich 

der Ausübung dieser Aufgaben erhält. Der Datenschutzbeauftragte darf von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter wegen der Erfüllung seiner Aufgaben 

nicht abberufen oder benachteiligt werden. Der Datenschutzbeauftragte berichtet 

unmittelbar der höchsten Managementebene des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters.  

(4) Betroffene Personen können den Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß dieser 

Verordnung im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen.  

(5) Der Datenschutzbeauftragte ist nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben an die Wahrung der Geheimhaltung oder der 

Vertraulichkeit gebunden.  
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(6) Der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und 

Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.  

 

Artikel 39 

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten 

(1) Dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:  

a) Unterrichtung und Beratung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters und der 

Beschäftigten, die Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach dieser 

Verordnung sowie nach sonstigen Datenschutzvorschriften der Union bzw. der 

Mitgliedstaaten; 

b) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung, anderer Datenschutzvorschriften der 

Union bzw. der Mitgliedstaaten sowie der Strategien des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters für den Schutz personenbezogener Daten einschließlich der 

Zuweisung von Zuständigkeiten, der Sensibilisierung und Schulung der an den 

Verarbeitungsvorgängen beteiligten Mitarbeiter und der diesbezüglichen Überprüfungen;  

c) Beratung — auf Anfrage — im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung 

und Überwachung ihrer Durchführung gemäß Artikel 35;  

d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;  

e) Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß Artikel 

36, und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.  

(2) Der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung seiner Aufgaben dem mit den 

Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei er die Art, 

den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung berücksichtigt.  

 

Abschnitt 5 

Verhaltensregeln und Zertifizierung 

 

Artikel 40 

Verhaltensregeln 

(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern 

die Ausarbeitung von Verhaltensregeln, die nach Maßgabe der Besonderheiten der 

einzelnen Verarbeitungsbereiche und der besonderen Bedürfnisse von 

Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen zur ordnungsgemäßen 

Anwendung dieser Verordnung beitragen sollen.  
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(2) Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern vertreten, können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder 

erweitern, mit denen die Anwendung dieser Verordnung beispielsweise zu dem 

Folgenden präzisiert wird:  

a) faire und transparente Verarbeitung;  

b) die berechtigten Interessen des Verantwortlichen in bestimmten Zusammenhängen;  

c) Erhebung personenbezogener Daten;  

d) Pseudonymisierung personenbezogener Daten;  

e) Unterrichtung der Öffentlichkeit und der betroffenen Personen;  

f) Ausübung der Rechte betroffener Personen;  

g) Unterrichtung und Schutz von Kindern und Art und Weise, in der die Einwilligung des 

Trägers der elterlichen Verantwortung für das Kind einzuholen ist;  

h) die Maßnahmen und Verfahren gemäß den Artikeln 24 und 25 und die Maßnahmen für 

die Sicherheit der Verarbeitung gemäß Artikel 32;  

i) die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an 

Aufsichtsbehörden und die Benachrichtigung der betroffenen Person von solchen 

Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten;  

j) die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale 

Organisationen oder  

k) außergerichtliche Verfahren und sonstige Streitbeilegungsverfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Verantwortlichen und betroffenen Personen im Zusammenhang 

mit der Verarbeitung, unbeschadet der Rechte betroffener Personen gemäß den Artikeln 

77 und 79.  

(3) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter können Verhaltensregeln, die gemäß Absatz 5 des 

vorliegenden Artikels genehmigt wurden und gemäß Absatz 9 des vorliegenden Artikels 

allgemeine Gültigkeit besitzen, können auch von Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, 

eingehalten werden, um geeignete Garantien im Rahmen der Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale Organisationen nach 

Maßgabe des Artikels 46 Absatz 2 Buchstabe e zu bieten. Diese Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder sonstiger rechtlich bindender 

Instrumente die verbindliche und durchsetzbare Verpflichtung ein, die geeigneten 

Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die Rechte der betroffenen Personen.  

(4) Die Verhaltensregeln gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels müssen Verfahren 

vorsehen, die es der in Artikel 41 Absatz 1 genannten Stelle ermöglichen, die 

obligatorische Überwachung der Einhaltung ihrer Bestimmungen durch die 

Verantwortlichen oder die Auftragsverarbeiter, die sich zur Anwendung der 
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Verhaltensregeln verpflichten, vorzunehmen, unbeschadet der Aufgaben und 

Befugnisse der Aufsichtsbehörde, die nach Artikel 55 oder 56 zuständig ist. ( 

(5) Verbände und andere Vereinigungen gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels, die 

beabsichtigen, Verhaltensregeln auszuarbeiten oder bestehende Verhaltensregeln zu 

ändern oder zu erweitern, legen den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu 

deren Änderung oder Erweiterung der Aufsichtsbehörde vor, die nach Artikel 55 

zuständig ist. Die Aufsichtsbehörde gibt eine Stellungnahme darüber ab, ob der Entwurf 

der Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser 

Verordnung vereinbar ist und genehmigt diesen Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den 

Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung, wenn sie der Auffassung ist, dass er 

ausreichende geeignete Garantien bietet.  

(6) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 5 der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der 

Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung genehmigt und beziehen sich die 

betreffenden Verhaltensregeln nicht auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren 

Mitgliedstaaten, so nimmt die Aufsichtsbehörde die Verhaltensregeln in ein Verzeichnis 

auf und veröffentlicht sie.  

(7) Bezieht sich der Entwurf der Verhaltensregeln auf Verarbeitungstätigkeiten in mehreren 

Mitgliedstaaten, so legt die nach Artikel 55 zuständige Aufsichtsbehörde — bevor sie 

den Entwurf der Verhaltensregeln bzw. den Entwurf zu deren Änderung oder 

Erweiterung genehmigt — ihn nach dem Verfahren gemäß Artikel 63 dem Ausschuss 

vor, der zu der Frage Stellung nimmt, ob der Entwurf der Verhaltensregeln bzw. der 

Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser Verordnung vereinbar ist oder 

— im Fall nach Absatz 3 dieses Artikels — geeignete Garantien vorsieht.  

(8) Wird durch die Stellungnahme nach Absatz 7 bestätigt, dass der Entwurf der 

Verhaltensregeln bzw. der Entwurf zu deren Änderung oder Erweiterung mit dieser 

Verordnung vereinbar ist oder — im Fall nach Absatz 3 — geeignete Garantien vorsieht, 

so übermittelt der Ausschuss seine Stellungnahme der Kommission.  

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten beschließen, dass die ihr 

gemäß Absatz 8 übermittelten genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte 

Änderung oder Erweiterung allgemeine Gültigkeit in der Union besitzen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 

erlassen.  

(10) Die Kommission trägt dafür Sorge, dass die genehmigten Verhaltensregeln, denen 

gemäß Absatz 9 allgemeine Gültigkeit zuerkannt wurde, in geeigneter Weise 

veröffentlicht werden.  

(11) Der Ausschuss nimmt alle genehmigten Verhaltensregeln bzw. deren genehmigte 

Änderungen oder Erweiterungen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter 

Weise.  

 

Artikel 41 

Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln 
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(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß 

den Artikeln 57 und 58 kann die Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 von einer Stelle durchgeführt werden, die über das geeignete 

Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Verhaltensregeln verfügt und die von der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu diesem Zweck akkreditiert wurde.  

(2) Eine Stelle gemäß Absatz 1 kann zum Zwecke der Überwachung der Einhaltung von 

Verhaltensregeln akkreditiert werden, wenn sie  

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der 

Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen 

hat;  

b) Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen, zu bewerten, ob Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter die Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der 

Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter zu überwachen 

und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen;  

c) Verfahren und Strukturen festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen 

der Verhaltensregeln oder über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter angewendet werden oder wurden, 

nachgeht und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die 

Öffentlichkeit transparent macht, und  

d) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre 

Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.  

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Kriterien für die 

Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 

63 an den Ausschuss.  

(4) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde und der 

Bestimmungen des Kapitels VIII ergreift eine Stelle gemäß Absatz 1 vorbehaltlich 

geeigneter Garantien im Falle einer Verletzung der Verhaltensregeln durch einen 

Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter geeignete Maßnahmen, einschließlich 

eines vorläufigen oder endgültigen Ausschlusses des Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiters von den Verhaltensregeln. Sie unterrichtet die zuständige 

Aufsichtsbehörde über solche Maßnahmen und deren Begründung.  

(5) Die zuständige Aufsichtsbehörde widerruft die Akkreditierung einer Stelle gemäß Absatz 

1, wenn die Voraussetzungen für ihre Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind 

oder wenn die Stelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser Verordnung vereinbar 

sind.  

(6) Dieser Artikel gilt nicht für die Verarbeitung durch Behörden oder öffentliche Stellen.  

 

Artikel 42 

Zertifizierung 
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(1) Die Mitgliedstaaten, die Aufsichtsbehörden, der Ausschuss und die Kommission fördern 

insbesondere auf Unionsebene die Einführung von datenschutzspezifischen 

Zertifizierungsverfahren sowie von Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen, die dazu 

dienen, nachzuweisen, dass diese Verordnung bei Verarbeitungsvorgängen von 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern eingehalten wird. Den besonderen 

Bedürfnissen von Kleinstunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen wird 

Rechnung getragen.  

(2) Zusätzlich zur Einhaltung durch die unter diese Verordnung fallenden Verantwortlichen 

oder Auftragsverarbeiter können auch datenschutzspezifische Zertifizierungsverfahren, 

Siegel oder Prüfzeichen, die gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels genehmigt 

worden sind, vorgesehen werden, um nachzuweisen, dass die Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter, die gemäß Artikel 3 nicht unter diese Verordnung fallen, im Rahmen 

der Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder internationale 

Organisationen nach Maßgabe von Artikel 46 Absatz 2 Buchstabe f geeignete Garantien 

bieten. Diese Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gehen mittels vertraglicher oder 

sonstiger rechtlich bindender Instrumente die verbindliche und durchsetzbare 

Verpflichtung ein, diese geeigneten Garantien anzuwenden, auch im Hinblick auf die 

Rechte der betroffenen Personen.  

(3) Die Zertifizierung muss freiwillig und über ein transparentes Verfahren zugänglich sein.  

(4) Eine Zertifizierung gemäß diesem Artikel mindert nicht die Verantwortung des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters für die Einhaltung dieser Verordnung 

und berührt nicht die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, die gemäß 

Artikel 55 oder 56 zuständig sind.  

(5) Eine Zertifizierung nach diesem Artikel wird durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 

43 oder durch die zuständige Aufsichtsbehörde anhand der von dieser zuständigen 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 3 oder — gemäß Artikel 63 — durch den 

Ausschuss genehmigten Kriterien erteilt. Werden die Kriterien vom Ausschuss 

genehmigt, kann dies zu einer gemeinsamen Zertifizierung, dem Europäischen 

Datenschutzsiegel, führen.  

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter, der die von ihm durchgeführte 

Verarbeitung dem Zertifizierungsverfahren unterwirft, stellt der Zertifizierungsstelle nach 

Artikel 43 oder gegebenenfalls der zuständigen Aufsichtsbehörde alle für die 

Durchführung des Zertifizierungsverfahrens erforderlichen Informationen zur Verfügung 

und gewährt ihr den in diesem Zusammenhang erforderlichen Zugang zu seinen 

Verarbeitungstätigkeiten.  

(7) Die Zertifizierung wird einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter für eine 

Höchstdauer von drei Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert 

werden, sofern die einschlägigen Voraussetzungen weiterhin erfüllt werden. Die 

Zertifizierung wird gegebenenfalls durch die Zertifizierungsstellen nach Artikel 43 oder 

durch die zuständige Aufsichtsbehörde widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die 

Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden.  

(8) Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel 

und -prüfzeichen in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.  
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Artikel 43 

Zertifizierungsstellen 

(1) Unbeschadet der Aufgaben und Befugnisse der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß 

den Artikeln 57 und 58 erteilen oder verlängern Zertifizierungsstellen, die über das 

geeignete Fachwissen hinsichtlich des Datenschutzes verfügen, nach Unterrichtung der 

Aufsichtsbehörde — damit diese erforderlichenfalls von ihren Befugnissen gemäß Artikel 

58 Absatz 2 Buchstabe h Gebrauch machen kann — die Zertifizierung. Die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass diese Zertifizierungsstellen von einer oder beiden der 

folgenden Stellen akkreditiert werden:  

a) der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde;  

b) der nationalen Akkreditierungsstelle, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates im Einklang mit EN-ISO/IEC 17065/2012 und 

mit den zusätzlichen von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde 

festgelegten Anforderungen benannt wurde.  

(2) Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 dürfen nur dann gemäß dem genannten Absatz 

akkreditiert werden, wenn sie  

a) ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstands der Zertifizierung 

zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben;  

b) sich verpflichtet haben, die Kriterien nach Artikel 42 Absatz 5, die von der gemäß Artikel 

55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder — gemäß Artikel 63 — von dem 

Ausschuss genehmigt wurden, einzuhalten;  

c) Verfahren für die Erteilung, die regelmäßige Überprüfung und den Widerruf der 

Datenschutzzertifizierung sowie der Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt 

haben;  

d) Verfahren und Strukturen festgelegt haben, mit denen sie Beschwerden über 

Verletzungen der Zertifizierung oder die Art und Weise, in der die Zertifizierung von dem 

Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter umgesetzt wird oder wurde, nachgehen 

und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit 

transparent machen, und  

e) zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen haben, dass ihre 

Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen.  

(3) Die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen nach den Absätzen 1 und 2 erfolgt anhand 

der Kriterien, die von der gemäß Artikel 55 oder 56 zuständigen Aufsichtsbehörde oder 

— gemäß Artikel 63 — von dem Ausschuss genehmigt wurden. Im Fall einer 

Akkreditierung nach Absatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels ergänzen diese 

Anforderungen diejenigen, die in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 und in den 

technischen Vorschriften, in denen die Methoden und Verfahren der 

Zertifizierungsstellen beschrieben werden, vorgesehen sind.  
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(4) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 sind unbeschadet der Verantwortung, die der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter für die Einhaltung dieser Verordnung hat, 

für die angemessene Bewertung, die der Zertifizierung oder dem Widerruf einer 

Zertifizierung zugrunde liegt, verantwortlich. Die Akkreditierung wird für eine 

Höchstdauer von fünf Jahren erteilt und kann unter denselben Bedingungen verlängert 

werden, sofern die Zertifizierungsstelle die Anforderungen dieses Artikels erfüllt.  

(5) Die Zertifizierungsstellen nach Absatz 1 teilen den zuständigen Aufsichtsbehörden die 

Gründe für die Erteilung oder den Widerruf der beantragten Zertifizierung mit.  

(6) Die Anforderungen nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels und die Kriterien nach 

Artikel 42 Absatz 5 werden von der Aufsichtsbehörde in leicht zugänglicher Form 

veröffentlicht. Die Aufsichtsbehörden übermitteln diese Anforderungen und Kriterien 

auch dem Ausschuss. Der Ausschuss nimmt alle Zertifizierungsverfahren und 

Datenschutzsiegel in ein Register auf und veröffentlicht sie in geeigneter Weise.  

(7) Unbeschadet des Kapitels VIII widerruft die zuständige Aufsichtsbehörde oder die 

nationale Akkreditierungsstelle die Akkreditierung einer Zertifizierungsstelle nach Absatz 

1, wenn die Voraussetzungen für die Akkreditierung nicht oder nicht mehr erfüllt sind 

oder wenn eine Zertifizierungsstelle Maßnahmen ergreift, die nicht mit dieser 

Verordnung vereinbar sind.  

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um die Anforderungen festzulegen, die für die in Artikel 42 Absatz 1 

genannten datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren zu berücksichtigen sind.  

(9) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen technische 

Standards für Zertifizierungsverfahren und Datenschutzsiegel und -prüfzeichen sowie 

Mechanismen zur Förderung und Anerkennung dieser Zertifizierungsverfahren und 

Datenschutzsiegel und -prüfzeichen festgelegt werden. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

 

KAPITEL V 

Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale 

Organisationen 

 

Artikel 44 

Allgemeine Grundsätze der Datenübermittlung 

Jedwede Übermittlung personenbezogener Daten, die bereits verarbeitet werden oder nach 

ihrer Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation verarbeitet werden 

sollen, ist nur zulässig, wenn der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter die in diesem 

Kapitel niedergelegten Bedingungen einhalten und auch die sonstigen Bestimmungen dieser 

Verordnung eingehalten werden; dies gilt auch für die etwaige Weiterübermittlung 

personenbezogener Daten durch das betreffende Drittland oder die betreffende internationale 

Organisation an ein anderes Drittland oder eine andere internationale Organisation. Alle 
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Bestimmungen dieses Kapitels sind anzuwenden, um sicherzustellen, dass das durch diese 

Verordnung gewährleistete Schutzniveau für natürliche Personen nicht untergraben wird.  

 

Artikel 45 

Datenübermittlung auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses 

(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation darf vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass 

das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in 

diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes 

Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen 

Genehmigung.  

(2) Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzniveaus berücksichtigt die 

Kommission insbesondere das Folgende:  

a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in 

dem betreffenden Land bzw. bei der betreffenden internationalen Organisation 

geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl allgemeiner als auch sektoraler Art 

— auch in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, nationale Sicherheit und 

Strafrecht sowie Zugang der Behörden zu personenbezogenen Daten — sowie die 

Anwendung dieser Rechtsvorschriften, Datenschutzvorschriften, Berufsregeln und 

Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschriften für die Weiterübermittlung 

personenbezogener Daten an ein anderes Drittland bzw. eine andere internationale 

Organisation, die Rechtsprechung sowie wirksame und durchsetzbare Rechte der 

betroffenen Person und wirksame verwaltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe 

für betroffene Personen, deren personenbezogene Daten übermittelt werden,  

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhängiger 

Aufsichtsbehörden in dem betreffenden Drittland oder denen eine internationale 

Organisation untersteht und die für die Einhaltung und Durchsetzung der 

Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefugnisse, für die 

Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Ausübung ihrer Rechte 

und für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig 

sind, und  

c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Organisation 

eingegangenen internationalen Verpflichtungen oder andere Verpflichtungen, die sich 

aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder Instrumenten sowie aus der Teilnahme des 

Drittlands oder der internationalen Organisation an multilateralen oder regionalen 

Systemen insbesondere in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten ergeben.  

(3) Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kommission im 

Wege eines Durchführungsrechtsaktes beschließen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder 

ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland oder eine internationale 

Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des 

vorliegenden Artikels bieten. In dem Durchführungsrechtsakt ist ein Mechanismus für 

eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens alle vier Jahre erfolgt, vorzusehen, bei 
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der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem Drittland oder bei der internationalen 

Organisation Rechnung getragen wird. Im Durchführungsrechtsakt werden der 

territoriale und der sektorale Anwendungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 

Buchstabe b des vorliegenden Artikels genannte Aufsichtsbehörde bzw. genannten 

Aufsichtsbehörden angegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 

93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

(4) Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern und bei 

internationalen Organisationen, die die Wirkungsweise der nach Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 Absatz 6 der 

Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen könnten.  

(5) Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels 

genannten Beschlüsse im Wege von Durchführungsrechtsakten aus, soweit dies nötig 

ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende Informationen — insbesondere 

im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Überprüfung — 

dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifischer 

Sektor in einem Drittland oder eine internationale Organisation kein angemessenes 

Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels mehr gewährleistet. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 

Absatz 2 erlassen. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die 

Kommission gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte.  

(6) Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. der 

betreffenden internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation zu schaffen, 

die zu dem gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat.  

(7) Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, das Gebiet oder 

einen oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder an die betreffende 

internationale Organisation gemäß den Artikeln 46 bis 49 werden durch einen Beschluss 

nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht berührt.  

(8) Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und auf ihrer 

Website eine Liste aller Drittländer beziehungsweise Gebiete und spezifischen Sektoren 

in einem Drittland und aller internationalen Organisationen, für die sie durch Beschluss 

festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzniveau gewährleisten bzw. nicht 

mehr gewährleisten.  

(9) Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG 

erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie durch einen nach dem 

Prüfverfahren gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden Artikels erlassenen 

Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden.  

 

Artikel 46 

Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien 
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(1) Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein 

Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale 

Organisation nur übermitteln, sofern der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

geeignete Garantien vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen 

durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.  

(2) Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu eine 

besondere Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, bestehen in  

a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den Behörden oder 

öffentlichen Stellen,  

b) verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47,  

c) Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach 

Artikel 93 Absatz 2 erlassen werden,  

d) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der 

Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden,  

e) genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsverbindlichen und 

durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in 

dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die 

Rechte der betroffenen Personen, oder  

f) einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen mit 

rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garantien, 

einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen.  

(3) Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde können die 

geeigneten Garantien gemäß Absatz 1 auch insbesondere bestehen in  

a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter und 

dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfänger der 

personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationalen Organisation vereinbart 

wurden, oder  

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder öffentlichen 

Stellen aufzunehmen sind und durchsetzbare und wirksame Rechte für die betroffenen 

Personen einschließen.  

(4) Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an, wenn ein Fall 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels vorliegt.  

(5) Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf der Grundlage von Artikel 26 

Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilte Genehmigungen bleiben so lange gültig, bis sie 

erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde geändert, ersetzt oder aufgehoben 

werden. Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 

95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie erforderlichenfalls 

mit einem nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschluss der 

Kommission geändert, ersetzt oder aufgehoben werden.  
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Artikel 47 

Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 

(1) Die zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt gemäß dem Kohärenzverfahren nach 

Artikel 63 verbindliche interne Datenschutzvorschriften, sofern diese  

a) rechtlich bindend sind, für alle betreffenden Mitglieder der Unternehmensgruppe oder 

einer Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 

gelten und von diesen Mitgliedern durchgesetzt werden, und dies auch für ihre 

Beschäftigten gilt,  

b) den betroffenen Personen ausdrücklich durchsetzbare Rechte in Bezug auf die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten übertragen und  

c) die in Absatz 2 festgelegten Anforderungen erfüllen.  

(2) Die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften nach Absatz 1 enthalten mindestens 

folgende Angaben:  

a) Struktur und Kontaktdaten der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, 

die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und jedes ihrer Mitglieder;  

b) die betreffenden Datenübermittlungen oder Reihen von Datenübermittlungen 

einschließlich der betreffenden Arten personenbezogener Daten, Art und Zweck der 

Datenverarbeitung, Art der betroffenen Personen und das betreffende Drittland 

beziehungsweise die betreffenden Drittländer;  

c) interne und externe Rechtsverbindlichkeit der betreffenden internen 

Datenschutzvorschriften;  

d) die Anwendung der allgemeinen Datenschutzgrundsätze, insbesondere Zweckbindung, 

Datenminimierung, begrenzte Speicherfristen, Datenqualität, Datenschutz durch 

Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung, Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen 

Daten, Maßnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit und Anforderungen für die 

Weiterübermittlung an nicht an diese internen Datenschutzvorschriften gebundene 

Stellen;  

e) die Rechte der betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung und die diesen 

offenstehenden Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte einschließlich des Rechts, nicht 

einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling — 

beruhenden Entscheidung nach Artikel 22 unterworfen zu werden sowie des in Artikel 79 

niedergelegten Rechts auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

beziehungsweise auf Einlegung eines Rechtsbehelfs bei den zuständigen Gerichten der 

Mitgliedstaaten und im Falle einer Verletzung der verbindlichen internen 

Datenschutzvorschriften Wiedergutmachung und gegebenenfalls Schadenersatz zu 

erhalten;  
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f) die von dem in einem Mitgliedstaat niedergelassenen Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeiter übernommene Haftung für etwaige Verstöße eines nicht in der Union 

niedergelassenen betreffenden Mitglieds der Unternehmensgruppe gegen die 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften; der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter ist nur dann teilweise oder vollständig von dieser Haftung befreit, 

wenn er nachweist, dass der Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, dem 

betreffenden Mitglied nicht zur Last gelegt werden kann;  

g) die Art und Weise, wie die betroffenen Personen über die Bestimmungen der Artikel 13 

und 14 hinaus über die verbindlichen internen Datenschutzvorschriften und 

insbesondere über die unter den Buchstaben d, e und f dieses Absatzes genannten 

Aspekte informiert werden;  

h) die Aufgaben jedes gemäß Artikel 37 benannten Datenschutzbeauftragten oder jeder 

anderen Person oder Einrichtung, die mit der Überwachung der Einhaltung der 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften in der Unternehmensgruppe oder 

Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, sowie mit 

der Überwachung der Schulungsmaßnahmen und dem Umgang mit Beschwerden 

befasst ist;  

i) die Beschwerdeverfahren;  

j) die innerhalb der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine 

gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, bestehenden Verfahren zur Überprüfung der 

Einhaltung der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften. Derartige Verfahren 

beinhalten Datenschutzüberprüfungen und Verfahren zur Gewährleistung von 

Abhilfemaßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Person. Die Ergebnisse 

derartiger Überprüfungen sollten der in Buchstabe h genannten Person oder Einrichtung 

sowie dem Verwaltungsrat des herrschenden Unternehmens einer Unternehmensgruppe 

oder der Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, 

mitgeteilt werden und sollten der zuständigen Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt werden;  

k) die Verfahren für die Meldung und Erfassung von Änderungen der Vorschriften und ihre 

Meldung an die Aufsichtsbehörde;  

l) die Verfahren für die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, die die Befolgung der 

Vorschriften durch sämtliche Mitglieder der Unternehmensgruppe oder Gruppe von 

Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, gewährleisten, 

insbesondere durch Offenlegung der Ergebnisse von Überprüfungen der unter 

Buchstabe j genannten Maßnahmen gegenüber der Aufsichtsbehörde;  

m) Die Meldeverfahren zur Unterrichtung der zuständigen Aufsichtsbehörde über jegliche 

für ein Mitglied der Unternehmensgruppe oder Gruppe von Unternehmen, die eine 

gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem Drittland geltenden rechtlichen 

Bestimmungen, die sich nachteilig auf die Garantien auswirken könnten, die die 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften bieten, und  

n) geeignete Datenschutzschulungen für Personal mit ständigem oder regelmäßigem 

Zugang zu personenbezogenen Daten.  
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(3) Die Kommission kann das Format und die Verfahren für den Informationsaustausch über 

verbindliche interne Datenschutzvorschriften im Sinne des vorliegenden Artikels 

zwischen Verantwortlichen, Auftragsverarbeitern und Aufsichtsbehörden festlegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 

Absatz 2 erlassen.  

 

Artikel 48 

Nach dem Unionsrecht nicht zulässige Übermittlung oder Offenlegung 

Jegliches Urteil eines Gerichts eines Drittlands und jegliche Entscheidung einer 

Verwaltungsbehörde eines Drittlands, mit denen von einem Verantwortlichen oder einem 

Auftragsverarbeiter die Übermittlung oder Offenlegung personenbezogener Daten verlangt 

wird, dürfen unbeschadet anderer Gründe für die Übermittlung gemäß diesem Kapitel 

jedenfalls nur dann anerkannt oder vollstreckbar werden, wenn sie auf eine in Kraft befindliche 

internationale Übereinkunft wie etwa ein Rechtshilfeabkommen zwischen dem ersuchenden 

Drittland und der Union oder einem Mitgliedstaat gestützt sind.  

 

 

 

 

Artikel 49 

Ausnahmen für bestimmte Fälle 

(1) Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt noch 

geeignete Garantien nach Artikel 46, einschließlich verbindlicher interner 

Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe von 

Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig:  

a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrücklich 

eingewilligt, nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken derartiger 

Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbeschlusses und ohne 

geeignete Garantien unterrichtet wurde,  

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person 

und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf 

Antrag der betroffenen Person erforderlich,  

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der betroffenen 

Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen oder juristischen Person 

geschlossenen Vertrags erforderlich,  

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses notwendig,  
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e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich,  

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder 

anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus physischen oder 

rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu geben,  

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß dem Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der 

gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen 

können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die im Recht der Union oder der 

Mitgliedstaaten festgelegten Voraussetzungen für die Einsichtnahme im Einzelfall 

gegeben sind. Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 

— einschließlich der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften — gestützt werden 

könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem ersten 

Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation nur dann erfolgen, wenn die Übermittlung nicht wiederholt 

erfolgt, nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen betrifft, für die Wahrung der 

zwingenden berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich ist, sofern die 

Interessen oder die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen, und 

der Verantwortliche alle Umstände der Datenübermittlung beurteilt und auf der 

Grundlage dieser Beurteilung geeignete Garantien in Bezug auf den Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen hat. Der Verantwortliche setzt die 

Aufsichtsbehörde von der Übermittlung in Kenntnis. Der Verantwortliche unterrichtet die 

betroffene Person über die Übermittlung und seine zwingenden berechtigten Interessen; 

dies erfolgt zusätzlich zu den der betroffenen Person nach den Artikeln 13 und 14 

mitgeteilten Informationen.  

(2) Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g dürfen nicht die 

Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register enthaltenen personenbezogenen 

Daten umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme durch Personen mit 

berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf Anfrage dieser Personen 

oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adressaten der Übermittlung sind.  

(3) Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und sowie Absatz 1 Unterabsatz 2 gelten 

nicht für Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse 

durchführen.  

(4) Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d muss im 

Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verantwortliche unterliegt, 

anerkannt sein.  

(5) Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht oder im Recht der 

Mitgliedstaaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses ausdrücklich 

Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien von personenbezogenen 

Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vorgesehen werden. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission derartige Bestimmungen mit.  

(6) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vorgenommene 

Beurteilung sowie die angemessenen Garantien im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 2 

des vorliegenden Artikels in der Dokumentation gemäß Artikel 30.  
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Artikel 50 

Internationale Zusammenarbeit zum Schutz personenbezogener Daten 

In Bezug auf Drittländer und internationale Organisationen treffen die Kommission und die 

Aufsichtsbehörden geeignete Maßnahmen zur  

a) Entwicklung von Mechanismen der internationalen Zusammenarbeit, durch die die 

wirksame Durchsetzung von Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten 

erleichtert wird,  

b) gegenseitigen Leistung internationaler Amtshilfe bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, unter anderem durch 

Meldungen, Beschwerdeverweisungen, Amtshilfe bei Untersuchungen und 

Informationsaustausch, sofern geeignete Garantien für den Schutz personenbezogener 

Daten und anderer Grundrechte und Grundfreiheiten bestehen,  

c) Einbindung maßgeblicher Interessenträger in Diskussionen und Tätigkeiten, die zum 

Ausbau der internationalen Zusammenarbeit bei der Durchsetzung von 

Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten dienen,  

d) Förderung des Austauschs und der Dokumentation von Rechtsvorschriften und 

Praktiken zum Schutz personenbezogener Daten einschließlich Zuständigkeitskonflikten 

mit Drittländern.  

 

KAPITEL VI 

Unabhängige Aufsichtsbehörden 

 

Abschnitt 1 

Unabhängigkeit 

 

Artikel 51 

Aufsichtsbehörde  

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht vor, dass eine oder mehrere unabhängige Behörden für die 

Überwachung der Anwendung dieser Verordnung zuständig sind, damit die Grundrechte 

und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung geschützt werden und 

der freie Verkehr personenbezogener Daten in der Union erleichtert wird (im Folgenden 

„Aufsichtsbehörde“).  

(2) Jede Aufsichtsbehörde leistet einen Beitrag zur einheitlichen Anwendung dieser 

Verordnung in der gesamten Union. Zu diesem Zweck arbeiten die Aufsichtsbehörden 

untereinander sowie mit der Kommission gemäß Kapitel VII zusammen.  
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(3) Gibt es in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde, so bestimmt dieser 

Mitgliedstaat die Aufsichtsbehörde, die diese Behörden im Ausschuss vertritt, und führt 

ein Verfahren ein, mit dem sichergestellt wird, dass die anderen Behörden die Regeln für 

das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 einhalten.  

(4) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis spätestens 25. Mai 2018 die 

Rechtsvorschriften, die er aufgrund dieses Kapitels erlässt, sowie unverzüglich alle 

folgenden Änderungen dieser Vorschriften mit.  

 

 

 

Artikel 52 

Unabhängigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde handelt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und bei der Ausübung 

ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung völlig unabhängig.  

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde unterliegen bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß dieser Verordnung weder 

direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersuchen weder um Weisung 

noch nehmen sie Weisungen entgegen.  

(3) Das Mitglied oder die Mitglieder der Aufsichtsbehörde sehen von allen mit den Aufgaben 

ihres Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und üben während ihrer Amtszeit 

keine andere mit ihrem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche oder unentgeltliche 

Tätigkeit aus.  

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde mit den personellen, 

technischen und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten und Infrastrukturen 

ausgestattet wird, die sie benötigt, um ihre Aufgaben und Befugnisse auch im Rahmen 

der Amtshilfe, Zusammenarbeit und Mitwirkung im Ausschuss effektiv wahrnehmen zu 

können.  

(5) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde ihr eigenes Personal 

auswählt und hat, das ausschließlich der Leitung des Mitglieds oder der Mitglieder der 

betreffenden Aufsichtsbehörde untersteht.  

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jede Aufsichtsbehörde einer Finanzkontrolle 

unterliegt, die ihre Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt und dass sie über eigene, 

öffentliche, jährliche Haushaltspläne verfügt, die Teil des gesamten Staatshaushalts 

oder nationalen Haushalts sein können.  

 

Artikel 53 

Allgemeine Bedingungen für die Mitglieder der Aufsichtsbehörde 
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(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jedes Mitglied ihrer Aufsichtsbehörden im Wege 

eines transparenten Verfahrens ernannt wird, und zwar — vom Parlament, — von der 

Regierung, — vom Staatsoberhaupt oder — von einer unabhängigen Stelle, die nach 

dem Recht des Mitgliedstaats mit der Ernennung betraut wird.  

(2) Jedes Mitglied muss über die für die Erfüllung seiner Aufgaben und Ausübung seiner 

Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde insbesondere im 

Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen.  

(3) Das Amt eines Mitglieds endet mit Ablauf der Amtszeit, mit seinem Rücktritt oder 

verpflichtender Versetzung in den Ruhestand gemäß dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats.  

(4) Ein Mitglied wird seines Amtes nur enthoben, wenn es eine schwere Verfehlung 

begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung seiner Aufgaben nicht 

mehr erfüllt.  

 

Artikel 54 

Errichtung der Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften Folgendes vor:  

a) die Errichtung jeder Aufsichtsbehörde;  

b) die erforderlichen Qualifikationen und sonstigen Voraussetzungen für die Ernennung 

zum Mitglied jeder Aufsichtsbehörde;  

c) die Vorschriften und Verfahren für die Ernennung des Mitglieds oder der Mitglieder jeder 

Aufsichtsbehörde;  

d) die Amtszeit des Mitglieds oder der Mitglieder jeder Aufsichtsbehörde von mindestens 

vier Jahren; dies gilt nicht für die erste Amtszeit nach 24. Mai 2016, die für einen Teil der 

Mitglieder kürzer sein kann, wenn eine zeitlich versetzte Ernennung zur Wahrung der 

Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörde notwendig ist;  

e) die Frage, ob und — wenn ja — wie oft das Mitglied oder die Mitglieder jeder 

Aufsichtsbehörde wiederernannt werden können;  

f) die Bedingungen im Hinblick auf die Pflichten des Mitglieds oder der Mitglieder und der 

Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde, die Verbote von Handlungen, beruflichen 

Tätigkeiten und Vergütungen während und nach der Amtszeit, die mit diesen Pflichten 

unvereinbar sind, und die Regeln für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses.  

(2) Das Mitglied oder die Mitglieder und die Bediensteten jeder Aufsichtsbehörde sind 

gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten sowohl während ihrer 

Amts- beziehungsweise Dienstzeit als auch nach deren Beendigung verpflichtet, über 

alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben oder 

der Ausübung ihrer Befugnisse bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu wahren. 

Während dieser Amts- beziehungsweise Dienstzeit gilt diese Verschwiegenheitspflicht 
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insbesondere für die von natürlichen Personen gemeldeten Verstößen gegen diese 

Verordnung. 

 

 

Abschnitt 2 

Zuständigkeit, Aufgaben und Befugnisse 

 

Artikel 55 

Zuständigkeit 

(1) Jede Aufsichtsbehörde ist für die Erfüllung der Aufgaben und die Ausübung der 

Befugnisse, die ihr mit dieser Verordnung übertragen wurden, im Hoheitsgebiet ihres 

eigenen Mitgliedstaats zuständig.  

(2) Erfolgt die Verarbeitung durch Behörden oder private Stellen auf der Grundlage von 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c oder e, so ist die Aufsichtsbehörde des betroffenen 

Mitgliedstaats zuständig. In diesem Fall findet Artikel 56 keine Anwendung.  

(3) Die Aufsichtsbehörden sind nicht zuständig für die Aufsicht über die von Gerichten im 

Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit vorgenommenen Verarbeitungen.  

 

Artikel 56 

Zuständigkeit der federführenden Aufsichtsbehörde 

(1) Unbeschadet des Artikels 55 ist die Aufsichtsbehörde der Hauptniederlassung oder der 

einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 60 die zuständige federführende Aufsichtsbehörde für die von 

diesem Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführte 

grenzüberschreitende Verarbeitung.  

(2) Abweichend von Absatz 1 ist jede Aufsichtsbehörde dafür zuständig, sich mit einer bei 

ihr eingereichten Beschwerde oder einem etwaigen Verstoß gegen diese Verordnung zu 

befassen, wenn der Gegenstand nur mit einer Niederlassung in ihrem Mitgliedstaat 

zusammenhängt oder betroffene Personen nur ihres Mitgliedstaats erheblich 

beeinträchtigt.  

(3) In den in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Fällen unterrichtet die 

Aufsichtsbehörde unverzüglich die federführende Aufsichtsbehörde über diese 

Angelegenheit. Innerhalb einer Frist von drei Wochen nach der Unterrichtung 

entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, ob sie sich mit dem Fall gemäß dem 

Verfahren nach Artikel 60 befasst oder nicht, wobei sie berücksichtigt, ob der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter in dem Mitgliedstaat, dessen 

Aufsichtsbehörde sie unterrichtet hat, eine Niederlassung hat oder nicht.  
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(4) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall zu befassen, so 

findet das Verfahren nach Artikel 60 Anwendung. Die Aufsichtsbehörde, die die 

federführende Aufsichtsbehörde unterrichtet hat, kann dieser einen Beschlussentwurf 

vorlegen. Die federführende Aufsichtsbehörde trägt diesem Entwurf bei der 

Ausarbeitung des Beschlussentwurfs nach Artikel 60 Absatz 3 weitestgehend 

Rechnung.  

(5) Entscheidet die federführende Aufsichtsbehörde, sich mit dem Fall nicht selbst zu 

befassen, so befasst die Aufsichtsbehörde, die die federführende Aufsichtsbehörde 

unterrichtet hat, sich mit dem Fall gemäß den Artikeln 61 und 62.  

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde ist der einzige Ansprechpartner der 

Verantwortlichen oder der Auftragsverarbeiter für Fragen der von diesem 

Verantwortlichen oder diesem Auftragsverarbeiter durchgeführten 

grenzüberschreitenden Verarbeitung.  

 

Artikel 57 

Aufgaben 

(1) Unbeschadet anderer in dieser Verordnung dargelegter Aufgaben muss jede 

Aufsichtsbehörde in ihrem Hoheitsgebiet  

a) die Anwendung dieser Verordnung überwachen und durchsetzen;  

b) die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang 

mit der Verarbeitung sensibilisieren und sie darüber aufklären. Besondere Beachtung 

finden dabei spezifische Maßnahmen für Kinder;  

c) im Einklang mit dem Recht des Mitgliedsstaats das nationale Parlament, die Regierung 

und andere Einrichtungen und Gremien über legislative und administrative Maßnahmen 

zum Schutz der Rechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die 

Verarbeitung beraten;  

d) die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus dieser Verordnung 

entstehenden Pflichten sensibilisieren;  

e) auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte 

aufgrund dieser Verordnung zur Verfügung stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck 

mit den Aufsichtsbehörden in anderen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten;  

f) sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer 

Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 80 befassen, den Gegenstand der 

Beschwerde in angemessenem Umfang untersuchen und den Beschwerdeführer 

innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der 

Untersuchung unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere Untersuchung oder 

Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist;  
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g) mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, auch durch Informationsaustausch, 

und ihnen Amtshilfe leisten, um die einheitliche Anwendung und Durchsetzung dieser 

Verordnung zu gewährleisten;  

h) Untersuchungen über die Anwendung dieser Verordnung durchführen, auch auf der 

Grundlage von Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen 

Behörde;  

i) maßgebliche Entwicklungen verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- 

und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken;  

j) Standardvertragsklauseln im Sinne des Artikels 28 Absatz 8 und des Artikels 46 Absatz 

2 Buchstabe d festlegen;  

k) eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen und führen, für die gemäß Artikel 35 Absatz 4 

eine Datenschutz-Folgenabschätzung durchzuführen ist;  

l) Beratung in Bezug auf die in Artikel 36 Absatz 2 genannten Verarbeitungsvorgänge 

leisten;  

m) die Ausarbeitung von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 Absatz 1 fördern und zu diesen 

Verhaltensregeln, die ausreichende Garantien im Sinne des Artikels 40 Absatz 5 bieten 

müssen, Stellungnahmen abgeben und sie billigen;  

n) die Einführung von Datenschutzzertifizierungsmechanismen und von 

Datenschutzsiegeln und -prüfzeichen nach Artikel 42 Absatz 1 anregen und 

Zertifizierungskriterien nach Artikel 42 Absatz 5 billigen;  

o) gegebenenfalls die nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen regelmäßig 

überprüfen;  

p) die Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der 

Verhaltensregeln gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 

abfassen und veröffentlichen;  

q) die Akkreditierung einer Stelle für die Überwachung der Einhaltung der Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 41 und einer Zertifizierungsstelle gemäß Artikel 43 vornehmen;  

r) Vertragsklauseln und Bestimmungen im Sinne des Artikels 46 Absatz 3 genehmigen;  

s) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 genehmigen;  

t) Beiträge zur Tätigkeit des Ausschusses leisten;  

u) interne Verzeichnisse über Verstöße gegen diese Verordnung und gemäß Artikel 58 

Absatz 2 ergriffene Maßnahmen und  

v) jede sonstige Aufgabe im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 

erfüllen.  

(2) Jede Aufsichtsbehörde erleichtert das Einreichen von in Absatz 1 Buchstabe f 

genannten Beschwerden durch Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines 
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Beschwerdeformulars, das auch elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere 

Kommunikationsmittel ausgeschlossen werden.  

(3) Die Erfüllung der Aufgaben jeder Aufsichtsbehörde ist für die betroffene Person und 

gegebenenfalls für den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich.  

(4) Bei offenkundig unbegründeten oder — insbesondere im Fall von häufiger Wiederholung 

— exzessiven Anfragen kann die Aufsichtsbehörde eine angemessene Gebühr auf der 

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, aufgrund der Anfrage 

tätig zu werden. In diesem Fall trägt die Aufsichtsbehörde die Beweislast für den 

offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter der Anfrage.  

 

Artikel 58 

Befugnisse 

(1) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Untersuchungsbefugnisse, die 

es ihr gestatten,  

a) den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeiter und gegebenenfalls den Vertreter des 

Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters anzuweisen, alle Informationen 

bereitzustellen, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind,  

b) Untersuchungen in Form von Datenschutzüberprüfungen durchzuführen,  

c) eine Überprüfung der nach Artikel 42 Absatz 7 erteilten Zertifizierungen durchzuführen,  

d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter auf einen vermeintlichen Verstoß 

gegen diese Verordnung hinzuweisen,  

e) von dem Verantwortlichen und dem Auftragsverarbeiter Zugang zu allen 

personenbezogenen Daten und Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendig sind, zu erhalten,  

f) gemäß dem Verfahrensrecht der Union oder dem Verfahrensrecht des Mitgliedstaats 

Zugang zu den Geschäftsräumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen und -

geräte, des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters zu erhalten.  

(2) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Abhilfebefugnisse, die es ihr 

gestatten,  

a) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu warnen, dass beabsichtigte 

Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen diese Verordnung verstoßen,  

b) einen Verantwortlichen oder einen Auftragsverarbeiter zu verwarnen, wenn er mit 

Verarbeitungsvorgängen gegen diese Verordnung verstoßen hat,  

c) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, den Anträgen der 

betroffenen Person auf Ausübung der ihr nach dieser Verordnung zustehenden Rechte 

zu entsprechen,  
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d) den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter anzuweisen, Verarbeitungsvorgänge 

gegebenenfalls auf bestimmte Weise und innerhalb eines bestimmten Zeitraums in 

Einklang mit dieser Verordnung zu bringen,  

e) den Verantwortlichen anzuweisen, die von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffenen Person entsprechend zu benachrichtigen,  

f) eine vorübergehende oder endgültige Beschränkung der Verarbeitung, einschließlich 

eines Verbots, zu verhängen,  

g) die Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder die Einschränkung 

der Verarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 und 18 und die Unterrichtung der 

Empfänger, an die diese personenbezogenen Daten gemäß Artikel 17 Absatz 2 und 

Artikel 19 offengelegt wurden, über solche Maßnahmen anzuordnen,  

h) eine Zertifizierung zu widerrufen oder die Zertifizierungsstelle anzuweisen, eine gemäß 

den Artikel 42 und 43 erteilte Zertifizierung zu widerrufen, oder die Zertifizierungsstelle 

anzuweisen, keine Zertifizierung zu erteilen, wenn die Voraussetzungen für die 

Zertifizierung nicht oder nicht mehr erfüllt werden, 

i)  eine Geldbuße gemäß Artikel 83 zu verhängen, zusätzlich zu oder anstelle von in 

diesem Absatz genannten Maßnahmen, je nach den Umständen des Einzelfalls,  

j) die Aussetzung der Übermittlung von Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder 

an eine internationale Organisation anzuordnen.  

(3) Jede Aufsichtsbehörde verfügt über sämtliche folgenden Genehmigungsbefugnisse und 

beratenden Befugnisse, die es ihr gestatten,  

a) gemäß dem Verfahren der vorherigen Konsultation nach Artikel 36 den Verantwortlichen 

zu beraten,  

b) zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten 

stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen an das nationale Parlament, die 

Regierung des Mitgliedstaats oder im Einklang mit dem Recht des Mitgliedstaats an 

sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit zu richten,  

c) die Verarbeitung gemäß Artikel 36 Absatz 5 zu genehmigen, falls im Recht des 

Mitgliedstaats eine derartige vorherige Genehmigung verlangt wird,  

d) eine Stellungnahme abzugeben und Entwürfe von Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 

Absatz 5 zu billigen,  

e) Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 43 zu akkreditieren,  

f) im Einklang mit Artikel 42 Absatz 5 Zertifizierungen zu erteilen und Kriterien für die 

Zertifizierung zu billigen,  

g) Standarddatenschutzklauseln nach Artikel 28 Absatz 8 und Artikel 46 Absatz 2 

Buchstabe d festzulegen,  

h) Vertragsklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe a zu genehmigen,  
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i) Verwaltungsvereinbarungen gemäß Artikel 46 Absatz 3 Buchstabe b zu genehmigen  

j) verbindliche interne Vorschriften gemäß Artikel 47 zu genehmigen.  

(4) Die Ausübung der der Aufsichtsbehörde gemäß diesem Artikel übertragenen Befugnisse 

erfolgt vorbehaltlich geeigneter Garantien einschließlich wirksamer gerichtlicher 

Rechtsbehelfe und ordnungsgemäßer Verfahren gemäß dem Unionsrecht und dem 

Recht des Mitgliedstaats im Einklang mit der Charta.  

(5) Jeder Mitgliedstaat sieht durch Rechtsvorschriften vor, dass seine Aufsichtsbehörde 

befugt ist, Verstöße gegen diese Verordnung den Justizbehörden zur Kenntnis zu 

bringen und gegebenenfalls die Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zu betreiben 

oder sich sonst daran zu beteiligen, um die Bestimmungen dieser Verordnung 

durchzusetzen. 

(6) Jeder Mitgliedstaat kann durch Rechtsvorschriften vorsehen, dass seine 

Aufsichtsbehörde neben den in den Absätzen 1, 2 und 3 aufgeführten Befugnissen über 

zusätzliche Befugnisse verfügt. Die Ausübung dieser Befugnisse darf nicht die effektive 

Durchführung des Kapitels VII beeinträchtigen.  

 

Artikel 59 

Tätigkeitsbericht 

Jede Aufsichtsbehörde erstellt einen Jahresbericht über ihre Tätigkeit, der eine Liste der Arten 

der gemeldeten Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 

enthalten kann. Diese Berichte werden dem nationalen Parlament, der Regierung und 

anderen nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestimmten Behörden übermittelt. Sie werden 

der Öffentlichkeit, der Kommission und dem Ausschuss zugänglich gemacht.  

 

 

 

 

KAPITEL VII 

Zusammenarbeit und Kohärenz  

 

Abschnitt 1  

Zusammenarbeit 

 

Artikel 60 
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Zusammenarbeit zwischen der federführenden Aufsichtsbehörde und den anderen 

betroffenen Aufsichtsbehörden 

(1) Die federführende Aufsichtsbehörde arbeitet mit den anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden im Einklang mit diesem Artikel zusammen und bemüht sich dabei, 

einen Konsens zu erzielen. Die federführende Aufsichtsbehörde und die betroffenen 

Aufsichtsbehörden tauschen untereinander alle zweckdienlichen Informationen aus.  

(2) Die federführende Aufsichtsbehörde kann jederzeit andere betroffene Aufsichtsbehörden 

um Amtshilfe gemäß Artikel 61 ersuchen und gemeinsame Maßnahmen gemäß Artikel 

62 durchführen, insbesondere zur Durchführung von Untersuchungen oder zur 

Überwachung der Umsetzung einer Maßnahme in Bezug auf einen Verantwortlichen 

oder einen Auftragsverarbeiter, der in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist.  

(3) Die federführende Aufsichtsbehörde übermittelt den anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden unverzüglich die zweckdienlichen Informationen zu der 

Angelegenheit. Sie legt den anderen betroffenen Aufsichtsbehörden unverzüglich einen 

Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor und trägt deren Standpunkten gebührend 

Rechnung.  

(4) Legt eine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden innerhalb von vier Wochen, 

nachdem sie gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels konsultiert wurde, gegen diesen 

Beschlussentwurf einen maßgeblichen und begründeten Einspruch ein und schließt sich 

die federführende Aufsichtsbehörde dem maßgeblichen und begründeten Einspruch 

nicht an oder ist der Ansicht, dass der Einspruch nicht maßgeblich oder nicht begründet 

ist, so leitet die federführende Aufsichtsbehörde das Kohärenzverfahren gemäß Artikel 

63 für die Angelegenheit ein.  

(5) Beabsichtigt die federführende Aufsichtsbehörde, sich dem maßgeblichen und 

begründeten Einspruch anzuschließen, so legt sie den anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden einen überarbeiteten Beschlussentwurf zur Stellungnahme vor. Der 

überarbeitete Beschlussentwurf wird innerhalb von zwei Wochen dem Verfahren nach 

Absatz 4 unterzogen.  

(6) Legt keine der anderen betroffenen Aufsichtsbehörden Einspruch gegen den 

Beschlussentwurf ein, der von der federführenden Aufsichtsbehörde innerhalb der in den 

Absätzen 4 und 5 festgelegten Frist vorgelegt wurde, so gelten die federführende 

Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden als mit dem Beschlussentwurf 

einverstanden und sind an ihn gebunden.  

(7) Die federführende Aufsichtsbehörde erlässt den Beschluss und teilt ihn der 

Hauptniederlassung oder der einzigen Niederlassung des Verantwortlichen oder 

gegebenenfalls des Auftragsverarbeiters mit und setzt die anderen betroffenen 

Aufsichtsbehörden und den Ausschuss von dem betreffenden Beschluss einschließlich 

einer Zusammenfassung der maßgeblichen Fakten und Gründe in Kenntnis. Die 

Aufsichtsbehörde, bei der eine Beschwerde eingereicht worden ist, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Beschluss.  

(8) Wird eine Beschwerde abgelehnt oder abgewiesen, so erlässt die Aufsichtsbehörde, bei 

der die Beschwerde eingereicht wurde, abweichend von Absatz 7 den Beschluss, teilt 

ihn dem Beschwerdeführer mit und setzt den Verantwortlichen in Kenntnis.  
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(9) Sind sich die federführende Aufsichtsbehörde und die betreffenden Aufsichtsbehörden 

darüber einig, Teile der Beschwerde abzulehnen oder abzuweisen und bezüglich 

anderer Teile dieser Beschwerde tätig zu werden, so wird in dieser Angelegenheit für 

jeden dieser Teile ein eigener Beschluss erlassen. Die federführende Aufsichtsbehörde 

erlässt den Beschluss für den Teil, der das Tätigwerden in Bezug auf den 

Verantwortlichen betrifft, teilt ihn der Hauptniederlassung oder einzigen Niederlassung 

des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats mit und setzt den Beschwerdeführer hiervon in Kenntnis, während die für 

den Beschwerdeführer zuständige Aufsichtsbehörde den Beschluss für den Teil erlässt, 

der die Ablehnung oder Abweisung dieser Beschwerde betrifft, und ihn diesem 

Beschwerdeführer mitteilt und den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter 

hiervon in Kenntnis setzt.  

(10) Nach der Unterrichtung über den Beschluss der federführenden Aufsichtsbehörde 

gemäß den Absätzen 7 und 9 ergreift der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter 

die erforderlichen Maßnahmen, um die Verarbeitungstätigkeiten all seiner 

Niederlassungen in der Union mit dem Beschluss in Einklang zu bringen. Der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter teilt der federführenden Aufsichtsbehörde 

die Maßnahmen mit, die zur Einhaltung des Beschlusses ergriffen wurden; diese 

wiederum unterrichtet die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 

(11) Hat — in Ausnahmefällen — eine betroffene Aufsichtsbehörde Grund zu der Annahme, 

dass zum Schutz der Interessen betroffener Personen dringender Handlungsbedarf 

besteht, so kommt das Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 66 zur Anwendung.  

(12) Die federführende Aufsichtsbehörde und die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden 

übermitteln einander die nach diesem Artikel geforderten Informationen auf 

elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats.  

 

Artikel 61 

Gegenseitige Amtshilfe 

(1) Die Aufsichtsbehörden übermitteln einander maßgebliche Informationen und gewähren 

einander Amtshilfe, um diese Verordnung einheitlich durchzuführen und anzuwenden, 

und treffen Vorkehrungen für eine wirksame Zusammenarbeit. Die Amtshilfe bezieht sich 

insbesondere auf Auskunftsersuchen und aufsichtsbezogene Maßnahmen, 

beispielsweise Ersuchen um vorherige Genehmigungen und eine vorherige 

Konsultation, um Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.  

(2) Jede Aufsichtsbehörde ergreift alle geeigneten Maßnahmen, um einem Ersuchen einer 

anderen Aufsichtsbehörde unverzüglich und spätestens innerhalb eines Monats nach 

Eingang des Ersuchens nachzukommen. Dazu kann insbesondere auch die 

Übermittlung maßgeblicher Informationen über die Durchführung einer Untersuchung 

gehören.  

(3) Amtshilfeersuchen enthalten alle erforderlichen Informationen, einschließlich Zweck und 

Begründung des Ersuchens. Die übermittelten Informationen werden ausschließlich für 

den Zweck verwendet, für den sie angefordert wurden.  
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(4) Die ersuchte Aufsichtsbehörde lehnt das Ersuchen nur ab, wenn  

a) sie für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie durchführen 

soll, nicht zuständig ist oder  

b) ein Eingehen auf das Ersuchen gegen diese Verordnung verstoßen würde oder gegen 

das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten, dem die Aufsichtsbehörde, bei der 

das Ersuchen eingeht, unterliegt.  

(5) Die ersuchte Aufsichtsbehörde informiert die ersuchende Aufsichtsbehörde über die 

Ergebnisse oder gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen, die getroffen 

wurden, um dem Ersuchen nachzukommen. Die ersuchte Aufsichtsbehörde erläutert 

gemäß Absatz 4 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens.  

(6) Die ersuchten Aufsichtsbehörden übermitteln die Informationen, um die von einer 

anderen Aufsichtsbehörde ersucht wurde, in der Regel auf elektronischem Wege unter 

Verwendung eines standardisierten Formats.  

(7) Ersuchte Aufsichtsbehörden verlangen für Maßnahmen, die sie aufgrund eines 

Amtshilfeersuchens getroffen haben, keine Gebühren. Die Aufsichtsbehörden können 

untereinander Regeln vereinbaren, um einander in Ausnahmefällen besondere aufgrund 

der Amtshilfe entstandene Ausgaben zu erstatten.  

(8) Erteilt eine ersuchte Aufsichtsbehörde nicht binnen eines Monats nach Eingang des 

Ersuchens einer anderen Aufsichtsbehörde die Informationen gemäß Absatz 5, so kann 

die ersuchende Aufsichtsbehörde eine einstweilige Maßnahme im Hoheitsgebiet ihres 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 Absatz 1 ergreifen. In diesem Fall wird von einem 

dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der einen im 

Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschuss gemäß 

Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht.  

(9) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Form und Verfahren der 

Amtshilfe nach diesem Artikel und die Ausgestaltung des elektronischen 

Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden sowie zwischen den 

Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere das in Absatz 6 des vorliegenden 

Artikels genannte standardisierte Format, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

 

Artikel 62 

Gemeinsame Maßnahmen der Aufsichtsbehörden 

(1) Die Aufsichtsbehörden führen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen einschließlich 

gemeinsamer Untersuchungen und gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen durch, an 

denen Mitglieder oder Bedienstete der Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten 

teilnehmen.  

(2) Verfügt der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter über Niederlassungen in 

mehreren Mitgliedstaaten oder werden die Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich auf 

eine bedeutende Zahl betroffener Personen in mehr als einem Mitgliedstaat erhebliche 
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Auswirkungen haben, ist die Aufsichtsbehörde jedes dieser Mitgliedstaaten berechtigt, 

an den gemeinsamen Maßnahmen teilzunehmen. Die gemäß Artikel 56 Absatz 1 oder 

Absatz 4 zuständige Aufsichtsbehörde lädt die Aufsichtsbehörde jedes dieser 

Mitgliedstaaten zur Teilnahme an den gemeinsamen Maßnahmen ein und antwortet 

unverzüglich auf das Ersuchen einer Aufsichtsbehörde um Teilnahme.  

(3) Eine Aufsichtsbehörde kann gemäß dem Recht des Mitgliedstaats und mit 

Genehmigung der unterstützenden Aufsichtsbehörde den an den gemeinsamen 

Maßnahmen beteiligten Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden 

Aufsichtsbehörde Befugnisse einschließlich Untersuchungsbefugnisse übertragen oder, 

soweit dies nach dem Recht des Mitgliedstaats der einladenden Aufsichtsbehörde 

zulässig ist, den Mitgliedern oder Bediensteten der unterstützenden Aufsichtsbehörde 

gestatten, ihre Untersuchungsbefugnisse nach dem Recht des Mitgliedstaats der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde auszuüben. Diese Untersuchungsbefugnisse können 

nur unter der Leitung und in Gegenwart der Mitglieder oder Bediensteten der 

einladenden Aufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die Mitglieder oder Bediensteten der 

unterstützenden Aufsichtsbehörde unterliegen dem Recht des Mitgliedstaats der 

einladenden Aufsichtsbehörde.  

(4) Sind gemäß Absatz 1 Bedienstete einer unterstützenden Aufsichtsbehörde in einem 

anderen Mitgliedstaat im Einsatz, so übernimmt der Mitgliedstaat der einladenden 

Aufsichtsbehörde nach Maßgabe des Rechts des Mitgliedstaats, in dessen 

Hoheitsgebiet der Einsatz erfolgt, die Verantwortung für ihr Handeln, einschließlich der 

Haftung für alle von ihnen bei ihrem Einsatz verursachten Schäden.  

(5) Der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Schaden verursacht wurde, ersetzt 

diesen Schaden so, wie er ihn ersetzen müsste, wenn seine eigenen Bediensteten ihn 

verursacht hätten. Der Mitgliedstaat der unterstützenden Aufsichtsbehörde, deren 

Bedienstete im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einer Person Schaden 

zugefügt haben, erstattet diesem anderen Mitgliedstaat den Gesamtbetrag des 

Schadenersatzes, den dieser an die Berechtigten geleistet hat.  

(6) Unbeschadet der Ausübung seiner Rechte gegenüber Dritten und mit Ausnahme des 

Absatzes 5 verzichtet jeder Mitgliedstaat in dem Fall des Absatzes 1 darauf, den in 

Absatz 4 genannten Betrag des erlittenen Schadens anderen Mitgliedstaaten gegenüber 

geltend zu machen.  

(7) Ist eine gemeinsame Maßnahme geplant und kommt eine Aufsichtsbehörde binnen 

eines Monats nicht der Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 des vorliegenden Artikels 

nach, so können die anderen Aufsichtsbehörden eine einstweilige Maßnahme im 

Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats gemäß Artikel 55 ergreifen. In diesem Fall wird von 

einem dringenden Handlungsbedarf gemäß Artikel 66 Absatz 1 ausgegangen, der eine 

im Dringlichkeitsverfahren angenommene Stellungnahme oder einen im 

Dringlichkeitsverfahren angenommenen verbindlichen Beschluss des Ausschusses 

gemäß Artikel 66 Absatz 2 erforderlich macht.  

 

Abschnitt 2 

Kohärenz 
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Artikel 63 

Kohärenzverfahren 

Um zur einheitlichen Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union beizutragen, 

arbeiten die Aufsichtsbehörden im Rahmen des in diesem Abschnitt beschriebenen 

Kohärenzverfahrens untereinander und gegebenenfalls mit der Kommission zusammen.  

 

Artikel 64  

Stellungnahme Ausschusses  

(1) Der Ausschuss gibt eine Stellungnahme ab, wenn die zuständige Aufsichtsbehörde 

beabsichtigt, eine der nachstehenden Maßnahmen zu erlassen. Zu diesem Zweck 

übermittelt die zuständige Aufsichtsbehörde dem Ausschuss den Entwurf des 

Beschlusses, wenn dieser  

a) der Annahme einer Liste der Verarbeitungsvorgänge dient, die der Anforderung einer 

Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Artikel 35 Absatz 4 unterliegen,  

b) eine Angelegenheit gemäß Artikel 40 Absatz 7 und damit die Frage betrifft, ob ein 

Entwurf von Verhaltensregeln oder eine Änderung oder Ergänzung von 

Verhaltensregeln mit dieser Verordnung in Einklang steht,  

c) der Billigung der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Artikel 41 Absatz 3 

oder einer Zertifizierungsstelle nach Artikel 43 Absatz 3 dient,  

d) der Festlegung von Standard-Datenschutzklauseln gemäß Artikel 46 Absatz 2 

Buchstabe d und Artikel 28 Absatz 8 dient,  

e) der Genehmigung von Vertragsklauseln gemäß Artikels 46 Absatz 3 Buchstabe a dient, 

oder  

f) der Annahme verbindlicher interner Vorschriften im Sinne von Artikel 47 dient.  

(2) Jede Aufsichtsbehörde, der Vorsitz des Ausschuss oder die Kommission können 

beantragen, dass eine Angelegenheit mit allgemeiner Geltung oder mit Auswirkungen in 

mehr als einem Mitgliedstaat vom Ausschuss geprüft wird, um eine Stellungnahme zu 

erhalten, insbesondere wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde den Verpflichtungen zur 

Amtshilfe gemäß Artikel 61 oder zu gemeinsamen Maßnahmen gemäß Artikel 62 nicht 

nachkommt.  

(3) In den in den Absätzen 1 und 2 genannten Fällen gibt der Ausschuss eine 

Stellungnahme zu der Angelegenheit ab, die ihm vorgelegt wurde, sofern er nicht bereits 

eine Stellungnahme zu derselben Angelegenheit abgegeben hat. Diese Stellungnahme 

wird binnen acht Wochen mit der einfachen Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses 

angenommen. Diese Frist kann unter Berücksichtigung der Komplexität der 

Angelegenheit um weitere sechs Wochen verlängert werden. Was den in Absatz 1 

genannten Beschlussentwurf angeht, der gemäß Absatz 5 den Mitgliedern des 
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Ausschusses übermittelt wird, so wird angenommen, dass ein Mitglied, das innerhalb 

einer vom Vorsitz angegebenen angemessenen Frist keine Einwände erhoben hat, dem 

Beschlussentwurf zustimmt.  

(4) Die Aufsichtsbehörden und die Kommission übermitteln unverzüglich dem Ausschuss 

auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten Formats alle 

zweckdienlichen Informationen, einschließlich — je nach Fall — einer kurzen Darstellung 

des Sachverhalts, des Beschlussentwurfs, der Gründe, warum eine solche Maßnahme 

ergriffen werden muss, und der Standpunkte anderer betroffener Aufsichtsbehörden.  

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet unverzüglich auf elektronischem Wege  

a) unter Verwendung eines standardisierten Formats die Mitglieder des Ausschusses und 

die Kommission über alle zweckdienlichen Informationen, die ihm zugegangen sind. 

Soweit erforderlich stellt das Sekretariat des Ausschusses Übersetzungen der 

zweckdienlichen Informationen zur Verfügung und  

b) je nach Fall die in den Absätzen 1 und 2 genannte Aufsichtsbehörde und die 

Kommission über die Stellungnahme und veröffentlicht sie.  

(6) Die zuständige Aufsichtsbehörde nimmt den in Absatz 1 genannten Beschlussentwurf 

nicht vor Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist an.  

(7) Die in Absatz 1 genannte Aufsichtsbehörde trägt der Stellungnahme des Ausschusses s 

weitestgehend Rechnung und teilt dessen Vorsitz binnen zwei Wochen nach Eingang 

der Stellungnahme auf elektronischem Wege unter Verwendung eines standardisierten 

Formats mit, ob sie den Beschlussentwurf beibehalten oder ändern wird; gegebenenfalls 

übermittelt sie den geänderten Beschlussentwurf.  

(8) Teilt die betroffene Aufsichtsbehörde dem Vorsitz des Ausschusses innerhalb der Frist 

nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels unter Angabe der maßgeblichen Gründe mit, 

dass sie beabsichtigt, der Stellungnahme des Ausschusses insgesamt oder teilweise 

nicht zu folgen, so gilt Artikel 65 Absatz 1.  

 

Artikel 65 

Streitbeilegung durch den Ausschuss 

(1) Um die ordnungsgemäße und einheitliche Anwendung dieser Verordnung in Einzelfällen 

sicherzustellen, erlässt der Ausschuss in den folgenden Fällen einen verbindlichen 

Beschluss:  

a) wenn eine betroffene Aufsichtsbehörde in einem Fall nach Artikel 60 Absatz 4 einen 

maßgeblichen und begründeten Einspruch gegen einen Beschlussentwurf der 

federführenden Behörde eingelegt hat oder die federführende Behörde einen solchen 

Einspruch als nicht maßgeblich oder nicht begründet abgelehnt hat. Der verbindliche 

Beschluss betrifft alle Angelegenheiten, die Gegenstand des maßgeblichen und 

begründeten Einspruchs sind, insbesondere die Frage, ob ein Verstoß gegen diese 

Verordnung vorliegt;  
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b) wenn es widersprüchliche Standpunkte dazu gibt, welche der betroffenen 

Aufsichtsbehörden für die Hauptniederlassung zuständig ist,  

c) wenn eine zuständige Aufsichtsbehörde in den in Artikel 64 Absatz 1 genannten Fällen 

keine Stellungnahme des Ausschusses einholt oder der Stellungnahme des 

Ausschusses gemäß Artikel 64 nicht folgt. In diesem Fall kann jede betroffene 

Aufsichtsbehörde oder die Kommission die Angelegenheit dem Ausschuss vorlegen.  

(2) Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird innerhalb eines Monats nach der Befassung 

mit der Angelegenheit mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 

Ausschusses angenommen. Diese Frist kann wegen der Komplexität der Angelegenheit 

um einen weiteren Monat verlängert werden. Der in Absatz 1 genannte Beschluss wird 

begründet und an die federführende Aufsichtsbehörde und alle betroffenen 

Aufsichtsbehörden übermittelt und ist für diese verbindlich. 

(3) War der Ausschuss nicht in der Lage, innerhalb der in Absatz 2 genannten Fristen einen 

Beschluss anzunehmen, so nimmt er seinen Beschluss innerhalb von zwei Wochen 

nach Ablauf des in Absatz 2 genannten zweiten Monats mit einfacher Mehrheit der 

Mitglieder des Ausschusses an. Bei Stimmengleichheit zwischen den Mitgliedern des 

Ausschusses gibt die Stimme des Vorsitzes den Ausschlag.  

(4) Die betroffenen Aufsichtsbehörden nehmen vor Ablauf der in den Absätzen 2 und 3 

genannten Fristen keinen Beschluss über die dem Ausschuss vorgelegte Angelegenheit 

an.  

(5) Der Vorsitz des Ausschusses unterrichtet die betroffenen Aufsichtsbehörden 

unverzüglich über den in Absatz 1 genannten Beschluss. Er setzt die Kommission 

hiervon in Kenntnis. Der Beschluss wird unverzüglich auf der Website des Ausschusses 

veröffentlicht, nachdem die Aufsichtsbehörde den in Absatz 6 genannten endgültigen 

Beschluss mitgeteilt hat.  

(6) Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die Aufsichtsbehörde, bei der 

die Beschwerde eingereicht wurde, trifft den endgültigen Beschluss auf der Grundlage 

des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Beschlusses unverzüglich und 

spätestens einen Monat, nachdem der Europäische Datenschutzausschuss seinen 

Beschluss mitgeteilt hat. Die federführende Aufsichtsbehörde oder gegebenenfalls die 

Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, setzt den Ausschuss von 

dem Zeitpunkt, zu dem ihr endgültiger Beschluss dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter bzw. der betroffenen Person mitgeteilt wird, in Kenntnis. Der 

endgültige Beschluss der betroffenen Aufsichtsbehörden wird gemäß Artikel 60 Absätze 

7, 8 und 9 angenommen. Im endgültigen Beschluss wird auf den in Absatz 1 genannten 

Beschluss verwiesen und festgelegt, dass der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannte Beschluss gemäß Absatz 5 auf der Website des Ausschusses veröffentlicht 

wird. Dem endgültigen Beschluss wird der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

genannte Beschluss beigefügt.  

 

 

 



224 
 

Artikel 66 

Dringlichkeitsverfahren 

(1) Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine betroffene Aufsichtsbehörde 

abweichend vom Kohärenzverfahren nach Artikel 63, 64 und 65 oder dem Verfahren 

nach Artikel 60 sofort einstweilige Maßnahmen mit festgelegter Geltungsdauer von 

höchstens drei Monaten treffen, die in ihrem Hoheitsgebiet rechtliche Wirkung entfalten 

sollen, wenn sie zu der Auffassung gelangt, dass dringender Handlungsbedarf besteht, 

um Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu schützen. Die Aufsichtsbehörde 

setzt die anderen betroffenen Aufsichtsbehörden, den Ausschuss und die Kommission 

unverzüglich von diesen Maßnahmen und den Gründen für deren Erlass in Kenntnis.  

(2) Hat eine Aufsichtsbehörde eine Maßnahme nach Absatz 1 ergriffen und ist sie der 

Auffassung, dass dringend endgültige Maßnahmen erlassen werden müssen, kann sie 

unter Angabe von Gründen im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme oder 

einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen.  

(3) Jede Aufsichtsbehörde kann unter Angabe von Gründen, auch für den dringenden 

Handlungsbedarf, im Dringlichkeitsverfahren um eine Stellungnahme oder 

gegebenenfalls einen verbindlichen Beschluss des Ausschusses ersuchen, wenn eine 

zuständige Aufsichtsbehörde trotz dringenden Handlungsbedarfs keine geeignete 

Maßnahme getroffen hat, um die Rechte und Freiheiten von betroffenen Personen zu 

schützen.  

(4) Abweichend von Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 65 Absatz 2 wird eine Stellungnahme 

oder ein verbindlicher Beschluss im Dringlichkeitsverfahren nach den Absätzen 2 und 3 

binnen zwei Wochen mit einfacher Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses 

angenommen. 

 

Artikel 67 

Informationsaustausch 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte von allgemeiner Tragweite zur Festlegung der 

Ausgestaltung des elektronischen Informationsaustauschs zwischen den Aufsichtsbehörden 

sowie zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Ausschuss, insbesondere des 

standardisierten Formats nach Artikel 64, erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen.  
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Abschnitt 3 

Europäischer Datenschutzausschuss 

 

Artikel 68    

Europäischer Datenschutzausschuss 

(1) Der Europäische Datenschutzausschuss (im Folgenden „Ausschuss“) wird als 

Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet.  

(2) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitz vertreten.  

(3) Der Ausschuss besteht aus dem Leiter einer Aufsichtsbehörde jedes Mitgliedstaats und 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten oder ihren jeweiligen Vertretern.  

(4) Ist in einem Mitgliedstaat mehr als eine Aufsichtsbehörde für die Überwachung der 

Anwendung der nach Maßgabe dieser Verordnung erlassenen Vorschriften zuständig, 

so wird im Einklang mit den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats ein gemeinsamer 

Vertreter benannt.  

(5) Die Kommission ist berechtigt, ohne Stimmrecht an den Tätigkeiten und Sitzungen des 

Ausschusses teilzunehmen. Die Kommission benennt einen Vertreter. Der Vorsitz des 

Ausschusses unterrichtet die Kommission über die Tätigkeiten des Ausschusses.  

(6) In den in Artikel 65 genannten Fällen ist der Europäische Datenschutzbeauftragte nur 

bei Beschlüssen stimmberechtigt, die Grundsätze und Vorschriften betreffen, die für die 

Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union gelten und inhaltlich den 

Grundsätzen und Vorschriften dieser Verordnung entsprechen.  

 

Artikel 69 

Unabhängigkeit 

(1) Der Ausschuss handelt bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in Ausübung seiner 

Befugnisse gemäß den Artikeln 70 und 71 unabhängig.  

(2) Unbeschadet der Ersuchen der Kommission gemäß Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe b 

und Absatz 2 ersucht der Ausschuss bei der Erfüllung seiner Aufgaben oder in 

Ausübung seiner Befugnisse weder um Weisung noch nimmt er Weisungen entgegen.  
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Artikel 70 

Aufgaben des Ausschusses 

(1) Der Ausschuss stellt die einheitliche Anwendung dieser Verordnung sicher. Hierzu 

nimmt der Ausschuss von sich aus oder gegebenenfalls auf Ersuchen der Kommission 

insbesondere folgende Tätigkeiten wahr:  

a) Überwachung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Verordnung 

in den in den Artikeln 64 und 65 genannten Fällen unbeschadet der Aufgaben der 

nationalen Aufsichtsbehörden;  

b) Beratung der Kommission in allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz 

personenbezogener Daten in der Union stehen, einschließlich etwaiger Vorschläge zur 

Änderung dieser Verordnung;  

c) Beratung der Kommission über das Format und die Verfahren für den Austausch von 

Informationen zwischen den Verantwortlichen, den Auftragsverarbeitern und den 

Aufsichtsbehörden in Bezug auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften;  

d) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren zu Verfahren für 

die Löschung gemäß Artikel 17 Absatz 2 von Links zu personenbezogenen Daten oder 

Kopien oder Replikationen dieser Daten aus öffentlich zugänglichen 

Kommunikationsdiensten;  

e) Prüfung — von sich aus, auf Antrag eines seiner Mitglieder oder auf Ersuchen der 

Kommission — von die Anwendung dieser Verordnung betreffenden Fragen und 

Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren zwecks 

Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung;  

f) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen 

für die auf Profiling beruhenden Entscheidungen gemäß Artikel 22 Absatz 2;  

g) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes für die Feststellung von Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten und die Festlegung der Unverzüglichkeit im Sinne des 

Artikels 33 Absätze 1 und 2, und zu den spezifischen Umständen, unter denen der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter die Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten zu melden hat;  

h) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes zu den Umständen, unter denen eine Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 zur Folge hat;  

i) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes zur näheren Bestimmung der in Artikel 47 aufgeführten 

Kriterien und Anforderungen für die Übermittlungen personenbezogener Daten, die auf 

verbindlichen internen Datenschutzvorschriften von Verantwortlichen oder 

Auftragsverarbeitern beruhen, und der dort aufgeführten weiteren erforderlichen 

Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten der betroffenen Personen;  
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j) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes zur näheren Bestimmung der Kriterien und Bedingungen 

für die Übermittlungen personenbezogener Daten gemäß Artikel 49 Absatz 1;  

k) Ausarbeitung von Leitlinien für die Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Anwendung von 

Maßnahmen nach Artikel 58 Absätze 1, 2 und 3 und die Festsetzung von Geldbußen 

gemäß Artikel 83;  

l) Überprüfung der praktischen Anwendung der unter den Buchstaben e und f genannten 

Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren;  

m) Bereitstellung von Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren gemäß Buchstabe 

e des vorliegenden Absatzes zur Festlegung gemeinsamer Verfahren für die von 

natürlichen Personen vorgenommene Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung 

gemäß Artikel 54 Absatz 2;  

n) Förderung der Ausarbeitung von Verhaltensregeln und der Einrichtung von 

datenschutzspezifischen Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegeln und -

prüfzeichen gemäß den Artikeln 40 und 42;  

o) Akkreditierung von Zertifizierungsstellen und deren regelmäßige Überprüfung gemäß 

Artikel 43 und Führung eines öffentlichen Registers der akkreditierten Einrichtungen 

gemäß Artikel 43 Absatz 6 und der in Drittländern niedergelassenen akkreditierten 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 42 Absatz 7;  

p) Präzisierung der in Artikel 43 Absatz 3 genannten Anforderungen im Hinblick auf die 

Akkreditierung von Zertifizierungsstellen gemäß Artikel 42;  

q) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Zertifizierungsanforderungen 

gemäß Artikel 43 Absatz 8;  

r) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zu den Bildsymbolen gemäß Artikel 12 

Absatz 7;  

s) Abgabe einer Stellungnahme für die Kommission zur Beurteilung der Angemessenheit 

des in einem Drittland oder einer internationalen Organisation gebotenen Schutzniveaus 

einschließlich zur Beurteilung der Frage, ob das Drittland, das Gebiet, ein oder mehrere 

spezifische Sektoren in diesem Drittland oder eine internationale Organisation kein 

angemessenes Schutzniveau mehr gewährleistet. Zu diesem Zweck gibt die 

Kommission dem Ausschuss alle erforderlichen Unterlagen, darunter den Schriftwechsel 

mit der Regierung des Drittlands, dem Gebiet oder spezifischen Sektor oder der 

internationalen Organisation;  

t) Abgabe von Stellungnahmen im Kohärenzverfahren gemäß Artikel 64 Absatz 1 zu 

Beschlussentwürfen von Aufsichtsbehörden, zu Angelegenheiten, die nach Artikel 64 

Absatz 2 vorgelegt wurden und um Erlass verbindlicher Beschlüsse gemäß Artikel 65, 

einschließlich der in Artikel 66 genannten Fälle;  

u) Förderung der Zusammenarbeit und eines wirksamen bilateralen und multilateralen 

Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren zwischen den 

Aufsichtsbehörden;  
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v) Förderung von Schulungsprogrammen und Erleichterung des Personalaustausches 

zwischen Aufsichtsbehörden sowie gegebenenfalls mit Aufsichtsbehörden von 

Drittländern oder mit internationalen Organisationen;  

w) Förderung des Austausches von Fachwissen und von Dokumentationen über 

Datenschutzvorschriften und -praxis mit Datenschutzaufsichtsbehörden in aller Welt;  

x) Abgabe von Stellungnahmen zu den auf Unionsebene erarbeiteten Verhaltensregeln 

gemäß Artikel 40 Absatz 9 und  

y) Führung eines öffentlich zugänglichen elektronischen Registers der Beschlüsse der 

Aufsichtsbehörden und Gerichte in Bezug auf Fragen, die im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens behandelt wurden.  

(2) Die Kommission kann, wenn sie den Ausschuss um Rat ersucht, unter Berücksichtigung 

der Dringlichkeit des Sachverhalts eine Frist angeben.  

(3) Der Ausschuss leitet seine Stellungnahmen, Leitlinien, Empfehlungen und bewährten 

Verfahren an die Kommission und an den in Artikel 93 genannten Ausschuss weiter und 

veröffentlicht sie.  

(4) Der Ausschuss konsultiert gegebenenfalls interessierte Kreise und gibt ihnen 

Gelegenheit, innerhalb einer angemessenen Frist Stellung zu nehmen. Unbeschadet 

des Artikels 76 macht der Ausschuss die Ergebnisse der Konsultation der Öffentlichkeit 

zugänglich.  

 

Artikel 71 

Berichterstattung 

(1) Der Ausschuss erstellt einen Jahresbericht über den Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung in der Union und gegebenenfalls in Drittländern und internationalen 

Organisationen. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen Parlament, dem 

Rat und der Kommission übermittelt.  

(2) Der Jahresbericht enthält eine Überprüfung der praktischen Anwendung der in Artikel 70 

Absatz 1 Buchstabe l genannten Leitlinien, Empfehlungen und bewährten Verfahren 

sowie der in Artikel 65 genannten verbindlichen Beschlüsse.  

 

Artikel 72 

Verfahrensweise 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, fasst der Ausschuss seine 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner Mitglieder.  

(2) Der Ausschuss gibt sich mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine 

Geschäftsordnung und legt seine Arbeitsweise fest.  
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Artikel 73 

Vorsitz 

(1) Der Ausschuss wählt aus dem Kreis seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit einen 

Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.  

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und seiner beiden Stellvertreter beträgt fünf Jahre; ihre 

einmalige Wiederwahl ist zulässig.  

 

Artikel 74 

Aufgaben des Vorsitzes 

(1) Der Vorsitz hat folgende Aufgaben:  

a) Einberufung der Sitzungen des Ausschusses und Erstellung der Tagesordnungen,  

b) Übermittlung der Beschlüsse des Ausschusses nach Artikel 65 an die federführende 

Aufsichtsbehörde und die betroffenen Aufsichtsbehörden,  

c) Sicherstellung einer rechtzeitigen Ausführung der Aufgaben des Ausschusses, 

insbesondere der Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kohärenzverfahren nach Artikel 

63.  

(2) Der Ausschuss legt die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und 

dessen Stellvertretern in seiner Geschäftsordnung fest.  

 

 

Artikel 75 

Sekretariat 

(1) Der Ausschuss wird von einem Sekretariat unterstützt, das von dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten bereitgestellt wird.  

(2) Das Sekretariat führt seine Aufgaben ausschließlich auf Anweisung des Vorsitzes des 

Ausschusses aus.  

(3) Das Personal des Europäischen Datenschutzbeauftragten, das an der Wahrnehmung 

der dem Ausschuss gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist, 

unterliegt anderen Berichtspflichten als das Personal, das an der Wahrnehmung der 

dem Europäischen Datenschutzbeauftragten übertragenen Aufgaben beteiligt ist.  

(4) Soweit angebracht, erstellen und veröffentlichen der Ausschuss und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte eine Vereinbarung zur Anwendung des vorliegenden Artikels, in 

der die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit festgelegt sind und die für das Personal des 

Europäischen Datenschutzbeauftragten gilt, das an der Wahrnehmung der dem 

Ausschuss gemäß dieser Verordnung übertragenen Aufgaben beteiligt ist.  
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(5) Das Sekretariat leistet dem Ausschuss analytische, administrative und logistische 

Unterstützung.  

(6) Das Sekretariat ist insbesondere verantwortlich für  

a) das Tagesgeschäft des Ausschusses,  

b) die Kommunikation zwischen den Mitgliedern des Ausschusses, seinem Vorsitz und der 

Kommission,  

c) die Kommunikation mit anderen Organen und mit der Öffentlichkeit,  

d) den Rückgriff auf elektronische Mittel für die interne und die externe Kommunikation,  

e) die Übersetzung sachdienlicher Informationen, f) die Vor- und Nachbereitung der 

Sitzungen des Ausschusses,  

f) die Vorbereitung, Abfassung und Veröffentlichung von Stellungnahmen, von 

Beschlüssen über die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Aufsichtsbehörden und von 

sonstigen vom Ausschuss angenommenen Dokumenten.  

 

Artikel 76 

Vertraulichkeit 

(1) Die Beratungen des Ausschusses sind gemäß seiner Geschäftsordnung vertraulich, 

wenn der Ausschuss dies für erforderlich hält.  

(2) Der Zugang zu Dokumenten, die Mitgliedern des Ausschusses, Sachverständigen und 

Vertretern von Dritten vorgelegt werden, wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 

des Europäischen Parlaments und des Rates geregelt.  

 

KAPITEL VIII 

Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen  

 

Artikel 77  

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 

oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 

insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des 

Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht ist, dass die 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung 

verstößt.  
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(2) Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich 

der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78.  

 

Artikel 78 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen eine Aufsichtsbehörde 

(1) Jede natürliche oder juristische Person hat unbeschadet eines anderweitigen 

verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf einen 

wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen einen sie betreffenden rechtsverbindlichen 

Beschluss einer Aufsichtsbehörde.  

(2) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen 

oder außergerichtlichen Rechtbehelfs das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf, wenn die nach den Artikeln 55 und 56 zuständige Aufsichtsbehörde sich 

nicht mit einer Beschwerde befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei 

Monaten über den Stand oder das Ergebnis der gemäß Artikel 77 erhobenen 

Beschwerde in Kenntnis gesetzt hat.  

(3) Für Verfahren gegen eine Aufsichtsbehörde sind die Gerichte des Mitgliedstaats 

zuständig, in dem die Aufsichtsbehörde ihren Sitz hat.  

(4) Kommt es zu einem Verfahren gegen den Beschluss einer Aufsichtsbehörde, dem eine 

Stellungnahme oder ein Beschluss des Ausschusses im Rahmen des 

Kohärenzverfahrens vorangegangen ist, so leitet die Aufsichtsbehörde diese 

Stellungnahme oder diesen Beschluss dem Gericht zu.  

 

Artikel 79 

Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter 

(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder 

außergerichtlichen Rechtsbehelfs einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer 

Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen 

Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser Verordnung 

zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden.  

(2) Für Klagen gegen einen Verantwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter sind die 

Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise können solche Klagen auch bei 

den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren 

Aufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei dem Verantwortlichen oder dem 

Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines Mitgliedstaats, die in Ausübung ihrer 

hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist.  
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Artikel 80 

Vertretung von betroffenen Personen 

(1) Die betroffene Person hat das Recht, eine Einrichtung, Organisationen oder Vereinigung 

ohne Gewinnerzielungsabsicht, die ordnungsgemäß nach dem Recht eines 

Mitgliedstaats gegründet ist, deren satzungsmäßige Ziele im öffentlichem Interesse 

liegen und die im Bereich des Schutzes der Rechte und Freiheiten von betroffenen 

Personen in Bezug auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten tätig ist, zu 

beauftragen, in ihrem Namen eine Beschwerde einzureichen, in ihrem Namen die in den 

Artikeln 77, 78 und 79 genannten Rechte wahrzunehmen und das Recht auf 

Schadensersatz gemäß Artikel 82 in Anspruch zu nehmen, sofern dieses im Recht der 

Mitgliedstaaten vorgesehen ist.  

(2) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass jede der in Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels genannten Einrichtungen, Organisationen oder Vereinigungen unabhängig von 

einem Auftrag der betroffenen Person in diesem Mitgliedstaat das Recht hat, bei der 

gemäß Artikel 77 zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde einzulegen und die in 

den Artikeln 78 und 79 aufgeführten Rechte in Anspruch zu nehmen, wenn ihres 

Erachtens die Rechte einer betroffenen Person gemäß dieser Verordnung infolge einer 

Verarbeitung verletzt worden sind.  

Artikel 81 

Aussetzung des Verfahrens 

(1) Erhält ein zuständiges Gericht in einem Mitgliedstaat Kenntnis von einem Verfahren zu 

demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch denselben 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter, das vor einem Gericht in einem anderen 

Mitgliedstaat anhängig ist, so nimmt es mit diesem Gericht Kontakt auf, um sich zu 

vergewissern, dass ein solches Verfahren existiert.  

(2) Ist ein Verfahren zu demselben Gegenstand in Bezug auf die Verarbeitung durch 

denselben Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter vor einem Gericht in einem 

anderen Mitgliedstaat anhängig, so kann jedes später angerufene zuständige Gericht 

das bei ihm anhängige Verfahren aussetzen.  

(3) Sind diese Verfahren in erster Instanz anhängig, so kann sich jedes später angerufene 

Gericht auf Antrag einer Partei auch für unzuständig erklären, wenn das zuerst 

angerufene Gericht für die betreffenden Klagen zuständig ist und die Verbindung der 

Klagen nach seinem Recht zulässig ist.  

 

Artikel 82 

Haftung und Recht auf Schadenersatz 

(1) Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder 

immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den 

Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.  
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(2) Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch 

eine nicht dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Ein 

Auftragsverarbeiter haftet für den durch eine Verarbeitung verursachten Schaden nur 

dann, wenn er seinen speziell den Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus dieser 

Verordnung nicht nachgekommen ist oder unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten 

Anweisungen des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder gegen diese 

Anweisungen gehandelt hat.  

(3) Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 

befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der 

Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist.  

(4) Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein 

Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter an derselben Verarbeitung beteiligt 

und sind sie gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die Verarbeitung 

verursachten Schaden verantwortlich, so haftet jeder Verantwortliche oder jeder 

Auftragsverarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein wirksamer Schadensersatz für 

die betroffene Person sichergestellt ist.  

(5) Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter gemäß Absatz 4 vollständigen 

Schadenersatz für den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verantwortliche oder 

Auftragsverarbeiter berechtigt, von den übrigen an derselben Verarbeitung beteiligten für 

die Datenverarbeitung Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil des 

Schadenersatzes zurückzufordern, der unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen 

ihrem Anteil an der Verantwortung für den Schaden entspricht.  

(6) Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Schadenersatz sind die 

Gerichte zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2 genannten Rechtsvorschriften 

des Mitgliedstaats zuständig sind.  

 

Artikel 83 

Allgemeine Bedingungen für die Verhängung von Geldbußen 

(1) Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß 

diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung gemäß den Absätzen 5 und 6 in 

jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.  

(2) Geldbußen werden je nach den Umständen des Einzelfalls zusätzlich zu oder anstelle 

von Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 Buchstaben a bis h und i verhängt. Bei der 

Entscheidung über die Verhängung einer Geldbuße und über deren Betrag wird in 

jedem Einzelfall Folgendes gebührend berücksichtigt:  

a) Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des Umfangs 

oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung sowie der Zahl der von der 

Verarbeitung betroffenen Personen und des Ausmaßes des von ihnen erlittenen 

Schadens;  

b) Vorsätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Verstoßes;  
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c) jegliche von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter getroffenen 

Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens;  

d) Grad der Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters unter 

Berücksichtigung der von ihnen gemäß den Artikeln 25 und 32 getroffenen technischen 

und organisatorischen Maßnahmen;  

e) etwaige einschlägige frühere Verstöße des Verantwortlichen oder des 

Auftragsverarbeiters;  

f) Umfang der Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhelfen 

und seine möglichen nachteiligen Auswirkungen zu mindern;  

g) Kategorien personenbezogener Daten, die von dem Verstoß betroffen sind;  

h) Art und Weise, wie der Verstoß der Aufsichtsbehörde bekannt wurde, insbesondere ob 

und gegebenenfalls in welchem Umfang der Verantwortliche oder der 

Auftragsverarbeiter den Verstoß mitgeteilt hat;  

i) Einhaltung der nach Artikel 58 Absatz 2 früher gegen den für den betreffenden 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf denselben Gegenstand 

angeordneten Maßnahmen, wenn solche Maßnahmen angeordnet wurden;  

j) Einhaltung von genehmigten Verhaltensregeln nach Artikel 40 oder genehmigten 

Zertifizierungsverfahren nach Artikel 42 und  

k) jegliche anderen erschwerenden oder mildernden Umstände im jeweiligen Fall, wie 

unmittelbar oder mittelbar durch den Verstoß erlangte finanzielle Vorteile oder 

vermiedene Verluste.  

(3) Verstößt ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter bei gleichen oder miteinander 

verbundenen Verarbeitungsvorgängen vorsätzlich oder fahrlässig gegen mehrere 

Bestimmungen dieser Verordnung, so übersteigt der Gesamtbetrag der Geldbuße nicht 

den Betrag für den schwerwiegendsten Verstoß.  

(4) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:  

a) die Pflichten der Verantwortlichen und der Auftragsverarbeiter gemäß den Artikeln 8, 11, 

25 bis 39, 42 und 43;  

b) die Pflichten der Zertifizierungsstelle gemäß den Artikeln 42 und 43;  

c) die Pflichten der Überwachungsstelle gemäß Artikel 41 Absatz 4.  

(5) Bei Verstößen gegen die folgenden Bestimmungen werden im Einklang mit Absatz 2 

Geldbußen von bis zu 20 000 000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % 

seines gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, welcher der Beträge höher ist:  
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a) die Grundsätze für die Verarbeitung, einschließlich der Bedingungen für die Einwilligung, 

gemäß den Artikeln 5, 6, 7 und 9;  

b) die Rechte der betroffenen Person gemäß den Artikeln 12 bis 22;  

c) die Übermittlung personenbezogener Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder 

an eine internationale Organisation gemäß den Artikeln 44 bis 49;  

d) alle Pflichten gemäß den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die im Rahmen des 

Kapitels IX erlassen wurden;  

e) Nichtbefolgung einer Anweisung oder einer vorübergehenden oder endgültigen 

Beschränkung oder Aussetzung der Datenübermittlung durch die Aufsichtsbehörde 

gemäß Artikel 58 Absatz 2 oder Nichtgewährung des Zugangs unter Verstoß gegen 

Artikel 58 Absatz 1.  

(6) Bei Nichtbefolgung einer Anweisung der Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 58 Absatz 2 

werden im Einklang mit Absatz 2 des vorliegenden Artikels Geldbußen von bis zu 20 000 

000 EUR oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 4 % seines gesamten weltweit 

erzielten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 

welcher der Beträge höher ist.  

(7) Unbeschadet der Abhilfebefugnisse der Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 58 Absatz 2 

kann jeder Mitgliedstaat Vorschriften dafür festlegen, ob und in welchem Umfang gegen 

Behörden und öffentliche Stellen, die in dem betreffenden Mitgliedstaat niedergelassen 

sind, Geldbußen verhängt werden können.  

(8) Die Ausübung der eigenen Befugnisse durch eine Aufsichtsbehörde gemäß diesem 

Artikel muss angemessenen Verfahrensgarantien gemäß dem Unionsrecht und dem 

Recht der Mitgliedstaaten, einschließlich wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelfe und 

ordnungsgemäßer Verfahren, unterliegen.  

(9) Sieht die Rechtsordnung eines Mitgliedstaats keine Geldbußen vor, kann dieser Artikel 

so angewandt werden, dass die Geldbuße von der zuständigen Aufsichtsbehörde in die 

Wege geleitet und von den zuständigen nationalen Gerichten verhängt wird, wobei 

sicherzustellen ist, dass diese Rechtsbehelfe wirksam sind und die gleiche Wirkung wie 

die von Aufsichtsbehörden verhängten Geldbußen haben. In jeden Fall müssen die 

verhängten Geldbußen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Die 

betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die 

Rechtsvorschriften mit, die sie aufgrund dieses Absatzes erlassen, sowie unverzüglich 

alle späteren Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften.  

 

Artikel 84 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen die Vorschriften über andere Sanktionen für Verstöße gegen 

diese Verordnung — insbesondere für Verstöße, die keiner Geldbuße gemäß Artikel 83 

unterliegen — fest und treffen alle zu deren Anwendung erforderlichen Maßnahmen. 

Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.  
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(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, 

die er aufgrund von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen 

dieser Vorschriften mit.  

 

KAPITEL IX 

Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen 

 

Artikel 85 

Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, einschließlich der Verarbeitung zu 

journalistischen Zwecken und zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen 

Zwecken, in Einklang.  

(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu wissenschaftlichen, 

künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, sehen die Mitgliedstaaten 

Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II (Grundsätze), Kapitel III (Rechte der 

betroffenen Person), Kapitel IV (Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V 

(Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale 

Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel VII 

(Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für besondere 

Verarbeitungssituationen) vor, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit der Freiheit der Meinungsäußerung und der 

Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.  

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die er aufgrund von 

Absatz 2 erlassen hat, sowie unverzüglich alle späteren Änderungsgesetze oder 

Änderungen dieser Vorschriften mit.  

 

Artikel 86 

Verarbeitung und Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten 

Personenbezogene Daten in amtlichen Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder 

einer öffentlichen Einrichtung oder einer privaten Einrichtung zur Erfüllung einer im 

öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe befinden, können von der Behörde oder der 

Einrichtung gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaats, dem die Behörde 

oder Einrichtung unterliegt, offengelegt werden, um den Zugang der Öffentlichkeit zu 

amtlichen Dokumenten mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser 

Verordnung in Einklang zu bringen.  
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Artikel 87 

Verarbeitung der nationalen Kennziffer 

Die Mitgliedstaaten können näher bestimmen, unter welchen spezifischen Bedingungen eine 

nationale Kennziffer oder andere Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung Gegenstand einer 

Verarbeitung sein dürfen. In diesem Fall darf die nationale Kennziffer oder das andere 

Kennzeichen von allgemeiner Bedeutung nur unter Wahrung geeigneter Garantien für die 

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gemäß dieser Verordnung verwendet werden.  

 

Artikel 88 

Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext 

(1) Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften oder durch 

Kollektivvereinbarungen spezifischere Vorschriften zur Gewährleistung des Schutzes der 

Rechte und Freiheiten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

Beschäftigtendaten im Beschäftigungskontext, insbesondere für Zwecke der Einstellung, 

der Erfüllung des Arbeitsvertrags einschließlich der Erfüllung von durch 

Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarung en festgelegten Pflichten, des 

Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und 

Diversität am Arbeitsplatz, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes 

des Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie für Zwecke der 

Inanspruchnahme der mit der Beschäftigung zusammenhängenden individuellen oder 

kollektiven Rechte und Leistungen und für Zwecke der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses vorsehen.  

(2) Diese Vorschriften umfassen angemessene und besondere Maßnahmen zur Wahrung 

der menschlichen Würde, der berechtigten Interessen und der Grundrechte der 

betroffenen Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Verarbeitung, die 

Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder 

einer Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, und 

die Überwachungssysteme am Arbeitsplatz.  

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, 

die er aufgrund von Absatz 1 erlässt, sowie unverzüglich alle späteren Änderungen 

dieser Vorschriften mit.  

 

Artikel 89 

Garantien und Ausnahmen in Bezug auf die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse 

liegenden Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken 

(1) Die Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden Archivzwecken, zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
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unterliegt geeigneten Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 

gemäß dieser Verordnung. Mit diesen Garantien wird sichergestellt, dass technische und 

organisatorische Maßnahmen bestehen, mit denen insbesondere die Achtung des 

Grundsatzes der Datenminimierung gewährleistet wird. Zu diesen Maßnahmen kann die 

Pseudonymisierung gehören, sofern es möglich ist, diese Zwecke auf diese Weise zu 

erfüllen. In allen Fällen, in denen diese Zwecke durch die Weiterverarbeitung, bei der die 

Identifizierung von betroffenen Personen nicht oder nicht mehr möglich ist, erfüllt werden 

können, werden diese Zwecke auf diese Weise erfüllt.  

(2) Werden personenbezogene Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet, können vorbehaltlich der 

Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels im Unionsrecht 

oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit Ausnahmen von den Rechten gemäß der 

Artikel 15, 16, 18 und 21 vorgesehen werden, als diese Rechte voraussichtlich die 

Verwirklichung der spezifischen Zwecke unmöglich machen oder ernsthaft 

beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind.  

(3) Werden personenbezogene Daten für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke 

verarbeitet, können vorbehaltlich der Bedingungen und Garantien gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels im Unionsrecht oder im Recht der Mitgliedstaaten insoweit 

Ausnahmen von den Rechten gemäß der Artikel 15, 16, 18, 19, 20 und 21 vorgesehen 

werden, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der spezifischen Zwecke 

unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und solche Ausnahmen für die 

Erfüllung dieser Zwecke notwendig sind.  

(4) Dient die in den Absätzen 2 und 3 genannte Verarbeitung gleichzeitig einem anderen 

Zweck, gelten die Ausnahmen nur für die Verarbeitung zu den in diesen Absätzen 

genannten Zwecken.  

 

Artikel 90 

Geheimhaltungspflichten 

(1) Die Mitgliedstaaten können die Befugnisse der Aufsichtsbehörden im Sinne des Artikels 

58 Absatz 1 Buchstaben e und f gegenüber den Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeitern, die nach Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder 

nach einer von den zuständigen nationalen Stellen erlassenen Verpflichtung dem 

Berufsgeheimnis oder einer gleichwertigen Geheimhaltungspflicht unterliegen, regeln, 

soweit dies notwendig und verhältnismäßig ist, um das Recht auf Schutz der 

personenbezogenen Daten mit der Pflicht zur Geheimhaltung in Einklang zu bringen. 

Diese Vorschriften gelten nur in Bezug auf personenbezogene Daten, die der 

Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter bei einer Tätigkeit erlangt oder erhoben 

hat, die einer solchen Geheimhaltungspflicht unterliegt.  

(2) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Vorschriften mit, die 

er aufgrund von Absatz 1 erlässt, und setzt sie unverzüglich von allen weiteren 

Änderungen dieser Vorschriften in Kenntnis.  
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Artikel 91 

Bestehende Datenschutzvorschriften von Kirchen und religiösen Vereinigungen oder 

Gemeinschaften 

(1) Wendet eine Kirche oder eine religiöse Vereinigung oder Gemeinschaft in einem 

Mitgliedstaat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung umfassende Regeln 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung an, so dürfen diese Regeln weiter 

angewandt werden, sofern sie mit dieser Verordnung in Einklang gebracht werden.  

(2) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften, die gemäß Absatz 1 

umfassende Datenschutzregeln anwenden, unterliegen der Aufsicht durch eine 

unabhängige Aufsichtsbehörde, die spezifischer Art sein kann, sofern sie die in Kapitel 

VI niedergelegten Bedingungen erfüllt.  

 

KAPITEL X 

Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

 

Artikel 92 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 

43 Absatz 8 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem 24. Mai 2016 

übertragen.  

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt.  

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. (5)Ein delegierter Rechtsakt, 

der gemäß Artikel 12 Absatz 8 und Artikel 43 Absatz 8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Veranlassung des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um drei Monate verlängert.  
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Artikel 93 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.  

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011.  

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.  

 

KAPITEL XI 

Schlussbestimmungen 

 

Artikel 94 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(1) Die Richtlinie 95/46/EG wird mit Wirkung vom 25. Mai 2018 aufgehoben.  

(2) Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung. Verweise auf die durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzte 

Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gelten als Verweise auf den kraft dieser Verordnung errichteten Europäischen 

Datenschutzausschuss.  

 

Artikel 95 

Verhältnis zur Richtlinie 2002/58/EG 

Diese Verordnung erlegt natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung 

in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer 

Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen 

Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002/58/EG festgelegten Pflichten 

unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen.  

 

Artikel 96 

Verhältnis zu bereits geschlossenen Übereinkünften 

Internationale Übereinkünfte, die die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer 

oder internationale Organisationen mit sich bringen, die von den Mitgliedstaaten vor dem 24. 

Mai 2016 abgeschlossen wurden und die im Einklang mit dem vor diesem Tag geltenden 

Unionsrecht stehen, bleiben in Kraft, bis sie geändert, ersetzt oder gekündigt werden.  
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Artikel 97 

Berichte der Kommission 

(1) Bis zum 25. Mai 2020 und danach alle vier Jahre legt die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Bewertung und 

Überprüfung dieser Verordnung vor. Die Berichte werden öffentlich gemacht.  

(2) Im Rahmen der Bewertungen und Überprüfungen nach Absatz 1 prüft die Kommission 

insbesondere die Anwendung und die Wirkungsweise  

a) des Kapitels V über die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer oder an 

internationale Organisationen insbesondere im Hinblick auf die gemäß Artikel 45 Absatz 

3 der vorliegenden Verordnung erlassenen Beschlüsse sowie die gemäß Artikel 25 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen,  

b) des Kapitels VII über Zusammenarbeit und Kohärenz.  

(3) Für den in Absatz 1 genannten Zweck kann die Kommission Informationen von den 

Mitgliedstaaten und den Aufsichtsbehörden anfordern.  

(4) Bei den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bewertungen und Überprüfungen 

berücksichtigt die Kommission die Standpunkte und Feststellungen des Europäischen 

Parlaments, des Rates und anderer einschlägiger Stellen oder Quellen.  

(5) Die Kommission legt erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung dieser 

Verordnung vor und berücksichtigt dabei insbesondere die Entwicklungen in der 

Informationstechnologie und die Fortschritte in der Informationsgesellschaft.  

 

Artikel 98 

Überprüfung anderer Rechtsakte der Union zum Datenschutz  

Die Kommission legt gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung anderer 

Rechtsakte der Union zum Schutz personenbezogener Daten vor, damit ein einheitlicher und 

kohärenter Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung sichergestellt wird. Dies betrifft 

insbesondere die Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung solcher 

Daten durch die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union und zum freien 

Verkehr solcher Daten.  

 

Artikel 99 

Inkrafttreten und Anwendung 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft.  
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(2) Sie gilt ab dem 25. Mai 2018. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und 

gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  
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RICHTLINIE 2012/18/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 4. Juli 2012 

zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur 

Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates 

 

Artikel 12  

Notfallpläne 

(1) Bei allen Betrieben der oberen Klasse stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

a) der Betreiber einen internen Notfallplan für Maßnahmen innerhalb des Betriebs erstellt; 

b) der Betreiber der zuständigen Behörde die für die Erstellung externer Notfallpläne 

erforderlichen Informationen übermittelt; 

c) die zu diesem Zweck vom Mitgliedstaat benannten Behörden innerhalb von zwei Jahren 

nach Erhalt der erforderlichen Informationen vom Betreiber gemäß Buchstabe b einen 

externen Notfallplan für Maßnahmen außerhalb des Betriebs erstellen. 

(2) Die Betreiber kommen den Verpflichtungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b 

innerhalb der folgenden Fristen nach: 

a) bei neuen Betrieben innerhalb einer angemessenen Frist vor der Inbetriebnahme oder 

vor Änderungen, die eine Änderung des Verzeichnisses gefährlicher Stoffe zur Folge 

haben; 

b) bei bestehenden Betrieben der oberen Klasse bis zum 1. Juni 2016, es sei denn, der vor 

diesem Zeitpunkt gemäß den Bestimmungen des nationalen Rechts erstellte interne 

Notfallplan und die darin enthaltenen Angaben sowie die Informationen gemäß Absatz 1 

Buchstabe b entsprechen diesem Artikel und sind unverändert geblieben; 

c) bei sonstigen Betrieben innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt, ab dem diese 

Richtlinie auf den betreffenden Betrieb Anwendung findet. 

(3) Notfallpläne werden erstellt, um 

a) Schadensfälle einzudämmen und unter Kontrolle zu bringen, so dass die Auswirkungen 

möglichst gering gehalten und Schädigungen der menschlichen Gesundheit, der Umwelt 

und von Sachwerten begrenzt werden können; 

b) die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt vor den Auswirkungen schwerer Unfälle einzuleiten; 

c) notwendige Informationen an die Öffentlichkeit sowie betroffene Behörden oder 

Dienststellen in dem betreffenden Gebiet weiterzugeben; 

d) Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Umwelt nach einem 

schweren Unfall einzuleiten. 
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Die Notfallpläne enthalten die in Anhang IV genannten Informationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in dieser Richtlinie vorgesehenen internen 

Notfallpläne unter Beteiligung der im Betrieb tätigen Personen, einschließlich des 

relevanten langfristig beschäftigten Personals von Subunternehmen, erstellt werden. 

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die betroffene Öffentlichkeit frühzeitig 

Gelegenheit erhält, ihren Standpunkt zu externen Notfallplänen darzulegen, wenn diese 

erstellt oder wesentlich geändert werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die internen und externen Notfallpläne jeweils in 

angemessenen Abständen von höchstens drei Jahren durch die Betreiber und die 

bezeichneten Behörden überprüft, erprobt und erforderlichenfalls auf den neuesten 

Stand gebracht werden. Bei dieser Überprüfung werden Veränderungen in den 

betreffenden Betrieben und den betreffenden Notdiensten, neue technische 

Erkenntnisse und Erkenntnisse darüber, wie bei schweren Unfällen zu handeln ist, 

berücksichtigt. 

Im Zusammenhang mit externen Notfallplänen tragen die Mitgliedstaaten der 

Notwendigkeit Rechnung, eine verstärkte Zusammenarbeit bei 

Katastrophenschutzmaßnahmen in schweren Notfällen zu fördern. 

(7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Notfallpläne von dem Betreiber und, falls 

erforderlich, von der hierzu bezeichneten zuständigen Behörde unverzüglich 

angewendet werden, sobald es zu einem schweren Unfall oder einem unkontrollierten 

Ereignis kommt, bei dem aufgrund seiner Art vernünftigerweise zu erwarten ist, dass es 

zu einem schweren Unfall führt. 

(8) Die zuständige Behörde kann aufgrund der Informationen im Sicherheitsbericht 

entscheiden, dass sich die Erstellung eines externen Notfallplans nach Absatz 1 

erübrigt; die Entscheidung ist zu begründen. 

 

ANHANG IV 

In die Notfallpläne gemäß Artikel 12 aufzunehmende Daten und Informationen  

1. Interne Notfallpläne:  

a) Namen oder betriebliche Stellung der Personen, die zur Einleitung von 

Notfallmaßnahmen ermächtigt sind, sowie der Person, die für die Durchführung und 

Koordinierung der Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände verantwortlich ist; 

b) Namen oder betriebliche Stellung der Person, die für die Verbindung zu der für den 

externen Notfallplan zuständigen Behörde verantwortlich ist; 

c) für vorhersehbare Umstände oder Vorfälle, die für das Eintreten eines schweren Unfalls 

ausschlaggebend sein können, in jedem Einzelfall eine Beschreibung der Maßnahmen, 

die zur Kontrolle dieser Umstände bzw. dieser Vorfälle sowie zur Begrenzung der Folgen 

zu treffen sind, einschließlich einer Beschreibung der zur Verfügung stehenden 

Sicherheitsausrüstungen und Einsatzmittel; 
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d) Vorkehrungen zur Begrenzung der Risiken für Personen auf dem Betriebsgelände, 

einschließlich Angaben über die Art der Alarmierung sowie das von den Personen bei 

Alarm erwartete Verhalten; 

e) Vorkehrungen für die frühzeitige Meldung des Unfalls an die für die Durchführung des 

externen Notfallplans zuständige Behörde, Art der Informationen, die bei der ersten 

Meldung mitzuteilen sind, sowie Vorkehrungen zur Übermittlung von detaillierteren 

Informationen, sobald diese verfügbar sind; 

f) wenn erforderlich Vorkehrungen zur Ausbildung des Personals in den Aufgaben, deren 

Wahrnehmung von ihm erwartet wird, sowie gegebenenfalls Koordinierung dieser 

Ausbildung mit externen Notfall- und Rettungsdiensten; 

g) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen außerhalb des 

Betriebsgeländes. 

 

2. Externe Notfallpläne  

a) Namen oder Stellung der Personen, die zur Einleitung von Notfallmaßnahmen bzw. zur 

Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes 

ermächtigt sind; 

b) Vorkehrungen zur Entgegennahme von Frühwarnungen sowie zur Alarmauslösung und 

zur Benachrichtigung der Notfall- und Rettungsdienste; 

c) Vorkehrungen zur Koordinierung der zur Umsetzung des externen Notfallplans 

notwendigen Einsatzmittel; 

d) Vorkehrungen zur Unterstützung von Abhilfemaßnahmen auf dem Betriebsgelände; 

e) Vorkehrungen betreffend Abhilfemaßnahmen außerhalb des Betriebsgeländes, 

einschließlich Reaktionsmaßnahmen auf Szenarien schwerer Unfälle, wie im 

Sicherheitsbericht beschrieben, und Berücksichtigung möglicher Domino-Effekte, 

einschließlich solcher, die Auswirkungen auf die Umwelt haben; 

f) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit und aller benachbarten Betriebe oder 

Betriebsstätten, die nicht in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, gemäß Artikel 9 

über den Unfall sowie über das richtige Verhalten; 

g) Vorkehrungen zur Unterrichtung der Notfall- und Rettungsdienste anderer 

Mitgliedstaaten im Fall eines schweren Unfalls mit möglichen grenzüberschreitenden 

Folgen. 
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Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(GG) 

 

Artikel 2  

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person 

ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

 

Artikel 8 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und 

ohne Waffen zu versammeln. 

 

Artikel 11 

(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. 

 

Artikel 12 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 

wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 

geregelt werden. 

(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer 

herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. 

 

Artikel 13 

(1) Die Wohnung ist unverletzlich. 
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Gesetz über das Technische Hilfswerk 

(THW-Gesetz - THWG) 

 

vom 15. April 2020 (BGBl. I S. 808) 

 

§ 1  

Rechtsform, Aufgaben und Personal 

(1) Das Technische Hilfswerk ist eine nicht rechtsfähige Bundesanstalt mit eigenem 

Verwaltungsunterbau im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat. Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen leistet es technische Unterstützung 

insbesondere  

1. auf Ersuchen von für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben sowie 

2. auf Anforderung oberster Bundesbehörden, wenn das Bundesministerium des Innern, 

für Bau und Heimat zustimmt. 

(2) Die technische Unterstützung nach Absatz 1 Satz 2 umfasst insbesondere:  

1. technische Hilfe im Zivilschutz, 

2. Einsätze und Maßnahmen im Ausland im Auftrag der Bundesregierung, 

3. Bekämpfung von Katastrophen, öffentlichen Notständen und Unglücksfällen größeren 

Ausmaßes auf Anforderung der für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen sowie 

4. Unterstützungsleistungen und Maßnahmen im Sinne der Nummern 1 bis 3, die das 

Technische Hilfswerk durch Vereinbarung übernommen hat. 

(3) Das Technische Hilfswerk besteht aus Personen, die sich freiwillig zum ehrenamtlichen 

Dienst im Technischen Hilfswerk verpflichtet haben (Helferinnen und Helfer) und aus 

hauptamtlich Beschäftigten. Die Helferinnen und Helfer stehen zum Bund in einem öffentlich-

rechtlichen Amtsverhältnis, das sich nach den Vorschriften dieses Gesetzes bestimmt; sie sind 

grundsätzlich in Ortsverbänden organisiert. 

 

§ 1a  

Einsatzkräfte und Einrichtungen 

(1) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hält das Technische Hilfswerk Einheiten und 

Einrichtungen mit Einsatzkräften, bestehend aus Helferinnen und Helfern sowie hauptamtlich 

Beschäftigten, insbesondere in folgenden Fachbereichen vor:  

1. Führungsunterstützung, 

2. Rettung und Bergung, 

3. Notversorgung und Notinstandsetzung. 
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Es gewährleistet die Einsatzbereitschaft der Einsatzkräfte im Alarmfall. 

(2) Das Technische Hilfswerk gewährleistet die erforderliche Aus- und Fortbildung  

1. der Helferinnen und Helfer sowie 

2. der hauptamtlich Beschäftigten, soweit diese für THW-Einsätze vorgesehen sind. 

(3) Einsatzkräfte, die das Technische Hilfswerk im Rahmen technischer Unterstützung auf 

Anforderung zur Verfügung stellt, unterliegen den fachlichen Weisungen der anfordernden 

Stellen im Rahmen der dortigen Befugnisse. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks üben 

keinen unmittelbaren Zwang gegenüber Personen aus. 

 

§ 1b  

Forschung 

Das Technische Hilfswerk beteiligt sich an internationalen, supranationalen und nationalen 

Forschungsprojekten zu Fragestellungen in den Bereichen Rettungswesen, 

Katastrophenschutz und Zivilschutz. 

 

§ 2  

Helferinnen und Helfer; Verordnungsermächtigung 

(1) Dienste sollen in der Regel außerhalb der üblichen Arbeitszeit stattfinden. Dies gilt nicht für 

Einsätze. 

(2) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Helferinnen und Helfer für Zwecke des 

Helferverhältnisses gilt § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes entsprechend. 

(3) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Zustandekommen, Inhalt und 

Beendigung des Helferverhältnisses im Einzelnen zu regeln. 

 

§ 3 

 Ausgleichsansprüche und soziale Sicherung 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dürfen aus ihrer Verpflichtung zum Dienst im 

Technischen Hilfswerk und aus diesem Dienst keine Nachteile im Arbeitsverhältnis, in der 

Sozial- und Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung erwachsen. 

Während des Dienstes kann zu der von den Helferinnen und Helfern eingegangenen 

Verpflichtung auch die Teilnahme an einer Gemeinschaftsverpflegung gehören, soweit die 

zuständige Einsatz- oder Ausbildungsleitung dies anordnet. Werden Arbeitnehmerinnen oder 

Arbeitnehmer während der für sie maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zu Diensten 

herangezogen, so sind sie für die Dauer der Dienste unter Weitergewährung des 

Arbeitsentgelts, das sie ohne die Dienste erhalten hätten, von der Arbeitsleistung freigestellt. 
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Dies gilt nicht für Dienste, die in nicht unerheblichem Umfang der Gemeinschaftspflege 

dienen. Erkundungen gelten als Dienste. Versicherungsverhältnisse in der Sozial- und 

Arbeitslosenversicherung sowie in der betrieblichen Altersversorgung werden durch den 

Dienst im Technischen Hilfswerk nicht berührt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 

auch Personen, die in einem Berufsausbildungsverhältnis stehen. Die Sätze 1 bis 6 gelten für 

Beamtinnen und Beamte sowie Berufsrichterinnen und -richter entsprechend. 

(2) Privaten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ist das weitergewährte Arbeitsentgelt 

einschließlich ihrer Beiträge zur Sozialversicherung und zur Bundesagentur für Arbeit sowie 

zur betrieblichen Altersversorgung bei einem Ausfall von mehr als zwei Stunden am Tag oder 

von mehr als sieben Stunden innerhalb von zwei Wochen für die gesamte Ausfallzeit auf 

Antrag zu erstatten. Ihnen ist auf Antrag auch das Arbeitsentgelt zu erstatten, das sie 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgrund der gesetzlichen Vorschriften während einer 

Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit weiter leisten, wenn die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst 

im Technischen Hilfswerk zurückzuführen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten für die bei der 

Deutschen Post AG, der DB Privat- und Firmenkundenbank AG und der Deutschen Telekom 

AG beschäftigten Beamtinnen und Beamten entsprechend. 

(3) Den Helferinnen und Helfern sind auf Antrag die ihnen durch die Ausübung des Dienstes 

im Technischen Hilfswerk entstandenen notwendigen baren Auslagen zu ersetzen. Beruflich 

selbständige Helferinnen und Helfer erhalten auf Antrag für glaubhaft gemachten 

Verdienstausfall eine Entschädigung. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 

kann Höchstgrenzen und pauschale Abgeltungen für die Erstattungen nach den Sätzen 1 und 

2 festlegen. 

(4) Helferinnen und Helfern, die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, Sozialhilfe sowie 

sonstige Unterstützungen oder Bezüge aus öffentlichen Mitteln erhalten, sind die Leistungen 

weiter zu gewähren, die sie ohne den Dienst im Technischen Hilfswerk erhalten hätten. 

(5) Sachschäden, die den Helferinnen und Helfern durch Ausübung des Dienstes im 

Technischen Hilfswerk entstehen, sind ihnen auf Antrag angemessen zu erstatten. Der 

Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der geschädigten Person bei der Entstehung des 

Schadens Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Ersatzansprüche der geschädigten 

Person gegen Dritte gehen in Höhe des vom Bund geleisteten Ersatzes auf diesen über. 

(6) Wenn bei Einsätzen und Maßnahmen im Ausland (§ 1 Abs. 2 Nr. 2) ein Unfall oder eine 

Krankheit der Helferin oder des Helfers auf Verhältnisse zurückzuführen ist, die dem 

Einsatzland eigentümlich sind und für die Helferin oder den Helfer eine besondere Gefahr 

auch außerhalb der Helfertätigkeit darstellen, finden die §§ 10 und 16 des 

Entwicklungshelfergesetzes entsprechende Anwendung. 

(7) Bei Einsätzen und Maßnahmen im Ausland (§ 1 Absatz 2 Nummer 2) gelten die 

Vorschriften des § 56 des Bundesbesoldungsgesetzes, § 43 Abs. 1, 2, 5 bis 7, § 43a Abs. 1 

bis 4 und 6, § 46 Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes entsprechend. 

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Angehörige sowie 

Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks, die Einsätze und Maßnahmen im Sinne 

des § 1 Absatz 2 Nummer 2 leisten, Regelungen über eine Gewährung von Unfallfürsorge in 

sinngemäßer Anwendung der §§ 31a und 46 Abs. 4 des Beamtenversorgungsgesetzes unter 

Berücksichtigung von Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung zu treffen. Die 

Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. 
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(9) (weggefallen) 

 

§ 4 

 Mitwirkung; Verordnungsermächtigung 

(1) Die Mitwirkung im Technischen Hilfswerk erfolgt durch Orts- und Landesausschüsse sowie 

durch einen Bundesausschuss, die die Leitungen der auf der jeweiligen Ebene eingerichteten 

Dienststellen des Technischen Hilfswerks beraten. Die Helferinnen und Helfer tragen zur 

Gestaltung des Technischen Hilfswerks bei. Ihre Interessen werden durch gewählte 

Sprecherinnen und Sprecher insbesondere in den genannten Ausschüssen wahrgenommen. 

(2) Das Nähere regelt das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates. 

 

§ 5 

 Beirat 

Beim Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ein Beirat aus Vertretern des 

Bundes, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände, der Wirtschaft und der THW-

Bundesvereinigung gebildet, der das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat in 

grundsätzlichen Angelegenheiten des Technischen Hilfswerks berät. Das Bundesministerium 

des Innern erläßt eine Geschäftsordnung, die Näheres regelt. 

 

§ 6 

Gebühren und Auslagen bei Amtshilfe; Verordnungsermächtigung für 

Kostenerstattungen 

(1) Das Technische Hilfswerk kann für seine im Rahmen der Amtshilfe erbrachten technischen 

Unterstützungsleistungen bei den ersuchenden Behörden, einschließlich der für die 

Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, Auslagen erheben. Auf die Erhebung von Auslagen soll 

verzichtet werden, soweit dies im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt und eine 

Auslagenerstattung an das Technische Hilfswerk zu Lasten der ersuchenden 

Gefahrenabwehrbehörde ginge. Die Auslagenerstattung ginge insbesondere dann zu Lasten 

der ersuchenden Gefahrenabwehrbehörde, wenn  

1. ihr kein Erstattungsanspruch gegenüber einer oder einem Dritten zusteht oder 

2. sie aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses auf die 

Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs gegenüber einer oder einem Dritten 

verzichtet. 

(2) Erbringt das Technische Hilfswerk zur Durchführung einer Amtshilfe eine individuell 

zurechenbare öffentliche Leistung mit Außenwirkung, so kann das Technische Hilfswerk für 

seine insoweit geleistete technische Unterstützung Gebühren und Auslagen erheben  
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1. bei derjenigen oder demjenigen, die oder der eine Gefahr oder einen Schaden 

herbeigeführt hat, 

2. soweit die Gefahr von einer Sache ausgeht,  

a) bei der Inhaberin oder dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt oder 

b) bei der Eigentümerin oder dem Eigentümer oder einer oder einem 

anderen Verfügungsberechtigten, es sei denn, dass die Inhaberin 

oder der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen der 

oder des Verfügungsberechtigten ausübt, 

3. bei einer oder einem Dritten, zu deren oder dessen Gunsten die technische 

Unterstützung geleistet wurde, sofern diese oder dieser der Unterstützungsleistung 

nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

(3) Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Verfahren zur Bemessung, 

Abrechnung und Festsetzung der jeweiligen Höhe von Gebühren und Auslagen für technische 

Unterstützungsleistungen des Technischen Hilfswerks sowie für die Erstattung von Kosten 

außerhalb der Amtshilfe näher zu bestimmen. In der Rechtsverordnung kann bestimmt oder 

zugelassen werden, dass aus Gründen der Billigkeit oder eines überwiegenden öffentlichen 

Interesses verzichtet wird  

1. auf die Erhebung von Gebühren und Auslagen sowie 

2. auf die Erstattung von Kosten außerhalb der Amtshilfe. 

 

§ 7 (weggefallen) 
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Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 

(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

 

§ 62  

Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe 

sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen 

Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so 

errichtet, unterhalten, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige 

Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. Das Gleiche gilt 

für Rohrleitungsanlagen, die  

1. 

den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, 

2. 

Zubehör einer Anlage zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind oder 

3. 

Anlagen verbinden, die in engem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang miteinander 

stehen. 

Für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie zum Lagern und Abfüllen von 

Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie von vergleichbaren in der Landwirtschaft 

anfallenden Stoffen gilt Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass der bestmögliche Schutz 

der Gewässer vor nachteiligen Veränderungen ihrer Eigenschaften erreicht wird. 

(2) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur entsprechend den allgemein anerkannten 

Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, betrieben und 

stillgelegt werden. 

(3) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieses Abschnitts sind feste, flüssige und 

gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur unerheblichen 

Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen. 

(4) Durch Rechtsverordnung nach § 23 Absatz 1 Nummer 5 bis 11 können nähere 

Regelungen erlassen werden über  

1. 

die Bestimmung der wassergefährdenden Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer 

Gefährlichkeit, über eine hierbei erforderliche Mitwirkung des Umweltbundesamtes und 

anderer Stellen sowie über Mitwirkungspflichten von Anlagenbetreibern im Zusammenhang 

mit der Einstufung von Stoffen, 

2. 
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die Einsetzung einer Kommission zur Beratung des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit in Fragen der Stoffeinstufung einschließlich hiermit 

zusammenhängender organisatorischer Fragen, 

3. 

Anforderungen an die Beschaffenheit und Lage von Anlagen nach Absatz 1, 

4. 

technische Regeln, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen, 

5. 

Pflichten bei der Planung, der Errichtung, dem Betrieb, dem Befüllen, dem Entleeren, der 

Instandhaltung, der Instandsetzung, der Überwachung, der Überprüfung, der Reinigung, der 

Stilllegung und der Änderung von Anlagen nach Absatz 1 sowie Pflichten beim Austreten 

wassergefährdender Stoffe aus derartigen Anlagen; in der Rechtsverordnung kann die 

Durchführung bestimmter Tätigkeiten Sachverständigen oder Fachbetrieben vorbehalten 

werden, 

6. 

Befugnisse der zuständigen Behörde, im Einzelfall Anforderungen an Anlagen nach Absatz 1 

festzulegen und den Betreibern solcher Anlagen bestimmte Maßnahmen aufzuerlegen, 

7. 

Anforderungen an Sachverständige und Sachverständigenorganisationen sowie an 

Fachbetriebe und Güte- und Überwachungsgemeinschaften. 

(5) Weitergehende landesrechtliche Vorschriften für besonders schutzbedürftige Gebiete 

bleiben unberührt. 

(6) Die §§ 62 und 63 gelten nicht für Anlagen im Sinne des Absatzes 1 zum Umgang mit  

1. 

Abwasser, 

2. 

Stoffen, die hinsichtlich der Radioaktivität die Freigrenzen des Strahlenschutzrechts 

überschreiten. 

(7) Das Umweltbundesamt erhebt für in einer Rechtsverordnung nach Absatz 4 Nummer 1 

aufgeführte individuell zurechenbare öffentliche Leistungen Gebühren und Auslagen. 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates die gebührenpflichtigen Tatbestände, die Gebührensätze und die 

Auslagenerstattung für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach Satz 1 zu 

bestimmen. Die zu erstattenden Auslagen können abweichend vom 

Bundesgebührengesetz geregelt werden. 
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Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Störfall-Verordnung - 12. BImSchV) 

 

vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483), zuletzt geändert durch Artikel 107 der Verordnung 

vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) 

 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung sind 

1. Betriebsbereich der unteren Klasse: ein Betriebsbereich, in dem gefährliche Stoffe in 

Mengen vorhanden sind, die die in Spalte 4 der Stoffliste in Anhang I genannten 

Mengenschwellen erreichen oder überschreiten, aber die in Spalte 5 der Stoffliste in 

Anhang I genannten Mengenschwellen unterschreiten; 

2. Betriebsbereich der oberen Klasse: ein Betriebsbereich, in dem gefährliche Stoffe in 

Mengen vorhanden sind, die die in Spalte 5 der Stoffliste in Anhang I genannten 

Mengenschwellen erreichen oder überschreiten; 

3. benachbarter Betriebsbereich: ein Betriebsbereich, der sich so nah bei einem anderen 

Betriebsbereich befindet, dass dadurch das Risiko oder die Folgen eines Störfalls 

vergrößert werden; 

4. gefährliche Stoffe: Stoffe oder Gemische, die in Anhang I aufgeführt sind oder die dort 

festgelegten Kriterien erfüllen, einschließlich in Form von Rohstoffen, Endprodukten, 

Nebenprodukten, Rückständen oder Zwischenprodukten; 

5. Vorhandensein gefährlicher Stoffe: das tatsächliche oder vorgesehene Vorhandensein 

gefährlicher Stoffe oder ihr Vorhandensein im Betriebsbereich, soweit vernünftigerweise 

vorhersehbar ist, dass sie bei außer Kontrolle geratenen Prozessen, auch bei Lagerung 

in einer Anlage innerhalb des Betriebsbereichs, anfallen, und zwar in Mengen, die die in 

Anhang I genannten Mengenschwellen erreichen oder überschreiten; 

6. Ereignis: Störung des bestimmungsgemäßen Betriebs in einem Betriebsbereich unter 

Beteiligung eines oder mehrerer gefährlicher Stoffe; 

7. Störfall: ein Ereignis, das unmittelbar oder später innerhalb oder außerhalb des 

Betriebsbereichs zu einer ernsten Gefahr oder zu Sachschäden nach Anhang VI Teil 1 

Ziffer I Nummer 4 führt; 

8. ernste Gefahr: eine Gefahr, bei der 

a) das Leben von Menschen bedroht wird oder schwerwiegende 

Gesundheitsbeeinträchtigungen von Menschen zu befürchten sind, 

b) die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen beeinträchtigt werden kann 

oder 

c) die Umwelt, insbesondere Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- oder sonstige Sachgüter geschädigt werden können, 
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falls durch eine Veränderung ihres Bestandes oder ihrer Nutzbarkeit das 

Gemeinwohl beeinträchtigt würde; 

9. Überwachungssystem: umfasst den Überwachungsplan, das Überwachungsprogramm 

und die Vor-Ort-Besichtigung sowie alle Maßnahmen, die von der zuständigen Behörde 

oder in ihrem Namen durchgeführt werden, um die Einhaltung der Bestimmungen dieser 

Verordnung durch die Betriebsbereiche zu überprüfen und zu fördern; 

10. Stand der Sicherheitstechnik: der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, 

Einrichtungen und Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur 

Verhinderung von Störfällen oder zur Begrenzung ihrer Auswirkungen gesichert 

erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Standes der Sicherheitstechnik sind 

insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen 

heranzuziehen, die mit Erfolg im Betrieb erprobt worden sind. 

 

§ 6  

Ergänzende Anforderungen 

(1) Der Betreiber hat zur Erfüllung der sich aus § 3 Absatz 1 oder 3 ergebenden Pflichten 

über die in den §§ 4 und 5 genannten Anforderungen hinaus  

1. 

die Errichtung und den Betrieb der sicherheitsrelevanten Anlagenteile zu prüfen sowie die 

Anlagen des Betriebsbereichs in sicherheitstechnischer Hinsicht ständig zu überwachen und 

regelmäßig zu warten, 

2. 

die Wartungs- und Reparaturarbeiten nach dem Stand der Technik durchzuführen, 

3. 

die erforderlichen sicherheitstechnischen Vorkehrungen zur Vermeidung von 

Fehlbedienungen zu treffen, 

4. 

durch geeignete Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen und durch Schulung des 

Personals Fehlverhalten vorzubeugen. 

(2) Die Betreiber der nach § 15 festgelegten Betriebsbereiche haben im Benehmen mit den 

zuständigen Behörden  

1. 

untereinander alle erforderlichen Informationen auszutauschen, damit sie in ihrem Konzept zur 

Verhinderung von Störfällen, in ihren Sicherheitsmanagementsystemen, in ihren 

Sicherheitsberichten und ihren internen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen der Art und dem 

Ausmaß der Gesamtgefahr eines Störfalls Rechnung tragen können, und 
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2. 

zur Information der Öffentlichkeit und benachbarter Betriebsstätten, die nicht unter den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, sowie zur Übermittlung von Angaben an die für 

die Erstellung von externen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen zuständige Behörde 

zusammenzuarbeiten. 

(3) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde auf Verlangen genügend Informationen zu 

liefern, die notwendig sind, damit die Behörde  

1. 

die Möglichkeit des Eintritts eines Störfalls in voller Sachkenntnis beurteilen kann, 

2. 

ermitteln kann, inwieweit sich die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöhen kann 

oder die Auswirkungen eines Störfalls verschlimmern können, 

3. 

Entscheidungen über die Ansiedlung oder die störfallrelevante Änderung von 

Betriebsbereichen sowie über Entwicklungen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen 

treffen kann, 

4. 

externe Alarm- und Gefahrenabwehrpläne erstellen kann und 

5. 

Stoffe berücksichtigen kann, die auf Grund ihrer physikalischen Form, ihrer besonderen 

Merkmale oder des Ortes, an dem sie vorhanden sind, zusätzliche Vorkehrungen erfordern. 

 

§ 7  

Anzeige 

(8) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde mindestens einen Monat vor Beginn der 

Errichtung eines Betriebsbereichs, oder vor einer störfallrelevanten Änderung nach § 3 

Absatz 5b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, Folgendes schriftlich anzuzeigen:  

1. 

Name oder Firma des Betreibers sowie vollständige Anschrift des betreffenden 

Betriebsbereichs, 

2. 

eingetragener Firmensitz und vollständige Anschrift des Betreibers, 

3. 
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Name und Funktion der für den Betriebsbereich verantwortlichen Person, falls von der unter 

Nummer 1 genannten Person abweichend, 

4. 

ausreichende Angaben zur Identifizierung der gefährlichen Stoffe und der Gefahrenkategorie 

von Stoffen, die gemäß § 2 Nummer 5 vorhanden sind, 

5. 

Menge und physikalische Form der gefährlichen Stoffe, 

6. 

Tätigkeit oder beabsichtigte Tätigkeit in den Anlagen des Betriebsbereichs, 

7. 

Gegebenheiten in der unmittelbaren Umgebung des Betriebsbereichs, die einen Störfall 

auslösen oder dessen Folgen verschlimmern können, einschließlich, soweit verfügbar, 

Einzelheiten zu  

a) 

benachbarten Betriebsbereichen, 

b) 

anderen Betriebsstätten, die nicht unter den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, 

und 

c) 

Bereichen und Entwicklungen, von denen ein Störfall ausgehen könnte oder bei denen sich 

die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöhen kann oder die Auswirkungen eines 

Störfalls und von Domino-Effekten nach § 15 verschlimmern können. 

(9) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde folgende Änderungen mindestens einen 

Monat vorher schriftlich anzuzeigen:  

1. 

Änderungen der Angaben nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 

2. 

die Einstellung des Betriebs, des Betriebsbereichs oder einer Anlage des Betriebsbereichs. 

(10) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde störfallrelevante Änderungen nach § 3 

Absatz 5b des Bundes-Immissionsschutzgesetzes schriftlich anzuzeigen. 

(11) Einer gesonderten Anzeige bedarf es nicht, soweit der Betreiber die entsprechenden 

Angaben der zuständigen Behörde nach Absatz 1 im Rahmen eines Genehmigungs- 

oder Anzeigeverfahrens vorgelegt hat. 
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§ 9  

Sicherheitsbericht 

(4) Der Betreiber eines Betriebsbereichs der oberen Klasse hat einen Sicherheitsbericht 

nach Absatz 2 zu erstellen, in dem dargelegt wird, dass 

1. ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen umgesetzt wurde und ein 

Sicherheitsmanagementsystem zu seiner Anwendung gemäß Anhang III vorhanden ist 

und umgesetzt wurde, 

2. die Gefahren von Störfällen und mögliche Störfallszenarien ermittelt sowie alle 

erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung derartiger Störfälle und zur Begrenzung 

ihrer Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt ergriffen wurden, 

3. die Auslegung, die Errichtung sowie der Betrieb und die Wartung sämtlicher Teile eines 

Betriebsbereichs, die im Zusammenhang mit der Gefahr von Störfällen im 

Betriebsbereich stehen, ausreichend sicher und zuverlässig sind, 

4. interne Alarm- und Gefahrenabwehrpläne vorliegen und die erforderlichen Informationen 

zur Erstellung externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne gegeben werden sowie 

5. ausreichende Informationen bereitgestellt werden, damit die zuständige Behörde 

Entscheidungen über die Ansiedlung neuer Tätigkeiten oder Entwicklungen in der 

Nachbarschaft bestehender Betriebsbereiche treffen kann. 

(5) Der Sicherheitsbericht enthält mindestens die in Anhang II aufgeführten Angaben und 

Informationen. Er führt die Namen der an der Erstellung des Berichts maßgeblich 

Beteiligten auf. Er enthält ferner ein Verzeichnis der in dem Betriebsbereich 

vorhandenen gefährlichen Stoffe auf der Grundlage der Bezeichnungen und 

Einstufungen in Spalte 2 der Stoffliste des Anhangs I. 

(6) Der Betreiber kann auf Grund anderer Rechtsvorschriften vorzulegende gleichwertige 

Berichte oder Teile solcher Berichte zu einem einzigen Sicherheitsbericht im Sinne 

dieses Paragraphen zusammenfassen, sofern alle Anforderungen dieses Paragraphen 

beachtet werden. 

(7) Der Betreiber hat der zuständigen Behörde den Sicherheitsbericht nach den Absätzen 1 

und 2 unbeschadet des § 4b Absatz 2 Satz 1 der Verordnung über das 

Genehmigungsverfahren innerhalb einer angemessenen, von der zuständigen Behörde 

gesetzten Frist vor Inbetriebnahme vorzulegen. 

(8) Der Betreiber hat den Sicherheitsbericht zu überprüfen und soweit erforderlich zu 

aktualisieren, und zwar: 

1. mindestens alle fünf Jahre, 

2. bei einer störfallrelevanten Änderung nach § 3 Absatz 5b des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes, 

3. nach einem Ereignis nach Anhang VI Teil 1 und 
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4. zu jedem anderen Zeitpunkt, wenn neue Umstände dies erfordern, oder um den neuen 

sicherheitstechnischen Kenntnisstand sowie aktuelle Erkenntnisse zur Beurteilung der 

Gefahren zu berücksichtigen. 

Soweit sich bei der Überprüfung nach Satz 1 herausstellt, dass sich erhebliche 

Auswirkungen hinsichtlich der mit einem Störfall verbundenen Gefahren ergeben 

könnten, hat der Betreiber den Sicherheitsbericht unverzüglich zu aktualisieren. Er hat 

der zuständigen Behörde die aktualisierten Teile des Sicherheitsberichts in Fällen der 

Nummern 1, 3 und 4 unverzüglich und in Fällen der Nummer 2 mindestens einen Monat 

vor Durchführung der Änderung vorzulegen. 

(9) (weggefallen) 

 

§ 15 

Domino-Effekt 

(1) Die zuständige Behörde hat gegenüber den Betreibern festzustellen, bei welchen 

Betriebsbereichen oder Gruppen von Betriebsbereichen auf Grund ihrer geographischen 

Lage, ihres Abstands zueinander und der in ihren Anlagen vorhandenen gefährlichen 

Stoffe eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Störfällen bestehen kann oder diese Störfälle 

folgenschwerer sein können. Hierfür hat die zuständige Behörde insbesondere folgende 

Angaben zu verwenden:  

1. 

die Angaben, die der Betreiber in der Anzeige nach § 7 und im Sicherheitsbericht nach § 9 

übermittelt hat, 

2. 

die Angaben, die im Anschluss an ein Ersuchen der zuständigen Behörde um zusätzliche 

Auskünfte vom Betreiber übermittelt wurden, und 

3. 

die Informationen, die die zuständige Behörde durch Überwachungsmaßnahmen erlangt hat. 

(2) Die zuständige Behörde hat Informationen, über die sie zusätzlich zu den vom Betreiber 

nach § 7 Absatz 1 Nummer 7 übermittelten Angaben verfügt, dem Betreiber 

unverzüglich zur Verfügung zu stellen, sofern dies für die Zusammenarbeit der Betreiber 

gemäß § 6 Absatz 2 erforderlich ist. 

 

Anhang I Mengenschwellen 

1. 

Dieser Anhang dient der Bestimmung, welche Stoffe oder Gemische als gefährliche Stoffe im 

Sinne von § 2 Nummer 4 in Betracht kommen, und legt die Mengenschwellen zur Ermittlung 

von Betriebsbereichen fest. 
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2. 

Für die Einstufung von Stoffen und Gemischen ist die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 

Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung 

der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) in ihrer jeweils geltenden Fassung maßgeblich. 

Gemische werden in der gleichen Weise behandelt wie reine Stoffe, sofern ihre 

Zusammensetzung innerhalb der Konzentrationsgrenzen verbleibt, die entsprechend ihren 

Eigenschaften in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 festgelegt sind, es sei denn, dass 

eigens eine prozentuale Zusammensetzung oder eine andere Beschreibung angegeben ist. 

3. 

Die in der Stoffliste angegebenen Mengenschwellen (Spalten 4 und 5) gelten je 

Betriebsbereich. 

4. 

Die für die Anwendung der einschlägigen Vorschriften zu berücksichtigenden Mengen sind die 

Höchstmengen, die vorhanden sind oder vorhanden sein können. Gefährliche Stoffe, die in 

einem Betriebsbereich nur in einer Menge von höchstens 2 % der relevanten Mengenschwelle 

vorhanden sind, bleiben bei der Berechnung der vorhandenen Gesamtmenge 

unberücksichtigt, wenn sie sich innerhalb eines Betriebsbereichs an einem Ort befinden, an 

dem sie nicht als Auslöser eines Störfalls an einem anderen Ort des Betriebsbereichs wirken 

können. 

5. 

Zur Prüfung, ob ein Betriebsbereich besteht, sind die Teilmengen für jeden gefährlichen Stoff 

unter Beachtung der vorstehenden Nummer 4 über den möglichen Betriebsbereich zu 

addieren und ist jede Einzelsumme mit den in den Spalten 4 und 5 der Stoffliste angegebenen 

Mengenschwellen zu vergleichen. Sind mehrere gefährliche Stoffe vorhanden, gelten 

zusätzlich die folgenden Regeln für das Addieren von Mengen gefährlicher Stoffe und zu 

bildender Quotienten: 

Ein Betriebsbereich der unteren Klasse besteht, wenn die Summe 

q1/QG1 + q2/QG2 + q3/QG3 + q4/QG4 + q5/QG5 + … qx/QGx≥ 1 ist, 

wobei q[1, 2…x] die vorhandene Menge eines gefährlichen Stoffes [1, 2…x] (oder gefährlicher 

Stoffe ein und derselben Gefahrenkategorie) nach der Spalte 2 der Stoffliste und QG[1, 2…x] 

die relevante Mengenschwelle eines gefährlichen Stoffes [1, 2…x] (oder gefährlicher Stoffe ein 

und derselben Gefahrenkategorie) nach der Spalte 4 der Stoffliste ist. 

Ein Betriebsbereich der oberen Klasse besteht, wenn die Summe 

q1/QE1 + q2/QE2 + q3/QE3 + q4/QE4 + q5/QE5 + … qx/QEx≥ 1 ist, 

wobei q[1, 2…x] die vorhandene Menge eines gefährlichen Stoffes [1, 2…x] (oder gefährlicher 

Stoffe ein und derselben Gefahrenkategorie) nach der Spalte 2 der Stoffliste ist und QE[1, 
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2…x] die relevante Mengenschwelle eines gefährlichen Stoffes [1, 2…x] (oder gefährlicher 

Stoffe ein und derselben Gefahrenkategorie) nach der Spalte 5 der Stoffliste ist. 

Diese Berechnungsregeln finden unter folgenden Bedingungen Anwendung:  

a) 

bei den unter der Nummer 2 der Stoffliste namentlich aufgeführten Stoffen und Gemischen in 

Mengen unter ihrer individuellen Mengenschwelle, wenn sie zusammen mit Stoffen der 

gleichen, unter der Nummer 1 der Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorie in einem 

Betriebsbereich vorhanden sind, 

b) 

für das Addieren der Mengen von Stoffen und Gemischen der gleichen, unter der Nummer 1 

der Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorie, 

c) 

für das Addieren der Mengen von Stoffen und Gemischen der unter der Nummer 1.1 der 

Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorien, die zusammen in einem Betriebsbereich 

vorhanden sind, 

d) 

für das Addieren der Mengen von Stoffen und Gemischen der unter der Nummer 1.2 der 

Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorien, die zusammen in einem Betriebsbereich 

vorhanden sind, 

e) 

für das Addieren der Mengen von Stoffen und Gemischen der unter der Nummer 1.3 der 

Stoffliste aufgeführten Gefahrenkategorien, die zusammen in einem Betriebsbereich 

vorhanden sind. 

6. 

Fällt ein unter der Nummer 2 der Stoffliste namentlich aufgeführter Stoff oder eine dort 

aufgeführte Gruppe von Stoffen auch unter eine unter der Nummer 1 der Stoffliste aufgeführte 

Gefahrenkategorie, so sind die unter der Nummer 2 der Stoffliste festgelegten 

Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 anzuwenden. 

7. 

Fallen unter der Nummer 2 der Stoffliste namentlich nicht aufgeführte Stoffe, Stoffgruppen 

oder Gemische unter mehr als eine der unter der Nummer 1 aufgeführten Gefahrenkategorien, 

so ist die jeweils niedrigste Mengenschwelle anzuwenden. Bei Anwendung der in der 

vorstehenden Nummer 5 festgelegten Berechnungsregeln ist jedoch stets die 

Mengenschwelle zu verwenden, die der jeweiligen Einstufung entspricht. 

8. 

Gefährliche Stoffe, einschließlich Abfälle, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 fallen, die aber dennoch vorhanden sind oder vorhanden sein können und 
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unter den angetroffenen Bedingungen hinsichtlich ihres Störfallpotenzials gleichwertige 

Eigenschaften besitzen oder besitzen können, werden vorläufig der ähnlichsten 

Gefahrenkategorie nach Nummer 1 der Stoffliste oder dem ähnlichsten unter Nummer 2 der 

Stoffliste namentlich genannten Stoffen zugeordnet. 

Stoffliste 

Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

1 Gefahrenkategorien       

1.1 H Gesundheitsgefahren       

1.1.1 H1 Akut toxisch, 

Kategorie 1 

(alle Expositionswege) 

  5 000 20 000 

1.1.2 H2 Akut toxisch, 

– Kategorie 2 

(alle Expositionswege), 

– Kategorie 3 

(inhalativer Expositionsweg, oraler Expositionsweg)2  

  50 000 200 000 

1.1.3 H3 Spezifische Zielorgan-Toxizität 

nach einmaliger Exposition 

(STOT SE), Kategorie 1 

  50 000 200 000 

1.2 P Physikalische Gefahren       

1.2.1 P1 Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit 

Explosivstoff3  

      

1.2.1.1 P1a Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit 

Explosivstoff, 

– instabile explosive Stoffe und Gemische, 

– explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit  

Explosivstoff, Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5  

oder 1.6, 

– Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften 

nach Methode A.14 der Verordnung (EG) 

  10 000 50 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_02
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_03
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

Nr. 440/20084 , die nicht den Gefahrenklassen 

organische Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und 

Gemische zuzuordnen sind 

1.2.1.2 P1b Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit 

Explosivstoff, 

Unterklasse 1.45  

  50 000 200 000 

1.2.2 P2 Entzündbare Gase, 

Kategorie 1 oder 2 

  10 000 50 000 

1.2.3 P3 Aerosole       

1.2.3.1 P3a Aerosole6 der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare 

Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare 

Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten 

  150 000 

(netto) 

500 000 

(netto) 

1.2.3.2 P3b Aerosole6 der Kategorie 1 oder 2, die weder 

entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 noch 

entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten7  

  5 000 000 

(netto) 

50 000 000 

(netto) 

1.2.4 P4 Oxidierende Gase, 

Kategorie 1 

  50 000 200 000 

1.2.5 P5 Entzündbare Flüssigkeiten       

1.2.5.1 P5a Entzündbare Flüssigkeiten, 

– entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1, 

– entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 2 oder 3, 

die auf einer Temperatur oberhalb ihres Siedepunktes 

gehalten werden, 

– andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 

≤ 60 °C, die auf einer Temperatur oberhalb ihres 

Siedepunktes gehalten werden8  

  10 000 50 000 

1.2.5.2 P5b Entzündbare Flüssigkeiten, 

– entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 2 oder 3, 

bei denen besondere Verarbeitungsbedingungen wie 

  50 000 200 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_04
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_05
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_06
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_07
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_08
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

hoher Druck oder hohe Temperatur zu Störfall- 

gefahren führen können, 

– andere Flüssigkeiten mit einem 

Flammpunkt von ≤ 60 °C, bei denen besondere 

Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe 

Temperatur zu Störfallgefahren führen können8 

1.2.5.3 P5c Entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 2 

oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b 

  5 000 000 50 000 000 

1.2.6 P6 Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische oder 

organische Peroxide 

      

1.2.6.1 P6a Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A 

oder B, oder organische Peroxide, Typ A oder B 

  10 000 50 000 

1.2.6.2 P6b Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, 

E oder F, oder organische Peroxide, Typ C, D, E oder F 

  50 000 200 000 

1.2.7 P7 Pyrophore Flüssigkeiten, 

Kategorie 1, oder 

pyrophore Feststoffe, Kategorie 1 

  50 000 200 000 

1.2.8 P8 Oxidierende Flüssigkeiten, 

Kategorie 1, 2 oder 3, oder 

oxidierende Feststoffe, 

Kategorie 1, 2 oder 3 

  50 000 200 000 

1.3 E Umweltgefahren       

1.3.1 E1 Gewässergefährdend, 

Kategorie Akut 1 oder Chronisch 1 

  100 000 200 000 

1.3.2 E2 Gewässergefährdend, 

Kategorie Chronisch 2 

  200 000 500 000 

1.4 O Andere Gefahren       

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

1.4.1 O1 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis 

EUH014 

  100 000 500 000 

1.4.2 O2 Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser 

entzündbare Gase entwickeln, 

Kategorie 1 

  100 000 500 000 

1.4.3 O3 Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis 

EUH029 

  50 000 200 000 

2 Namentlich genannte gefährliche Stoffe       

2.1 Verflüssigte entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2, 

(einschließlich Flüssiggas) und Erdgas9  

  50 000 200 000 

2.2 Folgende krebserzeugende Stoffe oder Gemische, die 

diese Stoffe in Konzentrationen von über 5 

Gewichtsprozent enthalten; die Mengenschwellen in 

Spalte 4 

und 5 gelten für die Summe aller im Betriebsbereich 

vorhandenen Stoffe und Gemische nach den Nummern 

2.2.1 bis 2.2.17: 

  500 2 000 

2.2.1 4-Aminobiphenyl und/oder seine Salze 92-67-

1 

    

2.2.2 Benzidin und/oder seine Salze 92-87-

5 

    

2.2.3 Benzotrichlorid 98-07-

7 

    

2.2.4 Bis(chlormethyl)ether 542-

88-1 

    

2.2.5 Chlormethylmethylether 107-

30-2 

    

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_09
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

2.2.6 1,2-Dibrom-3-chlorpropan 96-12-

8 

    

2.2.7 1,2-Dibromethan 106-

93-4 

    

2.2.8 Diethylsulfat 64-67-

5 

    

2.2.9 N,N-Dimethylcarbamoylchlorid 79-44-

7 

    

2.2.10 1,2-Dimethylhydrazin 540-

73-8 

    

2.2.11 N,N-Dimethylnitrosamin 62-75-

9 

    

2.2.12 Dimethylsulfat 77-78-

1 

    

2.2.13 Hexamethylphosphorsäuretriamid (HMPT) 680-

31-9 

    

2.2.14 Hydrazin 302-

01-2 

    

2.2.15 2-Naphthylamin und/oder seine Salze 91-59-

8 

    

2.2.16 4-Nitrobiphenyl 92-93-

3 

    

2.2.17 1,3-Propansulton 1120-

71-4 

    

2.3 Erdölerzeugnisse und alternative Kraftstoffe; die 

Mengenschwellen in Spalte 4 und 5 gelten für die 

  2 500 000 25 000 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

Summe aller im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe 

und Gemische nach den Nummern 2.3.1 bis 2.3.5: 

2.3.1 Ottokraftstoffe und Naphtha       

2.3.2 Kerosine (einschließlich Flugturbinenkraftstoffe)       

2.3.3 Gasöle (einschließlich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizöl 

und Gasölmischströme) 

      

2.3.4 Schweröle       

2.3.5 Alternative Kraftstoffe, die denselben Zwecken dienen 

wie die unter den Nummern 2.3.1 bis 2.3.4 genannten 

Erzeugnisse und ähnliche Eigenschaften in Bezug auf 

Entzündbarkeit und Umweltgefährdung aufweisen 

      

2.4 Acetylen 74-86-

2 

5 000 50 000 

2.5 Ammoniak, wasserfrei 7664-

41-7 

50 000 200 000 

2.6 Ammoniumnitrat 6484-

52-2 

    

2.6.1 Ammoniumnitrat10    5 000 000 10 000 000 

2.6.2 Ammoniumnitrat11    1 250 000 5 000 000 

2.6.3 Ammoniumnitrat12    350 000 2 500 000 

2.6.4 Ammoniumnitrat13    10 000 50 000 

2.7 Arsen(V)oxid, Arsen(V)säure und/oder ihre Salze   1 000 2 000 

2.8 Arsen(III)oxid, Arsen(III)säure und/oder ihre Salze     100 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_10
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_11
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_12
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_13
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

2.9 Arsenwasserstoff (Arsin) 7784-

42-1 

200 1 000 

2.10 Bis(2-dimethylaminoethyl)-methylamin 3030-

47-5 

50 000 200 000 

2.11 Bleialkylverbindungen   5 000 50 000 

2.12 Bortrifluorid 7637-

07-2 

5 000 20 000 

2.13 Brom 7726-

95-6 

20 000 100 000 

2.14 1-Brom-3-chlorpropan14  109-

70-6 

500 000 2 000 000 

2.15 tert-Butylacrylat14 1663-

39-4 

200 000 500 000 

2.16 Chlor 7782-

50-5 

10 000 25 000 

2.17 Chlorwasserstoff (verflüssigtes Gas) 7647-

01-0 

25 000 250 000 

2.18 Ethylenimin (Aziridin) 151-

56-4 

10 000 20 000 

2.19 Ethylenoxid 75-21-

8 

5 000 50 000 

2.20 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamin 5397-

31-9 

50 000 200 000 

2.21 Fluor 7782-

41-4 

10 000 20 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_14
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

2.22 Formaldehyd (≥ 90 Gew.-%) 50-00-

0 

5 000 50 000 

2.23 Kaliumnitrat 7757-

79-1 

    

2.23.1 Kaliumnitrat15    5 000 000 10 000 000 

2.23.2 Kaliumnitrat16    1 250 000 5 000 000 

2.24 Methanol 67-56-

1 

500 000 5 000 000 

2.25 Methylacrylat14 96-33-

3 

500 000 2 000 000 

2.26 2-Methyl-3-butennitril14 16529-

56-9 

500 000 2 000 000 

2.27 4,4‘-Methylen-bis(2-chloranilin) (MOCA) und/oder 

seine Salze, pulverförmig 

101-

14-4 

  10 

2.28 Methylisocyanat 624-

83-9 

  150 

2.29 3-Methylpyridin14 108-

99-6 

500 000 2 000 000 

2.30 Natriumhypochlorit-Gemische* , die als 

gewässergefährdend – akut 1 [H400] eingestuft sind und 

weniger als 5 % Aktivchlor enthalten und in keine der 

anderen Gefahrenkategorien dieser Stoffliste eingestuft 

sind  

*  

  200 000 500 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_15
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_16
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA1-f797774_1a
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnR.FnA1-f797774_1a
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

Vorausgesetzt, das Gemisch wäre ohne 

Natriumhypochlorit nicht als gewässergefährdend – akut 

1 [H400] eingestuft 

2.31 Einatembare pulverförmige Nickelverbindungen 

(Nickelmonoxid, Nickeldioxid, Nickelsulfid, 

Trinickeldisulfid, Dinickeltrioxid) 

    1 000 

2.32 Carbonyldichlorid (Phosgen) 75-44-

5 

300 750 

2.33 Phosphorwasserstoff (Phosphin) 7803-

51-2 

200 1 000 

2.34 Piperidin 110-

89-4 

50 000 200 000 

2.35 Polychlordibenzofurane und Polychlordibenzodioxine 

(einschließlich TCDD), 

in TCDD-Äquivalenten berechnet17  

    1 

2.36 Propylamin14 107-

10-8 

500 000 2 000 000 

2.37 Propylenoxid (1,2-Epoxypropan) 75-56-

9 

5 000 50 000 

2.38 Sauerstoff 7782-

44-7 

200 000 2 000 000 

2.39 Schwefeldichlorid 10545-

99-0 

  1 000 

2.40 Schwefeltrioxid 7446-

11-9 

15 000 75 000 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_17
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Nr. 

Gefahrenkategorien gemäß 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, 

namentlich genannte 

gefährliche Stoffe 

CAS-

Nr.1  

Mengenschwellen in 

kg 

Betriebsbereiche 

nach 

§ 1 Abs. 

1 

Satz 1 

§ 1 Abs. 1 

Satz 2 

Spalte 

1 
Spalte 2 

Spalte 

3 
Spalte 4 Spalte 5 

2.41 Schwefelwasserstoff 7783-

06-4 

5 000 20 000 

2.42 Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazin-2-thion 

(Dazomet)14 

533-

74-4 

100 000 200 000 

2.43 Toluylendiisocyanat (TDI); die Mengenschwellen in 

Spalte 4 und 5 gelten für die Summe aller 

im Betriebsbereich vorhandenen Stoffe und Gemische 

nach den Nummern 2.43.1 bis 2.43.3: 

  10 000 100 000 

2.43.1 2,4-Toluylendiisocyanat 584-

84-9 

    

2.43.2 2,6-Toluylendiisocyanat 91-08-

7 

    

2.43.3 TDI-Gemische       

2.44 Wasserstoff 1333-

74-0 

5 000 50 000 

 

Fußnoten zur Stoffliste 

1.  

Registriernummer des Chemical Abstracts Service. 

2. 

Gefährliche Stoffe, die unter „akut toxisch, Kategorie 3, oral“ (H 301) fallen, fallen unter den 

Eintrag „H2 Akut Toxisch“, wenn sich weder eine Einstufung in akute Inhalationstoxizität noch 

eine Einstufung in akute dermale Toxizität ableiten lässt, etwa weil schlüssige Daten zur 

Inhalations- und zur dermalen Toxizität fehlen. 

3. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_12_2000/BJNR060310000.html#FnA2-f797774_01
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Die Gefahrenklasse „Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff“ umfasst 

Erzeugnisse mit Explosivstoff (siehe Anhang I Abschnitt 2.1 der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008). Ist die Menge des explosiven Stoffs oder explosiven Gemisches in dem 

Erzeugnis bekannt, ist diese Menge für die Zwecke dieser Verordnung zu beachten. Ist die 

Menge des explosiven Stoffs oder explosiven Gemisches in dem Erzeugnis unbekannt, ist für 

die Zwecke dieser Verordnung das gesamte Erzeugnis als explosiv zu betrachten. 

4. 

Die Prüfung auf explosive Eigenschaften von Stoffen und Gemischen ist nur erforderlich, wenn 

das Screening-Verfahren nach Anhang 6 Teil 3 der Empfehlungen der Vereinten Nationen für 

die Beförderung gefährlicher Güter, Handbuch über Prüfungen und Kriterien (im Folgenden 

„UN-Handbuch über Prüfungen und Kriterien“) bei dem Stoff oder dem Gemisch mögliche 

explosive Eigenschaften nachweist. 

Weitere Hinweise zur Befreiung von der Prüfung finden sich in der Beschreibung der Methode 

A.14 in der Verordnung (EG) Nr. 440/2008 der Kommission vom 30. Mai 2008 zur Festlegung 

von Prüfmethoden gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 

(REACH) (ABl. L 142 vom 31.5.2008, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 

900/2014 (ABl. L 247 vom 21.8.2014, S. 1) geändert worden ist. 

5. 

Werden explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklasse 1.4 aus 

ihrer Verpackung entfernt oder wiederverpackt, werden sie unter Eintrag P1a eingestuft, es sei 

denn, die Gefahr entspricht nachweislich nach wie vor der Unterklasse 1.4 im Sinne der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

6. 

Entzündbare Aerosole sind im Sinne der Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 

zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen (ABl. L 

147 vom 9.6.1975, S. 40), die zuletzt durch die Richtlinie 2013/10/EU (ABl. L 77 vom 

20.3.2013, S. 20) geändert worden ist, einzustufen. Die Kategorien „extrem entzündbar“ und 

„entzündbar“ für Aerosole gemäß Richtlinie 75/324/EWG entsprechen den 

Gefahrenkategorien „Aerosole, Kategorie 1 bzw. 2“ der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

 

7. 

Um diesen Eintrag zu nutzen, darf die Aerosolpackung nachweislich weder ein entzündbares 

Gas der Kategorie 1 oder 2 noch eine entzündbare Flüssigkeit der Kategorie 1 enthalten. 

8. 

Gemäß Anhang I Abschnitt 2.6.4.5 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 müssen Flüssigkeiten 

mit einem Flammpunkt über 35 °C nicht in die Kategorie 3 eingestuft werden, wenn die 

Prüfung L.2 zur Bestimmung der selbstunterhaltenden Verbrennung nach dem UN-Handbuch 

über Prüfungen und Kriterien, Teil III Abschnitt 32, negativ ausgefallen ist. Da dies allerdings 

nicht bei veränderten Bedingungen wie einer hohen Temperatur oder Hochdruck gilt, sind 

solche Flüssigkeiten in diesem Eintrag eingeschlossen. 
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9. 

Aufbereitetes Biogas 

Zur Umsetzung dieser Verordnung kann aufbereitetes Biogas unter Nummer 2.1 der Stoffliste 

dieses Anhangs eingestuft werden, wenn es nach anwendbaren Standards für gereinigtes und 

aufbereitetes Biogas aufbereitet wurde, sodass eine dem Erdgas äquivalente Qualität, 

einschließlich des Methangehalts, gewährleistet ist, und das Biogas höchstens 1 % Sauerstoff 

enthält. 

10. 

Ammoniumnitrat (5 000 000/10 000 000): Düngemittel, die zu einer selbstunterhaltenden 

Zersetzung fähig sind 

Dies gilt für Ammoniumnitrat-Mischdünger/Volldünger (Mischdünger/Volldünger enthalten 

Ammoniumnitrat mit Phosphat und/oder Pottasche), bei denen der von Ammoniumnitrat 

abgeleitete Stickstoffgehalt  

- gewichtsmäßig zwischen 15,75 % und 24,5 % beträgt und die entweder insgesamt 

höchstens 0,4 % brennbaren organischen Materials enthalten oder die Anforderungen 

des Anhangs III-2 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel (ABl. L 304 vom 21.11.2003, S. 

1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2016/1618 (ABl. L 242 vom 9.9.2016, S. 24) 

geändert worden ist, erfüllen, 

- gewichtsmäßig höchstens 15,75 % beträgt und brennbares Material keiner Begrenzung 

unterliegt, 

und die nach der Trogprüfung der Vereinten Nationen (siehe „UN-Handbuch über Prüfungen 

und Kriterien“, Teil III Unterabschnitt 38.2) zu einer selbstunterhaltenden Zersetzung fähig 

sind. 

Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 15,75 % entspricht 

45 % Ammoniumnitrat. Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von 

gewichtsmäßig 24,5 % entspricht 70 % Ammoniumnitrat. 

Unter diese Eintragung fallen alle ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen, die gemäß Anhang 

I Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung der Gruppe B zugeordnet sind. 

11. 

Ammoniumnitrat (1 250 000/5 000 000): Düngemittelqualität 

Dies gilt für reine Ammoniumnitrat-Düngemittel und für Ammoniumnitrat-

Mischdünger/Volldünger, die die Anforderungen des Anhangs III-2 der Verordnung (EG) Nr. 

2003/2003 erfüllen und bei denen der von Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt  

- gewichtsmäßig größer als 24,5 % (vgl. Fußnote 10 Satz 3) ist, ausgenommen Gemische 

von reinen Ammoniumnitrat-Düngemitteln und Dolomit, Kalkstein und/oder 

Calciumcarbonat mit einem Reinheitsgrad von mindestens 90 %, 

- bei Gemischen von Ammoniumnitrat und Ammoniumsulfat gewichtsmäßig größer als 

15,75 % (vgl. Fußnote 10 Satz 2) ist, 
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- bei Gemischen von reinen Ammoniumnitrat-Düngemitteln und Dolomit, Kalkstein 

und/oder Calciumcarbonat mit einem Reinheitsgrad von mindestens 90 % 

gewichtsmäßig größer als 28 % ist. 

Ein von Ammoniumnitrat abgeleiteter Stickstoffgehalt von gewichtsmäßig 28 % entspricht 80 

% Ammoniumnitrat. 

Unter diese Eintragung fallen Düngemittel, die gemäß Anhang I Nummer 5 der 

Gefahrstoffverordnung der Gruppe A zugeordnet sind und die den Detonationstest bestehen. 

12. 

Ammoniumnitrat (350 000/2 500 000): Technische Qualität 

Dies gilt für Ammoniumnitrat und Gemische von Ammoniumnitrat, bei denen der von 

Ammoniumnitrat abgeleitete Stickstoffgehalt  

- gewichtsmäßig zwischen 24,5 % (vgl. Fußnote 10 Satz 3) und 28 % (vgl. Fußnote 11 

Satz 2) beträgt und die höchstens 0,4 % brennbarer Stoffe enthalten, 

- gewichtsmäßig größer als 28 % (vgl. Fußnote 11 Satz 2) ist und die höchstens 0,2 % 

brennbarer Stoffe enthalten. 

Dies gilt auch für wässrige Lösungen von Ammoniumnitrat, bei denen die Konzentration von 

Ammoniumnitrat gewichtsmäßig größer als 80 % ist. 

Unter diese Eintragung fallen alle ammoniumnitrathaltigen Gemische, die gemäß Anhang I 

Nummer 5 der Gefahrstoffverordnung der Gruppe A I, D IV und E zugeordnet sind. 

13. 

Ammoniumnitrat (10 000/50 000): Nicht spezifikationsgerechtes Material („Off-Specs“) und 

Düngemittel, die den Detonationstest nicht bestehen 

Dies gilt für  

- zurückgewiesenes Material aus dem Produktionsprozess und für Ammoniumnitrat und 

Gemische von Ammoniumnitrat, reine Ammoniumnitrat-Düngemittel und 

Ammoniumnitrat-Mischdünger/Volldünger gemäß den Fußnoten 11 und 12, die vom 

Endverbraucher an einen Hersteller, eine Anlage zur vorübergehenden Lagerung oder 

eine Wiederaufarbeitungsanlage zum Zwecke der Aufarbeitung, Wiederverwertung oder 

Behandlung zur sicheren Verwendung zurückgegeben werden oder wurden, weil sie den 

Anforderungen der Fußnoten 11 und 12 nicht mehr entsprechen, 

- Düngemittel gemäß der Fußnote 10 erster Gedankenstrich und der Fußnote 11, die den 

Anforderungen des Anhangs III-2 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 nicht 

entsprechen. 

Neben den im ersten Gedankenstrich genannten Produkten fallen unter diese Eintragung alle 

Düngemittel, die den Detonationstest nicht bestehen, und ammoniumnitrathaltige Gemische, 

die keiner der Rahmenzusammensetzungen der Nummer 5.3 (Tabelle 1) des Anhangs I der 

Gefahrstoffverordnung zuzuordnen sind bzw. die die Anforderungen der Nummer 5.3 Absatz 

5, 6 und 7 des Anhangs I der Gefahrstoffverordnung nicht erfüllen und deren 

Gefährlichkeitsmerkmale nicht durch Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -

prüfung gemäß Nummer 5.3 Absatz 8 des Anhangs I der Gefahrstoffverordnung festgestellt 

wurden. 
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14. 

Wenn dieser gefährliche Stoff auch unter Nummer 1.2.5.1 (P5a Entzündbare Flüssigkeiten) 

oder Nummer 1.2.5.2 (P5b Entzündbare Flüssigkeiten) der Stoffliste fällt, finden für die 

Zwecke dieser Verordnung die niedrigsten Mengenschwellen Anwendung. 

15. 

Kaliumnitrat (5 000 000/10 000 000): Mehrnährstoffdünger in geprillter oder granulierter Form 

auf der Basis von Kaliumnitrat 

Bei Düngemitteln, die Kaliumnitrat und Ammoniumsalze enthalten, sind alle Nitrationen, für die 

ein Äquivalent Ammoniumionen vorhanden ist, als Ammoniumnitrat zu rechnen. Auf der 

Grundlage des berechneten Ammoniumnitratgehalts sind entsprechende Eintragungen für 

Ammoniumnitrat und die Regelungen der Gefahrstoffverordnung zu verwenden. 

16. 

Kaliumnitrat (1 250 000/5 000 000): Mehrnährstoffdünger in kristalliner Form auf der Basis von 

Kaliumnitrat 

Bei Düngemitteln, die Kaliumnitrat und Ammoniumsalze enthalten, sind alle Nitrationen, für die 

ein Äquivalent Ammoniumionen vorhanden ist, als Ammoniumnitrat zu behandeln. Auf der 

Grundlage des berechneten Ammoniumnitratgehalts sind die entsprechenden Eintragungen 

für Ammoniumnitrat zu verwenden und die Regelungen der Gefahrstoffverordnung 

anzuwenden. 

 

17. 

Die Berechnung der Mengen von Polychlordibenzofuranen und Polychlordibenzodioxinen 

erfolgt auf Grund der nachstehend aufgeführten Äquivalenzfaktoren:  

WHO-Toxizitätsäquivalenzfaktor (TEF) 2005 

Polychlordibenzodioxine Polychlordibenzofurane 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

    1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 

0,1 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 

0,1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDF 

    2,3,4,6,7,8-HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 
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WHO-Toxizitätsäquivalenzfaktor (TEF) 2005 

Polychlordibenzodioxine Polychlordibenzofurane 

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 

OCDD 0,0003 OCDF 0,0003 

(T = tetra, Pe = penta, Hx = hexa, Hp = hepta, O = octa) 

Referenz: Van den Berg et al.: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of 

Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like 

Compounds. 
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Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung brennbarer 

Flüssigkeiten zu Lande 

(Verordnung über brennbare Flüssigkeiten - VbF) 

 

vom 13. Dezember 1996 (BGBl. I S. 1937; 1997 I S. 447), die zuletzt durch Artikel 11 der 

Verordnung vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1257) geändert worden ist 

 

§§ 1 bis 4 (weggefallen) 

 

§ 5  

Weitergehende Anforderungen 

Anlagen zur Lagerung, Abfüllung oder Beförderung brennbarer Flüssigkeiten müssen ferner 

den über § 4 Abs. 1 hinausgehenden Anforderungen genügen, die von der zuständigen 

Behörde im Einzelfall zur Abwendung besonderer Gefahren für Beschäftigte oder Dritte 

gestellt werden. § 9 Abs. 4 Satz 2 und 3 bleibt unberührt. 

 

§ 6  

Ausnahmen 

Die zuständige Behörde kann für Anlagen im Einzelfall aus besonderen Gründen Ausnahmen 

von § 4 Abs. 1 Satz 1 zulassen, wenn die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 

 

§ 7  

Anlagen des Bundes 

(3) Für Anlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der 

Bundeswehr sowie der Bundespolizei stehen die Befugnisse nach den §§ 5 und 6 dem 

zuständigen Bundesministerium oder der von ihm bestimmten Behörde zu. 

(4) (weggefallen) 

 

§ 8 (weggefallen) 

 

§ 9  

Erlaubnis 

(1) und (2) (weggefallen) 
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(3) Die Montage, die Installation und der Betrieb einer Anlage nach Absatz 1 bedürfen der 

Erlaubnis der zuständigen Behörde (Erlaubnisbehörde). Dem Antrag auf Erteilung der 

Erlaubnis sind alle für die Beurteilung der Anlage erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

(4) (weggefallen) 

(5) Eine Erlaubnis nach Absatz 3 ist nicht erforderlich für Anlagen  

1. (weggefallen) 

2. (weggefallen) 

3. der Bundeswehr. 

 

§§ 10 und 11 (weggefallen) 

 

§ 12 (weggefallen) 

 

§§ 13 bis 23 (weggefallen) 

 

§ 24  

Aufsicht über Anlagen des Bundes 

Aufsichtsbehörde für Anlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der 

Bundeswehr sowie der Bundespolizei ist das zuständige Bundesministerium oder die von ihm 

bestimmte Behörde. 

 

§§ 25 bis 28 (weggefallen) 

 

§ 29 (weggefallen) 

Anhang I und II (weggefallen) 
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Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 

gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern 

(Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB) 

 

vom 11. März 2019 (BGBl. I S. 258), die durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Dezember 

2019 (BGBl. I S. 2510) geändert worden ist 

 

§ 1  

Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung regelt die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung 

einschließlich der Beförderung von und nach Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

(innergemeinschaftliche Beförderung) gefährlicher Güter  

1. auf der Straße mit Fahrzeugen (Straßenverkehr), 

2. auf der Schiene mit Eisenbahnen (Eisenbahnverkehr) und 

3. auf allen schiffbaren Binnengewässern (Binnenschifffahrt) 

 

in Deutschland, soweit nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt ist. Sie regelt nicht 

die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen auf Seeschifffahrtsstraßen und in 

angrenzenden Seehäfen. 

(2) Diese Verordnung gilt hinsichtlich der  

1. in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Beförderungen auch für Fahrzeuge und 

Transportmittel, die der Bundeswehr und ausländischen Streitkräften gehören oder für 

die die Bundeswehr und ausländische Streitkräfte verantwortlich sind, und 

2. in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Beförderungen nicht für die Beförderung 

gefährlicher Güter auf Fahrzeugen der Streitkräfte einschließlich aller Fahrzeuge im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung, soweit dies die Aufgaben 

der Bundeswehr erfordern. 

(3) Es gelten für die in Absatz 1 Satz 1  

1. Nummer 1 genannten  

a) innerstaatlichen Beförderungen auf der Straße die Vorschriften der Teile 1 bis 9 der 

Anlagen A und B zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 über 

die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung 

der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B vom 29. November 2017 

(BGBl. 2017 II S. 1520), die zuletzt nach Maßgabe der 27. ADR-Änderungsverordnung 

vom 25. Oktober 2018 (BGBl. 2018 II S. 443) geändert worden sind, sowie die 

Vorschriften der Anlage 2 Nummer 1 bis 3 und Anlage 3, 
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b) grenzüberschreitenden einschließlich innergemeinschaftlichen Beförderungen auf der 

Straße die Vorschriften der Teile 1 bis 9 zu dem in Buchstabe a genannten ADR-

Übereinkommen sowie die Vorschriften der Anlage 3, 

2. Nummer 2 genannten  

a) innerstaatlichen Beförderungen mit Eisenbahnen die Vorschriften der Teile 1 bis 7 der 

Anlage der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter 

(RID) – Anhang C des Übereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr 

(COTIF) vom 9. Mai 1980 in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2008 

(BGBl. 2008 II S. 475, 899), die zuletzt nach Maßgabe der 21. RID-

Änderungsverordnung vom 5. November 2018 (BGBl. 2018 II S. 494) geändert worden 

ist, sowie die Vorschriften der Anlage 2 Nummer 1, 2 und 4 und Anlage 3, 

b) grenzüberschreitenden einschließlich innergemeinschaftlichen Beförderungen mit 

Eisenbahnen die Vorschriften der Teile 1 bis 7 RID sowie die Vorschriften der Anlage 3 

und 

3. Nummer 3 genannten  

a) Beförderungen auf allen schiffbaren Binnengewässern die Vorschriften der Teile 1 bis 9 

der Anlage zu dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung 

von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) vom 26. Mai 2000 (BGBl. 2007 

II S. 1906, 1908), die zuletzt nach Maßgabe der 7. ADN-Änderungsverordnung vom 19. 

November 2018 (BGBl. 2018 II S. 736) geändert worden ist, sowie die Vorschriften der 

Anlage 2 Nummer 1 und 5, 

b) Beförderungen auf dem Rhein zusätzlich die von der Zentralkommission für die 

Rheinschifffahrt am 3. Dezember 2009 beschlossenen Bestimmungen in Anlage 2 

Nummer 6. 

(4) Für die Anwendung der Teile 1 bis 9 ADR/ADN und der Teile 1 bis 7 RID gilt für 

innerstaatliche und innergemeinschaftliche Beförderungen anstelle des Begriffes 

„Vertragspartei“ jeweils der Begriff „Mitgliedstaat“. 

(5) Die in dieser Verordnung für die Teile 4 und 6 ADR/RID getroffenen Regelungen sind 

nach Maßgabe der Abschnitte 4.1.1 bis 4.1.4 und 6.1.1 bis 6.1.6 ADN auch für die 

Binnenschifffahrt anzuwenden. 

 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

Die nachfolgenden Begriffe werden im Sinne dieser Verordnung wie folgt verwendet:  

1. Absender ist das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefährliche Güter 

versendet. Erfolgt die Beförderung auf Grund eines Beförderungsvertrages, gilt als 

Absender der Absender nach diesem Vertrag. Bei Tankschiffen mit leeren oder 

entladenen Ladetanks ist hinsichtlich der erforderlichen Beförderungspapiere der 

Schiffsführer der Absender; 
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2. Befüller ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in  

a) einen Tank (Tankfahrzeug, Aufsetztank, Kesselwagen, Wagen mit abnehmbaren Tanks, 

ortsbeweglicher Tank oder Tankcontainer), 

b) einen MEGC, 

c) einen Groß- oder Kleincontainer für Güter in loser Schüttung, 

d) einen Schüttgut-Container, 

e) ein Fahrzeug für Güter in loser Schüttung, 

f) ein Batterie-Fahrzeug, 

g) ein MEMU, 

h) einen Wagen für Güter in loser Schüttung, 

i) einen Batteriewagen, 

j) ein Schiff oder 

k) einen Ladetank 

einfüllt. Befüller ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das 

gefährliche Gut dem Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst befördert; 

3. Verlader ist das Unternehmen, das  

a) verpackte gefährliche Güter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf ein 

Fahrzeug (ADR), einen Wagen (RID), ein Beförderungsmittel (ADN) oder einen 

Container verlädt oder 

b) einen Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank 

auf ein Fahrzeug (ADR), einen Wagen (RID), ein Beförderungsmittel (ADN) verlädt oder 

c) ein Fahrzeug oder einen Wagen in oder auf ein Schiff verlädt (ADN). 

4. Verlader ist auch das Unternehmen, das als unmittelbarer Besitzer das gefährliche Gut 

dem Beförderer zur Beförderung übergibt oder selbst befördert; 

5. Verpacker ist das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in Verpackungen 

einschließlich Großverpackungen und IBC einfüllt oder die Versandstücke zur 

Beförderung vorbereitet. Verpacker ist auch das Unternehmen, das gefährliche Güter 

verpacken lässt oder das Versandstücke oder deren Kennzeichnung oder Bezettelung 

ändert oder ändern lässt; 

6. Versandstück ist das versandfertige Endprodukt des Verpackungsvorganges, bestehend 

aus der Verpackung, der Großverpackung oder dem Großpackmittel (IBC) und ihrem 

beziehungsweise seinem Inhalt. Der Begriff umfasst die Gefäße für Gase sowie die 

Gegenstände, die wegen ihrer Größe, Masse oder Formgebung unverpackt, oder in 

Schlitten, Verschlägen oder Handhabungseinrichtungen befördert werden dürfen. Mit 

Ausnahme der Beförderung radioaktiver Stoffe gilt dieser Begriff weder für Güter, die in 
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loser Schüttung, noch für Güter, die in Tanks oder Ladetanks befördert werden. An Bord 

von Schiffen schließt der Begriff Versandstück auch die Fahrzeuge, Wagen, Container 

(einschließlich Wechselaufbauten), Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, 

Großverpackungen, Großpackmittel (IBC), Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen, 

Tankfahrzeuge, Kesselwagen und Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) ein; 

7. Fahrzeuge sind im innerstaatlichen Verkehr und innergemeinschaftlichen Verkehr – 

abweichend von der Begriffsbestimmung im ADR – die in Abschnitt 1.2.1 ADR 

beschriebenen Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr 

als 25 Kilometer pro Stunde einschließlich zwei- und dreirädrige Fahrzeuge sowie 

selbstfahrende Land-, Forst-, Bau- und sonstige Arbeitsmaschinen sowie ihre Anhänger, 

und Güterstraßenbahnen, die auf einem vom Eisenbahnnetz getrennten Schienennetz 

verkehren; 

8. Gefährliche Güter sind die Stoffe und Gegenstände, deren Beförderung nach Teil 2, 

Kapitel 3.2 Tabelle A und Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN verboten oder nach den 

vorgesehenen Bedingungen des ADR/RID/ADN gestattet ist, sowie zusätzlich für 

innerstaatliche Beförderungen die in der Anlage 2 Gliederungsnummer 1.1 und 1.2 

genannten Güter; 

9. Wiederaufarbeiter ist das Unternehmen, das wiederaufgearbeitete Verpackungen, 

wiederaufgearbeitete Großverpackungen und wiederaufgearbeitete Großpackmittel 

(IBC) im Sinne des Abschnitts 1.2.1 ADR/RID herstellt; 

10. Rekonditionierer ist das Unternehmen, das rekonditionierte Verpackungen im Sinne des 

Abschnitts 1.2.1 ADR/RID herstellt; 

11. Auftraggeber des Absenders ist das Unternehmen, das einen Absender beauftragt, als 

solcher aufzutreten und Gefahrgut selbst oder durch einen Dritten zu versenden; 

12. IBC (Intermediate Bulk Container) ist das in Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN beschriebene 

Großpackmittel; 

13. IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code) ist der Internationale Code 

für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen, der zuletzt durch die 

Entschließung MSC. 406(96) geändert worden ist, in der amtlichen deutschen 

Übersetzung bekannt gegeben am 16. November 2016 (VkBl. S. 718); 

14. MEGC (Multiple-Element Gas Container) ist der in Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN 

beschriebene Gascontainer mit mehreren Elementen. Dies gilt auch für UN-MEGC; 

15. MEMU (Mobile Einheit zur Herstellung von explosiven Stoffen oder Gegenständen mit 

Explosivstoff) ist die in Abschnitt 1.2.1 ADR beschriebene Einheit oder ein Fahrzeug; 

16. Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung ist die Ortsbewegliche-Druckgeräte-

Verordnung vom 29. November 2011 (BGBl. I S. 2349), die zuletzt durch Artikel 491 der 

Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist; 

17. OTIF (Organisation Intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires) 

ist die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr; 
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18. UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ist die 

Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa; 

19. GGVSee ist die Gefahrgutverordnung See in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 

Dezember 2017 (BGBl. I S. 3862; 2018 I S. 131); 

20. Ortsbewegliche Druckgeräte sind die in Artikel 2 Nummer 1 der Richtlinie 2010/35/EU 

bestimmten Gefäße und Tanks für Gase sowie die übrigen in den Kapiteln 6.2 und 6.8 

ADR/RID bestimmten Gefäße und Tanks für Gase; 

21. Bundeswasserstraßen sind die Wasserstraßen nach § 1 Absatz 1 und Absatz 4 des 

Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 

(BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980) in der jeweils geltenden Fassung mit Ausnahme der 

Elbe im Hamburger Hafen. 

 

§ 3  

Zulassung zur Beförderung 

Gefährliche Güter dürfen unbeschadet des § 5 nur befördert werden, wenn deren Beförderung 

nach den Unterabschnitten 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.2.3.2, 2.2.41.2, 2.2.42.2, 2.2.43.2, 2.2.51.2, 

2.2.52.2, 2.2.61.2, 2.2.62.2, 2.2.8.2, 2.2.9.2, Kapitel 3.2 Tabelle A und Kapitel 3.3 

ADR/RID/ADN oder nach Anlage 2 nicht ausgeschlossen ist und die Beförderung unter 

Einhaltung der anwendbaren Vorschriften des ADR/RID/ADN erfolgt. 

 

§ 4  

Allgemeine Sicherheitspflichten 

(1) Die an der Beförderung gefährlicher Güter Beteiligten haben die nach Art und Ausmaß 

der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um Schadensfälle 

zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens dessen Umfang so gering wie möglich zu 

halten. 

(2) Bilden die beförderten gefährlichen Güter eine besondere Gefahr für andere, 

insbesondere soweit gefährliches Gut bei Unfällen oder Unregelmäßigkeiten austritt oder 

austreten kann, und kann diese nicht rasch beseitigt werden, hat  

1. der Fahrzeugführer im Straßenverkehr, 

2. der jeweilige Eisenbahninfrastrukturunternehmer im Eisenbahnverkehr oder 

3. der Schiffsführer in der Binnenschifffahrt 

die dem Ort des Gefahreneintritts nächstgelegenen zuständigen Behörden unverzüglich 

zu benachrichtigen oder benachrichtigen zu lassen und mit den notwendigen 

Informationen zu versehen oder versehen zu lassen. Im Eisenbahnverkehr hat der 

Beförderer unverzüglich den jeweiligen Eisenbahninfrastrukturunternehmer zu 

benachrichtigen. 
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(3) Beim Feststellen eines Verstoßes, der die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigen 

könnte, hat  

1. der Fahrzeugführer im Straßenverkehr, 

2. der Beförderer im Eisenbahnverkehr oder 

3. der Schiffsführer in der Binnenschifffahrt 

die Sendung möglichst rasch anzuhalten. Er darf die Beförderung erst fortsetzen, wenn 

die anzuwendenden Vorschriften erfüllt oder die Anweisungen oder Genehmigungen der 

zuständigen Behörden erteilt sind. 

 

§ 5  

Ausnahmen 

(1) Die nach Landesrecht zuständigen Stellen können  

1. im Straßenverkehr auf Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 9 – ausgenommen die 

Kapitel 1.8 und 1.10 – ADR sowie von den §§ 35 bis 35b und Anlage 2 dieser 

Verordnung, 

2. im Eisenbahnverkehr für den Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen auf Antrag 

Ausnahmen von den Teilen 1 bis 7 – ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 – RID und 

3. in der Binnenschifffahrt auf Wasserstraßen, die nicht Bundeswasserstraßen sind, auf 

Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 9 – ausgenommen die Kapitel 1.8 und 1.10 – 

ADN 

für Beförderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie 

2008/68/EG vom 24. September 2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

über die Beförderung gefährlicher Güter im Binnenland (ABl. L 260 vom 30.9.2008, S. 

13) zulässig ist. 

(2) Das Eisenbahn-Bundesamt kann im Eisenbahnverkehr für den Bereich der Eisenbahnen 

des Bundes auf Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 7 – ausgenommen die Kapitel 

1.8 und 1.10 – RID für Beförderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies 

nach der Richtlinie 2008/68/EG zulässig ist. 

(3) Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt kann in der Binnenschifffahrt für den 

Bereich der Bundeswasserstraßen auf Antrag Ausnahmen von den Teilen 1 bis 9 ADN – 

ausgenommen Abschnitt 1.5.2 ADN, Kapitel 1.8 und 1.10 ADN – für Beförderungen 

innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der Richtlinie 2008/68/EG zulässig 

ist. Diese Ausnahmen schließen für den Bereich der Bundeswasserstraßen weitere für 

das Vorhaben erforderliche Entscheidungen nach Teil 7 ADN – ausgenommen 

Unterabschnitt 7.2.2.6 und Absätze 7.2.3.7.1 und 7.2.3.7.6 ADN – mit ein; die 

Entscheidung ergeht insoweit im Benehmen mit der nach § 16 Absatz 6 zuständigen 

Behörde. 
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(4) Bei Ausnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 ist über die erforderlichen 

Sicherheitsvorkehrungen vom Antragsteller ein Gutachten eines Sachverständigen 

vorzulegen. In diesem Gutachten müssen insbesondere die verbleibenden Gefahren 

dargestellt und es muss begründet werden, weshalb die Zulassung der Ausnahme trotz 

der verbleibenden Gefahren als vertretbar angesehen wird. Die zuständige Stelle kann 

die Vorlage weiterer Gutachten auf Kosten des Antragstellers verlangen oder diese im 

Benehmen mit dem Antragsteller selbst erstellen lassen. In begründeten Einzelfällen 

kann die zuständige Stelle auf die Vorlage eines Gutachtens verzichten. 

(5) Ausnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 sind schriftlich oder elektronisch und unter dem 

Vorbehalt des Widerrufs für den Fall zu erteilen, dass sich die auferlegten 

Sicherheitsvorkehrungen als unzureichend zur Einschränkung der von der Beförderung 

ausgehenden Gefahren erweisen. Die nach Artikel 6 Absatz 2 der Richtlinie 2008/68/EG 

vorgesehenen Ausnahmen müssen dem Verfahren nach Artikel 6 Absatz 2 oder 4 

unterzogen und von der Kommission anerkannt worden sein; sie sind dem 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mitzuteilen. Sie dürfen ab dem 

Zeitpunkt ihrer Genehmigung durch die Kommission für höchstens sechs Jahre erteilt 

werden; für die Verlängerung einer Ausnahme gilt das Verfahren nach Artikel 6 Absatz 4 

der Richtlinie 2008/68/EG. 

(6) Das Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmten Stellen dürfen für 

die Bundeswehr, in ihrem Auftrag hoheitlich tätige zivile Unternehmen und für 

ausländische Streitkräfte Ausnahmen von dieser Verordnung zulassen, soweit dies 

Gründe der Verteidigung erfordern und die öffentliche Sicherheit gebührend 

berücksichtigt ist. Ausnahmen nach Satz 1 sind für den Bundesnachrichtendienst 

zuzulassen, soweit er im Rahmen seiner Aufgaben für das Bundesministerium der 

Verteidigung tätig wird und soweit sicherheitspolitische Interessen dies erfordern. 

(7) Die Bundesministerien des Innern, für Bau und Heimat, der Justiz und für 

Verbraucherschutz und der Finanzen sowie die Innen- und Justizminister (-senatoren) 

der Länder oder die von ihnen bestimmten Stellen dürfen in ihrem Aufgabenbereich 

Ausnahmen für Beförderungen innerhalb Deutschlands zulassen, soweit dies nach der 

Richtlinie 2008/68/EG zulässig ist. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Unabhängig davon 

dürfen sie Ausnahmen von den §§ 35 bis 35b und von Anlage 2 dieser Verordnung 

zulassen. 

(8) Die für den Bereich  

1. der Eisenbahnen des Bundes zugelassenen Ausnahmen nach Absatz 2 gelten auch für 

den Bereich der übrigen Eisenbahnen. Die von den Ländern nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 zugelassenen Ausnahmen gelten im Benehmen mit dem Eisenbahn-

Bundesamt auch für den Bereich der Eisenbahnen des Bundes; 

2. der Bundeswasserstraßen nach Absatz 3 zugelassenen Ausnahmen gelten auch für den 

Bereich der übrigen schiffbaren Gewässer. Die von den Ländern nach Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 zugelassenen Ausnahmen gelten im Benehmen mit der Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt auch für den Bereich der Bundeswasserstraßen, 

sofern die die Ausnahme erteilende Behörde nicht etwas anderes bestimmt. 



286 
 

(9) Hat die Bundesrepublik Deutschland Vereinbarungen nach Abschnitt 1.5.1 ADR/RID 

oder Abkommen nach Abschnitt 1.5.1 ADN in Verbindung mit § 6 Nummer 1 

abgeschlossen, dürfen innerstaatliche Beförderungen nach deren Bestimmungen 

durchgeführt werden. 

(10) Eine Ausnahme für eine innerstaatliche Beförderung gilt auch für die Beförderung auf 

der innerdeutschen Teilstrecke einer innergemeinschaftlichen oder 

grenzüberschreitenden Beförderung, soweit in der Ausnahme nicht ausdrücklich etwas 

anderes bestimmt ist. 

(11) Bei dem Bescheid nach Absatz 1 bis 3 genügt das Mitführen eines fernkopierten 

Bescheides oder des Ausdrucks eines elektronisch erteilten und signierten Bescheides 

sowie dessen digitalisierte Form auf einem Speichermedium, wenn diese derart 

mitgeführt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständigen Personen lesbar 

gemacht werden kann. 

 

§ 6  

Zuständigkeiten des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zuständige Behörde für  

1. den Abschluss von Vereinbarungen nach Abschnitt 1.5.1 ADR/RID oder Abkommen 

nach Abschnitt 1.5.1 ADN und deren Übersendung an die UNECE/OTIF; 

2. Aufgaben nach Kapitel 1.15 ADN; 

3. die Anerkennung von Untersuchungsstellen nach Unterabschnitt 1.16.1.4 ADN; 

4. die Übermittlung eines Verzeichnisses anerkannter technischer Regelwerke nach 

Abschnitt 6.2.5 und Unterabschnitt 6.8.2.7 ADR/RID  

a) im Straßenverkehr an das Sekretariat der UNECE und 

b) im Eisenbahnverkehr an das Sekretariat der OTIF; 

5. die Prüfung und Auswertung der Berichte über die Meldungen von Ereignissen mit 

gefährlichen Gütern nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR/RID/ADN und erforderlichenfalls 

deren Weiterleitung an das Sekretariat der UNECE, der OTIF oder der 

Zentralkommission für die Rheinschifffahrt; 

6. den Erlass von Vorschriften für Druckbehälter nach den Absätzen 9.3.1.23.1, 9.3.2.23.5 

und 9.3.3.23.5 ADN und 

7. die Übertragung der Befugnis zur Ausstellung von Zulassungszeugnissen auf eine 

Untersuchungsstelle nach Unterabschnitt 1.16.2.3 ADN. 
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§ 7  

Zuständigkeiten der vom Bundesministerium der Verteidigung oder vom 

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bestellten Sachverständigen oder 

Dienststellen 

(1) Die vom Bundesministerium der Verteidigung bestellten Sachverständigen oder 

Dienststellen sind für die Bundeswehr und die ausländischen Streitkräfte zuständige 

Behörden für  

1. Aufgaben nach den Teilen 8 und 9 ADR; 

2. die Zulassung, erstmalige und wiederkehrende Prüfung von Druckgefäßen nach den 

Unterabschnitten 6.2.1.4 bis 6.2.1.6 ADR, die Inspektion und Prüfung der IBC nach 

Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR, die Baumusterprüfung von ortsbeweglichen Tanks und UN-

MEGC nach den Absätzen 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1, 6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1 in 

Verbindung mit Kapitel 4.2 und den Absätzen 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 

6.7.5.12.7 ADR, die erstmalige und wiederkehrende Prüfung, Zwischenprüfung und 

außerordentliche Prüfungen der Tankkörper und der Ausrüstungsteile von 

ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 ADR und die Zulassung des 

Baumusters und die Prüfungen der Tanks nach den Unterabschnitten 6.8.2.3 und 

6.8.2.4 ADR; 

3. die Prüfungen von Tanks, sofern diese Prüfungen nicht in den Geltungsbereich der 

Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung fallen; 

4. das Führen eines Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR über alle gültigen 

Schulungsbescheinigungen für Fahrzeugführer und 

5. die Bescheinigung nach § 35 Absatz 4 und die Fahrwegbestimmung nach § 35a Absatz 

3, 

soweit dies Gründe der Verteidigung erfordern. 

(2) Die vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat bestellten 

Sachverständigen oder Dienststellen sind zuständige Behörden für  

1. Aufgaben nach den Teilen 8 und 9 ADR; 

2. die Zulassung des Baumusters und die Prüfungen der Tanks nach den Unterabschnitten 

6.8.2.3 und 6.8.2.4 ADR sowie die Inspektion und Prüfung der IBC nach Unterabschnitt 

6.5.4.4 ADR; 

3. das Führen eines Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR über alle gültigen 

Schulungsbescheinigungen für Fahrzeugführer und 

4. die Bescheinigung nach § 35 Absatz 4 und die Fahrwegbestimmung nach § 35a Absatz 

3, 

soweit dies für den Dienstbereich des Bundesministeriums des Innern, für Bau und 

Heimat erforderlich ist. 
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(3) Die Zuständigkeit der nach Absatz 1 und 2 bestellten Dienststellen gilt auch für 

Überwachungsmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 und 2 des 

Gefahrgutbeförderungsgesetzes innerhalb von Liegenschaften der Bundeswehr und der 

ausländischen Streitkräfte sowie von Liegenschaften im Dienstbereich des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat. Bei der Beförderung gefährlicher 

Güter auf der Straße durch die Bundeswehr oder durch ausländische Streitkräfte, auch 

wenn sich die Bundeswehr ziviler Unternehmen bedient, sind die nach Absatz 1 

bestellten Dienststellen neben den nach Landesrecht zuständigen Behörden zur 

Überwachung befugt. 

 

§ 8  

Zuständigkeiten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige Behörde für  

1. Aufgaben nach  

a) den Kapiteln 2.1 und 2.2 mit Ausnahme der Absätze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11 

Bemerkung 4 ADR/RID/ADN und der dem Bundesamt für Ausrüstung, 

Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 und dem Bundesamt für 

kerntechnische Entsorgungssicherheit nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten, 

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt für Ausrüstung, 

Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zugewiesenen 

Zuständigkeiten, 

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 

ADR/RID und die dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 

Bundeswehr nach § 10 zugewiesenen Zuständigkeiten, 

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 4.2.3.4 ADR/RID, 

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen mit der 

Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.11 ADR/RID und der 

Zuständigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13 und 13a, 

g) Kapitel 6.7 ADR/RID, 

h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichen und die 

Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks (Tankfahrzeugen), Aufsetztanks, 

Tankcontainern und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehältern) und die Festlegung 

von Bedingungen nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID 

sowie die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung von 

Schweißarbeiten und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen nach Absatz 6.8.2.1.23 und 

die Festlegung der Bedingungen für Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 

6.8.5.2.2 ADR, 

i) Kapitel 6.9 ADR/RID, 
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j) Kapitel 6.10 ADR/RID, 

k) Kapitel 6.11 ADR/RID und 

l) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR, 

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist; 

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form nach Absatz 5.1.5.2.1 

in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 

6.4.22.8 Buchstabe a, die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares 

oder spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit 

Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die 

Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach 

Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für das Zeugnis 

nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem 

Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit; 

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kennzeichen und die 

Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpackungen, Bergungsverpackungen 

und Bergungsgroßverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie 

für die Zulassung der Reparatur flexibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN; 

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungsprogrammen für die 

Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, Reparatur und Prüfung von 

Verpackungen, IBC und Großverpackungen sowie die Anerkennung von 

Überwachungsstellen für die Prüfung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der 

Qualitätssicherungsprogramme nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die 

Anerkennung von Inspektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden 

Inspektionen und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR/RID; 

5. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 6.8.2.3.4 ADR sowie 

für Tankcontainer und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) nach Absatz 

6.8.2.3.4 RID; 

6. die Genehmigung der Beförderungsbedingungen für mit Temperaturkontrolle stabilisierte 

Gase nach Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe b ADR/RID/ADN; 

7. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, 

Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und Inspektion von 

nicht zulassungspflichtigen Versandstücken für radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 

ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN; 

8. die Bauartprüfung zulassungspflichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe nach 

Kapitel 6.4 ADR/RID; 

9. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Herstellung, Prüfung, 

Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und Inspektion von zulassungspflichtigen 

Versandstücken für radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit 

Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN; 
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10. die Anerkennung einer Norm oder eines Regelwerks nach Absatz 6.2.1.1.9 und die 

Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, 

Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, Absatz 

6.7.4.7.4, den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 

6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur; 

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2 Fußnote a 

ADR/RID, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich handelt; 

12. die Festlegung von Normen und Bedingungen nach Unterabschnitt 7.3.3.1 VC 3 ADR 

und 

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in Tankschiffen nach 

Abschnitt 1.5.2 ADN. 

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern diese Aufgaben in 

den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung fallen. 

(2) Die unter Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c, d und f bis l, Nummer 2 bis 7, 11 und 

13 genannten Zulassungen, Zustimmungen, Anerkennungen und Genehmigungen 

können widerruflich erteilt, befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies 

erforderlich ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften 

sicherzustellen. 

 

§ 9  

Zuständigkeiten der von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

anerkannten Prüfstellen 

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach § 12 Absatz 1 Nummer 8 

der GGVSee anerkannten Prüfstellen sind zuständig für die Baumusterprüfung sowie die 

erstmalige, wiederkehrende und außerordentliche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks und 

Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, 

sofern diese Prüfungen in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung 

fallen. 

 

§ 10  

Zuständigkeiten des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung 

der Bundeswehr 

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr ist, soweit 

es sich um den militärischen Bereich handelt, zuständige Behörde für Aufgaben nach  

1. Kapitel 2.2 ADR/RID/ADN in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstände mit 

Explosivstoff, 
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2. Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstände mit 

Explosivstoff, 

3. Kapitel 4.1 ADR/RID in Bezug auf explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff 

und 

4. Unterabschnitt 7.5.2.2 Fußnote a ADR/RID in Bezug auf explosive Stoffe und 

Gegenstände mit Explosivstoff. 

 

§ 11  

Zuständigkeiten des Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit 

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit ist zuständige Behörde für  

1. die Erteilung der multilateralen Genehmigung für die Bestimmung der nicht in Tabelle 

2.2.7.2.2.1 aufgeführten Radionuklidwerte und von alternativen Radionuklidwerten nach 

Absatz 2.2.7.2.2.2 ADR/RID/ADN; 

2. die Genehmigung der Beförderung von radioaktiven Stoffen nach Absatz 5.1.5.1.2 

ADR/RID/ADN; 

3. die Beförderungsgenehmigung durch Sondervereinbarungen zur Beförderung 

radioaktiver Stoffe nach Absatz 5.1.5.1.3 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.4 

ADR/RID/ADN; 

4. die Entgegennahme der Benachrichtigung nach Absatz 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN; 

5. die Zulassung der Bauart von Versandstücken für radioaktive Stoffe und der Bauart von 

nach Absatz 2.2.7.2.3.5 Buchstabe f freigestellten spaltbaren Stoffen nach den Absätzen 

5.1.5.2.1 und 5.1.5.3.5 ADR/RID/ADN, den Unterabschnitten 6.4.22.2 bis 6.4.22.4 und 

6.4.22.6 sowie die Bestätigung nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID und 

6. die Genehmigung des Strahlenschutzprogramms für die Beförderung von radioaktiven 

Stoffen mit einem Spezialschiff nach Absatz 7.1.4.14.7.3.7 ADN. 

 

§ 12  

Ergänzende Zuständigkeiten der Benannten Stellen für Tanks 

(1) Die Benannten Stellen nach § 16 der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung, die für 

die Durchführung der nachfolgenden Aufgaben nach der Norm DIN EN ISO/IEC 

17020:2012 akkreditiert sein müssen, sind zuständig für  

1. die Baumusterprüfung von  

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach den Absätzen 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1, 

6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1 in Verbindung mit Kapitel 4.2 und den Absätzen 6.7.2.19.9, 

6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 ADR/RID, 
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b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen, 

abnehmbaren Tanks, Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 

(Tankwechselbehältern) und MEGC nach Absatz 6.8.2.3.1 in Verbindung mit Kapitel 4.3 

und Kapitel 6.10 in Verbindung mit Kapitel 4.5 ADR/RID und 

c) Tanks und Tankcontainer aus faserverstärkten Kunststoffen nach Unterabschnitt 6.9.4.1 

in Verbindung mit Kapitel 4.4 ADR/RID im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung; 

2. die erstmalige und wiederkehrende Prüfung, Zwischenprüfung und außerordentliche 

Prüfungen der Tankkörper und der Ausrüstungsteile von  

a) ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 ADR/RID, 

b) festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Batterie-Fahrzeugen, Kesselwagen, 

abnehmbaren Tanks, Batteriewagen, Tankcontainern, Tankwechselaufbauten 

(Tankwechselbehältern) und MEGC nach Kapitel 6.8 sowie Kapitel 6.8 in Verbindung mit 

Kapitel 6.10 ADR/RID und 

c) faserverstärkten Kunststofftanks (FVK-Tanks) nach Kapitel 6.9 ADR/RID; 

3. Aufgaben nach den Absätzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 

6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7 und 6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d 

Sondervorschrift TT 2 und TT 7 – jeweils im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung – sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 und die Anerkennung der 

Befähigung der Instandhaltungs- oder Reparaturwerkstatt für die Ausführung von 

Schweißarbeiten nach Absatz 6.8.2.1.23 ADR/RID; 

4. die Prüfung der elektrischen Ausrüstung für die Bedienungsausrüstung der Tanks nach 

den Abschnitten 9.2.2 und 9.7.8 ADR vor Inbetriebnahme der Tanks nach Absatz 

6.8.2.4.1 ADR und bei der Prüfung der Tanks nach den Absätzen 6.8.2.4.2 und 6.8.2.4.4 

ADR; 

5. die Baumusterprüfung und die getrennte Baumusterzulassung von Ventilen und anderen 

Bedienungsausrüstungen für Tanks nach Absatz 6.8.2.3.1 Satz 9, für die in der Tabelle 

in Absatz 6.8.2.6.1 eine Norm aufgeführt ist; für die getrennte Baumusterzulassung sind 

die Verfahren anzuwenden, die in Abschnitt 1.8.7 vorgeschrieben sind; dabei darf ein 

betriebseigener Prüfdienst nach Unterabschnitt 1.8.7.6 in Verbindung mit Absatz 

1.8.7.7.5 nur für die Überwachung der Herstellung der Ventile und anderen 

Bedienungsausrüstungen nach Unterabschnitt 1.8.7.3 und deren erstmalige Prüfung 

nach Unterabschnitt 1.8.7.4 genehmigt werden, nicht jedoch für die 

Baumusterzulassung nach Unterabschnitt 1.8.7.2 und die wiederkehrende Prüfung nach 

Unterabschnitt 1.8.7.5; die Bemerkung zur Begriffsbestimmung „Antragsteller“ nach 

Abschnitt 1.2.1 ADR/RID ist für diese Vorschrift nicht anwendbar und 

6.  

a) die Prüfung zur Zulassung einer Änderung nach den Absätzen 1.8.7.2.5 und 6.8.2.3.4 

ADR/RID und 

b) die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 1.8.7.2.5 ADR/RID. 
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Satz 1 Nummer 1 und 2, jeweils Buchstabe b, und Nummer 5 und 6 gilt nicht, sofern 

diese Aufgaben in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung 

fallen. Für alle vorgenannten Aufgaben nach Kapitel 6.7 ADR/RID sind auch die 

Benannten Stellen nach § 16 der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung zuständig, 

die nicht nach der DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditiert, aber von der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung nach § 6 Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See als 

Prüfstelle anerkannt sind. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur richtet einen 

Erfahrungsaustausch zwischen den zuständigen Stellen nach Absatz 1 und § 9 und der 

nationalen Akkreditierungsstelle sowie den Baumusterzulassungsbehörden nach § 8 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe g bis l und § 15 Absatz 1 Nummer 10 ein, an dem 

die vorgenannten Behörden und Stellen teilnehmen müssen. 

 

§ 13  

Ergänzende Zuständigkeiten der Benannten Stellen für Druckgefäße 

(1) Die nach § 16 Absatz 1 der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung anerkannten 

Benannten Stellen sind zuständig für  

1. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 1.8.7.2.5 ADR/RID; 

2. die Aufgaben nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 mit Ausnahme 

des Absatzes 9 ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur; 

3. die Festlegung der Prüffristen nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 

200 Absatz 9 ADR/RID im Einvernehmen mit der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung; 

4. die Prüfung und Zulassung der Druckgefäße nach Absatz 6.2.1.4.1 ADR/RID; 

5. die Anerkennung des Qualitätssicherungsprogramms nach Absatz 6.2.1.4.2 ADR/RID; 

6. die wiederkehrenden Prüfungen nach den Absätzen 6.2.1.6.1 und 6.2.1.6.2 ADR/RID 

und 

7. die Bewertung der Eignung des Herstellers nach Absatz 6.2.1.7.2 ADR/RID. 

(2) Die Benannten Stellen müssen dabei die in den Abschnitten 1.8.7 und 1.8.8 ADR/RID 

festgelegten Verfahren für die Konformitätsbewertung und für die wiederkehrenden 

Prüfungen anwenden. 

(3) Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 4 bis 7 sowie Absatz 2 gelten nicht, sofern diese 

Aufgaben in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung fallen. 
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§ 13a  

Zuständigkeiten der Benennenden Behörde 

Die Benennende Behörde im Sinne des § 2 Nummer 9 der Ortsbewegliche-Druckgeräte-

Verordnung ist zuständig für die Registrierung der Unterscheidungszeichen oder der Stempel 

der Prüfstellen nach Absatz 6.2.2.7.2 Buchstabe d, Absatz 6.2.2.7.7 Buchstabe b, Absatz 

6.2.2.9.2 Buchstabe d und Absatz 6.2.2.9.4 Buchstabe b sowie des Kennzeichens des 

Herstellers nach Absatz 6.2.2.7.4 Buchstabe n ADR/RID. 

 

§ 14  

Besondere Zuständigkeiten im Straßenverkehr 

(1) Das Bundesamt für Güterverkehr ist zuständige Behörde für die Entgegennahme der 

Berichte über Ereignisse mit gefährlichen Gütern nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR und 

deren Vorlage an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 

(2) Das Kraftfahrt-Bundesamt ist zuständige Behörde für die Typgenehmigung von 

Fahrzeugen nach Unterabschnitt 9.1.2.2 Satz 1 ADR. 

(3) Die Industrie- und Handelskammern sind zuständig für  

1. die Anerkennung und Überwachung der Schulung, die Durchführung der Prüfungen und 

die Erteilung der Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung nach Abschnitt 8.2.2 

ADR, wobei die Schulungs- und Prüfungssprache deutsch ist, 

2. die Umschreibung der Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung nach Abschnitt 

8.2.2 ADR nach § 7 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 1 in eine Bescheinigung 

nach § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 

3. das Führen eines Verzeichnisses nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADR über alle gültigen 

Schulungsbescheinigungen für Fahrzeugführer mit Ausnahme der in § 7 Absatz 1 

Nummer 4 und Absatz 2 Nummer 3 genannten Schulungsbescheinigungen. 

Einzelheiten zu Satz 1 Nummer 1 bis 3 können die Industrie- und Handelskammern 

durch Satzung regeln. 

(4) Die amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr, die von der 

zuständigen obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle benannt oder 

die bei einer nach Landesrecht zuständigen Stelle tätig sind, und die Technischen 

Dienste, die im Rahmen der Benennung für die Prüfung von Gesamtfahrzeugen 

mindestens für die Prüfung von Gefahrgutfahrzeugen benannt sind, sind zuständig für 

die erste Untersuchung nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 2 zur Übereinstimmung mit den 

anwendbaren Vorschriften der Kapitel 9.2 bis 9.8 und die Ausstellung einer ADR-

Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 in Verbindung mit 

Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR. 

(5) Die für Hauptuntersuchungen nach § 29 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 28. September 1988 (BGBl. I S. 1793), die 

zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 872) geändert 
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worden ist, zuständigen Stellen oder Personen, die von der zuständigen obersten 

Landesbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle benannt oder die bei einer nach 

Landesrecht zuständigen Stelle tätig sind, sind zuständig für die jährliche technische 

Untersuchung und die Verlängerung der Gültigkeit von ADR-

Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.2.3 sowie für nicht 

vorgeschriebene informelle Änderungen oder Ergänzungen in Nummer 11 von ADR-

Zulassungsbescheinigungen nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR. 

(6) Die Zulassungsbehörden nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung sind zuständig für 

Änderungen in Nummer 4 und 5 von ADR-Zulassungsbescheinigungen nach 

Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR. 

 

§ 15  

Besondere Zuständigkeiten im Eisenbahnverkehr 

(1) Das Eisenbahn-Bundesamt ist zuständige Behörde für  

1. die Erteilung einer Genehmigung für die Fortsetzung einer Beförderung nach Absatz 

1.4.2.2.4 RID im Bereich der Eisenbahnen des Bundes; 

2. die Entgegennahme der Informationen und Mitteilungen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 

Buchstabe b Gliederungseinheit iv und Buchstabe c RID im Bereich der Eisenbahnen 

des Bundes; 

3. die Durchführung der behördlichen Gefahrgutkontrollen nach Abschnitt 1.8.1 RID und 

dieser Verordnung im Bereich der Eisenbahnen des Bundes; 

4. die Durchführung der Amtshilfe nach Abschnitt 1.8.2 RID im Bereich der Eisenbahnen 

des Bundes; 

5. die Entgegennahme der Berichte über die Meldung von Ereignissen mit gefährlichen 

Gütern nach Unterabschnitt 1.8.5.1 RID und deren Vorlage an das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur; 

6. die Festlegung von ergänzenden Vorschriften oder besonderen Sicherheitsvorschriften 

nach Kapitel 1.9 im Bereich der Eisenbahnen des Bundes und die Unterrichtung der 

Zwischenstaatlichen Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) über 

die Beförderungseinschränkungen nach Abschnitt 1.9.4 RID im Bereich der 

Eisenbahnen des Bundes, jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur; 

7. das Vorschreiben von Versuchen für Kesselwagen nach Absatz 6.8.2.1.2 Satz 2 sowie 

die Zulassung der Streckgrenze und Zugfestigkeit nach Absatz 6.8.2.1.16 RID; 

8. die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung von Schweißarbeiten 

und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung 

der Bedingungen für Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 6.8.5.2.2 RID; 
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9. die Entscheidung über die Ausnahme für Rücksendungen nach Absatz 4.3.2.3.7 

Buchstabe b, Absatz 6.7.2.19.6 Buchstabe b, Absatz 6.7.3.15.6 Buchstabe b und Absatz 

6.7.4.14.6 Buchstabe b RID; 

10. die Baumusterzulassung von Kesselwagen und abnehmbaren Tanks nach Kapitel 6.8 

RID, sofern diese Zulassungen nicht in den Geltungsbereich der Ortsbewegliche-

Druckgeräte-Verordnung fallen; 

11. die Erteilung der Zustimmung nach Absatz 6.8.3.2.16 RID; 

12. die Festlegung der Bedingungen oder Genehmigung eines Prüfprogramms nach 

Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 RID, jeweils im Einvernehmen mit der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung; 

13. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 6.8.2.3.4 RID für 

Kesselwagen und abnehmbare Tanks, sofern diese Aufgabe nicht in den 

Geltungsbereich der Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung fällt; 

14. die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 37 im Bereich der 

Eisenbahnen des Bundes und 

15. die Festlegung von Normen und Bedingungen nach Unterabschnitt 7.3.3.1 VC 3 RID. 

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 8 und Nummer 10 bis 13 genannten Zulassungen, 

Zustimmungen, Anerkennungen und Genehmigungen können widerruflich erteilt, 

befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die 

Einhaltung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. 

(3) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden sind zuständig für Beförderungen im 

Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, soweit in dieser Verordnung nichts 

anderes bestimmt ist. 

 

§ 16  

Besondere Zuständigkeiten in der Binnenschifffahrt 

(1) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt ist zuständige Behörde für  

1. die Typzulassung von Flammendurchschlagsicherungen nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN 

(Übergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung „Flammendurchschlagsicherung“), von 

Hochgeschwindigkeitsventilen nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Übergangsvorschrift zur 

Begriffsbestimmung „Hochgeschwindigkeitsventil“), von Deflagrationssicherheit der 

Probeentnahmeöffnung nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN (Übergangsvorschrift zur 

Begriffsbestimmung „Probeentnahmeöffnung“) und von Deflagrationssicherheit der 

Vorrichtung zum gefahrlosen Entspannen von Ladetanks nach Absatz 1.6.7.2.2.2 ADN 

(Übergangsvorschrift zur Begriffsbestimmung „Vorrichtung zum gefahrlosen Entspannen 

von Ladetanks“); 

2. die Typzulassung von Probeentnahmeeinrichtungen nach Abschnitt 1.2.1 

Begriffsbestimmung „Probeentnahmeeinrichtung (geschlossen)“ und 

„Probeentnahmeeinrichtung (teilweise geschlossen)“, von Flammensperren nach 
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Abschnitt 1.2.1 Begriffsbestimmung „Probeentnahmeöffnung“ und von Anschlüssen 

nach Abschnitt 1.2.1 ADN (Begriffsbestimmung „Anschluss für eine 

Probeentnahmeeinrichtung“) und 

3. den Erlass von Vorschriften für den Öffnungsdruck von Sicherheitsventilen von 

Drucktanks nach Abschnitt 1.2.1 ADN Begriffsbestimmung „Öffnungsdruck“. 

(2) Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ist zuständige Behörde für  

1. Aufgaben nach Kapitel 1.16 mit Ausnahme der Unterabschnitte 1.16.2.3 und 1.16.13.2 

Satz 2 und 3 ADN; 

2. die Anerkennung und Überwachung der Schulungen und Prüfungen nach Unterabschnitt 

8.2.2.6 sowie die Anerkennung von Dokumenten nach den Unterabschnitten 8.2.1.9 und 

8.2.1.10 ADN; 

3. die Zulassung von Personen zur Prüfung  

a) der Isolationswiderstände und der Erdung der festinstallierten elektrischen Anlagen und 

Geräte nach Unterabschnitt 8.1.7.1 ADN und 

b) der Anlagen und Geräte zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, der Geräte 

vom Typ „begrenzte Explosionsgefahr“, der Anlagen und Geräte, die den 

Unterabschnitten 9.3.1.51, 9.3.2.51 und 9.3.3.51 entsprechen, sowie der autonomen 

Schutzsysteme oder der Übereinstimmung von Unterlagen mit den Gegebenheiten an 

Bord nach Unterabschnitt 8.1.7.2 ADN; 

4. die Zulassung von Personen für die Nachprüfung und Untersuchung der 

Feuerlöschgeräte, der Feuerlöschschläuche und der Lade- und Löschschläuche nach 

den Unterabschnitten 8.1.6.1 und 8.1.6.2 ADN; 

5. die Feststellung, ob elektrische Geräte, Mess-, Regel- und Alarmeinrichtungen und 

Motoren gemäß Absatz 1.6.7.2.2.2 (Übergangsvorschrift zu den Absätzen 9.3.1.53.1, 

9.3.2.53.1 und 9.3.3.53.1 ADN) hinsichtlich ihrer Betriebssicherheit in explosionsfähiger 

Atmosphäre geprüft und zugelassen sind; 

6. das Eintragen eines Sichtvermerkes in die Unterlagen zu den elektrischen 

Betriebsmitteln nach Absatz 1.6.7.2.2.2 (Übergangsvorschrift zu Unterabschnitt 8.1.2.3 

Buchstabe r, s, t und v ADN) und das Eintragen eines Sichtvermerkes in die an Bord 

mitzuführenden Dokumente nach den Unterabschnitten 8.1.2.2 und 8.1.2.3 ADN; 

7. das Führen eines Verzeichnisses über alle gültigen Schulungsbescheinigungen für 

Sachkundige nach Unterabschnitt 1.10.1.6 ADN; 

8. die Entgegennahme der Berichte über die Meldung von Ereignissen mit gefährlichen 

Gütern nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADN und deren Vorlage an das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur; 

9. die Zulassung von sachkundigen Personen oder Firmen nach Unterabschnitt 3.2.3.2 

Tabelle C Spalte 20 Nummer 12 Buchstabe q und Nummer 33 Buchstabe i 2 ADN; 

10. die Genehmigung von alternativen Bauweisen und das Verlangen zusätzlicher 

Berechnungen und Nachweise nach Absatz 9.3.4.1.4 ADN; 
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11. Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Abschnitt 1.5.3 ADN; 

12. die Genehmigung von Ladeplänen nach Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 

Nummer 12 Buchstabe p ADN bei der Beförderung von UN 1280 und UN 2983; 

13. die Feststellung der Übereinstimmung der Kopie des Zulassungszeugnisses auf der 

Tafel eines Schubleichters mit dem Original nach den Unterabschnitten 8.1.2.6 und 

8.1.2.7 ADN und 

14. den Erlass von Betriebsvorschriften nach Absatz 1.6.7.2.2.2 Übergangsvorschrift zu den 

Absätzen 9.3.1.17.1 und 9.3.3.17.1 ADN. 

Die in Nummer 3, 4, 9, 10 und 12 genannten Zulassungen und Genehmigungen können 

widerruflich erteilt, befristet und mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich 

ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. 

(3) Zuständige Behörde für die Zulassung von Personen zur Feststellung und 

Bescheinigung der Gasfreiheit nach den Absätzen 7.2.3.7.1.6 Satz 3 und 7.2.3.7.2.6 

Satz 3 ADN ist  

1. die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Bereich der 

Bundeswasserstraßen und 

2. die jeweilige nach Landesrecht zuständige Stelle im Bereich der übrigen schiffbaren 

Wasserstraßen. 

Die Zulassung gilt als erteilt für die von einer Industrie- und Handelskammer öffentlich 

bestellten und vereidigten Handelschemiker mit der besonderen Qualifikation für die 

Feststellung von Gaszuständen auf Wasserfahrzeugen und die Ausstellung von 

Gaszustandsbescheinigungen. Die Zulassung kann widerruflich erteilt, befristet und mit 

Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der 

gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen. 

(4) Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt im Bereich der 

Bundeswasserstraßen und die jeweilige nach Landesrecht zuständige Stelle im Bereich 

der übrigen schiffbaren Wasserstraßen ist zuständige Behörde für die Verfolgung und 

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 37. 

(5) Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt ist zuständige Behörde für  

1. das Ausstellen von Bescheinigungen nach den Unterabschnitten 8.2.1.2 und 8.2.2.8 

ADN und 

2. die Durchführung von Prüfungen nach Unterabschnitt 8.2.2.7 ADN. 

(6) Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in seinem jeweiligen Amtsbezirk im Bereich der 

Bundeswasserstraßen und die jeweilige nach Landesrecht zuständige Stelle im Bereich 

der übrigen schiffbaren Wasserstraßen ist zuständige Behörde für  

1. Aufgaben nach Teil 7 ADN mit Ausnahme von Aufgaben nach Absatz 3 und § 11 

Nummer 6; 
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2. das Genehmigen von Arbeiten an Bord mit elektrischem Strom oder Feuer oder bei 

deren Ausführung Funken entstehen können nach Abschnitt 8.3.5 ADN; 

3. die Entgegennahme der Meldungen über erhöhte Konzentrationen an 

Schwefelwasserstoff nach Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 Nummer 28 

Buchstabe b ADN bei der Beförderung von UN 2448; 

4. Kontrollen nach Absatz 1.8.1.1.1 und die Untersagung der Verwendung eines Schiffes 

für die Beförderung gefährlicher Güter nach Unterabschnitt 1.16.13.2 ADN und 

5. die Entgegennahme der Informationen und Mitteilungen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 

Buchstabe b Gliederungseinheit iv und Buchstabe c ADN. 

Zuständige Behörde nach Satz 1 Nummer 4 und 5 sowie Unterabschnitt 7.1.5.5 ADN ist 

auch die jeweils nach Landesrecht zuständige Stelle. Die in Nummer 2 genannte 

Genehmigung kann widerruflich erteilt, befristet und mit Auflagen versehen werden, 

soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der gefahrgutbeförderungsrechtlichen 

Vorschriften sicherzustellen. 

(7) Die jeweilige nach Landesrecht zuständige Stelle ist zuständige Behörde für Kontrollen 

nach Unterabschnitt 1.8.1.4 ADN. 

(8) Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation ist 

zuständig nach der IMO Resolution A.749 (18) einschließlich deren Anlage „Code über 

Intaktstabilität aller Schiffstypen“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 

1999 (VkBl. S. 164) für die Prüfung der Stabilitätsunterlagen nach Absatz 9.2.0.94.4 

ADN. 

 

§ 17  

Pflichten des Auftraggebers des Absenders 

(1) Der Auftraggeber des Absenders im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der 

Binnenschifffahrt hat  

1. sich vor Erteilung eines Auftrags an den Absender zu vergewissern, ob die gefährlichen 

Güter nach Teil 2 ADR/RID/ADN klassifiziert sind und nach § 3 befördert werden dürfen; 

2. dafür zu sorgen, dass dem Absender die Angaben nach den Unterabschnitten 5.4.1.1, 

5.4.1.2 sowie den Absätzen 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 und 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, im 

Straßenverkehr mit Ausnahme von Namen und Anschrift des Absenders nach Absatz 

5.4.1.1.1 Buchstabe g ADR, schriftlich oder elektronisch mitgeteilt werden, und ihn, 

wenn Güter auf der Straße befördert werden, die § 35 Absatz 4 Satz 1 oder § 35a 

Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1 unterliegen, auf deren Beachtung schriftlich oder 

elektronisch hinzuweisen und 

 

3. dafür zu sorgen, dass der Absender bei Beförderung nach Kapitel 3.4 auf das 

gefährliche Gut in begrenzten Mengen unter Angabe der Bruttomasse und bei 

Beförderung nach Kapitel 3.5 auf das gefährliche Gut in freigestellten Mengen unter 
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Angabe der Anzahl der Versandstücke, ausgenommen bei Beförderungen nach 

Unterabschnitt 3.5.1.4 ADR/RID/ADN, hingewiesen wird. 

(2) Der Auftraggeber des Absenders im Eisenbahnverkehr hat dafür zu sorgen, dass dem 

Absender die Angaben nach Absatz 1.1.4.4.5 RID schriftlich oder elektronisch mitgeteilt 

werden. 

 

§ 18  

Pflichten des Absenders 

(1) Der Absender im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat  

1. den Beförderer und, wenn die gefährlichen Güter über deutsche See-, Binnen- oder 

Flughäfen eingeführt worden sind, den Verlader, der als erster die gefährlichen Güter 

zur Beförderung mit Straßenfahrzeugen, mit der Eisenbahn oder mit Binnenschiffen 

übergibt oder im Straßenverkehr oder im Binnenschiffsverkehr selbst befördert, mit 

Erteilung des Beförderungsauftrags  

a) auf das gefährliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe a bis d 

ADR/RID/ADN oder Absatz 5.4.1.1.2 Buchstabe a bis d ADN 

b) und, wenn Güter auf der Straße befördert werden, die den §§ 35 und 35a unterliegen, 

auf deren Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen; bei Beförderungen nach 

den Kapiteln 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN ist ein allgemeiner Hinweis auf das gefährliche 

Gut in begrenzten und freigestellten Mengen erforderlich; 

2. den Beförderer vor der Beförderung nach Abschnitt 3.4.12 ADR/RID/ADN in 

nachweisbarer Form über die Bruttomasse der in begrenzten Mengen zu versendenden 

gefährlichen Güter zu informieren; 

3. sich vor Erteilung des Beförderungsauftrags und vor Übergabe gefährlicher Güter zur 

Beförderung zu vergewissern, ob die gefährlichen Güter nach Teil 2 ADR/RID/ADN 

klassifiziert sind und nach § 3 befördert werden dürfen; 

4. dafür zu sorgen, dass die in einer Ausnahmezulassung, einer Vereinbarung nach § 5 

oder einer Ausnahmeverordnung nach § 6 des Gefahrgutbeförderungsgesetzes 

festgelegten Angaben in das Beförderungspapier eingetragen werden; 

5. dafür zu sorgen, dass nur Verpackungen, Großverpackungen, IBC, Tanks, MEMU oder 

Schiffe verwendet werden, die für die Beförderung der betreffenden Güter nach Kapitel 

3.2 Tabelle A ADR/RID, Unterabschnitt 1.1.4.3 ADR/RID oder Kapitel 3.2 Tabelle A und 

zusätzlich bei Tankschiffbeförderung nach Tabelle C ADN zugelassen und geeignet 

sind; 

6. dafür zu sorgen, dass die zuständige Behörde nach Absatz 5.1.5.1.4 ADR/RID/ADN 

benachrichtigt wird; 

7. im Besitz einer Kopie der Anweisungen nach Absatz 4.1.9.1.9 und einer Kopie der 

erforderlichen Zeugnisse nach Absatz 5.1.5.2.2 zu sein und auf Anfrage der zuständigen 
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Behörde nach Absatz 5.1.5.2.3 ADR/RID/ADN Aufzeichnungen zur Verfügung zu 

stellen; 

8. dafür zu sorgen, dass ein Beförderungspapier nach Abschnitt 5.4.1 mitgegeben wird, 

das die nach Abschnitt 5.4.1, die nach den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 

3.3 sowie die nach den Absätzen 5.5.2.4.1, 5.5.2.4.3 und 5.5.3.7.1 ADR/RID/ADN, 

Unterabschnitt 6.7.1.3 ADR/RID und nach den erläuternden Bemerkungen in 

Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 20 ADN geforderten Angaben, Anweisungen 

und Hinweise enthält; 

9. dafür zu sorgen, dass dem Beförderer die Zeugnisse nach Absatz 5.4.1.2.5.4 

ADR/RID/ADN vor dem Be- und Entladen zugänglich gemacht werden; 

10. dafür zu sorgen, dass dem Beförderungspapier die erforderlichen Begleitpapiere nach 

den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN, nach Absatz 

4.1.3.8.2 ADR/RID, Unterabschnitt 5.4.1.2 und Abschnitt 5.4.2 ADR/RID/ADN beigefügt 

werden; 

11. den Verlader auf die Begasung von Einheiten schriftlich oder elektronisch hinzuweisen 

und 

12. eine Kopie des Beförderungspapiers für gefährliche Güter und der im ADR/RID/ADN 

festgelegten zusätzlichen Informationen und Dokumentation für einen Mindestzeitraum 

von drei Monaten ab Ende der Beförderung nach Unterabschnitt 5.4.4.1 ADR/RID/ADN 

aufzubewahren. 

(2) Der Absender im Straßenverkehr hat dafür zu sorgen, dass dem Beförderer vor 

Beförderungsbeginn die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6 

oder 7 übergeben wird. 

(3) Der Absender im Eisenbahnverkehr hat  

1. die Vorschriften für den Versand als Expressgut nach Kapitel 7.6 RID zu beachten; 

2. dafür zu sorgen, dass auch an ungereinigten leeren Wagen, Großcontainern und 

Kleincontainern für Güter in loser Schüttung sowie Schüttgut-Containern  

a) Großzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.6 RID, 

b) die orangefarbene Tafel nach Absatz 5.3.2.1.7 mit Ausnahme von Absatz 5.3.2.1.5 RID, 

c) Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID und 

d) Rangierzettel nach Abschnitt 5.3.4 RID angebracht werden und 

3. dafür zu sorgen, dass das Beförderungspapier die Angaben nach Absatz 1.1.4.4.5 RID 

enthält. 

(4) Der Absender in der Binnenschifffahrt hat dafür zu sorgen,  

1. dass dem Beförderer oder Schiffsführer vor Beförderungsbeginn die 

Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 oder Absatz 3 übergeben wird und 
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2. dass auch an ungereinigten und nicht entgasten leeren Tankfahrzeugen, Kesselwagen, 

Fahrzeugen mit Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batterie-Fahrzeugen, 

Batteriewagen, MEGC, MEMU, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an 

ungereinigten leeren Fahrzeugen, Wagen und Containern für die Beförderung in loser 

Schüttung  

a) Großzettel (Placards) nach Absatz 5.3.1.6.1 ADN und 

b) die orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.7 ADN angebracht werden. 

 

§ 19  

Pflichten des Beförderers 

(1) Der Beförderer im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt  

1. muss den Absender nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe a Gliederungseinheit i 

ADR/RID/ADN über die Nichteinhaltung eines Grenzwertes für die Dosisleistung oder 

die Kontamination informieren; 

2. darf, wenn er einen Verstoß gegen die in Absatz 1 Nummer 1 und 5 und Absatz 2 bis 4 

genannten Vorschriften des ADR/RID/ADN feststellt, die Sendung so lange nicht 

befördern, bis die Vorschriften erfüllt sind; 

3. hat dafür zu sorgen, dass Tanks nach Unterabschnitt 4.3.3.6 Buchstabe f ADR/RID nicht 

zur Beförderung aufgegeben werden; 

4. hat eine Kopie des Beförderungspapiers für gefährliche Güter und der im ADR/RID/ADN 

festgelegten zusätzlichen Informationen und Dokumentation für einen Mindestzeitraum 

von drei Monaten ab Ende der Beförderung nach Unterabschnitt 5.4.4.1 ADR/RID/ADN 

aufzubewahren; 

5. hat dafür zu sorgen, dass die Dokumente im Zusammenhang mit der Beförderung von 

Güterbeförderungseinheiten (CTU), die begast und vor der Beförderung nicht vollständig 

belüftet worden sind, die Angaben nach Absatz 5.5.2.4.1 ADR/RID/ADN enthalten, und 

6. hat dafür zu sorgen, dass die Dokumente im Zusammenhang mit der Beförderung von 

Fahrzeugen, Wagen oder Containern, die gekühlt oder konditioniert und vor der 

Beförderung nicht vollständig belüftet wurden, die Angaben nach Absatz 5.5.3.7.1 

ADR/RID/ADN enthalten. 

(2) Der Beförderer im Straßenverkehr hat  

1. das Verbot der anderweitigen Verwendung nach Abschnitt 4.3.5 Sondervorschrift TU 15 

ADR einzuhalten; 

2. der Fahrzeugbesatzung vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen nach 

Unterabschnitt 5.4.3.2 ADR zu übergeben und dafür zu sorgen, dass jedes Mitglied der 

Fahrzeugbesatzung diese verstehen und richtig anwenden kann; 
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3. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften für die Beförderung in loser Schüttung in 

Fahrzeugen oder Containern nach den anwendbaren Vorschriften in den Kapiteln 3.3 

und 7.3 und die Vorschriften für die Beförderung in Tanks nach Abschnitt 7.4.1 ADR 

beachtet werden; 

4. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Begrenzung der beförderten Mengen 

nach Absatz 7.5.5.2.1 und Unterabschnitt 7.5.5.3 ADR eingehalten werden; 

5. dafür zu sorgen, dass  

a) die Begleitpapiere nach Unterabschnitt 8.1.2.1 Buchstabe a und Unterabschnitt 8.1.2.2 

Buchstabe a und c sowie bei innerstaatlichen Beförderungen in Aufsetztanks die 

escheinigung über die Prüfung des Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.4.5 und 

Unterabschnitt 6.9.5.3, sofern die Übergangsvorschrift nach Unterabschnitt 1.6.3.41 

ADR in Anspruch genommen wird, und 

b) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6 oder 7 dem 

Fahrzeugführer vor Beförderungsbeginn übergeben werden; 

6. dafür zu sorgen, dass nur Fahrzeugführer mit einer gültigen Bescheinigung nach 

Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR eingesetzt werden; 

7. dafür zu sorgen, dass ortsbewegliche Tanks nach Unterabschnitt 4.2.3.8 Buchstabe f 

ADR nicht zur Beförderung aufgegeben werden; 

8. dafür zu sorgen, dass für festverbundene Tanks, Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge 

die Tankakte nach Absatz 4.3.2.1.7 ADR geführt, aufbewahrt, an einen neuen 

Beförderer übergeben, auf Anforderung zuständigen Behörden vorgelegt und dem 

Sachverständigen zur Verfügung gestellt wird; 

9. die Beförderungseinheit mit Feuerlöschgeräten nach Abschnitt 8.1.4 ADR auszurüsten; 

10. die Prüffristen nach Unterabschnitt 8.1.4.4 ADR in Verbindung mit § 36 oder den 

zugelassenen nationalen Normen einzuhalten; 

11. das Fahrzeug mit den erforderlichen Großzetteln (Placards) nach Abschnitt 5.3.1, den 

orangefarbenen Tafeln nach Abschnitt 5.3.2 und den Kennzeichen nach den 

Abschnitten 3.4.15, 5.3.3 und 5.3.6 auszurüsten und hat dafür zu sorgen, dass in den 

Fällen des Abschnitts 3.4.13 in Verbindung mit Abschnitt 3.4.14 die Kennzeichen nach 

Abschnitt 3.4.15 ADR angebracht werden; 

12. dafür zu sorgen, dass nur Tanks verwendet werden, deren Dicke der Tankwände den in 

Absatz 4.3.2.3.1 in Verbindung mit den Absätzen 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.21 ADR 

genannten Anforderungen entspricht; 

13. dafür zu sorgen, dass der festverbundene Tank, der Aufsetztank, das Batterie-Fahrzeug 

und der Saug-Druck-Tank auch zwischen den Prüfterminen den Bau-, Ausrüstungs- und 

Kennzeichnungsvorschriften nach den Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 

6.8.3.2 und 6.8.3.5 und den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 

Buchstabe e, den Abschnitten 6.10.1, 6.10.2 und 6.10.3 für die in der ADR-

Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 oder in der Bescheinigung nach 
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den Absätzen 6.8.2.4.5 und 6.8.3.4.18 ADR angegebenen Stoffe entspricht, mit 

Ausnahme der durch den Befüller anzugebenden beförderten Stoffe und Gase; 

14. dafür zu sorgen, dass nach Maßgabe der Absätze 6.8.2.4.4 und 6.8.3.4.14 ADR eine 

außerordentliche Prüfung des festverbundenen Tanks und des Batterie-Fahrzeugs 

durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner Ausrüstung beeinträchtigt 

sein kann; 

15. dem Fahrzeugführer die erforderliche Ausrüstung zur Durchführung der 

Ladungssicherung zu übergeben; 

16. die Beförderungseinheit nach Abschnitt 8.1.5 ADR auszurüsten; 

17. dafür zu sorgen, dass an Fahrzeugen,  

a) die nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 zugelassen sind, für die in der ADR-

Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.5 unter Nummer 10 angegebenen 

gefährlichen Güter die Vorschriften über den Bau und die Ausrüstung der Fahrzeuge 

nach Abschnitt 9.2.1 ADR in Verbindung mit den ergänzenden Vorschriften nach den 

Kapiteln 9.3 bis 9.8 ADR und 

b) die nach Unterabschnitt 9.1.2.1 Satz 4 nicht zulassungspflichtig sind, die Vorschriften 

über den Bau und die Ausrüstung der Fahrzeuge nach den anwendbaren 

Sondervorschriften in Abschnitt 7.3.3, Unterabschnitt 9.2.1.1 Satz 2 und den Kapiteln 9.4 

bis 9.6 ADR beachtet werden; 

18. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Überwachung der Fahrzeuge nach 

Kapitel 8.4 in Verbindung mit Kapitel 8.5 ADR sowie bei innerstaatlichen Beförderungen 

auch die Vorschrift über das Abstellen von kennzeichnungspflichtigen Fahrzeugen nach 

Anlage 2 Gliederungsnummer 3.3 beachtet werden, und 

19. dafür zu sorgen, dass festverbundene Tanks, Batterie-Fahrzeuge, Aufsetztanks, MEGC, 

ortsbewegliche Tanks und Tankcontainer nicht verwendet werden, wenn das Datum der 

nächsten Prüfung überschritten ist. 

(3) Der Beförderer im Eisenbahnverkehr  

1. muss sicherstellen, dass der Betreiber der von ihm genutzten Eisenbahninfrastruktur zu 

jedem Zeitpunkt während der Beförderung schnell und uneingeschränkt über die Daten 

verfügen kann, die es ihm ermöglichen, die Anforderungen des Unterabschnitts 1.4.3.6 

Buchstabe b RID zu erfüllen; 

2. hat dafür zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 1.10.1.4 RID jedes Mitglied der 

Besatzung eines Zuges, mit dem gefährliche Güter befördert werden, einen 

Lichtbildausweis während der Beförderung mit sich führt; 

3. hat dafür zu sorgen, dass die in § 18 Absatz 1 Nummer 8 und 10 genannten 

Begleitpapiere während der Beförderung verfügbar sind und zuständigen Personen auf 

Verlangen zur Prüfung ausgehändigt werden; 

4. hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über den Schutzabstand nach Abschnitt 7.5.3 

RID beachtet werden; 
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5. hat nach Unterabschnitt 5.4.3.2 RID vor Antritt der Fahrt dem Triebfahrzeugführer die 

schriftlichen Weisungen in einer Sprache bereitzustellen, die der Triebfahrzeugführer 

lesen und verstehen kann; 

6. hat den Triebfahrzeugführer vor Antritt der Fahrt über die geladenen gefährlichen Güter 

und deren Position im Zug nach Absatz 1.4.2.2.7 in Verbindung mit Unterabschnitt 

5.4.3.3 RID zu informieren; 

7. hat dafür zu sorgen, dass die in den schriftlichen Weisungen nach Unterabschnitt 5.4.3.4 

RID vorgeschriebene Ausrüstung auf dem Führerstand mitgeführt wird; 

8. hat dafür zu sorgen, dass im Huckepackverkehr am Anhänger die orangefarbenen 

Tafeln oder die Großzettel (Placards) nach Absatz 1.1.4.4.3 RID angebracht sind, und 

9. hat, wenn er gefährliche Güter am Abgangsort übernimmt, sich nach Absatz 1.4.2.2.1 

Buchstabe c RID durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass die Wagen und die 

Ladung keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtigkeiten oder Risse aufweisen und 

dass keine Ausrüstungsteile fehlen; 

10. hat, wenn er gefährliche Güter am Abgangsort übernimmt, sich nach Absatz 1.4.2.2.1 

Buchstabe f zu vergewissern, dass die für die Wagen in Kapitel 5.3 RID 

vorgeschriebenen Großzettel (Placards), Kennzeichen und orangefarbenen Tafeln 

angebracht sind, und 

11. hat dafür zu sorgen, dass die Informationen, die nach Absatz 1.4.2.2.8 RID zur 

Verfügung gestellt werden, auch den Tank und seine Ausrüstung umfassen. 

(4) Der Beförderer in der Binnenschifffahrt  

1. hat sich zu vergewissern, dass das Schiff nach Abschnitt 7.1.2 oder Abschnitt 7.2.2 ADN 

zur Beförderung der gefährlichen Güter zugelassen ist; 

2. hat dafür zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 1.10.1.4 ADN für jedes Mitglied der 

Besatzung ein Lichtbildausweis an Bord ist; 

3. hat dem Schiffsführer vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen nach Abschnitt 

5.4.3 ADN in den Sprachen bereitzustellen, die der Schiffsführer und der Sachkundige 

lesen und verstehen können; 

4. hat dafür zu sorgen, dass  

a) die Besatzung die Vorschriften für das Laden, Befördern, Löschen und sonstige 

Handhaben der Ladung nach Teil 7 beachtet, mit Ausnahme der Vorschriften über die 

Klassifikation von Tankschiffen, Gebrauchsanleitungen, Hinweistafeln und 

Ausrüstungen, und 

b) der vorgeschriebene Ladungsrechner nach den Absätzen 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 und 

9.3.3.13.3 ADN benutzt wird; 

5. hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Begrenzung der beförderten Mengen 

nach Unterabschnitt 7.1.4.1 ADN eingehalten werden; 
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6. hat dafür zu sorgen, dass dem Schiffsführer die Dokumente nach den Unterabschnitten 

8.1.2.1 bis 8.1.2.3 ADN übergeben werden; 

7. hat dafür zu sorgen, dass Schiffe nur eingesetzt werden, wenn der hauptverantwortliche 

Schiffsführer oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, jeder Schiffsführer nach den 

Unterabschnitten 7.1.3.15 und 7.2.3.15 eine gültige Bescheinigung nach den 

Unterabschnitten 8.2.1.2, 8.2.1.5 oder 8.2.1.7 ADN hat, und 

8. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe d ADN sicherzustellen, dass beim Laden und 

Löschen ein zweites Evakuierungsmittel verfügbar ist, sofern die landseitige Einrichtung 

nicht mit dem vorgeschriebenen zweiten Evakuierungsmittel ausgerüstet ist. 

 

§ 20  

Pflichten des Empfängers 

(1) Der Empfänger im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt  

1. ist nach Absatz 1.4.2.3.1 ADR/RID/ADN verpflichtet,  

a) die Annahme des Gutes nicht ohne zwingenden Grund zu verzögern oder zu verweigern 

und 

b) nach dem Entladen und vor dem Zurückstellen oder vor der Wiederverwendung zu 

prüfen, dass die ihn betreffenden Vorschriften des ADR/RID/ADN eingehalten worden 

sind, und 

2. hat den Absender nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe a Gliederungseinheit ii in 

Verbindung mit Buchstabe c ADR/RID/ADN über die Nichteinhaltung eines Grenzwertes 

für die Dosisleistung oder die Kontamination zu informieren. 

(2) Der Empfänger im Straßenverkehr darf nach Absatz 1.4.2.3.2 ADR, wenn die Prüfung 

nach Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b im Falle eines Containers einen Verstoß gegen 

die Vorschriften des ADR aufzeigt, dem Beförderer den Container erst dann 

zurückstellen, wenn der Verstoß behoben worden ist. 

(3) Der Empfänger im Eisenbahnverkehr darf nach Absatz 1.4.2.3.2 RID einen Wagen oder 

Container erst zurückstellen oder wieder verwenden, wenn die Vorschriften des RID für 

die Entladung eingehalten worden sind. 

(4) Der Empfänger in der Binnenschifffahrt darf, wenn die Prüfung nach Absatz 1 Nummer 1 

Buchstabe b einen Verstoß gegen die Vorschriften des ADN aufzeigt, dem Beförderer 

den Container, das Fahrzeug oder den Wagen erst dann zurückstellen, wenn der 

Verstoß behoben worden ist. 

 

§ 21  

Pflichten des Verladers 

(1) Der Verlader im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt  
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1. darf gefährliche Güter dem Beförderer nur übergeben, wenn sie nach § 3 befördert 

werden dürfen; 

2. hat bei der Übergabe verpackter gefährlicher Güter oder ungereinigter leerer 

Verpackungen zur Beförderung zu prüfen, ob die Verpackung erkennbar unvollständig 

oder beschädigt oder an der Außenseite mit Anhaftungen gefährlicher Rückstände 

versehen ist. Er darf ein Versandstück, dessen Verpackung erkennbar unvollständig 

oder beschädigt, insbesondere undicht ist, sodass gefährliches Gut austritt oder 

austreten kann oder an der Außenseite mit Anhaftungen gefährlicher Rückstände 

versehen ist, zur Beförderung erst übergeben, wenn der Mangel beseitigt worden ist. 

Dies gilt auch für die Beförderung nach den Kapiteln 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN; 

3. hat dafür zu sorgen, dass ein Versandstück nach Teilentnahme des gefährlichen Gutes 

nur verladen wird, wenn die Verpackung den Anforderungen des Unterabschnitts 4.1.1.1 

ADR/RID entspricht; 

4. hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die leeren Verpackungen nach 

Unterabschnitt 4.1.1.11 in Verbindung mit Unterabschnitt 4.1.1.1 ADR/RID beachtet 

werden; 

5. hat dafür zu sorgen, dass ein Warnkennzeichen nach den Absätzen 5.5.2.3.1 und 

5.5.3.6.1 ADR/RID/ADN angebracht wird; 

6. hat dafür zu sorgen, dass die Kennzeichnungsvorschriften nach den Abschnitten 3.4.13 

bis 3.4.15 ADR/RID/ADN beachtet werden; 

7. hat dafür zu sorgen, dass die Anzahl der Versandstücke nach Abschnitt 3.5.5 

ADR/RID/ADN nicht überschritten wird, und 

8. hat dafür zu sorgen, dass bei Verwendung von unverpacktem Trockeneis die 

Maßnahmen nach Unterabschnitt 5.5.3.5 ADR/RID/ADN ergriffen werden. 

(2) Der Verlader im Straßenverkehr hat  

1. den Fahrzeugführer auf das gefährliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 

Buchstabe a bis d ADR sowie, wenn Güter auf der Straße befördert werden, die § 35 

Absatz 4 Satz 1 oder § 35a Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1 unterliegen, auf deren 

Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen. Bei der Beförderung nach den 

Kapiteln 3.4 und 3.5 ADR ist nur ein allgemeiner Hinweis auf das gefährliche Gut in 

begrenzten und freigestellten Mengen erforderlich; 

2. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Trägerfahrzeuge von Tankcontainern, 

ortsbeweglichen Tanks und MEGC nach Abschnitt 7.4.1 ADR eingehalten werden; 

3. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Gefahrzettel und Kennzeichen nach 

Unterabschnitt 5.1.3.1 in Verbindung mit Kapitel 5.2 ADR beachtet werden; 

4. dafür zu sorgen, dass an Containern mit Versandstücken Großzettel (Placards) nach 

Unterabschnitt 5.3.1.2, die orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.4 und das 

Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADR angebracht sind; 
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5. dafür zu sorgen, dass nur Container eingesetzt werden, die den technischen 

Anforderungen nach den Abschnitten 7.1.3 und 7.1.4 ADR entsprechen, und 

6. dafür zu sorgen, dass bei Tankcontainern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 

4.3.2.3.2 und bei ortsbeweglichen Tanks nach Unterabschnitt 4.2.2.3, 4.2.3.3 oder 

4.2.4.3 ADR beachtet werden. 

(3) Der Verlader im Eisenbahnverkehr hat  

1. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Gefahrzettel und Kennzeichen nach 

Unterabschnitt 5.1.3.1 in Verbindung mit Kapitel 5.2 RID beachtet werden; 

2. dafür zu sorgen, dass  

a) an Großcontainern und Wagen mit Versandstücken, an Schüttgut-Containern sowie an 

Tragwagen Großzettel (Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.2, 5.3.1.3 und 5.3.1.5 

sowie im Huckepackverkehr nach Absatz 1.1.4.4.4, Rangierzettel nach Abschnitt 5.3.4 

sowie das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID, 

b) an einem Wagen oder Container orangefarbene Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.1 Satz 1 

neunter Anstrich und Absatz 5.3.2.1.2 RID und 

c) orangefarbene Tafeln an Tragwagen nach Absatz 5.3.2.1.5 sowie im Huckepackverkehr 

die Kennzeichen oder orangefarbenen Tafeln nach Absatz 1.1.4.4.4 RID angebracht 

sind; 

3. dafür zu sorgen, dass nur Container eingesetzt werden, die den technischen 

Anforderungen nach den Abschnitten 7.1.3 und 7.1.4 RID entsprechen; 

4. dafür zu sorgen, dass beim Verladen gefährlicher Güter in oder auf Wagen oder in 

Container oder beim Verladen von Containern, Schüttgut-Containern, MEGC, 

Tankcontainern oder ortsbeweglichen Tanks auf einen Wagen die Vorschriften über  

a) die Beförderung in Versandstücken nach Kapitel 7.2 RID und 

b) die Beladung und Handhabung nach Kapitel 7.5 RID beachtet werden, und 

5. dafür zu sorgen, dass bei Tankcontainern und MEGC die Vorschriften nach Absatz 

4.3.2.3.2 und bei ortsbeweglichen Tanks nach Unterabschnitt 4.2.2.3, 4.2.3.3 oder 

4.2.4.3 RID beachtet werden. 

(4) Der Verlader in der Binnenschifffahrt hat  

1. den Schiffsführer auf das gefährliche Gut durch die Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 

Buchstabe a bis d ADN hinzuweisen. Bei der Beförderung in begrenzten und 

freigestellten Mengen nach den Kapiteln 3.4 und 3.5 ADN ist nur ein allgemeiner 

Hinweis auf das gefährliche Gut erforderlich; 

2. dafür zu sorgen, dass  

a) an Containern, MEGC, Schüttgut-Containern, Tankcontainern und ortsbeweglichen 

Tanks Großzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 sowie das Kennzeichen nach 

Abschnitt 5.3.6 ADN, 
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b) an Trägerfahrzeugen, auf denen Container, MEGC, Schüttgut-Container, Tankcontainer 

oder ortsbewegliche Tanks befördert werden, Großzettel (Placards) nach Unterabschnitt 

5.3.1.3 Satz 1 ADN, 

c) an Fahrzeugen für die Beförderung in loser Schüttung, Tankfahrzeugen, Batterie-

Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Aufsetztanks Großzettel (Placards) nach 

Unterabschnitt 5.3.1.4 ADN, 

d) an Fahrzeugen, in denen nur Versandstücke befördert werden, Großzettel (Placards) 

nach Unterabschnitt 5.3.1.5 ADN und 

e) auch an ungereinigten und nicht entgasten leeren Tankfahrzeugen, Kesselwagen, 

Fahrzeugen mit Aufsetztanks, Wagen mit abnehmbaren Tanks, Batterie-Fahrzeugen, 

Batteriewagen, MEGC, MEMU, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks sowie an 

ungereinigten leeren Fahrzeugen, Wagen und Containern für die Beförderung in loser 

Schüttung Großzettel (Placards) nach Absatz 5.3.1.6.1 ADN angebracht sind; 

3. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über das Laden, Befördern und die Handhabung 

nach Abschnitt 7.1.4 ADN beachtet werden, und 

4. nach Absatz 1.4.3.1.1 Buchstabe f ADN sicherzustellen, dass beim Laden die 

landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist. 

 

§ 22  

Pflichten des Verpackers 

(1) Der Verpacker im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat  

1. die Vorschriften über das Verpacken, Umverpacken und die Kennzeichnung nach den 

Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.11 ADR/RID/ADN; 

2. die Vorschriften über das Verpacken, Umverpacken und die Kennzeichnung nach den 

Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.4 ADR/RID/ADN; 

3. die Vorschriften über die Verwendung und Prüfung der Dichtheit nach dem Befüllen von 

Druckgefäßen, Verpackungen einschließlich IBC und Großverpackungen nach den 

Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.9 und den Absätzen 6.2.6.3.2.1 und 6.2.6.3.2.2.2 ADR/RID 

sowie den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN; 

4. die Vorschriften über das Zusammenpacken nach  

a) Absatz 1.1.4.2.1 Buchstabe b ADR/RID, wenn eine See- oder Luftbeförderung 

eingeschlossen ist, und 

b) Abschnitt 4.1.10 ADR/RID; 

5. die Vorschriften über die Kennzeichnung und Bezettelung  
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a) von Versandstücken nach Absatz 1.1.4.2.1 Buchstabe a ADR/RID/ADN, wenn eine See- 

oder Luftbeförderung eingeschlossen ist, und 

b) von Versandstücken nach den Abschnitten 5.1.4, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, nach Unterabschnitt 

5.5.3.4 sowie nach den anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN  

zu beachten und 

6. Versandstücke in den Umverpackungen zu sichern. 

(2) Der Verpacker im Straßenverkehr hat die Vorschriften über  

1. die Verwendung von Umverpackungen nach Abschnitt 5.1.2 ADR und 

2. die Bezettelung von Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten, nach Absatz 

5.2.2.1.11 ADR 

zu beachten. 

(3) Der Verpacker im Eisenbahnverkehr hat die Vorschriften über  

1. die Verwendung von Umverpackungen nach Abschnitt 5.1.2 RID und 

2. die Bezettelung von Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten, nach Absatz 

5.2.2.1.11 RID 

zu beachten. 

 

§ 23  

Pflichten des Befüllers 

(1) Der Befüller im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt  

1. darf gefährliche Güter dem Beförderer nur übergeben, wenn sie nach § 3 befördert 

werden dürfen; 

2. darf Tanks nach Unterabschnitt 4.3.3.6 Buchstabe a bis e und g ADR/RID dem 

Beförderer nicht übergeben; 

3. darf ortsbewegliche Tanks und UN-MEGC nach Unterabschnitt 4.2.1.1, Unterabschnitt 

4.2.2.2 in Verbindung mit Absatz 4.2.2.7.1, Unterabschnitt 4.2.3.2 in Verbindung mit 

Absatz 4.2.3.6.1, Unterabschnitt 4.2.4.1 in Verbindung mit Absatz 4.2.4.5.1 ADR/RID nur 

mit den für diese Tanks zugelassenen gefährlichen Gütern befüllen, wenn das Datum 

der nächsten Prüfung nicht überschritten ist; 

4. hat dafür zu sorgen, dass an ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC die Dichtheit der 

Verschlusseinrichtungen geprüft wird und die ortsbeweglichen Tanks nach Absatz 

4.2.1.9.6 Buchstabe c und Unterabschnitt 4.2.2.8 Buchstabe b, Unterabschnitt 4.2.3.8 

Buchstabe b und Unterabschnitt 4.2.4.6 Buchstabe a ADR/RID nicht befördert werden, 

wenn sie undicht sind; 
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5. darf Tanks, deren Datum der nächsten Prüfung nicht überschritten ist, mit den nach 

Absatz 4.3.2.1.5 zulässigen gefährlichen Gütern nur befüllen, wenn die Beförderung 

dieser gefährlichen Güter nach Absatz 4.3.2.1.1 ADR/RID in Tanks zulässig ist; 

6. hat dafür zu sorgen, dass der höchstzulässige Füllungsgrad oder die höchstzulässige 

Masse der Füllung je Liter Fassungsraum oder die höchstzulässige Bruttomasse nach 

den Absätzen 4.2.1.9.1.1, 4.2.1.13.13, 4.2.2.7.2, 4.2.2.7.3, 4.2.3.6.2, 4.2.3.6.3, 4.2.3.6.4, 

4.2.4.5.2 und 4.2.4.5.3, den anwendbaren Sondervorschriften in Unterabschnitt 4.2.5.3, 

den Vorschriften in Unterabschnitt 4.3.2.2, den Absätzen 4.3.3.2.3 und 4.3.3.2.5 oder 

den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 4.3.5 ADR/RID eingehalten wird; 

7. hat dafür zu sorgen, dass bei Tanks nach dem Befüllen nach den anwendbaren 

Sondervorschriften in Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN und den Vorschriften nach Absatz 

4.2.4.5.5 die Dichtheit der Verschlüsse und der Ausrüstung geprüft wird oder nach 

Absatz 4.3.2.3.3 ADR/RID alle Verschlüsse in geschlossener Stellung sind und keine 

Undichtheit auftritt; 

8. hat dafür zu sorgen, dass nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe b oder Absatz 4.3.2.3.5 

ADR/RID an den Tanks außen keine gefährlichen Reste des Füllgutes anhaften; 

9. hat dafür zu sorgen, dass nach Unterabschnitt 4.2.1.6 oder Absatz 4.3.2.3.6 ADR/RID 

Tanks nicht mit Stoffen, die gefährlich miteinander reagieren können, in unmittelbar 

nebeneinanderliegenden Tankabteilen oder -kammern befüllt werden; 

10. hat dafür zu sorgen, dass Tanks, Batterie-Fahrzeuge, Batteriewagen und MEGC, deren 

Datum der nächsten Prüfung überschritten ist, nach Absatz 4.3.2.3.7 ADR/RID nicht 

befüllt und nicht zur Beförderung aufgegeben werden; 

11. hat dafür zu sorgen, dass bei wechselweiser Verwendung von Tanks die Entleerungs-, 

Reinigungs- und Entgasungsmaßnahmen nach Absatz 4.3.3.3.1 ADR/RID durchgeführt 

werden; 

12. hat dafür zu sorgen, dass an ortsbeweglichen Tanks die Bezeichnung des beförderten 

tiefgekühlt verflüssigten Gases nach Absatz 6.7.4.15.2 ADR/RID angegeben wird; 

13. hat dafür zu sorgen, dass an festverbundenen Tanks, Aufsetztanks, Kesselwagen, 

Tankcontainern, MEGC, Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen die offizielle 

Benennung der beförderten Stoffe und Gase und bei Gasen, die einer n.a.g.-Eintragung 

zugeordnet sind, zusätzlich die technische Benennung nach den Absätzen 6.8.3.5.6, 

6.8.3.5.11 und 6.8.3.5.12 und die Kennzeichen nach den anwendbaren 

Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 Buchstabe e ADR/RID angegeben werden; 

14. hat dafür zu sorgen, dass befüllte MEGC nach Maßgabe des Unterabschnitts 4.2.4.6 

Buchstabe b bis d ADR/RID nicht zur Beförderung aufgegeben werden, und 

15. darf Tanks nur befüllen, wenn sich die Tanks und ihre Ausrüstungsteile in einem 

technisch einwandfreien Zustand befinden. 

(2) Der Befüller im Straßenverkehr  

1. hat den Fahrzeugführer auf das gefährliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 

Buchstabe a bis d ADR sowie, wenn Güter auf der Straße befördert werden, die § 35 
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Absatz 4 Satz 1 oder § 35a Absatz 1 oder Absatz 4 Satz 1 unterliegen, auf deren 

Beachtung schriftlich oder elektronisch hinzuweisen; 

2. hat dem Fahrzeugführer die Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr für die 

orangefarbenen Tafeln nach Abschnitt 5.3.2 ADR mitzuteilen; 

3. hat dafür zu sorgen, dass an Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, MEGC und 

Containern mit loser Schüttung  

a) Großzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 ADR, 

b) die orangefarbene Tafel nach Abschnitt 5.3.2 ADR, 

c) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 ADR mit Ausnahme an MEGC und 

d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADR angebracht werden; 

4. hat dafür zu sorgen, dass die Beladevorschriften nach Unterabschnitt 7.5.1.2 ADR 

beachtet werden; 

5. hat das Rauchverbot nach den Abschnitten 7.5.9 und 8.3.5 ADR zu beachten; 

6. hat dafür zu sorgen, dass die zusätzliche Vorschrift S2 Absatz 2 und 3 in Kapitel 8.5 

ADR beachtet wird; 

7. hat dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugführer vor der erstmaligen Handhabung der 

Fülleinrichtung nach Anlage 2 Gliederungsnummer 3.2 Satz 1 eingewiesen wird; 

8. hat dafür zu sorgen, dass die anwendbaren Sondervorschriften in Kapitel 3.3 und die 

Vorschriften nach Kapitel 7.3 ADR über die Beförderung in loser Schüttung beachtet 

werden; 

9. hat dafür zu sorgen, dass bei Fahrzeugen, ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainern 

die Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen nach Abschnitt 7.5.10 

ADR durchgeführt werden; 

10. darf Tanks nach Absatz 4.3.2.1.1 nur mit den nach Absatz 4.3.2.1.5 zugelassenen 

gefährlichen Gütern befüllen, wenn bei den verwendeten Fahrzeugen das 

Gültigkeitsdatum der ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.4 ADR 

nicht überschritten ist; 

11. hat sich zu vergewissern, dass die Vorschriften für die Beförderung in Tanks nach 

Abschnitt 7.4.1 ADR eingehalten sind, und 

12. hat dafür zu sorgen, dass die Verwendungsvorschriften für flexible Schüttgut-Container 

nach Unterabschnitt 7.3.2.10 ADR eingehalten werden. 

(3) Der Befüller im Eisenbahnverkehr hat  

1. dafür zu sorgen, dass vor und nach dem Befüllen von Flüssiggaskesselwagen die 

Kontrollvorschriften nach den Absätzen 4.3.3.4.1 und 4.3.3.4.3 RID beachtet werden; 

2. dafür zu sorgen, dass  
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a) Großzettel (Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.2 und 5.3.1.4 RID, 

b) Rangierzettel nach Unterabschnitt 5.3.4.1 RID, 

c) die orangefarbene Tafel nach Absatz 5.3.2.1.1 Satz 1 und Absatz 5.3.2.1.2 RID, 

d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 RID und 

e) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 RID angebracht werden; 

3. dafür zu sorgen, dass die Vorschriften über die Beförderung in loser Schüttung nach 

Kapitel 7.3 RID beachtet werden; 

4. dafür zu sorgen, dass die Beladevorschriften nach den Unterabschnitten 7.5.1.1 und 

7.5.1.2 RID beachtet werden; 

5. nach Kapitel 3.3 Sondervorschrift 665 Satz 1 Buchstabe b Satz 2 RID sicherzustellen 

und zu dokumentieren, dass die maximal zulässige Temperatur der Ladung während 

oder unmittelbar nach dem Befüllen nicht überschritten wird, und 

6. dafür zu sorgen, dass die Verwendungsvorschriften für flexible Schüttgut-Container nach 

Unterabschnitt 7.3.2.10 RID eingehalten werden. 

(4) Der Befüller in der Binnenschifffahrt hat  

1. den Schiffsführer auf das gefährliche Gut mit den Angaben nach Absatz 5.4.1.1.1 Satz 1 

Buchstabe a bis d und Absatz 5.4.1.1.2 Satz 1 Buchstabe a bis d ADN hinzuweisen; 

2. dafür zu sorgen, dass an Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, MEGC und 

Containern mit gefährlichen Gütern in loser Schüttung  

a) die Großzettel (Placards) nach Unterabschnitt 5.3.1.2 ADN, 

b) die orangefarbene Tafel nach Unterabschnitt 5.3.2.1 ADN, 

c) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.3 ADN mit Ausnahme an MEGC und 

d) das Kennzeichen nach Abschnitt 5.3.6 ADN angebracht werden; 

3. dafür zu sorgen, dass ein Tankschiff nur mit den gefährlichen Gütern gemäß der 

Schiffsstoffliste nach Absatz 1.16.1.2.5 befüllt wird und das Datum nach Absatz 

1.16.1.2.1 Satz 3 ADN im Zulassungszeugnis für das Tankschiff nicht überschritten ist; 

4. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe q und x ADN sicherzustellen, dass beim Laden 

die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist; 

5. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe v, wenn die Sondervorschrift 803 in Abschnitt 

3.3.1 ADN Anwendung findet, sicherzustellen und zu dokumentieren, dass die maximal 

zulässige Temperatur beim Verladen nicht überschritten wird, und dem Schiffsführer die 

in der Sondervorschrift 803 Buchstabe d genannten Instruktionen zu erteilen; 

6. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe u ADN sicherzustellen, dass für die gesamte 

Dauer des Befüllens eine ständige und zweckmäßige Überwachung gewährleistet ist; 
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7. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe m vor dem Befüllen der Ladetanks eines 

Tankschiffes seinen Teil der Prüfliste nach Unterabschnitt 7.2.4.10 ADN auszufüllen; 

8. nach Unterabschnitt 1.4.3.3 Buchstabe r sicherzustellen, dass in der Gasrückfuhrleitung, 

wenn diese nach Absatz 7.2.4.25.5 ADN erforderlich ist, eine 

Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, die das Schiff gegen Detonation und 

Flammendurchschlag von Land aus schützt, und 

9. sicherzustellen, dass die Laderate mit der an Bord mitzuführenden Instruktion für die 

Lade- und Löschraten nach Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ADN übereinstimmt und 

der Druck an der Übergabestelle der Gasabfuhr- und Gasrückfuhrleitung den 

Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht übersteigt. 

 

§ 23a  

Pflichten des Entladers 

(1) Der Entlader im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat  

1. sich nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN durch einen Vergleich der entsprechenden 

Informationen im Beförderungspapier mit den Informationen auf dem Versandstück, 

Container, Tank, MEMU, MEGC, Fahrzeug, Wagen oder Beförderungsmittel zu 

vergewissern, dass die richtigen Güter ausgeladen werden; 

2. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN vor und während der Entladung zu prüfen, ob die 

Verpackungen, der Tank, das Fahrzeug, der Wagen, das Beförderungsmittel oder der 

Container so stark beschädigt worden sind, dass eine Gefahr für den Entladevorgang 

entsteht; in diesem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst 

durchgeführt wird, wenn geeignete Maßnahmen zur Abwehr einer Gefahr ergriffen 

worden sind; 

3. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN unmittelbar nach der Entladung des Tanks, 

Fahrzeugs, Wagens, Beförderungsmittels oder Containers  

a) gefährliche Rückstände zu entfernen, die nach dem Entladevorgang an der Außenseite 

des Tanks, Fahrzeugs, Wagens, Beförderungsmittels oder Containers anhaften, und 

b) den Verschluss der Ventile und der Besichtigungsöffnungen sicherzustellen; 

4. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN sicherzustellen, dass die vorgeschriebene 

Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen, Wagen, Beförderungsmitteln oder 

Containern vorgenommen wird; 

5. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADR/RID/ADN dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen, 

gereinigten, entgasten und entgifteten Fahrzeugen, Wagen, Beförderungsmitteln, 

Containern, MEGC, MEMU, Tankcontainern und ortsbeweglichen Tanks keine 

Großzettel (Placards), keine Kennzeichen und keine orangefarbenen Tafeln gemäß den 

Kapiteln 3.4 und 5.3 ADR/RID/ADN mehr sichtbar sind, und 

6. das Warnkennzeichen nach Absatz 5.5.2.3.4 ADR/RID/ADN nach der Belüftung und 

Entladung von begasten Güterbeförderungseinheiten zu entfernen. 
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(2) Der Entlader im Straßenverkehr hat dafür zu sorgen, dass  

1. bei Fahrzeugen, ortsbeweglichen Tanks oder Tankcontainern die Maßnahmen zur 

Vermeidung elektrostatischer Aufladungen nach Abschnitt 7.5.10 ADR durchgeführt 

werden; 

2. die zusätzliche Vorschrift S2 Absatz 2 und 3 in Kapitel 8.5 ADR beachtet wird; 

3. der Fahrzeugführer vor der erstmaligen Handhabung der Entleerungseinrichtung nach 

Anlage 2 Gliederungsnummer 3.2 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 eingewiesen wird, 

und 

4. die Entladevorschriften nach Unterabschnitt 7.5.1.3 ADR beachtet werden. 

(3) Der Entlader im Eisenbahnverkehr hat dafür zu sorgen, dass die Entladevorschriften 

nach Unterabschnitt 7.5.1.3 RID beachtet werden. 

(4) Der Entlader in der Binnenschifffahrt hat  

1. nach Absatz 1.4.3.7.1 Buchstabe g ADN sicherzustellen, dass beim Entladen die 

landseitige Einrichtung mit einem oder zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, und 

2. nach Absatz 1.4.3.7.1 ADN betreffend das Entladen von Ladetanks  

a) vor dem Entladen der Ladetanks eines Tankschiffes seinen Teil der Prüfliste nach 

Unterabschnitt 7.2.4.10 ADN auszufüllen; 

b) sicherzustellen, dass in der Gasrückfuhrleitung, wenn es erforderlich ist, sie an die 

Gasabfuhrleitung anzuschließen, und nach Unterabschnitt 3.2.3.2 Tabelle C Spalte 17 

ADN Explosionsschutz erforderlich ist, eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden 

ist, die das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land aus schützt; 

c) sicherzustellen, dass die Löschrate mit der an Bord mitzuführenden Instruktion für die 

Lade- und Löschraten nach Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ADN übereinstimmt und 

der Druck an der Übergabestelle der Gasabfuhr- und Gasrückfuhrleitung den 

Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht übersteigt; 

d) sicherzustellen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Dichtungen zwischen den 

Verbindungsflanschen der Schiff-Land-Verbindung der Lade- und Löschleitungen aus 

Werkstoffen bestehen, die weder durch die Ladung angegriffen werden noch eine 

Zersetzung der Ladung oder eine schädliche oder gefährliche Reaktion mit der Ladung 

verursachen können; 

e) sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer des Löschens eine ständige und 

zweckmäßige Überwachung gewährleistet ist, und 

f) sicherzustellen, dass beim Löschen mit der bordeigenen Löschpumpe diese von der 

Landanlage aus abgeschaltet werden kann. 
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§ 24  

Pflichten des Betreibers eines Tankcontainers, ortsbeweglichen Tanks, MEGC, 

Schüttgut-Containers oder MEMU 

Der Betreiber eines Tankcontainers, ortsbeweglichen Tanks, MEGC, Schüttgut-Containers 

oder MEMU im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt hat dafür zu 

sorgen, dass  

1. Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks, MEGC, Schüttgut-Container und flexible 

Schüttgut-Container auch zwischen den Prüfterminen den Bau-, Ausrüstungs- und 

Kennzeichnungsvorschriften nach den Abschnitten 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, den 

Unterabschnitten 6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.5 und den anwendbaren 

Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 Buchstabe e, den Abschnitten 6.9.2, 6.9.3, 6.9.6, 

den Unterabschnitten 6.11.3.1, 6.11.3.2 und 6.11.3.4 und den Abschnitten 6.11.4 und 

6.11.5 ADR/RID entsprechen, mit Ausnahme der durch den Befüller anzugebenden 

beförderten Stoffe und Gase; 

2. nach Maßgabe der Absätze 6.7.2.19.7, 6.7.2.19.11, 6.7.3.15.7, 6.7.4.14.7, 6.7.4.14.12, 

6.8.2.4.4, 6.8.3.4.14 und des Unterabschnitts 6.9.5.2 ADR/RID eine außerordentliche 

Prüfung durchgeführt wird; 

3. nur Tankcontainer, ortsbewegliche Tanks oder MEGC verwendet werden, deren Dicke 

der Tankwände den in Absatz 4.3.2.3.1, den Unterabschnitten 6.7.2.4, 6.7.3.4, 6.7.4.4 

und den Absätzen 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.20 ADR/RID genannten Anforderungen 

entspricht; 

4. MEGC nach Absatz 4.2.4.5.6 ADR/RID nicht zur Befüllung übergeben werden; 

5. an ortsbeweglichen Tanks die Druckentlastungseinrichtungen nach Absatz 4.2.1.17.1 

ADR/RID geprüft werden; 

6. für Tankcontainer und MEGC die Tankakte nach Absatz 4.3.2.1.7 ADR/RID geführt, 

aufbewahrt, an einen neuen Eigentümer oder Betreiber übergeben, auf Anforderung 

zuständigen Behörden vorgelegt und dem Sachverständigen zur Verfügung gestellt wird, 

und 

7. die MEMU nach Absatz 6.12.3.2.6 ADR untersucht und geprüft werden. 

 

§ 25  

Pflichten des Herstellers, Wiederaufarbeiters und Rekonditionierers von Verpackungen, 

des Herstellers und Wiederaufarbeiters von IBC und der Stellen für Inspektionen und 

Prüfungen von IBC 

(1) Der Hersteller oder Wiederaufarbeiter im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der 

Binnenschifffahrt  

1. darf an serienmäßig oder einzeln hergestellten Verpackungen, Gefäßen, IBC und 

Großverpackungen die Kennzeichen nach Abschnitt 6.1.3, den Unterabschnitten 6.2.2.7, 

6.2.2.8, 6.2.3.9, 6.2.3.10, den Abschnitten 6.3.4, 6.5.2 und 6.6.3 ADR/RID nur 
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anbringen, sofern diese der zugelassenen Bauart entsprechen und die in der Zulassung 

genannten Nebenbestimmungen erfüllt sind; 

2. muss die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen des zugelassenen 

Baumusters nach Absatz 6.2.2.5.4.10 Buchstabe a ADR/RID in Kenntnis setzen; 

3. hat dem Verpacker die Anweisungen für das Befüllen und Verschließen der 

Versandstücke nach Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 650 Absatz 12 

ADR/RID zu liefern und 

4. muss nach Absatz 6.2.3.11.3 ADR/RID dem Eigentümer eines Bergungsdruckgefäßes 

eine Kopie der Zulassungsbescheinigung zur Verfügung stellen. 

(2) Der Rekonditionierer im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt 

darf an rekonditionierten Verpackungen die Kennzeichen nach Abschnitt 6.1.3 nur 

anbringen, sofern die Verpackungen in Übereinstimmung mit dem anerkannten 

Qualitätssicherungsprogramm nach Unterabschnitt 6.1.1.4 ADR/RID rekonditioniert 

wurden und die im Anerkennungsbescheid genannten Nebenbestimmungen erfüllt sind. 

(3) Die Stelle, die Inspektionen und Prüfungen von IBC nach Absatz 6.5.4.4.1, 6.5.4.4.2 

oder 6.5.4.5.2 im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt 

durchführt, darf an IBC die Kennzeichen nach den Absätzen 6.5.2.2.1 und 6.5.4.5.3 

ADR/RID nur anbringen, sofern die im Anerkennungsbescheid dieser Stelle genannten 

Nebenbestimmungen eingehalten werden. 

 

§ 26  

Sonstige Pflichten 

(1) Wer ungereinigte und nicht entgaste leere Tanks zur Beförderung übergibt, versendet 

oder selbst befördert, hat dafür zu sorgen, dass  

1. nach Absatz 4.3.2.4.1 ADR/RID den Tanks außen keine gefährlichen Reste des 

Füllgutes anhaften; 

2. nach Absatz 4.3.2.4.2 und Unterabschnitt 4.2.1.5 ADR/RID ungereinigte leere und nicht 

entgaste Tanks ebenso verschlossen und dicht sind wie im gefüllten Zustand, und 

3. die nach Unterabschnitt 5.3.1.6 und den Abschnitten 5.3.2, 5.3.4 und 5.3.6 RID 

vorgeschriebenen Großzettel (Placards) und Kennzeichen angebracht sind. 

(2) Wenn eine Sichtprüfung bei Tanks nach Absatz 1 Nummer 2 ergibt, dass keine 

offensichtlichen Undichtigkeiten vorliegen, kann davon ausgegangen werden, dass beim 

vorherigen Entleerungsvorgang nicht betätigte Füll- und Entleerungseinrichtungen 

unverändert dicht sind. 

(3) Der Hersteller von Gegenständen der UN 3164, für die Kapitel 3.3 Sondervorschrift 371 

ADR/RID/ADN einschlägig ist, muss vor der Aufgabe zur Beförderung nach Absatz 2 

Satz 1 dieser Sondervorschrift eine technische Dokumentation über die Bauart, die 

Herstellung sowie die Prüfungen und deren Ergebnisse anfertigen. 
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(4) Der Verlader, Befüller, Beförderer im Straßen- und Eisenbahnverkehr, der Betreiber 

eines Containers und Fahrzeugführer im Straßenverkehr sowie der Betreiber eines 

Wagens oder Großcontainers im Eisenbahnverkehr haben bei der Beförderung 

erwärmter flüssiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 nach Abschnitt 

7.3.3 Sondervorschrift VC 3 ADR/RID die Vorschriften nach § 36b zu beachten. 

(5) Der Betreiber einer Annahmestelle für Gase und Dämpfe aus leeren oder entladenen 

Ladetanks und Lade- und Löschleitungen eines Tankschiffs hat  

1. dafür zu sorgen, dass sein Personal nach Unterabschnitt 1.3.2.2 ADN unterwiesen wird, 

2. nach Absatz 1.4.3.8.1 Buchstabe a vor dem Entgasen von leeren oder entladenen 

Ladetanks und Lade- und Löschleitungen eines Tankschiffs an einer Annahmestelle 

seinen Teil der Prüfliste nach Absatz 7.2.3.7.2.2 Satz 2 ADN auszufüllen und 

3. nach Absatz 1.4.3.8.1 Buchstabe b sicherzustellen, dass, soweit gemäß Absatz 

7.2.3.7.2.3 ADN erforderlich, in der Leitung der Annahmestelle, die an das zu 

entgasende Schiff angeschlossen ist, eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden 

ist, welche das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag von der 

Annahmestelle aus schützt. 

 

§ 27  

Pflichten mehrerer Beteiligter im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der 

Binnenschifffahrt 

(1) Der Verlader, Befüller, Beförderer, Empfänger im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie 

in der Binnenschifffahrt, der Eisenbahninfrastrukturunternehmer im Eisenbahnverkehr 

und der Betreiber einer Annahmestelle in der Binnenschifffahrt haben dafür zu sorgen, 

dass nach Unterabschnitt 1.8.5.1 ADR/RID/ADN die Vorlage eines Berichts spätestens 

einen Monat nach dem Ereignis  

1. im Straßenverkehr an das Bundesamt für Güterverkehr, 

2. im Eisenbahnverkehr an das Eisenbahn-Bundesamt und 

3. in der Binnenschifffahrt an die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 

erfolgt. 

(2) Der Beförderer, Absender und Empfänger im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in 

der Binnenschifffahrt müssen nach Unterabschnitt 1.7.6.1 Buchstabe b ADR/RID/ADN 

bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes für die Dosisleistung oder Kontamination die 

Nichteinhaltung und ihre Ursachen, Umstände und Folgen untersuchen und geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um diese abzustellen und ein erneutes Auftreten ähnlicher 

Umstände, die zu der Nichteinhaltung geführt haben, zu verhindern, und haben dafür zu 

sorgen, dass  

1. im Straßenverkehr die nach Landesrecht zuständige Behörde, 
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2. im Eisenbahnverkehr im Bereich der Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-

Bundesamt und im Bereich der nichtbundeseigenen Eisenbahnen die nach Landesrecht 

zuständige Behörde und 

3. in der Binnenschifffahrt die zuständige Behörde nach § 16 Absatz 6 Satz 1 Nummer 5 

informiert wird. 

(3) Die an der Beförderung gefährlicher Güter im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in 

der Binnenschifffahrt Beteiligten haben entsprechend ihren Verantwortlichkeiten  

1. die Vorschriften über die Sicherung nach Kapitel 1.10 zu beachten und insbesondere die 

in Unterabschnitt 1.10.1.3 ADR/RID/ADN genannten Bereiche, Plätze, Fahrzeugdepots, 

Liegeplätze und Rangierbahnhöfe ordnungsgemäß zu sichern, gut zu beleuchten und, 

soweit möglich und angemessen, für die Öffentlichkeit unzugänglich zu gestalten und 

2. dafür zu sorgen, dass  

a) die Unterweisung im Bereich der Sicherung nach Unterabschnitt 1.10.2.3 ADR/RID/ADN 

erfolgt, und 

b) die Aufzeichnungen über die Unterweisung des Arbeitnehmers nach Unterabschnitt 

1.10.2.4 ADR/RID/ADN fünf Jahre ab ihrer Fertigung aufbewahrt werden. 

(4) Die an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotenzial im Straßen- 

und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt beteiligten Auftraggeber des 

Absenders, Absender, Verpacker, Verlader, Befüller, Beförderer, Entlader und 

Empfänger müssen Sicherungspläne nach Absatz 1.10.3.2.1, die mindestens den 

Anforderungen des Absatzes 1.10.3.2.2 ADR/RID/ADN entsprechen, einführen und 

anwenden. Dies gilt nicht für Auftraggeber des Absenders oder Empfänger, die als 

Privatpersonen beteiligt sind. 

(4a)  Die nach Absatz 4 an der Beförderung gefährlicher Güter mit hohem Gefahrenpotenzial 

im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt Beteiligten haben 

dafür zu sorgen, dass der zuständigen Polizeibehörde unverzüglich mitgeteilt wird, wenn 

ihnen Fahrzeuge, Wagen, Beförderungsmittel oder Container mit gefährlichen Gütern 

mit hohem Gefahrenpotenzial oder diese Güter selbst abhandenkommen. Gleiches gilt 

im Falle des Wiederauffindens. Beim Abhandenkommen von in Tabelle 1.10.3.1.2 

aufgelisteten explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff und in den 

Absätzen 1.10.3.1.3 bis 1.10.3.1.5 ADR/RID/ADN genannten radioaktiven Stoffen ist 

eine gesonderte Mitteilung nach Satz 1 nur erforderlich, sofern die zuständige 

Polizeibehörde nicht bereits in die entsprechende Meldung nach § 26 Absatz 1 des 

Sprengstoffgesetzes oder nach § 167 Absatz 1 Satz 1 und 2 der 

Strahlenschutzverordnung einbezogen worden ist. Die Polizeibehörde, die eine Meldung 

nach den Sätzen 1 bis 3 entgegennimmt, unterrichtet hierüber unverzüglich das 

Bundeskriminalamt (BKA) sowie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 

Katastrophenhilfe (BBK). 

(5) Die Beteiligten im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt haben 

dafür zu sorgen, dass  
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1. die Unterweisung von Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt 

sind, nach Kapitel 1.3 ADR/RID/ADN erfolgt, mit Ausnahme des Fahrzeugführers im 

Straßenverkehr, der eine Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung nach 

Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR besitzt, und 

2. die Aufzeichnungen über die Unterweisung des Arbeitnehmers nach Abschnitt 1.3.3 

ADR/RID/ADN fünf Jahre ab ihrer Fertigung aufbewahrt werden. 

(6) Die Beteiligten im Straßen- und Eisenbahnverkehr sowie in der Binnenschifffahrt haben 

dafür zu sorgen, dass  

1. die mit der Handhabung von begasten Güterbeförderungseinheiten befassten Personen 

nach Unterabschnitt 5.5.2.2 ADR/RID/ADN, und 

2. die mit der Handhabung oder Beförderung von gekühlten oder konditionierten 

Fahrzeugen, Wagen oder Containern befassten Personen nach Absatz 5.5.3.2.4 

ADR/RID/ADN 

unterwiesen sind. 

(7) Der Beförderer und der Schiffsführer in der Binnenschifffahrt haben nach Absatz 

1.4.2.2.1 Buchstabe f ADN sicherzustellen, dass an Bord des Schiffes in den 

explosionsgefährdeten Bereichen nur elektrische und nichtelektrische Anlagen und 

Geräte verwendet werden, die mindestens die Anforderungen für den Einsatz in der 

jeweiligen Zone erfüllen. 

§ 28  

Pflichten des Fahrzeugführers im Straßenverkehr 

Der Fahrzeugführer im Straßenverkehr hat  

4. kein Versandstück zu befördern, dessen Verpackung erkennbar unvollständig oder 

beschädigt, insbesondere undicht ist, sodass gefährliches Gut austritt oder austreten 

kann; 

5. die Beförderungsbe- oder -einschränkungen nach Abschnitt 8.6.4 ADR zu beachten; 

6. wenn er das Tankfahrzeug, den Aufsetztank, den Tankwechselbehälter oder das 

Batterie-Fahrzeug selbst befüllt, den vom Befüller angegebenen höchstzulässigen 

Füllungsgrad oder die höchstzulässige Masse der Füllung je Liter Fassungsraum und die 

zulässige Befülltemperatur nach Unterabschnitt 4.3.2.2, den Absätzen 4.3.3.2.3 und 

4.3.3.2.5 oder den anwendbaren Sondervorschriften in Abschnitt 4.3.5 ADR einzuhalten; 

er hat bei flüssigen Stoffen mit Ausnahme bei Gasen einen Füllungsgrad von höchstens 

85 Prozent einzuhalten, wenn der Befüller den höchstzulässigen Füllungsgrad nicht 

angeben und dieser nicht einer anwendbaren Sondervorschrift entnommen werden 

kann; 

7. die Vorschriften über  

a) den Betrieb von Tanks nach Unterabschnitt 4.3.2.3, mit Ausnahme der Absätze 

4.3.2.3.1, 4.3.2.3.2, 4.3.2.3.3 Satz 4 und 5, 4.3.2.3.6 und 4.3.2.3.7, und Unterabschnitt 
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4.3.2.4, den Absätzen 4.3.3.3.2 und 4.3.3.3.3 und Abschnitt 4.3.5 Sondervorschrift TU 

13 und TU 14 ADR und 

b) die ihn betreffenden zusätzlichen Vorschriften nach Kapitel 8.5 ADR zu beachten; 

8. wenn er den Tank, das Batterie-Fahrzeug oder den MEGC selbst befüllt, nach dem 

Befüllen die Dichtheit der Verschlusseinrichtungen nach Absatz 4.3.2.3.3 Satz 4 und 5 

ADR zu prüfen; 

9. die Großzettel (Placards) nach den Unterabschnitten 5.3.1.3 bis 5.3.1.6 anzubringen 

und an Fahrzeugen nach Absatz 5.3.1.1.6 ADR zu entfernen oder abzudecken; 

10. an Beförderungseinheiten und Fahrzeugen die Kennzeichen nach Abschnitt 3.4.15, die 

orangefarbenen Tafeln nach Abschnitt 5.3.2 und das Kennzeichen nach den Abschnitten 

5.3.3 und 5.3.6 anzubringen oder sichtbar zu machen, die Kennzeichen nach Abschnitt 

3.4.15 und die Tafeln nach Absatz 5.3.2.1.8 zu entfernen oder zu verdecken und das 

Kennzeichen nach den Abschnitten 5.3.3 und 5.3.6 ADR zu entfernen; 

11. die in den schriftlichen Weisungen nach Unterabschnitt 5.4.3.4 ADR vorgeschriebenen 

Maßnahmen zu treffen; 

12. sich zu vergewissern, dass ein Warnkennzeichen nach den Absätzen 5.5.2.3.1 und 

5.5.3.6.1 ADR am Fahrzeug, Container oder Tank angebracht ist; 

13. während der Beförderung  

a) die Begleitpapiere nach den Unterabschnitten 8.1.2.1 und 8.1.2.2 Buchstabe a und c 

sowie bei innerstaatlichen Beförderungen in Aufsetztanks die Bescheinigung über die 

Prüfung des Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.4.5, sofern die Übergangsvorschrift nach 

Unterabschnitt 1.6.3.41 ADR in Anspruch genommen wird, 

b) die Bescheinigung über die Fahrzeugführerschulung nach Unterabschnitt 8.2.2.8 ADR, 

c) die Feuerlöschgeräte nach den Unterabschnitten 8.1.4.1, 8.1.4.2 und 8.1.4.4 Satz 1 

ADR, 

d) die Ausrüstungsgegenstände nach Abschnitt 8.1.5 ADR und 

e) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 6 und 7 

mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen; 

14. die Vorschriften über die Überwachung der Fahrzeuge nach Kapitel 8.4 in Verbindung 

mit Kapitel 8.5 ADR sowie bei innerstaatlichen Beförderungen auch nach Anlage 2 

Gliederungsnummer 3.3 zu beachten; 

15. nach Absatz 4.2.1.9.6 Buchstabe b oder Absatz 4.3.2.3.5 ADR außen am Tank 

anhaftende gefährliche Reste des Füllgutes zu entfernen oder entfernen zu lassen, 

wenn er das Tankfahrzeug, den Aufsetztank, das Batterie-Fahrzeug, den Tankcontainer, 

den ortsbeweglichen Tank oder den MEGC selbst befüllt; 

16. während der Teilnahme am Straßenverkehr mit kennzeichnungspflichtigen 

Beförderungseinheiten die Einnahme von alkoholischen Getränken zu unterlassen und 
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die Fahrt mit diesen Gütern nicht anzutreten, wenn er unter der Wirkung solcher 

Getränke mit einer Wirkung bis 0,249 mg/l AAK oder 0,49 Promille BAK steht; 

17. sicherzustellen, dass die Verbindungsleitungen und die Füll- und Entleerrohre nach 

Absatz 4.3.4.2.2 ADR während der Beförderung entleert sind; 

18. wenn er den Tank selbst befüllt oder entleert, das Fahrzeug, den ortsbeweglichen Tank 

oder den Tankcontainer vor und während des Befüllens oder Entleerens mit den in 

Abschnitt 7.5.10 ADR genannten Stoffen zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen 

zu erden und 

19. die Vorschriften nach Kapitel 8.3 ADR zu beachten. 

 

§ 29  

Pflichten mehrerer Beteiligter im Straßenverkehr 

(1) Der Verlader und der Fahrzeugführer im Straßenverkehr haben die Vorschriften über die 

Beladung und die Handhabung nach den Unterabschnitten 7.5.1.2, 7.5.1.4 und 7.5.1.5 

und den Abschnitten 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 und 7.5.11 ADR zu beachten. 

(2) Der Verlader, Beförderer, Fahrzeugführer, Entlader und Empfänger im Straßenverkehr 

haben die Vorschriften  

1. über das Verbot der direkten Sonneneinstrahlung, der Einwirkung von Wärmequellen 

und die Vorschrift zum Abstellen an ausreichend belüfteten Stellen nach Abschnitt 3.3.1 

Sondervorschrift 314 Buchstabe b ADR; 

2. über die Beförderung in Versandstücken nach Kapitel 7.2 ADR; 

3. über das Rauchverbot nach Abschnitt 7.5.9 in Verbindung mit Abschnitt 8.3.5 ADR und 

4. über das Rauchverbot sowie Verbot von Feuer und offenem Licht nach Kapitel 8.5 

zusätzliche Vorschrift S1 Absatz 3 ADR und bei innerstaatlichen Beförderungen nach 

der Anlage 2 Gliederungsnummer 3.1 

zu beachten. 

(3) Der Verlader, Fahrzeugführer und Entlader im Straßenverkehr haben die Vorschriften 

nach Abschnitt 7.5.4 ADR über Vorsichtsmaßnahmen bei Nahrungs-, Genuss- und 

Futtermitteln zu beachten. 

(4) Der Verlader, Beförderer und Fahrzeugführer im Straßenverkehr haben die Vorschriften  

1. über die Verladung in offene oder belüftete Fahrzeuge oder in offene oder belüftete 

Container oder über das Anbringen des Kennzeichens nach Abschnitt 7.5.11 

Sondervorschrift CV36 ADR und 

2. über die Beförderung von Nebenprodukten der Aluminiumherstellung oder 

Aluminiumumschmelzung nach Abschnitt 7.5.11 Sondervorschrift CV37 ADR 

zu beachten. 
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(5) (weggefallen) 

 

§ 30  

Pflichten des Betreibers eines Kesselwagens, abnehmbaren Tanks und Batteriewagens 

im Eisenbahnverkehr 

Der Betreiber eines Kesselwagens, abnehmbaren Tanks und Batteriewagens im 

Eisenbahnverkehr hat dafür zu sorgen, dass  

1. nur Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen verwendet werden, deren 

Dicke der Tankwände den Vorschriften nach Absatz 4.3.2.3.1 in Verbindung mit den 

Absätzen 6.8.2.1.3 und 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.20 und den anwendbaren 

Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 RID entspricht; 

2. Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen auch zwischen den Prüfterminen 

den Bau-, Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschriften nach den Unterabschnitten 

6.8.2.1, 6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2 und 6.8.3.5 und den anwendbaren 

Sondervorschriften in Abschnitt 6.8.4 RID entsprechen, mit Ausnahme der durch den 

Befüller anzugebenden beförderten Stoffe und Gase; 

3. in den Fällen nach den Absätzen 6.8.2.4.4 und 6.8.3.4.14 RID eine außerordentliche 

Prüfung der Kesselwagen, abnehmbaren Tanks und Batteriewagen durchgeführt wird, 

wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner Ausrüstung beeinträchtigt sein könnte; 

4. für Kesselwagen, abnehmbare Tanks und Batteriewagen die Tankakte nach Absatz 

4.3.2.1.7 RID geführt, aufbewahrt, an einen neuen Eigentümer oder Betreiber 

übergeben, auf Anforderung zuständigen Behörden vorgelegt und dem 

Sachverständigen sowie der für die Instandhaltung zuständigen Stelle (ECM) zur 

Verfügung gestellt wird; 

5. ein Kesselwagen, ein abnehmbarer Tank oder ein Batteriewagen nicht verwendet wird, 

wenn das Datum der nächsten Prüfung überschritten ist, und 

6. die Informationen, die nach Unterabschnitt 1.4.3.5 Buchstabe e RID zur Verfügung 

gestellt werden, auch den Tank und seine Ausrüstung umfassen. 

 

§ 30a  

Pflichten der für die Instandhaltung zuständigen Stelle im Eisenbahnverkehr 

(1) Die für die Instandhaltung zuständige Stelle (ECM) hat dafür zu sorgen, dass  

1. die Instandhaltung des Tanks und seiner Ausrüstung nach Unterabschnitt 1.4.3.8 

Buchstabe a in einer Weise sichergestellt wird, die gewährleistet, dass der Kesselwagen 

unter normalen Betriebsbeanspruchungen auch zwischen den Prüfterminen den Bau-, 

Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschriften nach den Unterabschnitten 6.8.2.1, 

6.8.2.2, 6.8.2.5, 6.8.3.1, 6.8.3.2 und 6.8.3.5 und den anwendbaren Sondervorschriften in 
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Abschnitt 6.8.4 RID entspricht, mit Ausnahme der durch den Befüller anzugebenden 

beförderten Stoffe und Gase; 

2. die nach Unterabschnitt 1.4.3.8 Buchstabe b RID festgelegten Informationen auch den 

Tank und seine Ausrüstung umfassen, und 

3. die Instandhaltungsarbeiten betreffend den Tank und seine Ausrüstung nach 

Unterabschnitt 1.4.3.8 Buchstabe c RID in den Instandhaltungsunterlagen aufgezeichnet 

werden. 

(2) Soweit der Betreiber eines Kesselwagens die Organisation der Prüfungen der ECM 

überträgt, hat sie dafür zu sorgen, dass  

1. ein Kesselwagen nicht verwendet wird, wenn das Datum der nächsten Prüfung 

überschritten ist und 

2. in den Fällen nach Absatz 6.8.2.4.4 RID eine außerordentliche Prüfung des 

Kesselwagens durchgeführt wird, wenn die Sicherheit des Tanks oder seiner Ausrüstung 

beeinträchtigt sein könnte. 

 

§ 31  

Pflichten des Eisenbahninfrastrukturunternehmers im Eisenbahnverkehr 

Der Eisenbahninfrastrukturunternehmer im Eisenbahnverkehr  

1. hat dafür zu sorgen, dass sein Personal nach Unterabschnitt 1.3.2.2 RID unterwiesen 

wird, und 

2. hat  

a) dafür zu sorgen, dass nach Kapitel 1.11 RID interne Notfallpläne für Rangierbahnhöfe 

aufgestellt werden, und 

b) sicherzustellen, dass er während der Beförderung einen schnellen und 

uneingeschränkten Zugriff zu den Informationen nach Unterabschnitt 1.4.3.6 Buchstabe 

b RID hat. 

 

§ 31a  

Pflichten des Triebfahrzeugführers im Eisenbahnverkehr 

Der Triebfahrzeugführer im Eisenbahnverkehr muss nach Unterabschnitt 5.4.3.3 RID vor 

Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen zu den bei einem Unfall oder Zwischenfall zu 

ergreifenden Maßnahmen einsehen. 
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§ 32  

Pflichten des Reisenden im Eisenbahnverkehr 

Der Reisende darf im Eisenbahnverkehr gefährliche Güter als Handgepäck oder Reisegepäck 

nur mitführen oder in oder auf Fahrzeugen (Auto im Reisezug) nur befördern lassen, wenn die 

Vorschriften nach Unterabschnitt 1.1.3.8 RID beachtet sind. 

 

§ 33  

Pflichten des Schiffsführers in der Binnenschifffahrt 

Der Schiffsführer in der Binnenschifffahrt  

1. hat die allgemeinen Sicherheitspflichten nach Abschnitt 1.4.1 ADN zu beachten; 

2. hat dafür zu sorgen, dass das Schiff oder Tankschiff nicht überladen oder der einzelne 

Ladetank nicht überfüllt ist und nach den Vorgaben des Stabilitätshandbuchs oder des 

Ladungsrechners gemäß den Absätzen 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 und 9.3.3.13.3 ADN 

beladen ist; 

3. hat sich durch eine Sichtprüfung zu vergewissern, dass das Schiff oder Tankschiff und 

die Ladung keine offensichtlichen Mängel, keine Undichtheiten oder Risse aufweisen 

und dass keine Ausrüstungsteile fehlen; 

4. hat dafür zu sorgen, dass jedes betroffene Mitglied der Besatzung die schriftlichen 

Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 ADN versteht und richtig anwenden kann; 

5. hat die in den schriftlichen Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 ADN vorgeschriebenen 

Maßnahmen zu treffen; 

6. hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften für das Laden, Befördern, Löschen und 

sonstige Handhaben der Ladung des Teils 7 ADN eingehalten werden, mit Ausnahme 

der Vorschriften über die Klassifikation von Tankschiffen, Gebrauchsanleitungen, 

Hinweistafeln und Ausrüstungen; 

7. hat zu prüfen, ob der Eigentümer oder Betreiber seinen Pflichten nach § 34 

nachgekommen ist; 

8. hat während der Beförderung  

a) die Begleitpapiere nach den Unterabschnitten 8.1.2.1 bis 8.1.2.3 ADN und 

b) b) die Ausnahmezulassung nach § 5 Absatz 1 und 3 mitzuführen und zuständigen 

Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen; 

9. hat dafür zu sorgen, dass die Vorschriften des Kapitels 8.3 ADN eingehalten werden, mit 

Ausnahme der Vorschriften über Hinweistafeln; 

10. darf, wenn er einen Verstoß gegen die vorgenannten Vorschriften der Nummern 1 bis 9 

feststellt, die Sendung so lange nicht befördern, bis die Vorschriften erfüllt sind; 
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11. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe k vor dem Entgasen von leeren oder entladenen 

Ladetanks und Lade- und Löschleitungen des Tankschiffs an einer Annahmestelle 

seinen Teil der Prüfliste nach Absatz 7.2.3.7.2.2 Satz 2 ADN auszufüllen und 

12. hat nach Absatz 1.4.2.2.1 Buchstabe l vor dem Beladen und Entladen der Ladetanks 

eines Tankschiffs seinen Teil der Prüfliste nach Unterabschnitt 7.2.4.10 ADN 

auszufüllen. 

 

§ 34  

Pflichten des Eigentümers oder Betreibers in der Binnenschifffahrt 

Der Eigentümer oder, sofern das Schiff von einem Betreiber gechartert wurde, der Betreiber in 

der Binnenschifffahrt hat dafür zu sorgen, dass  

1. die Vorschriften des Teils 7 ADN über die Klassifikation von Tankschiffen, 

Gebrauchsanleitungen, Hinweistafeln und Ausrüstungen eingehalten werden; 

2. die Vorschriften des Kapitels 8.1 ADN eingehalten werden; 

3. ein Sachkundiger gemäß den Unterabschnitten 8.2.1.2, 8.2.1.5 und 8.2.1.7 ADN an 

Bord ist; 

4. die Vorschriften des Kapitels 8.3 ADN hinsichtlich der Hinweistafeln eingehalten werden; 

5. die Vorschriften des Teils 9 ADN eingehalten werden; 

6. bei der Klassifikationsgesellschaft eine Aktualisierung der Schiffsstoffliste nach Absatz 

1.16.1.2.5 innerhalb der in Unterabschnitt 1.6.1.1 ADN genannten Frist erfolgt; 

7. das Schiff nach Abschnitt 1.16.9 ADN in den dort genannten Fällen einer 

Sonderuntersuchung unterzogen wird und 

8. die Schiffsakte nach den Unterabschnitten 9.1.0.1, 9.3.1.1, 9.3.2.1 und 9.3.3.1 ADN 

geführt, aufbewahrt und aktualisiert wird. 

 

§ 34a  

Pflichten der Besatzung und sonstiger Personen an Bord in der Binnenschifffahrt 

Die Besatzung sowie alle sonstigen an Bord befindlichen Personen haben den Anweisungen 

des Schiffsführers Folge zu leisten. Die Besatzung hat, im Rahmen des Satzes 1, zur 

Einhaltung dieser Verordnung ihrerseits beizutragen. 

§ 35  

Verlagerung 

(1) Die in § 35b genannten gefährlichen Güter müssen in dem dort festgelegten Rahmen 

auf dem Eisenbahn- oder Wasserweg befördert werden, sofern  
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1. der Verlader und der Befüller am Beginn und der Entlader am Ende der Beförderung 

über einen dafür geeigneten Gleis- oder Hafenanschluss verfügen, 

2. die Beförderung auf dem Eisenbahn- oder Wasserweg durchführbar ist und 

3. die gesamte Beförderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung mehr als 200 

Kilometer beträgt. 

(2) Liegen die Bedingungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 nicht vor, sind die in § 35b 

genannten gefährlichen Güter in dem dort festgelegten Rahmen im multimodalen 

Verkehr zu befördern, sofern  

1. die gesamte Beförderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung mehr als 400 

Kilometer beträgt und 

2. die Beförderung auf dem größeren Teil der Strecke mit der Eisenbahn oder dem Schiff 

durchgeführt werden kann. In diesem Fall hat der Beförderer vor Beginn der 

Beförderung im Beförderungspapier die Bezeichnung der Bahnhöfe oder Hafenanlagen 

anzugeben, die er für die Beförderung in Anspruch nimmt, und zusätzlich zu vermerken 

„Beförderung nach § 35 Absatz 2 GGVSEB“. 

(3) Eine Pflicht zur Verlagerung nach den Absätzen 1 und 2 besteht nicht, wenn die 

Entfernung auf dem Eisenbahn- oder Wasserweg mindestens doppelt so groß ist wie die 

tatsächliche Entfernung auf der Straße. Im multimodalen Verkehr ist die Entfernung im 

Vor- und Nachlauf auf der Straße mit einzubeziehen. 

(4) Sofern die Bedingungen für eine Verlagerung nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und 

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 nicht vorliegen und deshalb eine Beförderung auf der Straße 

durchgeführt werden soll, ist hierfür eine schriftliche oder elektronische Bescheinigung 

erforderlich. Die Bescheinigung wird für den jeweiligen Verkehrsträger auf Antrag durch 

das Eisenbahn-Bundesamt oder die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 

ausgestellt. Der Beförderer hat dafür zu sorgen, dass die Bescheinigung nach Satz 1 

dem Fahrzeugführer vor Beförderungsbeginn übergeben wird. Der Fahrzeugführer muss 

die Bescheinigung während der Beförderung mitführen und zuständigen Personen auf 

Verlangen zur Prüfung aushändigen. 

(5) Bei der Bescheinigung nach Absatz 4 Satz 1 genügt das Mitführen eines fernkopierten 

Bescheides oder des Ausdrucks eines elektronisch erteilten und signierten Bescheides 

sowie dessen digitalisierte Form auf einem Speichermedium, wenn diese derart 

mitgeführt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständigen Personen lesbar 

gemacht werden kann. 

§ 35a  

Fahrweg im Straßenverkehr 

(1) Beförderungen von in § 35b genannten gefährlichen Gütern, die teilweise oder 

vollständig im Straßenverkehr erfolgen, sind in dem dort festgelegten Rahmen auf 

Autobahnen durchzuführen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn  
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1. die Entfernung bei Benutzung der Autobahn mindestens doppelt so groß ist wie die 

Entfernung bei Benutzung anderer geeigneter Straßen, oder 

2. die Benutzung der Autobahn nach den Vorschriften der Straßenverkehrs-Ordnung oder 

der Ferienreiseverordnung ausgeschlossen oder beschränkt ist. 

(3) Der Fahrweg außerhalb der Autobahnen wird von der nach Landesrecht zuständigen 

Behörde für eine einzelne Fahrt oder bei vergleichbaren Sachverhalten für eine 

begrenzte oder unbegrenzte Zahl von Fahrten auf Antrag schriftlich oder elektronisch 

bestimmt. Die Fahrwegbestimmung kann auch durch Allgemeinverfügung erfolgen. Bei 

Sperrungen dürfen die ausgewiesenen Umleitungsstrecken ohne erneute 

Fahrwegbestimmung benutzt werden. 

(4) Der Beförderer darf die gefährlichen Güter nur befördern, wenn eine 

Fahrwegbestimmung erteilt ist. Er hat dafür zu sorgen, dass die Fahrwegbestimmung 

dem Fahrzeugführer vor Beförderungsbeginn übergeben wird. Der Fahrzeugführer muss 

die Fahrwegbestimmung beachten und sie während der Beförderung mitführen und 

zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung aushändigen. 

(5) Bei der Fahrwegbestimmung nach Absatz 3 Satz 1 genügt das Mitführen eines 

fernkopierten Bescheides oder des Ausdrucks eines elektronisch erteilten und signierten 

Bescheides sowie dessen digitalisierte Form auf einem Speichermedium, wenn diese 

derart mitgeführt wird, dass sie bei einer Kontrolle auf Verlangen zuständigen Personen 

lesbar gemacht werden kann. 

 

§ 35b  

Gefährliche Güter, für deren Beförderung die §§ 35 und 35a gelten 

Für die nachfolgend genannten gefährlichen Güter gelten die §§ 35 und 35a wie folgt:  

Tabelle 

lfd. 

Nr. 

Klasse/ 

Unter-

klasse 

Stoff oder 

Gegenstand 

Geltung 

der §§ 35 

und 35a 

Beförderung in Bemerkungen 

Tanks 

ab 

Versand-

stücken 

ab 

1 1.1 explosive Stoffe 

und Gegenstände 

mit Explosivstoff 

§ 35 und 

§ 35a 

nicht zulässig 1 000 kg 

Nettoexplosiv-

stoffmasse 

Siehe 

Ausnahmen 

nach § 35c 

Absatz 9 

1.2 explosive Stoffe 

und Gegenstände 

mit Explosivstoff 

§ 35 und 

§ 35a 

nicht zulässig 1 000 kg 

Nettoexplosiv-

stoffmasse 

  

1.5 explosive Stoffe 

und Gegenstände 

mit Explosivstoff 

§ 35 und 

§ 35a 

1 000 kg 

Nettoexplosiv-

stoffmasse 

1 000 kg 

Nettoexplosiv-

stoffmasse 

Beförderun-

gen in Tanks 

sind nur für die 

UN-Nummern 

0331 und 0332 

zulässig (Siehe 

Ausnahmen 
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nach § 35c 

Absatz 9) 

2 2 entzündbare 

Gase 

(Klassifizierungs-

codes, die nur 

den Buchstaben 

F enthalten) 

§ 35 und 

§ 35a 

9 000 kg 

Nettomasse 

entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

(Siehe 

Ausnahmen 

nach § 35c 

Absatz 1 und 5 

bis 8) 

3 2 giftige Gase 

(Klassifizierungs-

codes, die 

den/die 

Buchstaben T, 

TF, TC, TO, TFC 

oder TOC 

enthalten) 

§ 35 und 

§ 35a 

1 000 kg 

Nettomasse 

entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

4 3 entzündbare 

flüssige Stoffe der 

Verpackungs-

gruppen I und II, 

mit Ausnahme 

der UN-Nummern 

1093, 1099, 

1100, 1131 und 

1921 

§ 35a 3 000 Liter bei 

Verpackungs-

gruppe I 

6 000 Liter bei 

Verpackungs-

gruppe II 

entfällt § 35a gilt nur 

für Beförderun-

gen in Tanks 

(Siehe 

Ausnahme 

nach § 35c 

Absatz 3) 

5 3 UN-Nummern 

1093, 1099, 

1100, 1131 und 

1921 der 

Verpackungs-

gruppe I 

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

6 4.1 desensibilisierte 

explosive Stoffe 

der UN-Nummern 

3364, 3365, 3367 

und 3368 

§ 35 und 

§ 35a 

nicht zulässig 1 000 kg 

Nettomasse 

  

7 4.2 UN-Nummer 

3394 

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

8 4.3 UN-Nummern 

1928 und 3399 

der Verpackungs-

gruppe I 

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

9 5.1 entzündend 

(oxidierend) 

wirkende flüssige 

Stoffe der 

Verpackungs-

gruppe I der UN-

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 
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Nummern 1745, 

1746, 1873 und 

2015 

10 6.1 giftige flüssige 

Stoffe der 

Verpackungs-

gruppe I 

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

11 8 ätzende flüssige 

Stoffe der 

Verpackungs-

gruppe I der UN-

Nummern 1052, 

1739, 1744, 

1777, 1790, 1829 

und 2699 

§ 35 und 

§ 35a 

3 000 Liter entfällt §§ 35 und 35a 

gelten nur für 

Beförderun-

gen in Tanks 

 

Die angegebenen Mengen beziehen sich auf die Beförderungseinheit. Werden verschiedene 

Güter der Klasse 1 jeweils in geringeren Mengen als 1 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in 

einer Beförderungseinheit befördert, sind die §§ 35 und 35a ab einer Summe der 

Nettoexplosivstoffmassen dieser Güter von 1 000 kg in der Beförderungseinheit anzuwenden. 

  

§ 35c  

Ausnahmen zu den §§ 35 und 35a 

(1) Die §§ 35 und 35a gelten nicht für Beförderungen von entzündbaren Gasen nach § 35b 

Tabelle laufende Nummer 2, wenn Tanks verwendet werden,  

1. die als Doppelwandtanks mit Vakuumisolierung gebaut sind, 

2. deren Summe der Wanddicken der metallenen Außenwand und des Innentanks die 

Mindestwanddicke nach Absatz 6.8.2.1.18 ADR nicht unterschreitet, 

3. deren Wanddicke des Innentanks die Mindestwanddicke nach Absatz 6.8.2.1.19 ADR 

nicht unterschreitet und 

4. deren Innentanks aus austenitischen Chrom-Nickel- oder Chrom-Nickel-Molybdän-

Stählen bestehen. 

(2) Für die Tanks nach Absatz 1 ist dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung nach 

Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR oder in einer besonderen Bescheinigung des 

Tankherstellers oder eines Sachverständigen oder Technischen Dienstes nach § 14 

Absatz 4 zu bestätigen. Bescheinigungen nach der Ausnahme Nr. 40 (S) der Gefahrgut-

Ausnahmeverordnung (GGAV) sowie der Ausnahme 13 (S) der GGAV gelten weiter. 

(3) § 35a gilt nicht für Beförderungen von entzündbaren flüssigen Stoffen nach § 35b 

Tabelle laufende Nummer 4, sofern die Beförderungen in  
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1. nicht wanddickenreduzierten zylindrischen Tanks nach Kapitel 6.7 oder 6.8 ADR, die 

nach einem Berechnungsdruck von mindestens 0,4 Mega-Pascal (4 Bar) bemessen sind 

oder mit einem Prüfdruck von mindestens 0,4 Mega-Pascal (4 Bar) geprüft sind, 

2. Tanks, deren Sicherheitsniveau um 50 Prozent höher ist, als das eines Tanks aus 

Baustahl nach Absatz 6.8.2.1.18 ADR (Nummer 12 in Bild 21 des Forschungsberichts 

203 „Sicherheitsniveaus von Transporttanks für Gefahrgut“1 und Bekanntmachung zur 

Anwendung des Forschungsberichts 2032 ), wenn die Kenngröße f3 zur Ermittlung der 

Risikozahl mindestens 0,5 beträgt und das Sicherheitsniveau von der nach § 12 für die 

Baumusterprüfung zuständigen Stelle bescheinigt wurde oder 

3. Doppelwandtanks nach Absatz 6.8.2.1.20 Buchstabe b Nummer 2 und 3 linke Spalte 

und Absatz 6.8.2.1.20 rechte Spalte, in Aufsetztanks nach Absatz 6.8.2.1.20 Buchstabe 

b letzter Satz linke Spalte oder in Saug-Druck-Tanks für Abfälle nach Kapitel 6.10 ADR 

durchgeführt werden. 

(4) Für die Tanks nach Absatz 3 Nummer 1 und 2 ist dies in der ADR-

Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR oder in einer besonderen 

Bescheinigung des Tankherstellers oder eines Sachverständigen oder Technischen 

Dienstes nach § 14 Absatz 4 zu bestätigen. Bescheinigungen nach der Ausnahme Nr. 

47 (S) der GGAV sowie der Ausnahme 14 (S) der GGAV gelten weiter. 

(5) § 35 gilt nicht für Beförderungen von entzündbaren Gasgemischen der UN-Nummer 

1965 (§ 35b Tabelle laufende Nummer 2), sofern die gesamte Beförderungsstrecke im 

Geltungsbereich dieser Verordnung nicht mehr als 300 Kilometer beträgt. 

(6) Die §§ 35 und 35a gelten nicht für Beförderungen von entzündbaren Gasgemischen der 

UN-Nummer 1965 (§ 35b Tabelle laufende Nummer 2) in Tanks nach Abschnitt 1.2.1 

ADR bis 11 000 kg Nettomasse in der Beförderungseinheit, sofern die Fahrzeuge mit 

einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgerüstet sind und dies in der ADR-

Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist. 

(7) Die §§ 35 und 35a gelten nicht für Beförderungen von entzündbaren Gasgemischen der 

UN-Nummer 1965 (§ 35b Tabelle laufende Nummer 2) in Tanks nach Abschnitt 1.2.1 

ADR von mehr als 11 000 kg bis 22 000 kg Nettomasse in der Beförderungseinheit, 

sofern die Fahrzeuge mit einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 

Absatz 18 oder § 41b der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und mit einer 

Fahrdynamikregelung (Electronic Stability Control – ESC) ausgerüstet sind und dies in 

der ADR-Zulassungsbescheinigung nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist. 

(8) § 35 Absatz 2 gilt nicht für Beförderungen von entzündbaren Gasen der UN-Nummern 

1038, 1961, 1966, 1972, 3138 und 3312 (§ 35b Tabelle laufende Nummer 2). 

(9) Die §§ 35 und 35a gelten nicht für Beförderungen zum Ort der Verwendung, sofern die 

gesamte Beförderungsstrecke im Geltungsbereich dieser Verordnung nicht mehr als 300 

Kilometer beträgt, von explosiven Stoffen und Gegenständen mit Explosivstoff (§ 35b 

Tabelle laufende Nummer 1)  

http://www.gesetze-im-internet.de/ggvseb/BJNR138900009.html#f797793_02
http://www.gesetze-im-internet.de/ggvseb/BJNR138900009.html#f797793_03
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1. der UN-Nummern 0065, 0082 und 0241 (Unterklasse 1.1) und der UN-Nummern 0331 

und 0332 (Unterklasse 1.5), wenn für diese explosiven Stoffe und Gegenstände mit 

Explosivstoff der Konformitätsnachweis nach § 5 des Sprengstoffgesetzes erbracht 

wurde und diese explosiven Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff eine 

Schlagempfindlichkeit von mehr als 30 Joule sowie eine Reibempfindlichkeit von mehr 

als 280 Newton bei Durchführung der Prüfverfahren haben, und 

2. der UN-Nummer 0081 (Unterklasse 1.1)  

a) bis 1 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in der Beförderungseinheit, sofern die Fahrzeuge 

mit einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, oder 

b) bis 3 000 kg Nettoexplosivstoffmasse in der Beförderungseinheit, sofern die Fahrzeuge 

mit einem automatischen Blockierverhinderer (ABV) nach § 41 Absatz 18 oder § 41b der 

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung und mit einer Fahrdynamikregelung (Electronic 

Stability Control – ESC) ausgerüstet sind und dies in der ADR-Zulassungsbescheinigung 

nach Unterabschnitt 9.1.3.1 ADR vermerkt ist. Die Ausnahmen nach Satz 1 Nummer 1 

und Nummer 2 Buchstabe a oder b können nebeneinander in Anspruch genommen 

werden. § 35b Satz 3 ist nicht anzuwenden. 

 

§ 36  

Prüffrist für Feuerlöschgeräte 

Die Prüffrist nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR beträgt für in Deutschland hergestellte 

Feuerlöschgeräte zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der 

nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung. 

 

§ 36a  

Beförderung gefährlicher Güter als behördliche Asservate 

Sofern es aus ermittlungstaktischen Gründen oder zur Wahrnehmung einer behördlichen 

Aufgabe erforderlich ist, dürfen gefährliche Güter, denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 6 die 

Sondervorschrift 274 zugeordnet ist, im Straßen- und Eisenbahnverkehr durch 

Polizeibehörden des Bundes und der Länder sowie durch Zoll- und Justizbehörden und in 

deren Auftrag tätige private Unternehmen befördert werden, ohne dass die offiziellen 

Benennungen für die Beförderung mit der technischen Benennung des Gutes nach Absatz 

3.1.2.8.1 ADR/RID ergänzt werden. Dies gilt auch für die Angabe in einem 

Beförderungspapier nach Absatz 5.4.1.1.1 Buchstabe b ADR/RID. 
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§ 36b  

Beförderung erwärmter flüssiger und fester Stoffe 

Für die Beförderung erwärmter flüssiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 in 

besonders ausgerüsteten Fahrzeugen/Wagen und Containern/Großcontainern nach Abschnitt 

7.3.3 Sondervorschrift VC 3 ADR/RID gelten die Anforderungen der Anlage 3. 

 

§ 37  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des 

Gefahrgutbeförderungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4 Absatz 2 eine Behörde oder einen Eisenbahninfrastrukturunternehmer 

nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigt oder nicht oder nicht rechtzeitig 

benachrichtigen lässt und nicht mit Informationen versieht oder versehen lässt, 

2. entgegen § 4 Absatz 3 die Sendung nicht oder nicht rechtzeitig anhält oder die 

Beförderung fortsetzt, 

3. entgegen § 17  

a) Absatz 1 Nummer 1 sich nicht oder nicht rechtzeitig vergewissert, 

b) Absatz 1 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Angabe schriftlich oder 

elektronisch mitgeteilt oder auf eine dort genannte Vorschrift schriftlich oder elektronisch 

hingewiesen wird, 

c) Absatz 1 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass auf ein gefährliches Gut hingewiesen wird, 

oder 

d) Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Angabe schriftlich oder elektronisch 

mitgeteilt wird, 

4. entgegen § 18  

a) Absatz 1 Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 

vorgeschriebenen Weise gibt, 

b) Absatz 1 Nummer 2 den Beförderer nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert, 

c) Absatz 1 Nummer 3 sich nicht oder nicht rechtzeitig vergewissert, 

d) Absatz 1 Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine Angabe in das Beförderungspapier 

eingetragen wird, 

e) Absatz 1 Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass nur eine dort zugelassene und geeignete 

Verpackung, Großverpackung, IBC oder nur ein dort zugelassener und geeigneter Tank 

oder nur ein dort zugelassenes und geeignetes MEMU oder nur ein dort zugelassenes 

und geeignetes Schiff verwendet wird, 
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f) Absatz 1 Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass die zuständige Behörde benachrichtigt wird, 

g) Absatz 1 Nummer 7 nicht im Besitz einer Zeugnis- oder Anweisungskopie ist oder eine 

Aufzeichnung nicht oder nicht vollständig zur Verfügung stellt, 

h) Absatz 1 Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass ein Beförderungspapier mit einer geforderten 

Angabe, Anweisung oder einem geforderten Hinweis mitgegeben wird, 

i) Absatz 1 Nummer 9 nicht dafür sorgt, dass ein erforderliches Zeugnis zugänglich 

gemacht wird, 

j) Absatz 1 Nummer 10 nicht dafür sorgt, dass ein erforderliches Begleitpapier beigefügt 

wird, 

k) Absatz 1 Nummer 11 den Verlader nicht, nicht richtig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig auf die Begasung hinweist, 

l) Absatz 1 Nummer 12 eine Kopie des Beförderungspapiers, der Informationen oder 

Dokumentation nicht oder nicht mindestens drei Monate aufbewahrt, 

m) Absatz 2 nicht dafür sorgt, dass die Ausnahmezulassung vor Beförderungsbeginn 

übergeben wird, 

n) Absatz 3 Nummer 1 eine Vorschrift für den Versand als Expressgut nicht beachtet, 

o) Absatz 3 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, die orangefarbene Tafel, das 

Kennzeichen und der Rangierzettel angebracht werden, 

p) Absatz 3 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass das Beförderungspapier die Angaben 

enthält, 

q) Absatz 4 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass die Ausnahmezulassung vor 

Beförderungsbeginn übergeben wird, oder 

r) Absatz 4 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel und die orangefarbene Tafel 

angebracht werden, 

5. entgegen § 19 Absatz 1  

a) Nummer 1 den Absender nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig informiert, 

b) Nummer 2 eine Sendung befördert, die nicht die Vorschriften erfüllt, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Tank nicht zur Beförderung aufgegeben wird, 

d) Nummer 4 eine Kopie des Beförderungspapiers, der Informationen oder Dokumentation 

nicht oder nicht mindestens drei Monate aufbewahrt, 

e) Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass die Dokumente die erforderlichen Angaben enthalten, 

oder 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass die Dokumente die erforderlichen Angaben enthalten, 

6. entgegen § 19 Absatz 2  
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a) Nummer 1 das Verbot der anderweitigen Verwendung nicht einhält, 

b) Nummer 2 der Fahrzeugbesatzung nicht oder nicht rechtzeitig die schriftlichen 

Weisungen übergibt und nicht dafür sorgt, dass jedes Mitglied der Fahrzeugbesatzung 

diese verstehen und richtig anwenden kann, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift über die Beförderung in 

loser Schüttung und in Tanks beachtet wird, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift über die Begrenzung der 

Mengen eingehalten wird, 

e) Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass ein Begleitpapier, die Bescheinigung oder eine 

Ausnahmezulassung vor Beförderungsbeginn übergeben wird, 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass nur Fahrzeugführer mit einer gültigen Bescheinigung 

eingesetzt werden, 

g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass ein ortsbeweglicher Tank nicht zur Beförderung 

aufgegeben wird, 

h) Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass die Tankakte geführt, aufbewahrt, übergeben, 

vorgelegt oder zur Verfügung gestellt wird, 

i) Nummer 9 die Beförderungseinheit nicht mit einem Feuerlöschgerät ausrüstet, 

j) Nummer 10 eine Prüffrist nicht einhält, 

k) Nummer 11 das Fahrzeug nicht mit einem Großzettel, einer orangefarbenen Tafel oder 

einem Kennzeichen ausrüstet oder nicht dafür sorgt, dass ein dort genanntes 

Kennzeichen angebracht wird, 

l) Nummer 12 nicht dafür sorgt, dass ein Tank verwendet wird, der den dort genannten 

Anforderungen entspricht, 

m) Nummer 13 nicht dafür sorgt, dass ein Tank oder ein Fahrzeug einer dort genannten 

Bau-, Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschrift entspricht, 

n) Nummer 14 nicht dafür sorgt, dass eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, 

o) Nummer 15 dem Fahrzeugführer eine erforderliche Ausrüstung nicht übergibt, 

p) Nummer 16 die Beförderungseinheit nicht ausrüstet, 

q) Nummer 17 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

r) Nummer 18 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, oder 

s) Nummer 19 nicht dafür sorgt, dass ein festverbundener Tank, ein Batterie-Fahrzeug, ein 

Aufsetztank, ein MEGC, ein ortsbeweglicher Tank oder ein Tankcontainer nicht 

verwendet wird, 

7. entgegen § 19 Absatz 3  

a) Nummer 1 nicht sicherstellt, dass der Betreiber über Daten verfügen kann, 
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b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Besatzungsmitglied einen Lichtbildausweis mit sich 

führt, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Begleitpapier verfügbar ist und ausgehändigt wird, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

e) Nummer 5 eine schriftliche Weisung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der 

vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt, 

f) Nummer 6 den Triebfahrzeugführer nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig informiert, 

g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass die vorgeschriebene Ausrüstung auf dem Führerstand 

mitgeführt wird, 

h) Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass die orangefarbenen Tafeln oder die Großzettel 

(Placards) angebracht sind, 

i) Nummer 9 sich nicht vergewissert, dass ein Wagen oder eine Ladung keine Mängel, 

Undichtigkeiten oder Risse aufweist oder kein Ausrüstungsteil fehlt, 

j) Nummer 10 sich nicht vergewissert, dass ein Großzettel, ein Kennzeichen oder eine 

orangefarbene Tafel angebracht ist, oder 

k) Nummer 11 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank oder seine 

Ausrüstung umfasst, 

8. entgegen § 19 Absatz 4  

a) Nummer 1 sich nicht vergewissert, dass das Schiff zur Beförderung der gefährlichen 

Güter zugelassen ist, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass für jedes Mitglied der Besatzung ein Lichtbildausweis 

an Bord ist, 

c) Nummer 3 dem Schiffsführer nicht vor Antritt der Fahrt die schriftlichen Weisungen in 

Sprachen bereitstellt, die der Schiffsführer und der Sachkundige lesen und verstehen 

können, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

e) Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird, 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass dem Schiffsführer ein Dokument übergeben wird, 

g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass ein Schiff nur unter der dort genannten Voraussetzung 

eingesetzt wird, oder 

h) Nummer 8 nicht sicherstellt, dass ein zweites Evakuierungsmittel verfügbar ist, 

9. entgegen § 20  

a) Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a die Annahme des Gutes verzögert oder verweigert, 
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b) Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b nicht oder nicht rechtzeitig prüft, dass die Vorschriften 

eingehalten worden sind, 

c) Absatz 1 Nummer 2 den Absender nicht oder nicht rechtzeitig über die Nichteinhaltung 

eines Grenzwertes informiert, 

d) Absatz 2 einen Container zurückstellt, 

e) Absatz 3 einen Wagen oder Container zurückstellt oder wieder verwendet oder 

f) Absatz 4 einen Container, ein Fahrzeug oder einen Wagen zurückstellt, 

10. entgegen § 21  

a) Absatz 1 Nummer 1 Güter übergibt, 

b) Absatz 1 Nummer 2 ein Versandstück zur Beförderung übergibt, 

c) Absatz 1 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Versandstück nur verladen wird, wenn 

die Verpackung den dort genannten Anforderungen entspricht, 

d) Absatz 1 Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

e) Absatz 1 Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass ein Warnkennzeichen angebracht wird, 

f) Absatz 1 Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Kennzeichnungsvorschrift 

beachtet wird, 

g) Absatz 1 Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass die Anzahl der Versandstücke nicht 

überschritten wird, 

h) Absatz 1 Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Maßnahme ergriffen wird, 

i) Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

in der vorgeschriebenen Weise gibt, 

j) Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten 

wird, 

k) Absatz 2 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

l) Absatz 2 Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, eine Tafel oder ein 

Kennzeichen angebracht ist, 

m) Absatz 2 Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass nur ein Container eingesetzt wird, der den 

dort genannten Anforderungen entspricht, 

n) Absatz 2 Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

o) Absatz 3 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Vorschrift über die Gefahrzettel und 

Kennzeichen beachtet wird, 

p) Absatz 3 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, ein Rangierzettel, ein 

Kennzeichen oder eine orangefarbene Tafel angebracht ist, 
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q) Absatz 3 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass nur ein Container eingesetzt wird, der den 

dort genannten Anforderungen entspricht, 

r) Absatz 3 Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift über die 

Beförderung in Versandstücken oder die Beladung und Handhabung beachtet wird, 

s) Absatz 3 Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

t) Absatz 4 Nummer 1 Satz 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig gibt, 

u) Absatz 4 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel oder das Kennzeichen 

angebracht ist, 

v) Absatz 4 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

oder 

w) Absatz 4 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder 

zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, 

11. entgegen § 22  

a) Absatz 1 Nummer 1 oder 2 eine dort genannte Vorschrift über das Verpacken, das 

Umverpacken und die Kennzeichnung nicht beachtet, 

b) Absatz 1 Nummer 3 eine dort genannte Vorschrift über die Verwendung und Prüfung 

nicht beachtet, 

c) Absatz 1 Nummer 4 eine dort genannte Vorschrift über das Zusammenpacken nicht 

beachtet, 

d) Absatz 1 Nummer 5 eine dort genannte Vorschrift über die Kennzeichnung und 

Bezettelung nicht beachtet, 

e) Absatz 1 Nummer 6 Versandstücke in Umverpackungen nicht sichert oder 

f) Absatz 2 oder 3 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet, 

12. entgegen § 23 Absatz 1  

a) Nummer 1 Güter übergibt, 

b) Nummer 2 einen Tank übergibt, 

c) Nummer 3 einen Tank befüllt, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass die Dichtheit einer Verschlusseinrichtung geprüft und 

ein Tank nicht befördert wird, wenn dieser undicht ist, 

e) Nummer 5 einen Tank befüllt, 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass der Füllungsgrad, die Masse oder Bruttomasse 

eingehalten wird, 
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g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass die Dichtheit der Verschlüsse und der Ausrüstung 

geprüft wird oder alle Verschlüsse in geschlossener Stellung sind und keine Undichtheit 

auftritt, 

h) Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass einem Tank keine Reste anhaften, 

i) Nummer 9 nicht dafür sorgt, dass nebeneinanderliegende Tankabteile oder -kammern 

nicht mit gefährlich miteinander reagierenden Stoffen befüllt werden, 

j) Nummer 10 nicht dafür sorgt, dass ein Tank, Batterie-Fahrzeug, Batteriewagen oder 

MEGC nicht befüllt oder nicht zur Beförderung aufgegeben wird, 

k) Nummer 11 nicht dafür sorgt, dass eine Entleerungs-, Reinigungs- und 

Entgasungsmaßnahme durchgeführt wird, 

l) Nummer 12 nicht dafür sorgt, dass eine Bezeichnung angegeben wird, 

m) Nummer 13 nicht dafür sorgt, dass eine Benennung oder ein Kennzeichen angegeben 

wird, 

n) Nummer 14 nicht dafür sorgt, dass der MEGC nicht zur Beförderung aufgegeben wird, 

oder 

o) Nummer 15 einen Tank befüllt, 

13. entgegen § 23 Absatz 2  

a) Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht in der 

vorgeschriebenen Weise gibt, 

b) Nummer 2 eine Nummer nicht mitteilt, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, die orangefarbene Tafel und das 

Kennzeichen angebracht werden, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine Beladevorschrift beachtet wird, 

e) Nummer 5 das Rauchverbot nicht beachtet, 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte zusätzliche Vorschrift beachtet 

wird, 

g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass der Fahrzeugführer in der vorgeschriebenen Weise 

eingewiesen wird, 

h) Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass eine Vorschrift über die Beförderung in loser 

Schüttung beachtet wird, 

i) Nummer 9 nicht dafür sorgt, dass eine Maßnahme zur Vermeidung elektrostatischer 

Aufladungen durchgeführt wird, 

j) Nummer 10 einen Tank befüllt, 

k) Nummer 11 sich nicht vergewissert, dass die dort genannten Vorschriften eingehalten 

sind, oder 
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l) Nummer 12 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird, 

14. entgegen § 23 Absatz 3  

a) Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Kontrollvorschrift beachtet wird, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, ein Rangierzettel, die orangefarbene 

Tafel und das Kennzeichen angebracht werden, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift beachtet wird, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass eine Beladevorschrift beachtet wird, 

e) Nummer 5 nicht sicherstellt, dass die Temperatur nicht überschritten wird, oder 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird, 

15. entgegen § 23 Absatz 4  

a) Nummer 1 einen Hinweis nicht, nicht richtig oder nicht vollständig gibt, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, die orangefarbene Tafel und das 

Kennzeichen angebracht werden, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Tankschiff nur mit den zugelassenen gefährlichen 

Gütern befüllt wird und das Datum im Zulassungszeugnis nicht überschritten ist, 

d) Nummer 4 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder zwei 

Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, 

e) Nummer 5 nicht sicherstellt, dass die Temperatur nicht überschritten wird, 

f) Nummer 6 nicht sicherstellt, dass eine Überwachung gewährleistet ist, 

g) Nummer 7 seinen Teil der Prüfliste nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig ausfüllt, 

h) Nummer 8 nicht sicherstellt, dass eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, 

oder 

i) Nummer 9 nicht sicherstellt, dass die Laderate übereinstimmt und der Druck an der 

Übergabestelle den Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht übersteigt, 

15a.  entgegen § 23a  

a) Absatz 1 Nummer 1 sich nicht vergewissert, dass die richtigen Güter ausgeladen 

werden, 

b) Absatz 1 Nummer 2 nicht prüft oder sich nicht vergewissert, dass geeignete 

Maßnahmen ergriffen wurden, 

c) Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a gefährliche Rückstände nicht oder nicht rechtzeitig 

entfernt, 

d) Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b den Verschluss nicht oder nicht rechtzeitig sicherstellt, 
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e) Absatz 1 Nummer 4 die Reinigung und Entgiftung nicht sicherstellt, 

f) Absatz 1 Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel, ein Kennzeichen oder eine 

orangefarbene Tafel nicht mehr sichtbar ist, 

g) Absatz 1 Nummer 6 das Warnkennzeichen nicht entfernt, 

h) Absatz 2 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass eine Maßnahme zur Vermeidung 

elektrostatischer Aufladungen durchgeführt wird, 

i) Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte zusätzliche Vorschrift 

beachtet wird, 

j) Absatz 2 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass der Fahrzeugführer in der vorgeschriebenen 

Weise eingewiesen wird, 

k) Absatz 2 Nummer 4 oder Absatz 3 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift 

beachtet wird, 

l) Absatz 4 Nummer 1 nicht sicherstellt, dass die landseitige Einrichtung mit einem oder 

zwei Evakuierungsmitteln ausgerüstet ist, 

m) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe a den ihn betreffenden Teil der Prüfliste nicht oder nicht 

rechtzeitig ausfüllt, 

n) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe b nicht sicherstellt, dass eine 

Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, 

o) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe c nicht sicherstellt, dass der Druck an der 

Übergabestelle den Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht übersteigt, 

p) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe d nicht sicherstellt, dass die Dichtungen aus den dort 

genannten Werkstoffen bestehen, 

q) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe e nicht sicherstellt, dass eine Überwachung 

gewährleistet ist, oder 

r) Absatz 4 Nummer 2 Buchstabe f nicht sicherstellt, dass die Löschpumpe abgeschaltet 

werden kann, 

16. entgegen § 24  

a) Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass ein Tankcontainer, ein ortsbeweglicher Tank, ein 

MEGC, ein Schüttgut-Container oder flexibler Schüttgut-Container einer dort genannten 

Bau-, Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschrift entspricht, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass nur ein Tankcontainer, ein ortsbeweglicher Tank oder 

MEGC verwendet wird, der den dort genannten Anforderungen entspricht, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass ein MEGC nicht zur Befüllung übergeben wird, 

e) Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass eine Druckentlastungseinrichtung geprüft wird, 
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f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass die Tankakte geführt, aufbewahrt, übergeben, 

vorgelegt oder zur Verfügung gestellt wird, oder 

g) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass MEMU untersucht und geprüft werden, 

17. entgegen § 25  

a) Absatz 1 Nummer 1 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt, 

b) Absatz 1 Nummer 2 die Behörde nicht oder nicht richtig in Kenntnis setzt, 

c) Absatz 1 Nummer 3 die Anweisungen nicht liefert, 

d) Absatz 1 Nummer 4 dem Eigentümer eines Bergungsdruckgefäßes eine Kopie der 

Zulassungsbescheinigung nicht zur Verfügung stellt, 

e) Absatz 2 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt oder 

f) Absatz 3 ein dort genanntes Kennzeichen anbringt, 

18. entgegen § 26  

a) Absatz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass einem Tank keine Reste des Füllgutes 

anhaften, 

b) Absatz 1 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Tank verschlossen und dicht ist, 

c) Absatz 1 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Großzettel oder ein Kennzeichen 

angebracht ist, 

d) Absatz 3 eine technische Dokumentation nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig anfertigt, 

e) Absatz 4 eine dort genannte Vorschrift nicht oder nicht richtig beachtet, 

f) Absatz 5 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass das Personal unterwiesen wird, 

g) Absatz 5 Nummer 2 einen dort genannten Teil der Prüfliste nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig ausfüllt oder 

h) Absatz 5 Nummer 3 nicht sicherstellt, dass eine Flammendurchschlagsicherung 

vorhanden ist, 

19. entgegen § 27  

a) Absatz 1 nicht dafür sorgt, dass die Vorlage eines Berichts rechtzeitig erfolgt, 

b) Absatz 2 eine Untersuchung nicht durchführt, eine Maßnahme nicht ergreift oder nicht 

dafür sorgt, dass eine zuständige Behörde informiert wird, 

c) Absatz 3 Nummer 1 eine Vorschrift über die Sicherung nicht beachtet, 

d) Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass die Unterweisung erfolgt, 

e) Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b nicht dafür sorgt, dass die Aufzeichnungen fünf Jahre 

aufbewahrt werden, 
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f) Absatz 4 Sicherungspläne nicht einführt oder anwendet, 

g) Absatz 4a Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, nicht dafür sorgt, dass eine Mitteilung 

erfolgt, 

h) Absatz 5 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass die Unterweisung erfolgt, 

i) Absatz 5 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass die Aufzeichnungen fünf Jahre aufbewahrt 

werden, 

j) Absatz 6 nicht dafür sorgt, dass die Personen unterwiesen sind, oder 

k) Absatz 7 nicht sicherstellt, dass nur eine dort genannte Anlage oder ein dort genanntes 

Gerät verwendet wird, 

20. entgegen § 28  

a) Nummer 1 ein Versandstück befördert, 

b) Nummer 2 eine dort genannte Vorschrift über die Beförderungsbe- oder -

einschränkungen nicht beachtet, 

c) Nummer 3 den Füllungsgrad, die Masse oder die Befülltemperatur nicht einhält, 

d) Nummer 4 eine dort genannte Vorschrift über den Betrieb von Tanks und die 

zusätzlichen Vorschriften nicht beachtet, 

e) Nummer 5 die Dichtheit nicht prüft, 

f) Nummer 6 einen Großzettel nicht anbringt, entfernt oder abdeckt, 

g) Nummer 7 ein dort genanntes Kennzeichen oder eine dort genannte Tafel nicht oder 

nicht richtig anbringt, nicht oder nicht richtig sichtbar macht, nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig entfernt oder nicht, nicht richtig oder nicht vollständig verdeckt, 

h) Nummer 8 eine Maßnahme nicht trifft, 

i) Nummer 9 sich nicht vergewissert, dass ein Warnkennzeichen angebracht ist, 

j) Nummer 10 ein Begleitpapier, eine Bescheinigung, ein Feuerlöschgerät, einen 

Ausrüstungsgegenstand oder die Ausnahmezulassung nicht mitführt oder nicht oder 

nicht rechtzeitig aushändigt, 

k) Nummer 11 eine dort genannte Vorschrift über die Überwachung nicht beachtet, 

l) Nummer 12 gefährliche Reste des Füllgutes nicht entfernt oder entfernen lässt, 

m) Nummer 13 die Einnahme alkoholischer Getränke nicht unterlässt oder die Fahrt unter 

der dort genannten Wirkung solcher Getränke antritt, 

n) Nummer 14 nicht sicherstellt, dass eine Verbindungsleitung oder ein Rohr entleert ist, 

o) Nummer 15 einen Tank nicht erdet oder 

p) Nummer 16 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet, 
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21. entgegen § 29  

a) Absatz 1 eine dort genannte Vorschrift über die Beladung und Handhabung nicht 

beachtet, 

b) Absatz 2 eine dort genannte Vorschrift nicht beachtet, 

c) Absatz 3 eine dort genannte Vorschrift über Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet, 

d) Absatz 4 Nummer 1 eine Vorschrift über die Verladung oder das Kennzeichen nicht 

beachtet oder 

e) Absatz 4 Nummer 2 eine Vorschrift über die Beförderung nicht beachtet, 

22. entgegen § 30  

a) Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass nur ein Wagen oder ein Tank verwendet wird, der den 

dort genannten Anforderungen entspricht, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Wagen oder ein Tank einer dort genannten Bau-, 

Ausrüstungs- und Kennzeichnungsvorschrift entspricht, 

c) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine außerordentliche Prüfung durchgeführt wird, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass die Tankakte geführt, aufbewahrt, übergeben, 

vorgelegt oder zur Verfügung gestellt wird, 

e) Nummer 5 nicht dafür sorgt, dass ein Kesselwagen, ein abnehmbarer Tank oder ein 

Batteriewagen nicht verwendet wird, oder 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank oder seine 

Ausrüstung umfasst, 

22a.  entgegen § 30a  

a) Absatz 1 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass die Instandhaltung eines Tanks oder seiner 

Ausrüstung in einer dort genannten Weise sichergestellt wird, 

b) Absatz 1 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Information den Tank 

oder seine Ausrüstung umfasst, 

c) Absatz 1 Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung gefertigt wird, 

d) Absatz 2 Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass ein Kesselwagen nicht verwendet wird, oder 

e) Absatz 2 Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass eine außerordentliche Prüfung durchgeführt 

wird, 

23. entgegen § 31  

a) Nummer 1 nicht dafür sorgt, dass sein Personal unterwiesen wird, 

b) Nummer 2 Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass ein interner Notfallplan aufgestellt wird, 

oder 
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c) Nummer 2 Buchstabe b nicht sicherstellt, dass er Zugriff zu einer Information hat, 

23a.  entgegen § 31a eine schriftliche Weisung nicht oder nicht rechtzeitig einsieht, 

24. entgegen § 32 ein gefährliches Gut mitführt oder befördern lässt, 

25. entgegen § 33  

a) Nummer 1 die Sicherheitspflichten nicht beachtet, 

b) Nummer 2 nicht dafür sorgt, dass ein Schiff oder Tankschiff nicht überladen oder ein 

Ladetank nicht überfüllt ist, 

c) Nummer 3 sich nicht vergewissert, dass das Schiff oder Tankschiff oder die Ladung 

keine Mängel, Undichtheiten oder Risse aufweist oder keine Ausrüstungsteile fehlen, 

d) Nummer 4 nicht dafür sorgt, dass jedes betroffene Mitglied der Besatzung die 

schriftlichen Weisungen versteht und richtig anwenden kann, 

e) Nummer 5 eine vorgeschriebene Maßnahme nicht trifft, 

f) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird, 

g) Nummer 7 nicht prüft, ob der Eigentümer oder Betreiber seinen Pflichten 

nachgekommen ist, 

h) Nummer 8 ein Begleitpapier oder die Ausnahmezulassung nicht mitführt oder nicht oder 

nicht rechtzeitig aushändigt, 

i) Nummer 9 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten wird, 

j) Nummer 10 eine Sendung befördert, 

k) Nummer 11 einen dort genannten Teil der Prüfliste nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig ausfüllt oder 

l) Nummer 12 einen dort genannten Teil der Prüfliste nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig ausfüllt, 

26. entgegen § 34  

a) Nummer 1, 2, 4 und 5 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Vorschrift eingehalten 

wird, 

b) Nummer 3 nicht dafür sorgt, dass ein Sachkundiger an Bord ist, 

c) Nummer 6 nicht dafür sorgt, dass eine Aktualisierung erfolgt, 

d) Nummer 7 nicht dafür sorgt, dass ein Schiff einer Sonderuntersuchung unterzogen wird, 

oder 

e) Nummer 8 nicht dafür sorgt, dass eine Schiffsakte nach einer dort genannten Vorschrift 

geführt, aufbewahrt oder aktualisiert wird, 

26a.  entgegen § 34a Satz 1 den Anweisungen des Schiffsführers nicht Folge leistet, 
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27. entgegen § 35  

a) Absatz 2 Satz 2 eine Angabe oder einen Vermerk nicht in das Beförderungspapier 

einträgt, 

b) Absatz 4 Satz 3 nicht dafür sorgt, dass eine Bescheinigung übergeben wird, oder 

c) Absatz 4 Satz 4 eine Bescheinigung nicht mitführt oder nicht oder nicht rechtzeitig 

aushändigt,  

28. entgegen § 35a  

a) Absatz 4 Satz 1 ein gefährliches Gut befördert, 

b) Absatz 4 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Fahrwegbestimmung übergeben wird, oder 

c) Absatz 4 Satz 3 eine Fahrwegbestimmung nicht oder nicht richtig beachtet, nicht mitführt 

oder nicht oder nicht rechtzeitig aushändigt. 

 

§ 38  

Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum 30. Juni 2019 darf die Beförderung gefährlicher Güter noch nach den 

Vorschriften dieser Verordnung in der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung 

durchgeführt werden. 

(2) Bei der Beförderung von im ADR/RID nicht näher bezeichneten Maschinen oder 

Geräten, die in ihrem inneren Aufbau oder in ihren Funktionselementen gefährliche 

Güter enthalten, nach der Übergangsvorschrift in Unterabschnitt 1.6.1.46 ADR/RID gilt 

im Straßenverkehr für innerstaatliche Beförderungen mit Fahrzeugen, die in Deutschland 

zugelassen sind, und für innerstaatliche Beförderungen im Eisenbahnverkehr weiterhin 

die Regelung nach Anlage 2 Gliederungsnummer 2.1 Buchstabe b dieser Verordnung in 

der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Fassung. 

 

Anlage 1  

(weggefallen) 

 

Anlage 2  

Einschränkungen aus Gründen der Sicherheit der Beförderung gefährlicher Güter zu den 

Teilen 1 bis 9 des ADR und zu den Teilen 1 bis 7 des RID für innerstaatliche Beförderungen 

sowie zu den Teilen 1 bis 9 des ADN für innerstaatliche und grenzüberschreitende 

Beförderungen 

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 744 - 749) 
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1. Im Straßen- und Eisenbahnverkehr gelten für innerstaatliche Beförderungen und in der 

Binnenschifffahrt gelten für innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderungen die 

nachstehenden Einschränkungen zu den Teilen 1 bis 7: 

1.1 Nachfolgende Güter sind abweichend von Abschnitt 1.1.2 ADR/RID/ADN von der 

Beförderung ausgeschlossen: 

Güter, die  

a) insgesamt mehr als 1 µg/kg (ppb) der polyhalogenierten Dibenzodioxine und -furane der 

Klasse 6.1 der Tabelle in Kapitel 3.2 ADR/RID/ADN der UN-Nummern 2810 und 2811 

der nachfolgenden Nummer 1.2 Buchstabe a bzw. d oder 

b) insgesamt mehr als 5 µg/kg (ppb) der polyhalogenierten Dibenzodioxine und -furane der 

Klasse 6.1 der Tabelle in Kapitel 3.2 ADR/RID/ADN der UN-Nummern 2810 und 2811 

der nachfolgenden Nummer 1.2 Buchstabe a und b bzw. d und e oder 

c) insgesamt mehr als 100 µg/kg (ppb) der polyhalogenierten Dibenzodioxine und -furane 

der Klasse 6.1 der Tabelle in Kapitel 3.2 ADR/RID/ADN der UN-Nummern 2810 und 

2811 der nachfolgenden Nummer 1.2 Buchstabe a bis c enthalten. 

1.2 Zu den giftigen organischen flüssigen und festen Stoffen der Klasse 6.1 nach Kapitel 3.2 

Tabelle A ADR/RID/ADN UN-Nummern 2810 und 2811 der Verpackungsgruppe I zählen 

auch: 

a) 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD), 

1,2,3,7,8-Penta-CDD, 

2,3,7,8-Tetrachlordibenzofuran (TCDF), 

2,3,4,7,8-Penta-CDF, 

b) 1,2,3,4,7,8-Hexa-CDD, 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDD, 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDD, 

1,2,3,7,8-Penta-CDF, 

1,2,3,4,7,8-Hexa-CDF, 

1,2,3,7,8,9-Hexa-CDF, 

1,2,3,6,7,8-Hexa-CDF, 

2,3,4,6,7,8-Hexa-CDF, 

c) 1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDD, 

1,2,3,4,6,7,8,9-Octa-CDD, 

1,2,3,4,6,7,8-Hepta-CDF, 

1,2,3,4,7,8,9-Hepta-CDF, 

1,2,3,4,6,7,8,9-Octa-CDF, 

d) 2,3,7,8-Tetrabromdibenzo-p-dioxin (TBDD), 

1,2,3,7,8-Penta-BDD, 

2,3,7,8-Tetrabromdibenzofuran (TBDF), 

2,3,4,7,8-Penta-BDF, 

e) 1,2,3,4,7,8-Hexa-BDD, 

1,2,3,7,8,9-Hexa-BDD, 
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1,2,3,6,7,8-Hexa-BDD, 

1,2,3,7,8-Penta-BDF. 

2. Im Straßenverkehr gelten für innerstaatliche Beförderungen mit Fahrzeugen, die in 

Deutschland zugelassen sind, und für innerstaatliche Beförderungen im 

Eisenbahnverkehr die nachstehenden Einschränkungen zu den Teilen 1 bis 7 des 

ADR/RID: 

2.1 Regelung zu den Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der 

Beförderungsdurchführung nach Unterabschnitt 1.1.3.1 ADR/RID: 

a) Für die Anwendung des Buchstaben a gilt folgende Regelung: 

Bei explosiven Stoffen der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.4 darf die 

Gesamtnettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit/Wagen 3 kg nicht überschreiten. Bei 

Gegenständen mit Explosivstoff der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.3 darf die Bruttomasse je 

Beförderungseinheit/Wagen 5 kg und bei Unterklasse 1.4 50 kg nicht überschreiten. 

Selbstzersetzliche feste und flüssige Stoffe, desensibilisierte explosive feste Stoffe und mit 

selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe der Klasse 4.1, Stoffe der Klasse 4.2 und Stoffe 

der Klasse 4.3, jeweils Verpackungsgruppe I und II, Stoffe der Klasse 5.1 Verpackungsgruppe 

I und Stoffe der Klasse 5.2 dürfen je Stoff 1 kg Nettomasse nicht überschreiten. Für die in den 

Sätzen 1 bis 3 nicht genannten Stoffe und Gegenstände der Klassen 1 bis 9 dürfen die 

Höchstmengen gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR/RID nicht überschritten werden. 

b) (weggefallen) 

c) Für die Anwendung des Buchstaben c gilt folgende Regelung:  

aa) Bei explosiven Stoffen der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.4 darf die 

Gesamtnettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit/Wagen 3 kg nicht überschreiten. 

Bei Gegenständen mit Explosivstoff der Klasse 1 Unterklasse 1.1 bis 1.3 darf die 

Bruttomasse je Beförderungseinheit/Wagen 5 kg und bei Unterklasse 1.4 50 kg nicht 

überschreiten. Selbstzersetzliche feste und flüssige Stoffe, desensibilisierte explosive 

feste Stoffe und mit selbstzersetzlichen Stoffen verwandte Stoffe der Klasse 4.1, Stoffe 

der Klasse 4.2 und Stoffe der Klasse 4.3, jeweils Verpackungsgruppe I und II, Stoffe der 

Klasse 5.1 Verpackungsgruppe I und Stoffe der Klasse 5.2 dürfen je Stoff 1 kg 

Nettomasse nicht überschreiten. 

bb) Für die Beförderung nach Unterabschnitt 1.1.3.1 Buchstabe c ADR/RID müssen 

zusätzlich folgende Vorschriften eingehalten werden:  

– Die „Allgemeinen Verpackungsvorschriften“ nach den Unterabschnitten 4.1.1.1, 

4.1.1.2, 4.1.1.6 und 4.1.1.7 ADR/RID sind zu beachten. 

– Für Stoffe und Gegenstände der Klasse 2 gelten die allgemeinen 

Verpackungsvorschriften nach Unterabschnitt 4.1.6.8 ADR/RID. 

2.2 Regelung zu den Übergangsvorschriften nach den Unterabschnitten 1.6.3.4 und 1.6.3.5 

ADR/RID: 
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a) Die Randnummern 211 184, 211 185 Satz 1 und die Randnummer 211 186 in der für 

innerstaatliche Beförderungen geltenden Fassung der Gefahrgutverordnung Straße in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Juli 1995 (BGBl. I S. 1025) und 

b) die Vorschriften der Anlage Anhang XI Absatz 1.8.4 Satz 3 und 4 und Absatz 1.8.5 in 

der für innerstaatliche Beförderungen geltenden Fassung der Gefahrgutverordnung 

Eisenbahn in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1995 (BGBl. I S. 

1852) gelten für innerstaatliche Beförderungen weiter. 

3. Im Straßenverkehr gelten für innerstaatliche Beförderungen mit Fahrzeugen, die in 

Deutschland zugelassen sind, die nachstehenden Vorschriften und Einschränkungen zu 

den Teilen 8 und 9 des ADR: 

3.1 Verbot von Feuer und offenem Licht 

Bei Ladearbeiten ist der Umgang mit Feuer oder offenem Licht in der Nähe der Fahrzeuge 

oder Container und in den Fahrzeugen oder Containern untersagt. 

3.2 Unterrichtung des Fahrpersonals durch Befüller und Entlader 

Übernimmt der Fahrzeugführer das Befüllen des Tanks, so hat der Befüller ihn in die 

Handhabung der Fülleinrichtung, soweit diese nicht Bestandteil des Fahrzeugs ist, 

einzuweisen. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Entleerungseinrichtung für das 

Beförderungsunternehmen, das als Entlader tätig wird. Diese Einweisung ist schriftlich zu 

dokumentieren. Hinsichtlich der Aufbewahrung dieser Dokumentation gilt Abschnitt 1.3.3 ADR 

in Verbindung mit § 27 Absatz 5 Nummer 2 GGVSEB entsprechend. 

3.3 Überwachung der Fahrzeuge und Container 

Ergänzend zu Kapitel 8.4 sind alle mit orangefarbener Tafel kennzeichnungspflichtigen 

Fahrzeuge und Container entsprechend den Vorgaben nach Abschnitt 8.4.1 ADR zu 

überwachen. Gleiches gilt für Anhänger einer kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheit, 

die von dem Kraftfahrzeug getrennt geparkt werden, sofern diese Anhänger mit gefährlichen 

Gütern in kennzeichnungspflichtiger Menge beladen sind. Satz 2 gilt nicht für die 

Überwachung von Anhängern mit UN 1202. 

4. Im Eisenbahnverkehr gelten für innerstaatliche Beförderungen die nachstehenden 

Vorschriften und Einschränkungen zu den Teilen 1 bis 7 des RID: 

4.1 Hinweise in den Teilen 1 bis 7 RID auf das internationale Frachtrecht finden bei 

innerstaatlichen Beförderungen keine Anwendung. Bei innerstaatlichen Beförderungen 

gelten das anwendbare nationale Frachtrecht sowie mit ihm übereinstimmende 

Beförderungsbedingungen der Beförderer. 

4.2 Gefahrgutbeförderung in Reisezügen 

Gefahrgutbeförderungen in Reisezügen sind vorbehaltlich der Regelungen in den Buchstaben 

a und b verboten. 

a) Die in den Unterabschnitten 1.1.2.2 und 1.1.2.3 in Verbindung mit den Kapiteln 7.6 und 

7.7 RID genannten Regelungen bzw. Sicherheitsvorschriften sind auch für die 

innerstaatliche Beförderung zu beachten. 
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b) Im Übersetzverkehr mit der Eisenbahn über den Hindenburgdamm zwischen Niebüll und 

Westerland (Sylt) ist abweichend von den Unterabschnitten 1.1.2.2 und 1.1.2.3 in 

Verbindung mit den Kapiteln 7.6 und 7.7 RID die Gefahrgutbeförderung in Reisezügen 

unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen erlaubt:  

aa) Folgende Güter sind in folgenden Beförderungsmitteln zur Beförderung zugelassen:  

Gefahrgüter der Klassen 1.4 und 2 bis 9 Beförderung in Versandstücken 

in gedeckten und bedeckten Straßenfahrzeugen 

a) Gefahrgüter der Klasse 2 Gruppen A, O 

und F ohne Nebengefahr giftig, 

b) Gefahrgüter der Klasse 3, Verpackungs- 

gruppe II und III ohne Nebengefahr giftig, 

c) Gefahrgüter der Klasse 8, Verpackungs- 

gruppe II und III ohne Nebengefahr giftig und 

d) Gefahrgüter der Klasse 9, Verpackungs- 

gruppe II und III 

Beförderung in Tanks (Straßentankfahrzeugen, 

Straßenfahrzeugen mit Aufsetztanks und 

Straßenfahrzeugen mit Tankcontainern) 

 

bb) Die Beförderung gefährlicher Güter erfolgt im Huckepackverkehr unter Beachtung der 

Vorschriften nach Unterabschnitt 1.1.4.4 RID. 

cc) Zwischenwagen oder Elemente einer fest gekuppelten Einheit: 

Erfolgt die Beförderung mit einzeln gekuppelten Güterwagen, ist zwischen den Güterwagen, 

auf denen mit gefährlichen Gütern beladene Straßenfahrzeuge verladen sind, und den übrigen 

Güterwagen, auf denen sich Personenkraftfahrzeuge oder mit Fahrgästen besetzte Busse 

befinden, mindestens ein unbeladener Güterwagen oder ein Güterwagen, der nur mit 

Straßenfahrzeugen ohne gefährliches Gut beladen ist, zu befördern. 

Erfolgt die Beförderung mit fest gekuppelten Einheiten, sind zwischen den Elementen der 

Einheit, auf denen mit gefährlichen Gütern beladene Straßenfahrzeuge verladen sind, und den 

übrigen Elementen, auf denen sich Personenkraftfahrzeuge oder mit Fahrgästen besetzte 

Busse befinden, mindestens zwei unbeladene Elemente oder zwei Elemente, die nur mit 

Straßenfahrzeugen ohne gefährliches Gut beladen sind, oder je ein Element der vorstehenden 

Alternativen zu befördern. 

Pro Reisezug darf nur eine kennzeichnungspflichtige Beförderungseinheit am Anfang oder am 

Ende mitgeführt werden. 

dd) Schriftliche Weisungen: 

Schriftliche Weisungen sind in den Straßenfahrzeugen nach den Vorschriften des Abschnitts 

5.4.3 ADR mitzuführen. 

ee) Beförderungsausschluss: 

Die Beförderung von Straßenfahrzeugen mit gefährlichen Gütern in Verpackungen, 

einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen (Large Packagings), 

Straßentankfahrzeugen und Straßenfahrzeugen mit Aufsetztanks ist ausgeschlossen, wenn 

während der Beförderungsdauer mit einer Windstärke von 10 oder mehr (nach Beaufort-

Skala) gerechnet werden kann. 



351 
 

ff) Straßenfahrzeuge mit ungereinigten leeren Tanks: 

Vorstehende Regelungen sind auch bei der Beförderung von Straßenfahrzeugen mit 

ungereinigten leeren Tanks anzuwenden. 

gg) Angaben im Beförderungspapier: 

Die Bezeichnung des gefährlichen Gutes im Beförderungspapier nach dem Sylt-Shuttle-Tarif 

muss den Vorschriften des RID entsprechen. 

5. In der Binnenschifffahrt gelten für innerstaatliche und grenzüberschreitende 

Beförderungen die nachstehenden Vorschriften und Einschränkungen zu den Teilen 1 

bis 9 des ADN: 

5.1 Eine Zustimmung nach Unterabschnitt 7.1.6.11 Anforderung ST01 ADN ist nicht 

erforderlich. 

6. Abweichungen von den Teilen 1 bis 9 ADN für Beförderungen auf dem Rhein 

6.1 Abweichend von den Abschnitten 7.1.5.1 und 7.2.5.1 ADN dürfen Schiffe, die 

gefährliche Güter befördern oder nicht entgast sind, nicht in Schubverbänden enthalten 

sein, deren Abmessungen 195 x 24 m überschreiten. 

6.2 Folgende Übergangsbestimmungen gelten bei der Beförderung nachstehender Stoffe: 

6.2.1 Folgende Stoffe dürfen in Tankschiffen des Typs N geschlossen mit einem Einstelldruck 

des Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 6 kPa (0,06 Bar) (Prüfdruck der 

Ladetanks von 10 kPa (0,10 Bar)) befördert werden:  

a) Alle Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N 

offen, Typ N offen mit Flammendurchschlagsicherung oder Typ N geschlossen mit 

einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 Bar) gefordert 

wird. 

b) Das nachstehend aufgeführte Schiff hatte am 31.12.1986 eine Sondergenehmigung für 

bestimmte Stoffe und ist auf Grund seiner Bauweise, d. h. mit Doppelboden und 

Wallgängen, zugelassen für die Beförderung von den in der separaten Liste 

aufgenommenen Stoffen. 

 

Schiffsname ENI Nummer Stoffliste Nummer 

T.M.S. PIZ EVEREST 0232 6324 1 

 

6.2.2 Folgende Stoffe dürfen in Tankschiffen des Typs N geschlossen mit einem Einstelldruck 

des Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 10 kPa (0,10 Bar) (Prüfdruck der 

Ladetanks von 65 kPa (0,65 Bar)) befördert werden:  

a) Alle Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N 

offen, des Typs N offen mit Flammendurchschlagsicherung oder des Typs N 

geschlossen mit einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 

Bar) gefordert wird. 
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Wenn das Hochgeschwindigkeitsventil umgebaut wird auf 50 kPa (0,50 Bar), dürfen alle 

Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN ein Einstelldruck des 

Hochgeschwindigkeitsventils von 50 kPa (0,50 Bar) gefordert wird, befördert werden. 

b) Das nachstehend aufgeführte Schiff hatte am 31.12.1986 eine Sondergenehmigung für 

bestimmte Stoffe und ist auf Grund seiner Bauweise, d. h. mit Doppelboden und 

Wallgängen, zugelassen für die Beförderung von den in der separaten Liste 

aufgenommenen Stoffen. 

 

Schiffsname ENI Nummer Stoffliste Nummer 

T.M.S. EILTANK 9 0430 4830 5 

 

6.2.3 Folgende Stoffe dürfen in Tankschiffen des Typs C mit einem Einstelldruck des 

Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 9 kPa (0,09 Bar) befördert werden: 

Alle Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N oder 

des Typs C mit einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 10 kPa (0,10 Bar) 

gefordert wird. 

6.2.4 Folgende Stoffe dürfen in Tankschiffen des Typs C mit einem Einstelldruck des 

Hochgeschwindigkeitsventils von mindestens 35 kPa (0,35 Bar) befördert werden: 

Alle Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN mindestens ein Tankschiff des Typs N oder 

des Typs C mit einem Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils von 35 kPa (0,35 Bar) 

gefordert wird. 

Wenn das Hochgeschwindigkeitsventil umgebaut wird auf 50 kPa (0,50 Bar), dürfen alle 

Stoffe, für die in Kapitel 3.2 Tabelle C ADN ein Einstelldruck des Hochgeschwindigkeitsventils 

von 50 kPa (0,50 Bar) gefordert wird, befördert werden. 

Stoffliste Nummer 1: 

UN- 

Nummer 

Klasse und 

Klassifizierungscode 

Verpackungs- 

gruppe 

Benennung und Beschreibung 

1114 3, F1 II BENZEN 

1134 3, F1 III CHLORBENZEN (Phenylchlorid) 

1143 6.1, TF1 I CROTONALDEHYD, STABILISIERT 

1203 3, F1 II BENZIN MIT MEHR ALS 10 % BENZEN 

1218 3, F1 I ISOPREN, STABILISIERT 

1247 3, F1 II METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, 

STABILISIERT 

1267 3, F1 I ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 

1267 3, F1 II ROHERDÖL, MIT MEHR ALS 10% BENZEN 

1268 3, F1 I ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 

% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT 

MEHR ALS 10 % BENZEN 

1268 3, F1 II ERDÖLDESTILLATE, N.A.G. MIT MEHR ALS 10 

% BENZEN oder ERDÖLPRODUKTE, N.A.G. MIT 

MEHR ALS 10 % BENZEN 

1277 3, FC II PROPYLAMIN (1-Aminopropan) 
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1278 3, F1 II 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) 

1296 3, FC II TRIETHYLAMIN 

1578 6.1, T2 II CHLORNITROBENZENE, FEST, 

GESCHMOLZEN 

(p-CHLORNITROBENZEN) 

1591 6.1, T1 III o-DICHLORBENZEN 

1593 6.1, T1 III DICHLORMETHAN (Methylenchlorid) 

1605 6.1, T1 I 1,2-DIBROMETHAN 

1710 6.1, T1 III TRICHLORETHYLEN 

1750 6.1, TC1 II CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG 

1831 8, CT1 I SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND 

1846 6.1, T1 II TETRACHLORKOHLENSTOFF 

1863 3, F1 I DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% 

BENZEN 

1863 3, F1 II DÜSENKRAFTSTOFF MIT MEHR ALS 10% 

BENZEN 

1888 6.1, T1 III CHLOROFORM 

1897 6.1, T1 III TETRACHLORETHYLEN 

1993 3, F1 I ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

MIT MEHR ALS 10 % BENZEN 

1993 3, F1 II ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 

MIT MEHR ALS 10 % BENZEN 

2205 6.1, T1 III ADIPONITRIL 

2238 3, F1 III CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-

CHLORTOLUEN) 

2263 3, F1 II DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-

DIMETHYLCYCLOHEXAN) 

2263 3, F1 II DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-

DIMETHYLCYCLOHEXAN) 

2266 3, FC II DIMETHYL-N-PROPYLAMIN 

2312 6.1, T1 II PHENOL, GESCHMOLZEN 

2333 3, FT1 II ALLYLACETAT 

2733 3, FC II AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. 

(2-AMINOBUTAN) 

2810 6.1, T1 III GIFTIGER, ORGANISCHER, FLÜSSIGER 

STOFF, N.A.G. 

(1,1,2-Trichlorethan) 

2874 6.1, T1 III FURFURYLALKOHOL 

3295 3, F1 I KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. 

MIT MEHR ALS 10 % BENZEN 

3295 3, F1 II KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G. 

MIT MEHR ALS 10 % BENZEN 

3455 6.1, TC2 II CRESOLE, FEST, GESCHMOLZEN 

 

Stofflisten Nummer 2 bis 4 

(weggefallen) 

Stoffliste Nummer 5: 

UN- 

Nummer 

Klasse und 

Klassifizierungscode 

Verpackungs- 

gruppe 

Benennung und Beschreibung 
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1134 3, F1 III CHLORBENZEN (Phenylchlorid) 

1218 3, F1 I ISOPREN, STABILISIERT 

1247 3, F1 II METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, 

STABILISIERT 

1277 3, FC II PROPYLAMIN (1-Aminopropan) 

1278 3, F1 II 1-CHLORPROPAN (Propylchlorid) 

1296 3, FC II TRIETHYLAMIN 

1547 6.1, T1 II ANILIN 

1750 6.1, TC1 II CHLORESSIGSÄURE, LÖSUNG 

1831 8, CT1 I SCHWEFELSÄURE, RAUCHEND 

2238 3, F1 III CHLORTOLUENE (m-, o- oder p-

CHLORTOLUEN) 

2263 3, F1 II DIMETHYLCYCLOHEXANE (cis-1,4-

DIMETHYLCYCLOHEXAN) 

2263 3, F1 II DIMETHYLCYCLOHEXANE (trans-1,4-

DIMETHYLCYCLOHEXAN) 

2266 3, FC II DIMETHYL-N-PROPYLAMIN 

2333 3, FT1 II ALLYLACETAT 

2733 3, FC II AMINE, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G. 

(2-AMINOBUTAN) 

3446 6.1, T2 II NITROTOLUENE, FEST, GESCHMOLZEN 

(o-NITROTOLUEN) 

 

Anlage 3 (zu § 36b) 

Festlegung der Anforderungen für besonders ausgerüstete Fahrzeuge/Wagen und 

Container/Großcontainer nach Abschnitt 7.3.3 Sondervorschrift VC 3 zur Beförderung 

erwärmter flüssiger und fester Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 ADR/RID 

(Fundstelle: BGBl. I 2019, 130 - 136) 

1. Anwendungsbereich 

Erwärmte Stoffe der UN-Nummern 3257 und 3258 dürfen in loser Schüttung in besonders 

ausgerüsteten Fahrzeugen/Wagen oder Containern/Großcontainern befördert werden, wenn 

die nachfolgenden Anforderungen erfüllt werden. 

1.1 Erwärmte flüssige Stoffe, UN-Nummer 3257, sind insbesondere  

– flüssiges Aluminium, 

– Bitumen, 

– flüssiges Eisen, 

– heißes Paraffin (Wachs). 

1.2 Erwärmte feste Stoffe, UN-Nummer 3258, sind insbesondere  

– heiße Brammen (massive Metalle als Halbzeug), 

– Stahlcoils (warm gewalzt), 
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– Aluminiumkrätze, wenn dieses Gut den Grenzwert für die Gasbildung von 1 Liter je 

Kilogramm Masse in einer Stunde gemäß Absatz 2.2.43.1.5 Buchstabe b ADR/RID nicht 

überschreitet, wenn die Temperatur bei Beginn der Beförderung 240 °C oder höher ist. 

2. Allgemeine Anforderungen an die Umschließungen und deren Ladungssicherung 

2.1 Die Umschließungen für das Gefahrgut (z. B. Sandbett mit hydraulisch bewegbarer 

Schutzhaube für den Transport heißer massiver Metalle, Coil-Wannen für den Transport 

von Coils, feuerfest ausgekleidete Tiegel für den Transport flüssiger Metalle, in feste 

Aufleger gesetzte Kübel mit umschließender Schutzhaube unter Schutzgasatmosphäre 

für den Transport heißer Aluminiumkrätze; siehe dazu auch Anhang 1) müssen 

entweder so isoliert sein, dass eine Oberflächentemperatur von 130 °C während des 

Beförderungsvorgangs nicht überschritten wird, oder so aufgestellt sein, dass ein 

Berühren der Umschließung nicht möglich ist. Hiervon ausgenommen ist die Regelung in 

Nummer 5.13 dieser Anlage. In keinem Fall darf durch die Oberflächentemperatur das 

Fahrzeug/der Wagen, insbesondere die Bremsleitungen und elektrischen Leitungen, in 

dessen Funktion beeinträchtigt werden. 

2.2 Die Umschließungen sind gemäß den Grundsätzen der Ladungssicherung nach 

Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR/RID auf dem Fahrzeug/Wagen zu befestigen. Die heißen 

Güter sind in ihren Umschließungen so einzubringen und zu befördern, dass sich die 

relative Lage der Güter zu ihren Umschließungen bei normaler Beförderung nicht ändert 

(Beispiel: Sandbett mit Querverstrebungen bei Brammen, Coil-Wannen, Beförderung in 

loser Schüttung in Behältern). 

2.3 Von der Anbringung von Kennzeichen nach Kapitel 5.3 ADR/RID auf den 

Umschließungen kann abgesehen werden, wenn diese bereits auf dem 

Fahrzeug/Wagen angebracht wurden. 

3. Brand- und Explosionsschutz 

Jede Brandgefahr durch thermische Einwirkung des Stoffes auf die Umschließung, das 

Fahrzeug/den Wagen oder Ladungssicherungshilfsmittel sowie jede Explosionsgefahr durch z. 

B. austretende Dämpfe oder chemische Reaktion entstandener Gase ist zu vermeiden (z.  B. 

durch Schutzgase). 

4. Zusätzliche Anforderungen für die Beförderung flüssiger Metalle in Tiegeln 

4.1 Konstruktion und Prüfung der Tiegel 

Tiegel, die seit dem 1. September 2016 gebaut werden, sind nach dem Stand der Technik 

unter Anwendung eines geeigneten technischen Regelwerks (EN 14025:2013 oder 

gleichwertiges Sicherheitsniveau) konstruktiv zu berechnen und herzustellen. Die konstruktive 

Auslegung ist im Rahmen eines Baumusterprüfverfahrens durch eine Stelle nach § 12 der 

GGVSEB auf Einhaltung der konstruktiven Anforderungen aus dem verwendeten technischen 

Regelwerk zu überprüfen. Hinsichtlich der Anforderungen an die zu prüfenden Unterlagen wird 

auf die Maßgaben der EN 12972:2007 hingewiesen. Über das Ergebnis der 

Baumusterprüfung ist ein qualifizierter Prüfbericht durch die mit der Prüfungsdurchführung 

beauftragte Stelle nach § 12 der GGVSEB auszustellen. Eine Kopie des 

Baumusterprüfberichts ist der Tiegelakte jedes hergestellten Tiegels gemäß Nummer 4.7 

dieser Anlage beizufügen. 
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Bei der Dimensionierung und der Befestigung der Tiegel auf dem Fahrzeug/Wagen sind der 

hydrostatische Druck und die Schwallwirkung des flüssigen Metalls zu berücksichtigen. Dabei 

sind die Beschleunigungen des Absatzes 6.8.2.1.2 ADR bzw. die Beanspruchungen des 

Absatzes 6.8.2.1.2 RID zugrunde zu legen. Diese Anforderung gilt auch für Tiegel, die vor 

dem oben genannten Datum hergestellt wurden. 

Die Verschlüsse der Tiegel sind ebenfalls gemäß einem geeigneten technischen Regelwerk 

auszulegen und so zu gestalten, dass sie auch bei umgekipptem befülltem Tiegel dicht 

bleiben. 

Die Einfüll- und Ausgussöffnungen müssen konstruktiv geschützt werden, z. B. durch Kragen, 

Abweiser, Käfige oder gleichwertige Konstruktionen (siehe dazu die Beispiele in Anhang 2). 

Dabei ist die Schutzeinrichtung an der Tiegeloberseite so auszulegen, dass sie insgesamt 

einer statischen Belastung standhält, die der doppelten Masse des befüllten Tiegels 

entspricht. 

Plastische Verformungen der Schutzeinrichtung durch das Einwirken der oben genannten 

Belastung sind soweit zulässig, wie der Schutz der Einfüll- und Ausgussöffnungen 

gewährleistet bleibt. Die Nachrüstung der Schutzeinrichtung bei vorhandenen Tiegeln war bis 

zum 30. Juni 2018 abzuschließen. 

Die Überprüfung der vorgesehenen Schutzeinrichtung hinsichtlich ihrer konstruktiven 

Auslegung, Dimensionierung und Ausführung je Tiegel obliegt den Stellen nach § 12 der 

GGVSEB. Dazu ist jeweils ein qualifizierter Prüfbericht auszustellen sowie erforderlichenfalls 

nach erfolgtem Anbau eine außerordentliche Prüfung gemäß Nummer 4.5 dieser Anlage 

durchzuführen. Der Prüfbericht über die Schutzeinrichtung sowie gegebenenfalls die 

außerordentliche Prüfung sind der Tiegelakte gemäß Nummer 4.7 dieser Anlage beizufügen. 

4.2 Erstmalige Prüfung der Tiegel vor der Inbetriebnahme 

Die Tiegel sind erstmalig vor Inbetriebnahme durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB unter 

Anwendung der EN 12972:2007 zu prüfen. 

Die Prüfung umfasst mindestens:  

– eine Prüfung der Übereinstimmung mit den Konstruktionsunterlagen oder Gutachten 

unter Berücksichtigung des qualifizierten Prüfberichts über die Baumusterprüfung, 

– eine Bauprüfung, 

– eine Prüfung des inneren und äußeren Zustands, 

– eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüfdruck von 4 Bar; die Tiegel dürfen noch nicht 

feuerfest ausgekleidet oder beschichtet sein, 

– eine Dichtheitsprüfung und eine Funktionsprüfung der Ausrüstungsteile. 

Die Wasserdruckprüfung und Dichtheitsprüfung sind auch mit einer Ersatzdichtung zulässig. 

4.3 Zwischenprüfung der Tiegel 

Die Tiegel sind nach der erstmaligen Prüfung und jeder wiederkehrenden Prüfung nach 

Nummer 4.4 dieser Anlage Zwischenprüfungen durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB, mit 
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Ausnahme der Wasserdruckprüfung und der Innenbesichtigung der metallischen Oberfläche, 

zu unterziehen. Die Zwischenprüfung umfasst die  

– Prüfung des äußeren Zustands, diese schließt auch die Unversehrtheit der Flansch- und 

Deckelverbindungen ein, 

– Wanddickenmessung, 

– zerstörungsfreie Prüfung aller zugänglichen Schweißnähte. 

Die maximale Frist für die Zwischenprüfung beträgt sechs Jahre. Dabei ist auch die Prüfung 

des inneren Zustands durch eine fachkundige Person in Verantwortung des Betreibers 

durchzuführen. 

4.4 Wiederkehrende Prüfung der Tiegel 

Bei jeder Erneuerung der Feuerfestauskleidung (Ausmauerung), spätestens jedoch nach zwölf 

Jahren, ist eine wiederkehrende Prüfung durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB 

durchzuführen. Der Umfang der Prüfung entspricht der nach Nummer 4.3 dieser Anlage zzgl. 

einer Wasserdruckprüfung mit einem Prüfdruck von 4 Bar sowie einer Besichtigung der 

metallischen inneren Oberfläche des Tiegels. Die Wasserdruckprüfung ist auch mit einer 

Ersatzdichtung zulässig. 

4.5 Außerordentliche Prüfung der Tiegel 

Wenn die Sicherheit der Tiegel durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt sein 

kann, ist eine außerordentliche Prüfung durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB in 

entsprechender Anwendung des Absatzes 6.8.2.4.4 ADR/RID durchzuführen. 

4.6 Kennzeichnung der Tiegel 

Die Tiegel sind in entsprechender Anwendung des Absatzes 6.8.2.5.1 ADR/RID auf einem 

Tiegelschild zu kennzeichnen (Kennzeichnung für die Prüfung nach Absatz 6.8.2.4.1 und 

6.8.2.4.2 ADR/RID mit „P“, für die Prüfung nach Absatz 6.8.2.4.3 ADR/RID mit „L“). 

4.7 Führen einer Tiegelakte (Wartungs- und Prüfbuch) 

Die Ergebnisse aller Prüfungen und die der erstmaligen Prüfung zugrundeliegenden 

Unterlagen sind vom Betreiber in der Tiegelakte aufzubewahren. 

4.8 Beförderung der Tiegel 

An die Fahrzeuge für den Straßenverkehr werden folgende zusätzlichen Anforderungen 

gestellt:  

– Das Kraftfahrzeug (Zugmaschine oder Motorwagen) muss seit dem 1. Juli 2017 und der 

Sattelanhänger oder Anhänger ab dem 1. Januar 2021 mit einer Fahrdynamikregelung 

(Electronic Stability Control – ESC) ausgestattet sein. 

– Die Tiegel sind auf den Fahrzeugen/Wagen so zu verladen, dass z. B. Bremsleitungen 

und elektrische Leitungen in ihrer Funktion nicht beeinflusst werden können. 

– Die Tiegel sind auf den Fahrzeugen/Wagen so auszurichten, dass die 

Ausgussöffnungen in oder gegen die Fahrtrichtung angeordnet sind. 
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4.9 Anforderungen an die Fahrzeugführer 

Ergänzend zum Basiskurs nach Unterabschnitt 8.2.1.2 müssen die Fahrzeugführer für die 

Beförderung von flüssigen Metallen in Tiegeln entweder eine Schulungsbescheinigung für den 

Aufbaukurs Tank nach Unterabschnitt 8.2.1.3 ADR besitzen oder eine ergänzende Einweisung 

durch eine fachkundige Person erhalten. Diese soll die folgenden Schwerpunkte beinhalten:  

– besonderes Fahrverhalten der Trägerfahrzeuge mit Tiegeln, 

– allgemeine Grundlagen der Fahrphysik (Fahrstabilität/Kippverhalten, insbesondere 

Schwerpunkthöhe, Schwallwirkung), 

– Grenzen von Fahrdynamikregelungen (ESC) und 

– besondere Maßnahmen, die bei einem Unfall einzuleiten sind. 

Diese Einweisung ist mit Datum, Dauer und wesentlichem Inhalt schriftlich oder elektronisch 

durch den Beförderer zu dokumentieren. 

5. Sondervorschriften für den Transport von flüssigem Eisen in Torpedo- oder 

Rohrpfannenwagen (Pfannen) mit der Eisenbahn 

5.1 Die Pfannen müssen aus einem Blechmaterial und einer geeigneten feuerfesten 

Auskleidung bestehen. Der Blechmantel der Pfanne muss als selbsttragendes System 

auf zwei Stützen aufgebaut sein. 

5.2 Die Pfannen, ihre Einfüllöffnungen und ihre baulichen Ausrüstungen müssen so 

beschaffen sein, dass sie ohne Verlust des Inhalts unter normalen 

Beförderungsbedingungen den statischen und dynamischen Beanspruchungen, wie sie 

in Absatz 6.8.2.1.2 RID festgelegt sind, standhalten. 

5.3 Bei höchster Betriebslast darf die zulässige Beanspruchung im Blechmantel der Pfanne 

6/10 der oberen Streckgrenze (0,6 Re bei 20 °C und 0,75 Re bei 250 °C, je nachdem, 

welcher Wert niedriger ist) nicht überschreiten. 

5.4 Im Blechmantel der Pfannen ist eine ausreichende Zahl von Ausdampflöchern 

anzubringen, deren Durchmesser maximal 10 mm betragen darf. 

5.5 Der feuerfeste Aufbau muss dem Stand der Technik entsprechen. Jede Erneuerung und 

Reparatur des feuerfesten Aufbaus ist durch den Betreiber bzw. Hersteller 

aufzuzeichnen. 

5.6 Die Eigenschaften der feuerfesten Materialien für die Auskleidung von Pfannen sind im 

Rahmen der Qualitätskontrollen vom Betreiber oder Lieferanten durch entsprechende 

Prüfungen zu überwachen. Für die tragenden Teile der Pfannen sind nur geprüfte 

Werkstoffe zu verwenden. Die Prüfung ist durch das Abnahmezeugnis und die 

Bescheinigung nachzuweisen. TRT 042 (VkBl. 2003 Heft 7 Seite 178) gilt entsprechend. 

5.7 Schweißarbeiten am Blechmantel, insbesondere an tragenden Teilen, dürfen nur von 

anerkannten Schweißbetrieben und nur von geprüften Schweißern unter Aufsicht einer 

zugelassenen Schweißaufsichtsperson vorgenommen werden. Die Anforderungen aus 

Absatz 6.8.2.1.23 RID gelten entsprechend. 
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5.8 Die Pfannen sind erstmalig vor der Inbetriebnahme zu prüfen. 

5.9 Die Pfannen sind wiederkehrenden Prüfungen zu unterziehen. Diese umfassen  

– die Wanddickenmessung, 

– die Rissprüfung im Bereich der Auflagerstellen, 

– die Gefügeuntersuchung. 

5.10 Die wiederkehrenden Prüfungen sind spätestens nach acht Jahren durchzuführen. Bei 

jeder Erneuerung der Feuerfestauskleidung (Verschleiß- und Dauerfutter) muss eine 

Innenbesichtigung der metallischen Oberfläche erfolgen. 

5.11 Wenn die Sicherheit der Pfanne durch Ausbesserung, Umbau oder Unfall beeinträchtigt 

sein kann, ist eine außerordentliche Prüfung vorzunehmen. 

5.12 Alle vorstehenden Prüfungen sind durch eine Stelle nach § 12 der GGVSEB 

durchzuführen. Über die Prüfungen sind von den Prüfstellen Bescheinigungen 

auszustellen, die vom Betreiber aufzubewahren sind. 

5.13 Während der Beförderung darf die Oberflächentemperatur im frei zugänglichen Bereich 

des metallischen Außenbehälters 250 °C nicht übersteigen. 

5.14 Die feuerfeste Auskleidung der Pfannen ist vom Betreiber vor dem ersten Einsatz zu 

kontrollieren. 

5.15 Das Aufheizen ist nach einem Aufheizplan entsprechend der gewählten Steinqualität 

und Art der Auskleidung vorzunehmen und zu überwachen. 

5.16 Vor jeder Verwendung ist der ordnungsgemäße Zustand der Pfannen vom Betreiber 

oder Befüller zu überprüfen. Zutreffendenfalls sind Nachbesserungen vorzunehmen. 

Hierüber sind Aufzeichnungen zu führen. 

5.17 Während des Transports ist die Einfüllöffnung der Pfannen mit einem Deckel dicht zu 

verschließen. 

Anhang 1 

 

Bild 1 
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Bild 2 

 

Anhang 2 

Schutzeinrichtung „Kragen“ 
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Schutzeinrichtung „Abweiser“ 

 

 

Schutzeinrichtung „Käfig“ 
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Allgemeines Gesetz zum Schutz  

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin 

(Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG Bln) 

 

in der Fassung vom 11. Oktober 2006 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.2020 (GVBl. S. 274) 

 

Erster Abschnitt  

Aufgaben, Zuständigkeiten und allgemeine Vorschriften  

§ 1  

Aufgaben der Ordnungsbehörden und der Polizei 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr). 2Sie haben im Rahmen dieser 

Aufgabe auch die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in 

Gefahrenfällen zu treffen. 

(2) Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihnen 

durch andere Rechtsvorschriften übertragen sind. 

(3) Die Polizei hat im Rahmen der Gefahrenabwehr auch Straftaten zu verhüten sowie für die 

Verfolgung von Straftaten vorzusorgen (vorbeugende Bekämpfung von Straftaten). 

(4) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn 

gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die 

Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert würde. 

(5) Die Polizei leistet anderen Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen Vollzugshilfe (§§ 

52 bis 54). 

§ 2  

Sachliche Zuständigkeit der Ordnungsbehörden 

(1) Für die Gefahrenabwehr sind die Ordnungsbehörden zuständig (Ordnungsaufgaben). 

(2) Ordnungsbehörden sind die Senatsverwaltungen und die Bezirksämter. 

(3) Nachgeordnete Ordnungsbehörden sind die Sonderbehörden der Hauptverwaltung, die für 

Ordnungsaufgaben zuständig sind. 

(4) 1Die Zuständigkeit der Ordnungsbehörden wird im Einzelnen durch die Anlage zu diesem 

Gesetz (Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben) bestimmt. 2Im Vorgriff auf eine 

Katalogänderung kann der Senat durch Rechtsverordnung einzelne der Hauptverwaltung 

vorbehaltene Ordnungsaufgaben den Bezirken zuweisen. 

(5) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Senatsverwaltung die Befugnisse einer 

nachgeordneten Ordnungsbehörde wahrnehmen. 
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(6) 1Der Senat kann durch Rechtsverordnung bestimmen, dass die den bezirklichen 

Ordnungsbehörden durch dieses Gesetz und andere Gesetze zugewiesenen Aufgaben und 

Befugnisse für die Dienstkräfte im Außendienst einheitlich geregelt und beschränkt werden. 
2Durch die Rechtsverordnung können unterschiedliche Regelungen für Dienstkräfte im 

Parkraumüberwachungsdienst, für Dienstkräfte im Rahmen des 

Verkehrsüberwachungsdienstes und für Dienstkräfte im Rahmen des allgemeinen 

Ordnungsdienstes getroffen werden. 3Durch die Rechtsverordnung ist ferner die Ausrüstung 

der Dienstkräfte entsprechend den ihnen zugewiesenen Aufgaben und Befugnissen einheitlich 

zu regeln. 4In der Rechtsverordnung ist der Gebrauch bestimmter Ausrüstungsgegenstände 

für Notwehr und Nothilfe auf Grund des § 32 des Strafgesetzbuches und des § 227 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches für die Dienstkräfte im Rahmen des 

Verkehrsüberwachungsdienstes sowie die Dienstkräfte im Rahmen des allgemeinen 

Ordnungsdienstes der bezirklichen Ordnungsämter zu begrenzen. 

§ 3  

Hilfszuständigkeit der Berliner Feuerwehr 

(1) 1Die Berliner Feuerwehr wird im Rahmen der Gefahrenabwehr hilfsweise tätig, soweit im 

Zusammenhang mit den ihr obliegenden Aufgaben eine Gefahr abzuwehren ist, deren Abwehr 

durch eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. 2Sie unterrichtet die 

zuständige Behörde unverzüglich von allen diese betreffenden Vorgängen; § 44 bleibt 

unberührt. 

(2) Die Berliner Feuerwehr leistet anderen Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 

Vollzugshilfe (§§ 52 bis 54). 

§ 4  

Verhältnis der Polizei zu den Ordnungsbehörden 

(1) 1Die Polizei wird im Rahmen der Gefahrenabwehr mit Ausnahme der Fälle des § 1 Abs. 1 

Satz 2 und Abs. 3 in eigener Zuständigkeit nur tätig, soweit die Abwehr der Gefahr durch eine 

andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. 2Sie unterrichtet die zuständige 

Behörde unverzüglich von allen diese betreffenden Vorgängen; § 44 bleibt unberührt. 

(2) 1Die Bezirksämter stellen dem Polizeipräsidenten in Berlin auf dessen Ersuchen im Wege 

der Amtshilfe die ihnen zugeordneten Dienstkräfte im Verkehrsüberwachungsdienst zur 

Verfügung. 2Die Dienstkräfte werden hierbei im Rahmen der ihnen allgemein eingeräumten 

Befugnisse tätig. 

§ 5  

Dienstkräfte der Polizei 

(1) Polizei im Sinne dieses Gesetzes ist der Polizeipräsident in Berlin. 

(2) 1Mit der Wahrnehmung bestimmter polizeilicher Aufgaben kann der Senat durch 

Rechtsverordnung Dienstkräfte der Polizei, die nicht Polizeivollzugsbeamte sind, betrauen, 

soweit dafür ein Bedürfnis besteht. 2Die Rechtsverordnung bestimmt die ihnen zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben zugewiesenen polizeilichen Befugnisse nach diesem Gesetz. 
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(3) Der Senat kann sonstigen Personen durch Rechtsverordnung bestimmte polizeiliche 

Befugnisse nur übertragen, wenn sie damit einverstanden sind und ihre Heranziehung zu 

polizeilichen Aufgaben gesetzlich vorgesehen ist. 

§ 6  

Örtliche Zuständigkeit der Polizei 

Die Dienstkräfte der Polizei sind befugt, Amtshandlungen im gesamten Land Berlin 

vorzunehmen. 

§ 7  

Amtshandlungen von Polizeidienstkräften außerhalb des Landes Berlin 

(1) 1Polizeidienstkräfte des Landes Berlin dürfen im Zuständigkeitsbereich eines anderen 

Landes oder des Bundes nur in den Fällen des § 8 Abs. 1 und des Artikels 91 Abs. 2 des 

Grundgesetzes und nur dann tätig werden, wenn das jeweilige Landesrecht oder das 

Bundesrecht es vorsieht. 2Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland dürfen 

Polizeidienstkräfte des Landes Berlin im Zuständigkeitsbereich eines anderen Staates 

Amtshandlungen vornehmen, soweit völkerrechtliche Verträge oder Rechtsakte der 

Europäischen Union dies vorsehen, oder soweit die für Inneres zuständige Senatsverwaltung 

im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen des anderen Staates einer Tätigkeit von 

Berliner Polizeidienstkräften im Ausland allgemein oder im Einzelfall zustimmt. 

(2) Einer Anforderung von Polizeidienstkräften durch ein anderes Land oder den Bund ist zu 

entsprechen, soweit nicht die Verwendung der Polizei im eigenen Lande dringender ist als die 

Unterstützung der Polizei des anderen Landes oder des Bundes, sofern die Anforderung alle 

für die Entscheidung wesentlichen Merkmale des Einsatzauftrages enthält. 

§ 8  

Amtshandlungen von Polizeidienstkräften anderer Länder, 

des Bundes sowie ausländischer Staaten in Berlin 

(1) 1Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des Bundes können im Land Berlin 

Amtshandlungen vornehmen 

1. auf Anforderung oder mit Zustimmung des Polizeipräsidenten in Berlin, 

2. in den Fällen des Artikels 35 Abs. 2 und 3 und des Artikels 91 Abs. 1 des 

Grundgesetzes, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, zur Verfolgung von Straftaten auf 

frischer Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, wenn der 

Polizeipräsident in Berlin die erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann, 

4. zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenentransporten, 

5. zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und zur Gefahrenabwehr in 

den in Verwaltungsabkommen mit anderen Ländern oder mit dem Bund geregelten 

Fällen. 

2In den Fällen der Nummern 3 bis 5 ist der Polizeipräsident in Berlin unverzüglich zu 

unterrichten. 
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(2) 1Werden Polizeidienstkräfte eines anderen Landes oder des Bundes nach Absatz 1 tätig, 

haben sie die gleichen Befugnisse wie die des Landes Berlin. 2Ihre Maßnahmen gelten als 

Maßnahmen des Polizeipräsidenten in Berlin; sie unterliegen insoweit dessen Weisungen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Bedienstete ausländischer Staaten mit 

polizeilichen Aufgaben, soweit völkerrechtliche Verträge oder Rechtsakte der Europäischen 

Union dies vorsehen oder die für Inneres zuständige Senatsverwaltung Amtshandlungen 

dieser Bediensteten allgemein oder im Einzelfall zustimmt. 

§ 9  

Aufsichtsbehörden; Eingriffsrecht 

(1) 1Die Dienst- und Fachaufsicht über die nachgeordneten Ordnungsbehörden führen die 

Senatsverwaltungen innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche. 2Die Vorschriften der §§ 9 bis 13a 

des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes gelten auch für Ordnungsaufgaben der 

Bezirksverwaltungen. 

(2) Die Dienst- und Fachaufsicht über das Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten, das Landesamt für Einwanderung und die Polizei führt die für 

Inneres zuständige Senatsverwaltung; soweit dem Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten und der Polizei nach § 2 Absatz 4 Ordnungsaufgaben zugewiesen 

sind, führen die Senatsverwaltungen die Fachaufsicht innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche. 

(3) Die Aufsichtsbehörden können innerhalb ihrer Zuständigkeitsbereiche 

Verwaltungsvorschriften erlassen. 

(4) Bei bezirklichen Ordnungsaufgaben des Einwohnerwesens kann auch das Landesamt für 

Bürger- und Ordnungsangelegenheiten einen Eingriff nach § 13a Abs. 1 des Allgemeinen 

Zuständigkeitsgesetzes vornehmen. 

§ 10  

Informationspflicht; Fachaufsicht 

(1) Ordnungsbehörden, nachgeordnete Ordnungsbehörden, Polizei und zuständige 

Aufsichtsbehörden unterrichten sich gegenseitig von allen wichtigen Wahrnehmungen auf dem 

Gebiet der Gefahrenabwehr (Informationspflicht). 

(2) Die Fachaufsicht erstreckt sich auf die recht- und ordnungsmäßige Erledigung der 

Aufgaben der nachgeordneten Ordnungsbehörden und der Polizei und auf die 

zweckentsprechende Handhabung des Verwaltungsermessens. 

(3) In Ausübung der Fachaufsicht kann die Aufsichtsbehörde 

1. Auskünfte, Berichte, die Vorlage von Akten und sonstigen Unterlagen fordern und 

Prüfungen anordnen (Informationsrecht), 

2. Einzelweisungen erteilen (Weisungsrecht), 

3. eine Angelegenheit an sich ziehen, wenn eine erteilte Einzelweisung nicht befolgt wird 

(Eintrittsrecht). 
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§ 11  

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen haben die Ordnungsbehörden und 

die Polizei diejenige zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am 

wenigsten beeinträchtigt. 

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg 

erkennbar außer Verhältnis steht. 

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er 

nicht erreicht werden kann. 

§ 12  

Ermessen, Wahl der Mittel 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei treffen ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem 

Ermessen. 

(2) 1Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines 

davon bestimmt wird. 2Der betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso 

wirksames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt 

wird. 

§ 13  

Verantwortlichkeit für das Verhalten einer Person 

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen diese Person zu 

richten. 

(2) 1Ist diese Person noch nicht 14 Jahre alt, so können die Maßnahmen auch gegen die 

Person gerichtet werden, die zur Aufsicht über sie verpflichtet ist. 2Ist für die Person ein 

Betreuer bestellt, so können die Maßnahmen auch gegen den Betreuer im Rahmen seines 

Aufgabenbereichs gerichtet werden. 

(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausübung der 

Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere 

Person zu der Verrichtung bestellt hat. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes 

oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu 

richten ist. 

§ 14  

Verantwortlichkeit für Tiere oder den Zustand einer Sache 

(1) Geht von einem Tier oder von einer Sache eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen 

gegen den Inhaber der tatsächlichen Gewalt zu richten. 

(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes, die sich auf Sachen beziehen, sind auch auf Tiere 

anzuwenden. 
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(3) 1Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten 

gerichtet werden. 2Das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt sie ohne den 

Willen des Eigentümers oder Berechtigten ausübt. 

(4) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen auch gegen 

denjenigen gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes 

oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu 

richten ist. 

§ 15  

Unmittelbare Ausführung einer Maßnahme 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Maßnahme selbst oder durch einen 

Beauftragten unmittelbar ausführen, wenn der Zweck der Maßnahme durch Inanspruchnahme 

der nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig erreicht werden kann. 
2Die von der Maßnahme betroffene Person ist unverzüglich zu unterrichten. 

(2) 1Die durch die unmittelbare Ausführung einer Maßnahme entstehenden Kosten werden 

von den nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen erhoben. 2Mehrere Verantwortliche haften 

als Gesamtschuldner. 3Die Kosten können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 

beigetrieben werden. 4Die Erhebung von Kosten nach dem Gesetz über Gebühren und 

Beiträge bleibt unberührt. 

(3) 1Wird eine Maßnahme durch einen Beauftragten ausgeführt, so bestehen die Kosten in 

dem Betrag, der an den Beauftragten zu zahlen ist. 2Wird eine Maßnahme durch die 

Ordnungsbehörde oder die Polizei selbst ausgeführt, so bestehen die Kosten in ihren durch 

die Maßnahme unmittelbar entstehenden zusätzlichen personellen und sächlichen 

Aufwendungen. 

§ 16  

Inanspruchnahme von nicht verantwortlichen und nicht verdächtigen Personen 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können Maßnahmen auch gegen andere Personen 

als die nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen richten, wenn 

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist, 

2. Maßnahmen gegen die nach den §§ 13 oder 14 Verantwortlichen nicht oder nicht 

rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg versprechen, 

3. sie die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren 

können und 

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger 

Pflichten in Anspruch genommen werden können. 

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrecht erhalten werden, solange die Abwehr 

der Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist. 

(3) Maßnahmen zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten, insbesondere die 

Verarbeitung personenbezogener Daten, sind grundsätzlich nur gegen Personen zu richten, 
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bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten begehen werden; zu 

berücksichtigen ist dabei vor allem der Verdacht, dass sie bereits Straftaten begangen haben 

sowie die Art und Begehensweise dieser Straftaten. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes 

oder andere Rechtsvorschriften abschließend bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu 

richten ist. 

Zweiter Abschnitt  

Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei  

Erster Unterabschnitt  

Allgemeine und besondere Befugnisse  

§ 17  

Allgemeine Befugnisse, Begriff der Straftat von erheblicher Bedeutung 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die notwendigen Maßnahmen treffen, um 

eine im einzelnen Falle bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

(Gefahr) abzuwehren, soweit nicht die §§ 18 bis 51 ihre Befugnisse besonders regeln. 

(2) 1Zur Erfüllung der Aufgaben, die den Ordnungsbehörden und der Polizei durch andere 

Rechtsvorschriften übertragen sind (§ 1 Abs. 2), haben sie die dort vorgesehenen Befugnisse. 
2Soweit solche Rechtsvorschriften Befugnisse der Ordnungsbehörden und der Polizei nicht 

abschließend regeln, haben sie die Befugnisse, die ihnen nach diesem Gesetz zustehen. 

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind 

1. alle Verbrechen und alle weiteren in § 100a der Strafprozessordnung aufgeführten 

Straftaten, 

2. Straftaten nach den §§ 176, 224, 232 Abs. 1, §§ 233 und 233a Abs. 2 des 

Strafgesetzbuches, 

3. Straftaten nach den §§ 243 und 244 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Strafgesetzbuches, soweit 

sie organisiert, insbesondere banden-, gewerbs- oder serienmäßig begangen werden. 

(4) Straftaten, die sich auf eine Schädigung der Umwelt oder auf gemeinschaftswidrige 

Wirtschaftsformen, insbesondere illegale Beschäftigung beziehen und geeignet sind, die 

Sicherheit der Bevölkerung zu beeinträchtigen, stehen Straftaten von erheblicher Bedeutung 

im Sinne des Absatzes 3 gleich. 

§ 18  

Ermittlungen, Befragungen, Datenerhebungen 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Klärung des Sachverhalts in einer 

bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Angelegenheit Ermittlungen anstellen, 

insbesondere Befragungen nach Absatz 3 und 4 durchführen. 2Sie können in diesem 

Zusammenhang personenbezogene Daten über die in den §§ 13, 14 und 16 genannten und 

andere Personen erheben, wenn das zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der ihnen 

durch andere Rechtsvorschriften übertragenen Aufgaben erforderlich ist. 3Die Polizei kann 

ferner personenbezogene Daten erheben, wenn das 
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1. zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung, 

2. zur vorbeugenden Bekämpfung von sonstigen Straftaten, die organisiert, insbesondere 

banden-, gewerbs- oder serienmäßig begangen werden und mit einer Höchststrafe von 

mehr als drei Jahren bedroht sind, 

3. zum Schutz privater Rechte oder 

4. zur Leistung von Vollzugshilfe 

erforderlich ist. 

(2) 1Ermittlungen sind offen durchzuführen. 2Verdeckt dürfen sie außer in den in diesem 

Gesetz zugelassenen Fällen nur durchgeführt werden, wenn ohne diese Maßnahme die 

Erfüllung der Aufgaben gefährdet wäre oder wenn anzunehmen ist, dass dies dem 

überwiegenden Interesse der betroffenen Person entspricht. 

(3) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person befragen, wenn Tatsachen 

die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche Angaben machen kann, die für die 

Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe erforderlich sind. 
2Für die Dauer der Befragung kann der Befragte angehalten werden. 3Der Befragte ist 

verpflichtet, Namen, Vornamen, Tag und Ort der Geburt und Wohnungsanschrift anzugeben. 
4Zu weiteren Auskünften ist er nur verpflichtet, soweit für ihn gesetzliche Handlungspflichten 

bestehen. 

(4) Befragungen sind grundsätzlich an die betroffene Person zu richten; ohne deren Kenntnis 

können Dritte befragt werden, wenn die Befragung der betroffenen Person 

1. nicht oder nicht rechtzeitig möglich ist, 

2. einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern würde und schutzwürdige Belange 

der betroffenen Person nicht entgegenstehen, 

3. die Erfüllung der Aufgaben gefährden würde. 

(5) 1Der Befragte ist in geeigneter Weise auf 

1. die Rechtsgrundlagen der Befragung, 

2. eine bestehende Auskunftspflicht oder die Freiwilligkeit der Auskunft 

hinzuweisen. 2Der Hinweis kann unterbleiben, wenn hierdurch die Erfüllung der 

ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgaben erheblich erschwert oder gefährdet würde. 

(6) Die §§ 52 bis 55 und 136a der Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

§ 19  

Erhebung von Daten zur Vorbereitung  

für die Hilfeleistung in Gefahrenfällen 

1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können über 

1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden, 
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2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr 

ausgehen kann, 

3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen, 

4. Verantwortliche für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit, die nicht dem 

Versammlungsgesetz unterliegen, 

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere Daten 

über die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten 

Personengruppen erheben, soweit das zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln 

in Gefahrenfällen erforderlich ist. 2Eine verdeckte Datenerhebung ist unzulässig. 3Sind die 

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben worden, ist ihr dies sowie der Zweck der 

beabsichtigten Nutzung mitzuteilen. 4Gegen die Datenerhebung nach Satz 1 ist der 

Widerspruch zulässig. 

§ 19a  

Videoüberwachung zur Eigensicherung 

(1) 1Die Polizei kann bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Verkehrsraum 

Bildaufzeichnungen durch den Einsatz optisch-elektronischer Mittel in Fahrzeugen der Polizei 

anfertigen, wenn dies nach den Umständen zum Schutz der Polizeivollzugsbeamtinnen und -

beamten oder Dritter gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. 2Dabei dürfen 

auch personenbezogene Daten über Dritte erhoben werden, soweit dies unvermeidbar ist, um 

die Maßnahme nach Satz 1 durchführen zu können. 

(2) Der Einsatz der optisch-elektronischen Mittel ist durch geeignete Maßnahmen erkennbar 

zu machen oder der betroffenen Person mitzuteilen, wenn er nicht offenkundig ist. 

(3) Die Bildaufzeichnungen sind unverzüglich, spätestens aber am Tage nach dem Anfertigen 

zu löschen, soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 

(4) § 42 Abs. 4 bleibt unberührt. 

§ 20  

Vorladung 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person schriftlich, elektronisch oder 

mündlich vorladen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche Angaben 

machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten ordnungsbehördlichen oder 

polizeilichen Aufgabe erforderlich sind, 

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist. 

(2) 1Bei der Vorladung soll deren Grund und die Art der beabsichtigten 

erkennungsdienstlichen Maßnahmen angegeben werden. 2Bei der Festsetzung des Zeitpunkts 

soll auf den Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse der betroffenen Person Rücksicht 

genommen werden. 

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, so 

kann sie von der Polizei zwangsweise durchgesetzt werden, 
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1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

erforderlich sind, 

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen. 

(4) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als Zeugen erscheinen oder die 

als Sachverständige herangezogen werden, gilt das Justizvergütungs- und -

entschädigungsgesetz entsprechend. 

§ 21  

Identitätsfeststellung 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die Identität einer Person feststellen, wenn 

das zur Abwehr einer Gefahr oder zur Erfüllung der ihnen durch andere Rechtsvorschriften 

übertragenen Aufgaben (§ 1 Abs. 2) erforderlich ist. 

(2) Die Polizei kann ferner die Identität einer Person feststellen, 

1. wenn die Person sich an einem Ort aufhält, 

a) 

von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

aa) 

dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben, 

bb) 

sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen, 

cc) 

sich dort gesuchte Straftäter verbergen, 

b) 

an dem Personen der Prostitution nachgehen, 

2. wenn das zum Schutz privater Rechte (§ 1 Abs. 4) oder zur Leistung von Vollzugshilfe 

(§ 1 Abs. 5) erforderlich ist, 

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem 

öffentlichen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem anderen besonders gefährdeten 

Objekt oder in dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass in oder an einem Objekt dieser Art Straftaten begangen werden 

sollen, durch die Personen oder dieses Objekt gefährdet sind, und die 

Identitätsfeststellung auf Grund der Gefährdungslage oder personenbezogener 

Anhaltspunkte erforderlich ist, 

4. wenn sie an einer Kontrollstelle angetroffen wird, die von der Polizei eingerichtet 

worden ist, um eine Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuches, eine der in dieser 

Vorschrift genannten Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 oder 
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nach § 255 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit der vorgenannten Straftat zu 

verhüten, und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass solche Straftaten begangen 

werden sollen. Die Einrichtung der Kontrollstelle ist außer bei Gefahr im Verzug nur mit 

Zustimmung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung zulässig. Die Polizei kann 

mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen. 

(3) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können die zur Feststellung der Identität 

erforderlichen Maßnahmen treffen. 2Sie können die Person insbesondere anhalten, sie nach 

ihren Personalien befragen und verlangen, dass sie Angaben zur Feststellung ihrer Identität 

macht und mitgeführte Ausweispapiere zur Prüfung aushändigt. 3Die Polizei kann die Person 

festhalten und zur Dienststelle bringen, wenn die Identität auf andere Weise nicht oder nur 

unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 4Unter den Voraussetzungen des 

Satzes 3 können die Person und die von ihr mitgeführten Sachen durchsucht werden. 

§ 21a  

Medizinische und molekulargenetische Untersuchungen 

(1) 1Die Polizei kann medizinische Untersuchungen anordnen, wenn eine nach § 21 zulässige 

Identitätsfeststellung einer Person, die 

1. verstorben ist oder 

2. sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder 

sich sonst in hilfloser Lage befindet, 

auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. 2§ 81a Abs. 1 

Satz 2 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

(2) 1An dem durch Maßnahmen nach Absatz 1 erlangten Material sowie am aufgefundenen 

Spurenmaterial von Vermissten dürfen zum Zwecke der Identitätsfeststellung 

molekulargenetische Untersuchungen durchgeführt sowie die gewonnenen DNA-

Identifizierungsmuster in einer Datei gespeichert werden. 2Die DNA-Identifizierungsmuster 

sind unverzüglich zu löschen, wenn der Zweck der Maßnahme nach Absatz 1 erreicht ist. 3§ 

81g Abs. 2 der Strafprozessordnung gilt entsprechend. 

(3) 1Molekulargenetische Untersuchungen bedürfen der richterlichen Anordnung. 2Zuständig 

ist das Amtsgericht Tiergarten. 3§ 25 Abs. 5 Satz 14 dieses Gesetzes sowie § 81f Abs. 2 der 

Strafprozessordnung gelten entsprechend. 

§ 22  

Prüfung von Berechtigungsscheinen 

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur 

Prüfung ausgehändigt wird, wenn die Person auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer 

vollziehbaren Auflage in einem Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein 

mitzuführen. 

§ 23  

Erkennungsdienstliche Maßnahmen 

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn 
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1. eine nach § 21 zulässige Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht oder nur unter 

erheblichen Schwierigkeiten möglich ist, 

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich ist, weil die betroffene 

Person verdächtig ist, eine Straftat begangen zu haben, und wegen der Art oder 

Begehensweise der Tat die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten besteht. 

(2) Ist die Identität festgestellt, so sind in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die im 

Zusammenhang mit der Feststellung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu 

vernichten, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist zu Zwecken des Absatzes 1 Nr. 2 oder 

nach anderen Rechtsvorschriften zulässig. 

(3) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere 

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken, 

2. die Aufnahme von Lichtbildern, 

3. Messungen und die Feststellung anderer äußerer körperlicher Merkmale. 

(4) Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit sind unzulässig. 

§ 24  

Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen 

(1) 1Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen, nicht dem 

Versammlungsgesetz unterliegenden Veranstaltungen oder Ansammlungen 

personenbezogene Daten durch Ermittlungen oder durch den Einsatz technischer Mittel zur 

Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen von Teilnehmern erheben, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten begangen werden. 2Dabei dürfen auch 

personenbezogene Daten über Dritte erhoben werden, soweit das unvermeidbar ist, um eine 

Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. 3Verdeckte Bild- und Tonaufzeichnungen 

sind unzulässig. 

(2) Bild- und Tonaufzeichnungen, daraus sowie bei Ermittlungen nach Absatz 1 gewonnene 

personenbezogene Daten sind spätestens zwei Monate nach der Datenerhebung zu löschen 

oder zu vernichten, soweit diese nicht zur Verfolgung von Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die 

Person künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird. 

(3) § 42 Abs. 4 sowie § 48 Abs. 6 und 7 bleiben unberührt. 

(4) 1Bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen, nicht dem Versammlungsgesetz 

unterliegenden Großveranstaltungen, die im Rahmen einer vom übrigen Straßenland sichtbar 

abgegrenzten Sondernutzung durchgeführt werden, dürfen Polizei und Rettungsdienstkräfte 

zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben die Bildaufnahmen verarbeiten, die von der 

Veranstalterin oder dem Veranstalter gemäß § 31b des Berliner Datenschutzgesetzes oder § 

6b des Bundesdatenschutzgesetzes zur ordnungsgemäßen Durchführung der Veranstaltung 

gefertigt werden. 2Großveranstaltungen sind Veranstaltungen, die nach Art und Größe die 

Annahme rechtfertigen, dass erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit entstehen 

können. 
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§ 24a  

Datenerhebung an gefährdeten Objekten 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 3 kann die Polizei an einem gefährdeten 

Objekt, insbesondere an einem Gebäude oder einem sonstigen Bauwerk von öffentlichem 

Interesse, einer Religionsstätte, einem Denkmal oder einem Friedhof, oder, soweit zur 

Zweckerreichung zwingend erforderlich, den unmittelbar im Zusammenhang mit dem Objekt 

stehenden Grün- oder Straßenflächen personenbezogene Daten durch Anfertigung von 

Bildaufnahmen erheben und die Bilder zur Beobachtung übertragen und aufzeichnen, wenn 

tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass an oder in einem Objekt dieser 

Art Straftaten drohen. 

(2) Der Umstand der Beobachtung und Aufzeichnung und die datenverarbeitende Stelle sind 

durch Beschilderung erkennbar zu machen. 

(3) Bildaufzeichnungen sind unverzüglich zu vernichten oder zu löschen, soweit sie nicht zur 

Verfolgung von Straftaten benötigt werden. 

(4) Werden durch die Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person 

zugeordnet, so ist diese entsprechend § 10 Abs. 5 des Berliner Datenschutzgesetzes über 

eine Verarbeitung zu benachrichtigen, soweit die Daten nicht entsprechend Absatz 3 

unverzüglich gelöscht oder vernichtet werden. 

§ 24b  

Datenerhebung in öffentlichen Verkehrseinrichtungen 

(1) Zur Abwehr und zum Erkennen von Straftaten von erheblicher Bedeutung kann die Polizei 

in öffentlich zugänglichen Räumen des öffentlichen Personennahverkehrs personenbezogene 

Daten durch Anfertigung von Bildaufnahmen erheben und die Bilder zur Beobachtung 

übertragen und speichern, wenn sich aus einer nachvollziehbar dokumentierten 

Lagebeurteilung ein hinreichender Anlass für die Datenerhebung ergibt. 

(2) § 24a Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend. 

§ 24c 

Anlassbezogene automatische Kennzeichenfahndung 

(1) Die Polizei kann die Kennzeichen von Fahrzeugen ohne Wissen der Person durch den 

Einsatz technischer Mittel automatisiert erheben, wenn 

1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person 

erforderlich ist, 

2. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforderlich ist und die Voraussetzungen 

für eine Identitätsfeststellung nach § 21 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a 

Doppelbuchstabe aa, Nummer 3 oder Nummer 4 vorliegen oder 

3. eine Person oder ein Fahrzeug nach § 27 Absatz 1 und 2 polizeilich ausgeschrieben 

wurde und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die für die Ausschreibung 

relevante Begehung von Straftaten von erheblicher Bedeutung unmittelbar bevorsteht. 
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(2) 1Die erhobenen Daten können mit zur Abwehr der Gefahr nach Absatz 1 gespeicherten 

polizeilichen Daten automatisch abgeglichen werden. 2Im Trefferfall ist unverzüglich die 

Datenübereinstimmung zu überprüfen. 3Bei Datenübereinstimmung können die Daten 

polizeilich verarbeitet und im Falle des Absatzes 1 Nummer 3 zusammen mit den gewonnenen 

Erkenntnissen an die ausschreibende Stelle übermittelt werden. 4Andernfalls sind sie sofort zu 

löschen. 

(3) 1Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus von Berlin jährlich über die nach den 

Absätzen 1 und 2 getroffenen Maßnahmen. 2Der Bericht enthält Angaben über Anlass, Ort 

und Dauer der Maßnahmen. 

§ 25  

Datenerhebung durch längerfristige Observation  

und Einsatz technischer Mittel 

(1) 1Die Polizei kann personenbezogene Daten durch 

1. eine planmäßig angelegte Beobachtung einer Person, die durchgehend länger als 24 

Stunden oder an mehr als zwei Tagen durchgeführt werden soll (längerfristige 

Observation), 

2. einen verdeckten Einsatz technischer Mittel, insbesondere zur Anfertigung von 

Bildaufnahmen oder -aufzeichnungen sowie zum Abhören oder Aufzeichnen des nicht 

öffentlich gesprochenen Wortes, 

nur erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat von erheblicher 

Bedeutung begangen werden soll. 2Die Maßnahmen sind nur zulässig, wenn die vorbeugende 

Bekämpfung der Straftat auf andere Weise aussichtslos erscheint und die Maßnahme nicht 

außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhalts steht. 

(2) 1Maßnahmen nach Absatz 1 können sich richten gegen 

1. Personen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Straftaten von 

erheblicher Bedeutung begehen werden, 

2. andere Personen, wenn die Maßnahme zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten 

unerlässlich ist; dies ist anzunehmen, wenn eine in Nummer 1 genannte Person sich 

dieser Personen zu den in Nummer 1 genannten Zwecken bedienen will, 

3. jede Person, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit einer Person erforderlich ist. 

2Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über Dritte erhoben werden, soweit das 

unvermeidbar ist, um eine Datenerhebung nach Absatz 1 durchführen zu können. 

(3) 1Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch die Behördenleitung beziehungsweise ihre 

Vertretung im Amt angeordnet, soweit nicht nach Absatz 5 eine richterliche Anordnung 

erforderlich ist. 2Die Behördenleitung kann ihre Anordnungsbefugnis auf die Leitung des 

Landeskriminalamtes und ihre Vertretung im Amt sowie die Leitungen der Direktionen und ihre 

Vertretungen im Amt übertragen. 3Erforderlichkeit und Zweck der Maßnahmen sind durch die 

anordnende Person zu dokumentieren. 
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(4) 1In oder aus Wohnungen kann die Polizei ohne Kenntnis der betroffenen Personen Daten 

nur erheben, wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit 

einer Person unerlässlich ist. 2§ 36 Abs. 5 gilt entsprechend, soweit die Datenerhebung nicht 

mit technischen Mitteln erfolgt. 

(4a) 1Das Abhören oder Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes durch den 

Einsatz technischer Mittel darf in oder aus Wohnungen nur angeordnet werden, soweit auf 

Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art der zu überwachenden 

Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu überwachenden Personen zueinander, 

anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich privater 

Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 2Gespräche in Betriebs- oder 

Geschäftsräumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 

zuzurechnen. 3Das Gleiche gilt für Gespräche über begangene Straftaten und Verabredungen 

oder Aufforderungen zu Straftaten. 4Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu 

unterbrechen, soweit sich während der Überwachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 

Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst 

werden. 5Ist das Abhören und Aufzeichnen unterbrochen worden, darf diese Maßnahme unter 

den Voraussetzungen des Satzes 1 fortgeführt werden. 6Die Datenerhebung, die in den 

Kernbereich privater Lebensgestaltung eingreift, ist unzulässig. 7Die erhobenen Daten sind 

unverzüglich zu löschen. 8Erkenntnisse über solche Daten dürfen nicht verwertet werden. 9Die 

Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung sind zu dokumentieren. 10Die 

Datenerhebung nach Satz 1 ist unzulässig, soweit durch sie in ein durch ein Amts- oder 

Berufsgeheimnis geschütztes Vertrauensverhältnis im Sinne der §§ 53 und 53a der 

Strafprozessordnung eingegriffen wird. 

(5) 1Maßnahmen nach den Absätzen 4 und 4a sowie das Abhören oder Aufzeichnen des nicht 

öffentlich gesprochenen Wortes außerhalb von Wohnungen durch den Einsatz technischer 

Mittel dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter angeordnet werden. 
2Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. 3Hat die Polizei bei Gefahr im Verzug die 

Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die richterliche Bestätigung der 

Anordnung; dies gilt auch, wenn die Maßnahme bereits beendet ist. 4Die Anordnung tritt außer 

Kraft, wenn sie nicht binnen drei Tagen von dem Richter bestätigt wird. 5Die Anordnung des 

Richters bedarf der Schriftform. 6In dieser schriftlichen Anordnung sind insbesondere 

1. die Voraussetzungen und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte, 

2. soweit bekannt Name und Anschrift des Betroffenen, gegen den sich die Maßnahme 

richtet, 

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, 

4. die Wohnung oder Räume, in oder aus denen die Daten erhoben werden sollen, und 

5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Daten 

zu bestimmen. 7Sie ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 8Verlängerungen um jeweils 

nicht mehr als drei weitere Monate sind auf Antrag zulässig, soweit die Voraussetzungen der 

Anordnung fortbestehen. 9Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die 

Maßnahme unverzüglich zu beenden. 10Das anordnende Gericht ist fortlaufend über den 

Verlauf, die Ergebnisse und die darauf beruhenden Maßnahmen zu unterrichten. 11Liegen die 

Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so ordnet es die Aufhebung der 
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Datenerhebung an. 12Polizeiliche Maßnahmen nach Absatz 4a können durch das anordnende 

Gericht jederzeit aufgehoben, geändert oder angeordnet werden. 13Soweit ein 

Verwertungsverbot nach Absatz 4a Satz 8 in Betracht kommt, hat die Polizei unverzüglich eine 

Entscheidung des anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der erlangten Erkenntnisse 

herbeizuführen. 14Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren 

in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(5a) 1Nach den Absätzen 4 und 4a erlangte personenbezogene Daten sind besonders zu 

kennzeichnen. 2Nach einer Übermittlung ist die Kennzeichnung durch die Empfänger 

aufrechtzuerhalten. 3Solche Daten dürfen für einen anderen Zweck verwendet werden, soweit 

dies 

1. zur Verfolgung von besonders schweren Straftaten, die nach der Strafprozessordnung 

die Wohnraumüberwachung rechtfertigen, oder 

2. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr im Sinne des Absatzes 4 

erforderlich ist. 4Die Zweckänderung muss im Einzelfall festgestellt und dokumentiert werden. 

(6) 1Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für das Abhören und Aufzeichnen, wenn das technische 

Mittel ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen 

mitgeführt oder verwendet wird. 2Das Abhören und Aufzeichnen in oder aus Wohnungen wird 

durch einen Beamten des höheren Dienstes angeordnet. 3Aufzeichnungen sind unverzüglich 

nach Beendigung des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur Abwehr einer Gefahr 

oder zur Strafverfolgung benötigt. 4Die erlangten Erkenntnisse dürfen außer bei Gefahr im 

Verzug nur verwendet werden, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich 

festgestellt worden ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich 

nachzuholen, § 37 Abs. 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(7) 1Nach Abschluss einer Maßnahme nach den Absätzen 4 und 4a ist die betroffene Person 

von dem Überwachungsvorgang zu benachrichtigen. 2Bei einer Person nach § 25 Abs. 2 Satz 

1 Nr. 2 unterbleibt die Benachrichtigung, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Ermittlungen 

möglich wäre oder überwiegende schutzwürdige Belange anderer Betroffener 

entgegenstehen. 3Gegenüber solchen Personen, die sich als Gast oder sonst zufällig in der 

überwachten Wohnung aufgehalten haben, kann die Benachrichtigung auch unterbleiben, 

wenn die Überwachung keine verwertbaren Ergebnisse erbracht hat. 4Im Übrigen erfolgt die 

Benachrichtigung, sobald dies ohne Gefährdung des Maßnahmezwecks oder von Gesundheit, 

Leben oder Freiheit einer Person oder von bedeutenden Vermögenswerten geschehen kann. 
5Auf die Möglichkeit nachträglichen Rechtsschutzes ist hinzuweisen. 6Erfolgt die 

Benachrichtigung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Maßnahme, 

bedarf die weitere Zurückstellung der Benachrichtigung der richterlichen Zustimmung. 
7Entsprechendes gilt nach Ablauf von jeweils weiteren sechs Monaten. 8Ist wegen des die 

Wohnraumüberwachung auslösenden Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren 

gegen einen Betroffenen eingeleitet worden, ist die Benachrichtigung in Abstimmung mit der 

Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des Ermittlungsverfahrens zulässt. 9In 

diesem Fall gelten die Regelungen der Strafprozessordnung; im Übrigen gilt für die 

gerichtliche Zuständigkeit und das Verfahren Absatz 5 Satz 3 und 13 entsprechend. 

(7a) 1Nach Abschluss einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, die keine Maßnahme 

nach Absatz 4 oder Absatz 4a darstellt, ist die betroffene Person von dem 

Überwachungsvorgang zu benachrichtigen, sobald dies ohne Gefährdung des 
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Maßnahmezwecks geschehen kann. 2Die Benachrichtigung ist dann nicht geboten, wenn 

keine Aufzeichnungen mit personenbezogenen Daten erstellt wurden. 3Wenn sich an den 

auslösenden Sachverhalt ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die betroffene 

Person anschließt, entscheidet die Staatsanwaltschaft über den Zeitpunkt der 

Benachrichtigung. 

(8) 1Sind Unterlagen, die durch Maßnahmen der in Absatz 5 und 6 genannten Art erlangt 

worden sind, für den der Anordnung zugrunde liegenden Zweck, zur Strafverfolgung oder zur 

Strafvollstreckung nicht mehr erforderlich, so sind sie zu vernichten. 2Das gilt auch für 

Unterlagen, deren Rechtmäßigkeit nicht richterlich bestätigt worden ist. 3Sind die Unterlagen 

für Zwecke der Strafverfolgung oder der Strafvollstreckung verwendet worden, so ist vor ihrer 

Vernichtung die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. 4Über die Vernichtung ist 

eine Niederschrift anzufertigen. 5Eine Verwendung für andere Zwecke ist unzulässig. 

(9) Bild- und Tonaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen Aufzeichnungsgerät angefertigt 

wurden und ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich die Datenerhebungen nicht 

richteten, sind unverzüglich, sofern technisch möglich, automatisch zu vernichten, soweit sie 

nicht zur Strafverfolgung benötigt werden. 

(10) 1Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus von Berlin jährlich über die nach den 

Absätzen 4 und 4a und, soweit richterlich überprüfungsbedürftig, nach Absatz 6 getroffenen 

Maßnahmen. 2Die parlamentarische Kontrolle wird auf der Grundlage dieses Berichts von 

einem Kontrollgremium ausgeübt. 3Die Vorschriften des Fünften Abschnitts des 

Verfassungsschutzgesetzes Berlin gelten entsprechend. 

§ 25a  

Standortermittlung bei Telekommunikationsendgeräten 

(1) 1Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person können Polizei 

und Feuerwehr von jedem, der geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder 

daran mitwirkt (Diensteanbieter), Auskunft über den Standort eines 

Telekommunikationsendgerätes der gefährdeten Person verlangen, wenn die Ermittlung des 

Aufenthaltsortes einer vermissten, suizidgefährdeten oder einen Notruf auslösenden 

gefährdeten hilflosen Person auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
2Die Daten sind der Polizei und der Feuerwehr unverzüglich zu übermitteln. 3Dritten dürfen die 

Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person zugänglich gemacht werden. 4§ 108 Abs. 1 

des Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Februar 2007 (BGBl. I S. 106) geändert worden ist, bleibt 

unberührt. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 können Polizei und Feuerwehr technische 

Mittel einsetzen, um den Standort eines von der vermissten, suizidgefährdeten oder einen 

Notruf auslösenden gefährdeten hilflosen Person mitgeführten 

Telekommunikationsendgerätes zu ermitteln. 

(3) 1Bei Maßnahmen nach Absatz 1 oder Absatz 2 dürfen personenbezogene Daten Dritter 

nur erhoben werden, wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. 2Sämtliche nach 

Absatz 1 oder Absatz 2 erhobenen personenbezogenen Daten sind nach Beendigung der 

Maßnahme unverzüglich zu löschen. 
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(4) 1Maßnahmen nach Absatz 1 werden durch eine Beamtin oder einen Beamten des höheren 

Dienstes angeordnet. 2Erforderlichkeit und Zweck der Maßnahme sind durch die anordnende 

Beamtin oder den anordnenden Beamten zu dokumentieren. 

(5) Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und -

entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden. 

§ 26  

Datenerhebung durch Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit 

mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist und durch Einsatz Verdeckter Ermittler 

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch 

1. Personen, deren Zusammenarbeit mit ihr Dritten nicht bekannt ist (V-Personen), 

2. Polizeivollzugsbeamte, die unter einer Legende eingesetzt werden (Verdeckte 

Ermittler), 

erheben über die in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Personen, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen werden soll, 

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist. 

(2) 1Soweit es für den Aufbau oder zur Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen 

entsprechende Urkunden hergestellt oder verändert werden. 2Verdeckte Ermittler dürfen unter 

der Legende zur Erfüllung ihres Auftrages am Rechtsverkehr teilnehmen. 

(3) 1Verdeckte Ermittler dürfen unter ihrer Legende mit Einwilligung der berechtigten Person 

deren Wohnung betreten. 2Die Einwilligung darf nicht durch ein über die Nutzung der Legende 

hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. 3Eine heimliche 

Durchsuchung ist unzulässig. 4Im Übrigen richten sich die Befugnisse Verdeckter Ermittler 

nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften. 

(4) Der Einsatz von V-Personen darf nur durch einen Beamten des höheren Dienstes, der 

Einsatz von Verdeckten Ermittlern nur durch den Polizeipräsidenten oder seinen Vertreter im 

Amt angeordnet werden. 

(5) 1§ 25 Abs. 7a und 8 gilt entsprechend. 2Eine Unterrichtung ist auch dann nicht geboten, 

wenn dadurch der weitere Einsatz der V-Personen, der Verdeckten Ermittler oder Leib oder 

Leben von Personen gefährdet wird. 

§ 27  

Polizeiliche Beobachtung 

(1) Die Polizei kann die Personalien einer Person, das amtliche Kennzeichen und sonstige 

Merkmale des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeugs, Wasserfahrzeugs, 

Luftfahrzeugs oder Containers sowie den Anlass der Beobachtung in einer als Teil des 

polizeilichen Fahndungsbestandes geführten Datei zur Polizeilichen Beobachtung speichern 

(Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung), damit andere Polizeibehörden sowie, soweit 

sie Aufgaben der Grenzkontrolle wahrnehmen, die Zollbehörden das Antreffen der Person, 

des Fahrzeugs oder des Containers melden können, wenn das bei Gelegenheit einer 

Überprüfung aus anderem Anlass festgestellt wird. 
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(2) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung ist zulässig, wenn 

1. die Person auf Grund einer Gesamtwürdigung und ihrer bisherigen Straftaten als 

gefährlicher Intensivtäter anzusehen und zu erwarten ist, dass sie auch künftig 

Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird, 

2. die Voraussetzungen für die Anordnung einer längerfristigen Observation (§ 25 Abs. 1 

und Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) gegeben sind 

und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die auf Grund der Ausschreibung gemeldeten 

Erkenntnisse über Ort und Zeit des Antreffens der Person, etwaiger Begleitpersonen, des 

Fahrzeugs, des Containers und des Führers des Fahrzeugs oder des Containers sowie über 

mitgeführte Sachen, Verhalten, Vorhaben und sonstige Umstände des Antreffens für die 

vorbeugende Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich sind. 

(3) 1Die Ausschreibung darf nur durch den Polizeipräsidenten oder seinen Vertreter im Amt 

angeordnet werden. 2Die Anordnung ergeht schriftlich oder elektronisch und ist auf höchstens 

zwölf Monate zu befristen. 3Eine Verlängerung um nicht mehr als jeweils zwölf Monate ist 

zulässig, soweit die Voraussetzungen weiterhin vorliegen. 4Spätestens nach Ablauf von 

jeweils sechs Monaten ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anordnung noch 

bestehen. 5Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen. 

(4) Liegen die Voraussetzungen für die Anordnung nicht mehr vor, ist der Zweck der 

Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, ist die Ausschreibung 

zur Polizeilichen Beobachtung unverzüglich zu löschen. 

(5) § 25 Abs. 7a und 8 gilt entsprechend. 

§ 28  

Datenabfragen, Datenabgleich 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene Daten in einer von 

ihnen automatisiert geführten Datei abfragen und mit deren Inhalt abgleichen, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies für die Erfüllung einer bestimmten 

ordnungsbehördlichen oder polizeilichen Aufgabe im Rahmen der Zweckbestimmung dieser 

Datei erforderlich ist. 2Die Polizei kann ferner im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung rechtmäßig 

erlangte personenbezogene Daten im Fahndungsbestand abfragen und mit dessen Inhalt 

abgleichen, wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass die Abfrage oder der Abgleich 

sachdienliche Hinweise erwarten lässt. 3Die betroffene Person kann für die Dauer der Abfrage 

und des Abgleichs angehalten werden. 4§ 21 bleibt unberührt. 

(2) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenabgleich bleiben unberührt. 

§ 29  

Platzverweisung; Aufenthaltsverbot 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können zur Abwehr einer Gefahr eine Person 

vorübergehend von einem Ort verweisen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes 

verbieten. 2Die Platzverweisung kann ferner gegen eine Person angeordnet werden, die den 

Einsatz der Polizei, der Feuerwehr oder von Hilfs- oder Rettungsdiensten behindert. 
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(2) 1Die Polizei kann zur Verhütung von Straftaten einer Person untersagen, ein bestimmtes 

Gebiet innerhalb von Berlin zu betreten oder sich dort aufzuhalten, wenn Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass diese Person dort eine Straftat begehen wird (Aufenthaltsverbot). 
2Das Verbot ist zeitlich und örtlich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang zu 

beschränken. 3Es darf räumlich nicht den berechtigten Zugang zur Wohnung der betroffenen 

Person umfassen. 4Die Vorschriften des Versammlungsrechts bleiben unberührt. 

§ 29a  

Wegweisung und Betretungsverbot zum Schutz  

bei Gewalttaten und Nachstellungen 

(1) 1Die Polizei kann eine Person aus ihrer Wohnung und dem unmittelbar angrenzenden 

Bereich verweisen, wenn Tatsachen, insbesondere ein von ihr begangener tätlicher Angriff, 

die Annahme rechtfertigen, dass diese Maßnahme zur Abwehr einer von der wegzuweisenden 

Person ausgehenden Gefahr für Körper, Gesundheit oder Freiheit von Bewohnerinnen und 

Bewohnern derselben Wohnung erforderlich ist. 2Unter den gleichen Voraussetzungen kann 

die Polizei ein Betretungsverbot für diese Wohnung, die Wohnung, in der die verletzte oder 

gefährdete Person wohnt, den jeweils unmittelbar angrenzenden Bereich, die Arbeitsstätte 

oder die Ausbildungsstätte, die Schule oder bestimmte andere Orte, an denen sich die 

verletzte oder gefährdete Person regelmäßig aufhalten muss, anordnen. 3Ergänzend können 

Maßnahmen zur Durchsetzung der Wegweisung oder des Betretungsverbots verfügt werden. 

(2) 1Die Polizei hat die von einem Betretungsverbot betroffene Person aufzufordern, eine 

Anschrift oder eine zustellungsbevollmächtigte Person zum Zwecke von Zustellungen 

behördlicher oder gerichtlicher Entscheidungen, die zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des 

Absatzes 1 ergehen, zu benennen. 2Die Polizei hat der verletzten Person die Angaben zu 

übermitteln. 

(3) 1Das Betretungsverbot endet spätestens 14 Tage nach seiner Anordnung, in jedem Fall 

jedoch bereits mit einer ablehnenden Entscheidung über einen zivilrechtlichen Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung auf Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung 

zur alleinigen Benutzung. 2Das Zivilgericht unterrichtet die Polizei unverzüglich von seiner 

Entscheidung. 

§ 29b  

Blockierung des Mobilfunkverkehrs 

Bei einer dringenden Gefahr für Leib oder Leben kann die Polizei im Nahbereich einer 

Sprengvorrichtung zur Entschärfung den Mobilfunkverkehr blockieren. 

§ 30  

Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn 

1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben unerlässlich ist, 

insbesondere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung 

ausschließenden Zustand oder sonst in hilfloser Lage befindet, 
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2. das unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung 

einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit oder einer 

Straftat zu verhindern, 

3. das unerlässlich ist, um eine Platzverweisung oder ein Aufenthaltsverbot nach § 29 

oder eine Wegweisung oder ein Betretungsverbot nach § 29a durchzusetzen, 

4. das unerlässlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine Festnahme oder 

Vorführung der Person nach den §§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

zulässig ist. 

(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzogen haben, 

in Gewahrsam nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen. 

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen 

oder freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen ist oder sich 

sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen und 

in die Anstalt zurückbringen. 

§ 31  

Richterliche Entscheidung 

(1) 1Wird eine Person auf Grund von § 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3 Satz 3 oder § 30 festgehalten, 

hat die Polizei unverzüglich eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der 

Freiheitsentziehung herbeizuführen. 2Der Herbeiführung der richterlichen Entscheidung bedarf 

es nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung des Richters erst nach Wegfall des 

Grundes der polizeilichen Maßnahmen ergehen würde. 

(2) Ist die Freiheitsentziehung vor Erlass einer gerichtlichen Entscheidung beendet, kann die 

festgehaltene Person innerhalb eines Monats nach Beendigung der Freiheitsentziehung die 

Feststellung beantragen, dass die Freiheitsentziehung rechtswidrig gewesen ist, wenn hierfür 

ein berechtigtes Interesse besteht. 

(3) 1Für Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 ist das Amtsgericht Tiergarten zuständig. 
2Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Buches 7 des Gesetzes über das 

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 3In 

Fällen des Absatzes 2 ist die Rechtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Landgerichts 

über eine Beschwerde nur statthaft, wenn das Landgericht sie wegen der grundsätzlichen 

Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zulässt. 4Für die Gerichtskosten gelten die 

Vorschriften über die Kostenerhebung in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

entsprechend. 5Gebühren werden nur für die Entscheidung, die die Freiheitsentziehung für 

zulässig erklärt, sowie das Beschwerdeverfahren erhoben. 

§ 32  

Behandlung festgehaltener Personen 

(1) 1Wird eine Person auf Grund von § 20 Abs. 3, § 21 Abs. 3 Satz 3 oder § 30 festgehalten, 

ist ihr unverzüglich der Grund bekanntzugeben. 2Sie ist über die zulässigen Rechtsbehelfe zu 

belehren. 3Zu der Belehrung gehört der Hinweis, dass eine etwaige Aussage freiwillig erfolgt. 

(2) 1Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen 

oder eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck der 
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Freiheitsentziehung nicht gefährdet wird. 2Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei 

einer richterlichen Freiheitsentziehung. 3Die Polizei soll die Benachrichtigung übernehmen, 

wenn die festgehaltene Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu 

machen, und die Benachrichtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. 4Ist die 

festgehaltene Person minderjährig oder ist ein Betreuer für sie bestellt, so ist in jedem Falle 

unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person oder die Betreuung 

der Person nach dem ihm übertragenen Aufgabengebiet obliegt. 

(3) 1Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in 

demselben Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. 2Männer 

und Frauen sollen getrennt untergebracht werden. 3Der festgehaltenen Person dürfen nur 

solche Beschränkungen auferlegt werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder die 

Ordnung im Gewahrsam erfordert. 

§ 33  

Dauer der Freiheitsentziehung 

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen, 

1. sobald der Grund für die Maßnahme weggefallen ist, 

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für 

unzulässig erklärt wird, 

3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht 

vorher die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund des § 30 Absatz 1 Nummer 2 

oder auf Grund eines anderen Gesetzes durch richterliche Entscheidung angeordnet 

ist; über das Ende des Tages nach dem Ergreifen hinaus kann die Fortdauer der 

Freiheitsentziehung auf Grund von § 30 Absatz 1 Nummer 2 durch richterliche 

Entscheidung nur angeordnet werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der 

oder die Betroffene Straftaten gegen Leib oder Leben oder Straftaten nach den §§ 125, 

125a, 306 bis 306c, 306f und 308 des Strafgesetzbuches oder nach § 27 des 

Versammlungsgesetzes begehen oder sich hieran beteiligen wird; in der Entscheidung 

ist die höchstzulässige Dauer der Freiheitsentziehung zu bestimmen; die Dauer der 

Freiheitsentziehung auf Grund von § 30 Absatz 1 Nummer 2 darf in diesen Fällen vier 

Tage nicht überschreiten. 

(2) Eine Freiheitsentziehung zum Zwecke der Feststellung der Identität darf die Dauer von 

insgesamt zwölf Stunden nicht überschreiten. 

§ 34  

Durchsuchung von Personen 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Person durchsuchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich führt, die sichergestellt 

werden dürfen, 

2. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 

oder sonst in hilfloser Lage befindet. 
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(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 21 Abs. 3 Satz 4 eine Person durchsuchen, 

wenn 

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden kann, 

2. sie sich an einem der in § 21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte aufhält, 

3. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 21 Abs. 2 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer 

Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an einem Objekt 

dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder dieses Objekt 

gefährdet sind, 

4. sie an einer Kontrollstelle nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 angetroffen wird und Tatsachen die 

Annahme rechtfertigen, dass Straftaten der in § 21 Abs. 2 Nr. 4 genannten Art 

begangen werden sollen. 

(3) 1Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften festgestellt werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen 

und Explosivmitteln durchsuchen, wenn das nach den Umständen zum Schutz des 

Polizeivollzugsbeamten oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich 

ist. 2Dasselbe gilt, wenn eine Person vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme an 

einen anderen Ort gebracht werden soll. 

(4) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht werden; 

das gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder 

Leben erforderlich ist. 

§ 35  

Durchsuchung von Sachen 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache durchsuchen, wenn 

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 34 durchsucht werden darf, 

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die 

widerrechtlich festgehalten wird oder hilflos ist, 

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine andere Sache befindet, die 

sichergestellt werden darf. 

(2) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 21 Abs. 3 Satz 4 eine Sache durchsuchen, 

wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die in 

Gewahrsam genommen werden darf, 

2. sie sich an einem der in § 21 Abs. 2 Nr. 1 genannten Orte befindet, 

3. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 21 Abs. 2 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer 

Nähe befindet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an einem 

Objekt dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder dieses 

Objekt gefährdet sind, 
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4. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person 

befindet, deren Identität nach § 21 Abs. 2 Nr. 4 festgestellt werden darf; die 

Durchsuchung kann sich auch auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen 

erstrecken. 

(3) 1Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das Recht, 

anwesend zu sein. 2Ist er abwesend, so soll sein Vertreter oder ein anderer Zeuge 

hinzugezogen werden. 3Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen eine 

Bescheinigung über die Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen. 

§ 36  

Betreten und Durchsuchung von Wohnungen 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Wohnung ohne Einwilligung des 

Inhabers betreten und durchsuchen, wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Sache befindet, die nach § 

38 Nr. 1 sichergestellt werden darf, 

2. von der Wohnung Emissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer 

erheblichen Belästigung der Nachbarschaft führen, 

3. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 

oder für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist. 

2Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume 

sowie anderes befriedetes Besitztum. 

(2) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen, 

wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die nach § 

20 Abs. 3 vorgeführt oder nach § 30 in Gewahrsam genommen werden darf. 

(3) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozessordnung) ist das Betreten und 

Durchsuchen einer Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 zulässig. 

(4) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit betreten werden, 

wenn 

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass 

a) 

dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben, 

b) 

sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen, 

c) 

sich dort gesuchte Straftäter verbergen, 

2. sie der Prostitution dienen. 
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(5) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der 

Öffentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren 

Aufenthalt zur Verfügung stehen, können zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) 

während der Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten werden. 

§ 37  

Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen 

(1) 1Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter angeordnet 

werden. 2Zuständig ist das Amtsgericht Tiergarten. 3Für das Verfahren gelten die Vorschriften 

des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

(2) 1Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber das Recht, anwesend zu 

sein. 2Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger, 

Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen. 

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der Grund der Durchsuchung 

unverzüglich bekanntzugeben, soweit dadurch der Zweck der Maßnahme nicht gefährdet wird. 

(4) 1Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. 2Sie muss die verantwortliche 

Stelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und das Ergebnis der Durchsuchung enthalten. 
3Die Niederschrift ist von einem durchsuchenden Beamten und dem Wohnungsinhaber oder 

der zugezogenen Person zu unterzeichnen. 4Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber 

ein Vermerk aufzunehmen. 5Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist auf Verlangen 

eine Abschrift der Niederschrift auszuhändigen. 

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den 

besonderen Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der 

Durchsuchung gefährden, so sind der betroffenen Person lediglich die Durchsuchung unter 

Angabe der verantwortlichen Ordnungsbehörde oder Polizei sowie Zeit und Ort der 

Durchsuchung schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. 

§ 38  

Sicherstellung 

Die Ordnungsbehörden und die Polizei können eine Sache sicherstellen, 

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren, 

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor 

Verlust oder Beschädigung einer Sache zu schützen, 

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen 

Rechtsvorschriften festgehalten wird, vorgeführt oder zur Durchführung einer 

Maßnahme an einen anderen Ort gebracht werden soll und die Sache verwendet 

werden kann, um 

a) 

sich zu töten oder zu verletzen, 
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b) 

Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen, 

c) 

fremde Sachen zu beschädigen, 

d) 

die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern. 

 

§ 39  

Verwahrung 

(1) 1Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. 2Lässt die Beschaffenheit der 

Sachen das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der Ordnungsbehörde oder der Polizei 

unzweckmäßig, sind die Sachen auf andere geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. 
3In diesem Falle kann die Verwahrung auch einem Dritten übertragen werden. 

(2) 1Der betroffenen Person ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der 

Sicherstellung erkennen lässt und die sichergestellten Sachen bezeichnet. 2Kann nach den 

Umständen des Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt werden, so ist über die 

Sicherstellung eine Niederschrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, warum eine 

Bescheinigung nicht ausgestellt worden ist. 3Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber 

der tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich zu unterrichten. 

(3) 1Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so ist nach Möglichkeit Wertminderungen 

vorzubeugen. 2Das gilt nicht, wenn die Sache durch den Dritten auf Verlangen eines 

Berechtigten verwahrt wird. 

(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, dass 

Verwechslungen vermieden werden. 

§ 40  

Verwertung, Vernichtung, Einziehung 

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn 

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht, 

2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder 

Schwierigkeiten verbunden ist, 

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeschlossen sind, 

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an einen Berechtigten herausgegeben 

werden kann, ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten 

würden, 
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5. der Berechtigte sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist abholt, obwohl 

ihm eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt worden ist, dass die 

Sache verwertet wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird. 

(2) 1Die betroffene Person, der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht an der 

Sache zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. 2Die Anordnung sowie Zeit und Ort 

der Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände und der Zweck der Maßnahmen 

es erlauben. 

(3) 1Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches gilt entsprechend. 2Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von 

vornherein aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu 

erwartenden Erlös übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. 3Der Erlös tritt 

an die Stelle der verwerteten Sache. 4Lässt sich innerhalb angemessener Frist kein Käufer 

finden, so kann die Sache einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden. 

(4) 1Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht, vernichtet oder eingezogen 

werden, wenn 

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigten, 

fortbestehen oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden, 

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist. 

2Absatz 2 gilt entsprechend. 

§ 41  

Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses, Kosten 

(1) 1Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, sind die Sachen an 

diejenige Person herauszugeben, bei der sie sichergestellt worden sind. 2Ist die Herausgabe 

an sie nicht möglich, können sie an eine andere Person herausgegeben werden, die ihre 

Berechtigung glaubhaft macht. 3Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die 

Voraussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden. 

(2) 1Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. 2Ist eine berechtigte 

Person nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuches zu hinterlegen. 3Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses 

erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist. 

(3) 1Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen den nach den §§ 13 oder 14 

Verantwortlichen zur Last. 2Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. 3Die 

Herausgabe der Sache kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. 4Ist eine 

Sache verwertet worden, können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden. 5Die Kosten 

können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 6Die Erhebung von 

Kosten nach dem Gesetz über Gebühren und Beiträge bleibt unberührt. 

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt. 
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Zweiter Unterabschnitt  

Befugnisse für die weitere Datenverarbeitung  

§ 42  

Allgemeine Regeln über die Datenspeicherung, -veränderung und -nutzung 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können rechtmäßig erhobene personenbezogene 

Daten in Akten oder Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit das zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation oder zur Vorgangsverwaltung 

erforderlich ist. 2Dies gilt auch für personenbezogene Daten, die die Ordnungsbehörden und 

die Polizei unaufgefordert durch Dritte erlangt haben. 

(2) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei dürfen personenbezogene Daten nur zu dem 

Zweck speichern, verändern und nutzen, zu dem sie die Daten erlangt haben. 2Die Nutzung 

sowie die weitere Speicherung und Veränderung zu einem anderen ordnungsbehördlichen 

oder polizeilichen Zweck ist zulässig, soweit die Ordnungsbehörden und die Polizei die Daten 

auch zu diesem Zweck hätten erheben und nutzen dürfen. 3Eine Verarbeitung zu anderen 

Zwecken liegt nicht vor, wenn sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, 

der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient. 4Der 

Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur zulässig, als er für die Ausübung dieser 

Befugnisse unverzichtbar ist. 

(3) Die Polizei kann, soweit Bestimmungen der Strafprozessordnung oder andere gesetzliche 

Regelungen nicht entgegenstehen, personenbezogene Daten, die sie im Rahmen von 

strafrechtlichen Ermittlungen gewonnen hat, speichern, verändern und nutzen, soweit das zur 

Gefahrenabwehr, insbesondere zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten (§ 1 Abs. 3) 

erforderlich ist. 

(4) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene Daten über die 

zulässige Speicherungsdauer hinaus zur Aus- oder Fortbildung oder zu statistischen Zwecken 

in anonymisierter Form nutzen. 

(5) 1Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten 

erhoben worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten zu unterrichten, soweit die 

Aufgabenerfüllung dadurch nicht mehr gefährdet wird. 2Von der Unterrichtung kann 

abgesehen werden, solange zu besorgen ist, dass die Unterrichtung zu erheblichen 

Nachteilen für das Kind führt. 

§ 43  

Besondere Regeln für die Speicherung,  

Veränderung und Nutzung von Daten in Dateien 

(1) 1Die Polizei kann zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten personenbezogene Daten 

über die in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Personen sowie über Zeugen, Hinweisgeber 

und sonstige Auskunftspersonen in Dateien nur speichern, verändern und nutzen, soweit das 

zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung oder zur 

vorbeugenden Bekämpfung von sonstigen Straftaten, die organisiert, insbesondere banden-, 

gewerbs- oder serienmäßig begangen werden und mit einer Höchststrafe von mehr als drei 

Jahren bedroht sind, erforderlich ist. 2Die Speicherungsdauer darf drei Jahre nicht 

überschreiten. 3Nach jeweils einem Jahr, gerechnet vom Zeitpunkt der letzten Speicherung, ist 

zu prüfen, ob die Voraussetzungen nach Satz 1 noch vorliegen. 
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(2) Werden wertende Angaben über eine Person in Dateien gespeichert, muss feststellbar 

sein, bei welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhanden sind. 

§ 44  

Datenübermittlung innerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) 1Zwischen den Ordnungsbehörden sowie zwischen den Ordnungsbehörden und der 

Polizei können personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit das zur Erfüllung 

ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben erforderlich ist; dies gilt auch für die 

Übermittlung von Daten an Gefahrenabwehr- oder Polizeibehörden eines anderen Landes 

oder des Bundes. 2§ 42 Abs. 2 gilt entsprechend. 3Datenübermittlung im Sinne dieses 

Gesetzes ist auch die Weitergabe personenbezogener Daten innerhalb einer Behörde 

zwischen Stellen, die unterschiedliche gesetzliche Aufgaben wahrnehmen. 

(2) Im Übrigen können die Ordnungsbehörden und die Polizei personenbezogene Daten an 

Behörden oder sonstige öffentliche Stellen übermitteln, soweit das 

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben, 

2. zur Abwehr einer Gefahr für oder durch den Empfänger, 

3. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, 

4. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer Person 

erforderlich ist. 

(3) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene Daten an 

ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und zwischenstaatliche Stellen übermitteln, 

soweit das 

1. zur Erfüllung einer Aufgabe der Ordnungsbehörde oder der Polizei, 

2. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für oder durch den Empfänger 

erforderlich ist oder 

3. sie hierzu auf Grund über- oder zwischenstaatlicher Vereinbarungen über 

Datenübermittlungen berechtigt oder verpflichtet sind. 

2Die Übermittlung unterbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch gegen 

den Zweck eines deutschen Gesetzes verstoßen würde oder schutzwürdige Belange der 

betroffenen Personen beeinträchtigt würden. 3Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die 

übermittelten Daten nur zu dem Zweck genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm 

übermittelt wurden. 

(4) 1Personenbezogene Daten über die in § 25 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 genannten Personen, 

Zeugen, Hinweisgeber und sonstige Auskunftspersonen sowie wertende Angaben dürfen nur 

an andere Ordnungsbehörden und Polizeibehörden übermittelt werden. 2Die Übermittlung 

dieser Daten ist ferner zulässig an die zur Aufklärung oder Bekämpfung des internationalen 

Terrorismus zuständigen, im Antiterrordateigesetz vom 22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3409), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2318) geändert 

worden ist, genannten Behörden sowie an die zur Aufklärung oder Bekämpfung des 
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gewaltbezogenen Rechtsextremismus zuständigen, im Rechtsextremismus-Datei-Gesetz vom 

20. August 2012 (BGBl. I S. 1798), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 

(BGBl. I S. 2318) geändert worden ist, genannten Behörden, soweit dies zur Durchführung der 

genannten Gesetze in ihrer jeweils geltenden Fassung erforderlich ist. 

(5) 1Die übermittelnde Stelle hat die Zulässigkeit der Übermittlung zu prüfen. 2Erfolgt die 

Übermittlung auf Grund eines Ersuchens, hat die übermittelnde Stelle nur zu prüfen, ob das 

Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt. 3Im Übrigen hat sie 

die Zulässigkeit der Übermittlung nur zu prüfen, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 

Nutzung durch den Empfänger bestehen. 4Der Empfänger hat der übermittelnden Stelle die 

erforderlichen Angaben zu machen. 

(6) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit gesetzlich nichts 

anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. 

(7) 1Andere Behörden und sonstige öffentliche Stellen können personenbezogene Daten an 

die Ordnungsbehörden und die Polizei übermitteln, soweit das zur Erfüllung 

ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben erforderlich erscheint und die von der 

übermittelnden Stelle zu beachtenden Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. 2Sie sind zur 

Übermittlung verpflichtet, wenn es zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person erforderlich ist. 

(8) Andere Rechtsvorschriften für die Datenübermittlung bleiben unberührt. 

§ 45  

Datenübermittlung an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 

(1) Die Ordnungsbehörden und die Polizei können personenbezogene Daten an Personen 

oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs übermitteln, soweit das 

1. zur Erfüllung ordnungsbehördlicher oder polizeilicher Aufgaben, 

2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl, 

3. zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer Person 

erforderlich ist oder 

4. der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu 

übermittelnden Daten glaubhaft macht und die schutzwürdigen Interessen der 

betroffenen Person nicht überwiegen, 

5. der Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend macht und offensichtlich 

ist, dass die Datenübermittlung im Interesse der betroffenen Person liegt, die 

betroffene Person eingewilligt hat oder in Kenntnis der Sachlage ihre Einwilligung 

hierzu erteilen würde. 

(2) § 44 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend. 

(3) Der Empfänger ist darauf hinzuweisen, dass die übermittelten Daten nur zu dem Zweck 

genutzt werden dürfen, zu dessen Erfüllung sie ihm übermittelt wurden. 
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§ 45a 

Datenübermittlung zum Zweck 

der Zuverlässigkeitsüberprüfung bei Großveranstaltungen 

(1) Soweit eine Zuverlässigkeitsüberprüfung wegen besonderer Gefahren bei 

Großveranstaltungen erforderlich ist, kann die Polizei personenbezogene Daten an öffentliche 

und nicht öffentliche Stellen übermitteln, wenn die Betroffenen schriftlich eingewilligt haben 

und die Übermittlung im Hinblick auf den Anlass der Überprüfung, insbesondere den Zugang 

des Betroffenen zu der Veranstaltung im Hinblick auf ein berechtigtes Sicherheitsinteresse des 

Empfängers sowie wegen der Art und des Umfanges der Erkenntnisse über den Betroffenen 

angemessen ist. Die Übermittlung beschränkt sich auf die Auskunft zum Vorliegen von 

Sicherheitsbedenken. Die Polizei hat die Betroffenen vor der schriftlichen Einwilligung über 

den konkreten Inhalt der Übermittlung und die Empfänger zu informieren, soweit diese nicht 

auf andere Weise Kenntnis hiervon erhalten haben. Eine Datenübermittlung nach Satz 1 über 

die in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 der Strafprozessordnung genannten Personen findet 

nicht statt, soweit diese innerhalb der letzten zwölf Monate von einer anderen Polizeibehörde 

des Bundes oder eines Landes zuverlässigkeitsüberprüft wurden. 

(2) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur zu Zwecken der 

Zuverlässigkeitsüberprüfung verarbeiten. Die Polizei hat den Empfänger schriftlich oder 

elektronisch zur Einhaltung dieser Zweckbestimmung zu verpflichten. 

(3) Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist zu unterrichten, wenn 

eine Datenübermittlung wegen einer Veranstaltung nach Absatz 1 beabsichtigt ist. 

§ 46  

Automatisiertes Abrufverfahren 

(1) 1Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das die Übermittlung 

personenbezogener Daten aus einer von der Polizei geführten Datei durch Abruf ermöglicht, 

ist zulässig, soweit diese Form der Datenübermittlung unter Berücksichtigung der 

schutzwürdigen Belange der betroffenen Personen und der Erfüllung polizeilicher Aufgaben 

angemessen ist. 2Der Abruf darf nur anderen Polizeibehörden gestattet werden. 

(2) Die nach § 5 des Berliner Datenschutzgesetzes erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen sind schriftlich oder elektronisch festzulegen. 

(3) Die speichernde Stelle hat zu gewährleisten, dass die Übermittlung zumindest durch 

geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden kann. 

(4) 1Der Senat bestimmt durch Rechtsverordnung die Einzelheiten der Einrichtung 

automatisierter Abrufverfahren. 2Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit ist vorher zu hören. 3Die Rechtsverordnung hat den Datenempfänger, die 

Datenart und den Zweck des Abrufs festzulegen. 4Sie hat Maßnahmen zur Datensicherung 

und zur Kontrolle vorzusehen, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzzweck stehen. 

(5) Die Polizei kann mit anderen Ländern und dem Bund einen Datenverbund vereinbaren, der 

eine automatisierte Datenübermittlung ermöglicht. 
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§ 46a  

Aufzeichnung von Anrufen 

1Die Polizei und die Ordnungsbehörden können Anrufe über Notrufeinrichtungen auf 

Tonträger aufzeichnen. 2Eine Aufzeichnung von Anrufen im Übrigen ist nur zulässig, soweit 

die Aufzeichnung im Einzelfall zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 3Die 

Aufzeichnungen sind spätestens nach drei Monaten zu löschen, es sei denn, sie werden zur 

Verfolgung von Straftaten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die Annahme, dass die 

anrufende Person Straftaten begehen wird und die Aufbewahrung zur vorbeugenden 

Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung ist. 

§ 47  

Besondere Formen des Datenabgleichs 

(1) 1Die Polizei kann von öffentlichen Stellen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs 

zur Abwehr einer durch Tatsachen belegten gegenwärtigen Gefahr für den Bestand oder die 

Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person die 

Übermittlung von zulässig speicherbaren personenbezogenen Daten bestimmter 

Personengruppen aus bestimmbaren Dateien zum Zwecke des Abgleichs mit anderen 

Datenbeständen verlangen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das zur 

Abwehr der Gefahr erforderlich ist. 2Die ersuchte Stelle hat dem Verlangen zu entsprechen. 
3Rechtsvorschriften über ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis bleiben unberührt. 

(2) 1Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschriften, Tag und Ort der Geburt sowie auf 

im einzelnen Falle festzulegende Merkmale zu beschränken. 2Werden wegen technischer 

Schwierigkeiten, die mit angemessenem Zeit- oder Kostenaufwand nicht beseitigt werden 

können, weitere Daten übermittelt, dürfen diese nicht verwertet werden. 

(3) 1Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, 

sind die übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen 

Daten auf dem Datenträger zu löschen und die Unterlagen, soweit sie nicht für ein mit dem 

Sachverhalt zusammenhängendes Verfahren erforderlich sind, unverzüglich zu vernichten. 
2Über die getroffenen Maßnahmen ist eine Niederschrift anzufertigen. 3Diese Niederschrift ist 

gesondert aufzubewahren, durch technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern 

und am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr der Vernichtung der Unterlagen nach Satz 1 

folgt, zu vernichten. 

(4) 1Die Maßnahme darf nur durch den Richter angeordnet werden. 2Zuständig ist das 

Amtsgericht Tiergarten. 3Die Anordnung muss den zur Übermittlung Verpflichteten sowie alle 

benötigten Daten und Merkmale bezeichnen. 4Antragsberechtigt ist der Polizeipräsident oder 

sein Vertreter im Amt. 5Dem Antrag sind die Errichtungsanordnung nach § 49 dieses 

Gesetzes, das Datensicherheitskonzept und die Risikoanalyse nach § 5 Abs. 3 des Berliner 

Datenschutzgesetzes und die Maßnahmen zur Gewährleistung von Datensicherheit der 

erhobenen Daten beizufügen. 6Das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 9 Abs. 1 des 

Berliner Datenschutzgesetzes ist im Antrag nachzuweisen. 7Für das Verfahren gelten die 

Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten 

der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. 8Wird eine Anordnung unanfechtbar 

aufgehoben, sind bereits erhobene Daten zu löschen. 9Andere Behörden sind von der 

Unzulässigkeit der Speicherung und Verwertung der Daten zu unterrichten. 10§ 48 Abs. 6 gilt 
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nicht. 11Der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist durch die Polizei 

fortlaufend über die Maßnahmen zu unterrichten. 

§ 48  

Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

(1) 1In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig 

sind. 2Wird festgestellt, dass in Akten gespeicherte personenbezogene Daten unrichtig sind, 

ist das in der Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. 

(2) 1In Dateien gespeicherte personenbezogene Daten sind zu löschen und die dazugehörigen 

Unterlagen sind zu vernichten, wenn 

1. ihre Speicherung unzulässig ist, 

2. bei der nach bestimmten Fristen vorzunehmenden Überprüfung oder aus Anlass einer 

Einzelfallbearbeitung festgestellt wird, dass ihre Kenntnis für die speichernde Stelle zur 

Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben nicht mehr erforderlich ist. 

2War die Speicherung von Anfang an unzulässig, ist die betroffene Person vor der Löschung 

zu hören. 3Ist eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich, kann an die Stelle der Löschung die Sperrung 

treten. 

(3) 1Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, sind sie im Falle des Absatzes 2 

Satz 1 Nr. 1 durch Anbringung eines entsprechenden Vermerks zu sperren. 2Im Falle des 

Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 sind die Akten spätestens zu vernichten, wenn die gesamte Akte zur 

Erfüllung der in der Zuständigkeit der speichernden Stelle liegenden Aufgaben nicht mehr 

erforderlich ist. 

(4) 1Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Fristen zu regeln, nach deren 

Ablauf zu prüfen ist, ob die weitere Speicherung der Daten zur Aufgabenerfüllung erforderlich 

ist. 2Bei Daten, die in Dateien oder in personenbezogen geführten Akten gespeichert sind, 

dürfen die Fristen regelmäßig 

a) 

bei Erwachsenen zehn Jahre, 

b) 

bei Jugendlichen fünf Jahre und 

c) 

bei Kindern zwei Jahre 

nicht überschreiten, wobei nach Art und Zweck der Speicherung sowie Art und Bedeutung des 

Anlasses zu unterscheiden ist. 3Die Frist beginnt regelmäßig mit dem letzten Anlass der 

Speicherung, jedoch nicht vor Entlassung der betroffenen Person aus einer 

Justizvollzugsanstalt oder Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel 

der Besserung oder Sicherung. 
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(5) 1Stellt die Ordnungsbehörde oder die Polizei fest, dass unrichtige oder nach Absatz 2 Satz 

1 Nr. 1 zu löschende oder nach Absatz 3 Satz 1 zu sperrende Daten übermittelt worden sind, 

ist dem Empfänger die Berichtigung, Löschung oder Sperrung mitzuteilen. 2Die Mitteilung kann 

unterbleiben, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass dadurch schutzwürdige Belange der betroffenen Person 

beeinträchtigt werden können. 

(6) 1Löschung und Vernichtung unterbleiben, wenn 

1. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der betroffenen Person 

beeinträchtigt würden, 

2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich sind, 

3. die Nutzung der Daten, die zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren sind, zu 

wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist. 

2In diesen Fällen sind die Daten zu sperren und mit einem Sperrvermerk zu versehen. 3Sie 

dürfen nur zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit Einwilligung der betroffenen 

Person genutzt werden. 

(7) Anstelle der Löschung oder Vernichtung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 oder Absatz 3 Satz 2 

können die Daten an ein öffentliches Archiv abgegeben werden, soweit besondere 

archivrechtliche Regelungen das vorsehen. 

§ 49  

Errichtungsanordnung 

(1) 1Für jede bei der Polizei nach diesem Gesetz geführte automatisierte Datei über 

personenbezogene Daten und solche nicht automatisierten Dateien über personenbezogene 

Daten, aus denen personenbezogene Daten an andere Stellen übermittelt werden, ist jeweils 

eine Errichtungsanordnung zu erlassen. 2Ihr Inhalt bestimmt sich nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 

sowie Nr. 6 und 7 des Berliner Datenschutzgesetzes. 3Sie hat außerdem Prüffristen nach § 48 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 zu enthalten. 4Die Errichtungsanordnung tritt an die Stelle der 

Dateibeschreibung nach § 19 Abs. 2 des Berliner Datenschutzgesetzes. 

(2) 1Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung regelt das Nähere durch 

Verwaltungsvorschrift. 2Sie übersendet die Errichtungsanordnung dem Berliner Beauftragten 

für Datenschutz und Informationsfreiheit. 

(3) 1Die Speicherung personenbezogener Daten in Dateien ist auf das erforderliche Maß zu 

beschränken. 2Die Notwendigkeit der Weiterführung oder Änderung der Dateien ist in 

angemessenen Abständen zu überprüfen. 

§ 50  

Auskunftsrecht 

(1) 1Die Ordnungsbehörden und die Polizei haben der betroffenen Person auf Antrag 

gebührenfrei Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erteilen. 2In dem 

Antrag soll die Art der Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, näher bezeichnet werden. 
3Bei einem Antrag auf Auskunft aus Akten kann erforderlichenfalls verlangt werden, dass 

Angaben gemacht werden, die das Auffinden der Daten ohne einen Aufwand ermöglichen, der 
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außer Verhältnis zu dem von der betroffenen Person geltend gemachten 

Informationsinteresse steht. 4Kommt die betroffene Person dem Verlangen nicht nach, kann 

der Antrag abgelehnt werden. 

(2) Eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, dass 

die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person hinter dem öffentlichen Interesse an der 

Geheimhaltung oder einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse Dritter zurücktreten 

müssen. 

(3) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf einer Begründung insoweit nicht, als durch 

die Mitteilung der Gründe, auf die die Entscheidung gestützt wird, der mit der 

Auskunftsverweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde. 

(4) 1Wird Auskunft nicht gewährt, ist die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie sich 

an den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit wenden kann; dies gilt 

nicht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4. 2Dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit sind die Gründe der Auskunftsverweigerung darzulegen. 3Die Mitteilung 

des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an die betroffene Person 

darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der speichernden Stelle zulassen, sofern sie 

nicht einer weitergehenden Auskunft zustimmt. 

(5) Sind die personenbezogenen Daten in ein anhängiges Strafverfahren eingeführt, so ist vor 

Erteilung der Auskunft die Zustimmung der Staatsanwaltschaft herbeizuführen. 

(6) Statt einer Auskunft über Daten in Akten können die Ordnungsbehörden und die Polizei 

unbeschadet des Absatzes 2 der betroffenen Person Akteneinsicht gewähren. 

§ 51  

Anwendung des Berliner Datenschutzgesetzes 

Die Vorschriften der §§ 6a, 9 Abs. 2 und der §§ 10 bis 17 des Berliner Datenschutzgesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung finden bei Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz keine 

Anwendung. 

Dritter Abschnitt  

Vollzugshilfe 

§ 52  

Vollzugshilfe 

(1) Die Polizei leistet Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen auf Ersuchen Vollzugshilfe, 

wenn unmittelbarer Zwang gegen Personen anzuwenden ist und die anderen Behörden oder 

Stellen nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte verfügen oder ihre Maßnahmen nicht 

auf andere Weise selbst durchsetzen können. 

(2) Die Berliner Feuerwehr leistet nach Absatz 1 Vollzugshilfe, soweit diese im 

Zusammenhang mit den ihr obliegenden Aufgaben steht. 

(3) 1Die Polizei und die Berliner Feuerwehr sind nur für die Art und Weise der Durchführung 

verantwortlich. 2Im Übrigen gelten die Grundsätze der Amtshilfe entsprechend. 

(4) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt. 
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§ 53  

Verfahren 

(1) 1Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich oder elektronisch zu stellen. 2Sie haben den Grund 

und die Rechtsgrundlage der Maßnahme anzugeben. 

(2) 1In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. 2Es ist jedoch auf Verlangen 

unverzüglich schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. 

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu verständigen. 

§ 54  

Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung 

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, so ist auch die 

richterliche Entscheidung über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen oder in 

dem Ersuchen zu bezeichnen. 

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, so hat die Polizei die 

festgehaltene Person zu entlassen, wenn die ersuchende Behörde diese nicht übernimmt oder 

die richterliche Entscheidung nicht unverzüglich nachträglich beantragt. 

(3) Die §§ 32 und 33 gelten entsprechend. 

Vierter Abschnitt  

Verordnungen zur Gefahrenabwehr  

§ 55  

Ermächtigung 

Der Senat kann Rechtsverordnungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

oder Ordnung (§ 1 Abs. 1) erlassen. 

§ 56  

Inhalt 

(1) 1Verordnungen zur Gefahrenabwehr dürfen nicht lediglich den Zweck haben, die den 

zuständigen Behörden obliegende Aufsicht zu erleichtern. 2Von mehreren möglichen und 

geeigneten allgemeinen Geboten oder Verboten sind diejenigen zu wählen, die den Einzelnen 

oder die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigen. 3Eine Verordnung zur Gefahrenabwehr 

darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem angestrebten Erfolg erkennbar außer 

Verhältnis steht. 

(2) 1Verordnungen zur Gefahrenabwehr müssen in ihrem Inhalt bestimmt sein. 2Hinweise auf 

Anordnungen außerhalb von Verordnungen zur Gefahrenabwehr sind unzulässig, soweit diese 

Anordnungen Gebote oder Verbote von unbeschränkter Dauer enthalten. 3In Verordnungen 

zur Gefahrenabwehr, die überwachungsbedürftige oder sonstige Anlagen betreffen, an die 

bestimmte technische Anforderungen zu stellen sind, kann hinsichtlich der technischen 

Vorschriften auf Bekanntmachungen besonderer sachverständiger Stellen unter Angabe der 

Fundstelle verwiesen werden. 

§ 57  

Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen 
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In Verordnungen zur Gefahrenabwehr können für den Fall einer vorsätzlichen oder 

fahrlässigen Zuwiderhandlung Geldbußen bis zu fünfzigtausend Euro und die Einziehung der 

Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zu ihrer Vorbereitung oder 

Begehung verwendet worden sind, angedroht werden, soweit die Verordnung für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

§ 58  

Geltungsdauer 

1Verordnungen zur Gefahrenabwehr sollen eine Beschränkung ihrer Geltungsdauer enthalten. 
2Die Geltungsdauer darf nicht über zehn Jahre hinaus erstreckt werden. 3Verordnungen zur 

Gefahrenabwehr, die keine Beschränkung der Geltungsdauer enthalten, treten zehn Jahre 

nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. 4Eine Verlängerung lediglich der Geltungsdauer ist 

unzulässig. 

Fünfter Abschnitt  

Schadensausgleich, Erstattungs- und Ersatzansprüche  

§ 59  

Zum Schadensausgleich verpflichtende Tatbestände 

(1) Erleidet jemand 

1. infolge einer rechtmäßigen Inanspruchnahme nach § 16, 

2. als unbeteiligter Dritter durch eine rechtmäßige Maßnahme der Ordnungsbehörde oder 

der Polizei, 

3. bei der Erfüllung einer ihm nach § 323c des Strafgesetzbuches obliegenden 

Verpflichtung zur Hilfeleistung 

einen Schaden, ist ihm ein angemessener Ausgleich zu gewähren. 

(2) Das Gleiche gilt, wenn jemand durch eine rechtswidrige Maßnahme einen Schaden 

erleidet. 

(3) Der Ausgleich ist auch Personen zu gewähren, die mit Zustimmung der 

Ordnungsbehörden oder der Polizei bei der Wahrnehmung von Aufgaben dieser Behörden 

freiwillig mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt und dadurch einen Schaden erlitten 

haben. 

(4) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere aus Amtspflichtverletzung, bleiben 

unberührt. 

§ 60  

Inhalt, Art und Umfang des Schadensausgleichs 

(1) 1Der Ausgleich nach § 59 wird grundsätzlich nur für Vermögensschaden gewährt. 2Für 

entgangenen Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder 

Nutzungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 

mit der Maßnahme der Ordnungsbehörde oder der Polizei stehen, ist ein Ausgleich zu 

gewähren, wenn und soweit dies zur Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint. 
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(2) Bei einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei einer Freiheitsentziehung 

ist auch der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, angemessen auszugleichen; dieser 

Anspruch ist nicht übertragbar und nicht vererblich, es sei denn, dass er rechtshängig 

geworden oder durch Vertrag anerkannt worden ist. 

(3) 1Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 2Hat die zum Ausgleich verpflichtende Maßnahme die 

Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder eine Vermehrung der Bedürfnisse oder 

den Verlust oder die Beeinträchtigung eines Rechts auf Unterhalt zur Folge, so ist der 

Ausgleich durch Entrichtung einer Rente zu gewähren. 3§ 760 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

ist anzuwenden. 4Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn ein 

wichtiger Grund vorliegt. 5Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass ein anderer 

dem Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat. 

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, so ist, soweit diese Ansprüche 

nach Inhalt und Umfang dem Ausgleichsanspruch entsprechen, der Ausgleich nur gegen 

Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren. 

(5) 1Bei der Bemessung des Ausgleichs sind alle Umstände zu berücksichtigen, insbesondere 

Art und Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder sein Vermögen durch 

die Maßnahme der Ordnungsbehörde oder der Polizei geschützt worden ist. 2Haben 

Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, auf die Entstehung oder Ausweitung des 

Schadens eingewirkt, so hängt die Verpflichtung zum Ausgleich sowie der Umfang des 

Ausgleichs insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem 

Geschädigten oder durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei verursacht worden ist. 

§ 61  

Ansprüche mittelbar Geschädigter 

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des § 60 Abs. 5 die Kosten der Bestattung 

demjenigen auszugleichen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. 

(2) 1Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis, auf 

Grund dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder 

unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf 

Unterhalt entzogen, so kann der Dritte im Rahmen des § 60 Abs. 5 insoweit einen 

angemessenen Ausgleich verlangen, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer 

seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. 2§ 60 Abs. 3 Satz 3 

bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 3Der Ausgleich kann auch dann verlangt werden, wenn 

der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war. 

§ 62  

Verjährung des Ausgleichsanspruchs 

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der 

Geschädigte, im Falle des § 61 der Anspruchsberechtigte, von dem Schaden und dem zum 

Ausgleich Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in dreißig Jahren 

von dem Eintritt des schädigenden Ereignisses an. 
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§ 63  

Ausgleichspflichtiger, Erstattungsansprüche 

(1) Ausgleichspflichtig ist die Körperschaft, in deren Dienst derjenige steht, der die Maßnahme 

getroffen hat (Anstellungskörperschaft). 

(2) Hat der Bedienstete für die Behörde einer anderen Körperschaft gehandelt, so ist die 

andere Körperschaft ausgleichspflichtig. 

(3) Ist in den Fällen des Absatzes 2 ein Ausgleich nur wegen der Art und Weise der 

Durchführung der Maßnahme zu gewähren, so kann die ausgleichspflichtige Körperschaft von 

der Anstellungskörperschaft Erstattung ihrer Aufwendungen verlangen, es sei denn, dass sie 

selbst die Verantwortung für die Art und Weise der Durchführung trägt. 

§ 64  

Rückgriff gegen den Verantwortlichen 

(1) Die nach § 63 ausgleichspflichtige Körperschaft kann von den nach den §§ 13 oder 14 

Verantwortlichen Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, wenn sie aufgrund des § 59 Abs. 1 

oder Abs. 3 einen Ausgleich gewährt hat. 

(2) Sind mehrere Personen nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner. 

§ 65  

Rechtsweg 

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist der ordentliche Rechtsweg, für die Ansprüche auf 

Erstattung und Ersatz von Aufwendungen nach § 63 oder § 64 der Verwaltungsrechtsweg 

gegeben. 

Sechster Abschnitt  

Übergangs- und Schlussbestimmungen  

§ 66  

Einschränkung von Grundrechten 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 

des Grundgesetzes), Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt. 

§ 67  

Zuständigkeit für den Erlass des Widerspruchsbescheids; 

Nachprüfung straßenverkehrsbehördlicher Verwaltungsakte im Widerspruchsverfahren 

(1) 1Über den Widerspruch gegen einen der Anfechtung nach den §§ 68 ff. der 

Verwaltungsgerichtsordnung unterliegenden Verwaltungsakt einer Sonderbehörde oder der 

Polizei entscheidet deren Leiter oder eine von ihm dafür bestimmte, ihm unmittelbar 

zugeordnete Stelle. 2Über den Widerspruch gegen einen Verwaltungsakt der 

Bezirksverwaltung entscheidet das Bezirksamt oder das von ihm dafür bestimmte Mitglied, 

sofern dieses Mitglied nicht selbst den Verwaltungsakt erlassen hat. 

(2) 1Gegen einen Verwaltungsakt der Straßenverkehrsbehörde ist der Widerspruch nach den 

§§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung auch dann zulässig, wenn der Verwaltungsakt nach 
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Nummer 11 Absatz 3 oder Absatz 4 der Anlage zu diesem Gesetz (Zuständigkeitskatalog 

Ordnungsaufgaben) von der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung erlassen worden ist. 
2In diesem Fall entscheidet die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung auch über den 

Widerspruch. 

§ 68  

Zuständigkeit zum Erlass von Verwaltungsvorschriften 

1Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt die für Inneres 

zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit den zuständigen Senatsverwaltungen, 

wenn die Vorschriften den Geschäftsbereich mehrerer Senatsverwaltungen betreffen. 2Die 

Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt die zuständige 

Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung, wenn 

die Vorschriften nur den Geschäftsbereich der zuständigen Senatsverwaltung betreffen. 

§ 69  

Übergangsregelung 

Waren zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes personenbezogene Daten in 

automatisierten Dateien oder waren Bewertungen in Dateien gespeichert, ist § 43 Abs. 2 nicht 

anzuwenden. 

§ 70  

Evaluation 

1Über die nach den §§ 19a (Videoüberwachung zur Eigensicherung), 21a (Medizinische und 

molekulargenetische Untersuchungen), 24b (Datenerhebung in öffentlichen 

Verkehrseinrichtungen) sowie 25a (Standortermittlung bei Telekommunikationsendgeräten) 

vorgenommenen Maßnahmen ist ein Evaluationsbericht zu erstellen, der dem 

Abgeordnetenhaus von Berlin bis zum 31. Januar 2010 vorzulegen ist. 2Der Bericht soll 

Aufschluss über Art und Umfang sowie den Erfolg der jeweiligen Maßnahmen geben. 

§ 71  

Inkrafttreten und Außerkrafttreten von Vorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin in Kraft. *) 

(2) (überholt) 

(3) Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf Vorschriften des nach Absatz 2 außer Kraft 

tretenden Gesetzes verwiesen wird, treten an die Stelle der aufgeführten Vorschriften die 

entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. 
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Anlage 

Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben  

(ZustKat Ord)  

(zu § 2 Abs. 4 Satz 1) 

Erster Abschnitt  

Ordnungsaufgaben der Senatsverwaltungen  

Nummer 1  

Bau- und Wohnungswesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Bau- und Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung 

gehören: 

(1) die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit sie betreffen 

a) 

die Zustimmung im Einzelfall zur Verwendung oder Anwendung neuer Baustoffe, Bauteile, 

Einrichtungen und Bauarten, 

b) 

die Anerkennung von Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren für Standsicherheit und 

Brandschutz, 

c) 

die Prüfung schwieriger statischer Berechnungen einschließlich der konstruktiven 

Bauüberwachung, 

d) 

folgende überbezirkliche Anlagen, soweit Baugenehmigungsverfahren, vereinfachte 

Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsfreistellungen, Entscheidungen nach § 68 der 

Bauordnung für Berlin, Teilbaugenehmigungen, Vorbescheide oder planungsrechtliche 

Bescheide betroffen sind, bis zur Aufnahme der Nutzung: 

aa) 

Anlagen des Bundes einschließlich der Verfassungsorgane und die Anlagen der Länder mit 

Ausnahme der Anlagen der Berliner Bezirksverwaltungen, soweit nicht einer der Fälle des § 

76 der Bauordnung für Berlin gegeben ist, 

bb) 

Anlagen im Zusammenhang mit Botschaften und Konsulaten, 

cc) 

Anlagen der Hochschulen, auf die das Berliner Hochschulgesetz Anwendung findet, mit einer 

Geschossfläche von mehr als 1500 m2, 
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dd) 

Anlagen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der Stiftung Preußische Schlösser und 

Gärten Berlin-Brandenburg, jeweils mit einer Geschossfläche von mehr als 1500 m2, 

ee) 

Anlagen der Stiftung „Deutsches Historisches Museum“, der Stiftung „Stadtmuseum Berlin - 

Landesmuseum für Kultur und Geschichte Berlins“, der Stiftung „Deutsches Technikmuseum 

Berlin“, der Stiftung „Berliner Philharmoniker“, der in der „Stiftung Oper in Berlin“ erfassten 

Opernhäuser und Gebäude der „Messe Berlin GmbH“, jeweils mit einer Geschossfläche von 

mehr als 1500 m2, 

ff) 

Anlagen zur Unterbringung von Flüchtlingen, Asylbegehrenden und Obdachlosen der 

Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH, einer vom Land Berlin benannten Landesgesellschaft 

zur Errichtung modularer Unterkünfte für Flüchtlinge und landeseigener 

Wohnungsbauunternehmen, 

e) 

die Anerkennung von Prüfsachverständigen für technische Anlagen und Einrichtungen und 

Prüfsachverständigen für den Erd- und Grundbau, 

f) 

die Prüfung der Standsicherheit für bauliche Anlagen oder Bauteile, die in gleicher Ausführung 

an mehreren Stellen errichtet oder verwendet werden (Typenprüfung); 

(2) die Aufgaben der Marktüberwachungsbehörde des Landes Berlin nach dem 

Marktüberwachungsverordnungs-Durchführungsgesetz für Bauprodukte. 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, soweit sie die 

Mietpreisbildung und Mietpreisüberwachung sowie die Sicherung des zur Zweckbestimmung 

des Wohnraums erforderlichen baulichen Zustandes betreffen; 

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnraumförderungsgesetz, soweit sie die 

Mietpreisbildung und Mietpreisüberwachung betreffen; 

(5) die Ordnungsaufgaben nach § 5 des Gesetzes zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen 

in Berlin. 

Nummer 2  

Finanzen 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Finanzen zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

die Aufgaben der Vollzugsbehörde nach dem Dritten Abschnitt des Vereinsgesetzes nach 

Eintritt der Unanfechtbarkeit von Verboten und Einziehungsanordnungen. 
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Nummer 3  

Gesundheitswesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung 

gehören: 

(1) die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben der obersten Landesgesundheitsbehörde 

hinsichtlich 

a) 

des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasserverordnung sowie der 

Badegewässerverordnung, 

b) 

der internationalen Gesundheitsvorschriften, 

c) 

der europäischen Verordnungen und Richtlinien hinsichtlich des Gesundheitsschutzes der 

Bevölkerung in den Bereichen Luft, Wasser, Boden, Geräusche, Erschütterungen, Licht, 

Strahlen, Chemikalien und andere Stoffe; 

(2) die Zivilschutzvorkehrungen im Gesundheitswesen; 

(3) die Anerkennung von Beratungsstellen und beratenden Ärztinnen und Ärzten nach den §§ 

9 und 10 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes; 

(4) die Benennung von benannten Stellen nach § 15 Absatz 1 Satz 2 des 

Medizinproduktegesetzes, die Anerkennung von Mindestkriterien nach Absatz 5 des 

Medizinproduktegesetzes und die Benennung von Konformitätsbewertungsstellen für 

Drittstaaten nach § 15a Absatz 2 und 3 des Medizinproduktegesetzes. 

Nummer 4  

Naturschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Naturschutz zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Ordnungsaufgaben der obersten Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege 

einschließlich solcher, die aus dem Vollzug internationaler Übereinkommen und 

Rechtsvereinbarungen über den Natur- und Artenschutz resultieren, soweit nicht die 

Bezirksämter (Nummer 18 Absatz 11) zuständig sind, sowie die Ordnungsaufgaben der 

Behörden für Naturschutz und Landschaftspflege, soweit diese Ordnungsaufgaben ein 

Vorhaben eines Verfassungsorgans des Bundes zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 

betreffen; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach den Rechtsvorschriften über das Jagdwesen, soweit nicht der 

Polizeipräsident in Berlin (Nummer 23 Absatz 8) oder die Berliner Forsten (Nummer 27 Absatz 

2 und 3) zuständig sind; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Forstvermehrungsgutgesetz und den auf Grund des 

Forstvermehrungsgutgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; 
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(4) die Genehmigung zur Anlegung und Erweiterung sowie die Erklärung des Einvernehmens 

zur Widmung, Schließung und Aufhebung öffentlicher Friedhöfe nach § 3 Absatz 1 des 

Friedhofsgesetzes; die Beleihung mit dem hoheitlichen Bestattungsrecht nach § 3 Absatz 2 

des Friedhofsgesetzes. 

Nummer 5  

Inneres 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Aufgaben der Verbotsbehörde und der Vollzugsbehörde nach dem Vereinsgesetz, 

soweit nicht die für Finanzen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 2) zuständig ist; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Rettungsdienstgesetz, soweit nicht die Berliner 

Feuerwehr (Nummer 25 Absatz 2) oder das Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten (Nummer 33 Absatz 6) zuständig sind; 

(3) die Erteilung von Zustimmungen zur Mitwirkung privater Hilfsorganisationen beim 

Katastrophenschutz nach § 12 Absatz 2 Satz 1 des Katastrophenschutzgesetzes; 

(4) die Ordnungsaufgaben bei der Veranstaltung, Vermittlung und Bewerbung von öffentlichen 

Glücksspielen, einschließlich der Aufgaben nach dem Ausführungsgesetz zum 

Glücksspielstaatsvertrag und nach dem Glücksspielstaatsvertrag (Glücksspielaufsicht), 

a) 

in Angelegenheiten, die ländereinheitliche, länderübergreifende oder gebündelte Verfahren, 

Veranstaltungen oder Aktivitäten zum Gegenstand haben, mit Ausnahme des Verfahrens nach 

§ 9 Absatz 1 Satz 4 und 5 des Glücksspielstaatsvertrages und der Gewinnsparvereine, 

b) 

für die vom Land Berlin oder unter Beteiligung des Landes Berlin veranstalteten Glücksspiele, 

mit Ausnahme der Genehmigung, der Beaufsichtigung und der Kontrolle von Annahmestellen; 

(5) die Glücksspielaufsicht und die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz über die Deutsche 

Klassenlotterie Berlin und die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und nach dem 

Spielbankengesetz einschließlich der Staatsaufsicht über die Deutsche Klassenlotterie Berlin 

sowie die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz über die Deutsche Klassenlotterie Berlin und 

die Spielbanken. 

Nummer 6  

Jugend und Familie 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Jugend und Familie zuständigen Senatsverwaltung 

gehören: 

(1) die Inobhutnahme (§ 42 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) von unerlaubt neu 

eingereisten allein stehenden minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern mit 

tatsächlichem Aufenthalt in Berlin und von minderjährigen Asylsuchenden für eine 

Höchstdauer von bis zu drei Monaten; 
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(2) die Inobhutnahme von neu eingereisten alleinstehenden minderjährigen Ausländerinnen 

und Ausländern nach § 23 Absatz 2 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes bis zu drei Monaten; 

(3) die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen, die keinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Berlin haben, sowie von Kindern und Jugendlichen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Berlin 

außerhalb der Geschäftszeiten der bezirklichen Jugendämter; 

(4) die Sicherung des Betriebs von Unterkünften für die in den Absätzen 1 bis 3 genannten 

Personenkreise; 

(5) die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme der Erlaubnis für den Betrieb einer 

Einrichtung sowie die Erteilung nachträglicher Auflagen und die damit verbundenen Aufgaben 

(§§ 45 bis 47, 48a des Achten Buches Sozialgesetzbuch); 

(6) die Tätigkeitsuntersagung (§§ 48, 48a des Achten Buches Sozialgesetzbuch); 

(7) die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme der Erlaubnis zur Übernahme von 

Vereinsvormundschaften (§ 54 des Achten Buches Sozialgesetzbuch); 

(8) die Warnung vor Gefahren durch konfliktträchtige Angebote auf dem Lebenshilfemarkt. 

Nummer 7  

Kulturelle Angelegenheiten 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Kulturelle Angelegenheiten zuständigen Senatsverwaltung 

gehören: 

(1) die Untersagung der unberechtigten Führung von Ehrentiteln für Künstlerinnen und 

Künstler; 

(2) der Kulturgutschutz im Rahmen des Zivilschutzes; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach § 6 Absatz 5 Satz 3 des Denkmalschutzgesetzes Berlin. 

Nummer 8  

Schulwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs und zur Verhütung und Beseitigung von 

außen kommender Störungen des Schulbetriebs an zentral verwalteten Schulen; 

(2) die Ordnungsaufgaben in Bezug auf Schulen in freier Trägerschaft (§ 102 Absatz 4, § 104 

Absatz 4 und § 126 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 des Schulgesetzes). 

Nummer 9  

Berufsbildung 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Berufsbildung zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 27 Absatz 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes, § 33 

Absatz 1 und 2 des Berufsbildungsgesetzes und § 24 Absatz 1 und 2 der Handwerksordnung. 
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Nummer 10  

Umweltschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Reinhaltung der Luft unbeschadet der 

Zuständigkeit der für Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 1), 

der Bezirksämter (Nummer 16 Absatz 1 Buchstabe a und Nummer 18 Absatz 1) und des 

Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (Nummer 

24 Absatz 3); 

(2) die Lärmbekämpfung, soweit nicht die Bezirksämter (Nummer 16 Absatz 1 Buchstabe a, 

Nummer 18 Absatz 1 und 2) zuständig sind oder Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer 

Verwaltungen begründen; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und dem Landes-

Immissionsschutzgesetz Berlin, soweit nicht die Bezirksämter (Nummer 15 Absatz 1 

Buchstabe c und Nummer 18 Absatz 1 und 2) oder das Landesamt für Arbeitsschutz, 

Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (Nummer 24 Absatz 3) zuständig sind ; 

dazu gehören insbesondere die Bekanntgabe nach § 29b des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes von Stellen im Sinne von § 26 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes und Sachverständigen im Sinne des § 29a des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes sowie von Messgeräteprüfstellen nach § 13 Absatz 3 der Ersten 

Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV); 

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und den dazu erlassenen 

Rechtsverordnungen, nach der europäischen Abfallverbringungsverordnung, nach dem 

Abfallverbringungsgesetz, nach dem Verpackungsgesetz und nach dem Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetz Berlin und den dazu erlassenen Verordnungen, soweit nicht die Bezirksämter 

(Nummer 18 Absatz 3 bis 5) zuständig sind, und nach § 3 Absatz 4, den §§ 5 bis 16 und nach 

§ 18 des Batteriegesetzes einschließlich der dazu erforderlichen Verfolgung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 22 des Batteriegesetzes und der entsprechenden Anordnungen 

und Überwachungen nach den §§ 62 und 47 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes; 

(5) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und dem Berliner 

Bodenschutzgesetz in der jeweils geltenden Fassung sowie den darauf gestützten 

Rechtsverordnungen auf Grundstücken in Trinkwasserschutzgebieten, nach dem auf Grund 

einer gemäß § 9 Absatz 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes durchgeführten 

Gefährdungsabschätzung eine Gefahr für das Grundwasser festgestellt wurde, sowie 

außerhalb von Trinkwasserschutzgebieten nach Nachweis einer Grundwassergefährdung in 

einem angrenzenden Trinkwasserschutzgebiet sowie bei landeseigenen Altablagerungen mit 

überwiegend Hausmüll, die Ordnungsaufgaben bei Grundwasserschäden, wenn kein 

Schadstoffeintrag über den Pfad Boden nachweisbar ist, sowie auf Grundstücken, bei denen 

ein Freistellungsverfahren nach dem Umweltrahmengesetz anhängig ist, und die 

Freistellungsverfahren nach dem Umweltrahmengesetz; 

(6) die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen 

Umwelteinwirkungen, soweit nicht die für Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung 

(Nummer 3 Absatz 1) oder die Bezirksämter (Nummer 18 Absatz 1 bis 7) zuständig sind oder 

Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Verwaltungen begründen; 
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(7) die Ordnungsaufgaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Abwasserabgabengesetz, 

dem Berliner Wassergesetz und sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften (Gewässeraufsicht 

einschließlich Eisaufsicht), soweit nicht die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung (Nummer 

11 Buchstabe k) oder die Bezirksämter (Nummer 18 Absatz 7 bis 10 und 14) zuständig sind, 

die Ordnungsaufgaben nach dem Wasserverbandsgesetz und dem 

Wassersicherstellungsgesetz; 

(8) die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsaufgaben bei der Genehmigung von 

und der Aufsicht über Anlagen im Sinne von § 7 Absatz 1 des Atomgesetzes und im 

Zusammenhang mit Kernbrennstoffen im Sinne von § 2 Absatz 1 des Atomgesetzes, der 

Strahlenschutz im Zusammenhang mit ionisierender Strahlung, soweit es sich um die 

Anerkennung von Sachverständigen und die Bestimmung von Messstellen und sonstigen 

Stellen nach der Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung handelt und sonstige 

Ordnungsaufgaben, die der obersten Landesbehörde im Strahlenschutz durch Bundesgesetz 

zugewiesen werden, sowie die Ordnungsaufgaben im Bereich der 

Umweltradioaktivitätsbestimmung nach § 3 des Strahlenschutzvorsorgegesetzes; 

(9) die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des 

Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht das Pflanzenschutzamt 

(Nummer 29 Absatz 2) zuständig ist, 

a) 

bei gentechnischen Anlagen und gentechnischen Arbeiten, soweit ein gemeinsamer 

Anlagenteil mit einer nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen 

Anlage vorliegt, 

b) 

beim Inverkehrbringen und bei den Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen, die 

in den unter Buchstabe a genannten Anlagen erzeugt wurden; 

(10) die Einteilung, Auflösung sowie Ausschreibung der Schornsteinfeger-Kehrbezirke, die 

Auswahl, die Bestellung und die Aufhebung der Bestellung zur bevollmächtigten 

Bezirksschornsteinfegerin oder zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger für einen 

Kehrbezirk sowie die hiermit zusammenhängenden Ordnungsaufgaben und die Durchführung 

von Bußgeldverfahren nach § 24 Absatz 1 Nummer 6 des Schornsteinfeger-

Handwerksgesetzes. 

Nummer 11  

Verkehr 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Verkehr zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Ordnungsaufgaben der obersten und höheren Landesbehörde, der 

Anerkennungsbehörde, der Genehmigungsbehörde, der Anordnungsbehörde, der fachlichen 

und technischen Aufsichtsbehörde, der Anhörungsbehörde, der Planfeststellungsbehörde und 

der Tilgungsbehörde 
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a) 

nach dem Berliner Straßengesetz und dem Bundesfernstraßengesetz, soweit die Aufgaben 

der Planfeststellungsbehörde oder der Straßenaufsicht betroffen sind, die Straßenaufsicht 

nach dem Berliner Straßengesetz jedoch nur für Bauten und Anlagen der Hauptverwaltung, 

b) 

nach dem Kraftfahrsachverständigengesetz, 

c) 

nach dem Fahrlehrergesetz, 

d) 

nach dem Personenbeförderungsgesetz sowie nach europäischen und internationalen 

Vorschriften über die Beförderung von Personen mit Straßenbahnen, Oberleitungsbussen und 

Kraftfahrzeugen, 

e) 

nach dem Güterkraftverkehrsgesetz, 

f) 

nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter sowie dem Gesetz zu dem 

Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 

Straße, 

g) 

nach dem Übereinkommen über internationale Beförderungen leicht verderblicher 

Lebensmittel und über die besonderen Beförderungsmittel, die für diese Beförderungen zu 

verwenden sind, 

h) 

nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen über sichere Container, 

i) 

nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz, nach dem Gesetz über Kleinbahnen und 

Privatanschlussbahnen, nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sowie bei sonstigen 

Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Eisenbahnverkehrs, 

j) 

nach dem Luftverkehrsgesetz und dem Luftsicherheitsgesetz, 

k) 

nach § 28 des Berliner Wassergesetzes in Schifffahrts- und Hafenangelegenheiten, 
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l) 

nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz, 

m) 

nach dem Bundesleistungsgesetz, 

n) 

nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz, 

o) 

nach dem Landesseilbahngesetz, 

soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin (Nummer 23 Absatz 5), das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales Berlin (Nummer 32), das Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten (Nummer 33 Absatz 7 bis 9) oder die Gemeinsame Obere 

Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg (Nummer 35) zuständig sind;. 

(2) die Aufgaben der obersten Landesbehörde und höheren Verwaltungsbehörde nach dem 

Straßenverkehrsgesetz sowie der Straßenverkehrsbehörde nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz; 

(3) die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde im übergeordneten Straßennetz, soweit nicht 

die Bezirksämter (Nummer 22b Absatz 4 bis 7) zuständig sind; 

(4) die Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde im untergeordneten Straßennetz bei 

Maßnahmen mit Auswirkungen auf das übergeordnete Netz sowie bei 

a) 

verkehrlichen Maßnahmen nach § 45 der Straßenverkehrs-Ordnung im Zusammenhang mit 

obersten Bundesbehörden, parlamentarischen Einrichtungen, diplomatischen und 

konsularischen Vertretungen und besonders gefährdeten Objekten, 

b) 

Maßnahmen zur Beschleunigung des ÖPNV und des Wirtschaftsverkehrs sowie bei 

Maßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbahnen und der Linienführung des ÖPNV 

einschließlich der dafür erforderlichen Anordnungen, 

c) 

Maßnahmen für überörtliche Radwegeführungen, 

d) 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Wegweisung und Wegeleitsystemen mit Ausnahme 

der Anordnung von Straßennamensschildern, 
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e) 

Maßnahmen zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrsverhaltens, der 

Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder 

Maßnahmen, 

f) 

Verkehrsbeeinflussungsanlagen einschließlich der Parkleitsysteme, 

g) 

der Anordnung von Lichtzeichenanlagen sowie von lichtsignaltechnischen Maßnahmen 

einschließlich der flankierenden Maßnahmen, 

h) 

der Erteilung von Anordnungen, Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen im 

Zusammenhang mit Filmdreharbeiten; 

(5) die Bestimmung des Fahrweges für den Militärverkehr und nach § 35a Absatz 3 der 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt; 

(6) Verkehrsbeschränkungen und -verbote nach dem Energiesicherungs- und dem 

Bundesleistungsgesetz; 

(7) die Aufgaben zur Steuerung und Lenkung des Straßenverkehrs, insbesondere durch 

Lichtzeichen und Verkehrsbeeinflussungsanlagen (Verkehrsregelungszentrale); 

(8) die Aufgaben der Landesmeldestelle für Verkehrswarndienst; 

(9) die Ermittlung und Bergung nicht-chemischer Kampfmittel sowie die Ermittlung und 

Beseitigung ehemaliger Kampf- und Schutzanlagen. 

Nummer 12  

Wirtschaft 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Zulassung von Totalisatorunternehmen, Buchmacherinnen und Buchmachern sowie 

Buchmachergehilfinnen und Buchmachergehilfen für Pferderennen einschließlich der Aufsicht 

nach dem Geldwäschegesetz; 

(2) die Vereidigung und öffentliche Bestellung von Versteigerinnen und Versteigerern; 

(3) die Ordnungsaufgaben zur Durchführung des personellen Geheim- und Sabotageschutzes 

nach dem Berliner Sicherheitsüberprüfungsgesetz bei nicht-öffentlichen Stellen; 

(4) die allgemeine Verlängerung, Verkürzung oder Aufhebung der Sperrzeit für öffentliche 

Vergnügungsstätten und Schank- und Speisewirtschaften; 

(5) die Ordnungsaufgaben der Kartellbehörde, soweit sie der obersten Landesbehörde 

zugewiesen sind; 
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(6) die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Regelung 

der Wohnungsvermittlung; 

(7) die Ordnungsaufgaben auf den Gebieten der Preisbildung und der Preisüberwachung, 

soweit sie nicht der für Bau- und Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung (Nummer 1 

Absatz 3 und 4) zugewiesen sind; 

(8) die Ordnungsaufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz; 

(9) die Ordnungsaufgaben der obersten Bergbehörde; 

(10) die Durchführung des Geldwäschegesetzes, soweit Finanzunternehmen im Sinne des § 2 

Absatz 1 Nummer 6 des Geldwäschegesetzes, Dienstleister für Gesellschaften im Sinne des § 

2 Absatz 1 Nummer 13 des Geldwäschegesetzes oder Versicherungsvermittler, 

Immobilienmakler und Güterhändler im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 8, 14 und 16 des 

Geldwäschegesetzes betroffen sind; 

(11) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde gemäß § 7 Absatz 2 des 

Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes; 

(12) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde nach dem 

Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz. 

Nummer 13  

Wissenschaft 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) die Untersagung der unberechtigten Führung von in- und ausländischen Hochschulgraden, 

Hochschultitel- und Hochschultätigkeitsbezeichnungen, Professorentiteln sowie von 

entsprechenden ehrenhalber verliehenen Bezeichnungen; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach § 125 des Berliner Hochschulgesetzes. 

Nummer 14  

Arbeit 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Arbeit zuständigen Senatsverwaltung gehören: 

(1) der Schutz der in Heimarbeit Beschäftigten, soweit die Zuständigkeit der obersten 

Landesbehörden gegeben ist; 

(2) die Aufgaben der obersten Landesbehörde hinsichtlich des europäischen und nationalen 

Rechts im Arbeitsschutz und der technischen Sicherheit. Dazu gehören 

a) 

die Zulassung von Ausnahmen nach § 6 Absatz 1 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes, 

b) 

die Zulassung von Ausnahmen durch Rechtsverordnung nach § 13 Absatz 2 des 

Arbeitszeitgesetzes, 
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c) 

die Genehmigung von Unfallverhütungsvorschriften nach § 15 Absatz 4 Satz 3 des Siebten 

Buches Sozialgesetzbuch, 

d) 

die Zulassung von Bauarten nach § 17 Absatz 4 und 5 des Sprengstoffgesetzes. 

 

Nummer 14a  

Verbraucherschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Verbraucherschutz zuständigen Senatsverwaltung 

gehören: 

(1) die Aufgaben der obersten Landesbehörde hinsichtlich des europäischen und nationalen 

Rechts in den Bereichen 

a) 

Lebensmittel, kosmetische Mittel und sonstige Bedarfsgegenstände sowie Tabakerzeugnisse, 

b) 

Futtermittel, 

c) 

Tierseuchen, 

d) 

Tierschutz und 

e) 

Beseitigung tierischer Nebenprodukte; 

(2) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur Durchführung des europäischen 

Milchrechts, des Milch- und Margarinegesetzes; 

(3) die Ordnungsaufgaben der obersten Landesbehörde zur Durchführung des 

Fleischgesetzes; 

(4) die Beauftragung von Stellen nach dem Tierseuchenrecht. 

Zweiter Abschnitt  

Ordnungsaufgaben der Bezirksämter  

Nummer 15  

Bau- und Wohnungswesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Bau- und 

Wohnungswesens: 
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(1) die Bauaufsicht und die Feuersicherheitsaufsicht, soweit nicht die für Bau- und 

Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 1 Absatz 1) oder die für 

Umweltschutz zuständige Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 10) zuständig ist, 

einschließlich 

a) 

der Bauaufsicht hinsichtlich der Wasserversorgung und Entwässerung von Grundstücken, 

b) 

der Bauaufsicht bei elektrischen und Aufzugsanlagen, 

c) 

der Ordnungsaufgaben für nicht genehmigungsbedürftige Feuerungsanlagen im Sinne der §§ 

22 ff. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, sofern sie nicht Teile von 

überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 2 Nummer 30 des 

Produktsicherheitsgesetzes sind, 

d) 

der Brandsicherheitsschau und der Betriebsüberwachung, 

e) 

der Genehmigung von ortsfesten Behältern für brennbare oder sonstige schädliche 

Flüssigkeiten, soweit nicht das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 

(Nummer 30 Absatz 2) zuständig ist, 

f) 

der Schutzmaßnahmen bei Ausführung der nach der Bauordnung genehmigungspflichtigen 

Bauten in bautechnischer Hinsicht, 

g) 

des Schutzes gegen Verunstaltung, 

h) 

der Ordnungsaufgaben nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz, insbesondere der 

Aufsicht über die für einen Bezirk bestellte Schornsteinfegerin oder den für einen Bezirk 

bestellten Schornsteinfeger einschließlich des Erlasses der Widerspruchsbescheide bezüglich 

der Feuerstättenbescheide, 

i) 

der Zulassung von Ausnahmen von Bauverboten nach dem Gesetz zum Schutz gegen 

Fluglärm, 
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j) 

der Ordnungsaufgaben auf Grund des Energieeinsparungsgesetzes sowie der hierzu 

erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht Rechtsvorschriften eine andere Zuständigkeit 

begründen, 

k) 

der Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, 

l) 

der Ordnungsaufgaben auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes sowie der 

hierzu erlassenen Rechtsverordnungen; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Berliner Straßengesetz, soweit keine Zuständigkeit der 

Hauptverwaltung besteht; 

(3) die Wohnungsaufsicht einschließlich der Aufsicht über Gemeinschaftsunterkünfte, die 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern selbst oder auf Grund eines Rechtsverhältnisses mit Dritten durch diese zum 

Gebrauch überlassen; 

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz über das Vermessungswesen in Berlin, soweit 

keine Zuständigkeit der Hauptverwaltung besteht, und der Verordnung über die 

Grundstücksnummerierung; 

(5) die Verwaltung und Unterhaltung öffentlicher Schutzbauten; 

(6) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz, dem 

Wohnraumförderungsgesetz sowie dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz, soweit nicht die 

für das Bau- und Wohnungswesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 1 Absatz 3 und 4) 

zuständig ist; 

(7) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in 

Berlin, soweit nicht die Investitionsbank Berlin oder die für das Wohnungswesen zuständige 

Senatsverwaltung zuständig sind. 

Nummer 16  

Gesundheitswesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des 

Gesundheitswesens: 

(1) 

a) 

die gesundheitsaufsichtlichen Aufgaben zur Durchführung des Gesundheitsschutzes nach 

dem Infektionsschutzgesetz, der Trinkwasserverordnung, den internationalen 

Gesundheitsvorschriften, den europäischen Verordnungen und Richtlinien in den Bereichen 

Luft, Wasser, Boden, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Strahlen, Chemikalien und andere 

Stoffe, soweit nicht der für das Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung (Nummer 3 
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Absatz 1) oder dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Nummer 32 Absatz 14) 

zugewiesen, 

b) 

die Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von psychisch erkrankten Personen sowie 

die Aufsicht über die Durchführung der Unterbringung zur Gefahrenabwehr gemäß § 20 des 

Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten; 

(2) die Überwachung des Einzelhandels mit frei verkäuflichen Arzneimitteln außerhalb der 

Apotheken und außerhalb der tierärztlichen Hausapotheken; 

(3) die Durchführung der Schädlingsbekämpfung und die Überwachung der Anwendung von 

Schädlingsbekämpfungsmitteln; 

(4) die Besichtigung von Krankenhäusern, die Anordnung zur Beseitigung von Mängeln in 

diesen Einrichtungen, soweit nicht Betriebs- oder Teilbetriebseinstellungen, bauliche 

Veränderungen, Nutzungsänderungen von Räumen oder Bettensperren erforderlich werden; 

(5) die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Leichen- und Bestattungswesens; 

(6) die Ordnungsaufgaben bei Überlastung der Einrichtungen des Gesundheitswesens durch 

Schadensereignisse; 

(7) der Erlass von Badeverboten in stehenden Gewässern aus hygienischen Gründen. 

Nummer 16a  

Verbraucherschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des 

Verbraucherschutzes: 

(1) 

a) 

die Aufsicht über den Verkehr mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln 

und sonstigen Bedarfsgegenständen sowie Futtermitteln einschließlich der Entnahme von 

Proben und die Durchführung des Nationalen Kontrollprogramms gemäß Artikel 22 der 

Richtlinie 95/53/EG, 

b) 

die Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen allgemeinen und spezifischen 

lebensmittelhygienerechtlichen Anforderungen sowie der futtermittelrechtlichen Anforderungen 

in den Betrieben, 

c) 

die gesundheits- und veterinäraufsichtlichen Aufgaben der Ortspolizeibehörde zur 

Durchführung des Milch- und Margarinegesetzes, 
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d) 

die Registrierung von Betrieben nach dem EU-Lebensmittelrecht sowie die Anerkennung, 

Registrierung und Zulassung von Betrieben nach dem Futtermittelrecht; 

(2) die Aufgaben der Veterinär-Grenzkontrollstelle; 

(3) die Überwachung der Einhaltung der Handelsklassenverordnungen; 

(4) die Veterinäraufsicht, soweit nicht dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 

(Nummer 32 Absatz 8 Buchstabe e) zugewiesen, die Überwachung der Beseitigung tierischer 

Nebenprodukte und der Tierschutz, soweit nicht dem Landesamt für Gesundheit und Soziales 

Berlin (Nummer 32 Absatz 9) zugewiesen; 

(5) die Erlaubnis zum Arbeiten und zum Verkehr mit Krankheitserregern sowie 

Tierseuchenerregern, die Untersagung des Arbeitens mit Krankheitserregern sowie 

Tierseuchenerregern und ihrer Aufbewahrung; 

(6) der Hunde- und Katzenfang; 

(7) die Durchführung und Überwachung der Einhaltung des Gesetzes über das Halten und 

Führen von Hunden in Berlin. 

Nummer 17  

Jugend und Familie 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet von Jugend und 

Familie: 

(1) die Durchführung des Jugendschutzgesetzes; 

(2) - aufgehoben -; 

(3) die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§ 42 des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch), sofern nicht die für Jugend und Familie zuständige Senatsverwaltung 

(Nummer 6) zuständig ist; 

(4) die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme der Erlaubnis zur Kindertagespflege (§ 43 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch); 

(5) die Erteilung, der Widerruf und die Rücknahme der Pflegeerlaubnis (§ 44 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch). 

Nummer 18  

Umweltschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Umweltschutzes: 

(1) 

a) 

die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz und nach dem Landes-

Immissionsschutzgesetz Berlin für nicht genehmigungsbedürftige Anlagen mit Ausnahme von 
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Anlagen in dem Zeitraum, in dem sie für Veranstaltungen im Freien von gesamtstädtischer 

Bedeutung benutzt werden, von Anlagen in Betriebsbereichen, die aus 

genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen bestehen, und von 

Baustellen und Baumaschinen im Sinne der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz 

gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19. August 1970 sowie mit Ausnahme der 

durch das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin 

(Nummer 24 Absatz 3 Buchstabe a) oder durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und 

Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2) zu überwachenden Anlagen, 

b) 

die fachliche Begleitung bei der Erstellung und die Prüfung von Ausgangszustandsberichten 

im Sinne des § 10 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in Genehmigungs- und 

Änderungsgenehmigungsverfahren, 

c) 

die Ordnungsaufgaben nach dem Gefahrenbeherrschungsgesetz; 

(2) die Bekämpfung verhaltensbedingten Lärms, soweit der Lärm nicht von Veranstaltungen 

im Freien von gesamtstädtischer Bedeutung ausgeht oder auf Baustellen oder im 

Zusammenhang mit der Verwendung von Baumaschinen im Sinne der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräuschimmissionen - vom 19. August 

1970 erzeugt wird; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach § 28 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, mit 

Ausnahme von Maßnahmen gegen Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen, die nach dem 

Bundes-Immissionsschutzgesetz oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmigung 

oder Planfeststellung bedürfen, die Überwachung der Getrennthaltung von gewerblichen 

Siedlungsabfällen gemäß §§ 3, 4 und 7 der Gewerbeabfallverordnung, mit Ausnahme von 

Maßnahmen gegen Betreiberinnen und Betreiber von Anlagen, die nach dem Bundes-

Immissionsschutzgesetz oder dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmigung oder 

Planfeststellung bedürfen, die Überwachung der Pfanderhebungspflicht für 

Einweggetränkeverpackungen gemäß § 31 des Verpackungsgesetzes und die Überwachung 

der Hinweispflichten nach § 32 des Verpackungsgesetzes; 

(4) die ordnungsgemäße Straßenreinigung, die Beseitigung und Verwertung von Fahrzeugen 

ohne gültige amtliche Kennzeichen nach § 14 des Berliner Straßengesetzes sowie die 

Entsorgung von Altfahrzeugen nach den §§ 3 und 20 Absatz 3 des 

Kreislaufwirtschaftsgesetzes; 

(5) die Beseitigung unzulässig gelagerter oder abgelagerter Abfälle auf öffentlichen Straßen 

und Privatstraßen sowie auf öffentlichen Grünflächen; 

(6) die sonstigen Ordnungsaufgaben zur Ermittlung und Abwehr von schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Rahmen von Erstermittlungen zur Feststellung des Verursachers bei 

unbekannten Quellen, soweit nicht Rechtsvorschriften die Zuständigkeiten anderer 

Verwaltungen begründen; 

(7) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz und dem Berliner 

Bodenschutzgesetz in den jeweils geltenden Fassungen sowie den auf Grund dieser Gesetze 
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ergangenen Rechtsverordnungen, sofern nicht die für Umweltschutz zuständige 

Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 5) zuständig ist, sowie die Ordnungsaufgaben nach 

dem Wasserhaushaltsgesetz und den auf Grund dieses Gesetzes ergangenen 

Rechtsvorschriften bei Boden- und Grundwasserverunreinigungen von örtlicher Bedeutung, 

die Entgegennahme von Meldungen nach dem Berliner Bodenschutzgesetz; 

(8) die Ordnungsaufgaben nach der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, sofern nicht die für Umweltschutz 

zuständige Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 7) oder das Landesamt für Bergbau, 

Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind; 

(9) die Ordnungsaufgaben hinsichtlich der Genehmigung und Überwachung des Einleitens 

von Abwässern in öffentliche Abwasseranlagen sowie von Abwasserbehandlungsanlagen zum 

Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen; 

(10) Sportbootsstege an Gewässern; 

(11) die Ordnungsaufgaben der unteren Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege, 

soweit nicht die für Naturschutz zuständige Senatsverwaltung (Nummer 4 Absatz 1) zuständig 

ist, sowie Kontroll- und Überwachungsaufgaben, die aus dem Vollzug internationaler 

Übereinkommen und Rechtsvereinbarungen über den Natur- und Artenschutz resultieren; 

(12) die Ordnungsaufgaben nach dem Grünanlagengesetz; 

(13) die Genehmigung von Erdbestattungen und von Urnenbeisetzungen außerhalb 

öffentlicher Friedhöfe; 

(14) die Gewässeraufsicht und die Eisaufsicht (jeweils Ordnungsaufgaben und technische 

Aufsicht) für die stehenden Gewässer zweiter Ordnung, soweit nicht die für Verkehr 

zuständige Senatsverwaltung (Nummer 11 Buchstabe k) zuständig ist. 

Nummer 19  

Sozialwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Sozialwesens: 

(1) die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit, soweit nicht das Landesamt für Gesundheit 

und Soziales Berlin (Nummer 32 Absatz 1) oder die für Jugend und Familie zuständige 

Senatsverwaltung (Nummer 6) zuständig ist; 

(2) die Ordnungsaufgaben, die durch Wegfall des notwendigen Lebensunterhalts infolge von 

Schadensereignissen entstehen; 

(3) 

a) 

der Schutz der Sonn- und Feiertage und die Erteilung von Ausnahmen von den zum Schutz 

der Sonn- und Feiertage erlassenen Verboten nach der Feiertagsschutzverordnung, 

 

 



421 
 

b) 

die Bewilligung von Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen nach 

§ 13 Absatz 3 Nummer 2 des Arbeitszeitgesetzes, 

c) 

die Überwachung der Einhaltung des Berliner Ladenöffnungsgesetzes, soweit nicht das 

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin (Nummer 

24 Absatz 1 Buchstabe b) zuständig ist, 

d) 

die Überwachung der Einhaltung des Verbots der Beschäftigung von Personen unter 18 

Jahren mit sittlich gefährdenden Tätigkeiten; 

(4) die Überwachung von Schankanlagen; 

(5) die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit sie betreffen 

a) 

den nichtgewerblichen Umgang und nichtgewerblichen Verkehr mit pyrotechnischen 

Gegenständen, mit Ausnahme der Erteilung von Erlaubnissen nach § 27 des 

Sprengstoffgesetzes, 

b) 

die gewerbliche Überlassung pyrotechnischer Gegenstände an Andere zum nichtgewerblichen 

Umgang. 

 

Nummer 20  

Schulwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Schulwesens: 

die Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuchs, der Teilnahme an der 

Sprachstandsfeststellung und vorschulischen Sprachförderung und zur Verhütung und 

Beseitigung von außen kommender Störungen des Schulbetriebs, soweit nicht die für 

Schulwesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 8) zuständig ist. 

Nummer 21  

Wirtschaft 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet der Wirtschaft: 

die Ordnungsaufgaben in Gewerbeangelegenheiten, soweit nicht die Zuständigkeit einer 

anderen Behörde begründet ist, insbesondere 
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a) 

die Entgegennahme von Anzeigen über den Beginn, die Aufgabe und die Veränderung von 

Gewerbebetrieben und gewerblichen Tätigkeiten, soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin 

(Nummer 23 Absatz 6) zuständig ist, 

b) 

die Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse, die Untersagung von Gewerbebetrieben und 

gewerblichen Tätigkeiten mit Ausnahme der in Nummer 11 Buchstabe a bis i, Nummer 12 

Absatz 3, Nummer 23 Absatz 1 und 5, Nummer 32 Absatz 2, 4 und 7 und Nummer 33 Absatz 

7 bis 9 bezeichneten Aufgaben, 

c) 

die Erteilung der Erlaubnis für gewerbsmäßig veranstaltete Schaustellungen von Personen mit 

nicht überwiegend künstlerischem, sportlichem, akrobatischem oder ähnlichem Charakter 

sowie die Hergabe von Räumen für derartige Veranstaltungen, 

d) 

die Erteilung der Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten und zur Veranstaltung anderer 

Spiele mit Gewinnmöglichkeit, ausgenommen Glücksspiele und Ausspielungen, die nicht 

Bestandteile von Volksbelustigungsveranstaltungen sind, und Lotterien, sowie zum Betrieb 

von Spielhallen, Spielkasinos und ähnlichen ausschließlich oder überwiegend dem 

Spielbetrieb dienenden Unternehmen mit Ausnahme von Spielbanken, 

e) 

die Ordnungsaufgaben nach dem Gaststättengesetz und der Gaststättenverordnung, soweit 

nicht die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung (Nummer 12 Absatz 6) oder der 

Polizeipräsident in Berlin (Nummer 23 Absatz 6) zuständig sind; die ortspolizeilichen Aufgaben 

zur Durchführung des Milch- und Margarinegesetzes, 

f) 

die Ausstellung von Gewerbelegitimationspapieren aller Art, 

g) 

die Festsetzung von Messen, Ausstellungen, Großmärkten, Wochenmärkten, Spezialmärkten, 

Jahrmärkten und Volksfesten; die Untersagung der Teilnahme von Ausstellerinnen und 

Ausstellern sowie Anbieterinnen und Anbietern an diesen Veranstaltungen; die Aufsicht auf 

den Wochenmärkten, 

h) 

die Verlängerung der Fristen zur Verwertung von Pfändern und zur Abführung von 

Überschüssen aus Pfandverwertungen sowie die Entgegennahme der Überschüsse, 
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i) 

die Zulassung von Ausnahmen von dem Erfordernis der Reisegewerbekarte für besondere 

Verkaufsveranstaltungen; die Zulassung von Ausnahmen im Einzelfall nach § 56 Absatz 2 

Satz 3 der Gewerbeordnung, 

j) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Auskunft aus dem Gewerbezentralregister über 

juristische Personen und Personenvereinigungen sowie über natürliche Personen, 

k) 

die Überwachung der Einhaltung von Preisauszeichnungsvorschriften, 

l) 

die Überwachung der gewerblichen Verwendung pyrotechnischer Gegenstände außerhalb 

ständiger Betriebsstätten mit Ausnahme der Aufgaben nach § 23 Absatz 6 und 7 der Ersten 

Verordnung zum Sprengstoffgesetz sowie die Überwachung des Lagerns pyrotechnischer 

Gegenstände in Verbindung mit offenen Verkaufsstellen 

 

Nummer 22  

Denkmalschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Denkmalschutzes: 

die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin, soweit nicht das 

Landesdenkmalamt Berlin (Nummer 34) zuständig ist. 

Nummer 22a  

Einwohnerwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Einwohnerwesens: 

(1) die Aufgaben des Melde-, Pass- und Personalausweiswesens, soweit nicht das Landesamt 

für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Nummer 33 Absatz 1 bis 3) zuständig ist; die 

Bezirksämter beauftragen das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

a) 

mit der Erteilung von Melderegisterauskünften nach den §§ 44 und 45 und von Auskünften 

nach § 50 Absatz 4 des Bundesmeldegesetzes in den Einzelfällen, in denen beim Landesamt 

für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten der Anlass für die Amtshandlung entsteht sowie 

b) 

den Übermittlungen nach § 10 Absatz 5 Nummer 2 des Personalausweisgesetzes in den 

Einzelfällen, in denen beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten der Anlass 

für die Amtshandlung entsteht sowie 
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c) 

mit der Wahrnehmung der Informationspflichten nach § 11 Absatz 5 Halbsatz 1 des 

Personalausweisgesetzes gegenüber den Polizeibehörden; 

(2) von den Aufgaben der Ausländerbehörde nach ausländerrechtlichen Bestimmungen: 

a) 

die Entgegennahme von Aufenthaltsanzeigen und die Ausstellung von 

Freizügigkeitsbescheinigungen, 

b) 

die Erteilung von Aufenthaltstiteln für im Bundesgebiet geborene Kinder von Amts wegen, 

wenn zum Zeitpunkt der Geburt beide Elternteile oder der allein personensorgeberechtigte 

Elternteil im Besitz eines vom Landesamt für Einwanderung erteilten Aufenthaltstitels als 

eigenständiges Dokument mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium 

(elektronischer Aufenthaltstitel) und nach einem einheitlichen Vordruckmuster sind, 

c) 

die Ausstellung von Aufenthaltstiteln als elektronischer Aufenthaltstitel und nach einem 

einheitlichen Vordruckmuster für vom Landesamt für Einwanderung ausgestellte und noch 

gültige Aufenthaltstitel bei Ablauf des bisherigen Passes oder Passersatzpapiers und Vorlage 

eines neu ausgestellten oder verlängerten Passes oder Passersatzpapiers, im Falle des 

Verlusts oder der Beschädigung des elektronischen Aufenthaltstitels und bei Ablauf von 

dessen Gültigkeit aufgrund der Überschreitung der maximalen Geltungsdauer von zehn 

Jahren, 

d) 

die Bescheinigung des Aufenthaltsrechts bei Inhaberinnen und Inhabern von Aufenthaltstiteln, 

sofern die Aufenthaltstitel vom Landesamt für Einwanderung erteilt oder verlängert wurden; 

e) 

die Änderung der Wohnanschrift auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium 

des elektronischen Aufenthaltstitels und auf dem Kartenkörper im Falle einer An- oder 

Ummeldung, 

f) 

die Aktivierung und Deaktivierung, Sperrung und Entsperrung der Funktion der elektronischen 

Identität (eID-Funktion) des elektronischen Aufenthaltstitels und die Änderung der 

persönlichen Identifikationsnummer (PIN); 

die Bezirksämter beauftragen das Landesamt für Einwanderung mit der Wahrnehmung der 

unter den Buchstaben a bis f genannten Aufgaben in den Einzelfällen, in denen beim 

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten der Anlass für die Amtshandlung 

entsteht. 
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Nummer 22b  

Verkehr 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Verkehrswesens: 

(1) 

a) 

die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen nach § 14 Absatz 1 der Fahrzeug-

Zulassungsverordnung, 

b) 

die Eintragung von Adressenänderungen in Zulassungsbescheinigungen Teil I, 

c) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Neuausstellung von Zulassungsbescheinigungen Teil I 

nach Verlust oder Diebstahl; 

(2) 

a) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Erteilung, Erweiterung und Verlängerung der 

Fahrerlaubnis und der Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung, 

b) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Neuerteilung der Fahrerlaubnis und der Fahrerlaubnis 

zur Fahrgastbeförderung, 

c) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Umschreibung der Fahrerlaubnis, 

d) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Umstellung der Fahrerlaubnis, 

e) 

die Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung eines Ersatzführerscheins (Umtausch, 

Verlust oder Diebstahl), 

f) 

die Ausstellung von internationalen Führerscheinen, 

g) 

die Aushändigung aufgefundener Führerscheine; 

(3) die straßenverkehrsbehördlichen Maßnahmen im untergeordneten Straßennetz, soweit 

nicht die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung (Nummer 11 Absatz 4) zuständig ist; 
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(4) im übergeordneten Straßennetz die Anordnung von 

a) 

Haltverboten für Lieferzwecke, Umzüge und ähnliche Bedürfnisse, 

b) 

Überholverboten, 

c) 

Sicherungsmaßnahmen an Brücken, 

d) 

Parkraumbewirtschaftungsgebieten, 

e) 

Fußgängerzonen, 

f) 

Taxenständen, 

g) 

Maßnahmen für den ruhenden Verkehr einschließlich Behindertenparkplätzen, 

h) 

Maßnahmen zur Sicherung von Ein- und Ausfahrten, abgesenkten Gehwegen oder 

Parkflächen, 

i) 

Maßnahmen zum Gewässerschutz und aus Gründen des Arten- und Biotopschutzes, 

j) 

Straßennamensschildern 

sowie die Durchführung von Verkehrsschauen für diese Anordnungen; 

(5) im übergeordneten Straßennetz die Ausgabe von Bewohnerparkausweisen nach § 45 

Absatz 1b Nummer 2a Straßenverkehrs-Ordnung; 

(6) im übergeordneten Straßennetz die Erteilung von Erlaubnissen sowie Genehmigung von 

Ausnahmen 

a) 

nach § 29 Absatz 2 Straßenverkehrs-Ordnung für Veranstaltungen auf Gehwegen ohne 

Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr, 
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b) 

nach § 46 Absatz 1 Nummer 1, 3, 4, 4a, 4b, 5, 5a, 5b, 6, 8, 9, 10 und 12 der Straßenverkehrs-

Ordnung sowie nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, 

c) 

nach § 46 Absatz 1 Nummer 7 der Straßenverkehrs-Ordnung und nach der 

Ferienreiseverordnung, soweit sie nicht Großveranstaltungen nach § 29 Absatz 2 oder den 

Großraum- und Schwerverkehr nach § 29 Absatz 3 der Straßenverkehrs-Ordnung betreffen, 

d) 

nach § 46 Absatz 1 Nummer 11 der Straßenverkehrs-Ordnung, soweit sie nicht 

Bussonderfahrstreifen betreffen; 

(7) im übergeordneten Straßennetz Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen nach § 45 

Absatz 6 der Straßenverkehrs-Ordnung in Ergänzungsstraßen entsprechend ihrer Festlegung 

im Stadtentwicklungsplan Verkehr. 

Die Bezirksämter beauftragen das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten mit 

der Wahrnehmung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Aufgaben in den Einzelfällen, in 

denen beim Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten der Anlass für die 

Amtshandlung entsteht. 

Nummer 22c  

Fundwesen 

Zu den Ordnungsaufgaben der Bezirksämter gehören auf dem Gebiet des Fundwesens: 

die Ordnungsaufgaben der zuständigen Behörde nach den §§ 965 ff. des Bürgerlichen 

Gesetzbuches und den sonstigen in diesem Zusammenhang ergangenen Rechtsvorschriften. 

Dritter Abschnitt  

Ordnungsaufgaben der Sonderbehörden  

Nummer 23  

Polizeipräsident in Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Polizeipräsidenten in Berlin gehören: 

Aus dem Bereich Inneres: 

(1) die Ordnungsaufgaben in Angelegenheiten des Waffenrechts und nach § 9 Absatz 1 des 

Beschussgesetzes sowie den in diesem Zusammenhang ergangenen Rechtsvorschriften, 

soweit nicht nach Waffen- oder Beschussrecht anderen Behörden zugewiesen; 

(2) die Versammlungsaufsicht; die Aufgaben der Anmeldebehörde nach der Verordnung zur 

Durchführung des Vereinsgesetzes; 

(3) die presserechtlichen Ordnungsaufgaben; 

(4) die Ermittlung, Bergung und Beseitigung von abgelagerten chemischen Kampfmitteln 

sowie die Beseitigung von nichtchemischen Kampfmitteln; 
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(4a) die Aufgaben der nationalen Kontaktstelle im Land Berlin nach der Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Vermarktung und Verwendung von 

Ausgangsstoffen für Explosivstoffe. 

Aus dem Bereich Verkehr: 

(5) die Mitwirkung bei der Genehmigung von Veranstaltungen insbesondere durch Prüfung 

und Bewertung von Sicherheitskonzepten, soweit Aufgaben der Polizei berührt sind; 

(6) die Durchführung von 

a) 

Verkehrskontrollen und die Erstellung von Kontrollberichten nach den §§ 4, 5 und 6 der 

Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf der Straße, 

b) 

Kontrollen nach den Unterabschnitten 1.8.1.1 und 1.8.1.4 zum Europäischen Übereinkommen 

über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnengewässern (ADN) in 

Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 Nummer 3 der Gefahrgutverordnung 

Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt. 

Aus dem Bereich Wirtschaft: 

(7) die Überwachung von Gewerbebetrieben und gewerblichen Tätigkeiten, soweit sie nicht 

dem Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin 

(Nummer 24), dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 

30) oder dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Nummer 32) obliegt; 

(8) die Entgegennahme von Anzeigen über Schusswaffengebrauch im Bewachungsgewerbe. 

Aus dem Bereich Naturschutz: 

(9) die Erteilung, die Ungültigkeitserklärung und die Einziehung von Jagdscheinen sowie die 

Festsetzung einer Sperrfrist für die Wiedererteilung von Jagdscheinen und das Verbot der 

Jagd wegen Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder wegen Gefährdung von 

Menschen. 

Nummer 24  

Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und 

technische Sicherheit Berlin gehören: 

(1) 

a) 

die Ordnungsaufgaben nach dem Arbeitsschutzgesetz, dem Gesetz über Betriebsärzte, 

Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit, dem 

Jugendarbeitsschutzgesetz, dem Mutterschutzgesetz, dem Arbeitszeitgesetz, dem 

Heimarbeitsgesetz und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, 

insbesondere der Betriebssicherheitsverordnung, soweit nicht die für Arbeit zuständige 
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Senatsverwaltung (Nummer 14 Absatz 2), die Bezirksämter (Nummer 18 Absatz 1 und 

Nummer 19 Absatz 3) oder das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 

(Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind, 

b) 

die Überwachung der Pflichten nach § 7 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes, 

c) 

die Zulässigkeitserklärung von Kündigungen nach § 18 des Bundeselterngeld- und 

Elternzeitgesetzes, nach § 5 Absatz 2 des Pflegezeitgesetzes sowie nach § 9 Absatz 3 des 

Familienpflegezeitgesetzes, 

d) 

die Ordnungsaufgaben nach der Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung für den in § 1 Absatz 1 

Nummer 1 dieser Verordnung genannten Personenkreis; 

(2) 

a) 

die Ordnungsaufgaben bei überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 2 Nummer 30 

des Produktsicherheitsgesetzes und nach § 1 Absatz 2 der Betriebssicherheitsverordnung 

sowie bei Anlagen nach § 4 Absatz 1 der Verordnung über den Betrieb von baulichen Anlagen 

des Landes Berlin, soweit nicht die Bauaufsichtsbehörden (Nummer 1 Absatz 1 und Nummer 

15 Absatz 1) oder das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 

(Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind, 

b) 

die Ordnungsaufgaben nach dem Produktsicherheitsgesetz in Verbindung mit den nur 

aufgrund des Produktsicherheitsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, die der nach § 24 

Absatz 1 Satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes zuständigen Behörde obliegen, sofern nicht 

gemäß § 24 Absatz 1 Satz 2 oder Satz 3 des Produktsicherheitsgesetzes eine durch andere 

Rechtsvorschriften begründete Zuständigkeit gegeben ist, 

c) 

der Vollzug des Abschnitts 2 der 32. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung); 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

a) 

bei Anlagen im Sinne der §§ 4 und 22 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 

sofern sie Teile von überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne von § 2 Nummer 30 

Buchstabe a des Produktsicherheitsgesetzes sind und soweit nicht das Landesamt für 

Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2) zuständig ist, 
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b) 

bei Anlagen im Sinne der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen), sofern sie 

auf einem Kraftwerksgelände betrieben werden; 

(4) die Ordnungsaufgaben nach dem Sprengstoffgesetz, soweit nicht die für Arbeit zuständige 

Senatsverwaltung (Nummer 14 Absatz 2 Buchstabe e), die Bezirksämter (Nummer 19 Absatz 

5 und Nummer 21 Buchstabe n) oder das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2) zuständig sind; 

(5) der Strahlenschutz bei ionisierender Strahlung, soweit nicht die für Umweltschutz 

zuständige Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 8) zuständig ist; 

(6) die Durchführung der Sozialvorschriften im Straßenverkehr und des Europäischen 

Übereinkommens über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten 

Fahrpersonals (AETR); 

(7) die Ordnungsaufgaben nach Europäischen Verordnungen und Richtlinien über gefährliche 

Stoffe, auf die in Arbeitsschutzvorschriften und im Chemikaliengesetz verwiesen wird, sowie 

nach dem Chemikaliengesetz und den aufgrund des Chemikaliengesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen, die dem Schutz von Personen (Beschäftigte und Andere) dienen und 

die nicht ausschließlich zum Zweck des Umweltschutzes erlassen wurden, soweit nicht das 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (Nummer 30 Absatz 2) 

zuständig ist; 

(8) die Ordnungsaufgaben nach der Chemikalien-Ozonschichtverordnung, der Chemikalien-

Klimaschutzverordnung, der Chemikalienrechtlichen Verordnung zur Begrenzung der 

Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) durch Beschränkung des 

Inverkehrbringens lösemittelhaltiger Farben und Lacke und nach Europäischen Verordnungen 

und Richtlinien, auf die in diesen drei Verordnungen verwiesen wird, soweit es nicht 

Ordnungsaufgaben nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht sind; 

(9) die Ordnungsaufgaben nach dem Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, der 

Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung, der Pkw-

Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung und der Verordnung (EG) Nr. 1222/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die Kennzeichnung 

von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz und andere wesentliche Parameter, soweit nicht 

Rechtsvorschriften die Zuständigkeit anderer Behörden begründen; 

(10) die Ordnungsaufgaben nach dem Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz, mit 

Ausnahme der in § 7 Absatz 2 des Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetzes 

dargestellten Aufgaben der obersten Landesbehörde; 

(11) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei 

der Anwendung am Menschen sowie den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen; 

(12) die Ordnungsaufgaben nach der Verordnung des Europäischen Parlaments und des 

Rates über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe in der 
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jeweils geltenden Fassung, soweit nicht der Polizeipräsident in Berlin (Nummer 23 Absatz 4a) 

zuständig ist. 

Nummer 25  

Berliner Feuerwehr 

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Feuerwehr gehören: 

(1) die Abwehr von Gefahren, die durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle 

und ähnliche Ereignisse entstehen; 

(2) der Notfallrettungsdienst; 

(3) die Mitwirkung bei der Brandsicherheitsschau; 

(4) die Aufgaben der Katastrophenschutzbehörde nach § 15 Satz 2 bis 4 des Zivilschutz- und 

Katastrophenhilfegesetzes; 

(5) die Aufgaben der zuständigen Behörde nach § 13a des Wehrpflichtgesetzes und § 14 des 

Zivildienstgesetzes; 

(6) die Mitwirkung bei der Genehmigung von Veranstaltungen insbesondere durch Prüfung 

und Bewertung von Sicherheitskonzepten, soweit Aufgaben der Feuerwehr berührt sind. 

Nummer 26  

Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg 

gehören: 

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Gesetz über Einheiten im Messwesen; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach dem Eichgesetz; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach dem Medizinproduktegesetz und den auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit Belange der Messgenauigkeit und der 

Messbeständigkeit der Medizinprodukte betroffen sind. 

Nummer 27  

Berliner Forsten 

Zu den Ordnungsaufgaben der Berliner Forsten gehören: 

(1) der Forstschutz; 

(2) der Jagdschutz; 

(3) die Aufgaben nach § 5 Absatz 3 des Landesjagdgesetzes Berlin. 

Nummer 28  

Fischereiamt 

Zu den Ordnungsaufgaben des Fischereiamtes gehören: 

die Ordnungsaufgaben nach den Rechtsvorschriften über die Fischerei. 
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Nummer 29  

Pflanzenschutzamt 

Zu den Ordnungsaufgaben des Pflanzenschutzamtes gehören: 

(1) die Ordnungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz und den auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; 

(2) die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsaufgaben bei Freisetzung gentechnisch 

veränderter Pflanzen nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des 

Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. 

Nummer 30  

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 

Brandenburg gehören: 

(1) die Bergaufsicht; 

(2) die Ordnungsaufgaben nach Nummer 15 Absatz 1 Buchstabe e, Nummer 18 Absatz 1 und 

8, Nummer 23 Absatz 6, Nummer 24 Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 2 Buchstabe a, Absatz 3 

Buchstabe a, Absatz 4 und 7 in den der Bergaufsicht unterstehenden Betrieben; 

(3) die Ordnungsaufgaben nach § 10 Absatz 3 Satz 5 der Gesundheitsschutz-

Bergverordnung; 

(4) die Ordnungsaufgaben nach der Markscheider-Bergverordnung. 

Nummer 31 

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin gehören: 

die Ordnungsaufgaben der Zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber nach dem Asylgesetz, die Ordnungsaufgaben der Zentralen 

Aufnahmeeinrichtung für unerlaubt eingereiste Ausländerinnen und Ausländer nach dem 

Aufenthaltsgesetz, die Ordnungsaufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz bei Aufnahme von 

Ausländerinnen und Ausländern nach § 23 Absatz 2 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes, die 

Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie 

nach den §§ 15a, 22, 23 oder 24 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommenen Ausländerinnen 

und Ausländern; die Ordnungsaufgaben bei Obdachlosigkeit von Opfern der in § 25 Absatz 4a 

und 4b des Aufenthaltsgesetzes genannten Straftaten während der Ausreisefrist nach § 59 

Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes bis zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, sowie 

gegebenenfalls von den mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden minderjährigen 

Kindern; die Ordnungsaufgaben zur Sicherung des Betriebs von Unterkünften für die 

vorstehend genannten Personenkreise, soweit nicht die für Jugend und Familie zuständige 

Senatsverwaltung (Nummer 6) zuständig ist. 

Nummer 32  

Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin gehören: 
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(1) die Überwachung der Anzeigepflicht für Angehörige der Berufe und Einrichtungen des 

Gesundheitswesens, die Rücknahme und der Widerruf der Berufserlaubnis, der Erlaubnis zur 

Führung einer gesetzlich geschützten Berufsbezeichnung und der staatlichen Anerkennung 

sowie der Heilpraktikererlaubnis, die Anordnung des Ruhens der Approbation, das vorläufige 

Verbot der Berufsausübung und die Feststellung mangelnder Eignung oder Zuverlässigkeit für 

Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -

psychotherapeuten, Medizinalfachpersonal, Tierärztinnen und Tierärzte und 

Veterinärfachpersonal sowie Apothekerinnen und Apotheker und pharmazeutisches 

Fachpersonal sowie staatlich geprüfte Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker; 

(2) die Untersagung der unberechtigten Führung einer gesetzlich geschützten 

Berufsbezeichnung auf den Gebieten des Gesundheits-, Pharmazie- und Veterinärwesens 

und der Lebensmittelchemie sowie einer gesetzlich geschützten Weiterbildungsbezeichnung 

in den Medizinalfachberufen; 

(3) die Erteilung der Konzession zum Betrieb von Krankenhäusern sowie die Aufsicht über 

diese Einrichtungen, soweit nicht die Bezirksämter (Nummer 16 Absatz 4) zuständig sind; 

(4) die staatliche Anerkennung von Ausbildungsstätten für Psychologische 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten nach § 6 des 

Psychotherapeutengesetzes; 

(5) die Ordnungsaufgaben nach dem Wohnteilhabegesetz und den auf Grund des 

Wohnteilhabegesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; 

(6) die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken und Krankenhausapotheken 

einschließlich der Genehmigung der Versorgungsverträge, die Erteilung der Genehmigung zur 

Verwaltung von Apotheken, die Erteilung der Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen 

Arzneimitteln, die Schließung und Abnahme von Apotheken und Krankenhausapotheken 

sowie die Apothekenaufsicht; 

(7) 

a) 

die Erteilung der Erlaubnis zur Herstellung und zur Einfuhr von Arzneimitteln, Testsera oder 

Testantigenen oder Wirkstoffen, die menschlicher, tierischer oder mikrobieller Herkunft sind 

oder auf gentechnischem Wege hergestellt werden, sowie anderen zur Arzneimittelherstellung 

bestimmten Stoffen menschlicher Herkunft und die entsprechende Überwachung der 

Herstellung und der Einfuhr, 

b) 

die Überwachung der Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens im Rahmen seiner 

Zuständigkeiten, 

c) 

die Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln, soweit nicht die 

Bezirksämter (Nummer 16 Absatz 2) zuständig sind, 
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d) 

die Erteilung der Erlaubnis zum Großhandel mit Arzneimitteln, Testsera oder Testantigenen 

und die entsprechende Überwachung des Großhandels, 

e) 

die Erteilung der Erlaubnis zur Herstellung und zur Einfuhr von Sera, Impfstoffen und 

Antigenen im Sinne des § 17c Absatz 1 Satz 1 des Tierseuchengesetzes zum Zwecke der 

Abgabe an andere, und die entsprechende Überwachung der Herstellung und der Einfuhr; 

Anordnungen nach § 17c Absatz 5 des Tierseuchengesetzes bezüglich Mittel, die von im Land 

Berlin ansässigen pharmazeutischen Unternehmen in Verkehr gebracht werden; Aufgaben der 

zuständigen Behörde beim Erfassen und Auswerten von Risiken und bei der Rücknahme der 

Freigabe nach den §§ 30 und 34 der Tierimpfstoffverordnung für Mittel, die von im Land Berlin 

ansässigen pharmazeutischen Unternehmen in Verkehr gebracht werden; 

(8) die Erteilung der Erlaubnis nach Artikel 4 Absatz 2 des Übereinkommens über 

internationale Beförderungen leichtverderblicher Lebensmittel und über die besonderen 

Beförderungsmittel, die ür diese Beförderungen zu verwenden sind; 

(9) 

a) 

die Entgegennahme von Anzeigen und Meldungen über Versuche an lebenden Tieren sowie 

die Erteilung entsprechender Genehmigungen, die Anordnung der Einstellung von 

Tierversuchen, die Erteilung der Erlaubnis zur Zucht und Haltung von Wirbeltieren zu 

Versuchszwecken sowie deren Untersagung, die Überwachung der Einrichtungen, in denen 

Tierversuche durchgeführt werden, sowie die tierschutzrechtliche Aufsicht über 

Versuchstierzuchten und Versuchstierhaltungen, die Genehmigung des Imports von 

Versuchstieren aus Drittländern nach § 11a des Tierschutzgesetzes, 

b) 

die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für das Schlachten von Tieren ohne Betäubung, 

die Zulassung von Ausnahmen für die Betäubung bei Eingriffen an warmblütigen Tieren; 

(10) die hygienische Überwachung der Badegewässer und der Erlass von Badeverboten in 

fließenden Gewässern; weitere Aufgaben als „benannte Stelle“ im Sinne der 

Badegewässerverordnung; 

(11) die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des 

Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht die für Umweltschutz 

zuständige Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 9) oder das Pflanzenschutzamt (Nummer 

29 Absatz 2) zuständig sind; 

(12) die Zulassung von Betrieben nach dem Lebensmittel- und Futtermittelrecht und dem EU-

Lebensmittelrecht, die Aufgaben als Länderkontaktstelle nach dem Europäischen 

Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel (RASFF) und als Länderkontaktstelle zur 

Kontrolle der im Internet gehandelten Erzeugnisse des Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuches und Tabakerzeugnisse (G@ZIELT) sowie die Weiterbearbeitung von 
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Meldungen für gefährliche Verbraucherprodukte (RAPEX) im Geltungsbereich des 

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches; 

(13) 

a) 

die Überwachung von Wasserversorgungsanlagen nach der Trinkwasserverordnung, soweit 

sie Teil der zentralen Trinkwasserversorgung sind, 

b) 

die Überprüfung der Untersuchungsstellen nach § 15 Absatz 4 und 5 der 

Trinkwasserverordnung; 

(14) die Ordnungsaufgaben nach dem Transfusionsgesetz; 

(15) die Ordnungsaufgaben nach dem Medizinproduktegesetz und den nur auf Grund des 

Medizinproduktegesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht die für 

Gesundheitswesen zuständige Senatsverwaltung (Nummer 3 Absatz 4) oder das Landesamt 

für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg (Nummer 26 Absatz 3) zuständig sind; 

(16) die Ordnungsaufgaben nach dem Transplantationsgesetz; 

(17) die Zulassung von Zentren zur Durchführung der Präimplantationsdiagnostik nach § 3a 

Absatz 3 des Embryonenschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 der 

Präimplantationsdiagnostikverordnung; 

(18) die Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung künstlicher Befruchtungen nach § 

121a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 

Nummer 33  

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

gehören: 

Aus dem Bereich Inneres: 

(1) 

a) 

die IT-Verfahrensverantwortung für das zentrale elektronische Melderegister nach § 1 Absatz 

3 des Berliner Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz, 

b) 

die Bereitstellung der Verfahren des automatisierten Abrufs nach den §§ 39 und 49 des 

Bundesmeldegesetzes, 

c) 

die Wahrnehmung der Aufgaben als zentrale Stelle für das Land Berlin im Zusammenhang mit 

allen Anfragen nach § 38 sowie nach § 49 des Bundesmeldegesetzes (Portalanbieter), 
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d) 

die Errichtung, Überwachung und Ablehnung von Auskunftssperren nach § 51 Absatz 1 und 

Absatz 5 des Bundesmeldegesetzes, 

e) 

Datenübermittlungen nach den §§ 33 bis 36, 42 und 43 des Bundesmeldegesetzes und das 

Erteilen von Melderegisterauskünften nach den §§ 46, 50 Absatz 1 bis 3 und §§ 51, 52 Absatz 

2 des Bundesmeldegesetzes; das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

beauftragt die Bezirksämter mit der Wahrnehmung der Aufgaben in den Einzelfällen nach den 

§§ 34, 35 und 42 des Bundesmeldegesetzes, in denen bei den Bezirksämtern der Anlass für 

die Amtshandlung entsteht und kein Fall nach den §§ 51 und 52 des Bundesmeldegesetzes 

vorliegt, 

f) 

die Aufgaben der Wehrerfassungsbehörde nach § 15 des Wehrpflichtgesetzes; 

(2) 

a) 

die IT-Verfahrensverantwortung für das zentrale elektronische Passregister nach § 21 des 

Passgesetzes, 

b) 

die Aufgaben der Passbehörde für in Berlin nicht gemeldete Personen, 

c) 

die Versagung und Entziehung von Pässen nach den §§ 7 und 8 des Passgesetzes, 

d) 

die Erteilung von Ermächtigungen nach § 19 Absatz 4 des Passgesetzes, 

e) 

die Ausstellung von Reisepässen in Fällen von besonderem öffentlichen Interesse, 

f) 

Datenübermittlungen aus dem automatisiert geführten Passregister nach § 22 Absatz 2 des 

Passgesetzes; das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten beauftragt die 

Bezirksämter mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben in den Einzelfällen, in denen bei den 

Bezirksämtern der Anlass für die Amtshandlung entsteht; 

(3) 

a) 

die IT-Verfahrensverantwortung für das zentrale elektronische Personalausweisregister nach § 

23 des Personalausweisgesetzes, 
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b) 

die Aufgaben der Ausweisbehörde für in Berlin nicht gemeldete Personen, 

c) 

Anordnungen von Ausweisbeschränkungen nach § 6 Absatz 7 und § 6a des 

Personalausweisgesetzes, 

d) 

die Ausstellung von Personalausweisen in Fällen von besonderem öffentlichen Interesse, 

e) 

die Datenübermittlungen aus dem elektronisch geführten Personalausweisregister nach § 24 

Absatz 2 des Personalausweisgesetzes; das Landesamt für Bürger- und 

Ordnungsangelegenheiten beauftragt die Bezirksämter mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe 

in den Einzelfällen, in denen bei den Bezirksämtern der Anlass für die Amtshandlung entsteht; 

(4) die Ordnungsaufgaben bei der Veranstaltung, Vermittlung und Bewerbung von Lotterien, 

Ausspielungen, Toto, Sportwetten und Pokerspielen, die nicht von den Spielbanken 

veranstaltet werden, einschließlich der Aufgaben nach dem Ausführungsgesetz zum 

Glücksspielstaatsvertrag und nach dem Glücksspielstaatsvertrag, soweit diese dort nicht 

ausschließlich anderen Behörden zugewiesen und soweit nicht die für Inneres zuständige 

Senatsverwaltung (Nummer 5 Absatz 4) oder die Bezirksämter (Nummer 21 Buchstabe d) 

zuständig sind, die Ordnungsaufgaben und die Aufsicht nach dem Geldwäschegesetz 

gegenüber Veranstaltern und Vermittlern von Glücksspielen, soweit das Landesamt für 

Bürger- und Ordnungsangelegenheiten nach der vorstehenden Zuweisung über 

Aufsichtszuständigkeiten im Bereich des Glücksspielrechts verfügt; 

(5) die Untersagung der unberechtigten Führung eines Namens oder einer gesetzlich 

geschützten Berufsbezeichnung, soweit nicht die für Kulturelle Angelegenheiten (Nummer 7 

Absatz 1) oder für Wissenschaft (Nummer 13 Absatz 2) zuständige Senatsverwaltung oder 

das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Nummer 32 Absatz 3) zuständig sind; 

(6) die Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet des Rettungsdienstes mit Krankenkraftwagen nach 

dem Rettungsdienstgesetz. 

Aus dem Bereich Verkehr: 

(7) 

a) 

die nicht der obersten Landesbehörde vorbehaltenen Aufgaben nach der Straßenverkehrs-

Zulassungs-Ordnung und der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, soweit nicht die Bezirksämter 

(Nummer 22b Absatz 1) zuständig sind, einschließlich der Wahrnehmung des Weisungsrechts 

entsprechend § 46 Absatz 1 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, 
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b) 

die Aufgaben nach § 70 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz la der Straßenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung, nach § 47 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, der Anerkennung und 

Aufsicht über Hersteller, Importeure, Kraftfahrzeugwerkstätten, Schulungsstätten und 

Schulungen sowie die Aufsicht über das Anerkennungsverfahren, über die Durchführung der 

Abgasuntersuchungen und der Schulungen nach den Anlagen VIIIc, XVII, XVIIa, XVIIIc und 

XVIIId der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, der Genehmigungsbehörde nach § 2 

Absatz 2 der Verordnung über die EG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger 

sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für diese Fahrzeuge, 

c) 

die Aufgaben der höheren Verwaltungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde nach § 73 der 

Fahrerlaubnis-Verordnung, soweit nicht die Bezirksämter (Nummer 22b Absatz 2) zuständig 

sind, einschließlich der Wahrnehmung des Weisungsrechts, 

d) 

die Aufgaben der sperrenden Behörde nach § 43 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, 

e) 

die Führung der Fahrzeugregister nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 des 

Straßenverkehrsgesetzes in Verbindung mit § 31 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, 

f) 

die Datenübermittlungen nach § 28 Absatz 5 und den §§ 59 und 64 des 

Straßenverkehrsgesetzes, 

g) 

die Maßnahmen nach § 7 der Verordnung über technische Kontrollen von Nutzfahrzeugen auf 

der Straße, 

h) 

die Bearbeitung von Anträgen und die Ausgabe von Fahrer-, Werkstatt- und 

Unternehmenskarten nach § 4a des Fahrpersonalgesetzes, 

i) 

die Anerkennung, der Widerruf der Anerkennung und die Überwachung von 

Ausbildungsstätten nach § 7 Absatz 2 bis 4 des Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetzes 

sowie die Erteilung der Bescheinigung nach § 5 Absatz 4 Satz 4 der Berufskraftfahrer-

Qualifikations-Verordnung; 

(8) die Aufgaben der höheren und unteren Verwaltungsbehörde 

a) 

nach dem Fahrlehrergesetz, 
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b) 

nach dem Güterkraftverkehrsgesetz, 

c) 

nach dem Verkehrssicherstellungsgesetz, 

d) 

nach dem Bundesleistungsgesetz, 

e) 

nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz sowie dem Gesetz zu dem Europäischen 

Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, 

f) 

nach dem Gesetz zu dem Übereinkommen über sichere Container, 

g) 

nach dem Übereinkommen über internationale Beförderung leicht verderblicher Lebensmittel 

und über die besonderen Beförderungsbedingungen, die für diese Beförderung zu verwenden 

sind; 

(9) der Vollzug des Personenbeförderungsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen sowie der europäischen und internationalen Vorschriften 

über die Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen, mit Ausnahme der Aufgaben im 

Zusammenhang mit Straßenbahnen, der Genehmigung für Tarife und 

Beförderungsbedingungen für den ÖPNV sowie der Ermächtigung zum Erlass von 

Rechtsverordnungen. 

Nummer 34  

Landesdenkmalamt Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesdenkmalamtes Berlin gehören: 

die Ordnungsaufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz Berlin, soweit es sich um Aufgaben 

von hauptstädtischer Bedeutung handelt. 

Nummer 35  

Gemeinsame Obere Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 

Zu den Ordnungsaufgaben der Gemeinsamen Oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg 

gehören: 

(1) die Bauschutzangelegenheiten außerhalb der Flughäfen, für die der Bund gemäß § 27d 

Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit und aus 

verkehrspolitischen Interessen anerkennt, mit Ausnahme der Flughäfen Berlin-Tempelhof und 

Berlin-Tegel; 

(2) die Ordnungsaufgaben der Anhörungsbehörde für alle Flugplätze; 
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(3) die Zulassungen nach § 22a Absatz 2 Luftverkehrs-Ordnung; 

(4) die Flugplatzangelegenheiten - mit Ausnahme der Flughäfen, für die der Bund gemäß § 

27d Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit und aus 

verkehrspolitischen Interessen anerkennt; 

(5) die Luftaufsicht gemäß § 29 des Luftverkehrsgesetzes; 

(6) die Erlaubnisse für die besondere Benutzung des Luftraums mit Ausnahme der 

Erlaubnisse, die von der für die Flugsicherung zuständigen Stelle erteilt werden; 

(7) die Genehmigung von Luftfahrtveranstaltungen, soweit diese nicht auf Flughäfen 

stattfinden, für die der Bund gemäß § 27d Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes einen Bedarf 

aus Gründen der Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen anerkennt; 

(8) die allgemeinen Aufgaben nach § 2 Satz 1 des Luftsicherheitsgesetzes außerhalb der 

Verkehrsflughäfen Berlin-Tegel, Berlin-Tempelhof und Berlin-Schönefeld; 

(9) die Zuverlässigkeitsüberprüfungen gemäß § 7 des Luftsicherheitsgesetzes; 

(10) sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausbildung, Schulung und Prüfung von 

Personal nach § 8 Absatz 1 Nummer 6 des Luftsicherheitsgesetzes; 

(11) die Durchführung von Inspektionen, Tests und Erhebungen zur Kontrolle der 

Eigensicherungsmaßnahmen der Flughafenunternehmer gemäß Artikel 7 in Verbindung mit 

Artikel 2 Nummer 2, 5, 10 und 11 der Verordnung (EG) 1217/2003 der Kommission vom 4. Juli 

2003 zur Festlegung gemeinsamer Spezifikationen für nationale Qualitätskontrollprogramme 

für die Sicherheit der Zivilluftfahrt im Rahmen der Durchführung des nationalen 

Qualitätssicherungsprogramms gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nummer 

2320/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 zur 

Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt; 

(12) die übrigen Luftsicherheitsangelegenheiten, die nicht im Zusammenhang mit Flughäfen 

stehen, für die der Bund einen Bedarf gemäß § 27d Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes 

anerkennt; 

(13) die Luftfahrtpersonalangelegenheiten; 

(14) die Angelegenheiten der Luftfahrerschulen und die Ausbildungserlaubnisse; 

(15) die Angelegenheiten der Luftfahrtunternehmen und die Betriebsgenehmigungen gemäß § 

20 Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes; 

(16) die Zulassung von Luftsicherheitsplänen nach § 8 des Luftsicherheitsgesetzes mit 

Ausnahme der Flughäfen, für die der Bund gemäß § 27d Absatz 1 des Luftverkehrsgesetzes 

einen Bedarf aus Gründen der Sicherheit und aus verkehrspolitischen Interessen anerkennt; 

(17) die Hindernisangelegenheiten außerhalb von Flugplatzbauschutzbereichen im Land 

Brandenburg; 

(18) die Regelung des Flugplatzverkehrs gemäß § 21a der Luftverkehrs-Ordnung; 
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(19) die Angelegenheiten der Einrichtungen zur Kommunikation, Navigation und Überwachung 

(CNS) 

sowie die Ordnungsaufgaben nach den auf Grund der vorgenannten Bestimmungen 

erlassenen Rechtsverordnungen. 

Nummer 36 

Landesamt für Einwanderung *) 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Einwanderung gehören die Aufgaben der 

Ausländerbehörde nach ausländerrechtlichen Bestimmungen, soweit nicht die Bezirksämter 

gemäß Nummer 22a Absatz 2 zuständig sind. 

 

Vierter Abschnitt  

Schlussbestimmungen 

Nummer 38  

Sonstige Ordnungsaufgaben 

Für die Erledigung der in den Nummern 1 bis 37 nicht genannten Ordnungsaufgaben sind 

zuständig: 

(1) die fachlich zuständige Senatsverwaltung, soweit die Aufgaben in Rechtsvorschriften des 

Reichs, des Bundes oder Landes der obersten Reichs- oder Landesbehörde, der obersten 

Landesbaubehörde, dem Regierungspräsidenten, der Landespolizeibehörde, der höheren 

Baupolizeibehörde, der Polizeiaufsichtsbehörde, der höheren Verwaltungsbehörde oder an 

Stelle einer dieser Behörden dem Polizeipräsidenten in Berlin zugewiesen sind; 

(2) die Bezirksämter, soweit die Aufgaben in Rechtsvorschriften des Reichs, des Bundes oder 

Landes der unteren Verwaltungsbehörde, der Kreis- oder Ortspolizeibehörde übertragen sind, 

und in allen übrigen Fällen. 
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Landeskrankenhausgesetz 

(LKG) 

 

§ 3  

Versorgung in Krankenhäusern 

(1) Krankenhäuser sind Einrichtungen, in denen durch ärztliche, psychotherapeutische und 

pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt 

oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und in denen die zu 

versorgenden Patientinnen und Patienten untergebracht und verpflegt werden können. 

Krankenhäuser müssen eine ausreichende und dem jeweiligen medizinischen Standard 

entsprechende ärztliche und pflegerische Versorgung gewährleisten. Notfälle sind 

vorrangig zu versorgen. 
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Gesetz über die Feuerwehren im Land Berlin 

(Feuerwehrgesetz - FwG) 

 

vom 23. September 2003 

 

I. Abschnitt  

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen  

 

§ 1 

(1) Feuerwehren im Sinne dieses Gesetzes sind die Berliner Feuerwehr und die 

Werkfeuerwehren.  

(2) Die Berliner Feuerwehr ist eine nachgeordnete Ordnungsbehörde, über die die für 

Inneres zuständige Senatsverwaltung die Dienst- und Fachaufsicht führt.  

(3) Werkfeuerwehren sind staatlich angeordnete oder anerkannte nichtöffentliche 

Einrichtungen zur Gefahrenabwehr.  

(4) Die Bezeichnungen „Feuerwehr“, „Werkfeuerwehr“, „Einsatzleitung“ und „Einsatzleiterin“ 

oder „Einsatzleiter“ dürfen nur von Feuerwehren und sonstigen Behörden und 

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben verwendet werden. Von sonstigen im 

Brandschutz eingesetzten Kräften dürfen auch den Bezeichnungen nach Satz 1 zum 

Verwechseln ähnliche Bezeichnungen nicht verwendet werden.  

(5) Mit Genehmigung der für Inneres zuständigen Senatsverwaltung dürfen 

Betriebsfeuerwehren die Bezeichnungen nach Absatz 4 Satz 1 mit einem Zusatz führen, 

der die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Betriebsfeuerwehr eindeutig erkennbar 

macht. Betriebsfeuerwehren sind Selbsthilfeeinrichtungen, die mit haupt- oder 

nebenamtlichen Kräften und mit feuerwehrtechnischer Ausrüstung in Betrieben 

ortsgebunden zur sofortigen Gefahrenbeseitigung im Sinne des § 13 Absatz 1 oder zum 

vorbeugenden Brandschutz in angemessenem Umfang vorgehalten werden.  

 

II. Abschnitt  

Aufgaben und Organisation der Berliner Feuerwehr  

 

§ 2 

(1) Die Berliner Feuerwehr besteht aus der Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen 

Feuerwehren.  

(2) Die Freiwilligen Feuerwehren gliedern sich in die Einsatzabteilungen und die 

Ehrenabteilungen. Bei den Freiwilligen Feuerwehren können Jugendfeuerwehren 

eingerichtet werden. Soweit es durch den Umfang notwendiger allgemeiner 

Verwaltungs- und Organisationsaufgaben oder sonstiger unterstützender Aufgaben 

gerechtfertigt erscheint, können Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mit Zustimmung 

der Berufsfeuerwehr auch für rückwärtige Dienste eingesetzt werden.  

(3) Die Interessen der Freiwilligen Feuerwehren werden von einer Landesbeauftragten oder 

einem Landesbeauftragten vertreten. Die Landesbeauftragte oder der 

Landesbeauftragte berät die Behördenleitung der Berliner Feuerwehr in Fragen des 

Dienstbetriebes und der Öffentlichkeitsarbeit und die für Inneres zuständige 

Senatsverwaltung in grundsätzlichen Angelegenheiten der Freiwilligen Feuerwehren. Bei 

der Erfüllung dieser Aufgaben unterliegt die Landesbeauftragte oder der 

Landesbeauftragte keinen Weisungen. Der Landesbeauftragten oder dem 

Landesbeauftragten ist vor allen Grundsatzentscheidungen, die die Freiwilligen 
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Feuerwehren betreffen, frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Näheres 

wird durch Verwaltungsvorschriften geregelt.  

 

§ 3 

(1) Die Berliner Feuerwehr hat Gefahren für die öffentliche Sicherheit abzuwehren, die 

durch Brände, Explosionen, Überschwemmungen, Unfälle und ähnliche Ereignisse 

entstehen.  

(2) Aufgaben des Rettungsdienstes hat die Berliner Feuerwehr nach Maßgabe des 

Rettungsdienstgesetzes vom 8. Juli 1993 (GVBl. S. 313), geändert durch Artikel XXVIII 

des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260), in der jeweils geltenden Fassung, 

Aufgaben zur Gefahrenabwehr bei Katastrophen nach Maßgabe des 

Katastrophenschutzgesetzes vom 11. Februar 1999 (GVBl. S. 78), geändert durch 

Artikel XXXI des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl. S. 260), in der jeweils geltenden 

Fassung zu erfüllen.  

(3) Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes hat die Berliner Feuerwehr nur zu erfüllen, 

soweit ihr diese Aufgaben durch Rechtsvorschrift übertragen sind.  

(4) Soweit die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 1, 2 und 3 nicht beeinträchtigt 

wird, kann die Berliner Feuerwehr dem Einzelnen Hilfe und Unterstützung gewähren; 

dies gilt auch für Einsätze in Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs dieses 

Gesetzes. Die Vorschriften über die Amtshilfe bleiben unberührt.  

 

§ 4 

(1) Die Berliner Feuerwehr kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1 die privaten 

Hilfsorganisationen heranziehen, die mit Zustimmung der zuständigen 

Katastrophenschutzbehörde im Katastrophenschutz mitwirken und ihre Bereitschaft 

hierzu schriftlich erklärt haben. Für die Pflichten der Hilfsorganisationen gilt § 13 des 

Katastrophenschutzgesetzes entsprechend.  

(2) Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk wirkt gemäß ihrer Aufgabenzuweisung nach 

dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk vom 22. Januar 1990 (BGBl. I S. 118), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 1997 (BGBl. I S. 3108), in der jeweils 

geltenden Fassung mit.  

(3) Bei Einsätzen nach Absatz 1 unterstehen die Einsatzkräfte der privaten 

Hilfsorganisationen und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk der Berliner 

Feuerwehr und handeln in deren Auftrag. Die Einsatzkräfte haben bei der Erledigung der 

ihnen im Einsatz übertragenen Aufgaben dieselben Befugnisse wie die Angehörigen der 

Berliner Feuerwehr.  

(4) Für Einsatzkräfte der privaten Hilfsorganisationen, die als ehrenamtliche Helfer bei 

Einsätzen mitwirken, gelten die §§ 8, 9 Abs. 1 und 3 sowie § 10 entsprechend. Für 

hauptamtliche Kräfte der Hilfsorganisationen gilt dies nur, soweit sich aus dem 

Beschäftigungsverhältnis nichts anderes ergibt.  

 

III. Abschnitt  

Rechtsverhältnisse der Angehörigen der Berliner Feuerwehr  

 

§ 5 

(1) Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr sind hauptberuflich tätig. Für sie gelten die 

beamtenrechtlichen Vorschriften.  
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(2) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sind ehrenamtlich im Dienst des Landes 

Berlin tätig. Ihre Rechte und Pflichten werden durch die §§ 6 bis 10 bestimmt.  

(3) Für Angehörige der Berufsfeuerwehr ist der Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren 

Berlins und die Mitwirkung in privaten Hilfsorganisationen mit Aufgaben nach § 3 Abs. 1 

Satz 1 sowie in der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk nur insoweit zulässig, als die 

Teilnahme am Einsatzdienst in der Berufsfeuerwehr nicht beeinträchtigt wird.  

 

§ 6 

(1) Zum Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren kann auf Antrag bestellt werden, wer  

1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

2. in der Lage ist, am Übungs- und Einsatzdienst planmäßig teilzunehmen, und 

3. geistig, körperlich und nach seiner Gesamtpersönlichkeit geeignet ist, die in § 3 

genannten Aufgaben zu erfüllen.  

Die Bestellung wird von der Berufsfeuerwehr ausgesprochen. 

(2) Die ersten drei Jahre der Zugehörigkeit gelten als Probezeit. Innerhalb der Probezeit hat 

der Angehörige die Grundausbildung zu absolvieren. Jugendliche können mit 

Zustimmung der oder des Erziehungsberechtigten bereits mit Vollendung des 17. 

Lebensjahres zur Grundausbildung zugelassen werden, wenn sie zuvor mindestens 

zwei Jahre einer Jugendfeuerwehr angehörig waren und geeignet erscheinen.  

(3) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sind verpflichtet, die ihnen im Rahmen 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit obliegenden Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Die 

Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes über die 

Befolgung dienstlicher Anordnungen, die Verantwortlichkeit, die Amtsverschwiegenheit, 

die Aussagegenehmigung sowie die Annahme von Belohnungen und Geschenken 

finden entsprechende Anwendung.  

(3a)   Die Berufsfeuerwehr ist für die Aus- und Weiterbildung der Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehren zuständig. Sie kann sich hierzu der Unterstützung durch Angehörige der 

Freiwilligen Feuerwehren bedienen. Sofern die Berufsfeuerwehr von dieser Möglichkeit 

Gebrauch macht, gelten für die Tätigkeit als Ausbilderin beziehungsweise Ausbilder die 

§§ 9 und 10.  

(4)     Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren erhalten zur Erfüllung der ihnen 

übertragenen Aufgaben grundsätzlich dieselben Sachleistungen wie die Angehörigen 

des Einsatzdienstes der Berufsfeuerwehr, insbesondere die notwendige Schutzkleidung 

und -ausrüstung.  

 

§ 7 

(1) Ein Angehöriger der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren ist zu entlassen, 

wenn er  

 

1. dies schriftlich beantragt oder 

2. die Altersgrenze für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr vollendet hat und nicht in 

die Ehrenabteilung übernommen wird oder 

3. dienstunfähig wird oder nachträglich Gründe bekannt werden oder eintreten, die 

eine Aufnahme nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 ausschließen würden, und er nicht in 

die Ehrenabteilung übernommen oder dauerhaft für eine Tätigkeit des rückwärtigen 

Dienstes eingesetzt wird oder  

4. sich in der Probezeit nicht bewährt oder 
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5. die Grundausbildung nicht innerhalb von drei Jahren seit der Dienstaufnahme 

erfolgreich abgeschlossen hat. Befindet er sich innerhalb dieser drei Jahre in einer 

Berufsausbildung oder ist er aus anderen zwingenden Gründen an der 

Grundausbildung gehindert, kann die Frist auf höchstens vier Jahre verlängert 

werden. 

(2)     Ein Angehöriger der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren kann entlassen 

werden, wenn er  

1. auf Dauer am planmäßigen Übungs- und Einsatzdienst nicht mehr teilnehmen kann 

und er nicht in die Ehrenabteilung übernommen wird oder 

2. die in § 6 Abs. 3 bezeichneten Pflichten wiederholt oder in grober Weise verletzt oder  

3. die Gemeinschaft innerhalb der Freiwilligen Feuerwehren durch sein dienstliches 

Verhalten erheblich oder fortdauernd stört. 

(3)       Wenn dringende dienstliche Belange es bei Eintritt der Voraussetzungen des Absatzes 

1 Nr. 2 im Einzelfall erfordern, kann die Berufsfeuerwehr mit Zustimmung des 

Angehörigen die Entlassung oder den Wechsel in die Ehrenabteilung bei Vollendung 

der Altersgrenze für die Angehörigen der Berufsfeuerwehr für eine bestimmte Frist, die 

jeweils ein Jahr nicht übersteigen darf, hinausschieben, jedoch nicht über die 

Vollendung der allgemeinen Altersgrenze für Beamtinnen und Beamte hinaus.  

(4)       Die Entlassung wird von der Berufsfeuerwehr durch einen schriftlichen Bescheid 

verfügt. Aus zwingenden dienstlichen Gründen kann die Berufsfeuerwehr das 

einstweilige Ruhen der Rechte und Pflichten anordnen.  

 

§ 8 

(1) Den Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren dürfen durch den Dienst keine 

Nachteile im Arbeits- oder Dienstverhältnis erwachsen, insbesondere darf deshalb 

keine Kündigung oder Entlassung ausgesprochen werden. Für die Teilnahme an 

Einsätzen und behördlich angeordneten Übungen hat der Arbeitgeber oder Dienstherr 

die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren unter Weitergewährung des 

Arbeitsentgeltes und ohne Anrechnung auf den Urlaub freizustellen. Entsprechendes 

gilt für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen, wenn und soweit nicht 

besondere Interessen des Arbeitgebers oder Dienstherrn entgegenstehen.  

(2) Dem privaten Arbeitgeber werden das weitergewährte Arbeitsentgelt nach Absatz 1 

Satz 2, die Arbeitgeberanteile der Beiträge zur Sozial- und Arbeitslosenversicherung 

sowie die Arbeitgeberanteile zur betrieblichen Altersversorgung erstattet. Dies gilt auch 

für das Arbeitsentgelt, das er Arbeitnehmern auf Grund von Rechtsvorschriften bei 

krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit weiterzahlt, wenn die Krankheit unmittelbar 

durch den Dienst in den Freiwilligen Feuerwehren entstanden ist.  

(3) Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren haben Anspruch auf Ersatz der ihnen durch 

den Dienst entstehenden notwendigen Auslagen. Sofern der Dienst infolge einer 

Alarmierung oder einer Anforderung aufgenommen wurde, haben sie auch Anspruch 

auf Ersatz des entstehenden Verdienstausfalls. Ihnen können Zuwendungen aus 

Anlass von Dienstjubiläen gewährt werden. Die für Inneres zuständige 

Senatsverwaltung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Pauschal- und 

Höchstbeträge für den Auslagenersatz festzusetzen sowie Voraussetzungen für die 

Gewährung von Jubiläumszuwendungen und deren Höhe zu regeln.  

(4) Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, die Leistungen der Bundesanstalt für 

Arbeit, Sozialhilfe sowie sonstige Unterstützung oder Bezüge aus öffentlichen Mitteln 
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erhalten, ist Ersatz für die Leistungen zu gewähren, die sie ohne den Dienst in den 

Freiwilligen Feuerwehren erhalten hätten.  

 

§ 9 

(1) Erleidet ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehren einen Dienstunfall oder zieht er 

sich eine Berufskrankheit zu, so werden ihm Leistungen nach Maßgabe der 

sozialrechtlichen Bestimmungen, insbesondere Mehrleistungen, gewährt.  

(2) Über die nach Absatz 1 zu gewährenden Leistungen hinaus erhalten bei Invalidität der 

Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren oder bei seinem Tode die Hinterbliebenen 

Leistungen aus einer privaten Unfallversicherung, deren Beiträge grundsätzlich vom 

Land Berlin gezahlt werden.  

(3) Die ergänzende Unfallfürsorge bestimmt sich, abgesehen von der 

Sachschadensersatzregelung, nach § 68 des Beamtenversorgungsgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1999 (BGBl. I S. 322, 847 und 2033), das 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 686) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung. Sie ist zu gewähren, wenn und soweit die 

Versorgung des Unfallverletzten und seiner Hinterbliebenen die einem nach der 

wirtschaftlichen Stellung vergleichbaren Landesbeamten bei gleichem Alter und 

Familienstand und regelmäßigem Verlauf der Dienstlaufbahn nach den 

Unfallfürsorgevorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes zustehende Versorgung 

nicht erreicht. Die wirtschaftliche Stellung ist nach dem durchschnittlichen 

Arbeitseinkommen des Unfallverletzten im Kalenderjahr vor dem Unfall zu beurteilen. 

Neben der wirtschaftlichen Stellung ist auch die soziale Stellung des Unfallverletzten 

zu berücksichtigen, wenn dies für ihn günstiger ist.  

 

§ 10 

(1) Sachschäden, die ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehren im Dienst erleidet, 

sind ihm zu ersetzen. Dieser Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der Angehörige der 

Freiwilligen Feuerwehren den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.  

(2) Verletzt ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehren vorsätzlich oder grob fahrlässig 

die ihm obliegenden Dienstpflichten, so hat er dem Land Berlin den daraus 

entstehenden Schaden zu ersetzen. § 48 Satz 2 des Beamtenstatusgesetzes und § 72 

des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend.  

(3) Bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit kann von der Geltendmachung des Schadens ganz 

oder teilweise abgesehen werden, wenn dies mit Rücksicht auf die besonderen 

Umstände des Einzelfalles beim Eintritt des Schadens oder die besonderen 

persönlichen Verhältnisse des Ersatzpflichtigen geboten ist.  

 

§ 10a 

(1) Die Angehörigen der Berliner Feuerwehr können sich in Feuerwehrverbänden 

zusammenschließen.  

(2) Die Feuerwehrverbände betreuen ihre Mitglieder und fördern das Feuerwehrwesen, 

das Ehrenamt, die Kameradschafts- und Traditionspflege sowie die Jugendarbeit und 

die Ausbildung. Sie wirken bei der Brandschutzerziehung und der 

Brandschutzaufklärung mit.  

(3) Die Feuerwehrwehrverbände sind vor allgemeinen Regelungen, welche ihre Mitglieder 

berühren, rechtzeitig zu beteiligen.  
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(4) Feuerwehrwehrverbände und sonstige Körperschaften dürfen keinen Namen tragen, 

der zu Verwechselungen mit der Berliner Feuerwehr führen kann.  

 

IV. Abschnitt  

Aufgaben und Organisation der Werkfeuerwehren  

 

§ 11 

(1) Werkfeuerwehren nehmen in Betrieben Aufgaben der Gefahrenabwehr nach § 3 Abs. 

1, der Gefahrenvorsorge und der Gefahrenverhütung wahr.  

(2) Eine Einrichtung kann auf Antrag des Betriebes von der Aufsichtsbehörde (§ 1 Abs. 2) 

als Werkfeuerwehr anerkannt werden, wenn sie unter Berücksichtigung des 

Gefahrenpotenzials des Betriebes dauerhaft in der Lage ist, die Aufgaben nach Absatz 

1 zu erfüllen. Liegen die Voraussetzungen der Anerkennung nicht mehr vor, so ist 

diese zu widerrufen.  

(3) Die Aufsichtsbehörde kann Betriebe verpflichten, eine Werkfeuerwehr einzurichten und 

zu unterhalten, wenn die Brand- oder Explosionsgefahr oder andere Gründe zu einem 

erhöhten Gefahrenpotenzial führen, so dass im Schadensfall das Leben oder die 

Gesundheit einer Vielzahl von Menschen, die Umwelt oder sonstige bedeutsame 

Rechtsgüter gefährdet werden.  

(4) Eine Werkfeuerwehr wird aus Angehörigen des Betriebes gebildet, für den sie 

eingerichtet ist. Über Ausnahmen entscheidet die Aufsichtsbehörde.  

(5) Die Aufsichtsbehörde kann den Leistungsstand der Werkfeuerwehren jederzeit 

überprüfen.  

(6) Die Kosten für die Feststellung des Gefahrenpotenzials eines Betriebes, die 

Einrichtung und die Unterhaltung einer Werkfeuerwehr trägt der Betrieb.  

 

§ 12 

(1) In einem Betrieb mit einer Werkfeuerwehr wird die Berliner Feuerwehr in der Regel nur 

auf deren Ersuchen tätig.  

(2) Auf Ersuchen der Berliner Feuerwehr ist eine Werkfeuerwehr verpflichtet, auch 

außerhalb ihres Betriebes gegen Kostenersatz Hilfe zu leisten, wenn ihr dies ohne 

wesentliche Gefährdung des eigenen Betriebes zumutbar ist.  

(3) Die für Inneres zuständige Senatsverwaltung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der 

für das Bau- und Wohnungswesen zuständigen Senatsverwaltung das Anerkennungs- 

und Verpflichtungsverfahren, das Verfahren zur Feststellung des Gefahrenpotenzials, 

den Aufbau, die Verfügbarkeit und die Ausrüstung von Werkfeuerwehren sowie die 

Rechtsstellung und die fachliche Qualifikation ihrer Angehörigen, einschließlich der 

Alters- und Eignungsvoraussetzungen, sowie das Nähere zum Zusammenwirken von 

Werkfeuerwehren und Berliner Feuerwehr durch Rechtsverordnung zu regeln.  

 

V. Abschnitt  

Pflichten der Bevölkerung  

 

§ 13 

(1) Wer einen Brand, einen Notfall oder ein ähnliches Ereignis bemerkt, durch das 

Menschen, die Umwelt oder sonstige bedeutsame Rechtsgüter gefährdet sind, ist 

verpflichtet, unverzüglich die Feuerwehr oder die Polizei zu benachrichtigen oder 
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unverzüglich die Übermittlung der Gefahrenmeldung durch einen Dritten zu veranlassen, 

sofern er die Gefahr nicht sofort selbst beseitigen kann.  

(2) Wer mit der Übermittlung einer Gefahrenmeldung beauftragt wird, hat unverzüglich die 

Feuerwehr oder die Polizei zu benachrichtigen.  

 

§ 14 

(1) Die Angehörigen der Feuerwehren sind befugt, zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Aufgaben nach § 3 Abs. 1, 2 und 3 Grundstücke, Gebäude, Gebäudeteile und sonstige 

bauliche Anlagen sowie Land- und Luftfahrzeuge sowie Schiffe zu betreten und sich den 

Zutritt, soweit erforderlich, auch gegen den Willen des Berechtigten selbst zu 

verschaffen.  

(2) Für die Inanspruchnahme von Personen und Sachen gilt § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 

des Katastrophenschutzgesetzes entsprechend. Für die Dauer ihrer Inanspruchnahme 

unterstehen die Personen der Berliner Feuerwehr und handeln in deren Auftrag. Die §§ 

8 , 9 Abs. 1 und 3 sowie § 10 gelten für die in Anspruch genommenen Personen 

entsprechend.  

(3) Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen baulichen 

Anlagen sowie von Schiffen sind verpflichtet, das Anbringen von Brandmelde- und 

Alarmeinrichtungen sowie von Hinweisschildern für die Feuerwehr und von 

Sicherheitskennzeichnungen zu dulden.  

 

§ 15 

In den Fällen des § 14 richtet sich die Entschädigung nach den §§ 59 bis 65 des Allgemeinen 

Sicherheits- und Ordnungsgesetzes vom 14. April 1992 (GVBl. S. 119), das zuletzt durch 

Artikel I des Gesetzes vom 10. Februar 2003 (GVBl. S. 67) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung.  

 

§ 16 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. 

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 13 Abs. 1 nicht unverzüglich die Feuerwehr oder die 

Polizei benachrichtigt oder die Übermittlung einer Gefahrenmeldung durch einen Dritten nicht 

unverzüglich veranlasst,  

2. 

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 13 Abs. 2 nicht unverzüglich die Feuerwehr oder die 

Polizei benachrichtigt,  

3. 

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 1 den Angehörigen der Feuerwehren den 

Zutritt verweigert,  

4. 

vorsätzlich oder leichtfertig einer vollziehbaren Anordnung nach § 14 Abs. 2 nicht, nicht 

rechtzeitig oder nicht vollständig nachkommt oder  

5. 

vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 14 Abs. 3 das Anbringen von Einrichtungen der Berliner 

Feuerwehr nicht duldet.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  
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§ 17 

(1) Die Berliner Feuerwehr kann Ersatz der ihr durch den Einsatz entstandenen Kosten 

nach Maßgabe des Gesetzes über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 

516), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes vom 18. November 2009 (GVBl. S. 674) 

geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung verlangen  

1. 

bei Fehlalarmierungen 

a) 

von demjenigen, der sie vorsätzlich grundlos alarmiert hat, 

b) 

vom Eigentümer, Betreiber, Besitzer und sonstigen Nutzungsberechtigten einer 

Brandmeldeanlage, 

2. 

von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbeigeführt hat, 

3. 

von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden durch eine fahrlässig begangene 

Straftat herbeigeführt hat und er wegen dieser Straftat rechtskräftig verurteilt worden ist, 

4. 

vom Tierhalter, wenn ein Tier gerettet oder geborgen worden ist, 

5. 

vom Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigten eines Gebäudes, aus dem Wasser 

entfernt oder in dem ein Wasserschaden abgewehrt oder begrenzt worden ist, 

6. 

vom Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr von einem 

Grundstück, von einem seiner wesentlichen Bestandteile, insbesondere von einem Gebäude 

oder von Sachen, die sich nur zu einem vorübergehenden Zweck auf dem Grundstück 

befinden, ausgegangen ist, 

7. 

von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb von Kraft-, 

Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist, sowie von dem Ersatzpflichtigen in 

sonstigen Fällen der Gefährdungshaftung und 

8. 

von dem Transportunternehmer, Eigentümer, Besitzer und sonstigen Nutzungsberechtigten, 

wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Beförderung, Verarbeitung, Lagerung oder beim 

sonstigen Umgang mit Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung vom 26. November 

2010 (BGBl. I S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 3. Februar 2015 

(BGBl. I S. 49) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder mit gefährlichen 

Gütern im Sinne der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 30. März 2015 (BGBl. I S. 366), die zuletzt durch Artikel 

489 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, in der jeweils 

geltenden Fassung oder mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des § 62 Absatz 3 des 

Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 745) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung entstanden ist.  

(2) Kostenerstattungsansprüche auf Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt.  

(3) Die Berliner Feuerwehr hat für Leistungen nach § 3 Abs. 4 in der Regel Entgelte zu 

vereinbaren.  
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§ 18 

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 

des Grundgesetzes, Artikel 8 Abs. 1 Satz 2 der Verfassung von Berlin) und der 

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 28 Abs. 2 Satz 1 

der Verfassung von Berlin) eingeschränkt.  

 

VI. Abschnitt  

Übergangs- und Schlussvorschriften  

 

§ 19 

Die Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses Gesetzes erlässt die für Inneres 

zuständige Senatsverwaltung.  

 

§ 20 

(Änderungsanweisungen)  

 

§ 21 

(12) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für 

Berlin in Kraft.  

(13) Gleichzeitig tritt das Feuerwehrgesetz in der Fassung vom 3. Mai 1984 (GVBl. S. 764), 

zuletzt geändert durch § 24 Abs. 2 des Gesetzes vom 11. Februar 1999 (GVBl. S. 78), 

außer Kraft.  
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Gesetz zum Schutz personenbezogener  

Daten in der Berliner Verwaltung 

(Berliner Datenschutzgesetz - BlnDSG) 

 

vom 13. Juni 2018 * 

 

Teil 1  

Gemeinsame Bestimmungen  

 

Kapitel 1  

Allgemeine Bestimmungen  

  

§ 1  

Zweck  

(5) Dieses Gesetz trifft in den Teilen 1 und 2 sowohl ergänzende als auch abweichende 

Regelungen zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 

der Richtlinie 95/46/EG ( Datenschutz-Grundverordnung ) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 

1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72).  

(6) Darüber hinaus erfolgt in den Teilen 1 und 3 dieses Gesetzes die Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 

oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. 

L 119 vom 4.5.2016, S. 89).  

(7) In den Teilen 1 und 4 trifft dieses Gesetz Regelungen für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die weder in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 

2016/679 noch der Richtlinie (EU) 2016/680 fallen.  

 

§ 2  

Anwendungsbereich  

(4) Dieses Gesetz gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Behörden und 

sonstige öffentliche Stellen (insbesondere nichtrechtsfähige Anstalten, 

Krankenhausbetriebe, Eigenbetriebe und Gerichte) des Landes Berlin und der 

landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 

im Sinne des § 28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes (öffentliche Stellen).  

http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true#_XY_d556784e279_text
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(5) Als öffentliche Stellen gelten ungeachtet der Beteiligung nicht-öffentlicher Stellen auch 

Vereinigungen des privaten Rechts, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 

wahrnehmen und an denen das Land Berlin mit absoluter Mehrheit der Anteile oder mit 

absoluter Mehrheit der Stimmen beteiligt ist. Nehmen nicht-öffentliche Stellen hoheitliche 

Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, sind sie insoweit öffentliche Stellen im 

Sinne dieses Gesetzes.  

(6) Das Abgeordnetenhaus, seine Mitglieder, die Fraktionen sowie ihre jeweiligen 

Verwaltungen und Beschäftigten unterliegen nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, 

soweit sie zur Wahrnehmung parlamentarischer Aufgaben personenbezogene Daten 

verarbeiten.  

(7) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die für die Verhütung, Ermittlung, 

Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten 

einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit zuständigen öffentlichen Stellen gelten nur Teil 1 und Teil 3 dieses Gesetzes, 

soweit diese Stellen personenbezogene Daten zum Zweck der Erfüllung dieser 

Aufgaben verarbeiten.  

(8) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit das Recht der 

Europäischen Union, im Besonderen die Verordnung (EU) 2016/679 in der jeweils 

geltenden Fassung, unmittelbar gilt.  

(9) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 gelten öffentliche Stellen, soweit diese als 

Unternehmen am Wettbewerb teilnehmen, als nicht-öffentliche Stellen. Insoweit sind für 

sie nur die Regelungen der §§ 4 bis 6 und § 20 sowie § 22 anwendbar. Im Übrigen 

finden für sie die für nicht-öffentliche Stellen geltenden Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097) in der jeweils 

geltenden Fassung Anwendung mit Ausnahme von § 4 und § 38 des 

Bundesdatenschutzgesetzes.  

(10) Abweichend von Absatz 1 gilt § 19 auch für nicht-öffentliche Stellen, soweit diese 

personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken 

verarbeiten. Dies gilt nicht, soweit die Verarbeitung ausschließlich zur Ausübung 

persönlicher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt.  

(11) Besondere Rechtsvorschriften über den Datenschutz gehen den Bestimmungen dieses 

Gesetzes vor. Regeln sie einen Sachverhalt, für den dieses Gesetz gilt, nicht oder nicht 

abschließend, finden die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung.  

(12) Für Verarbeitungen personenbezogener Daten im Rahmen von Tätigkeiten, die nicht in 

den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 

2016/680 fallen, finden die Verordnung (EU) 2016/679 und Teil 1 und 2 dieses Gesetzes 

entsprechend Anwendung, soweit nicht in Teil 4 oder in einem anderen Gesetz 

Abweichendes geregelt ist.  

(13) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 2016/679 stehen 

die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und die 

Schweiz den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gleich. Andere Staaten gelten 

insoweit als Drittstaaten.  
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(14) Bei Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 

stehen die bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-

Besitzstands assoziierten Staaten den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gleich. 

Andere Staaten gelten insoweit als Drittstaaten.  

 

Kapitel 2  

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten  

  

§ 3  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung der in der 

Zuständigkeit des Verantwortlichen liegenden Aufgabe oder in Ausübung öffentlicher Gewalt, 

die dem Verantwortlichen übertragen wurde, erforderlich ist. Diese Regelung tritt am 30. Juni 

2020 außer Kraft.  

 

Kapitel 3  

Datenschutzbeauftragte öffentlicher Stellen  

  

§ 4  

Benennung  

(4) Öffentliche Stellen benennen eine Datenschutzbeauftragte oder einen 

Datenschutzbeauftragten. Dies gilt auch für öffentliche Stellen, die am Wettbewerb 

teilnehmen.  

(5) Für mehrere öffentliche Stellen kann unter Berücksichtigung ihrer Organisationsstruktur 

und ihrer Größe eine gemeinsame Datenschutzbeauftragte oder ein gemeinsamer 

Datenschutzbeauftragter benannt werden.  

(6) Für die auf Grund Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 benannte Person wird eine Vertreterin 

oder ein Vertreter benannt. Für die Vertreterin oder den Vertreter gelten die Vorschriften 

dieses Kapitels entsprechend.  

(7) Die oder der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage der beruflichen 

Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das sie oder er auf dem 

Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, sowie auf der 

Grundlage ihrer oder seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in § 6 genannten Aufgaben.  

(8) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann Beschäftigte oder Beschäftigter der 

öffentlichen Stelle sein oder ihre oder seine Aufgaben auf der Grundlage eines 

Dienstleistungsvertrags erfüllen.  
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(9) Die öffentliche Stelle veröffentlicht die Kontaktdaten der oder des 

Datenschutzbeauftragten und teilt diese Daten der oder dem Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit mit.  

 

§ 5  

Stellung  

(1) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte 

ordnungsgemäß und frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener Daten 

zusammenhängenden Fragen eingebunden wird.  

(2) Die öffentliche Stelle unterstützt die Datenschutzbeauftragte oder den 

Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben gemäß § 6 , 

indem sie die für die Erfüllung dieser Aufgaben erforderlichen Ressourcen und den 

Zugang zu personenbezogenen Daten und Verarbeitungsvorgängen sowie die zur 

Erhaltung ihres oder seines Fachwissens erforderlichen Ressourcen zur Verfügung 

stellt.  

(3) Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass die oder der Datenschutzbeauftragte bei der 

Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben keine Anweisungen bezüglich der Ausübung dieser 

Aufgaben erhält. Die oder der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar der 

höchsten Leitungsebene der öffentlichen Stelle. Die oder der Datenschutzbeauftragte 

darf von der öffentlichen Stelle wegen der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben nicht 

abberufen oder benachteiligt werden.  

(4) Die Abberufung der oder des Datenschutzbeauftragten ist nur in entsprechender 

Anwendung des § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. Die Kündigung des 

Arbeitsverhältnisses ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die 

öffentliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist berechtigen. Nach dem Ende der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte 

oder als Datenschutzbeauftragter ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses innerhalb 

eines Jahres unzulässig, es sei denn, dass die öffentliche Stelle zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist.  

(5) Betroffene Personen können die Datenschutzbeauftragte oder den 

Datenschutzbeauftragten zu allen mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

und mit der Wahrnehmung ihrer Rechte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 , diesem 

Gesetz sowie anderen Rechtsvorschriften über den Datenschutz im Zusammenhang 

stehenden Fragen zu Rate ziehen. Die oder der Datenschutzbeauftragte ist zur 

Verschwiegenheit über die Identität der betroffenen Personen sowie über Umstände, die 

Rückschlüsse auf die betroffenen Personen zulassen, verpflichtet, soweit sie oder er 

nicht davon durch die betroffenen Personen befreit wird.  

(6) Wenn die oder der Datenschutzbeauftragte bei ihrer oder seiner Tätigkeit Kenntnis von 

Daten erhält, für die der Leitung oder einer bei der öffentlichen Stelle beschäftigten 

Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses 

Recht auch der oder dem Datenschutzbeauftragten und den ihr oder ihm unterstellten 

Beschäftigten zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das 
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Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese 

Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das 

Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Datenschutzbeauftragten reicht, unterliegen 

ihre oder seine Akten und andere Dokumente einem Beschlagnahmeverbot.  

  

§ 6  

Aufgaben  

(1) Der oder dem Datenschutzbeauftragten obliegen zumindest folgende Aufgaben:  

1. Unterrichtung und Beratung der öffentlichen Stelle und der Beschäftigten, die 

Verarbeitungen durchführen, hinsichtlich ihrer Pflichten nach diesem Gesetz und 

sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften;  

2. Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den 

Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 

Rechtsvorschriften, sowie der Strategien der öffentlichen Stelle für den Schutz 

personenbezogener Daten, einschließlich der Zuweisung von Zuständigkeiten, der 

Sensibilisierung und der Schulung der an den Verarbeitungsvorgängen beteiligten 

Beschäftigten und der diesbezüglichen Überprüfungen;  

3. Beratung im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und 

Überwachung ihrer Durchführung gemäß § 53 ;  

4. Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde; 

5. Tätigkeit als Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde in mit der Verarbeitung 

zusammenhängenden Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation gemäß § 55 

und gegebenenfalls Beratung zu allen sonstigen Fragen.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Aufgaben der oder des Datenschutzbeauftragten beziehen 

sich nicht auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gerichte im 

Rahmen ihrer justiziellen Tätigkeit und durch den Rechnungshof im Rahmen seiner 

unabhängigen Tätigkeit.  

(3) Die oder der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. 

Die öffentliche Stelle stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem 

Interessenkonflikt führen.  

(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte trägt bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben 

dem mit den Verarbeitungsvorgängen verbundenen Risiko gebührend Rechnung, wobei 

sie oder er die Art, den Umfang, die Umstände und die Zwecke der Verarbeitung 

berücksichtigt.  
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Kapitel 4  

Berliner Beauftragte oder Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit  

  

§ 7  

Errichtung  

Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist eine oberste 

Landesbehörde.  

 

§ 8  

Zuständigkeit  

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist 

Aufsichtsbehörde für die öffentlichen Stellen des Landes Berlin. Die Vorschriften dieses 

Kapitels gelten auch für Auftragsverarbeiter, soweit sie nicht-öffentliche Stellen sind, bei 

denen dem Land die Mehrheit der Anteile gehört oder die Mehrheit der Stimmen zusteht 

und der Auftraggeber eine öffentliche Stelle des Landes ist.  

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist 

Aufsichtsbehörde nach § 40 des Bundesdatenschutzgesetzes für die Datenverarbeitung 

nicht-öffentlicher Stellen und öffentlicher Stellen, soweit diese am Wettbewerb 

teilnehmen.  

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist nicht 

zuständig für die Aufsicht über die von den Gerichten im Rahmen ihrer justiziellen 

Tätigkeit oder über die vom Rechnungshof in unabhängiger Tätigkeit vorgenommenen 

Verarbeitungen personenbezogener Daten.  

 

§ 9  

Ernennung und Beendigung des Amtsverhältnisses  

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wird vom 

Abgeordnetenhaus mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder gewählt und von der 

Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses ernannt. Sie oder er nimmt 

zugleich die Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für das Recht auf Akteneinsicht 

nach § 18 Absatz 1 des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes vom 15. Oktober 1999 

(GVBl. S. 561), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 2. Februar 2018 (GVBl. 

S. 160) geändert worden ist, wahr und führt die Amts- und Funktionsbezeichnung 

„Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit“ in weiblicher oder 

männlicher Form. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit muss über die zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und 

Ausübung ihrer oder seiner Befugnisse erforderliche Qualifikation, Erfahrung und 

Sachkunde insbesondere im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verfügen. 
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Sie oder er muss über durch einschlägige Berufserfahrung erworbene Kenntnisse des 

Datenschutzrechts verfügen und die Befähigung zum Richteramt oder höheren 

Verwaltungsdienst besitzen.  

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit leistet vor der 

Präsidentin oder dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses folgenden Eid: „Ich 

schwöre, mein Amt gerecht und unparteiisch getreu dem Grundgesetz , der Verfassung 

von Berlin und den Gesetzen zu führen und meine ganze Kraft dafür einzusetzen, so 

wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden.  

(3) Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. Das Amtsverhältnis endet mit Ablauf der Amtszeit, durch 

Entlassung oder Rücktritt. Nach dem Ende der Amtszeit bleibt die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Aufforderung des Präsidiums 

des Abgeordnetenhauses bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 

im Amt, längstens jedoch für neun Monate. Die einmalige Wiederwahl ist zulässig. Vor 

Ablauf der Amtszeit kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit entlassen werden, wenn sie oder er eine schwere Verfehlung 

begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Aufgaben nicht mehr 

erfüllt sind.  

 

§ 10  

Rechtsstellung  

(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit steht nach 

Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.  

(6) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit handelt bei 

der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und bei der Ausübung ihrer oder seiner 

Befugnisse völlig unabhängig. Sie oder er unterliegt weder direkter noch indirekter 

Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisung noch nimmt sie oder er 

Weisungen entgegen.  

(7) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit untersteht der 

Rechnungsprüfung des Rechnungshofs, soweit hierdurch ihre oder seine 

Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird.  

(8) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit sieht von 

allen mit den Aufgaben dieses Amtes nicht zu vereinbarenden Handlungen ab und übt 

während der Amtszeit keine andere mit diesem Amt nicht zu vereinbarende entgeltliche 

oder unentgeltliche Tätigkeit aus. Insbesondere darf sie oder er neben diesem Amt kein 

weiteres besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der 

Leitung, dem Aufsichtsrat oder dem Verwaltungsrat eines auf Erwerb gerichteten 

Unternehmens noch einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des 

Bundes oder eines Landes angehören. Sie oder er darf nicht gegen Entgelt 

außergerichtliche Gutachten abgeben.  

(9) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz ist, auch nach Beendigung des 

Amtsverhältnisses, verpflichtet, über die ihr oder ihm amtlich bekanntgewordenen 
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Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im 

dienstlichen Verkehr oder über Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung 

nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und inwieweit 

sie oder er über solche Angelegenheiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder 

Erklärungen abgibt; wenn sie oder er nicht mehr im Amt ist, ist die Genehmigung der 

oder des amtierenden Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

erforderlich.  

(10) Im Übrigen wird die Rechtsstellung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit durch Vertrag geregelt. Soweit in diesem Gesetz und im Vertrag 

keine abweichenden Bestimmungen getroffen worden sind, finden die für Beamtinnen 

und Beamte des Landes Berlin geltenden Vorschriften in dem Umfang sinngemäß 

Anwendung, als sie dem Wesen des Amtsverhältnisses entsprechen.  

 

§ 11  

Aufgaben  

(7) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat 

unbeschadet anderer in der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aufgaben die 

Aufgaben,  

1. die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, 

einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 

Rechtsvorschriften, zu überwachen und durchzusetzen,  

2. die Öffentlichkeit für die Risiken, Vorschriften, Garantien und Rechte im Zusammenhang 

mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu sensibilisieren und sie darüber 

aufzuklären, wobei spezifische Maßnahmen für Kinder besondere Beachtung finden, 

3. das Abgeordnetenhaus, den Senat und andere Einrichtungen und Gremien über 

legislative und administrative Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten 

natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

beraten, 

4. die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter für die ihnen aus diesem Gesetz und 

sonstigen Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich den zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, entstehenden Pflichten zu 

sensibilisieren,  

5. auf Anfrage jeder betroffenen Person Informationen über die Ausübung ihrer Rechte auf 

Grund dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, einschließlich 

der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen Rechtsvorschriften, zur 

Verfügung zu stellen und gegebenenfalls zu diesem Zweck mit den Aufsichtsbehörden 

des Bundes, der Länder oder anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

zusammenzuarbeiten,  

6. sich mit Beschwerden einer betroffenen Person oder Beschwerden einer Stelle, einer 

Organisation oder eines Verbandes gemäß Artikel 55 der Richtlinie (EU) 2016/680 zu 
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befassen, den Gegenstand der Beschwerde in angemessenem Umfang zu untersuchen 

und den Beschwerdeführenden innerhalb einer angemessenen Frist über den Fortgang 

und das Ergebnis der Untersuchung zu unterrichten, insbesondere, wenn eine weitere 

Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde notwendig ist,  

7. mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, auch durch 

Informationsaustausch, und ihnen Amtshilfe zu leisten, um die einheitliche Anwendung 

und Durchsetzung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über den Datenschutz, 

einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassenen 

Rechtsvorschriften, zu gewährleisten,  

8. Untersuchungen über die Anwendung dieses Gesetzes und sonstiger Vorschriften über 

den Datenschutz, einschließlich der zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen Rechtsvorschriften, durchzuführen, auch auf der Grundlage von 

Informationen einer anderen Aufsichtsbehörde oder einer anderen Behörde,  

9. maßgebliche Entwicklungen zu verfolgen, soweit sie sich auf den Schutz 

personenbezogener Daten auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- 

und Kommunikationstechnologie und der Geschäftspraktiken, 

10. Beratung in Bezug auf die in § 55 genannten Verarbeitungsvorgänge zu leisten und  

11. Beiträge zur Tätigkeit des Europäischen Datenschutzausschusses zu leisten. 

Im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2016/680 nimmt die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zudem die Aufgabe nach § 46 

wahr.  

(8) Zur Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten Aufgabe kann die oder der 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit zu allen Fragen, die im 

Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder 

auf Anfrage Stellungnahmen an das Abgeordnetenhaus oder einen seiner Ausschüsse, 

den Senat, sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit richten.  

(9) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erleichtert das 

Einreichen der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 genannten Beschwerden durch 

Maßnahmen wie etwa die Bereitstellung eines Beschwerdeformulars, das auch 

elektronisch ausgefüllt werden kann, ohne dass andere Kommunikationsmittel 

ausgeschlossen werden.  

(10) Die Erfüllung der Aufgaben der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit ist für die betroffene Person unentgeltlich. Bei offenkundig 

unbegründeten oder exzessiven Anfragen, insbesondere im Fall von häufiger 

Wiederholung, kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, auf Grund der Anfrage tätig zu werden. 

In diesem Fall trägt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit die Beweislast für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven 

Charakter der Anfrage.  
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§ 12  

Tätigkeitsbericht  

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit erstellt einen 

Jahresbericht über ihre oder seine Tätigkeit, der eine Liste der Arten der gemeldeten 

Verstöße und der Arten der getroffenen Maßnahmen, einschließlich der verhängten 

Sanktionen und der Maßnahmen nach Artikel 58 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2016/679 , enthalten kann. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit übermittelt den Bericht dem Abgeordnetenhaus und dem Senat und 

macht ihn der Öffentlichkeit, der Europäischen Kommission und dem Europäischen 

Datenschutzausschuss zugänglich.  

(2) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus zu dem Tätigkeitsbericht innerhalb von sechs 

Monaten nach dessen Vorlage eine Stellungnahme vor, soweit der Tätigkeitsbericht 

seinen Zuständigkeitsbeziehungsweise Verantwortungsbereich betrifft.  

 

§ 13  

Befugnisse  

(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nimmt im 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 die Befugnisse gemäß Artikel 58 

der Verordnung (EU) 2016/679 wahr. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit kann im Falle von Verstößen gegen Vorschriften der 

Verordnung (EU) 2016/679 , dieses Gesetzes sowie andere Vorschriften über den 

Datenschutz, diese mit der Aufforderung beanstanden, innerhalb einer bestimmten, 

angemessenen Frist Stellung zu nehmen sowie Maßnahmen darzustellen, die die 

Verstöße beseitigen sollen.  

(5) Stellt die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit bei 

Datenverarbeitungen durch öffentliche Stellen zu Zwecken außerhalb des 

Anwendungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 Verstöße gegen die Vorschriften 

dieses Gesetzes oder gegen andere Vorschriften über den Datenschutz oder sonstige 

Mängel bei der Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten fest, so 

beanstandet sie oder er dies gegenüber dem Verantwortlichen und fordert diesen zur 

Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder ihm zu bestimmenden angemessenen Frist 

auf. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann von 

einer Beanstandung absehen oder auf eine Stellungnahme verzichten, insbesondere 

wenn es sich um unerhebliche oder inzwischen beseitigte Mängel handelt. Die 

Stellungnahme soll auch eine Darstellung der Maßnahmen enthalten, die auf Grund der 

Beanstandung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit getroffen worden sind. Die oder der Berliner Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit kann den Verantwortlichen auch davor warnen, 

dass beabsichtigte Verarbeitungsvorgänge voraussichtlich gegen in diesem Gesetz 

enthaltene und andere auf die jeweilige Datenverarbeitung anzuwendende Vorschriften 

über den Datenschutz verstoßen.  
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(6) Sofern in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 1 die beanstandeten 

Verstöße oder Mängel auch unter Berücksichtigung der Stellungnahme weiterhin 

bestehen, kann die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit dem für die öffentliche Stelle jeweils zuständigen Ausschuss des 

Abgeordnetenhauses Bericht erstatten und hierfür die Aufnahme auf die Tagesordnung 

einer Sitzung des Ausschusses verlangen, wenn ein vorheriger Einigungsversuch mit 

der öffentlichen Stelle erfolglos geblieben ist. Dieses Recht besteht auch ohne 

vorherigen Einigungsversuch, wenn die Stellungnahme nicht innerhalb der bestimmten 

Frist erfolgt; dies gilt auch, wenn die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit die öffentliche Stelle zu einer weiteren Stellungnahme unter Setzung 

einer angemessenen Frist auffordert. Verfahren, Form und Frist für die Aufnahme auf die 

Tagesordnung des jeweils zuständigen Ausschusses richten sich nach den durch das 

Abgeordnetenhaus festgelegten Regelungen. Die Rechte der Abgeordneten, 

insbesondere zur Gestaltung der Sitzung in dem Ausschuss, bleiben unberührt. Andere 

Rechte der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

insbesondere das Recht aus Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) 

2016/679 und aus § 11 Absatz 2, bleiben unberührt.  

(7) Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, der oder dem Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit und ihren oder seinen Beauftragten  

1. jederzeit Zugang zu den Diensträumen, einschließlich aller Datenverarbeitungsanlagen 

und -geräte, zu gewähren und 

2. alle Informationen, die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich sind, 

bereitzustellen. 

(8) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ist befugt, die 

durch sie oder ihn festgestellten Verstöße gegen Vorschriften der Verordnung (EU) 

2016/679, dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz bei den 

zuständigen Justizbehörden zur Kenntnis zu bringen und personenbezogene Daten zu 

übermitteln, soweit dies zur Durchführung des jeweiligen Ermittlungsverfahrens 

erforderlich ist.  

(9) Soweit es für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlich ist, kann die oder der 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit personenbezogene Daten 

verarbeiten. Dies gilt auch für die Verarbeitung von besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 , soweit ein erhebliches öffentliches Interesse dies erfordert. Ein erhebliches 

öffentliches Interesse nach Satz 2 liegt insbesondere vor, wenn die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Aufgaben nach Artikel 57 Absatz 1 

Buchstaben a, d bis h, l, o und t der Verordnung (EU) 2016/679 und nach § 11 Absatz 1 

Nummern 1, 4 bis 8 und 10 bis 11 sowie § 46 und § 68 wahrnimmt.  

(10) Soweit die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Adressatin oder Adressat eines Beschlusses des Europäischen 

Datenschutzausschusses ist, hat sie oder er das Recht, unter den in Artikel 263 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union genannten Voraussetzungen 

binnen zwei Monaten nach dessen Übermittlung beim Europäischen Gerichtshof eine 

Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses zu erheben.  



463 
 

(11) Für die Verpflichtung nach Absatz 4 wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung ( Artikel 13 des Grundgesetzes , Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 der Verfassung 

von Berlin ) für die Betriebs- und Geschäftszeit eingeschränkt.  

 

Teil 2  

Durchführungsbestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 2 der Verordnung 

(EU) 2016/679  

 

Kapitel 1  

Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten  

 

§ 14  

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  

(1) Neben den in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbar genannten 

Ausnahmen vom Verarbeitungsverbot können besondere Kategorien 

personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 in Ausgestaltung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben b, h und i verarbeitet 

werden, wenn dies erforderlich ist  

6. damit der Verantwortliche oder die betroffene Person die ihm oder ihr aus dem Dienst- 

und Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes 

erwachsenden Rechte ausüben und seinen oder ihren diesbezüglichen Pflichten 

nachkommen kann, 

7. zum Zweck der Gesundheitsvorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung der 

Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten, für die medizinische Diagnostik, die Versorgung oder 

Behandlung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die Verwaltung von Systemen 

oder Diensten im Gesundheits- oder Sozialbereich unter den Voraussetzungen des 

Artikels 9 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 oder  

8. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie 

dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren oder 

zur Gewährleistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei der 

Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und Medizinprodukten; ergänzend zu den 

in Absatz 3 genannten Maßnahmen sind insbesondere die berufsrechtlichen und 

strafrechtlichen Vorgaben zur Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten. 

(2) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist über Absatz 1 

hinaus in Ausgestaltung von Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe g der Verordnung (EU) 

2016/679 zulässig, wenn sie erforderlich ist  

1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
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2. zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder zur Wahrung erheblicher 

Belange des Gemeinwohls, und die Interessen des Verantwortlichen an der 

Datenverarbeitung die Interessen der betroffenen Person überwiegen. 

(3) Bei der Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 

Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 sind angemessene und spezifische 

Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Person vorzusehen. Unter 

Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des 

Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 

Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken 

für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen können dazu insbesondere gehören:  

1. die Maßnahmen gemäß § 26 ,  

2. Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 

3. Beschränkung des Zugangs für dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter 

unterstellte Personen zu personenbezogenen Daten und 

4. spezifische Verfahrensregelungen, die im Falle einer Übermittlung oder Verarbeitung für 

andere Zwecke, die Einhaltung der Vorgaben dieses Gesetzes sowie der Verordnung 

(EU) 2016/679 sicherstellen.  

 

§ 15  

Verarbeitung zu anderen Zwecken  

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck, als demjenigen, 

zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, ist auf Grund von Artikel 6 

Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz der Verordnung (EU) 2016/679 in Verbindung mit den in 

Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Zielen zulässig, wenn  

1. sie zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person erforderlich und die 

betroffene Person aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht in der Lage ist, die 

Einwilligung zu erteilen; 

2. sie zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder einer unmittelbar 

drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder zur Sicherung des Steuer- und 

Zollaufkommens erforderlich ist; 

3. sich bei Gelegenheit der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung Anhaltspunkte für Straftaten 

oder Ordnungswidrigkeiten ergeben und die Unterrichtung der für die Verfolgung oder 

Vollstreckung zuständigen Behörden erforderlich erscheint; 

4. die Daten aus allgemein zugänglichen Quellen erhoben werden können oder die 

verantwortliche Stelle sie veröffentlichen dürfte, soweit nicht schutzwürdige Interessen 

der betroffenen Person offensichtlich entgegenstehen; 

5. sie der Wahrnehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der internen Revision, 

der Rechnungsprüfung oder der Durchführung von Organisationsuntersuchungen dient; 
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der Zugriff auf personenbezogene Daten ist insoweit nur zulässig, als er für die 

Ausübung dieser Befugnisse erforderlich ist; 

6. sie zu Aus- und Fortbildungszwecken erforderlich ist und schutzwürdige Belange der 

betroffenen Person dem nicht entgegenstehen; zu Test- und Prüfungszwecken dürfen 

personenbezogene Daten nicht verarbeitet werden. 

Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwecken der Datenschutzkontrolle, der 

Datensicherung oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs einer 

Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dürfen nicht für andere Zwecke 

verarbeitet werden. 

(2) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 findet keine Anwendung, wenn die 

personenbezogenen Daten einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen 

und sie der datenverarbeitenden Stelle von der zur Verschwiegenheit verpflichteten 

Person in Ausübung ihrer Berufs- oder Amtspflicht übermittelt worden sind.  

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2, 3 und 5 unterbleibt abweichend von 

Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2016/679 eine 

Information der betroffenen Person über die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

soweit und solange der Zweck der Verarbeitung gefährdet würde. Die Gründe für ein 

Absehen von der Information sind zu protokollieren. § 23 Absatz 3 gilt entsprechend.  

(4) Sind personenbezogene Daten derart verbunden, dass ihre Trennung nach 

verschiedenen Zwecken auch durch Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht oder 

nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich ist, so tritt an die Stelle der 

Trennung ein Verwertungsverbot nach Maßgabe des Absatzes 1 für die Daten, die nicht 

dem Zweck der jeweiligen Verarbeitung dienen.  

(5) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des 

Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 zu einem anderen Zweck als zu 

demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, ist zulässig, wenn die Voraussetzungen 

nach § 14 Absatz 2 und ein Ausnahmetatbestand nach Artikel 9 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2016/679 oder nach § 14 Absatz 1 vorliegen.  

 

§ 16  

Verantwortlichkeit bei der Übermittlung personenbezogener Daten  

(1) Erfolgt die Übermittlung auf Grund eines Ersuchens einer öffentlichen Stelle, trägt diese 

die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Die übermittelnde Stelle hat 

lediglich zu prüfen, ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben der 

ersuchenden Stelle liegt. Die Rechtmäßigkeit des Ersuchens prüft sie nur, wenn im 

Einzelfall hierzu Anlass besteht. Die ersuchende Stelle hat in dem Ersuchen die für 

diese Prüfung erforderlichen Angaben zu machen.  

(2) Erfolgt die Übermittlung durch ein automatisiertes Verfahren auf Abruf nach § 21 , trägt 

die abrufende Stelle die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung. Die 

übermittelnde Stelle prüft die Zulässigkeit der Abrufe nur, wenn dazu Anlass besteht. Die 

übermittelnde Stelle gewährleistet, dass die Übermittlung personenbezogener Daten 
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zumindest durch geeignete Stichprobenverfahren festgestellt und überprüft werden 

kann.  

 

Kapitel 2  

Besondere Verarbeitungssituationen  

 

§ 17  

Verarbeitung personenbezogener Daten zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken  

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 , ist auch ohne Einwilligung für die Erfüllung einer Aufgabe zu im öffentlichen 

Interesse liegenden wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder für 

statistische Zwecke zulässig, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des 

Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt und 

der Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Nach Satz 1 übermittelte Daten 

dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden.  

(2) Die Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach dem Forschungszweck oder dem 

statistischen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der betroffenen 

Person stehen dem entgegen. Bis eine Anonymisierung erfolgt, sind die Merkmale 

gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden können; 

sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 

Forschungs- oder Statistikzweck dies erfordert. Die Daten sind zu löschen, sobald der 

Zweck erreicht ist. Für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 bleibt § 14 Absatz 

3 unberührt.  

(3) Öffentliche Stellen, die wissenschaftliche und historische Forschung betreiben, dürfen 

personenbezogene Daten nur veröffentlichen, wenn  

1. die betroffene Person eingewilligt hat oder 

2. die Veröffentlichung für die Darstellung von Forschungsergebnissen über Ereignisse der 

Zeitgeschichte erforderlich ist, es sei denn, dass schutzwürdige Interessen der 

betroffenen Person überwiegen. 

(4) Die in Artikel 15, 16, 18 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte 

der betroffenen Person sind insoweit beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die 

Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft 

beeinträchtigen und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder 

Statistikzwecke notwendig ist. Das Recht auf Auskunft gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) 2016/679 besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der 
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wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.  

 

§ 18  

Verarbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten  

Verarbeiten öffentliche Stellen personenbezogene Beschäftigtendaten im 

Beschäftigungskontext, gelten in Ergänzung zur Verordnung (EU) 2016/679 §§ 26 , 32 bis 37, 

41 , 43 und 44 des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung 

entsprechend.  

 

§ 19  

Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien Meinungsäußerung und 

der Informationsfreiheit  

(1) Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 

und Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, 

einschließlich der rechtmäßigen Verarbeitung auf Grund der §§ 22 und 23 des Gesetzes 

betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie in 

der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 440-3, veröffentlichten bereinigten 

Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 § 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I 

S. 266) geändert worden ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX der 

Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie Artikel 24 und 32. 

Artikel 82 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt mit der Maßgabe, dass die Haftung nur 

Schäden umfasst, die durch eine Verletzung des Datengeheimnisses oder durch 

unzureichende technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des Artikels 5 

Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 eintreten.  

(2) Führt die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Absatz 1 Satz 1 zur 

Verbreitung von Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu 

Verpflichtungserklärungen, Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der 

Verbreitung oder über den Widerruf des Inhalts der Daten, sind diese zu den 

gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer aufzubewahren, wie die 

Daten selbst, und bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam zu übermitteln.  

 

§ 20  

Videoüberwachung  

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten in öffentlich zugänglichen Räumen mit Hilfe 

optisch-elektronischer Einrichtungen (Videoüberwachung) ist zulässig, soweit sie zur 

Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe oder zur Wahrnehmung des 

Hausrechts erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen.  
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(4) Videoüberwachte Bereiche sind so zu kennzeichnen, dass Personen vor dem Betreten 

über den Umstand der Videoüberwachung sowie über den Namen und die Kontaktdaten 

des Verantwortlichen informiert werden.  

(5) Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken ist nur zulässig, soweit dies zur Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.  

(6) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus öffentlich zugänglichen Räumen 

des öffentlichen Personennahverkehrs gilt abweichend von Absatz 3, dass  

1. sie für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden dürfen, soweit dies für die 

Verhütung oder Verfolgung von Straftaten erforderlich ist, und 

2. für diesen Zweck ihre Übermittlung ausschließlich an den Polizeipräsidenten in Berlin 

und an die Strafverfolgungsbehörden zulässig ist. 

Der Verantwortliche hat durch ein mit dem Polizeipräsidenten in Berlin abzustimmendes 

Sicherheitskonzept zu gewährleisten, dass Aufzeichnungen spätestens nach 48 

Stunden gelöscht werden, sofern deren Speicherung nicht für einen der Zwecke des 

Satzes 1 Nummer 1 erforderlich ist. 

(7) Unbeschadet der Verpflichtung des Verantwortlichen zur Löschung auf Grund anderer 

Vorschriften sind nach Absatz 1 erhobene personenbezogene Daten unverzüglich zu 

löschen, wenn schutzwürdige Interessen der betroffenen Person einer weiteren 

Speicherung entgegenstehen.  

 

§ 21  

Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf  

(1) Die Einrichtung eines automatisierten Verfahrens, das mehreren öffentlichen Stellen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in oder aus einem gemeinsamen Datenbestand 

(gemeinsames Verfahren) oder die Übermittlung an Dritte auf Abruf (automatisiertes 

Verfahren auf Abruf) ermöglicht, ist nur zulässig, soweit dieses Verfahren unter 

Berücksichtigung der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen und der 

Aufgaben der beteiligten Stellen angemessen ist und durch technische und 

organisatorische Maßnahmen Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen 

Personen vermieden werden können. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit ist vor der Einrichtung zu unterrichten. Verfahren nach Satz 1, 

die ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen beinhalten 

können, sind nur zulässig, wenn die Einrichtung durch Gesetz oder auf Grund eines 

Gesetzes zugelassen ist.  

(2) Unbeschadet des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 ist für gemeinsame 

Verfahren insbesondere festzulegen, welche Verfahrensweise angewendet wird und 

welche Stelle jeweils für die Festlegung, Änderung, Fortentwicklung und Einhaltung von 

fachlichen und technischen Vorgaben für das gemeinsame Verfahren verantwortlich ist.  
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(3) Nicht-öffentliche Stellen können sich an gemeinsamen Verfahren und automatisierten 

Abrufverfahren beteiligen, wenn eine Rechtsvorschrift dies zulässt und sie sich insoweit 

den Vorschriften dieses Gesetzes unterwerfen.  

(4) Für die Einrichtung gemeinsamer Verfahren und automatisierter Abrufverfahren für 

verschiedene Zwecke innerhalb einer öffentlichen Stelle gelten die Absätze 1 und 2 

entsprechend.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Datenbestände, die jedermann ohne oder nach 

besonderer Zulassung offen stehen oder deren Veröffentlichung zulässig wäre.  

(6) Die Absätze 1, 3 und 5 gelten für die Zulassung regelmäßiger automatisierter 

Datenübermittlungen entsprechend.  

 

§ 22  

Fernmess- und Fernwirkdienste  

(4) Öffentliche Stellen dürfen ferngesteuerte Messungen oder Beobachtungen 

(Fernmessdienste) in Wohnungen oder Geschäftsräumen nur vornehmen oder mittels 

einer Übertragungseinrichtung in Wohnungen oder Geschäftsräumen andere Wirkungen 

nur auslösen (Fernwirkdienste), wenn die betroffene Person zuvor über den 

Verwendungszweck sowie über Art, Umfang und Zeitraum des Einsatzes der Dienste 

unterrichtet worden ist und nach der Unterrichtung schriftlich oder elektronisch 

eingewilligt hat. Die betroffene Person kann ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Das 

Abschalten eines Dienstes gilt im Zweifel als Widerruf der Einwilligung.  

(5) Die Einrichtung von Fernmess- und Fernwirkdiensten ist nur zulässig, wenn die 

betroffene Person in zumutbarer Weise erkennen kann, wann ein Dienst in Anspruch 

genommen wird und welcher Art dieser Dienst ist, und wenn der Teilnehmer den Dienst 

jederzeit abschalten kann, soweit dies mit dem Vertragszweck vereinbar ist.  

(6) Eine Leistung, der Abschluss oder die Abwicklung eines Vertragsverhältnisses dürfen 

nicht davon abhängig gemacht werden, dass die betroffene Person nach Absatz 1 Satz 

1 einwilligt. Wird die Einwilligung verweigert oder widerrufen, dürfen der betroffenen 

Person keine Nachteile entstehen, die über die unmittelbaren Folgekosten hinausgehen.  

(7) Soweit im Rahmen von Fernmess- und Fernwirkdiensten personenbezogene Daten 

erhoben werden, dürfen diese nur zu den vereinbarten Zwecken verarbeitet werden. 

Artikel 7 und 8 der Verordnung (EU) 2016/679 bleiben unberührt.  
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Kapitel 3  

Rechte der betroffenen Personen  

 

§ 23  

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten  

(1) Neben den in Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 14 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/679 

genannten Ausnahmen besteht keine Pflicht zur Information der betroffenen Person 

über die Erhebung ihrer personenbezogenen Daten, sofern die Erteilung der Information 

hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden 

Geheimhaltungsinteresse Dritter aus zwingenden Gründen zurücktreten muss.  

Ein Fall des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die Erteilung der Information  

1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 

Landes erhebliche Nachteile bereiten würde, 

2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder 

3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen dienenden 

Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim 

zu halten sind, aufgedeckt werden. 

(2) Die Entscheidung über das Absehen von der Information trifft die Leitung der 

öffentlichen Stelle oder eine von ihr bestimmte, bei der öffentlichen Stelle beschäftigte 

Person. Die Gründe für ein Absehen von der Information sind zu dokumentieren und der 

oder dem behördlichen Datenschutzbeauftragten mitzuteilen. Der Verantwortliche 

ergreift auch weitere geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der 

betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung der in Artikel 13 Absatz 1 und 2 und 

Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Informationen für 

die Öffentlichkeit in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form 

in einer klaren und einfachen Sprache.  

(3) Unterbleibt die Information in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorübergehenden 

Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Informationspflicht unter 

Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer 

angemessenen Frist ab Fortfall des Hinderungsgrundes nach, spätestens jedoch nach 

Ablauf von zwei Wochen.  

(4) Der Rechnungshof ist zur Erteilung von Informationen nach Artikel 14 der Verordnung 

(EU) 2016/679 nicht verpflichtet, soweit er im Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit 

personenbezogene Daten verarbeitet.  
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§ 24  

Auskunftsrecht der betroffenen Person  

(1) Unbeschadet von § 17 Absatz 4 besteht das Recht der betroffenen Person auf Auskunft 

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679 nicht, sofern die Erteilung der Auskunft 

hinter dem öffentlichen Interesse an der Geheimhaltung oder einem überwiegenden 

Geheimhaltungsinteresse Dritter aus zwingenden Gründen zurücktreten muss. Ein Fall 

des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn die Erteilung der Auskunft  

1. die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes oder eines 

Landes erhebliche Nachteile bereiten würde, 

2. die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten gefährden würde oder 

3. dazu führen würde, dass Tatsachen, die nach einer öffentlichen Interessen dienenden 

Rechtsvorschrift oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer Personen geheim 

zu halten sind, aufgedeckt werden. 

Die betroffene Person kann keine Auskunft über personenbezogene Daten verlangen, 

die ausschließlich zu Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle 

gespeichert sind und deren Verarbeitung durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen ausgeschlossen ist. 

(2) Bezieht sich das Auskunftsersuchen auf personenbezogene Daten, die von Stellen des 

Verfassungsschutzes, der Gerichte, der Staatsanwaltschaft und der Polizei oder von 

Landesfinanzbehörden, soweit diese personenbezogene Daten für Zwecke der 

Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder zu Zwecken der 

Strafverfolgung speichern, sowie vom Bundesnachrichtendienst, des Amtes für den 

Militärischen Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, von 

anderen Behörden im Geschäftsbereich des für Verteidigung zuständigen 

Bundesministeriums übermittelt wurden, ist eine Auskunft nur mit Zustimmung dieser 

Stellen zulässig. Gleiches gilt für die Erteilung einer Auskunft, die sich auf die 

Übermittlung personenbezogener Daten an diese Stellen bezieht. Hierfür dürfen 

personenbezogene Daten der betroffenen Person im erforderlichen Umfang verarbeitet 

werden. Die Zustimmung nach Satz 1 und 2 darf nur versagt werden, wenn dies zum 

Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a bis e der Verordnung (EU) 2016/679 

genannten Rechtsgüter notwendig ist.  

(3) Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags auf Auskunft bedarf keiner 

Begründung, soweit durch die Begründung der Zweck der Ablehnung gefährdet würde. 

Sowohl die Entscheidung über die Ablehnung des Antrags auf Auskunft als auch die 

Entscheidung über das Absehen von der Begründung obliegt der Leiterin oder dem 

Leiter des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen. Die Entscheidung kann an eine 

der Leitung unmittelbar nachgeordnete Person übertragen werden. Die Gründe der 

Ablehnung sind zu dokumentieren. Soweit der Antrag auf Auskunft abgelehnt wird, hat 

der Verantwortliche die betroffene Person darauf hinzuweisen, dass sie ihr 

Auskunftsrecht auch über die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit ausüben kann. Macht die betroffene Person von 

ihrem Recht nach Satz 5 Gebrauch, ist auf ihr Verlangen der oder dem Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit die Auskunft zu erteilen, soweit 
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nicht die jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch 

die Sicherheit des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die betroffene Person 

zumindest darüber zu unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder 

eine Überprüfung durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die 

Information enthalten, ob datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die 

Mitteilung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an 

die betroffene Person darf keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des 

Verantwortlichen zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden Ausnahme 

zugestimmt hat.  

(4) Unterbleibt die Auskunft in den Fällen des Absatzes 1 wegen eines vorübergehenden 

Hinderungsgrundes, kommt der Verantwortliche der Auskunftspflicht unter 

Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung innerhalb einer 

angemessenen Frist ab Fortfall des Hinderungsgrundes nach, spätestens jedoch nach 

Ablauf von zwei Wochen.  

(5) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die 

durch eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, besteht nur, soweit 

die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem 

von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht.  

(6) Sind personenbezogene Daten in Akten gespeichert, so kann die betroffene Person bei 

der datenverarbeitenden Stelle zusätzlich zu der Auskunft nach Artikel 15 der 

Verordnung (EU) 2016/679 Einsicht in die Akten verlangen. Werden die Akten nicht zur 

betroffenen Person geführt, so können Hinweise zum Auffinden der zur betroffenen 

Person gespeicherten personenbezogenen Daten gefordert werden, wenn das Auffinden 

auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Die 

Einsichtnahme ist grundsätzlich unzulässig, wenn die Daten der betroffenen Person mit 

Daten Dritter oder geheimhaltungsbedürftigen nicht personenbezogenen Daten derart 

verbunden sind, dass ihre Trennung nach verschiedenen Zwecken auch durch 

Vervielfältigen und Unkenntlichmachung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem 

Aufwand möglich ist. Im Übrigen gelten für die Verweigerung der Einsicht in die Akten 

die Absätze 1 bis 3 entsprechend.  

(7) Der Senat legt dem Abgeordnetenhaus bis zum 30. Juni 2020 einen Bericht über die 

Anwendung der Absätze 1 bis 5 vor.  

(8) Der Rechnungshof ist zur Erteilung von Auskünften nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 

2016/679 nicht verpflichtet, soweit er im Rahmen seiner unabhängigen Tätigkeit 

personenbezogene Daten verarbeitet.  

 

§ 25  

Recht auf Löschung  

Soweit öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur 

Übernahme anzubieten, sind personenbezogene Daten zu löschen, wenn die Übernahme der 
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angebotenen Unterlagen von dem öffentlichen Archiv als nicht archivwürdig abgelehnt oder 

wenn nach Ablauf der in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Archivgesetzes des Landes Berlin vom 14. 

März 2016 (GVBl. S. 96) bestimmten Frist nach dem Angebot keine Entscheidung über die 

Archivwürdigkeit getroffen wurde. Soweit eine Verpflichtung nach Satz 1 besteht, tritt an die 

Stelle des Rechts auf Löschung nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2016/679 die Verpflichtung des Verantwortlichen, die Unterlagen unverzüglich dem 

öffentlichen Archiv anzubieten.  

 

Kapitel 4  

Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter  

  

§ 26  

Spezifische technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

rechtmäßigen Verarbeitung  

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten automatisiert erfolgt, hat der 

Verantwortliche unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass  

1. personenbezogene Daten jederzeit ihrem Ursprung zugeordnet werden können, 

2. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise 

verarbeitet hat, 

3. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, 

aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen 

werden können und 

4. bei der Bereitstellung personenbezogener Daten eine Trennung der Daten nach den 

jeweils verfolgten Zwecken und betroffenen Personen möglich ist. 

(2) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung einer 

automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu treffenden 

technischen und organisatorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

zu ermitteln und in einem Datenschutzkonzept zu dokumentieren. Entsprechend der 

technischen Entwicklung und bei Änderungen der mit den Verarbeitungsvorgängen 

verbundenen Risiken ist die Ermittlung der Maßnahmen in angemessenen Abständen zu 

wiederholen.  

(3) Werden Systeme und Dienste, die für Verarbeitungen nach Absatz 1 genutzt werden, 

gewartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

sicherzustellen, dass nur auf die für die Wartung erforderlichen personenbezogenen 

Daten zugegriffen werden kann. Diese Maßnahmen müssen insbesondere Folgendes 

gewährleisten:  

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen, 
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2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden Stelle 

erfolgen, 

3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im Rahmen der 

Wartung ist zu verhindern und 

4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der 

Durchführung nachvollzogen werden können. 

Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder das 

Rechtsinstrument nach Artikel 28 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 Regelungen 

enthalten, die sicherstellen, dass der Auftragsverarbeiter keine personenbezogenen 

Daten, die ihm zur Kenntnis gelangen, an andere Stellen übermittelt. Die Durchführung 

von Wartungsarbeiten mit der Möglichkeit der Kenntniserlangung personenbezogener 

Daten durch Stellen außerhalb des Geltungsbereichs der Verordnung (EU) 2016/679 ist 

nur zulässig, wenn sie erforderlich sind und bei einer Übermittlung die Voraussetzungen 

des Artikels 45 oder 46 der Verordnung (EU) 2016/679 vorliegen.  

(4) Die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679 werden durch die Absätze 1 bis 3 nicht 

eingeschränkt.  

 

§ 27  

Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

betroffenen Person  

Ergänzend zu Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt § 23 Absatz 1 für die 

Verpflichtung des Verantwortlichen, die von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffene Person zu benachrichtigen, entsprechend.  

 

Kapitel 5 Sanktionen  

  

§ 28  

Geldbußen  

Gegen öffentliche Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 und 2 sowie Stellen, die nach § 2 Absatz 

3 den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen, werden keine Geldbußen verhängt.  

 

§ 29  

Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) 2016/679, 

dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz personenbezogene 
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Daten, die nicht offenkundig sind, unbefugt verarbeitet. Die Ordnungswidrigkeit kann mit 

einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden.  

(2) Wer die in Absatz 1 bezeichneten Handlungen gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, 

sich oder eine andere Person zu bereichern oder zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe 

bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft.  

(3) Die Tat nach Absatz 2 wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt ist die betroffene 

Person, der Verantwortliche und die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit.  

(4) Eine Meldung nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 

Benachrichtigung nach Artikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 darf in einem 

Straf- oder Bußgeldverfahren gegen die meldepflichtige oder benachrichtigende Person 

oder deren in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit 

Zustimmung der meldepflichtigen oder benachrichtigenden Person verwendet werden.  

 

Teil 3  

Bestimmungen für Verarbeitungen zu Zwecken gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680  

  

Kapitel 1  

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten  

  

§ 30   

Anwendungsbereich  

(1) Die Vorschriften dieses Teils gelten für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch die für die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung, Verfolgung oder Ahndung von 

Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr 

von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zuständigen öffentlichen Stellen, soweit sie 

Daten zum Zweck der Erfüllung dieser Aufgaben verarbeiten. Die öffentlichen Stellen 

gelten dabei als Verantwortliche.  

(2) Absatz 1 findet zudem Anwendung auf diejenigen öffentlichen Stellen, die für die 

Vollstreckung von Strafen, von Maßnahmen im Sinne des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des 

Strafgesetzbuches, von Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln im Sinne des 

Jugendgerichtsgesetzes und von Geldbußen zuständig sind.  

(3) Soweit Teil 3 Vorschriften für Auftragsverarbeiter enthält, gilt er auch für diese.  
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§ 31  

Begriffsbestimmungen  

Es bezeichnen die Begriffe:  

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen; als identifizierbar wird 

eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 

wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser Person sind, identifiziert 

werden kann; 

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 

die Anpassung, die Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

den Abgleich, die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener 

Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken; 

4. „Profiling“ jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, bei der 

diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 

natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte der Arbeitsleistung, 

der wirtschaftlichen Lage, der Gesundheit, der persönlichen Vorlieben, der Interessen, 

der Zuverlässigkeit, des Verhaltens, der Aufenthaltsorte oder der Ortswechsel dieser 

natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; 

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, in der 

die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 

betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen 

gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die Daten keiner betroffenen Person zugewiesen 

werden können; 

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 

bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 

dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt 

wird; 

7. „Verantwortlicher“ die juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 

allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet; 

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet; 
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9. „Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 

bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 

Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder anderen Rechtsvorschriften 

personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung 

dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden 

Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 

10. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, 

die zur unbeabsichtigten oder unrechtmäßigen Vernichtung, zum Verlust, zur 

Veränderung oder zur unbefugten Offenlegung von oder zum unbefugten Zugang zu 

personenbezogenen Daten geführt hat, die verarbeitet wurden; 

11. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen 

genetischen Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über 

die Physiologie oder die Gesundheit dieser Person liefern, insbesondere solche, die aus 

der Analyse einer biologischen Probe der Person gewonnen wurden; 

12. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene 

personenbezogene Daten zu den physischen, physiologischen oder verhaltenstypischen 

Merkmalen einer natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen 

Person ermöglichen oder bestätigen, insbesondere Gesichtsbilder oder 

daktyloskopische Daten; 

13. „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige 

Gesundheit einer natürlichen Person, einschließlich der Erbringung von 

Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 

Gesundheitszustand hervorgehen; 

14. „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ 

a) Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse 

oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit 

hervorgehen, 

b) genetische Daten, 

c) biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

d) Gesundheitsdaten und 

e) Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung; 

15. „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 41 der Richtlinie (EU) 

2016/680 eingerichtete unabhängige staatliche Stelle;  

16. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre 

nachgeordneten Stellen sowie jede sonstige Einrichtung, die durch eine von zwei oder 

mehr Staaten geschlossene Übereinkunft oder auf der Grundlage einer solchen 

Übereinkunft geschaffen wurde; 
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17. „Einwilligung“ jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 

verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten einverstanden ist. 

 

§ 32  

Allgemeine Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten  

(1) Personenbezogene Daten müssen  

1. auf rechtmäßige Weise und nach Treu und Glauben verarbeitet werden, 

2. für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und dürfen nicht in einer 

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise verarbeitet werden, 

3. dem Verarbeitungszweck entsprechen, für das Erreichen des Verarbeitungszwecks 

erforderlich sein und ihre Verarbeitung darf nicht außer Verhältnis zu diesem Zweck 

stehen, 

4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; dabei sind alle 

angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick 

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 

werden und 

5. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet; hierzu gehört auch ein durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleistender Schutz vor 

unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, unbeabsichtigtem Verlust, 

unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung. 

(2) Personenbezogene Daten dürfen nicht länger als es für die Zwecke, für die sie 

verarbeitet werden, erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die 

Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht.  

(3) Der Verantwortliche ist für die Einhaltung der Absätze 1 und 2 verantwortlich und muss 

deren Einhaltung nachweisen können. Dies gilt entsprechend für die Regelungen in § 34 

und § 35 Absatz 1 bis 3.  

 

Kapitel 2  

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

 § 33  

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten  

(1) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten ist nur zulässig, 

wenn sie erforderlich ist  
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1. zur Aufgabenerfüllung, 

2. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person oder 

3. wenn sie sich auf Daten bezieht, die von der betroffenen Person offensichtlich öffentlich 

gemacht wurden. 

(2) Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, sind geeignete 

Garantien für die Rechtsgüter der betroffenen Personen vorzusehen. Geeignete 

Garantien können insbesondere sein  

1. verbindliche Verfahrensvorschriften, die spezifische Anforderungen an die 

Datensicherheit oder die Datenschutzkontrolle festlegen, 

2. die Festlegung von besonderen Aussonderungsprüffristen, 

3. die Sensibilisierung der an Verarbeitungsvorgängen Beteiligten, 

4. die Beschränkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten innerhalb der 

verantwortlichen Stelle, 

5. die von anderen Daten getrennte Verarbeitung, 

6. die Pseudonymisierung personenbezogener Daten, 

7. die Verschlüsselung personenbezogener Daten oder 

8. spezifische Verfahrensregelungen, die im Fall einer Übermittlung oder Verarbeitung für 

andere Zwecke die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sicherstellen. 

 

§ 34  

Verarbeitung zu anderen Zwecken  

 

Eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu 

dem sie erhoben wurden, ist zulässig, wenn es sich bei dem anderen Zweck um einen der in § 

30 Absatz 1 und 2 genannten Zwecke handelt, der Verantwortliche befugt ist, Daten zu 

diesem Zweck zu verarbeiten, und die Verarbeitung zu diesem Zweck erforderlich und 

verhältnismäßig ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten zu einem anderen, in § 30 

Absatz 1 und 2 nicht genannten Zweck ist zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift 

vorgesehen ist.  

 

§ 35  

Verarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen, archivarischen und statistischen 

Zwecken  

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten, ist auch ohne Einwilligung für die Erfüllung einer der in § 30 
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Absatz 1 und 2 genannten Aufgaben zu im öffentlichen Interesse liegenden, 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder für archivarische oder 

statistische Zwecke zulässig, wenn das öffentliche Interesse an der Durchführung des 

Vorhabens die schutzwürdigen Belange der betroffenen Person erheblich überwiegt und 

der jeweilige Zweck nicht auf andere Weise erreicht werden kann. Nach Satz 1 

übermittelte Daten dürfen nicht für andere Zwecke verarbeitet werden.  

(2) Der Verantwortliche sieht geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Personen vor. Die Daten sind insbesondere zu anonymisieren, sobald dies 

nach dem jeweiligen Zweck möglich ist, es sei denn, berechtigte Interessen der 

betroffenen Person stehen dem entgegen. Bis eine Anonymisierung erfolgt, sind die 

Merkmale gesondert zu speichern, mit denen Einzelangaben über persönliche oder 

sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person zugeordnet werden 

können. Sie dürfen mit den Einzelangaben nur zusammengeführt werden, soweit der 

jeweilige Zweck dies erfordert. Sie sind zu löschen, sobald der jeweilige Zweck erreicht 

ist.  

(3) Die in den §§ 41 bis 44 vorgesehenen Rechte der betroffenen Person sind insoweit 

beschränkt, als diese Rechte voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder 

Statistikzwecke unmöglich machen oder ernsthaft beeinträchtigen und die 

Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. Das 

Auskunftsrecht nach § 43 besteht darüber hinaus nicht, wenn die Daten für Zwecke der 

wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind und die Auskunftserteilung einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.  

(4) Diese Regelung tritt am 30. September 2025 außer Kraft.  

  

§ 36  

Einwilligung  

(1) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten nach einer Rechtsvorschrift auf der 

Grundlage einer Einwilligung erfolgen kann, muss der Verantwortliche die Einwilligung 

der betroffenen Person nachweisen können.  

(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffenen Person durch schriftliche oder elektronische 

Erklärung und betrifft diese Erklärung noch andere Sachverhalte, muss das Ersuchen 

um Einwilligung in verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und 

einfachen Sprache so erfolgen, dass es von den anderen Sachverhalten klar zu 

unterscheiden ist.  

(3) Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die betroffene Person ist vor Abgabe 

der Einwilligung hiervon in Kenntnis zu setzen.  

(4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung der betroffenen 

Person beruht. Bei der Beurteilung, ob die Einwilligung freiwillig erteilt wurde, müssen 

die Umstände der Erteilung berücksichtigt werden. Die betroffene Person ist auf den 
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vorgesehenen Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Die betroffene Person ist unter 

Darlegung der Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass sie die Einwilligung verweigern 

kann.  

(5) Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden, muss sich 

die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten beziehen.  

 

§ 37  

Verarbeitung auf Weisung des Verantwortlichen  

Jede einem Verantwortlichen oder einem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die Zugang 

zu personenbezogenen Daten hat, darf diese Daten ausschließlich auf Weisung des 

Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach einer Rechtsvorschrift zur 

Verarbeitung verpflichtet ist.  

 

§ 38  

Datengeheimnis  

Mit Datenverarbeitung befasste Personen dürfen personenbezogene Daten nicht unbefugt 

verarbeiten (Datengeheimnis). Sie sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das 

Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer 

Tätigkeit fort.  

 

§ 39  

Automatisierte Einzelentscheidung  

(3) Eine ausschließlich auf einer automatischen Verarbeitung beruhende Entscheidung, die 

mit einer nachteiligen Rechtsfolge für die betroffene Person verbunden ist oder sie 

erheblich beeinträchtigt, ist nur zulässig, wenn sie in einer Rechtsvorschrift vorgesehen 

ist, die geeignete Garantien für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person bietet, 

zumindest aber das Recht auf persönliches Eingreifen seitens des Verantwortlichen.  

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 dürfen nicht auf besonderen Kategorien 

personenbezogener Daten beruhen, sofern nicht geeignete Maßnahmen zum Schutz 

der Rechtsgüter sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Personen getroffen 

wurden.  

(5) Profiling, das zur Folge hat, dass betroffene Personen auf der Grundlage von 

besonderen Kategorien personenbezogener Daten diskriminiert werden, ist verboten.  

 

 

 



482 
 

§ 40  

Gemeinsames Verfahren und automatisiertes Verfahren auf Abruf  

Die Vorschrift des § 21 findet mit der Maßgabe Anwendung, dass § 49 an die Stelle des 

Artikels 26 der Verordnung (EU) 2016/679 tritt. Zudem findet § 16 Absatz 2 Anwendung.  

 

Kapitel 3  

Rechte der betroffenen Person  

 

§ 41  

Allgemeine Informationen zu Datenverarbeitungen  

Der Verantwortliche hat für jedermann zugänglich zumindest Informationen zur Verfügung zu 

stellen über  

1. die Zwecke der von ihm vorgenommenen Verarbeitungen, 

2. die im Hinblick auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bestehenden 

Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und 

Einschränkung der Verarbeitung, 

3. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und der oder des 

Datenschutzbeauftragten, 

4. das Recht, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit anzurufen und 

5. die Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit. 

  

§ 42  

Benachrichtigung betroffener Personen  

(1) Ist die Benachrichtigung betroffener Personen über die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten in speziellen Rechtsvorschriften, insbesondere bei 

verdeckten Maßnahmen, vorgesehen oder angeordnet, so hat diese Benachrichtigung 

zumindest die folgenden Angaben zu enthalten:  

1. die in § 41 genannten Angaben,  

2. die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

3. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 

für die Festlegung dieser Dauer, 
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4. gegebenenfalls die Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten, bei 

Übermittlungen an Empfänger in Drittländern oder internationale Organisationen auch 

Angaben dazu sowie 

5. erforderlichenfalls weitere Informationen, insbesondere, wenn die personenbezogenen 

Daten ohne Wissen der betroffenen Person erhoben wurden. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 kann der Verantwortliche die Benachrichtigung insoweit 

und solange aufschieben, einschränken oder unterlassen, wie andernfalls  

1. die Erfüllung der in § 30 Absatz 1 und 2 genannten Aufgaben,  

2. die öffentliche Sicherheit oder 

3. Rechtsgüter Dritter gefährdet würden, wenn das Interesse an der Vermeidung dieser 

Gefahren das Informationsinteresse der betroffenen Person überwiegt. 

(3) Bezieht sich die Benachrichtigung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 

Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden 

des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen 

zulässig.  

(4) Im Fall der Einschränkung nach Absatz 2 gilt § 43 Absatz 7 entsprechend.  

 

§ 43  

Auskunftsrecht  

(1) Der Verantwortliche hat betroffenen Personen auf Antrag Auskunft darüber zu erteilen, 

ob er sie betreffende Daten verarbeitet. Betroffene Personen haben darüber hinaus das 

Recht, Informationen zu erhalten über  

1. die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, und die 

Kategorie, zu der sie gehören, 

2. die verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, 

3. die Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlage, 

4. die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten 

offengelegt worden sind, bei Übermittlungen an Empfänger in Drittländern oder 

internationale Organisationen auch Angaben dazu, 

5. die für die Daten geltende Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 

für die Festlegung dieser Dauer, 

6. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 

Verarbeitung der Daten durch den Verantwortlichen, 

7. das Recht nach § 46 , die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit anzurufen,  
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8. Angaben zur Erreichbarkeit der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit sowie 

9. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und Informationen über die 

involvierte Logik. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für personenbezogene Daten, die in der Verarbeitung eingeschränkt 

sind und die nur deshalb verarbeitet werden, weil sie auf Grund gesetzlicher 

Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen, oder die ausschließlich 

Zwecken der Datensicherung oder der Datenschutzkontrolle dienen, wenn die 

Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde und eine 

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und organisatorische 

Maßnahmen ausgeschlossen ist.  

(3) Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft über personenbezogene Daten, die 

durch eine öffentliche Stelle nicht automatisiert verarbeitet werden, besteht nur, soweit 

die betroffene Person Angaben macht, die das Auffinden der Daten ermöglichen, und 

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem 

von der betroffenen Person geltend gemachten Informationsinteresse steht.  

(4) Der Verantwortliche kann unter den Voraussetzungen des § 42 Absatz 2 von der 

Auskunft nach Absatz 1 Satz 1 absehen oder die Auskunftserteilung nach Absatz 1 Satz 

2 teilweise oder vollständig einschränken.  

(5) Bezieht sich die Auskunftserteilung auf die Übermittlung personenbezogener Daten an 

Verfassungsschutzbehörden, den Bundesnachrichtendienst, den Militärischen 

Abschirmdienst und, soweit die Sicherheit des Bundes berührt wird, andere Behörden 

des Bundesministeriums der Verteidigung, ist sie nur mit Zustimmung dieser Stellen 

zulässig.  

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über das Absehen von oder die 

Einschränkung einer Auskunft unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, 

wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 42 

Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 

denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von oder der Einschränkung 

der Auskunft verfolgten Zweck gefährden würde.  

(7) Wird die betroffene Person nach Absatz 6 über das Absehen von oder die 

Einschränkung der Auskunft unterrichtet, kann sie ihr Auskunftsrecht auch über die 

Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit ausüben. Der Verantwortliche hat die betroffene Person über diese 

Möglichkeit sowie darüber zu unterrichten, dass sie gemäß § 46 die Berliner Beauftragte 

oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anrufen oder 

gerichtlichen Rechtsschutz suchen kann. Macht die betroffene Person von ihrem Recht 

nach Satz 1 Gebrauch, ist die Auskunft auf ihr Verlangen der oder dem Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu erteilen, soweit nicht die 

zuständige oberste Landesbehörde im Einzelfall feststellt, dass dadurch die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes gefährdet würde. Die oder der Berliner Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit hat die betroffene Person zumindest darüber zu 

unterrichten, dass alle erforderlichen Prüfungen erfolgt sind oder eine Überprüfung 

durch sie oder ihn stattgefunden hat. Diese Mitteilung kann die Information enthalten, ob 
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datenschutzrechtliche Verstöße festgestellt wurden. Die Mitteilung der oder des Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an die betroffene Person darf 

keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen zulassen, sofern 

dieser keiner weitergehenden Auskunft zustimmt. Der Verantwortliche darf die 

Zustimmung nur insoweit und solange verweigern, wie er nach Absatz 4 von einer 

Auskunft absehen oder sie einschränken könnte. Die oder der Berliner Beauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit hat zudem die betroffene Person über ihr Recht 

auf gerichtlichen Rechtsschutz zu unterrichten.  

(8) Der Verantwortliche hat die sachlichen und rechtlichen Gründe für die Entscheidung zu 

dokumentieren.  

  

§ 44  

Rechte auf Berichtigung und Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung  

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

Insbesondere im Fall von Aussagen oder Beurteilungen betrifft die Frage der Richtigkeit 

nicht den Inhalt der Aussage oder Beurteilung. Wenn die Richtigkeit oder Unrichtigkeit 

der Daten nicht festgestellt werden kann, tritt an die Stelle der Berichtigung eine 

Einschränkung der Verarbeitung. In diesem Fall hat der Verantwortliche die betroffene 

Person zu unterrichten, bevor er die Einschränkung wieder aufhebt. Die betroffene 

Person kann zudem die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 

verlangen, wenn dies unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke angemessen ist.  

(2) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die 

Löschung sie betreffender Daten zu verlangen, wenn deren Verarbeitung unzulässig ist, 

deren Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist oder diese zur 

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden müssen.  

(3) Anstatt die personenbezogenen Daten zu löschen, kann der Verantwortliche deren 

Verarbeitung einschränken, wenn  

1. Grund zu der Annahme besteht, dass eine Löschung schutzwürdige Interessen einer 

betroffenen Person beeinträchtigen würde, 

2. die Daten zu Beweiszwecken in Verfahren, die Zwecken des § 30 Absatz 1 oder 2 

dienen, weiter aufbewahrt werden müssen oder  

3. eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 

unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 

In ihrer Verarbeitung nach Satz 1 eingeschränkte Daten dürfen nur zu dem Zweck, der 

ihrer Löschung entgegenstand oder sonst mit Einwilligung der betroffenen Person 

verarbeitet werden. 

(4) Bei automatisierten Dateisystemen ist technisch sicherzustellen, dass eine 

Einschränkung der Verarbeitung eindeutig erkennbar ist und eine Verarbeitung für 

andere Zwecke nicht ohne weitere Prüfung möglich ist.  
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(5) Hat der Verantwortliche eine Berichtigung vorgenommen, hat er der öffentlichen Stelle, 

die ihm die personenbezogenen Daten zuvor übermittelt hat, die Berichtigung 

mitzuteilen. In Fällen der Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

nach den Absätzen 1 bis 3 hat der Verantwortliche Empfängern, denen die Daten 

übermittelt wurden, diese Maßnahmen mitzuteilen. Die Empfänger haben die Daten in 

eigener Verantwortung zu berichtigen, zu löschen oder ihre Verarbeitung 

einzuschränken.  

(6) Der Verantwortliche hat die betroffene Person über ein Absehen von der Berichtigung, 

Vervollständigung oder Löschung personenbezogener Daten oder über die an deren 

Stelle tretende Einschränkung der Verarbeitung schriftlich zu unterrichten. Dies gilt nicht, 

wenn bereits die Erteilung dieser Informationen eine Gefährdung im Sinne des § 42 

Absatz 2 mit sich bringen würde. Die Unterrichtung nach Satz 1 ist zu begründen, es sei 

denn, dass die Mitteilung der Gründe den mit dem Absehen von der Unterrichtung 

verfolgten Zweck gefährden würde.  

(7) § 43 Absatz 7 und 8 findet entsprechende Anwendung.  

 

§ 45  

Verfahren für die Ausübung der Rechte der betroffenen Person  

(1) Der Verantwortliche hat mit betroffenen Personen unter Verwendung einer klaren und 

einfachen Sprache in präziser, verständlicher und leicht zugänglicher Form zu 

kommunizieren. Unbeschadet besonderer Formvorschriften und insbesondere der 

Anforderungen gemäß § 50 Absatz 3 Satz 1 Nummer 8 soll er bei der Beantwortung von 

Anträgen grundsätzlich die für den Antrag gewählte Form verwenden.  

(2) Bei Anträgen hat der Verantwortliche die betroffene Person unbeschadet des § 43 

Absatz 6 und des § 44 Absatz 6 unverzüglich schriftlich darüber in Kenntnis zu setzen, 

wie verfahren wurde.  

(3) Die Erteilung von Informationen nach § 41 , die Benachrichtigungen nach den §§ 42 und 

52 und die Bearbeitung von Anträgen nach den §§ 43 und 44 erfolgen unentgeltlich. Bei 

offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen nach den §§ 43 und 44 kann der 

Verantwortliche entweder eine angemessene Gebühr auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten verlangen oder sich weigern, auf Grund des Antrags tätig zu werden. 

In diesem Fall muss der Verantwortliche den offenkundig unbegründeten oder 

exzessiven Charakter des Antrags belegen können.  

(4) Hat der Verantwortliche begründete Zweifel an der Identität einer betroffenen Person, 

die einen Antrag nach den §§ 43 oder 44 gestellt hat, soll er von ihr zusätzliche 

Informationen anfordern, die zur Bestätigung ihrer Identität erforderlich sind.  
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§ 46  

Anrufung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

(1) Jede betroffene Person kann sich unbeschadet anderweitiger Rechtsbehelfe mit einer 

Beschwerde an die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit wenden, wenn sie der Auffassung ist, bei der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten durch öffentliche Stellen zu den in § 30 genannten Zwecken 

in ihren Rechten verletzt worden zu sein. Dies gilt nicht für die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch die Gerichte, soweit diese die Daten im Rahmen ihrer 

justiziellen Tätigkeit verarbeitet haben. Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz 

und Informationsfreiheit hat die betroffene Person über den Stand und das Ergebnis der 

Beschwerde zu unterrichten und sie hierbei auf die Möglichkeit gerichtlichen 

Rechtsschutzes nach § 47 hinzuweisen.  

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat eine bei 

ihr oder ihm eingelegte Beschwerde über eine Verarbeitung, die in die Zuständigkeit 

einer Aufsichtsbehörde des Bundes, eines anderen Landes oder in einem anderen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union fällt, unverzüglich an die zuständige 

Aufsichtsbehörde weiterzuleiten. Sie oder er hat in diesem Fall die betroffene Person 

über die Weiterleitung zu unterrichten und ihr auf deren Ersuchen weitere Unterstützung 

zu leisten.  

 

§ 47  

Rechtsschutz gegen Entscheidungen oder bei Untätigkeit der oder des Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

(1) Jede natürliche oder juristische Person kann unbeschadet anderer Rechtsbehelfe 

gerichtlich gegen eine sie betreffende verbindliche Entscheidung der oder des Berliner 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit vorgehen.  

(2) Absatz 1 gilt entsprechend zugunsten betroffener Personen, wenn sich die oder der 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit einer Beschwerde nach 

§ 46 nicht befasst oder die betroffene Person nicht innerhalb von drei Monaten nach 

Einlegung der Beschwerde über den Stand oder das Ergebnis der Beschwerde in 

Kenntnis gesetzt hat.  

 

Kapitel 4  

Pflichten der Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter  

  

§ 48  

Auftragsverarbeitung  
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(1) Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Verantwortlichen durch andere 

Personen oder Stellen verarbeitet, hat der Verantwortliche für die Einhaltung der 

Vorschriften dieses Gesetzes und anderer Vorschriften über den Datenschutz zu sorgen. 

Die Rechte der betroffenen Personen auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung und Schadensersatz sind in diesem Fall gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend zu machen.  

(2) Ein Verantwortlicher darf nur solche Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten beauftragen, die mit geeigneten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen sicherstellen, dass die Verarbeitung im Einklang mit den 

gesetzlichen Anforderungen erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen 

Personen gewährleistet wird.  

(3) Auftragsverarbeiter dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des 

Verantwortlichen keine weiteren Auftragsverarbeiter hinzuziehen. Hat der 

Verantwortliche dem Auftragsverarbeiter eine allgemeine Genehmigung zur 

Hinzuziehung weiterer Auftragsverarbeiter erteilt, hat der Auftragsverarbeiter den 

Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung zu informieren. 

Der Verantwortliche kann in diesem Fall die Hinzuziehung oder Ersetzung untersagen.  

(4) Zieht ein Auftragsverarbeiter einen weiteren Auftragsverarbeiter hinzu, so hat er diesem 

dieselben Verpflichtungen aus seinem Vertrag mit dem Verantwortlichen nach Absatz 5 

aufzuerlegen, die auch für ihn gelten, soweit diese Pflichten für den weiteren 

Auftragsverarbeiter nicht schon auf Grund anderer Vorschriften verbindlich sind. Erfüllt 

ein weiterer Auftragsverarbeiter diese Verpflichtungen nicht, so haftet der ihn 

beauftragende Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen für die Einhaltung 

der Pflichten des weiteren Auftragsverarbeiters.  

(5) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter hat auf der Grundlage eines Vertrags 

oder eines anderen Rechtsinstruments zu erfolgen, der oder das den 

Auftragsverarbeiter an den Verantwortlichen bindet und der oder das den Gegenstand, 

die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung, die Art der personenbezogenen 

Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Rechte und Pflichten des 

Verantwortlichen festlegt. Der Vertrag oder das andere Rechtsinstrument haben 

insbesondere vorzusehen, dass der Auftragsverarbeiter  

2. nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen handelt; ist der Auftragsverarbeiter 

der Auffassung, dass eine Weisung rechtswidrig ist, hat er den Verantwortlichen 

unverzüglich zu informieren; 

3. gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten befugten 

Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben, soweit sie keiner angemessenen 

gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen; 

4. den Verantwortlichen mit geeigneten Mitteln dabei unterstützt, die Einhaltung der 

Bestimmungen über die Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten; 

5. alle personenbezogenen Daten nach Abschluss der Erbringung der 

Verarbeitungsleistungen nach Wahl des Verantwortlichen zurückgibt oder löscht und 

bestehende Kopien vernichtet, wenn nicht nach einer Rechtsvorschrift eine Verpflichtung 

zur Speicherung der Daten besteht; 
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6. dem Verantwortlichen alle erforderlichen Informationen, insbesondere die gemäß § 62 

erstellten Protokolle, zum Nachweis der Einhaltung seiner Pflichten zur Verfügung stellt;  

7. Überprüfungen, die von dem Verantwortlichen oder einer oder einem von diesem 

beauftragten Prüferin oder Prüfer durchgeführt werden, ermöglicht und dazu beiträgt; 

8. die in den Absätzen 3 und 4 aufgeführten Bedingungen für die Inanspruchnahme der 

Dienste eines weiteren Auftragsverarbeiters einhält; 

9. alle gemäß § 50 erforderlichen Maßnahmen ergreift und  

10. unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm zur Verfügung stehenden 

Informationen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in §§ 50 bis 53 und 55 

genannten Pflichten unterstützt.  

(6) Der Vertrag im Sinne des Absatzes 5 ist schriftlich oder elektronisch abzufassen.  

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend, wenn die Wartung automatisierter Verfahren 

durch Dritte im Auftrag vorgenommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene 

Daten nicht ausgeschlossen werden kann.  

(8) Ein Auftragsverarbeiter, der die Zwecke und Mittel der Verarbeitung unter Verstoß gegen 

diese Vorschrift bestimmt, gilt in Bezug auf diese Verarbeitung als Verantwortlicher.  

 

§ 49  

Gemeinsam Verantwortliche  

Legen zwei oder mehr Verantwortliche gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung 

fest, gelten sie als gemeinsam Verantwortliche. Gemeinsam Verantwortliche haben ihre 

jeweiligen Aufgaben und datenschutzrechtlichen Verantwortlichkeiten in transparenter Form in 

einer Vereinbarung festzulegen, soweit diese nicht bereits in Rechtsvorschriften festgelegt 

sind. Aus der Vereinbarung muss insbesondere hervorgehen, wer welchen 

Informationspflichten nachzukommen hat und wie und gegenüber wem betroffene Personen 

ihre Rechte wahrnehmen können. Eine entsprechende Vereinbarung hindert die betroffene 

Person nicht, ihre Rechte gegenüber jedem der gemeinsam Verantwortlichen geltend zu 

machen.  

 

§ 50  

Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung  

 

(1) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben unter Berücksichtigung des 

Stands der Technik, der Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände 

und der Zwecke der Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere 

der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen 

Personen die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, 
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um bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein dem Risiko angemessenes 

Schutzniveau zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung 

besonderer Kategorien personenbezogener Daten.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Maßnahmen können unter anderem die Pseudonymisierung 

und Verschlüsselung personenbezogener Daten umfassen, soweit solche Mittel in 

Anbetracht der Verarbeitungszwecke möglich sind. Die Maßnahmen nach Absatz 1 

sollen dazu führen, dass  

1. die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sichergestellt werden und 

2. die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen bei einem 

physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden können. 

(3) Im Fall einer automatisierten Verarbeitung haben der Verantwortliche und der 

Auftragsverarbeiter nach einer Risikobewertung Maßnahmen zu ergreifen, die 

Folgendes bezwecken:  

1. Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen, mit denen die Verarbeitung 

durchgeführt wird, für Unbefugte (Zugangskontrolle), 

2. Verhinderung des unbefugten Lesens, Kopierens, Veränderns, Löschens oder 

Entfernens von Datenträgern (Datenträgerkontrolle), 

3. Verhinderung der unbefugten Eingabe von personenbezogenen Daten sowie der 

unbefugten Kenntnisnahme, Veränderung und Löschung von gespeicherten 

personenbezogenen Daten (Speicherkontrolle), 

4. Verhinderung der Nutzung automatisierter Verarbeitungssysteme mit Hilfe von 

Einrichtungen zur Datenübertragung durch Unbefugte (Benutzerkontrolle), 

5. Gewährleistung, dass die zur Benutzung eines automatisierten Verarbeitungssystems 

Berechtigten ausschließlich zu den von ihrer Zugangsberechtigung umfassten 

personenbezogenen Daten Zugang haben (Zugriffskontrolle), 

6. Gewährleistung, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen 

personenbezogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt 

oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können (Übertragungskontrolle), 

7. Gewährleistung, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche 

personenbezogenen Daten zu welcher Zeit und von wem in automatisierte 

Verarbeitungssysteme eingegeben oder verändert worden sind (Eingabekontrolle), 

8. Gewährleistung, dass bei der Übermittlung personenbezogener Daten sowie beim 

Transport von Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten geschützt 

werden (Transportkontrolle), 

9. Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden 

können (Wiederherstellbarkeit), 

10. Gewährleistung, dass alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen und 

auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden (Zuverlässigkeit), 
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11. Gewährleistung, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch 

Fehlfunktionen des Systems beschädigt werden können (Datenintegrität), 

12. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur 

entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können 

(Auftragskontrolle), 

13. Gewährleistung, dass personenbezogene Daten gegen Zerstörung oder Verlust 

geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle), 

14. Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene 

Daten getrennt verarbeitet werden können (Trennbarkeit). 

Eine geeignete Maßnahme, die zur Verwirklichung der Zwecke nach Satz 1 Nummer 2 

bis 5 und 8 beiträgt, besteht in der Verwendung von dem Stand der Technik 

entsprechenden Verschlüsselungsverfahren. 

(4) Vor einer Entscheidung über den Einsatz oder eine wesentliche Änderung einer 

automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten sind die zu treffenden 

technischen und organisatorischen Maßnahmen auf der Grundlage einer Risikoanalyse 

zu ermitteln und in einem Datenschutzkonzept zu dokumentieren. Entsprechend der 

technischen Entwicklung und bei Änderungen der mit den Verarbeitungsvorgängen 

verbundenen Risiken ist die Ermittlung der Maßnahmen in angemessenen Abständen zu 

wiederholen.  

(5) Werden Systeme und Dienste, die für automatisierte Verarbeitungen genutzt werden, 

gewartet, so ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

sicherzustellen, dass nur auf die für die Wartung unbedingt erforderlichen 

personenbezogenen Daten zugegriffen werden kann. Diese Maßnahmen müssen 

insbesondere Folgendes gewährleisten:  

1. die Wartung darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen, 

2. jeder Wartungsvorgang darf nur mit Wissen und Wollen der speichernden Stelle 

erfolgen, 

3. die unbefugte Entfernung oder Übertragung personenbezogener Daten im Rahmen der 

Wartung ist zu verhindern, 

4. es ist sicherzustellen, dass alle Wartungsvorgänge kontrolliert und nach der 

Durchführung nachvollzogen werden können. 

Soweit eine Wartung durch Auftragsverarbeiter erfolgt, muss der Vertrag oder das 

Rechtsinstrument nach § 48 Absatz 5 Regelungen enthalten, die sicherstellen, dass der 

Auftragsverarbeiter keine personenbezogenen Daten, die ihm zur Kenntnis gelangen, an 

andere Stellen übermittelt. Die Durchführung von Wartungsarbeiten mit der Möglichkeit 

der Kenntniserlangung personenbezogener Daten durch Stellen außerhalb des 

Geltungsbereichs der Richtlinie (EU) 2016/680 ist nur zulässig, wenn sie erforderlich 

sind und bei einer Übermittlung die Voraussetzungen des § 64 oder 65 vorliegen.  
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§ 51  

Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten an die Berliner 

Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

(1) Der Verantwortliche hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

unverzüglich und möglichst innerhalb von 72 Stunden, nachdem sie ihm bekannt 

geworden ist, der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit zu melden, es sei denn, dass die Verletzung voraussichtlich zu 

keiner Gefahr für die Rechtsgüter natürlicher Personen führt. Erfolgt die Meldung an die 

Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit nicht innerhalb von 72 Stunden, ist die Verzögerung zu begründen.  

(2) Ein Auftragsverarbeiter hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

unverzüglich dem Verantwortlichen zu melden.  

(3) Die Meldung nach Absatz 1 hat zumindest folgende Informationen zu enthalten:  

1. eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die, 

soweit möglich, Angaben zu den Kategorien und der ungefähren Anzahl der betroffenen 

Personen, zu den betroffenen Kategorien personenbezogener Daten und zu der 

ungefähren Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze zu enthalten hat, 

2. den Namen und die Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten oder einer 

sonstigen Person oder Stelle, die weitere Informationen erteilen kann, 

3. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung und 

4. eine Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder vorgeschlagenen 

Maßnahmen zur Behandlung der Verletzung und der getroffenen Maßnahmen zur 

Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen. 

(4) Wenn die Informationen nach Absatz 3 nicht zusammen mit der Meldung übermittelt 

werden können, hat der Verantwortliche sie unverzüglich nachzureichen, sobald sie ihm 

vorliegen.  

(5) Der Verantwortliche hat Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten zu 

dokumentieren. Die Dokumentation hat alle mit den Vorfällen zusammenhängenden 

Tatsachen, deren Auswirkungen und die ergriffenen Abhilfemaßnahmen zu umfassen.  

(6) Soweit von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

personenbezogene Daten betroffen sind, die von einem oder an einen Verantwortlichen 

in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übermittelt wurden, sind die in 

Absatz 3 genannten Informationen dem dortigen Verantwortlichen unverzüglich zu 

übermitteln.  

(7) Weitere Pflichten des Verantwortlichen zu Benachrichtigungen über Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten bleiben unberührt.  
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§ 52  

Benachrichtigung betroffener Personen bei Verletzungen des Schutzes 

personenbezogener Daten  

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich eine 

erhebliche Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat der 

Verantwortliche die betroffenen Personen unverzüglich über den Vorfall zu 

benachrichtigen.  

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art der 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu beschreiben und zumindest die 

in § 51 Absatz 3 Nummer 2 bis 4 genannten Informationen und Maßnahmen zu 

enthalten.  

(3) Von der Benachrichtigung nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn  

1. der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffenen Daten angewandt wurden; dies gilt insbesondere 

für Vorkehrungen, durch die die Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht 

wurden; 

2. der Verantwortliche durch im Anschluss an die Verletzung getroffene Maßnahmen 

sichergestellt hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine erhebliche Gefahr im Sinne 

des Absatzes 1 mehr besteht, oder 

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall hat 

stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu 

erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden. 

(4) Wenn der Verantwortliche die betroffenen Personen über eine Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit förmlich feststellen, dass ihrer oder 

seiner Auffassung nach die in Absatz 3 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Hierbei hat sie oder er die Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, dass die Verletzung 

eine erhebliche Gefahr im Sinne des Absatzes 1 zur Folge hat.  

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen nach Absatz 1 kann unter den in § 42 

Absatz 2 genannten Voraussetzungen aufgeschoben, eingeschränkt oder unterlassen 

werden, soweit nicht die Interessen der betroffenen Person auf Grund der von der 

Verletzung ausgehenden erheblichen Gefahr im Sinne des Absatzes 1 überwiegen.  

 

§ 53  

Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung  

(1) Hat eine Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer Technologien, auf 

Grund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

voraussichtlich eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter betroffener Personen zur 
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Folge, so hat der Verantwortliche vorab eine Abschätzung der Folgen der vorgesehenen 

Verarbeitungsvorgänge für die betroffenen Personen durchzuführen.  

(2) Für die Untersuchung mehrerer ähnlicher Verarbeitungsvorgänge mit ähnlich hohem 

Gefahrenpotential kann eine gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung 

vorgenommen werden.  

(3) Der Verantwortliche hat die Datenschutzbeauftragte oder den Datenschutzbeauftragten 

an der Durchführung der Folgenabschätzung zu beteiligen.  

(4) Die Folgenabschätzung hat den Rechten der von der Verarbeitung betroffenen 

Personen Rechnung zu tragen und zumindest Folgendes zu enthalten:  

1. eine systematische Beschreibung der geplanten Verarbeitungsvorgänge und der 

Zwecke der Verarbeitung, 

2. eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Verarbeitungsvorgänge 

in Bezug auf deren Zweck, 

3. eine Bewertung der Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen und 

4. die Maßnahmen, mit denen bestehenden Gefahren abgeholfen werden soll, 

einschließlich der Garantien, der Sicherheitsvorkehrungen und der Verfahren, durch die 

der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und die Einhaltung der gesetzlichen 

Vorgaben nachgewiesen werden sollen. 

(5) Soweit erforderlich, hat der Verantwortliche eine Überprüfung durchzuführen, ob die 

Verarbeitung den Maßgaben folgt, die sich aus der Folgenabschätzung ergeben haben.  

 

§ 54  

Zusammenarbeit mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit  

Der Verantwortliche hat mit der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben zusammenzuarbeiten.  

 

 

§ 55  

Anhörung der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit  

(1) Der Verantwortliche hat vor der Inbetriebnahme von neu anzulegenden Dateisystemen 

die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit anzuhören, wenn  

1. aus einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach § 53 hervorgeht, dass die Verarbeitung 

trotz Abhilfemaßnahmen eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der betroffenen 

Personen zur Folge hätte oder  
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2. die Form der Verarbeitung, insbesondere bei der Verwendung neuer Technologien, 

Mechanismen oder Verfahren, eine erhebliche Gefahr für die Rechtsgüter der 

betroffenen Personen zur Folge hat. 

Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann eine 

Liste der Verarbeitungsvorgänge erstellen, die der Pflicht zur Anhörung nach Satz 1 

unterliegen. 

(2) Der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sind im 

Falle des Absatzes 1 vorzulegen:  

1. die nach § 53 durchgeführte Datenschutz-Folgenabschätzung,  

2. gegebenenfalls Angaben zu den jeweiligen Zuständigkeiten des Verantwortlichen, der 

gemeinsam Verantwortlichen und der an der Verarbeitung beteiligten 

Auftragsverarbeiter, 

3. Angaben zu den Zwecken und Mitteln der beabsichtigten Verarbeitung, 

4. Angaben zu den zum Schutz der Rechtsgüter der betroffenen Personen vorgesehenen 

Maßnahmen und Garantien und 

5. Name und Kontaktdaten der oder des Datenschutzbeauftragten. Auf Anforderung sind 

ihr oder ihm zudem alle sonstigen Informationen zu übermitteln, die sie oder er benötigt, 

um die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung sowie insbesondere die in Bezug auf den 

Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen bestehenden Gefahren 

und die diesbezüglichen Garantien bewerten zu können. 

(3) Falls die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit der 

Auffassung ist, dass die geplante Verarbeitung gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen 

würde, insbesondere weil der Verantwortliche das Risiko nicht ausreichend ermittelt oder 

keine ausreichenden Abhilfemaßnahmen getroffen hat, kann sie oder er dem 

Verantwortlichen und gegebenenfalls dem Auftragsverarbeiter innerhalb eines Zeitraums 

von sechs Wochen nach Einleitung der Anhörung schriftliche Empfehlungen 

unterbreiten, welche Maßnahmen noch ergriffen werden sollten. Die oder der Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit kann diese Frist um einen Monat 

verlängern, wenn die geplante Verarbeitung besonders komplex ist. Sie oder er hat in 

diesem Fall innerhalb eines Monats nach Einleitung der Anhörung den Verantwortlichen 

und gegebenenfalls den Auftragsverarbeiter über die Fristverlängerung zu informieren.  

(4) Hat die beabsichtigte Verarbeitung erhebliche Bedeutung für die Aufgabenerfüllung des 

Verantwortlichen und ist sie daher besonders dringlich, kann er mit der Verarbeitung 

nach Beginn der Anhörung, aber vor Ablauf der in Absatz 3 Satz 1 genannten Frist 

beginnen. In diesem Fall sind die Empfehlungen der oder des Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit im Nachhinein zu berücksichtigen und sind die Art 

und Weise der Verarbeitung daraufhin gegebenenfalls anzupassen.  
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§ 56  

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten  

(1) Der Verantwortliche hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungstätigkeiten zu 

führen, die in seine Zuständigkeit fallen. Dieses Verzeichnis hat die folgenden Angaben 

zu enthalten:  

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des 

gemeinsam mit ihm Verantwortlichen sowie den Namen und die Kontaktdaten der oder 

des Datenschutzbeauftragten, 

2. die Zwecke der Verarbeitung, 

3. die Herkunft regelmäßig empfangener personenbezogener Daten, 

4. Angaben über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, 

5. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden sollen, 

6. eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 

personenbezogener Daten, 

7. gegebenenfalls die Verwendung von Profiling, 

8. gegebenenfalls die Kategorien von Übermittlungen personenbezogener Daten an 

Stellen in einem Drittstaat oder an eine internationale Organisation sowie geplante 

Übermittlungen, 

9. die vorgesehenen Fristen für die Löschung oder die Überprüfung der Erforderlichkeit der 

Speicherung der verschiedenen Kategorien personenbezogener Daten, 

10. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gemäß § 50 und  

11. Kategorien zugriffsberechtigter Personen oder Personengruppen. 

(2) Der Auftragsverarbeiter hat ein Verzeichnis aller Kategorien von Verarbeitungen zu 

führen, die er im Auftrag eines Verantwortlichen durchführt, das Folgendes zu enthalten 

hat:  

1. den Namen und die Kontaktdaten des Auftragsverarbeiters, jedes Verantwortlichen, in 

dessen Auftrag der Auftragsverarbeiter tätig ist, sowie gegebenenfalls der oder des 

Datenschutzbeauftragten, 

2. gegebenenfalls Übermittlungen von personenbezogenen Daten an Stellen in einem 

Drittstaat oder an eine internationale Organisation unter Angabe des Staates oder der 

Organisation und 

3. eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen 

gemäß § 50.  
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Verzeichnisse sind schriftlich oder elektronisch 

zu führen.  

(4) Verantwortliche und Auftragsverarbeiter haben auf Anforderung ihre Verzeichnisse der 

oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zur Verfügung 

zu stellen.  

 

§ 57  

Datenschutz durch Technikgestaltung und datenschutzfreundliche Voreinstellungen  

 

(1) Der Verantwortliche hat sowohl zum Zeitpunkt der Festlegung der Mittel für die 

Verarbeitung als auch zum Zeitpunkt der Verarbeitung selbst angemessene 

Vorkehrungen zu treffen, die geeignet sind, die Datenschutzgrundsätze wirksam 

umzusetzen, und die sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen eingehalten 

und die Rechte der betroffenen Personen geschützt werden. Er hat hierbei den Stand 

der Technik, die Implementierungskosten und die Art, den Umfang, die Umstände und 

die Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schwere der mit der Verarbeitung verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der 

betroffenen Personen zu berücksichtigen. Insbesondere sind die Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Auswahl und Gestaltung von 

Datenverarbeitungssystemen an dem Ziel auszurichten, so wenig personenbezogene 

Daten wie möglich zu verarbeiten (Datensparsamkeit). Personenbezogene Daten sind 

zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit 

dies nach dem Verarbeitungszweck möglich ist.  

(2) Der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu 

treffen, die sicherstellen, dass durch Voreinstellungen grundsätzlich nur solche 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, deren Verarbeitung für den 

jeweiligen bestimmten Verarbeitungszweck erforderlich ist. Dies betrifft die Menge der 

erhobenen Daten, den Umfang ihrer Verarbeitung, ihre Speicherfrist und ihre 

Zugänglichkeit. Die Maßnahmen müssen insbesondere gewährleisten, dass die Daten 

durch Voreinstellungen nicht automatisiert einer unbestimmten Anzahl von Personen 

zugänglich gemacht werden können.  

 

§ 58  

Unterscheidung zwischen verschiedenen Kategorien betroffener Personen  

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so weit wie möglich 

zwischen den verschiedenen Kategorien betroffener Personen zu unterscheiden. Dies betrifft 

insbesondere folgende Kategorien:  

1. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie eine Straftat begangen 

haben, 



498 
 

2. Personen, gegen die ein begründeter Verdacht besteht, dass sie in naher Zukunft eine 

Straftat begehen werden, 

3. strafrechtlich Verurteilte, 

4. Opfer einer Straftat oder Personen, bei denen bestimmte Tatsachen darauf hindeuten, 

dass sie Opfer einer Straftat sein könnten, und 

5. andere Personen im Zusammenhang mit einer Straftat oder Personen, die mit den in 

den Nummern 1 bis 3 genannten Personen in Kontakt oder in Verbindung stehen. 

 

§ 59  

Unterscheidung zwischen Tatsachen und persönlichen Einschätzungen  

Der Verantwortliche hat bei der Verarbeitung so weit wie möglich danach zu unterscheiden, ob 

personenbezogene Daten auf Tatsachen oder auf persönlichen Einschätzungen beruhen. Zu 

diesem Zweck soll er, soweit dies im Rahmen der jeweiligen Verarbeitung möglich und 

angemessen ist, Beurteilungen, die auf persönlichen Einschätzungen beruhen, als solche 

kenntlich machen. Es muss außerdem feststellbar sein, welche Stelle die Unterlagen führt, die 

der auf einer persönlichen Einschätzung beruhenden Beurteilung zugrunde liegen.  

 

§ 60  

Verfahren bei Übermittlungen  

(1) Der Verantwortliche hat angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, 

dass personenbezogene Daten, die unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, nicht 

übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck hat er, soweit 

dies mit angemessenem Aufwand möglich ist, die Qualität der Daten vor ihrer 

Übermittlung oder Bereitstellung zu überprüfen. Bei jeder Übermittlung 

personenbezogener Daten hat er zudem, soweit dies möglich und angemessen ist, 

Informationen beizufügen, die es dem Empfänger gestatten, die Richtigkeit, die 

Vollständigkeit und die Zuverlässigkeit der Daten sowie deren Aktualität zu beurteilen.  

(2) Gelten für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten besondere Bedingungen, so 

hat bei Datenübermittlungen die übermittelnde Stelle den Empfänger auf diese 

Bedingungen und die Pflicht zu ihrer Beachtung hinzuweisen. Die Hinweispflicht kann 

dadurch erfüllt werden, dass die Daten entsprechend markiert werden.  

(3) Die übermittelnde Stelle darf auf Empfänger in anderen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union und auf Einrichtungen und sonstige Stellen, die nach den Kapiteln 

4 und 5 des Titels V des Dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union errichtet wurden, keine Bedingungen anwenden, die nicht auch für 

entsprechende innerstaatliche Datenübermittlungen gelten.  
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§ 61  

Berichtigung und Löschung personenbezogener Daten sowie Einschränkung der 

Verarbeitung  

(1) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig 

sind und unvollständige Daten zu vervollständigen, wenn dies unter Berücksichtigung 

der Verarbeitungszwecke angemessen ist.  

(2) Der Verantwortliche hat personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn ihre 

Verarbeitung unzulässig ist, sie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht 

werden müssen oder ihre Kenntnis für seine Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich 

ist.  

(3) § 44 Absatz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. Sind unrichtige personenbezogene 

Daten oder personenbezogene Daten unrechtmäßig übermittelt worden, ist auch dies 

dem Empfänger mitzuteilen.  

(4) Unbeschadet von in Rechtsvorschriften festgesetzten Höchstspeicher- oder Löschfristen 

hat der Verantwortliche für die Löschung von personenbezogenen Daten oder eine 

regelmäßige Überprüfung der Notwendigkeit ihrer Speicherung angemessene Fristen 

vorzusehen und durch verfahrensrechtliche Vorkehrungen sicherzustellen, dass diese 

Fristen eingehalten werden.  

 

§ 62  

Protokollierung  

(1) In automatisierten Verarbeitungssystemen haben Verantwortliche und 

Auftragsverarbeiter mindestens die folgenden Verarbeitungsvorgänge zu protokollieren:  

1. Erhebung, 

2. Veränderung, 

3. Abfrage, 

4. Offenlegung einschließlich Übermittlung, 

5. Kombination und 

6. Löschung. 

(2) Die Protokolle über Abfragen und Offenlegungen müssen es ermöglichen, die 

Begründung, das Datum und die Uhrzeit dieser Vorgänge und so weit wie möglich die 

Identität der Person, die die personenbezogenen Daten abgefragt oder offengelegt hat, 

und die Identität des Empfängers der Daten festzustellen.  

(3) Die Protokolle dürfen ausschließlich für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung durch die Datenschutzbeauftragte oder den 

Datenschutzbeauftragten, die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit und die betroffene Person sowie für die 
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Eigenüberwachung, für die Gewährleistung der Integrität und Sicherheit der 

personenbezogenen Daten und für Strafverfahren verwendet werden.  

(4) Die Protokolldaten sind nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Erstellung zu löschen.  

(5) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die Protokolle der oder dem 

Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Anforderung zur 

Verfügung zu stellen.  

 

§ 63  

Vertrauliche Meldung von Verstößen  

Der Verantwortliche hat zu ermöglichen, dass ihm vertrauliche Meldungen über in seinem 

Verantwortungsbereich erfolgende Verstöße gegen Datenschutzvorschriften zugeleitet werden 

können.  

 

Kapitel 5  

Datenübermittlungen an Drittstaaten und an internationale Organisationen  

 

§ 64  

Allgemeine Voraussetzungen  

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten an Stellen in Drittstaaten oder an 

internationale Organisationen ist bei Vorliegen der übrigen für Datenübermittlungen 

geltenden Voraussetzungen zulässig, wenn  

1. die Stelle oder internationale Organisation für die in § 30 Absatz 1 und 2 genannten 

Zwecke zuständig ist und  

2. die Europäische Kommission gemäß Artikel 36 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 

einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat.  

(2) Die Übermittlung personenbezogener Daten hat trotz des Vorliegens eines 

Angemessenheitsbeschlusses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 und des zu 

berücksichtigenden öffentlichen Interesses an der Datenübermittlung zu unterbleiben, 

wenn im Einzelfall ein datenschutzrechtlich angemessener und die elementaren 

Menschenrechte wahrender Umgang mit den Daten beim Empfänger nicht hinreichend 

gesichert ist oder sonst überwiegende schutzwürdige Interessen einer betroffenen 

Person entgegenstehen. Bei seiner Beurteilung hat der Verantwortliche maßgeblich zu 

berücksichtigen, ob der Empfänger im Einzelfall einen angemessenen Schutz der 

übermittelten Daten garantiert.  

(3) Wenn personenbezogene Daten, die aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, nach Absatz 1 übermittelt werden 

sollen, muss diese Übermittlung zuvor von der zuständigen Stelle des anderen 
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Mitgliedstaats genehmigt werden. Übermittlungen ohne vorherige Genehmigung sind 

nur dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist, um eine unmittelbare und 

ernsthafte Gefahr für die öffentliche Sicherheit eines Staates oder für die wesentlichen 

Interessen eines Mitgliedstaats abzuwehren, und die vorherige Genehmigung nicht 

rechtzeitig eingeholt werden kann. Im Fall des Satzes 2 ist die Stelle des anderen 

Mitgliedstaats, die für die Erteilung der Genehmigung zuständig gewesen wäre, 

unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten.  

(4) Der Verantwortliche, der Daten nach Absatz 1 übermittelt, hat durch geeignete 

Maßnahmen sicherzustellen, dass der Empfänger die übermittelten Daten nur dann an 

andere Drittstaaten oder andere internationale Organisationen weiterübermittelt, wenn 

der Verantwortliche diese Übermittlung zuvor genehmigt hat. Bei der Entscheidung über 

die Erteilung der Genehmigung hat der Verantwortliche alle maßgeblichen Faktoren zu 

berücksichtigen, insbesondere die Schwere der Straftat, den Zweck der ursprünglichen 

Übermittlung und das in dem Drittstaat oder der internationalen Organisation, an den 

oder an die die Daten weiterübermittelt werden sollen, bestehende Schutzniveau für 

personenbezogene Daten. Eine Genehmigung darf nur dann erfolgen, wenn auch eine 

direkte Übermittlung an den anderen Drittstaat oder die andere internationale 

Organisation zulässig wäre. Die Zuständigkeit für die Erteilung der Genehmigung kann 

auch abweichend geregelt werden.  

 

§ 65  

Datenübermittlung bei geeigneten Garantien  

(1) Liegt entgegen § 64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen 

Voraussetzungen des § 64 auch dann zulässig, wenn  

1. in einem rechtsverbindlichen Instrument geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten vorgesehen sind oder 

2. der Verantwortliche nach Beurteilung aller Umstände, die bei der Übermittlung eine Rolle 

spielen, zu der Auffassung gelangt ist, dass geeignete Garantien für den Schutz 

personenbezogener Daten bestehen. 

(2) Der Verantwortliche hat Übermittlungen nach Absatz 1 Nummer 2 zu dokumentieren. 

Die Dokumentation hat den Zeitpunkt der Übermittlung, die Identität des Empfängers, 

den Grund der Übermittlung und die übermittelten personenbezogenen Daten zu 

enthalten. Sie ist der oder dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit auf Anforderung zur Verfügung zu stellen.  

(3) Der Verantwortliche hat die Berliner Beauftragte oder den Berliner Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit jährlich über Übermittlungen zu unterrichten, die 

auf Grund einer Beurteilung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt sind. In der Unterrichtung 

kann er die Empfänger und die Übermittlungszwecke angemessen kategorisieren.  
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§ 66  

Datenübermittlung ohne geeignete Garantien  

(1) Liegt entgegen § 64 Absatz 1 Nummer 2 kein Beschluss nach Artikel 36 Absatz 3 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 vor und liegen auch keine geeigneten Garantien im Sinne des 

§ 65 Absatz 1 vor, ist eine Übermittlung bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des 

§ 64 auch dann zulässig, wenn die Übermittlung erforderlich ist  

1. zum Schutz lebenswichtiger Interessen einer natürlichen Person, 

2. zur Wahrung berechtigter Interessen der betroffenen Person, 

3. zur Abwehr einer gegenwärtigen und erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit 

eines Staates, 

4. im Einzelfall für die in § 30 genannten Zwecke oder  

5. im Einzelfall zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

im Zusammenhang mit den in § 30 genannten Zwecken.  

(2) Der Verantwortliche hat von einer Übermittlung nach Absatz 1 abzusehen, wenn die 

Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an der Übermittlung 

überwiegen.  

(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend.  

 

 

§ 67  

Sonstige Datenübermittlung an Empfänger in Drittstaaten  

(1) Der Verantwortliche kann bei Vorliegen der übrigen für die Datenübermittlung in 

Drittstaaten geltenden Voraussetzungen im besonderen Einzelfall personenbezogene 

Daten unmittelbar an nicht in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannte Stellen in Drittstaaten 

übermitteln, wenn die Übermittlung für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist und  

1. im konkreten Fall keine Grundrechte der betroffenen Person das öffentliche Interesse an 

einer Übermittlung überwiegen, 

2. er die Übermittlung an die in § 64 Absatz 1 Nummer 1 genannten Stellen für wirkungslos 

oder ungeeignet hält, insbesondere weil sie nicht rechtzeitig durchgeführt werden kann, 

und  

3. er dem Empfänger die Zwecke der Verarbeitung mitteilt und ihn darauf hinweist, dass 

die übermittelten Daten nur in dem Umfang verarbeitet werden dürfen, in dem ihre 

Verarbeitung für diese Zwecke erforderlich ist. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 hat der Verantwortliche die in § 64 Absatz 1 Nummer 1 

genannten Behörden unverzüglich über die Übermittlung zu unterrichten, sofern dies 

nicht wirkungslos oder ungeeignet ist.  
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(3) Für Übermittlungen nach Absatz 1 gilt § 65 Absatz 2 und 3 entsprechend.  

(4) Bei Übermittlungen nach Absatz 1 hat der Verantwortliche den Empfänger zu 

verpflichten, die übermittelten personenbezogenen Daten nur für den Zweck zu 

verarbeiten, für den sie übermittelt worden sind.  

(5) Abkommen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen und der 

polizeilichen Zusammenarbeit bleiben unberührt.  

  

Kapitel 6  

Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden  

  

§ 68  

Gegenseitige Amtshilfe  

(1) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat den 

Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder sowie in den anderen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union Informationen zu übermitteln und Amtshilfe zu 

leisten, soweit dies für eine einheitliche Umsetzung und Anwendung der Richtlinie (EU) 

2016/680 erforderlich ist. Die Amtshilfe betrifft insbesondere Auskunftsersuchen und 

aufsichtsbezogene Maßnahmen, beispielsweise Ersuchen um Konsultation oder um 

Vornahme von Nachprüfungen und Untersuchungen.  

(2) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat alle 

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Amtshilfeersuchen unverzüglich und 

spätestens innerhalb eines Monats nach deren Eingang nachzukommen.  

(3) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit darf 

Amtshilfeersuchen nur ablehnen, wenn  

1. sie oder er für den Gegenstand des Ersuchens oder für die Maßnahmen, die sie oder er 

durchführen soll, nicht zuständig ist oder 

2. ein Eingehen auf das Ersuchen gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde. 

(4) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die 

ersuchende Aufsichtsbehörde des anderen Staates über die Ergebnisse oder 

gegebenenfalls über den Fortgang der Maßnahmen zu informieren, die getroffen 

wurden, um dem Amtshilfeersuchen nachzukommen. Sie oder er hat im Fall des 

Absatzes 3 die Gründe für die Ablehnung des Ersuchens zu erläutern.  

(5) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die 

Informationen, um die sie oder er von der Aufsichtsbehörde des anderen Staates 

ersucht wurde, in der Regel elektronisch und in einem standardisierten Format zu 

übermitteln.  
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(6) Die oder der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat 

Amtshilfeersuchen kostenfrei zu erledigen, soweit sie oder er nicht im Einzelfall mit der 

Aufsichtsbehörde des Bundes, des jeweiligen Landes oder des anderen Mitgliedstaates 

der Europäischen Union die Erstattung entstandener Ausgaben vereinbart hat.  

(7) Ein Amtshilfeersuchen der oder des Berliner Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit hat alle erforderlichen Informationen zu enthalten; hierzu gehören 

insbesondere der Zweck und die Begründung des Ersuchens. Die auf das Ersuchen 

übermittelten Informationen dürfen ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu 

dem sie angefordert wurden.  

 

Kapitel 7  

Haftung und Sanktionen  

  

§ 69  

Schadensersatz und Entschädigung  

(1) Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person durch eine Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die nach einer nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen Vorschrift rechtswidrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein 

Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadensersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht 

entfällt, soweit bei einer nicht-automatisierten Verarbeitung der Schaden nicht auf ein 

Verschulden des Verantwortlichen zurückzuführen ist.  

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann die betroffene Person 

eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.  

(3) Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten nicht 

ermitteln, welcher von mehreren beteiligten Verantwortlichen den Schaden verursacht 

hat, so haftet jeder Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.  

(4) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden der betroffenen Person 

mitgewirkt, ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden.  

(5) Auf die Verjährung finden die für unerlaubte Handlungen geltenden 

Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.  

 

§ 70  

Ordnungswidrigkeiten, Strafvorschriften  

Für Verarbeitungen personenbezogener Daten durch öffentliche Stellen im Rahmen von 

Tätigkeiten nach § 30 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 findet § 29 entsprechende Anwendung.  
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Teil 4  

Besondere Verarbeitungssituationen außerhalb des Anwendungsbereichs der Verordnung 

(EU) 2016/679 und der Richtlinie (EU) 2016/680  

 

§ 71  

Öffentliche Auszeichnungen und Ehrungen  

(1) Zur Vorbereitung und Durchführung öffentlicher Auszeichnungen oder Ehrungen dürfen 

die zuständigen Stellen sowie die von ihnen besonders beauftragten Stellen die dazu 

erforderlichen personenbezogenen Daten einschließlich besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person verarbeiten. Die 

Verarbeitung dieser Daten für andere Zwecke ist nur mit Einwilligung der betroffenen 

Person zulässig.  

(2) Auf Anforderung der in Absatz 1 genannten Stellen dürfen andere öffentliche Stellen die 

zur Vorbereitung der Auszeichnung oder Ehrung erforderlichen Daten übermitteln.  

(3) Die Artikel 13, 14, 15 und 19 der Verordnung (EU) 2016/679 sind nicht anzuwenden.  

 

Teil 5  

Schlussvorschrift  

 

§ 72  

Übergangsvorschriften  

 

(1) Vor dem 6. Mai 2016 eingerichtete automatisierte Verarbeitungssysteme sind in 

Ausnahmefällen, in denen dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, 

spätestens bis zum 6. Mai 2023 mit § 62 Absatz 1 und 2 in Einklang zu bringen.  

(2) Die oder der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt befindliche 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit gilt als nach § 9 Absatz 1 

Satz 1 ernannt. Ihre oder seine statusrechtliche Stellung bleibt unberührt. Die Amtszeit 

gilt nach § 9 Absatz 3 Satz 1 als zum 28. Januar 2016 begonnen. Der Aushändigung 

einer Ernennungsurkunde bedarf es nicht. 

 

 

 


